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OECD: „Administrative Guidance“ zu Säule 2 und Zeitplan zu Säule 1 veröffentlicht 

Die OECD hat am 18.12.2023 weitere Leitlinien zur Unterstützung der Umsetzung der globalen 

Mindeststeuer („Administrative Guidance“) und einen Zeitplan zu Säule 1 veröffentlicht. 

Die nun veröffentlichten Leitlinien ergänzen bzw. ändern den OECD GloBE-Musterkommentar und 

erläutern verschiedene Themen, wie z.B. die Behandlung von Kaufpreisanpassungen in qualifizier-

ten Finanzausweisen, die Anwendung der übergangsweisen Country-by-Country-Reporting Safe 

Harbour-Regeln (CbCR Safe Harbour), die Definition von Umsätzen für die Zwecke der Bestim-

mung des Anwendungsbereichs der GloBE-Regeln, die Anwendung der GloBE-Regeln bei Abwei-

chungen zwischen Geschäftsjahren oder Finanz- und Steuerjahren von Constituent Entities, die 

Zuweisung von Steuern aus einem gemischten CFC-Steuerregime, wenn einige Constituent Enti-

ties ihre Effective Tax Rate nicht nach den GloBE-Regeln berechnen, und die vereinfachte Berech-

nung für nicht wesentliche Constituent Entities. Darüber hinaus gehen die Leitlinien auf den Um-

gang mit latenten Steuern ein. So sind für den vorübergehenden CbCR Safe Harbour keine zwin-

genden Anpassungen an latenten Steuern vorzunehmen. Die OECD plant, die bereits veröffent-

lichten Leitlinien zur Mindeststeuer in einem gemeinsamen, konsolidierten Dokument als „GloBE-

Kommentar“ im ersten Halbjahr 2024 zu veröffentlichen. 

Zeitgleich wurde ein Update zum Zeitplan zur Umsetzung der Säule 1 veröffentlicht, wonach die 

Multilaterale Konvention zur Säule 1 Ende März 2024 finalisiert wird. Die Unterzeichnung durch die 

Anwenderstaaten ist für Ende Juni 2024 geplant. Hintergrund ist die aktuell noch laufende Aus-

wertung der öffentlichen Konsultation der OECD sowie der bereits erfolgten Konsultation der  

US Treasury zur Anwendung der Säule 1 in den USA. Sollten die USA sich für die Umsetzung der 

Säule 1 aussprechen, dürfte das im Juni 2023 vereinbarte Quorum von mindestens 30 Anwender-

staaten und mindestens 60 % der vom Anwendungsbereich von Amount A betroffenen multinati-

onalen Unternehmen erfüllt werden. 

Österreich/Deutschland: Konsultationsvereinbarung zu Zweifelsfragen hinsichtlich der Ausle-

gung der neuen Grenzgängerregelung nach Art. 15 Abs. 6 und Art. 19 Abs. 1a DBA-Österreich 

Am Rande eines Treffens der deutschsprachigen Finanzministerinnen und Finanzminister (DEU, 

AUT, CHE, LUX, LIE) hatten Österreich und Deutschland am 21.08.2023 ein Änderungsprotokoll zu 

ihrem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) unterzeichnet (vgl. TAX WEEKLY # 32/2023). Das 

Änderungsprotokoll zu dem bestehenden DBA umfasst u.a. die Anpassung der Grenzgängerrege-

lung und deren Ausweitung auf im öffentlichen Dienst Beschäftigte. Dies trägt der veränderten 

Arbeitswelt und dem damit verbundenen flexibleren Arbeiten und der Nutzung der Homeoffice-

Möglichkeiten Rechnung. Beschäftigten in der Grenzzone wird mehr Flexibilität eingeräumt. Zu-

künftig erfüllen Personen bereits dann die Grenzgängereigenschaft, wenn sie in der Grenzzone 

arbeiten und ihren Hauptwohnsitz haben. Ein tägliches Pendeln über die Grenze ist nicht mehr er-

forderlich. Arbeitstage im Homeoffice sind dann keine schädlichen Tage im Sinne der Grenzgän-

gerregelung mehr. Die Bestimmung der Grenzzone wird zudem administrativ vereinfacht und ge-

ographisch leicht ausgeweitet. Die angepasste Grenzgängerregelung ist ab dem 01.01.2024 anzu-

wenden, auch wenn das Inkrafttreten des Protokolls später erfolgt. 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 DBA-Österreich wurde von den zuständigen Behörden eine Konsultati-

onsvereinbarung zur einheitlichen Anwendung und Auslegung der Grenzgängerregelung in 

Art. 15 Abs. 6 und Art. 19 Abs. 1a DBA-Österreich jeweils in Verbindung mit Ziffer 8 des Protokolls 

des DBA-Österreich abgeschlossen. Diese Konsultationsvereinbarung (samt Anlagen) wurde nun 

mit BMF-Schreiben vom 20.12.2023 veröffentlicht. 
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BMF: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anwendung des „Mehrseitigen Übereinkommens“ 

veröffentlicht 

Das BMF hat am 19.12.2023 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anwendung des „Mehrsei-

tigen Übereinkommens“ vom 24.11.2016 veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um die Umsetzung 

des sog. Multilateralen Instruments (MLI) zur Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen 

(DBA) zur Umsetzung der BEPS-Maßnahmen. In diesem Gesetz sollen die sich durch das MLI zur 

Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung 

und Gewinnverlagerung (BEPS-MLI) ergebenden Modifikationen der erfassten Steuerabkommen 

dargestellt und die Anwendung sowie der Vorrang der BEPS-MLI-Regelungen hinsichtlich des je-

weiligen Abkommens konkretisiert werden. 

Das MLI betrifft hauptsächlich Maßnahmen zu den folgenden BEPS-Aktionspunkten 

› Aktionspunkt 2 (Hybride Gestaltungen) 

› Aktionspunkt 6 (Vermeidung von Abkommensmissbrauch) 

› Aktionspunkt 7 (Vermeidung der künstlichen Umgehung des Betriebsstättenstatus) 

› Aktionspunkt 14 (Streitbeilegungsverfahren) 

Diese Maßnahmen werden durch das MLI in den DBA der Unterzeichnerstaaten umgesetzt. Das 

MLI zielt darauf ab, einen breiten Konsens unter den teilnehmenden Staaten zu erreichen und bie-

tet daher viele Wahlmöglichkeiten und Alternativen in Bezug auf die einbezogenen DBA und die 

zu implementierenden Maßnahmen. Jeder Staat muss bei Unterzeichnung eine Mitteilung (Notifi-

kation) darüber abgeben, auf welche DBA das MLI anzuwenden ist und welche Maßnahmen um-

gesetzt werden sollen, um seine Position festzulegen. Die OECD hat bereits die Anwendung der 

Positionen bezüglich der DBA in einer Datenbank zusammengeführt, die auf ihrer Website abruf-

bar ist. 

 

BMF: Neues Anwendungsschreiben zur steuerlichen Behandlung des Arbeitslohns nach den Dop-

pelbesteuerungsabkommen 

Die Finanzverwaltung hat das Anwendungsschreiben zur steuerlichen Behandlung des Arbeits-

lohns nach den Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) überarbeitet. Hintergrund der Neufassung 

sind Anpassungen an den OECD-Musterkommentar, Gesetzesänderungen sowie Änderungen in 

der Rechtsprechung. Dieses neue BMF-Schreiben von 12.12.2023 wird im Bundesteuerblatt Teil I 

veröffentlicht. Es ersetzt die Anwendungsschreiben vom 03.05.2018 und vom 22.04.2020, welche 

aufgehoben werden. Die neuen Regelungen sind in allen offenen Fällen anzuwenden, sofern ge-

setzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. 

Das neue BMF-Schreiben stellt nicht lediglich eine bloße Überarbeitung des bisherigen Anwen-

dungsschreibens unter Aufnahme zahlreicher Beispiele dar. Vielmehr enthält es u.a. nunmehr auch 

umfangreiche Definitionen zur Arbeitnehmerentsendung (Rz. 149 f.). Der umfangreiche Prüfkata-

log zum wirtschaftlichen Arbeitgeber wurde erneut aufgenommen und insbesondere zu den Prüf-

kriterien des betrieblichen Interesses detaillierter gefasst. 
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Hinsichtlich der Zuweisung des Besteuerungsrechts für Abfindungen bei einem Arbeitsverhältnis 

im In- und Ausland bleiben die Passagen zum Vorrang der DBA-Regelung für den Fall, dass das an-

zuwendende DBA eine von § 50d Abs. 12 Satz 1 EStG abweichende Regelung vorsieht, enthalten.  

Deutlich ausführlichere Erläuterungen enthält das BMF-Schreiben zu aktienbasierten variablen Ver-

gütungselementen wie Aktienoptionen, „Stock-Appreciation-Rights“, „Phantom-Stock-Awards“, 

sowie zu „Restricted Stock Units“. Klarstellend wird im DBA-Fall auf die Ansässigkeit zum Zeit-

punkt der Einkünfteerzielung im Zuflusszeitpunkt abgestellt, auch bei einem Wechsel der Steuer-

pflicht des Arbeitnehmers während des Erdienungszeitraums.  

 

BMF: Umsatzsteuerliche Behandlung von Parkraumbewirtschaftungsverträgen 

Mit BMF-Schreiben vom 15.12.2023 übernimmt die Finanzverwaltung die EuGH-Rechtsprechung 

zur Besteuerung von sog. Kontrollgebühren nunmehr in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass. 

Der EuGH hatte in der Vergangenheit entschieden, dass ein Unternehmer, der die Einhaltung der 

Nutzungsbedingungen auf privaten Parkplätzen (z. B. von Supermärkten) überwacht, steuerbare 

und steuerpflichtige Leistungen an die Nutzer dieser Parkplätze ausführt, soweit dort wegen eines 

Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen Kontrollgebühren erhoben werden.  

Zur Begründung führte der EuGH aus, dass durch das Parken auf einem bestimmten Parkplatz ein 

Rechtsverhältnis zwischen der Verwalterin der Parkfläche und dem Kraftfahrer, der diesen Park-

platz benutzt hat, entsteht. Die Beteiligten übernehmen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen Rechte und Pflichten für die Nutzung der betreffenden Parkflächen. Hierzu gehören insbe-

sondere die Bereitstellung eines Parkplatzes durch die Verwalterin der Parkfläche, welche in Ab-

sprache mit dem Grundstückseigentümer einen Parkplatz auf einem Privatgelände betreibt, und 

die Verpflichtung des Kraftfahrers, neben den Parkgebühren bei etwaiger Nichteinhaltung dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Kontrollgebühren wegen vorschriftswidrigen Parkens zu 

zahlen. Diese Leistung des Verwalters wird dabei nicht an den Inhaber des Parkplatzes, sondern 

direkt an den Parkenden ausgeführt. Die Kontrollgebühren weisen einen unmittelbaren Zusam-

menhang mit der Parkdienstleistung auf und können mithin als integraler Bestandteil des Gesamt-

betrags angesehen werden, den ein Kraftfahrer zahlen muss, wenn er sich dafür entscheidet, sein 

Fahrzeug auf einer der von dieser Gesellschaft verwalteten Parkfläche abzustellen.  

Der neu eingefügte Abschn. 1.3 Abs. 16b UStAE soll in allen offenen Fällen Anwendung finden. Es 

soll jedoch nicht beanstandet werden, wenn der leistende Unternehmer bis zum 15.12.2023 ein-

gegangene Zahlungen als nichtsteuerbaren echten Schadensersatz behandelt.  

 

BVerfG: Aufhebung eines weiteren BFH-Urteils zur Einkünftekorrektur bei fehlender Besiche-

rung von Konzerndarlehen  

Mit Beschluss vom 08.11.2023 (2 BvR 1079/20) hat nun die 2. Kammer des Zweiten Senats des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) auch das zweite beim BVerfG anhängige BFH-Urteil vom 

14.08.2019 (I R 34/18) zur Einkünftekorrektur bei fehlender Besicherung von Konzerndarlehen auf-

grund Verletzung des grundrechtsgleichen Rechts auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 

Satz 2 GG) aufgehoben und an den BFH zurückgewiesen. Mit Beschluss vom 04.03.2021 (2 BvR 

1161/19) hatte schon die 3. Kammer des Zweiten Senats das Urteil des BFH vom 27.02.2019 (I R 

73/16) aufgehoben und an den BFH zurückgewiesen (vgl. TAX WEEKLY # 13/2021).  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rk20210304_2bvr116119.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rk20210304_2bvr116119.html
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Das BFH-Urteil vom 14.08.2019 (I R 34/18) war eines in einer Reihe von Urteilen bezüglich der Ein-

künftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG bei Teilwertabschreibungen auf unbesichert im Konzern ge-

gebene Darlehen (vgl. auch TAX WEEKLY # 18/2019, TAX WEEKLY # 33/2019, TAX WEEKLY 

# 01/2020, TAX WEEKLY # 20/2020). In diesem konkreten Urteil ging es um Teilwertabschreibun-

gen auf eine unbesicherte Forderung aus einem Kontokorrentkredit. Eine deutsche OHG finan-

zierte ihre italienische Tochterkapitalgesellschaft ohne Sicherheiten. Der vereinbarte Zins lag 

durchschnittlich zwei Prozentpunkte über dem amtlichen Basiszinssatz. In den Streitjahren 2002 

und 2004 verzichtete die OHG jeweils gegen Besserungsschein auf einen Teil dieser Forderung. 

Die Beträge entsprachen dem nach Ansicht der Vertragsbeteiligten wertlosen Teil der Forderun-

gen aus dem Kontokorrentkredit. Den geltend gemachten Aufwand aus der gewinnmindernden 

Teilwertabschreibung korrigierte das Finanzamt aufgrund der fehlenden Forderungsbesicherung 

nach § 1 Abs. 1 AStG durch außerbilanzielle Hinzurechnung. Das FG Hessen gab der dagegen ge-

richteten Klage statt, der I. Senat des BFH kam dagegen zu einem anderen Ergebnis. 

Durch dieses und weitere Urteile (z.B. BFH-Urteile vom 27.02.2019, I R 51/17 und I R 81/17) än-

derte der BFH seine langjährige Rechtsprechung (so z.B. BFH-Urteile vom 14.06.2015, I R 29/14 

und vom 29.10.1997, I R 24/97). Danach beschränke Art. 9 OECD-MA den Korrekturbereich ge-

mäß § 1 AStG nicht auf Preisberichtigungen (sog. Sperrwirkung), sondern ermögliche auch die 

steuerliche Korrektur der gewinnmindernden Ausbuchung einer Darlehensforderung bzw. einer 

Teilwertabschreibung. Gemäß dieser Rechtsprechungsänderung des BFH beschränke sich „Bedin-

gung“ nicht nur auf die Höhe des vereinbarten Zinssatzes, sondern gelte auch für die zugrundelie-

gende Vereinbarung von Sicherheiten. Dem stehe auch der Konzernrückhalt nicht entgegen. Die-

ser beschreibe lediglich den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen der Unternehmensverflech-

tung und bringe die Üblichkeit zum Ausdruck, innerhalb eines Konzerns Kreditansprüche nicht wie 

unter Fremden abzusichern. Der Konzernrückhalt sei nicht wie eine aktive Einstandsverpflichtung 

mit der Folge einer fremdüblichen (werthaltigen) Besicherung des Rückzahlungsanspruchs zu 

werten. 

Das Urteil vom 14.08.2019 (I R 34/18) wurde nun durch das BVerfG aufgrund einer Verletzung des 

grundrechtsgleichen Rechts auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) aufgehoben 

und an den BFH zurückgewiesen. Der BFH habe entgegen Art. 267 Abs. 3 AEUV von einem Vor-

abentscheidungsersuchen an den EuGH abgesehen. Zwar habe sich der BFH in seiner Entschei-

dung auch mit dem Hornbach-Urteil des EuGH vom 31.05.2018 (C-382/16) auseinandergesetzt, 

die Relevanz aber mit unzutreffender Begründung verneint. 

Das angegriffene BFH-Urteil setze sich nicht mit der Frage auseinander, ob die Einkünftekorrektur 

nach Maßgabe seiner Auslegung des § 1 AStG im Hinblick auf nicht besicherte Forderungen dem 

die Beschränkung der Niederlassungsfreiheit rechtfertigenden Ziel der Wahrung einer ausgewo-

genen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten dient. 

Auch übergehe der BFH erneut, dass wirtschaftliche Gründe für den Abschluss eines fremdunübli-

chen Geschäfts nach Auffassung EuGH gerade dann vorliegen könnten, wenn eine Tochtergesell-

schaft für die Fortführung oder Erweiterung ihres Geschäftsbetriebs auf die Zuführung von Kapital 

angewiesen ist, weil sie über kein ausreichendes Eigenkapital verfügt. 

Es sei auch nicht verständlich, weshalb der BFH für den von § 1 Abs. 1 AStG gebotenen Fremd-

vergleich mit Bedingungen, die "voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder vergleich-

baren Verhältnissen vereinbart hätten", ohne Weiteres von einer Vollbesicherung der Darlehens-

gewährung über das Kontokorrentkonto ausgehe. 

Zwar habe sich der BFH auch mit der grundsätzlichen Möglichkeit befasst, die fehlende Besiche-

rung durch einen erhöhten Zins (Risikoaufschlag) zu kompensieren. Anhaltspunkte dafür, ob oder 

https://wts.com/wts.de/publications/wts-tax-weekly/2019/tax-weekly_18-2019.pdf
https://wts.com/wts.de/publications/wts-tax-weekly/2019/tax-weekly_33-2019.pdf
https://wts.com/wts.de/publications/wts-tax-weekly/2020/TAX%20WEEKLY_01%202020.pdf
https://wts.com/wts.de/publications/wts-tax-weekly/2020/TAX%20WEEKLY_01%202020.pdf
https://wts.com/wts.de/publications/wts-tax-weekly/2020/TAX%20WEEKLY_20%202020.pdf
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inwieweit ein Risikoaufschlag bei der Bemessung der fremdüblichen Sicherheit zu berücksichti-

gen ist, lieferten die Urteilsausführungen des BFH indes nicht.  

Dieser nunmehr zweite Aufhebungsbeschluss des BVerfG ist eine weitere Erschütterung der im 

Jahr 2019 geänderten Rechtsprechung des BFH zu Finanzierungen und Verrechnungspreisen. Im 

März 2021 hatte der BFH selbst mit Beschluss vom 03.03.2021 das wegen eines Formfehlers un-

wirksame BFH-Urteil vom 19.06.2019 (I R 32/17), welches ebenfalls eine Einkünftekorrektur nach 

§ 1 AStG bei einer Teilwertabschreibung auf eine unbesichert im Konzern begebene Darlehensfor-

derung betrifft, klarstellend aufgehoben (vgl. TAX WEEKLY # 12/2021).

BFH: Teilwertabschreibung auf sog. hybride Wertpapiere 

Der BFH hatte mit Urteil vom 23.08.2023 (XI R 36/20) zu entscheiden, ob bei börsennotierten ver-

zinslichen Wertpapieren ohne feste Laufzeit, die von den Gläubigern nicht gekündigt werden 

können, eine Teilwertabschreibung zulässig ist, wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter 

denjenigen im Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere gesunken ist. 

Im Streitfall hatte die Klägerin, eine GmbH, zwei Anleihen der A-Bank mit einem Nominalwert von 

zusammen € 1 Mio. erworben. Die Anleihen aus dem Jahr 2006 waren bei Fälligkeit bzw. Kündi-

gung zu 100 % rückzahlbar, hatten aber keine feste Laufzeit und konnten ausschließlich von der 

Emittentin zu bestimmten Zeitpunkten gekündigt werden. Erstmalig war die Kündigung zum 

09.01.2013 bzw. zum 04.09.2013 möglich. Zu den Bilanzstichtagen 31.12.2011 und 31.12.2012 lag 

der Kurs der Anleihen bei ca. 50 % der Anschaffungskosten. Daraufhin nahm die Klägerin eine Teil-

wertabschreibung auf diesen Kurs vor. Dem widersprach das Finanzamt und lehnte die Teil-

wertabschreibung ab. Demgegenüber kam das Finanzgericht zu dem Ergebnis, dass eine voraus-

sichtlich dauernde Wertminderung vorlag (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2, Nr. 1 Satz 3 EStG), weshalb 

eine Teilwertabschreibung auf den Kurswert zulässig gewesen sei.  

Nunmehr hat der BFH im Revisionsverfahren, welchem das BMF beigetreten war, das Urteil der 

Vorinstanz bestätigt. Zu Recht habe das Finanzgericht angenommen, dass die Klägerin auf den 

31.12.2012 zur Vornahme einer (weiteren) Teilwertabschreibung berechtigt gewesen sei. Bei ei-

ner Anleihe, die über keine feste Laufzeit verfüge und nur von der Emittentin gekündigt werden 

könne, habe ein Kursrückgang regelmäßig eine dauerhafte Wertminderung zur Folge, es sei denn, 

dass eine Kündigung durch die Emittentin absehbar war. Im Unterschied zu endfälligen Wertpa-

pieren, welche bei Laufzeitende zu 100 % zurückzuzahlen sind und bei gesunkenem Börsenkurs 

zum Bilanzstichtag lediglich das Ende der Laufzeit abgewartet werden müsse, um den Nominal-

wert zurückgezahlt zu bekommen, trete dieser Effekt im Streitfall mangels Endfälligkeit und man-

gels Kündigungsmöglichkeit des Inhabers gerade nicht ein. Durch bloßes Zuwarten habe sich die 

Annäherung des Werts an den Nominalbetrag nicht erreichen lassen. Wenn und soweit die Emit-

tentin einen dauerhaften Kapitalbedarf habe und die Zinsbedingungen der Anleihe für die Emit-

tentin günstig oder zumindest marktgemäß seien, würde die Emittentin die Anleihe nicht kündi-

gen, auch nicht nach sehr langer Zeit.  

Da für die beiden Anleihen durch die Vereinbarung eines variablen Zinssatzes auf Basis des Euri-

bor ein marktgerechter Zinssatz zugrunde gelegt worden und eine Kündigung zu den Bilanzstich-

tagen nicht absehbar gewesen sei, könne von einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung 

ausgegangen werden, welche zur Zulässigkeit der Vornahme einer Teilwertabschreibung geführt 

habe. 

https://wts.com/wts.de/publications/wts-tax-weekly/2021/WTS_Tax-Weekly_12_2021.pdf
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 15.12.2023  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-457/21 P 14.12.2023 

Rechtsmittel – Staatliche Beihilfen – Art. 107 Abs. 1 AEUV – Von einem Mit-

gliedstaat erlassener Steuervorbescheid – Beihilfe, die für nicht mit dem Bin-

nenmarkt vereinbar erklärt wurde – Begriff ‚Vorteil‘ – Bestimmung des Be-

zugsrahmens – ‚Normale‘ Besteuerung nach dem nationalen Recht – Fremd-

vergleichsgrundsatz – Überprüfung der vom Gericht vorgenommenen Ausle-
gung und Anwendung des nationalen Rechts durch den Gerichtshof 

C-519/22 14.12.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 

Richtlinie 2006/112/EG – nachträgliche Festsetzung einer Sicherheitsleistung 

– Sicherheitsleistung, die an die Höhe der Steuerschulden eines Dritten ge-

koppelt ist – Löschung der Steuernummer bei Nichtbezahlung der Sicher-

heitsleistung – Grundrechte – Eigentumsfreiheit und unternehmerische Frei-
heit – Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 

– Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 

C-746/22 14.12.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuern – Gemeinsames Mehrwertsteuer-

system – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 170 – Erstattung der Steuer an Steu-

erpflichtige, die nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässig sind – Richtli-

nie 2008/9/EG – Art. 20 – Anforderung zusätzlicher Informationen durch den 
Mitgliedstaat der Erstattung – Einstellung des Verfahrens mangels Vorlegung 

zusätzlicher Informationen innerhalb der vorgegebenen Frist – Art. 23 – 

Nichtberücksichtigung von Informationen, die erstmals im Einspruchsverfah-

ren vorgelegt wurden 

 

Alle am 21.12.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 19/21 08.11.2023 
Elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten an die Fi-

nanzbehörden für die Grunderwerbsteuer 

III R 38/21 12.10.2023 Per E-Mail gestellter Kindergeldantrag formwirksam 

XI R 37/22 13.09.2023 
Umsatzsteuer: Grenzen der Pauschalbesteuerung für Land-

wirte; Besteuerung bei Sport-, Renn- und Turnierpferden 

XI R 36/20 23.08.2023 

Teilwertansatz bei börsennotierten "hybriden" Anleihen ohne 

feste Laufzeit und ohne Kündigungsmöglichkeit des Gläubi-

gers 

 

Alle am 21.12.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX B 12/23 07.12.2023 

Nichtzulassungsbeschwerde: grundsätzliche Bedeutung, Zeit-

punkt der Verlustberücksichtigung nach § 17 Abs. 4 EStG; 

Gehörsverletzung; hinreichende Begründung 

IX B 108/22 05.12.2023 
Kein datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch des Insol-

venzverwalters gegenüber Finanzbehörden 

IX K 2/21 14.11.2023 

Teilweise inhaltsgleich mit Urteil des BFH vom 10.10.2023 IX 

K 1/21 - Unstatthaftigkeit einer Nichtigkeitsklage bei Verlet-

zung der Vorlagepflicht 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C79B1ABAFC22B16A1283CE9133A1A323?text=&docid=280624&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4099250
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280636&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4103187
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280640&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4105823
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310245/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310246/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310247/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310248/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350212/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350207/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350210/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX R 1/22 14.11.2023 
Berechtigung zur Absetzung für Abnutzung (AfA) nach ent-

geltlichem Anteilserwerb 

I E 4/23 27.10.2023 
Erinnerung gegen den Kostenansatz; Streitwert in einem 

"Goldfinger-Fall" 

VII R 53/20 17.10.2023 Prozesszinsen für erstattete Einfuhrumsatzsteuer 

X R 10/22 23.08.2023 

Parallelentscheidung zum BFH-Urteil vom 23.08.2023 - X R 

15/22: Sonderausgabenabzug von Beiträgen für die Krank-

heitskostenvorsorge, die an einen nicht der Versicherungsauf-

sicht unterliegenden Solidarverein geleistet werden 

X R 21/22 23.08.2023 

Teilweise Parallelentscheidung zu BFH-Urteil vom 23.08.2023 

- X R 15/22: Sonderausgabenabzug von Beiträgen für die 

Krankheits- und Pflegekostenvorsorge, die an einen nicht der 

Versicherungsaufsicht unterliegenden Solidarverein geleistet 

werden 

 

Alle bis zum 22.12.2023 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

III C 2 - S 

7220/22/10001 

:009 

21.12.2023 

Auslaufen der ermäßigten Besteuerung von Restaurant- und 

Verpflegungsdienstleistungen gemäß § 12 Absatz 2 Nummer 

15 Umsatzsteuergesetz; Einführung einer Nichtbeanstan-

dungsregelung für die Silvesternacht 

IV B 3 - S 1301-

AUT/19/10006 

:008 

20.12.2023 
Konsultationsvereinbarung zwischen der BRD und der Repub-

lik Österreich 

IV D 5 - S 

2285/19/10001 

:004 

18.12.2023 
Berücksichtigung ausländischer Verhältnisse; Ländergruppen-

einteilung ab 1. Jan. 2024 

III C 3 - S 

7492/19/10001 

:006 

18.12.2023 Neuauflage der Liste der amtlichen Beschaffungsstellen 

III C 2 - S 

7100/19/10004 

:005 

15.12.2023 
Umsatzsteuerliche Behandlung von Parkraumbewirtschaf-

tungsverträgen 

IV B 2 - S 

1300/21/10024 

:005 

12.12.2023 Steuerliche Behandlung des Arbeitslohns nach den DBA 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350209/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350208/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350211/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350205/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350206/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-21-auslaufen-der-ermaessigten-besteuerung-von-restaurant-und-verpflegungsdienstleistungen-einfuehrung-einer-nichtbeanstandungsregelung-fuer-die-silvesternacht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-21-auslaufen-der-ermaessigten-besteuerung-von-restaurant-und-verpflegungsdienstleistungen-einfuehrung-einer-nichtbeanstandungsregelung-fuer-die-silvesternacht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-21-auslaufen-der-ermaessigten-besteuerung-von-restaurant-und-verpflegungsdienstleistungen-einfuehrung-einer-nichtbeanstandungsregelung-fuer-die-silvesternacht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2023-12-20-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-grenzgaengerregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2023-12-20-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-grenzgaengerregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2023-12-20-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-grenzgaengerregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-12-18-beruecksichtigung-auslaendischer-verhaeltnisse.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-12-18-beruecksichtigung-auslaendischer-verhaeltnisse.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-12-18-beruecksichtigung-auslaendischer-verhaeltnisse.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-18-amtliche-beschaffungsstellen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-18-amtliche-beschaffungsstellen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-18-amtliche-beschaffungsstellen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-12-15-umsatzsteuerliche-behandlung-von-parkraumbewirtschaftungsvertraegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-12-15-umsatzsteuerliche-behandlung-von-parkraumbewirtschaftungsvertraegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-12-15-umsatzsteuerliche-behandlung-von-parkraumbewirtschaftungsvertraegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2023-12-12-steuerliche-behandlung-arbeitslohn-doppelbesteuerungsabkommen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2023-12-12-steuerliche-behandlung-arbeitslohn-doppelbesteuerungsabkommen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2023-12-12-steuerliche-behandlung-arbeitslohn-doppelbesteuerungsabkommen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Executive Summary 


Background 


1. In October 2021 members of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit 
Shifting (Inclusive Framework) agreed a two-pillar solution to reform the international tax framework in 
response to the challenges of digitalisation of the economy. As part of the October Statement, Inclusive 
Framework members agreed to a co-ordinated system of Global anti-Base Erosion (GloBE) rules that are 
designed to ensure large multinational enterprises pay a minimum level of tax on the income arising in 
each jurisdiction where they operate. In the October Statement, it was agreed that the Tax Challenges 
Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive 
Framework on BEPS (the “GloBE Model Rules”) (OECD, 2021[1]) (agreed by the Inclusive Framework and 
published in December 2021) and the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – 
Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition: Inclusive Framework 
on BEPS (the “Commentary”) (OECD, 2022[2]) (agreed by the Inclusive Framework and published in March 
2022) would have the status of a common approach. Under this common approach, jurisdictions are not 
required to adopt the GloBE rules, but, if they choose to do so, they will implement and administer the rules 
in a way that is consistent with the agreed outcomes. The common approach also means that Inclusive 
Framework members accept the application of the GloBE rules applied by other members, including 
agreement as to rule order and the application of any agreed safe harbours. 


2. The GloBE Rules were approved and released by the Inclusive Framework on 20 December 2021. 
The GloBE Rules consist of an interlocking and coordinated system of rules which are designed to be 
implemented into the domestic law of each jurisdiction and operate together to ensure large MNE Groups 
are subject to a minimum effective tax rate of 15% on any excess profits arising in each jurisdiction where 
they operate. Consistent with the intention of the Inclusive Framework, the GloBE Rules (including the IIR 
and UTPR) are designed so that the imposition of top-up tax in accordance with those rules will be 
compatible with the provisions of the United Nations Model Double Taxation Convention between 
Developed and Developing Countries (the “UN Model Double Tax Convention”) (UN, 2021[3]) and the 
Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, (the “OECD Model Tax 
Convention”) (OECD, 2017[4]).  


3. The Commentary to the GloBE Model Rules was approved and released by the Inclusive 
Framework on 14 March 2022, together with a set of detailed examples that illustrate the application of the 
rules to certain fact patterns. The Commentary clarifies the interpretation and operation of the provisions 
in the GloBE Model Rules and includes some examples illustrating how the rules apply to specific fact 
patterns. The Commentary is intended to promote a consistent and common interpretation of the GloBE 
Model Rules in order to provide certainty for MNE Groups and to facilitate coordinated outcomes under 
the rules. Although the Commentary is detailed and comprehensive, it does not provide guidance on every 
aspect of the GloBE Model Rules and, in certain cases, the Commentary specifically identifies issues that 
will require further consideration and development as part of the GloBE Implementation Framework. 
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Agreed Administrative Guidance 


4. Against this background, Inclusive Framework members have agreed, under Article 8.3 of the 
GloBE Rules, that an implementing jurisdiction will “apply the GloBE Rules consistent with Agreed 
Administrative Guidance, subject to any requirements of domestic law.”  Agreed Administrative Guidance 
is defined in Article 10.1 as guidance issued by the Inclusive Framework on either “the interpretation or 
administration of the GloBE Rules”. Administrative Guidance is expected to play an important role in 
promoting certainty under the GloBE Rules by clarifying the interpretation of the GloBE Rules and by 
providing guidance to tax administrations on how to apply the GloBE Rules. Because Agreed 
Administrative Guidance will also reflect the Inclusive Framework’s common understanding of how the 
GloBE Rules should be interpreted and applied, such guidance will play an important role in ensuring 
coordinated outcomes under the GloBE Rules and providing a level playing field for MNE Groups and will 
be needed on an ongoing basis to address issues as they arise.  


5. The definition of Agreed Administrative Guidance in Article 10.1 of the GloBE Rules envisions that 
the Inclusive Framework may issue guidance on both the interpretation and the operation of the rules. 
Interpretive guidance provides for consistent and common interpretation of the GloBE Rules that will 
provide certainty for MNE Groups and facilitate coordinated and transparent outcomes under the rules. It 
supplements or replaces paragraphs in the Commentary or explains how to apply the language of the rules 
to particular fact patterns. Operational guidance sets out administrative procedures tax administrations 
may use to apply the rules and may include guidance on the use of administrative simplifications that result 
in equivalent outcomes as those provided under the GloBE Rules while avoiding undue compliance and 
administration costs. 


December 2023 Administrative Guidance 


6. This document sets out the third set of Administrative Guidance released by the Inclusive 
Framework, following the first and second sets of Administrative Guidance that were published in February 
2023 and July 2023, respectively. As the GloBE Rules take effect in 2024, this third set of Administrative 
Guidance includes further clarifications on a number of key areas that will help MNE Groups transition into 
the GloBE Rules, such as the application of the Transitional CbCR Safe Harbour, the definition of revenues 
for purposes of determining whether an MNE Group is within scope of the GloBE Rules, and transitional 
relief to file the GloBE Information Return and notifications for in-scope MNE Groups that have short 
Reporting Fiscal Years. This package also includes guidance for applying the GloBE Rules in situations 
where there are mismatches between Fiscal Years or financial and tax years of Constituent Entities, 
guidance on allocating taxes arising in a Blended CFC Tax Regime when some Constituent Entities do not 
compute their ETR under the GloBE Rules, and the Simplified Calculations Safe Harbour for Non-material 
Constituent Entities. The Administrative Guidance will be incorporated into a revised version of the 
Commentary that will be released in 2024 (and replace the original version of the Commentary issued in 
March 2022). 
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1.1. Introduction 


1. In the case of a Constituent Entity that was acquired through an acquisition of its Ownership 
Interests, adjustments to the carrying value of the Constituent Entity’s assets and liabilities attributable to 
purchase price accounting (PPA) may be held in the MNE Group’s consolidation accounts, or directly 
incorporated into the financial accounts of the Constituent Entity used to prepare the Consolidated 
Financial Statements (i.e. the reporting package), or in the separate financial statements of the Constituent 
Entity (where push down of PPA adjustments is allowed). In the case of PPA adjustments held in the MNE 
Group’s consolidation accounts, the PPA adjustments are not included in the Constituent Entity’s reporting 
package but will be made at the level of the consolidating Parent Entity. In the latter two cases, the 
Constituent Entity’s PPA adjustments are included in its reporting package, or in its separate financial 
statements, and therefore no further adjustment is necessary at the level of the consolidating Parent Entity. 
Article 3.1.2 and the related Commentary requires a Constituent Entity to remove the effect of PPA 
adjustments from the computation of its Financial Accounting Net Income or Loss for all transactions unless 
the MNE Group lacks sufficient records to determine the amount of the adjustments in respect of a 
transaction that occurred before 1 December 2021. The definition of Qualified Financial Statements 
includes “the accounts used to prepare the Consolidated Financial Statements of the UPE (to mirror the 
requirement under Article 3.1.2).” The parenthetical language to the definition raises the question of 
whether PPA adjustments must be removed for purposes of the Transitional CbCR Safe Harbour. 


1.2. Issue to be considered 


2. Can a Constituent Entity use its financial accounts that are used in the preparation of the 
Consolidated Financial Statements (the reporting package) or its separate financial statements to prepare 
a Qualified CbC Report if those financial accounts include the effect of PPA adjustments in the computation 
of Profit (or Loss) before Tax? 


1.3. Guidance  


3. A Constituent Entity may use financial accounts that include the effect of PPA adjustments in the 
computation of Profit (or Loss) before Tax under certain conditions. To clarify the issue, the following 
changes to the guidance on Transitional CbCR Safe Harbour in the Safe Harbour and Penalty Relief 
document will be made: 


1 Purchase price accounting 
adjustments in Qualified Financial 
Statements  
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a. The parenthetical phrase “(to mirror the requirement of Article 3.1.2)” in Paragraph (a) of the   
Qualified Financial Statements definition in the Source of Information box is removed. 


b. The first sentence of paragraph 17 of the Safe Harbour and Penalty Relief document is revised 
to read as follows: 


17. Qualified Financial Statements are defined as the accounts used to prepare the 
Consolidated Financial Statements (CFS) of the UPE or separate financial statements of 
each Constituent Entity provided that such financial statements are prepared in 
accordance with either an Acceptable Financial Accounting Standard or Authorised 
Financial Accounting Standard and, in the case of separate financial statements, the 
information contained in such statements is maintained based on that accounting standard 
and it is reliable. 


c. Paragraphs 17.1 through 17.4 are added after paragraph 17, to read as follows:  


17.1 Paragraph (a) of the definition of Qualified Financial Statements focuses on the 
financial accounts of the Constituent Entity that are used in the preparation of the CFS (the 
reporting package); it does not further require the preparation of separate financial 
statements. Paragraph (b) of the definition, on the other hand, relies on separate financial 
statements prepared for Constituent Entities. 


17.2 In the case of a Constituent Entity that was acquired through an acquisition of its 
Ownership Interests, adjustments to the carrying value of the Constituent Entity’s assets 
and liabilities attributable to purchase price accounting (PPA) may be held in the MNE 
Group’s consolidation accounts, directly incorporated into the financial accounts of the 
Constituent Entity used to prepare the CFS (i.e. the reporting package), or in the separate 
financial statements of the Constituent Entity (where push down of PPA adjustments is 
allowed). In the case of PPA adjustments held in the MNE Group’s consolidation accounts, 
the PPA adjustments are not included in the Constituent Entity’s reporting package but will 
be made at the level of the consolidating Parent Entity. In the latter two cases, the 
Constituent Entity’s PPA adjustments are included in its reporting package, or in its 
separate financial statements, and therefore no further adjustment is necessary at the level 
of the consolidating Parent Entity. Where the Transitional CbCR Safe Harbour does not 
apply, Article 3.1.2 and the related Commentary requires a Constituent Entity to remove 
the effect of PPA adjustments from the computation of Financial Accounting Net Income 
or Loss for all transactions unless the MNE Group lacks sufficient records to determine the 
amount of the adjustments in respect of a transaction that occurred before 1 December 
2021. 


17.3 The Transitional CbCR Safe Harbour does not generally require or permit 
adjustments to the amounts reported in financial accounts or separate financial statements 
in order for them to be considered Qualified Financial Statements. However, a potential for 
significant distortions exists where the financial accounts or separate financial statements 
of a Constituent Entity are based on financial accounts of a Constituent Entity that have 
incorporated adjustments attributable to PPA. Where the MNE Group allocated and 
incorporated the PPA adjustments into the financial accounts of an acquired Constituent 
Entity that are used in the preparation of the CFS (i.e. the reporting package of the 
Constituent Entity incorporates PPA adjustments) or the separate financial statements of 
the Constituent Entity, those financial accounts or separate financial statements will not be 
considered Qualified Financial Statements, unless the condition in paragraph 17.4 is met 
and the adjustment required by paragraph 17.5 is made. 


17.4 Consistent reporting condition. The MNE Group has not submitted a CbC Report for 
a fiscal year beginning after 31 December 2022 that was based on the Constituent Entity’s 
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reporting package or separate financial statements without the PPA adjustments, except 
where the Constituent Entity was required by law or regulation to change its reporting 
package or separate financial statements to include PPA adjustments. 


17.5 Goodwill impairment adjustment. Any reduction to the Constituent Entity’s income 
attributable to an impairment of goodwill related to transactions entered into after 30 
November 2021 must be added back to the PBT: 


(a) for purposes of applying the routine profits test; and 
(b) for purposes of applying the simplified ETR test, but only if the financial accounts 
do not also have a reversal of deferred tax liability or recognition or increase of a 
deferred tax asset in respect of the impairment of goodwill.  
 


d. Paragraph 25 of the “Safe Harbour and Penalty Relief” document will be revised to read as 
follows, in order to coordinate with the amendments made to paragraph 17 above:  


 
25. In the case of the Transitional CbCR Safe Harbour, the test works in the same way 
except that it only considers Total Revenue and Profit (Loss) before Income Tax of the 
current year as reflected in the CbC Report. This test removes the need to calculate CbCR 
Revenue and Income over multiple years and would extend the benefit of the safe harbour 
to those MNEs that have previously not been preparing their financial accounts based on 
standards set forth in Article 3.1 of the GloBE Rules CbC Reports based on sources 
other than Qualified Financial Statements but have switched to use Qualified 
Financial Statements meet such standards. Note that the condition in subparagraph (b) 
is met when the Tested Jurisdiction has a loss. 
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2.1. Introduction 


1. The Safe Harbours and Penalty Relief document published in December 2022 (the “2022 SH 
document”) provided guidelines on aspects of the design and operation of a Transitional CbCR Safe 
Harbour. The Transitional CbCR Safe Harbour operates through the use of simplified jurisdictional revenue 
and income information contained in an MNE Group’s Qualified CbC Report and tax information contained 
in the Qualified Financial Statements. The safe harbour tests are applied to jurisdictions in which Entities 
and PEs of the MNE Group are located (“Tested Jurisdiction”). 


2. As tax administrations and MNE Groups prepare to implement the GloBE Rules, they have 
identified areas in the Transitional CbCR Safe Harbour that require further clarifications. This 
Administrative Guidance supplements the 2022 SH document by providing clarifications for the issues that 
were identified. The clarifications set out below will be incorporated into Chapter 1 of the 2022 SH 
document. The 2022 SH document will then be incorporated into a revised edition of the Commentary, and 
the paragraph numbers will be refreshed for editorial purposes. 


2.2. Tested Jurisdictions 


2.2.1. Issue to be considered 


3. If the MNE Group has both Constituent Entities and a Joint Venture or members of a JV Group in 
the same jurisdiction, are the Joint Venture or members of the JV Group treated as being in a separate 
Tested Jurisdiction from that of other Constituent Entities and other Joint Ventures and JV Groups? 


2.2.2. Guidance 


4. The following paragraphs will be inserted in the 2022 SH document: 


Additional Guidance on the Transitional CbCR Safe Harbour 


Tested Jurisdictions 


74.1. The Transitional CbCR Safe Harbour tests are applied based on data from all 
Entities and PEs located in a Tested Jurisdiction. For this purpose, Constituent Entities, 
stand-alone Joint Ventures, and JV Groups that are located in the same jurisdiction are 
treated as being in separate Tested Jurisdictions. More specifically, all Constituent Entities 
in the jurisdiction are treated as a Tested Jurisdiction, all Entities of the same JV Group 


2 Further Guidance on the 
Transitional CbCR Safe Harbour 
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located in the jurisdiction are treated as being in a Tested Jurisdiction, and each stand-
alone Joint Venture located in the jurisdiction is treated as being in a Tested Jurisdiction. 
For example, if an MNE Group has 10 Constituent Entities and two different JV Groups 
located in jurisdiction A, then the MNE Group would have three Tested Jurisdictions for 
the purpose of the Transitional CbCR Safe Harbour in jurisdiction A – one Tested 
Jurisdiction for the 10 Constituent Entities, and one Tested Jurisdiction for each of the two 
JV Groups. 


2.3. Qualified Financial Statements 


2.3.1. Consistent use of data 


Issue to be considered 


5. Can an MNE Group use different sources of Qualified Financial Statements for the same 
Entity/PE? 


Guidance 


6. The following paragraphs will be inserted in the 2022 SH document: 


Qualified Financial Statements 


Consistent use of data  


74.2. All of an Entity/PE’s data that is used in the Transitional CbCR Safe Harbour (e.g. 
Total Revenue, Profit (Loss) before Income Tax (hereinafter referred to as PBT), Income 
Tax Expense, payroll expense, and carrying value of assets) to perform the safe harbour 
computations must come from the same Qualified Financial Statements. In other words, 
an MNE Group shall use either 1) the accounts used to prepare the CFS of the UPE or 2) 
separate financial statements the Constituent Entity (provided that they meet requirements 
outlined in this document) to populate the underlying data for an Entity/PE in order for the 
Tested Jurisdiction of the Entity/PE to qualify for the Transitional CbCR Safe Harbour. An 
MNE Group that uses data from different sources of Qualified Financial Statements for the 
same Entity/PE in the safe harbour computations will be disqualified from applying the 
Transitional CbCR Safe Harbour to the Tested Jurisdiction in which that Entity/PE is 
located. 
74.3. Requiring all of an Entity/PE’s data to come from the same Qualified Financial 
Statements ensures that there will not be distortions due to an asymmetry in the different 
components of the safe harbour computations. For example, a distortion might arise if the 
Income Tax Expense was taken from separate financial statements prepared under a local 
financial accounting standard and the PBT were taken from the financial accounts used 
to prepare the CFS under a different financial accounting standard. However, if the 
deferred tax component of the income tax expense related to PBT reflected in the Entity’s 
reporting package or separate financial statements is reflected only in the 
accounting entries that are held at the level of the consolidating Parent Entity in the 
preparation of the CFS (instead of the Entity’s own reporting package or separate financial 
statements), then the deferred tax expense must be drawn from the 
accounting entries that are held at the level of the consolidating Parent Entity in the 
preparation of the CFS.  
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74.4. The following examples illustrate the principles of paragraphs 76-77 as they would 
apply to the PPA adjustments that are permitted under paragraphs 17.2-17.5. 
74.5. Example 1. UPE-X is the UPE of the MNE-X Group, is located in Country X, and 
owns CE-Y located in Country Y. The financial accounts of CE-Y that are used in the 
preparation of MNE-X’s CFS (the reporting package) include both the PPA adjustments 
that arose in connection with MNE-X’s acquisition of the stock of CE-Y in 2019 and the 
deferred tax expenses related to those PPA adjustments. CE-Y uses those financial 
accounts to determine the amount reported as Total Revenue and PBT in its Qualified 
CbC Report for Jurisdiction Y. In computing its Simplified ETR under the Transitional 
CbCR Safe Harbour, CE-Y must take into account the income tax expense as reflected in 
those financial accounts, which includes deferred tax expense (or benefit) related to the 
PPA adjustments. 
74.6. Example 2. The facts are the same as Example 1, except that UPE-X records 
deferred tax expense (or benefit) exclusively through accounting entries that are held at 
the level of the consolidating Parent Entity in the preparation of the CFS (i.e. the deferred 
tax expense (or benefit) is not reflected in CE-Y’s financial accounts used to prepare the 
CFS). In computing its Simplified ETR under the Transitional CbCR Safe Harbour, CE-Y 
must include the deferred tax expense (or benefit) related to the PPA adjustment that is 
reflected in the CFS.  
74.7. Example 3. The facts are the same as in Example 2, except that CE-Y uses its 
separate financial statements to determine the amount of Revenue and PBT in its 
Qualified CbC Report for Jurisdiction Y and those statements do not include PPA 
adjustments or deferred taxes related to PPA adjustments. In computing its Simplified ETR 
under the Transitional CbCR Safe Harbour, CE-Y is not permitted to include deferred tax 
expense (or benefit) related to the PPA adjustments that are reflected in the CFS because 
the PPA adjustments are not reflected in the Qualified Financial Statements used to 
complete the Qualified CbC Report. 
74.8.  Other fields in the CbC Report that are not used in the Transitional CbCR Safe 
Harbour (i.e., Income Tax Paid (on Cash Basis), Income Tax Accrued – Current Year, 
Stated Capital, Accumulated Earnings, Number of Employees, Tangible Assets other than 
Cash and Cash Equivalents) may be populated from any source permitted under the 
Relevant CbC Regulations. Relevant CbC Regulations shall mean the CbCR 
requirements of the UPE jurisdiction or of the surrogate parent entity jurisdiction if a CbC 
Report is filed there and not in the UPE jurisdiction. If the UPE jurisdiction does not have 
CbC requirements and an MNE Group is not required to file a CbC Report in any 
jurisdiction, Relevant CbC Regulations shall mean the OECD BEPS Action 13 Final 
Report and the OECD Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting.  


Issue to be considered 


7. Can an MNE Group use different sources of Qualified Financial Statements for different Entities 
within the same Tested Jurisdiction?  
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Guidance 


8. The following paragraphs will be inserted in the 2022 SH document: 


74.9. Further, all data used to perform the safe harbours computations for Entities in a 
Tested Jurisdiction under the Transitional CbCR Safe Harbour must come from the same 
type of Qualified Financial Statements (or the accounts used to prepare those Qualified 
Financial Statements). In other words, an MNE Group shall use either 1) the accounts 
used to prepare the CFS of the UPE for all Entities in the Tested Jurisdiction; or 2) separate 
financial statements of each Constituent Entity for all Entities in the same Tested 
Jurisdiction provided that they are prepared in accordance with an Acceptable Financial 
Accounting Standard or Authorised Financial Accounting Standard if the information 
contained in such statements is maintained based on that accounting standard and it is 
reliable. However, if the Constituent Entities in a Tested Jurisdiction include Non-Material 
Constituent Entities (NMCEs) or Permanent Establishments (PEs), the safe harbour test 
data of the NMCEs and PEs can come from any data source specifically permitted in the 
Commentary or under Agreed Administrative Guidance. This data for NMCEs and PEs is 
combined with the data of the other Constituent Entities in the Tested Jurisdiction for 
purposes of performing the safe harbour tests. Failure to use the same type of Qualified 
Financial Statement to perform safe harbour computations for all Entities in the same 
Tested Jurisdiction (except for NMCEs and PEs) will result in disqualification of that Tested 
Jurisdiction from the Transitional CbCR Safe Harbour.  


Issue to be considered 


9. Can a CbC Report that is based on data from Qualified Financial Statements for some Tested 
Jurisdictions be considered a Qualified CbC Report for those Tested Jurisdictions if the data for other 
Tested Jurisdictions are not based on Qualified Financial Statements?  


Guidance 


10. The following paragraphs will be inserted in the 2022 SH document: 


74.10. Whether a CbC Report is considered a Qualified CbC Report is determined 
separately for each Tested Jurisdiction based on whether it is prepared based on Qualified 
Financial Statements. Consequently, a CbC Report may be considered a Qualified CbC 
Report with respect to some Tested Jurisdictions and not others. For example, Qualified 
Financial Statements have been consistently used to populate the data for Tested 
Jurisdiction A, and management accounts are used to populate the data for Tested 
Jurisdiction B. Tested Jurisdiction A’s financial data would be considered as Qualified 
Financial Statements for the purpose of the Transitional CbCR Safe Harbour. Tested 
Jurisdiction B’s financial data would not be considered as Qualified Financial Statements 
for the purpose of the Transitional CbCR Safe Harbour, and the Transitional CbCR Safe 
Harbor could not be applied in Tested Jurisdictions B. 


Issue to be considered 


11. Do separate financial statements need to be prepared for local statutory reporting purposes to be 
considered Qualified Financial Statements? 
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Guidance 


12. The following paragraph will be inserted in the 2022 SH document: 


74.11. Finally, Qualified Financial Statements can include separate financial statements 
of a Constituent Entity as long as they are prepared in accordance with either an 
Acceptable Financial Accounting Standard or an Authorised Financial Accounting 
Standard, if the information contained in such statements is maintained based on that 
accounting standard and it is reliable. The MNE Group may have prepared those separate 
financial statements for statutory reporting purposes. However, the definition of Qualified 
Financial Statements does not require that the separate financial statements were 
prepared for statutory reporting purposes or any other regulatory reporting purposes. 


2.3.2. Using different accounting standards 


Issue to be considered 


13. Can a CbC Report be considered a Qualified CbC Report if it is based on data from the UPE’s 
CFS for some jurisdictions and data from local GAAP accounts for other jurisdictions? 


Guidance 


14. The following paragraph will be inserted in the 2022 SH document: 


Using different accounting standards 


74.12. An MNE Group may use different Qualified Financial Statements as the source of 
data for different Tested Jurisdictions in a Qualified CbC Report.  


2.3.3. Adjustments to Qualified Financial Statements 


Issue to be considered 


15. Can an MNE Group make adjustments to the underlying Qualified Financial Statement for the 
purpose of the simplified computations under the Transitional CbCR Safe Harbour if the adjustments are 
consistent with the GloBE Rules, e.g. for post-year end transfer pricing adjustments?  


Guidance 


16. The following paragraphs will be inserted in the 2022 SH document: 


Adjustments to Qualified Financial Statements 


74.13. Making adjustments to the data drawn from Qualified Financial Statements in a 
CbC Report for a jurisdiction would disqualify a Tested Jurisdiction from the Transitional 
CbCR Safe Harbour, regardless of whether such adjustments were intended to make 
CbCR data more consistent with the GloBE Rules. Similarly, making such adjustment to 
any other data in the Qualified Financial Statements used in the simplified computations 
would disqualify those computations under the Transitional CbCR Safe Harbour.   
74.14. The only exceptions to the prohibition on making adjustments to the data in the 
Qualified Financial Statements are where adjustments are explicitly required in the 
Commentary or under Agreed Administrative Guidance.  
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74.15. For example, assume an MNE Group makes a year-end transfer pricing 
adjustment which increases the income of jurisdiction A by 5,000. This adjustment was 
reflected in jurisdiction A's local statutory account in 2024 but would not be reflected in the 
Constituent Entities’ financial accounts used to prepare the CFS until 2025. The MNE 
Group uses financial accounts of Constituent Entities used to prepare the CFS to prepare 
its entire CbC Report. Although adding 5,000 of PBT to jurisdiction A’s 2024 CbC data 
would make jurisdiction A’s result more accurate both for GloBE purposes and for transfer 
pricing risk assessment purposes, doing so would disqualify the CbC Report for 
jurisdiction A in 2024 because an adjustment was made to the amounts in the Qualified 
Financial Statements for jurisdiction A. 


Issue to be considered 


17. The answer to Question 7.1 in Chapter 2 of the October 2022 Guidance on the Implementation of 
Country-by-Country Reporting document states that an intra-group payment treated as a dividend in the 
payer’s tax jurisdiction should be excluded from the Revenue and PBT of the recipient. For purposes of 
the Transitional CbCR Safe Harbour, should an intra-group payment that is treated as income of the 
recipient in its Qualified Financial Statements and expense of the payer in its Qualified Financial 
Statements be excluded from the recipient’s Total Revenue and PBT if it was treated as a dividend in the 
payer’s jurisdiction for tax purposes? 


Guidance 


18. The following paragraph will be inserted in the 2022 SH document: 


74.16. Furthermore, the information reflected in the Qualified Financial Statements shall 
not be adjusted in the safe harbour computations based on the tax treatment of the 
transaction. An intra-group payment treated as income in the Qualified Financial 
Statements of the recipient and expense in the Qualified Financial Statements of the payer 
shall be included in Total Revenues and PBT for the purpose of the safe harbour 
computations without further adjustments, irrespective of the treatment of that transaction 
for tax purposes in the jurisdiction of the recipient or the payer and the treatment of that 
transaction in the CbC Report. 
74.17. For example, UPE-X owns CE-X. Both UPE-X and CE-X are located in Tested 
Jurisdiction X. UPE-X acquires certain preferred shares of CE-X that are treated as debt 
in UPE-X’s Consolidated Financial Statements. For accounting purposes, payments 
arising under the shares are treated as interest expense by CE-X and interest income by 
UPE-X under UPE-X’s Consolidated Financial Statements. The preferred shares are 
treated as equity for tax purposes in Tested Jurisdiction X. Under its interpretation of the 
applicable CbC guidance, which includes the answer to Question 7.1 in Chapter 2 of the 
October 2022 Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting 
document, UPE-X excluded the payment from its Revenue and PBT in its CbC report 
because it is treated as a dividend in Tested Jurisdiction X. However, because the 
payment is treated as an expense for CE-X, UPE-X must treat the payment as income in 
determining its Total Revenues and PBT for purposes of the computations under the 
Transitional CbCR Safe Harbour, notwithstanding the treatment in the CbC Report. Failing 
to include such income in computing UPE-X’s Total Revenues and PBT for purposes of 
the safe harbour computations would disqualify Jurisdiction X from the Transitional CbCR 
Safe Harbour. 







      | 15 


TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY – AGREED ADMINISTRATIVE GUIDANCE, DECEMBER 2023 © OECD 2023 
 


2.3.4. MNE Groups not required to file CbCR 


Issue to be considered 


19. Certain MNE Groups that are in scope of the GloBE Rules may not be required to prepare and file 
Country-by-Country Reports for various reasons. Can those MNE Groups still qualify to use the 
Transitional CbCR Safe Harbour? 


Guidance 


20. The following paragraphs will be inserted in the 2022 SH document: 


MNE Groups not required to file CbCR 


74.18. BEPS Action 13 provides an exemption from the general CbC filing requirement 
for MNE Groups with annual consolidated group revenue in the immediately preceding 
fiscal year of less than EUR 750 million. The EUR 750 million consolidated revenue 
threshold in the GloBE Rules, however, uses a two-out-of-four-years test to reduce 
volatility. This means that certain Groups that are in scope of the GloBE Rules might not 
be required to file CbC Reports due to this variance in the threshold tests. When the CbCR 
and/or the GloBE thresholds are set in a currency other than Euro, differences in scope 
might similarly arise due to fluctuations in foreign exchange rates. Furthermore, there may 
be some differences in the definition of an Ultimate Parent Entity and some jurisdictions 
do not require CbC reporting from certain entities (e.g., dormant entities or tax-exempt 
entities). Finally, purely domestic Groups are not required to file CbC Reports but an 
Income Inclusion Rule might in some instances apply to purely domestic Groups (see 
Council Directive (EU) 2022/2523). Preventing MNE Groups that are subject to the GloBE 
Rules or a QDMTT from accessing the Transitional CbCR Safe Harbour solely on grounds 
that they are not required to prepare and file CbC ports would result in unequal treatment 
for those MNE Groups during the Transition Period. 
74.19. MNE Groups that are in scope of the GloBE Rules but not required to file CbC 
Reports are still eligible for the Transitional CbCR Safe Harbour if they complete section 
2.2.1.3(a) of the GloBE Information Return using the data from Qualified Financial 
Statements that would have been reported as Total Revenue and PBT in a Qualified CbC 
Report if the MNE Group were required to file a CbC Report. In such situations, references 
to amounts “as reported in a Qualified CbC Report” shall be interpreted to include the 
amounts that would have been reported in a Qualified CbC Report if the MNE Group were 
required to file a CbC Report in accordance with the CbC requirements in the UPE 
Jurisdiction (or, if the UPE Jurisdiction does not have CbC requirements, the amounts that 
would have been reported in accordance with the OECD BEPS Action 13 Final Report 
and the OECD Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting). 
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2.3.5. Qualified Financial Statements for Permanent Establishments 


Issue to be considered 


21. What constitutes a Qualified Financial Statement for a PE?  


Guidance 


22. The following paragraphs will be inserted in the 2022 SH document: 


Qualified Financial Statements for Permanent Establishments 


74.20. A PE must use its own Qualified Financial Statements to determine the amounts 
used for purposes of the Transitional CbCR Safe Harbour computations in the Tested 
Jurisdiction if it has them. However, given that a PE is a tax and not an accounting concept, 
PE-specific revenue and profit data is rarely directly available from the UPE’s 
Consolidated Financial Statements or the Main Entity’s local financial accounts. If 
Qualified Financial Statements are not available for a PE, the MNE Group may determine 
the portion of the Main Entity’s Total Revenue and PBT that is attributable to the PE using 
separate financial statements prepared by the Main Entity for the PE for financial reporting, 
regulatory, tax reporting, or internal management control purposes (see OECD BEPS 
Action 13 Final Report). To the extent a loss arising in a PE is allocated to the PE, a 
corresponding adjustment must be made to the PBT of the Main Entity to the extent 
necessary to prevent the loss from being double counted.  


2.4. Simplified ETR computation 


2.4.1. Clarifying definition of Simplified Covered Taxes 


Issue to be considered 


23. “Simplified Covered Taxes” is defined as a jurisdiction’s income tax expense as reported on the 
MNE Group’s Qualified Financial Statements, after eliminating any taxes that are not Covered Taxes and 
uncertain tax positions reported in the MNE Group’s Qualified Financial Statements. Under this definition, 
Simplified Covered Taxes will include adjustments to the income tax expense provision of prior years (other 
than those related to uncertain tax positions). However, the last sentence of paragraph 22 of the 2022 SH 
document states that “Income tax expense before adjusting for uncertain tax positions is also 
mathematically equivalent to Income Tax Accrued (Current Year) plus deferred tax expenses…” which 
suggests that adjustments to prior-year income tax expense provision (other than those related to uncertain 
tax positions) would not be included in Simplified Covered Taxes. Which sentence of the 2022 SH 
document is correct? 
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Guidance 


24. Paragraph 22 of the 2022 SH document will be revised to include the parenthetical in bold and 
remove the strike-through sentence: 


22. Uncertain tax positions can be material and can overstate a jurisdiction’s ETR in 
comparison to GloBE. Removing uncertain tax positions from the income tax expense 
does not increase the compliance burden of the MNE Group since the income tax expense 
and uncertain tax positions are recorded in distinct line items in an MNE Group’s trial 
balances that are used to prepare its Qualified Financial Statement and accompanying 
notes. Where the income tax expense includes an adjustment to bring the amount 
reported for a prior year’s income tax expense in line with the final amount of the 
expense (sometimes referred to as a return to provision), the effect of any uncertain 
tax position reflected in that adjustment must be removed. Income tax expense 
before adjusting for uncertain tax positions is also mathematically equivalent to Income 
Tax Accrued (Current Year) plus deferred tax expenses1, and again both items are readily 
available in an MNE’s Qualified CbC Report and Qualified Financial Statements. 


2.4.2. Covered Taxes on income of PEs, CFCs, and Hybrid Entities 


Issue to be considered 


25. Is the tax paid in the PE jurisdiction on the PE’s income included in both the PE Covered Taxes 
and the Main Entity's Covered Taxes in the Simplified ETR test? 


Guidance 


26. The following paragraphs will be inserted in the 2022 SH document: 


Simplified ETR computation 


Covered Taxes on income of PEs, CFCs, and Hybrid Entities 


74.21. The Simplified ETR test is calculated using PBT data from a Qualified CbC Report 
and income tax expense from the Qualified Financial Statements. Paragraph 9 of the Safe 
Harbour and Penalty Relief document states that the income tax expense used for the 
Simplified ETR test therefore includes deferred items and does not require any 
adjustments under GloBE (such as the allocation of CFC or Main Entity taxes), other than 
the removal of taxes which are not Covered Taxes and Uncertain Tax Positions.  
74.22. The income tax expense in the jurisdiction in which the PE is located on the PE’s 
income must be allocated exclusively to the PE’s jurisdiction and can only be included in 
the Simplified ETR Test for the PE jurisdiction. That income tax expense shall not be 
included in the Simplified ETR Test for the Main Entity’s jurisdiction.  


Issue to be considered 


27. In some cases, an MNE Group is required to determine the Parent Entity or Main Entity's Covered 
Taxes on the income of the PE, CFC or Hybrid Entity and allocate those taxes to the relevant Entity 
pursuant to Article 4.3.2. In those circumstances, is the MNE Group required to remove those taxes from 
the Constituent Entity-owner’s or Main Entity’s Covered Taxes for purposes of the Simplified ETR 
computation in the Constituent Entity-owner’s or Main Entity’s jurisdiction? 
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Guidance 


28. The following paragraph will be inserted in the 2022 SH document: 


74.23. In a case where the Transitional CbCR Safe Harbour does not apply in a 
jurisdiction in which a PE, CFC or Hybrid Entity is located, the MNE Group will need to 
compute the jurisdictional ETR under the GloBE Rules and take into account Covered 
Taxes paid or accrued on its income by the Parent or the Main Entity. Taxes paid under a 
CFC Tax Regime or a taxable branch regime do not need to be allocated for purposes of 
determining the Simplified ETR for the jurisdiction of the Constituent Entity-Owner or Main 
Entity, notwithstanding the fact that part or all of such taxes are also taken into account in 
the GloBE ETR computations of a jurisdiction that includes a CFC, PE or Hybrid Entity. 


2.5. Routine Profits Test 


2.5.1. Issue to be considered 


29. In calculating a Tested Jurisdiction’s Substance-based Income Exclusion (SBIE) amount, which 
percentages should be used?  Should it be 5%, or should it be the transitional rate for the applicable Fiscal 
Year set out in Article 9.2 of the GloBE Rules? 


2.5.2. Guidance 


30. The following paragraph will be inserted in the 2022 SH document: 


Routine Profits Test 


74.24. MNE Groups shall calculate their SBIE amount for the Transitional CbCR Safe 
Harbour using the same percentage that would be used to calculate their SBIE amount 
under the GloBE Rules, including based on the transitional rates stated under Article 9.2.  
For example, for 2024, the Article 5.3.3 rate to be used for the routine profits test is 9.8%, 
and the Article 5.3.4 rate is 7.8%. 


2.6. Treatment of hybrid arbitrage arrangements under the Transitional CbCR 
Safe Harbour 


2.6.1. Introduction 


31. The Transitional CbCR Safe Harbour allows MNE Groups to use different sources of financial 
information to demonstrate their eligibility for the safe harbour. The Inclusive Framework has become 
aware of certain avoidance transactions marketed to MNE Groups that exploit these differences, or 
differences between tax and financial accounting treatment, to allow a Constituent Entity to qualify for the 
safe harbour. As a temporary measure, the Transitional CbCR Safe Harbour does not include the same 
guardrails which apply under the GloBE Rules to prevent planning involving arbitrage, including those in 
Articles 3.2.7 and 4.1.4, and the Agreed Administrative Guidance addressing the asymmetric treatment of 
dividends and distributions. These aggressive tax planning transactions typically involve the use of 
arrangements where the Constituent Entities that are parties to the arrangement are able to account for 
the income, expenses, gains, losses or taxes under that arrangement in an inconsistent or duplicative 
manner and in a way that purports to allow one of the Constituent Entities to qualify for the safe harbour 
and thereby avoid GloBE Top-up Taxes which would otherwise arise.  
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32. The proper application of the GloBE Rules is premised on the consistent application of the rules 
to every jurisdiction where the MNE Group operates. Hybrid arrangements that are designed to arbitrage 
differences in the source of financial information or differences between tax and financial accounting 
treatment to produce inconsistencies between Constituent Entities in the way they account for income, 
expenses and taxes under that arrangement are contrary to the purpose of the GloBE Rules. Where a 
Constituent Entity has entered into one of these hybrid arbitrage arrangements, the Constituent Entity’s 
eligibility for the safe harbour should be determined on the assumption that it has treated the relevant item 
of income, expense or taxes in the same way as the counterparty.  The Inclusive Framework has therefore 
agreed that the Transitional CbCR Safe Harbour is not available to an MNE Group to the extent that such 
hybrid arbitrage arrangements result in a Tested Jurisdiction qualifying for the safe harbour. 


33. The guidance set out below confirms that a Constituent Entity cannot qualify for the Transitional 
CbCR Safe Harbour as a result of entering into a hybrid arbitrage arrangement after 15 December 2022, 
the date of the release of the Safe Harbour and Penalty Relief document. This guidance is limited to the 
use of the Transitional CbCR Safe Harbour and does not apply with respect to any other Temporary or 
Permanent Safe Harbour. However, further guidance will be provided to address hybrid arbitrage 
arrangements, including those addressed in this guidance, that may otherwise affect the application of the 
GloBE rules outside the context of the Transitional CbCR Safe Harbour.  


2.6.2. Issue to be considered 


34. Whether the Transitional CbCR Safe Harbour is available to MNE Groups that would only qualify 
as a result of one or more hybrid arbitrage arrangements.  


2.6.3. Guidance 


35. The following paragraphs will be inserted in the 2022 SH document: 


Treatment of hybrid arbitrage arrangements 


74.25. For the purposes of determining whether a Tested Jurisdiction qualifies for the 
Transitional CbCR Safe Harbour, adjustments must be made to the Tested Jurisdiction’s 
PBT and income tax expense with respect to any Hybrid Arbitrage Arrangements entered 
into after 15 December 2022. A Hybrid Arbitrage Arrangement is (i) a deduction / non-
inclusion arrangement; (ii) a duplicate loss arrangement; or (iii) a duplicate tax recognition 
arrangement.  
74.26.  A Tested Jurisdiction’s safe harbour calculation must be adjusted by: 
a. excluding any expense or loss arising as a result of a deduction / non-inclusion 


arrangement or duplicate loss arrangement from the Tested Jurisdiction’s PBT; and 
b. excluding any income tax expense arising as a result of a duplicate tax recognition 


arrangement from the Tested Jurisdiction’s income tax expense. 
74.27. A deduction / non-inclusion arrangement is an arrangement under which one 
Constituent Entity directly or indirectly provides credit or otherwise makes an investment 
in another Constituent Entity that results in an expense or loss in the financial statements 
of a Constituent Entity to the extent that:  


a. there is no commensurate increase in the revenue or gain in the financial statements 
of the Constituent Entity counterparty; or 


b. the Constituent Entity counterparty is not reasonably expected over the life of the 
arrangement to have a commensurate increase in its taxable income. 
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An arrangement will not be a deduction / non-inclusion arrangement to the extent that the 
relevant expense or loss is solely with respect to Additional Tier One Capital. 


74.28. A duplicate loss arrangement is an arrangement that results in an expense or 
loss being included in the financial statement of a Constituent Entity to the extent that: 
a. the expense or loss is also being included as an expense or loss in the financial 


statement of another Constituent Entity; or 
b. the arrangement also gives rise to a duplicate amount that is deductible for purposes 


of determining the taxable income of another Constituent Entity in another jurisdiction.  
74.29. A duplicate tax recognition arrangement is an arrangement that results in more 
than one Constituent Entity including part or all of the same income tax expense in its: 


a. Adjusted Covered Taxes; or 


b. Simplified ETR for purposes of applying the Transitional CbCR Safe Harbour, 


unless such arrangement also results in the income subject to the tax being included in 
the relevant financial statements of each such Constituent Entity. An arrangement will not 
be a duplicate tax recognition arrangement if it arises solely because the Simplified ETR 
of a Constituent Entity does not require adjustments for income tax expenses which would 
be allocated to another Constituent Entity in determining the first Constituent Entity’s 
Adjusted Covered Taxes. 


74.30. For the purposes of paragraphs 74.25 to 74.30: 
a. the term Constituent Entity includes an Entity treated as a Constituent Entity under 


the GloBE rules, such as a Joint Venture, and any entity with a Qualified Financial 
Statement that has been taken into account for the purposes of the Transitional 
CbCR Safe Harbour regardless of whether such Entities are in the same Tested 
Jurisdiction;  


b. Financial statements of a Constituent Entity means the financial statements used 
to calculate that Constituent Entity’s GloBE Income or the Qualifying Financial 
Statements where that entity is subject to the Transitional CbCR Safe Harbour; 


c. a Constituent Entity will be considered to have entered into an arrangement after 
15 December 2022 if after that date:  


i. the arrangement is amended or transferred; 


ii. the performance of any rights or obligations under the arrangement differs 
from the performance prior to 15 December 2022 (including where 
payments are reduced or ceased with the effect of increasing the balance 
of a liability); or 


iii. there is a change in the accounting treatment with respect to the 
arrangement;  


d. a Constituent Entity will not be considered to have a commensurate increase in its 
taxable income to the extent that:  


i. the amount included in taxable income is offset by a tax attribute, such as 
a loss carryforward or an unused interest carryforward, with respect to 
which a valuation adjustment or accounting recognition adjustment has 
been made or would have been made if the adjustment determination 
were made without regard to the ability of a Constituent Entity to use the 
tax attribute with respect to any Hybrid Arbitrage Arrangement entered 
into after 15 December 2022; or 
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ii. the payment that gives rise to the expense or loss also gives rises to a 
taxable deduction or loss of a Constituent Entity that is located in the same 
jurisdiction as the Constituent Entity counterparty without being included 
as an expense or loss in determining the PBT for that jurisdiction 
(including as a result of being an expense or loss in the financial 
statements of Flow-Through Entity which is owned by a Constituent Entity 
in the jurisdiction of the Constituent Entity counterparty);  


e. an arrangement will not be a duplicate loss arrangement under paragraph 74.28(a) 
to the extent that the amount of the relevant expense is offset against revenue 
which is included in the financial statements of both Constituent Entities;  


f. an arrangement will not be a duplicate loss arrangement under paragraph 74.28(b) 
to the extent that the amount of the relevant expense is offset against revenue or 
income which is included in both: 


i. the financial statements of the Constituent Entity including the expense or 
loss in its financial statements; and 


ii. the taxable income of the Constituent Entity claiming the deduction for the 
relevant expense or loss; 


g. an expense or loss will not be considered to be in the financial statement of a Tax 
Transparent Entity to the extent that the expense or loss is included in the financial 
statements of its Constituent-Entity owners; and 


h. where a duplicate loss arrangement arises under paragraph 74.28(a) and all 
Constituent Entities including the relevant expense or loss in their financial 
statements are located in the same Tested Jurisdiction, an adjustment does not 
need to be made under paragraph 74.26(a) with respect to the expense or loss in 
the financial statements of one of the Constituent Entities. 


74.31.  If a jurisdiction is unable to apply the Administrative Guidance contained 
in paragraphs 74.25 to 74.30 by reference to transactions entered into after 15 
December 2022 based on constitutional grounds or other superior law that jurisdiction 
can adopt this Administrative Guidance as if references to ‘15 December 2022’ were 
replaced with ‘18 December 2023’ (the date of publication of this Agreed Administrative 
Guidance). 
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3.1. Consolidated revenue threshold 


3.1.1. Introduction 


1. The GloBE Rules apply to MNE Groups that have revenues equal to or in excess of the EUR 750 
million threshold set out in Article 1.1. The GloBE Commentary notes that the revenue threshold is based 
on that used in the CbCR rules. This means that what constitutes revenue is determined under financial 
accounting standards and taken from the consolidated profit and loss statement of an MNE Group. Chapter 
4 of the October 2022 Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting defines total 
consolidated group revenue for the purpose of determining CbC reporting thresholds. However, whether 
certain elements (for example, extraordinary income and gains from investment activities) are included in 
that threshold can vary among financial accounting standards and UPE jurisdiction under this definition. 
Further, a consolidated income statement prepared under some financial accounting standards may 
present some gains and losses on a net basis rather than reporting the gains and losses separately. These 
discrepancies in financial reporting practices and requirements could cause the results of applying the 
EUR 750 million threshold to vary by MNE Group and by Implementing Jurisdiction. The Inclusive 
Framework has determined that in order to increase certainty and uniformity in the application of the GloBE 
Rules, the definition of revenues for the purpose of Article 1.1 should be further clarified. 


3.1.2. Issue to be considered 


2. To determine whether an MNE Group is subject to the GloBE rules under Article 1.1, which items 
shown in the financial statements are counted as revenue for purpose of the EUR 750 million threshold? 


3.1.3. Guidance 


3. The following paragraphs will be added after paragraph 10 of the Commentary to Article 1.1: 


10.1 As stated in paragraph 4, the Article 1.1 revenue threshold is based on that used 
in the CbCR rules. The GloBE and CbCR revenue thresholds are not identical, however. 
For example, Article 1.1 is based on the MNE Group’s revenues in two of the past four 
years. Nevertheless, both thresholds are applied based on the annual revenue taken from 
the profit and loss statement of the MNE Group’s consolidated financial statements. This 
naturally means that the definition of revenue for both purposes is derived from the 
financial accounting standard used in the MNE Group’s consolidated financial statement.  
10.2 Applying the revenue threshold based on the revenues shown in profit and loss 
statement of the consolidated financial statement reduces the burden of determining 
whether an MNE Group is within the scope of the GloBE Rules. The MNE Group only has 


3 Administrative Guidance on 
application of GloBE Rules 
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to look at its consolidated profit and loss statements, which are often already prepared for 
another purpose, to determine its total annual revenues. However, financial accounting 
standards have different requirements for how revenue must be presented in the 
consolidated profit and loss statement. Some standards provide more flexibility to the MNE 
Group than others. Because of this flexibility, revenues as defined in the financial 
accounting standard may be presented in different ways by different MNE Groups. Some 
may present all revenues on a single line and others may identify and separately present 
various types of revenues. Further, depending on the financial accounting standard used, 
some items (e.g. extraordinary or non-recurring items; investment income for insurance 
companies) may be segregated and presented separately from revenues by some MNE 
Groups and included and presented as part of revenues by others. These different 
standards and practices for presenting revenues in the consolidated income statement 
could create a lack of uniformity in applying the Article 1.1 threshold. In order to increase 
certainty and uniformity in the application of the GloBE Rules, the definition of revenues 
for the purpose of Article 1.1 should be further clarified. 
10.3 For purposes of Article 1.1 of the GloBE Rules, revenue includes the inflow of 
economic benefits arising from delivering or producing goods, rendering services, or other 
activities that constitute the MNE Group’s ordinary activities. The revenue amounts shall 
be determined in line with the relevant accounting standard, which may allow for netting 
for discounts, returns and allowances, but in any event before deducting cost of sales and 
other operating expenses; these amounts will typically be reflected at the top of the profit 
and loss statement. If different types of revenue are separately presented in the 
consolidated profit and loss statement of the consolidated financial statements, they must 
be aggregated for purposes of Article 1.1. 
10.4 In addition, revenue for the purpose of Article 1.1 shall include net gains from 
investments (whether realised or unrealised) reflected in the profit and loss statement of 
the consolidated financial statements and income or gains separately presented as 
extraordinary or non-recurring items. If the MNE Group’s consolidated profit and loss 
statement presents gross gains from investments and gross losses from investments 
separately, the MNE Group shall reduce revenues by the amount of such gross losses to 
the extent of gross gains from investments in determining revenues for purposes of Article 
1.1. This ensures that an MNE Group is not disadvantaged in the application of the Article 
1.1 threshold test by a financial accounting standard that requires gains and losses to be 
presented separately in the profit and loss statement. 
10.5 For financial entities, which may not record gross amounts from transactions in 
their financial statements with respect to certain items, the item(s) considered similar to 
revenue under the Ultimate Parent Entity’s financial accounting standards should be used 
in the context of financial activities. Those items could be labelled as ‘net banking product’, 
‘net revenues’, or others depending on the financial accounting standard. For example, if 
the income or gains from a financial transaction, such as an interest rate swap, is 
appropriately reported on a net basis under the Ultimate Parent Entity’s financial 
accounting standards, the term ‘revenue’ means the net amount from the transaction. 
10.6 Example 1: MNE Group A is a manufacturing company, and it has generated 
ancillary interest income outside its ordinary activities.  The interest income is recorded in 
MNE Group A’s profit and loss statement as Interest Income, below Cost of Goods Sold 
and Selling, General and Administrative Expenses.  Therefore, interest income shall not 
be included in MNE Group A’s revenue for the purpose of Article 1.1.   
10.7 Example 2: MNE Group B engages in manufacturing, sale, and leasing of 
industrial equipment. In its ordinary course of business, MNE Group B offers its customers 
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loans when they purchase its equipment; MNE Group B reports interest and leasing 
income as part of Net Revenues in its profit and loss statement.  In this case, interest and 
leasing income shall be included in MNE Group B’s revenue for the purpose of Article 1.1.  


3.2. Mismatch between Fiscal Years of UPE and another Constituent Entity 


3.2.1. Introduction 


4. In some cases, an MNE Group may maintain the financial accounts of some Constituent Entities 
based on a different fiscal year than the UPE’s Fiscal Year. For example, the UPE and other Constituent 
Entities in the MNE Group may maintain their financial accounts based on a 31 December Fiscal Year, 
and the foreign subsidiary Constituent Entities may maintain their financial accounts based on a 30 
November Fiscal Year. In such cases, MNE Groups may apply different accounting conventions in the 
preparation of the Consolidated Financial Statements depending upon the rules of the financial accounting 
standard used in the Consolidated Financial Statements. Some MNE Groups will incorporate the 
Constituent Entity’s financial accounting results for its fiscal period into the Consolidated Financial 
Statements, which will mean that some of the income or expenses reported in the Consolidated Financial 
Statements will be attributable to transactions before the beginning of the UPE’s Fiscal Year. Other MNE 
Groups will segregate the income of the Constituent Entity based on the UPE’s Fiscal Year and combine 
the amounts from the Constituent Entity’s two fiscal years that straddle the UPE’s Fiscal Year. 


3.2.2. Issue to be considered 


5. When the financial accounts of a Constituent Entity that are used in the preparation of the 
Consolidated Financial Statements are maintained based on a fiscal period that is different from the Fiscal 
Year of the UPE, what financial account data should be used for the GloBE computations of those 
Constituent Entities? 


3.2.3. Guidance 


6. The following paragraphs will be added after paragraph 13 of the Commentary to Article 1.1: 


13.1 In some cases, an MNE Group may maintain the financial accounts of some 
Constituent Entities based on a different fiscal year than the UPE’s Fiscal Year. For 
example, the UPE and other Constituent Entities in the MNE Group may maintain their 
financial accounts based on a 31 December Fiscal Year and the foreign subsidiary 
Constituent Entities may maintain their financial accounts based on a 30 November Fiscal 
Year. In such cases, MNE Groups may apply different accounting conventions in the 
preparation of the Consolidated Financial Statements depending upon the rules of the 
financial accounting standard used in the Consolidated Financial Statements.  
13.2 Some MNE Groups will incorporate the Constituent Entity’s financial accounting 
results for its fiscal period into the Consolidated Financial Statements. Thus, in the 
foregoing example, the UPE would include in its Consolidated Financial Statements the 
income and taxes of each foreign Constituent Entity for its 30 November Fiscal Year that 
ends within the UPE’s 31 December Fiscal Year. In that case, some of the income or 
expenses reported in the Consolidated Financial Statements will be attributable to 
transactions before the beginning of the UPE’s Fiscal Year.  
13.3 Other MNE Groups will segregate the income of the Constituent Entity based on 
the UPE’s Fiscal Year and combine the amounts from the Constituent Entity’s two fiscal 
years that straddle the UPE’s Fiscal Year. Thus, in the foregoing example, the Constituent 
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Entity would combine the income and expenses from the last 11 months of the fiscal year 
that ends within the UPE’s Fiscal Year (i.e. January through November) with those of the 
first month of the fiscal year that begins in the UPE’s Fiscal Year (i.e. December) and 
include the resulting combined amounts in the Consolidated Financial Statements. 
13.4 The Fiscal Year for purposes of the GloBE Rules is generally the accounting 
period used by the UPE in the preparation of its Consolidated Financial Statements. See 
Article 10.1. When some Constituent Entities of an MNE Group maintain their financial 
accounts on a different fiscal year as described above, the GloBE computations for the 
UPE’s Fiscal Year will be based on the method to address the discrepancy in the fiscal 
years that is used by the MNE Group in its Consolidated Financial Statements. 
Accordingly, for those MNE Groups that simply include the results of the Constituent 
Entity’s fiscal year in the Consolidated Financial Statements, those are the amounts that 
must be used for GloBE computations. On the other hand, for those MNE Groups that 
determine the Constituent Entity’s financial results for the UPE’s Fiscal Year and include 
those results in the Consolidated Financial Statements, those are the amounts that must 
be used for GloBE computations. 


3.2.4. Introduction 


7. There may be situations where a Constituent Entity has a different fiscal year than the UPE. This 
can happen where a Constituent Entity is included in the Consolidated Financial Statements as explained 
above. It can also happen where a Constituent Entity is not included in the Consolidated Financial 
Statements, for example, where the Constituent Entity is excluded from the Consolidated Financial 
Statements on materiality grounds. In these latter cases, the MNE Group may be relying on Article 3.1.3 
to determine the Financial Accounting Net Income or Loss of the Constituent Entity. Further, a Joint 
Venture or JV Group of the MNE Group may also maintain its financial accounts on a fiscal year different 
from the UPE’s Fiscal Year. 


3.2.5. Issue to be considered 


8. When a Constituent Entity has a different fiscal year from the UPE and its financial accounts are 
not included in the preparation of the UPE’s Consolidated Financial Statements, which Fiscal Year data is 
used for the GloBE computations?   


3.2.6. Guidance 


9. The following paragraphs will be added after paragraph 13 of the Commentary to Article 1.1: 


13.5 In other situations, a Constituent Entity may have a different fiscal year than the 
UPE and it is not included in the Consolidated Financial Statements, for example, where 
the Constituent Entity is excluded from the Consolidated Financial Statements on 
materiality grounds. In these cases, the MNE Group may be relying on Article 3.1.3 to 
determine the Financial Accounting Net Income or Loss of the Constituent Entity. Further, 
a Joint Venture or JV Group of the MNE Group may also maintain its financial accounts 
on a fiscal year different from the UPE’s Fiscal Year. 
13.6 The GloBE Rules apply based on the Fiscal Year of the UPE. Where the financial 
accounts of a Constituent Entity are maintained on a fiscal year different from the UPE’s 
Fiscal Year and are not included in the Consolidated Financial Statements, the GloBE 
computations for the Constituent Entity’s Fiscal Year must be made based on the financial 
accounting period that ends during the UPE’s Fiscal Year. Similarly, where a Joint Venture 
or JV Group’s financial accounts are maintained on a different fiscal year, the GloBE 
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computations for the Joint Venture or JV Group’s Fiscal Year must be made based on the 
financial accounting period that ends during the UPE’s Fiscal Year. This will ensure that 
the data necessary to determine the MNE Group’s Top-up Tax liability, if any, for a 
Reporting Fiscal Year is available when the GloBE Information Return for that Reporting 
Fiscal Year is due. 
13.7 For example, MNE Group-A owns Constituent Entity-B located in jurisdiction B. 
MNE Group A has a Reporting Fiscal Year that ends on 31 December.  Constituent Entity-
B is not included in the Consolidated Financial Statements of MNE Group-A. The separate 
financial accounts of Constituent Entity-B are prepared using an Authorised Financial 
Accounting Standard and maintained on a fiscal year that ends on 30 November. For the 
Reporting Fiscal Year of 1 January 2024 to 31 December 2024, MNE Group-A shall use 
the separate financial statement of Constituent Entity-B that cover the period of 1 
December 2023 to 30 November 2024.  


3.3. Mismatch between Fiscal Year and Tax Year of Constituent Entity 


3.3.1. Introduction 


10. In some cases, a Constituent Entity will have a fiscal year different from its tax year. However, the 
MNE Group will need to determine its Adjusted Covered Taxes based on its Fiscal Year. 


3.3.2. Issue to be considered 


11. How should the MNE Group determine the Adjusted Covered Taxes for a Fiscal Year in a 
jurisdiction if the taxable period of Constituent Entities in the jurisdiction does not align with the Fiscal Year 
of the MNE Group? 


3.3.3. Guidance 


12. The following paragraphs will be added after paragraph 4 of the Commentary to Article 4.1.1: 


4.1 In some cases, the fiscal year of a Constituent Entity may not correspond to the 
taxable year of the Entity in its location. For example, the Constituent Entity may maintain 
its financial accounts based on a Fiscal Year that ends on 31 December but it may be 
required to use a taxable year that ends on 30 April. In such cases, different MNE Groups 
may apply different accounting conventions in the preparation of the Consolidated 
Financial Statements depending upon the rules of the financial accounting standard used 
in the Consolidated Financial Statements. In the case of a Constituent Entity that has a 
tax year different from its Fiscal Year, the Constituent Entity should apply the method used 
in the Consolidated Financial Statements (or other financial statements used to determine 
the Financial Accounting Net Income or Loss of the Constituent Entity) to determine its 
Adjusted Covered Taxes for the Fiscal Year. A similar approach should be taken in 
determining the Adjusted Covered Taxes of a Joint Venture or JV Group that has a tax 
year different from its Fiscal Year. 
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4.1. Introduction 


1. Under Agreed Administrative Guidance that applies for a limited period (i.e. for Fiscal Years that 
begin on or before 31 December 2025 but not including a Fiscal Year that ends after 30 June 2027), CFC 
tax incurred under a Blended CFC Tax Regime is allocated to Entities located in jurisdictions in which the 
GloBE Jurisdictional ETR is below the Applicable Rate for the Blended CFC Tax Regime. The allocation 
formula, as set out in the Agreed Administrative Guidance on Allocation of taxes arising under a Blended 
CFC Tax Regime, is seen below: 


 
Blended CFC Tax Allocated to an Entity: 
 Blended CFC Allocation Key 


x     Allocable Blended CFC Tax 
 Sum of All Blended CFC Allocation Keys 


 
Blended CFC Allocation Key: 


Attributable Income of Entity x     (Applicable Rate – GloBE Jurisdictional ETR) 


 


2. The GloBE Jurisdictional ETR used in the allocation formula is the Effective Tax Rate for Entities 
located in a jurisdiction computed under Article 5.1 without regard to any Covered Taxes under a CFC Tax 
Regime.  A GloBE Jurisdictional ETR is needed for every jurisdiction that has Attributable Income in order 
to compute the Sum of All Blended CFC Allocation Keys. In some cases, due to the application of special 
GloBE computation rules, an MNE Group may be required to compute separate GloBE Jurisdictional ETRs 
for different subgroups of Entities located in the same jurisdiction (blending groups), such as in the case 
of a Joint Venture or where there are Minority-Owned Constituent Entities or Investment Entities located 
in the jurisdiction. Further guidance is needed to clarify that where multiple GloBE Jurisdictional ETRs are 
computed for one jurisdiction due to the presence of multiple blending groups, the Blended CFC Allocation 
Key for an Entity shall be calculated using the GloBE Jurisdictional ETR that is applicable to the blending 
group to which such Entity belongs. 


3. In some other cases, an MNE Group may not otherwise be required to compute an ETR under 
Article 5.1, for example, if the Entities located in a jurisdiction are eligible for a safe harbour, such as the 
Transitional CbCR Safe Harbor or the QDMTT Safe Harbour, or if the Filing Constituent Entity elects the 
De Minimis exclusion under Article 5.5. Requiring an MNE Group to compute an ETR under Article 5.1 for 
such jurisdictions would undermine the simplification benefits and purpose of the relevant safe harbour or 


4 Further Administrative Guidance on 
the allocation of Blended CFC 
Taxes 
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the de minimis exclusion. Therefore, guidance is needed on how to compute the GloBE Jurisdictional ETR 
for the purpose of calculating the Blended CFC Allocation Key of an Entity that is located in a jurisdiction 
for which the MNE Group is not otherwise required to compute an ETR under Article 5.1. 


4.2. Issues to be considered 


4. This item of Administrative Guidance considers the following three issues: 


a. What GloBE Jurisdictional ETR should be used to compute the Blended CFC 
Allocation Key of an Entity when multiple GloBE Jurisdictional ETRs are computed 
for the same jurisdiction? 


b. How should the GloBE Jurisdictional ETR be computed for the Blended CFC 
Allocation Key of a Constituent Entity, Joint Venture or member of a JV Group if 
that Entity is located in a jurisdiction for which the MNE Group is not otherwise 
required to compute an ETR under Article 5.1? 


c. How should the GloBE Jurisdictional ETR be computed for the Blended CFC 
Allocation Key of non-GloBE Entities when there are multiple ETRs computed for 
Entities in the jurisdiction? 


4.2.1. Computing an Entity’s Blended CFC Allocation Key when multiple GloBE 
Jurisdictional ETRs are computed for a jurisdiction 


5. In cases where an MNE Group computes multiple GloBE Jurisdictional ETRs for different blending 
groups of Entities located in the same jurisdiction, the Blended CFC Allocation Key for an Entity shall be 
calculated using the GloBE Jurisdictional ETR that is applicable to the blending group to which such Entity 
belongs.  For instance, if an MNE Group has four Constituent Entities located in a jurisdiction, two of which 
are Investment Entities, the Blended CFC Allocation Key for each of the two blending groups of Constituent 
Entity will be determined based on the GloBE Jurisdictional ETR applicable to each blending group, which 
may be different because, under Article 7.4, the ETR is determined separately under Article 5.1 for 
Investment Entities from all other Constituent Entities located in the jurisdiction. The Sum of All Blended 
CFC Allocation Keys includes those computed for all of the Entities located in the jurisdiction 
notwithstanding that some may have been computed based on different GloBE Jurisdictional ETRs. 


4.2.2. Computing an Entity’s Blended CFC Allocation Key when it is not required to 
compute an ETR under Article 5.1 


6. For a Tested Jurisdiction for which the MNE Group elects the simplified ETR test under the 
Transitional CbCR Safe Harbour, the MNE Group shall use that Tested Jurisdiction’s Simplified ETR, as 
calculated under the Transitional CbCR Safe Harbour guidance in lieu of the GloBE Jurisdictional ETR 
when determining the Blended CFC Allocation Key for Entities in that Tested Jurisdiction. This will result 
in a Blended CFC Allocation Key of zero for the Entities in the blending group. If an MNE Group elects the 
de minimis test or the routine profits test for the Tested Jurisdiction under the Transitional CbCR Safe 
Harbour, the MNE Group shall calculate the Tested Jurisdiction’s Simplified ETR following the guidance 
set forth in the Transitional CbCR Safe Harbour document (i.e., dividing the Tested Jurisdiction’s Simplified 
Covered Taxes by its Profit (Loss) before Income Tax as reported on the MNE Group’s Qualified CbC 
Report), as well as any Agreed Administrative Guidance that relates to the application of the Transitional 
CbCR Safe Harbour. Under this approach, MNE Groups that qualified for the Transitional CbCR Safe 
Harbour under the routine profits test or the de minimis test would need to obtain additional data points to 
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perform their Blended CFC Tax allocation. However, the additional data points needed should be easily 
accessible.  


7. In cases where an MNE Group computes multiple Simplified ETRs for a jurisdiction under the 
Transitional CbCR Safe Harbour, the Blended CFC Allocation Key for an Entity shall be calculated using 
the Simplified ETR that is applicable to the blending group to which such Entity belongs. For example, an 
Entity that is a JV or member of a JV Group should use the Simplified ETR as calculated for the JV or JV 
Group’s Tested Jurisdiction under the Transitional CbCR Safe Harbour guidance in lieu of the GloBE 
Jurisdictional ETR when determining its Blended CFC Allocation Key.  


8. For a jurisdiction for which the MNE Group has elected the QDMTT Safe Harbour, the GloBE 
Jurisdictional ETR shall be determined based on the taxes and income used to determine the ETR for the 
jurisdiction pursuant to the jurisdiction’s QDMTT, except that any creditable QDMTT payable in the 
jurisdiction for the Fiscal Year shall be added to the taxes in the numerator of the ETR computation. See 
example in the below table: 


Item Formula Amount 
GloBE Income or Loss A 100 
Adjusted Covered Taxes B 10 
GloBE ETR C = B/A 10% 
Substance-based Income 
Exclusion 


D 60 


Creditable QDMTT payable E = (15%-C)*(A-D) 2 
GloBE Jurisdictional ETR F = (B+E)/A 12% 
*Assume 0 Additional Current Top-up Tax 


 


9. A QDMTT is creditable for this purpose only if the Blended CFC Tax Regime allows a foreign tax 
credit for the QDMTT on the same terms as any other creditable Covered Tax. In cases where an MNE 
Group computes multiple ETRs for a QDMTT jurisdiction, the Blended CFC Allocation Key for an Entity 
shall be calculated using the ETR as determined under the QDMTT (with adjustments for the QDMTT 
payable in the jurisdiction) that is applicable to the blending group to which such Entity belongs. Any 
Blended CFC Tax allocated to an Entity in the QDMTT jurisdiction will not affect the ETR calculations under 
the QDMTT because CFC taxes and Blended CFC taxes are excluded for the purposes of the QDMTT. 


10. For any other jurisdiction for which the MNE Group is not required to compute an ETR under Article 
5.1, such as when the Article 5.5 de minimis election exclusion has been elected, the GloBE Jurisdictional 
ETR will be computed using the same rules for computing the Simplified ETR under the Transitional CbCR 
Safe Harbour, except that, instead of taking Profit (Loss) before Income Tax from a Qualified CbC Report, 
the MNE Group shall take such information from its Qualified Financial Statements.  


11. Under both the Transitional CbCR Safe Harbour and the QDMTT Safe Harbour, scenarios may 
arise where some of the Entities located in a jurisdiction are not eligible for the safe harbour (e.g., 
Investment Entities or Joint Ventures). In those scenarios, an ETR would be computed under Article 5.1 
for the blending group (or blending groups) that include(s) the Entities that are not eligible for the safe 
harbour, and this ETR shall be used to determine the GloBE Jurisdictional ETR and the Blended CFC 
Allocation Key for those Entities. The methodology described in this section would only apply to Entities 
for which the MNE Group is not required to compute an ETR under Article 5.1.  


12. For example, an MNE Group has both a Joint Venture and a Constituent Entity located in a 
jurisdiction that has enacted a QDMTT that generally qualifies for the QDMTT Safe Harbour, except that 
the switch-off rule described in paragraph 38(d) of the Agreed Administrative Guidance on the QDMTT 
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Safe Harbour applies such that the safe harbour does not apply to the Joint Venture. In this case, the 
Constituent Entity would use the methodology applicable to an MNE Group that has elected to apply a 
QDMTT Safe Harbour in computing the Constituent Entity’s Blended CFC Allocation Key. However, 
because the safe harbour does not apply to the Joint Venture, the MNE Group would use the GloBE 
Jurisdictional ETR computed under paragraph 58.6 (including the amount of any QDMTT payable) for 
computing the Joint Venture’s Blended CFC Allocation Key. For purposes of allocating the Allocable 
Blended CFC Tax among Entities, the Blended CFC Allocation Keys of both Entities would be included in 
the Sum of All Blended CFC Allocation Keys for purposes of allocating the Allocable Blended CFC Taxes 
between them. 


4.2.3. Computing a non-GloBE Entity’s Blended CFC Allocation Key when multiple 
GloBE Jurisdictional ETRs are computed for a jurisdiction 


13. To the extent a Constituent Entity is subject to a Blended CFC Tax Regime with respect to the 
income of non-GloBE Entities (i.e. Entities that are not Constituent Entities, Joint Ventures or JV 
Subsidiaries) in which it has a direct or indirect Ownership Interest, an amount of tax imposed under the 
Blended CFC Tax Regime must be allocated to such non-GloBE Entities to ensure such tax is properly 
excluded from the Adjusted Covered Taxes of the Constituent Entities, Joint Ventures or JV Subsidiaries 
of the MNE Group for GloBE purposes. Each such non-GloBE Entity should compute a Blended CFC 
Allocation Key using the GloBE Jurisdictional ETR for the blending group in the same jurisdiction that has 
the largest aggregate amount of Attributable Income of Entity and shall include its Blended CFC Allocation 
Key in the Sum of All Blended CFC Allocation Keys. This approach is simpler than requiring the MNE 
Group to determine which blending group the non-GloBE Entity would belong to if it were not a non-GloBE 
Entity. It also avoids an additional ETR computation that would have been required if the non-GloBE Entity 
would have formed a separate blending group. 


4.3. Guidance 


14. The bold text will be added to the first sentence of paragraph 58.6 of the Commentary to Article 
4.3.2 for the sentence to read as follows: 


58.6 GloBE Jurisdictional ETR means the Effective Tax Rate for Entities located in a 
jurisdiction as computed under Article 5.1 without regard to any Covered Taxes under a 
CFC Tax Regime. 


15. The following guidance will be included after paragraph 58.6 of the Commentary to Article 4.3.2.   


58.6.1  In cases where an MNE Group computes ETRs under Article 5.1 for multiple 
different subgroups of Entities located in the same jurisdiction (blending groups), such as 
when there are Joint Ventures, JV Subsidiaries, Minority-Owned Constituent Entities, or 
Investment Entities located in the jurisdiction, the Blended CFC Allocation Key for an Entity 
will be computed using the GloBE Jurisdictional ETR (computed under paragraph 58.6) 
that is applicable to the blending group to which such Entity belongs. Any QDMTT payable 
that could be taken into account under paragraph 58.6 with respect to a blending group 
shall be allocated to that blending group for purposes of determining its ETR. For purposes 
of allocating the Allocable Blended CFC Tax among Entities, the Sum of All Blended CFC 
Allocation Keys includes those computed for all of the Entities located in the jurisdiction 
notwithstanding that some may have been computed based on different GloBE 
Jurisdictional ETRs.   
58.6.2 For jurisdictions for which the MNE Group is not required to compute an ETR 
under Article 5.1, the MNE Group shall calculate the Blended CFC Allocation Key of 
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Constituent Entities, Joint Ventures or JV Subsidiaries located in that jurisdiction using an 
alternative GloBE Jurisdictional ETR computed based on the following metrics, in lieu of 
the GloBE Jurisdictional ETR as described under paragraph 58.6: 


(a) For a Tested Jurisdiction for which the MNE Group has elected the Transitional 
CbCR Safe Harbour, the MNE Group shall use the Simplified ETR, computed in 
accordance with the Safe Harbours and Penalty Relief document and any further 
Agreed Administrative Guidance, regardless of whether the election is based on the 
Simplified ETR test, the routine profits test, or the de minimis test.1 
(b) For a jurisdiction for which the MNE Group has elected the QDMTT Safe Harbour, 
the MNE Group shall use an ETR determined by taking the sum of (1) taxes used to 
determine the ETR for the jurisdiction pursuant to the jurisdiction’s QDMTT and (2) 
any QDMTT payable in the jurisdiction for the Fiscal Year that could be taken into 
account under paragraph 58.6, and dividing that sum by the income determined 
pursuant to the jurisdiction’s QDMTT. 
(c) For any other jurisdiction for which the MNE Group is not required to compute an 
ETR under Article 5.1, it shall use the Simplified ETR under the Transitional CbCR 
Safe Harbour, except that, instead of taking Profit (Loss) before Income Tax from a 
Qualified CbC Report, the MNE Group shall take such information from its Qualified 
Financial Statements.  


58.6.3 In cases where an MNE Group computes Simplified ETRs or QDMTT ETRs for 
multiple Tested Jurisdictions/blending groups in a jurisdiction, the Blended CFC Allocation 
Key for an Entity shall be calculated using the Simplified ETR or QDMTT ETR that is 
applicable to the blending group to which such Entity belongs. Any QDMTT payable that 
could be taken into account under paragraph 58.6 with respect to a blending group shall 
be allocated to that blending group for purposes of determining its ETR under paragraph 
58.6.2. In cases where a safe harbour applies only with respect to some Entities in a 
jurisdiction and not others, the MNE Group shall use the methodology described in 
paragraph 58.6.2 for computing the Blended CFC Allocation Keys of Entities that are 
eligible for the safe harbour; the MNE Group shall use the GloBE Jurisdictional ETR 
computed under paragraph 58.6 for computing the Blended CFC Allocation Keys of 
Entities that are not eligible for the safe harbour. For purposes of allocating the Allocable 
Blended CFC Tax among Entities, the Sum of All Blended CFC Allocation Keys includes 
those computed for all of the Entities located in the jurisdiction notwithstanding that some 
may have been computed based on different GloBE Jurisdictional ETRs.  


16. Paragraph 58.7 of the Commentary to Article 4.3.2. shall be modified as follows, with deletions 
shown in strikethrough and insertions shown in bold: 


58.7 To the extent a Constituent Entity is subject to a Blended CFC Tax Regime 
with respect to the income of non-ConstituentGloBE Entities (i.e. Entities that are not 
Constituent Entities, Joint Ventures or JV Subsidiaries) is subject to the Blended CFC 
Tax Regime in which it has a direct or indirect Ownership Interest, an amount of CFC tax 
imposed under the Blended CFC Tax Regime must be allocated to such non-
ConstituentGloBE Entities to ensure such tax is properly excluded from the Adjusted 
Covered Taxes of the Constituent Entities, Joint Ventures or JV Subsidiaries of the 
MNE Group for GloBE purposes. Accordingly, Each such non-ConstituentGloBE Entity 
shall also be included in the allocation formula set out in paragraph 58.3 compute a 


 
1 For the purpose of the Transitional CbCR Safe Harbour and the QDMTT Safe Harbour, the jurisdiction of a JV or JV 
Subsidiary is treated as a separate jurisdiction from that of other Constituent Entities and other JV Groups. 
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Blended CFC Allocation Key using the GloBE Jurisdictional ETR that was computed 
under paragraph 58.6 through 58.6.3 for the blending group in the same jurisdiction 
that has the largest aggregate amount of Attributable Income of the Entity and shall 
include its Blended CFC Allocation Key in the Sum of All Blended CFC Allocation 
Keys. If the non-ConstituentGloBE Entity is located in a jurisdiction in which the MNE 
Group does not compute an jurisdictional ETR under Article 5.1 or an alternative GloBE 
Jurisdictional ETR under paragraphs 58.6.2-3 (for instance, because the MNE Group 
has no Constituent Entities in the jurisdiction), the GloBE Jurisdictional ETR for all such 
Entities located in that jurisdiction will be computed based on the aggregate income 
and taxes shown in the financial accounts of all non-ConstituentGloBE Entities in the 
jurisdiction with respect to which the Constituent Entity is subject to the Blended 
CFC Tax Regime.  
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5.1. Introduction 


1. Under Article 8.1.6, the GloBE Information Return (GIR) and the domestic notifications shall be 
filed with the relevant tax administration no later than 15 months after the last day of the Reporting Fiscal 
Year. This deadline is extended to 18 months for the Transition Year (i.e., the first Fiscal Year that the 
MNE Group comes within the scope of the GloBE Rules) under Article 9.4.1. 


2. In practice, Article 8.1.6 and 9.4.1 provides tax administrations with 30 months, starting from when 
the GloBE Rules become effective, to prepare and activate their filing systems.  However, the 30-month 
window is shortened for MNE Groups with certain fact patterns, such as those that have a short Reporting 
Fiscal Year in the first Fiscal Year in which they come within the scope of the GloBE Rules (2024 for most 
MNE Groups). 


3. For example, an MNE Group that has a 12-month Reporting Fiscal Year ending on 31 December 
2024 that is subject to the GloBE rules for the first time in Fiscal Year 2024 would need to file its GIR and 
notifications by 30 June 2026.  The same MNE Group, however, would need to file its GIR and notifications 
6 months early (i.e., by 31 December 2025) if it had a 6-month Reporting Fiscal Year that ended on 30 
June 2024. This accelerated deadline would not only impact MNE Groups but also tax administrations, 
who need to ensure their systems are ready to accept the early GIR and notification filings. 


4. The same issue arose at the inception of Country-by-Country Reporting in 2016, and the Inclusive 
Framework provided relief. The Guidance on Implementation of Country-by-Country Reporting states that 
“jurisdictions may allow the Reporting Entity of an MNE Group with a short accounting period beginning on 
or after 1 January 2016 and ending before 31 December 2016 to file the required CbC report in accordance 
with the same timelines as for MNE Groups with a fiscal year ending on 31 December 2016.” 2 


5. In addition, if an MNE Group had a Fiscal Year of less than 3 months that begins in 2025, the 
regular 15-month filing date could be before the 18-month filing date applicable to the Fiscal Year that 
begins in 2024. For example, if an MNE Group has a calendar Fiscal Year, its GIR for the 2024 Fiscal Year 
will be due on or before 30 June 2026. If that MNE Group then has a short Fiscal Year that spanned 1 
January to 28 February 2025, the GIR for that short Fiscal Year would be due on 31 May 2026, one month 
before the Fiscal Year 2024 GIR.  


6. The Inclusive Framework has agreed that administrative relief similar to the Country-by-Country 
Reporting relief is necessary for the filing of GIRs and notifications.  MNE Groups that have short Reporting 


 
2 Source: OECD Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting, October 2022, p. 23. 


5 Transitional Filing Deadlines for 
MNE Groups with Short Reporting 
Fiscal Years 
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Fiscal Years ending before 31 March 2025 should not be required to file their GIR or notifications prior to 
30 June 2026. 


7.  The Inclusive Framework will consider further similar guidance to address short Reporting Fiscal 
Years of MNE Groups operating in jurisdictions that adopt the GloBE Rules for the first time for Fiscal 
Years that begin after 2024. The Inclusive Framework will also consider further guidance on Article 9.4.1 
for MNE Groups that are subject to the GloBE rules in a jurisdiction for a Reporting Fiscal Year after being 
subject to those rules in another jurisdiction for a prior Reporting Fiscal Year.  


5.2. Issues to be considered 


8. Should all MNE Groups, regardless of their Reporting Fiscal Years, be given relief so that they do 
not need to file any GIR and notifications before 30 June 2026? 


5.3. Guidance 


9. Paragraph 32 of the Commentary to Article 9.4.1 shall be amended as follows (with strikethrough 
text removed and bold text added): 


32. Article 9.4.1 provides transitional relief for the filing and notification obligations pursuant to 
Article 8.1 with respect to the Transition Year. The filing and notification obligations must be fulfilled 
within 18 months, rather than the normal 15 months, after the end of the Reporting Fiscal Year 
that is the Transition Year.  Further, the due date for filing and notification obligations for any 
Fiscal Year shall not be before 30 June 2026.  
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6.1. Introduction 


1. It is common for MNEs to exclude subsidiaries from their consolidated financial statements where 
it could be reasonably expected that the omission of the subsidiary’s financial data would not influence the 
decisions made by primary users of the financial statements. While the exclusion of these subsidiaries is 
not mandatory under the applicable accounting standards, the decision to exclude them from the 
consolidated financial statements is typically driven by a materiality test which uses a cost-benefit analysis 
where the expected cost of incorporating their financial information would be disproportionate in terms of 
its impact on those financial statements as a whole. While there is not an unequivocal bright-line definition 
of a materiality threshold within the relevant accounting principles, both IFRS3 and US GAAP4 provide for 
a general concept of materiality, which is essentially whether the omission or misstatement of an item could 
reasonably influence the judgement of a person who is relying on the financial report. This general concept 
needs to be adapted to the specifics of each MNE Group (e.g., industry, size, etc.).  


2. Under the GloBE Rules, these subsidiaries are Constituent Entities of the MNE Group. Given that 
the starting point for determining the GloBE Income or Loss is the financial accounts used for the 
preparation of the Group’s Consolidated Financial Statements determined in accordance with the financial 
accounting standards applied by the UPE of the MNE Group, non-material subsidiaries might not have 
financial accounts prepared in accordance with that standard. Instead, non-material subsidiaries might 
prepare their financial accounts in accordance with local accounting standards or may prepare 
management accounts if they do not have any legal obligation to prepare financial accounts. Although the 
external auditor will typically use these accounts to determine the materiality of the subsidiary, they are not 
required to be in line with the accounting standards of the UPE because they are not necessary for the 
preparation of the consolidated financial statements.   


3. Where the financial statements of these subsidiary are prepared in accordance with local financial 
accounting standards other than the one used by the UPE, it is possible for the MNE Group to rely on 


 
3 IFRS definition of materiality: Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be 
expected to influence the decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis 
of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity. 
4 US GAAP concept of materiality: The omission or misstatement of an item in a financial report is material if, in the 
light of surrounding circumstances, the magnitude of the item is such that it is probable that the judgment of a 
reasonable person relying upon the report would have been changed or influenced by the inclusion or correction of 
the item. 


6 Simplified Calculation Safe Harbour 
for Non-Material Constituent 
Entities 
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those financial accounts for GloBE purposes provided that the conditions set forth in Article 3.1.3 are met. 
However, there may be circumstances where these requirements are not met.   


4. Even in cases where Article 3.1.3 is applicable, the inclusion of these subsidiaries within the scope 
of GloBE Rules may pose increased compliance challenges in terms of data collection, processing and 
recording. In particular, information may not be incorporated into the Group’s accounting systems but may 
be kept and managed on separate accounting platforms or even outsourced to external providers. Even 
where the UPE maintains management accounts for these Entities under Acceptable or Authorised 
Financial Accounting Standards, the financial data in such accounts may not be sufficiently detailed and/or 
complete, and may not be available in a timely manner to comply with the GloBE-relevant obligations.  


5. In this context, MNE Groups have raised concerns about incurring significant additional 
compliance costs in bringing the financial accounts (and financial accounting systems) of these 
subsidiaries located in jurisdictions in which no Top-up Tax would arise into line with GloBE requirements 
and the potential non-compliance consequences for failure to do so.  


6. In response to these concerns, in December 2022 the Inclusive Framework agreed on providing 
a Simplified Income, Revenue and Tax Calculations for Non-material Constituent Entities (Simplified 
Calculations for NMCEs) as part of the Simplified Calculations Safe Harbour. The Simplified Calculations 
Safe Harbour provides a framework for the subsequent development of Agreed Administrative Guidance 
on the use of simplified calculations that will avoid detailed adjustments that would otherwise be required 
under the GloBE Rules. The Simplified Calculations for NMCEs are both simplified and conservative, and 
fall within the framework of the Simplified Calculations Safe Harbour as they will not undermine the integrity 
of the GloBE Rules. These simplified calculations apply only to Non-material Constituent Entities (NMCEs) 
as defined in the Simplified Calculations for NMCEs.  


6.2. Definition of NMCE 


7. For purposes of the Simplified Calculations for NMCEs, an NMCE is defined as an Entity that is 
not consolidated in the UPE’s Consolidated Financial Statements but considered as a Constituent Entity 
in accordance with Article 1.2.2 (b) of the GloBE Rules and which meets the conditions described in 
Paragraphs 8 to 10. The NMCE definition includes all the subsidiaries and their Permanent Establishments 
(PEs), if any, that are excluded from the scope of the Consolidated Financial Statements in a given Fiscal 
Year solely on size or materiality ground. A PE will only be considered an NMCE if its Main Entity is itself 
an NMCE.  


8. The NMCE definition will only be met when the MNE Group’s Consolidated Financial Statements 
meet paragraphs (a) or (c) of the definition of Consolidated Financial Statements in Article 10.1.1. In other 
words, it only applies when Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with an 
Acceptable Financial Accounting Standard or an Authorised Financial Accounting Standard adjusted to 
prevent material competitive distortions. The Simplified Calculation for NMCEs therefore does not apply to 
cases where the group did not prepare consolidated financial statements or to groups composed solely of 
a Main Entity and a PE.   


9. The Consolidated Financial Statements must also be externally audited for the NMCE definition to 
apply. This is because the external auditor has an important role in determining whether an Entity is 
excluded from the Consolidated Financial Statements on materiality grounds. Therefore, an Entity will only 
be considered a NMCE if an external auditor has agreed that such Entity does not meet the materiality 
standards and has been excluded from the consolidation process on those grounds. This requirement 
ensures that there is an independent assessment of whether the entity is material and ensures the reliability 
of the NMCE’s financial data because it is subject to certain checks in order to properly judge the relevant 
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materiality. In these respects, the external audit requirement could be considered as a safeguard to the 
integrity of the rule.  


10. Finally, an Entity whose revenues exceed EUR 50 million will only be an NMCE if the Entity’s 
financial accounts are prepared in accordance with an Acceptable Financial Accounting Standard or an 
Authorised Financial Accounting Standard.  


6.3. Simplified Income, Revenue and Tax calculations for NMCEs 


11. This Agreed Administrative Guidance provides for Simplified Calculations for NMCEs as part of 
the Simplified Calculations Safe Harbour described in Chapter 2 of the Safe Harbours and Penalty Relief 
Document (December 2022). The Simplified Calculations for NMCEs provide for an alternative method for 
determining the GloBE Income or Loss, GloBE Revenue, and Adjusted Covered Taxes of such NMCEs, 
which is based on a conservative measure of income and taxes. The Simplified Calculations for NMCEs 
only apply for the purpose of the Simplified Calculations Safe Harbour. If the terms of the Simplified 
Calculations Safe Harbour are not met with respect to a Tested Jurisdiction (i.e. the Routine Profits, De 
Minimis and ETR tests were not met), then the general GloBE computations shall apply to that jurisdiction. 
This means that the Simplified Calculations are alternative to the regular GloBE computations and can 
only be used for the purposes of the Simplified Calculations Safe Harbour and not the regular GloBE 
computations.   


12. The Simplified Calculations for NMCEs is composed of a Simplified Income, Revenue and Tax 
calculations.   


13. In the case of the Simplified Income Calculation, instead of computing the GloBE Income or Loss 
of an NMCE (i.e., the Financial Accounting Net Income or Loss adjusted in accordance with the GloBE 
Rules), the MNE Group will determine the NMCE’s GloBE Income based on its Total Revenue as 
determined under CbCR.   


14. In the case of the Simplified Revenue Calculation, the GloBE Revenue of the NMCE will also equal 
the Total Revenue of such Entity as determined under CbCR. This means that the GloBE Income and 
GloBE Revenue will be the same under the Simplified Income and Revenue calculations.  


15. Similarly, the Simplified Tax Calculation will be based on the information being used by the MNE 
Group to prepare its CbC Report. The Adjusted Covered Taxes of the Constituent Entity under this 
calculation will be the Entity’s Current Year’s Accrued Income Tax, which excludes any deferred tax 
expenses, adjustments for non-current items and provisions for uncertain tax liabilities. The Simplified 
Calculations for NMCEs shall be extracted, on a Constituent Entity-by-Constituent Entity basis, from the 
financial accounts available to NMCEs using definitions stipulated in the Relevant CbC Regulations.   


6.4. Application of the Simplified Calculations for NMCEs as part of the Simplified 
Calculations Safe Harbour   


16. The Simplified Calculations Safe Harbour for NMCEs is an annual election and is made for each 
NMCE individually.   


17. Assuming that the Simplified Calculations for NMCEs are the only Simplified Calculations elected 
by the MNE Group in the Tested Jurisdiction for the Fiscal Year, the MNE Group shall apply the regular 
GloBE Rules for all the other Constituent Entities of the Tested Jurisdiction, other than NMCEs, and shall 
apply the Simplified Calculations for NMCEs in accordance with the present guidance. As a consequence, 
the MNE Group will apply the following tests, after taking into account the Simplified Calculations for 
NMCEs to determine whether the terms of the Simplified Calculations Safe Harbour are met:  
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a. The Routine Profits Test shall mirror Article 5.3 with the only difference that the 
GloBE Income for the NMCEs (for which the election is performed) shall be equal 
to the relevant Total Revenue as determined under the relevant CbC regulations;  


b. The De Minimis Test shall mirror Article 5.5, with the only difference that both the 
GloBE Revenue and the GloBE Income for the NMCEs (for which the election is 
performed) shall be equal to the relevant Total Revenue as determined under the 
relevant CbC regulations;  


c. The ETR test shall mirror the GloBE rules, and in particular Article 5.1, with the 
only difference that the GloBE Income and the Adjusted Covered Taxes for the 
NMCEs (for which the election is performed) shall be respectively equal to the 
relevant Total Revenue and Accrued Income Tax (Current Year) for the Current 
Year as determined under the relevant CbC regulations. 


18. If one of the tests above is met for a Tested Jurisdiction, then the terms of the Simplified 
Calculations Safe Harbour are met, and the Top-up Tax of that jurisdiction shall be deemed to be zero in 
accordance with Article 8.2.1 of the GloBE Rules. 


6.5. NMCE Simplified Calculations do not undermine the integrity of GloBE Rules 


19. The Inclusive Framework agreed on a framework to develop Simplified Income, Revenue and Tax 
calculations as part of the Simplified Calculation Safe Harbour, which are alternative calculations to the 
GloBE Income or Loss, GloBE Revenue, and Adjusted Covered Taxes required under the GloBE Rules. 
In order to meet the standards to become a simplified calculation, such alternative calculation shall:  


a. provide for the same final outcome as the one provided under the GloBE Rules; 
or  


b. should not otherwise undermine the integrity of the GloBE Rules.  


20. In this context, the Simplified Income Calculation for NMCEs will not undermine the integrity of the 
GloBE Rules because it does not take into account expenses making it a very conservative calculation of 
the GloBE Income. Theoretically, there can be a situation in which the NMCE’s Total Revenue can be less 
than the NMCE’s GloBE Income because it was not subject to net upward adjustments required under 
GloBE (e.g. due to a Qualified Refundable Tax Credit). This creates a minor risk that does not undermine 
the integrity of the GloBE Rules given the size and materiality of these Entities and the limited 
circumstances in which the NMCE’s GloBE Income would be greater than the NMCE’s Total Revenue.   


21. Similarly, the Simplified Revenue Calculation for NMCEs will not undermine the integrity of the 
GloBE Rules because it is a reasonable approximation of the GloBE Revenue. As stated above, the GloBE 
Revenue will not be subject to the adjustments required under the GloBE Rules, however, this minor risk 
is deemed acceptable because (i) the GloBE Revenue is only used for the De Minimis test under the Safe 
Harbour which also takes into account the GloBE Income of the Entity; and (ii) the size of such Entities 
should not impact significantly the jurisdiction’s Safe Harbour calculations. Therefore, this minor risk does 
not undermine the integrity of the GloBE Rules.   


22. The Simplified Tax Calculation is based on the Current Year’s Accrued Income Tax as determined 
under CbCR which excludes any deferred tax expenses, adjustments for non-current items and provisions 
for uncertain tax liabilities. This calculation does not undermine the integrity of the GloBE Rules because 
it does not systematically overstate the tax expense for the year. Although deferred tax expense is not 
taken into account in the calculation, deferred tax expense has a neutral effect on the Entity’s tax expense 
over time (i.e. in the year a DTA (or DTL) arises, it will reduce (increase) tax expense and in the year it 
reverses, it will increase (reduce) tax expense). In addition, some deferred tax expenses relate to the timing 
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of expenses and expenses are not taken into account in the denominator of the calculation, therefore, such 
deferred tax expenses should not be reflected in the numerator. In addition, this calculation excludes any 
Covered Taxes that are not reported as income taxes in the CbCR. Thus, there is little risk of consistently 
overstating the numerator of the ETR fraction. Given the size and materiality of such Entities, such 
simplified calculation should not impact significantly the calculations for the jurisdiction.  


23. Therefore, given the broader definition of income and the narrower definition of taxes, the 
Simplified Income, Revenue and Tax Calculations for NMCEs are expected to generally result in a higher 
income and lower ETR than that provided under the GloBE Rules. Accordingly, the Inclusive Framework 
considers that the Simplified Income, Revenue, and Tax Calculations for NMCEs should not undermine 
the integrity of the GloBE Rules. The Inclusive Framework will review the methodology used in these 
Simplified Calculations no later than 2028 to evaluate whether these conclusions remain valid. 


6.6. Guidance 


24. Paragraph 32 of the Commentary to Article 8.2.1 would be replaced to read as follows: 


32. The GloBE Safe Harbours are designed to limit compliance costs for MNE Groups as well as 
administrative burden for tax authorities and incorporate thresholds that ensure only those parts 
of the MNE Group’s operations that are nearly certain to have no Top-up Tax liability would be 
eligible for the GloBE Safe Harbour. Article 8.2.1 and the definition of GloBE Safe Harbour 
contemplate that any GloBE Safe Harbour will be developed and released as part of the GloBE 
Implementation Framework. The GloBE Safe Harbours that have been agreed by the Inclusive 
Framework are the following: 
1. Transitional CbCR Safe Harbour, set out in Annex A, Chapter 1;   
2. Simplified Calculations Safe Harbour, set out in Annex A, Chapter 2;  
3. QDMTT Safe Harbour, set out in Annex A, Chapter 3; and  
4. Transitional UTPR Safe Harbour, set out in Annex A, Chapter 4. 


25. The following paragraph will be added after paragraph 32: 


32.1 The framework for a potential Simplified Calculations Safe Harbour is based on simplified 
calculations that will be developed as part of the GloBE Implementation Framework. The simplified 
calculations that have been developed by the Inclusive Framework are: 
a. Non-material Constituent Entity Simplified Calculations, set out in Annex A, Chapter 2, Section 


1. 


26. The following section will be added to Chapter 2 of Annex A: 


 


Section 1 – Non-material Constituent Entity (NMCE) Simplified Calculations 


Non-material Constituent Entity (NMCE) Simplified Calculations  
1. In order to determine the eligibility for the Simplified Calculations Safe Harbour for a Tested 


Jurisdiction, a Filing Constituent Entity may make an Annual Election to determine the 
GloBE Income or Loss, GloBE Revenue and Adjusted Covered Taxes of a Non-Material 
Constituent Entity using the NMCE Simplified Calculations. 
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2. A Non-material Constituent Entity is an Entity, including its Permanent Establishments, 
that is not consolidated on a line-by-line basis in the UPE’s Consolidated Financial 
Statements solely on size or materiality grounds and is considered a Constituent Entity in 
accordance with Article 1.2.2, provided that:  


a. the Consolidated Financial Statements are those that are described in paragraphs (a) 
or (c) of the definition provided under Article 10.1.1;   


b. the Consolidated Financial Statements are externally audited; and  
c. in the case of an Entity with a Total Revenue that exceeds EUR 50 million, its financial 


accounts that are used to complete the CbC Report are prepared in accordance with 
an Acceptable Financial Accounting Standard or an Authorised Financial Accounting 
Standard.  


3. Using the NMCE Simplified Calculations means applying all of the following calculations 
with respect to a Non-material Constituent Entity for purposes of applying the tests under 
the Permanent Safe Harbour:   


a. under the Simplified Income Calculation, the GloBE Income of a Non-Material 
Constituent Entity is equal to the Total Revenue as determined in accordance with the 
Relevant CbC Regulations;  


b. under the Simplified Revenue Calculation, the GloBE Revenue of a Non-Material 
Constituent Entity is equal to its Total Revenue as determined in accordance with the 
Relevant CbC Regulations; and  


c. under the Simplified Tax Calculation, the Adjusted Covered Taxes of a Non-Material 
Constituent Entity is equal to its Income Tax Accrued (Current Year) as determined in 
accordance with the Relevant CbC Regulations.  


4. Relevant CbC Regulations means the Country-by-Country Reporting regulations of the 
UPE Jurisdiction or of the surrogate parent entity jurisdiction if a Country-by-Country Report 
is not filed in the UPE Jurisdiction. If the UPE jurisdiction does not have CbC requirements 
and an MNE Group is not required to file a CbC Report in any jurisdiction, Relevant CbC 
Regulations shall mean the OECD BEPS Action 13 Final Report and the OECD Guidance 
on the Implementation of Country-by-Country Reporting. 


27. The Inclusive Framework agreed on a framework to develop Simplified Income, Revenue and Tax 
calculations as part of the Permanent Safe Harbour, which are alternative calculations to the GloBE Income 
or Loss, GloBE Revenue, and Adjusted Covered Taxes calculations required under the GloBE Rules. In 
this context, the Inclusive Framework agreed to incorporate into the Simplified Calculations Safe Harbour 
the Simplified Income, Revenue, and Tax Calculations for Non-Material Constituent Entities (NMCEs). 


Definition Non-Material Constituent Entity 


28. Under the definition set out in paragraph 2 of the box above, NMCE means an Entity that is 
excluded from the Consolidated Financial Statements solely on size or materiality ground of the Ultimate 
Parent Entity (UPE) and is considered a Constituent Entity in accordance with Article 1.2.2 of the GloBE 
Rules. Additionally, three additional conditions need to be met so the Constituent Entity is considered a 
NMCE.   


29. The first condition, described in paragraph 2(a) of the box above, is that the UPE has to prepare 
Consolidated Financial Statements as defined by paragraphs (a) and (c) of the Consolidated Financial 
Statements definition in Article 10.1.1. This means that the UPE has to prepare Consolidated Financial 
Statements in accordance with an Acceptable Financial Accounting Standard or an Authorized Financial 
Accounting Standard subject to adjustments to prevent any Material Competitive Distortions.   
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30. The definition of an NMCE is not met where the MNE Group has Consolidated Financial 
Statements as defined by paragraphs (b) or (d) of the definition of the Consolidated Financial Statements 
in Article 10.1.1. Consolidated Financial Statements as defined by paragraph (b) of the definition do not 
meet the standards of the NMCE definition because paragraph (b) refers to the financial statements of a 
Main Entity with its foreign Permanent Establishments (i.e. an MNE Group in accordance with Article 1.2.3). 
Therefore, an MNE Group that is composed exclusively of a Main Entity and its Permanent Establishments 
does not have NMCEs and cannot apply the NMCE Simplified Calculations.  


31. Similarly, the Consolidated Financial Statements as defined by paragraph (d) do not meet the 
standards set in the NMCE definition because paragraph (d) is a deeming provision that applies where the 
UPE has not prepared a set of consolidated financial accounts. The NMCE definition requires the existence 
of financial statements that have been consolidated and that have been externally audited to determine 
the non-materiality of the Entity, and therefore, Constituent Entities of an MNE Group that has deemed 
Consolidated Financial Statements cannot meet the definition of NMCE.   


32. The second condition is included in paragraph 2(b) of the box above which requires the 
Consolidated Financial Statements of the MNE Group to be externally audited. This condition requires the 
auditor’s opinion not to contain objections (i.e. qualifications) in relation to the exclusion of the Entity from 
the consolidation perimeter. There is no definition for “external auditor” in the box, however, it is recognized 
that it has to be a legal person or individual with the expertise to undertake the relevant audit tasks. A 
person registered as an auditor under the laws of a jurisdiction is considered as having this expertise.   


33. Lastly, the third condition in paragraph 2(c) of the above states that in the case of an Entity with a 
Total Revenue that exceeds EUR 50 million, the Entity’s financial accounts that are used to fill in the CbC 
Report must be prepared in accordance with an Acceptable Financial Accounting Standard or an 
Authorised Financial Accounting Standard.   


34. Where a Main Entity with a Permanent Establishment (PE) is consolidated on a line-by-line basis, 
then the PE shall not be considered a NMCE irrespective of its size or materiality. On the other hand, if the 
Main Entity is an NMCE then all of its PEs are also considered NMCEs. 


Simplified Income, Revenue and Tax Calculations 


35. The Simplified Calculations for NMCEs provide for an alternative method for determining the 
GloBE Income or Loss, GloBE Revenue, and Adjusted Covered Taxes of such Entities as part of the 
Simplified Calculations Safe Harbour. The election to apply the Simplified Calculations for NMCEs to 
determine the eligibility for the Simplified Calculations Safe Harbour for a jurisdiction is an Annual Election 
that applies on an Entity-by-Entity basis not on a jurisdictional basis. For the purposes of the Simplified 
Calculations Safe Harbour Tests (i.e., De minimis Test, Routine Profit Test and ETR Test), the following 
Simplified Income, Revenue and Tax Calculations shall be undertaken for each NMCE subject to the 
election.  


36. Under the Simplified Income Calculation, GloBE Income or Loss for an NMCE will be the Total 
Revenue as determined in accordance with the Relevant CbC Regulations.5 Therefore, instead of 
computing the GloBE Income or Loss of an NMCE (i.e. the Financial Accounting Net Income or Loss 


 
5 The OECD CbCR guidance provides for a broad definition of Revenue, which includes: “revenues from sales of 
inventory and properties, services, royalties, interest, premiums and any other amounts”, including any “extraordinary 
income and gains from investment activities”. Revenue excludes dividends received from other Constituent Entities 
and other comprehensive income (e.g., “comprehensive income/earnings, revaluation, and/or unrealized gains 
reflected in net assets and the equity section”). Source: OECD BEPS Action 13 Final Report; OECD Guidance on the 
Implementation of Country-by-Country Reporting. 
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adjusted in accordance with the GloBE Rules), the GloBE Income or Loss of the NMCE will be equal to its 
Total Revenue as determined under the Relevant CbC Regulations. 


37. Under the Simplified Revenue Calculation for an NMCE, the GloBE Revenue is equal to the Total 
Revenue of the Entity as determined under the Relevant CbC Regulations. This means that both the GloBE 
Income and GloBE Revenue will be the same amount in the context of the NMCE Simplified Calculations.   


38. Under the Simplified Tax Calculation, the measure of Adjusted Covered Taxes of NMCEs is the 
Current Year’s Accrued Income Tax as determined under the Relevant CbC Regulations. This means that 
the Simplified Tax Calculation excludes any deferred tax expenses, adjustments for non-current items, and 
provisions for uncertain tax liabilities.   


39. In the case of a PE that is an NMCE, the amount of the GloBE Income, GloBE Revenue, and 
Adjusted Covered Tax is the Total Revenue and Income Tax Accrued as determined under the Relevant 
CbC Regulations with respect to such PE. For example, the total revenue reported in the financial 
statements of an NMCE that is a Main Entity is 100. Under the Relevant CbC Regulations, 60 of such 
revenue is reported in the jurisdiction of the Main Entity and 40 is reported in the jurisdiction of the PE. In 
this case, the GloBE Income and Revenue for the Main Entity is 60, and the GloBE Income and Revenue 
for the PE is 40. 


Relevant CbC Regulations 


40. Paragraph 4 of the box above defines the term Relevant CbC Regulations for purposes of the 
Simplified Calculations for NMCEs. Such term means the Country-by-Country Reporting legislation or 
regulations applicable in the UPE Jurisdiction or in the surrogate parent entity jurisdiction if a Country-by-
Country Report is not filed in the UPE Jurisdiction. If the UPE jurisdiction does not have CbC requirements 
and an MNE Group is not required to file a CbC Report in any jurisdiction, Relevant CbC Regulations shall 
mean the OECD BEPS Action 13 Final Report and the OECD Guidance on the Implementation of Country-
by-Country Reporting. 


Monitoring 


41. The OECD’s CbCR Model Rules are undergoing review as part of the 2020 Review of Country-
by-Country Reporting. The Inclusive Framework will monitor changes to the CbCR Model Rules as they 
relate to Total Revenues and Income Tax Accrued, so that any changes do not give rise to issues which 
may cause the NMCE Simplified Calculations to undermine the integrity of the GloBE Rules.  


42. In addition, the Inclusive Framework will review the methodology used in these Simplified 
Calculations no later than 2028 to evaluate whether in practice these simplified calculations meet the 
conditions of the Permanent Safe Harbour. 


Example 


43. Assuming an MNE Group has two NMCEs located in jurisdiction A and three NMCEs located in 
jurisdiction B. In jurisdiction A, there are no other Constituent Entities other than the NMCEs, while in 
jurisdiction B, there are 50 Constituent Entities which are consolidated on a line-by-line basis in the 
Consolidated Financial Statements. 


44. The MNE Group performs an election for the Simplified Calculations Safe Harbour and decides to 
apply the Simplified Calculations for NMCEs for the Fiscal Year. It decides to apply the Simplified 
Calculations for the two NMCEs located in jurisdiction A, and for only one NMCE in respect of jurisdiction 
B.   
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45. As for jurisdiction A, the overall Total Revenue of the two NMCEs is equal to EUR 250,000 and 
the Income Tax Accrued (Current Year), as determined under the Relevant CbC Regulation, is equal to 
EUR 50,000. For the purposes of the ETR test under the Simplified Calculations Safe Harbour, the GloBE 
Income of the jurisdiction is equal to EUR 250,000 and the Adjusted Covered Taxes of the jurisdiction is 
equals to EUR 50,000. The ETR will therefore be 20% test and the Top-up Tax for jurisdiction A will be 
deemed to be zero.   


46. As for Jurisdiction B, the MNE decides to undertake the Simplified Calculations for NMCEs only 
with respect to one NMCE located in jurisdiction B. The 50 Constituent Entities which are consolidated on 
a line-by-line basis, as well as the two NMCEs for which the election is not performed, shall perform regular 
GloBE computations as part of the Simplified Calculations Safe Harbour. These 52 Constituent Entities 
are regular Constituent Entities which are blended together for the purposes of the ETR computation (i.e., 
no MOCEs, no JVs, nor Investment Entities). The aggregate Net GloBE Income and Adjusted Covered 
Taxes computed for these 52 Constituent Entities are EUR 10 million and EUR 1.6 million respectively. 
The Simplified Income and Simplified Tax computed for the NMCE for which the election is performed are 
respectively equal to EUR 100,000 and EUR 10,000. Therefore, the ETR test under the Simplified 
Calculation is equal to 15.94% (i.e., EUR 1,610,000/10,100,000). The ETR test under the Simplified 
Calculations Safe Harbour is met and therefore, the Top-up Tax of jurisdiction B is also deemed to be zero. 
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Urteil vom 23. August 2023, XI R 36/20
Teilwertansatz bei börsennotierten "hybriden" Anleihen ohne feste Laufzeit und ohne Kündigungsmöglichkeit des
Gläubigers


ECLI:DE:BFH:2023:U.230823.XIR36.20.0


BFH XI. Senat


EStG § 6 Abs 1 Nr 2 S 1, EStG § 6 Abs 1 Nr 2 S 2, EStG § 6 Abs 1 Nr 1 S 3, KStG § 8 Abs 1, KStG VZ 2012 , EStG VZ 2012


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 22. Oktober 2020, Az: 10 K 10021/17


Leitsätze


Bei börsennotierten verzinslichen Wertpapieren ohne feste Laufzeit, die von den Gläubigern nicht gekündigt werden
können, liegt eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vor, wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter
denjenigen im Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile gesunken ist und der Kursverlust die Bagatellgrenze von 5 % der
Anschaffungskosten bei Erwerb überschreitet.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 22.10.2020 - 10 K 10021/17
wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten im Revisionsverfahren nur noch darüber, ob für sogenannte hybride Wertpapiere im
Streitjahr (2012) der niedrigere Kurswert als Teilwert angesetzt werden darf oder der höhere Nominalwert
angesetzt werden muss.


1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH, hielt in ihrem Umlaufvermögen zwei Anleihen (ISIN
DE000A0GLDZ3 und DE000A0GWWW7) der XY Bank (Emittentin) mit einem Nominalwert von jeweils … €. Die
Zinszahlung erfolgte jeweils vierteljährlich. Der Zinssatz war variabel und vom Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
abhängig. Die Anleihen hatten ein Volumen von … Mio. € beziehungsweise … Mio. € und wurden am 09.01.2006
beziehungsweise am 04.09.2006 emittiert. Es handelte sich um sogenannte Tier-1-Anleihen (nachrangige
Bankschuldverschreibungen), die nach den tatsächlichen Feststellungen des Finanzgerichts (FG) üblicherweise von
Kreditinstituten begeben wurden, unbesichert waren, im Liquidationsfall nachrangig zu Senior-Anleihen
(erstrangige Anleihen), nachrangigen Anleihen, Genussscheinen und stillen Beteiligungen waren, aber vor den
Ansprüchen der Aktionäre rangierten und in der Bilanz der Emittentin dem Kernkapital zugeordnet wurden.
Zinszahlungen durften nur geleistet werden, wenn ausreichend verteilbarer Gewinn vorhanden war; ausgefallene
Zinszahlungen durften nicht nachgezahlt werden. Durch das höhere Ausfallrisiko traten höhere Kursschwankungen
auf.


2


Beide Anleihen waren bei Fälligkeit zu 100 % des Nennkapitals rückzahlbar, hatten keine feste Laufzeit und
konnten nur von der Emittentin (aber nicht von den Gläubigern/Anlegern) zu bestimmten Zeitpunkten gekündigt
werden, wenn genügend Mittel für eine Rückzahlung vorhanden waren (aufsichtsrechtliche Zustimmung
erforderlich). Die Kündigung war erstmals zum 09.01.2013 beziehungsweise 04.09.2013 möglich (und dann
vierteljährlich zu den Zinszahlungsterminen).


3
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Es ist aus öffentlich zugänglichen Quellen allgemein bekannt, dass die Anleihen nach einer ordentlichen Kündigung
durch die XY Bank am 04.03.2021 (DE000A0GWWW7) beziehungsweise 09.04.2021 (DE000A0GLDZ3) zum
Nominalwert zurückgezahlt wurden.


4


Zum 31.12.2012 betrugen die Kurse der beiden Anleihen 50 %, der Kurswert betrug daher jeweils … € (zusammen
… €).


5


Die Klägerin bewertete die Anleihen in ihrer Bilanz zum 31.12.2012 mit dem Kurswert als Teilwert. Die am
30.07.2013 erlassenen Bescheide für das Jahr 2012 ergingen erklärungsgemäß und unter Vorbehalt der
Nachprüfung.


6


Nach einer Außenprüfung vertrat die Prüferin die Auffassung, die Klägerin trage ein Kursrisiko nur bei einem
vorzeitigen Verkauf. Die Laufzeit sei nicht unendlich, sondern lediglich unbestimmt, da eine Kündigung der
Emittentin vierteljährlich möglich sei. Die Bonität der Emittentin sei gut gewesen (Juni 2012 bei Moody's A1, bei
Standard & Poor's AA, bei Fitch A+). Ein Ausfallrisiko habe nicht bestanden. Im Anschluss an das zu festverzinslichen
Wertpapieren ergangene Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 08.06.2011 - I R 98/10 (BFHE 234, 137, BStBl II
2012, 716) seien die Anleihen daher mit dem Nominalwert anzusetzen.


7


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) folgte der Auffassung der Prüferin und erließ am 05.05.2014
auf § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) gestützte Änderungsbescheide wegen Körperschaftsteuer und
Gewerbesteuermessbetrags für das Jahr 2012.


8


Den Einspruch der Klägerin, mit dem sie geltend machte, dass keine feste Laufzeit vorliege, was praktisch einer
unendlichen Laufzeit entspreche, wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 20.12.2016 als unbegründet zurück.
Zwar sei weder durch die Rechtsprechung noch durch Verwaltungsanweisungen bisher entschieden, ob und
gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen bei variabel verzinsten Hybridanleihen mit unbestimmter Laufzeit
eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliege. Nach Auffassung des FA sei jedoch die Rechtsprechung des
BFH zu festverzinslichen Wertpapieren entsprechend anzuwenden, da für den BFH ausschlaggebend gewesen sei,
dass die Wertpapiere eine Forderung in Höhe des Nominalwerts verbrieften und der Inhaber der Hybridanleihen zu
jedem Bilanzstichtag die Sicherheit habe, am Ende der (nicht vorhandenen) Laufzeit den Nominalwert zu erhalten.
Die Emittentin werde zum Beispiel bei fallenden Zinsen die hochverzinslichen Hybridanleihen ablösen.


9


Das FG gab der Klage, mit der die Klägerin weiter vortrug, es habe eine voraussichtlich dauernde Wertminderung
vorgelegen, statt; sein Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 189 (mit Anmerkung Weinschütz)
veröffentlicht. Bei Wertpapieren ohne feste Laufzeit mit Kündigungsrecht der Emittentin führe ein Kursrückgang
regelmäßig zu einer voraussichtlich dauernden Wertminderung, wenn keine Kündigung durch die Emittentin
absehbar sei.


10


Daneben hat das FG auch einer Klage wegen des Jahres 2011 stattgegeben. Insoweit hat das FA das Urteil des FG
wegen des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 02.09.2016 (BStBl I 2016, 995, Rz 38)
rechtskräftig werden lassen.


11


Mit der auf das Streitjahr 2012 beschränkten Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts (§ 6 Abs. 1
Nr. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ‑‑EStG‑‑). Dass das Ende der Laufzeit nicht feststehe, sei für die
Zulässigkeit einer Teilwertabschreibung nicht entscheidungserheblich.


12


Das FA beantragt, die Vorentscheidung hinsichtlich des Jahres 2012 aufzuheben und die Klage insoweit
abzuweisen.


13


Die Klägerin beantragt sinngemäß, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.14


Sie verteidigt die angefochtene Vorentscheidung.15


Das dem Verfahren beigetretene BMF hat keinen Antrag gestellt. Es trägt vor, es bestünden keine
entscheidungserheblichen Unterschiede zwischen festverzinslichen Anleihen mit fester Laufzeit und variabel
verzinslichen Anleihen ohne feste Laufzeit. Entscheidend sei, dass zum Ende der (nicht vorhandenen) Laufzeit der
Nominalwert der Anleihe zurückzuzahlen sei. Es bestehe auch insoweit die gesicherte Aussicht, am Fälligkeitstag
den Nominalwert zu erhalten. Die feste Laufzeit einer Anleihe könne auch 50, 100 oder 150 Jahre betragen. Die
Bonität über einen solchen Zeitraum sei ebenso wenig absehbar wie bei Anleihen mit unbestimmter Laufzeit. Die
Kündigung durch die Emittentin sei zum Bilanzstichtag nicht vollkommen unwahrscheinlich gewesen.


16
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Entscheidungsgründe


II.


Hilfsweise macht das BMF geltend, wirtschaftlich gesehen liege keine unendliche Laufzeit vor. Es müsse jederzeit
mit der Kündigung gerechnet werden. Es liege eine Kapitalüberlassung auf Zeit vor, die die Emittentin als
Fremdkapital mit dem Nominalwert passiviere. Die fehlende Laufzeit und die fehlende Kündigungsmöglichkeit für
den Gläubiger seien aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderungen geschuldet. Die formale Betrachtung der
Vorinstanz gehe daher fehl. Die Klägerin müsse nachweisen, dass keine Kündigung erfolgen werde, was ihr
angesichts der erfolgten Kündigung nicht gelingen werde.


17


Das FA und die Klägerin haben auf mündliche Verhandlung verzichtet.18


Die Revision des FA ist unbegründet; sie ist daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).
Das FG hat zu Recht angenommen, dass die Klägerin auf den 31.12.2012 zur Vornahme einer (weiteren)
Teilwertabschreibung berechtigt war.


19


1. Die Klägerin ermittelt ihren Gewinn nach § 8 Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG)
beziehungsweise ihren Gewerbeertrag gemäß § 7 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes i.V.m. § 4 Abs. 1 EStG. Sie muss
dabei gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen ansetzen,
das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist und die Bewertung
jenes Betriebsvermögens nach § 6 EStG vornehmen (vgl. BFH-Urteil vom 21.04.2021 - XI R 42/20, BFHE 273, 149,
BStBl II 2022, 20, Rz 17, m.w.N.).


20


2. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG sind die nicht in § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG genannten Wirtschaftsgüter ‑‑unter anderem
Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens‑‑ grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen.
Jedoch kann an Stelle jener Werte der Teilwert angesetzt werden, wenn er aufgrund einer voraussichtlich dauernden
Wertminderung niedriger ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG). Dies gilt auch für Umlaufvermögen (vgl. BFH-Urteil vom
13.02.2019 - XI R 41/17, BFHE 263, 337, BStBl II 2021, 717, Rz 17).


21


a) Teilwert ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber
den Betrieb fortführt. Der Begriff der "voraussichtlich dauernden Wertminderung" ist weder im Handelsgesetzbuch
noch im Steuerrecht definiert. Er bezeichnet im Grundsatz eine Minderung des Teilwerts, die einerseits nicht
endgültig sein muss, andererseits aber nicht nur vorübergehend sein darf (vgl. BFH-Urteil vom 02.07.2021 -
XI R 29/18, BFHE 274, 8, BStBl II 2022, 205, Rz 22, m.w.N.).


22


b) Die vorzunehmende Prognoseentscheidung über Umfang und Dauer der Wertminderung beziehungsweise -
erhöhung als Teil der Ermittlung des Teilwerts ist eine Schätzung nach § 162 AO, die zu den
Tatsachenfeststellungen des FG im Sinne von § 118 Abs. 2 FGO gehört und daher revisionsrechtlich nur daraufhin
überprüft werden kann, ob sie dem Grunde nach zulässig war, in verfahrensfehlerfreier Weise zustande gekommen
ist und nicht gegen anerkannte Schätzungsgrundsätze, Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze verstößt (vgl.
BFH-Urteile vom 21.04.2021 - XI R 42/20, BFHE 273, 149, BStBl II 2022, 20, Rz 21; vom 10.06.2021 - IV R 18/18,
BFHE 273, 495, BStBl II 2022, 211, Rz 32; vom 10.06.2021 - IV R 2/19, BFH/NV 2021, 1483, Rz 27). Die
Feststellungs- und Beweislast trägt der Steuerpflichtige, wobei wegen des Wertaufholungsgebots die
Anforderungen an die Darlegungen des Steuerpflichtigen nicht überspannt werden dürfen (vgl. BFH-Urteil vom
02.07.2021 - XI R 29/18, BFHE 274, 8, BStBl II 2022, 205, Rz 22 f.).


23


c) Nach der Rechtsprechung des BFH fehlt es bei festverzinslichen Wertpapieren in der Regel an einer
"voraussichtlich dauernden" Wertminderung, soweit die Kurswerte der Papiere unter den Nominalwert abgesunken
sind (vgl. BFH-Urteile vom 08.06.2011 - I R 98/10, BFHE 234, 137, BStBl II 2012, 716, Rz 13 ff. zu Umlaufvermögen;
vom 18.04.2018 - I R 37/16, BFHE 261, 166, BStBl II 2019, 73, Rz 12 ff.; vom 13.02.2019 - XI R 41/17, BFHE 263,
337, BStBl II 2021, 717, Rz 32; s.a. BFH-Beschluss vom 08.02.2012 - IV B 13/11, BFH/NV 2012, 963, Rz 4). Gleiches
könnte nach der Rechtsprechung des I. Senats des BFH für unverzinsliche Geldforderungen aufgrund ihrer
Unverzinslichkeit gelten (vgl. BFH-Urteil vom 24.10.2012 - I R 43/11, BFHE 239, 275, BStBl II 2013, 162; s. aber
auch BFH-Urteil vom 28.11.2018 - I R 56/16, BFHE 263, 401, BStBl II 2020, 104, Rz 12 f., m.w.N.).


24


aa) Die maßgebliche Begründung für diese Rechtsprechung ist, dass verzinsliche Wertpapiere regelmäßig eine25
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Forderung in Höhe ihres Nominalwerts verbriefen. Der Inhaber eines solchen Papiers habe das gesicherte Recht, am
Ende der Laufzeit diesen Nominalwert zu erhalten. Diese Sicherheit habe er zu jedem Bilanzstichtag, und zwar
unabhängig davon, ob zwischenzeitlich infolge bestimmter Marktgegebenheiten der Kurswert des Papiers unter
dessen Nominalwert liegt (vgl. BFH-Urteile vom 13.02.2019 - XI R 41/17, BFHE 263, 337, BStBl II 2021, 717, Rz 32).
Auch wenn der aktuelle Wert zu einem Bilanzstichtag, der vor dem Fälligkeitszeitpunkt liegt, gemindert sei, steige
er in der Folgezeit zwangsläufig sukzessive an und erreiche im Fälligkeitszeitpunkt (wieder) den Nominalbetrag der
Forderung beziehungsweise Nominalwert (vgl. BFH-Urteil vom 24.10.2012 - I R 43/11, BFHE 239, 275, BStBl II
2013, 162, Rz 16). Da weder eine vorzeitige Veräußerung noch das Zuwarten des Gläubigers bis zur Endfälligkeit
vorausgesehen werden könne, liege die vom Gesetz geforderte voraussichtliche Dauerhaftigkeit der Wertminderung
nicht vor (vgl. BFH-Urteil vom 08.06.2011 - I R 98/10, BFHE 234, 137, BStBl II 2012, 716, Rz 15). Ob etwas anderes
gilt, wenn der Steuerpflichtige zum Bilanzstichtag die Absicht hat, die in Frage stehenden Wertpapiere zu
veräußern, hat der BFH dabei offengelassen (vgl. BFH-Urteil vom 18.04.2018 - I R 37/16, BFHE 261, 166, BStBl II
2019, 73, Rz 15).


bb) Die Dauerhaftigkeit der Wertminderung wird nach dieser Rechtsprechung nur dann ausgeschlossen, wenn
feststeht, dass die Wertminderung keinen Bestand haben wird und nicht schon dann, wenn nur die Möglichkeit einer
vollständigen Wertaufholung besteht (vgl. BFH-Urteil vom 24.10.2012 - I R 43/11, BFHE 239, 275, BStBl II 2013,
162, Rz 17). Ein Absinken des Kurswerts unter den Nominalwert erweist sich nur dann als nur vorübergehend und
nicht dauerhaft, wenn sich darin nicht ein "Risiko hinsichtlich der Rückzahlung" widerspiegelt (vgl. BFH-Urteile vom
08.06.2011 - I R 98/10, BFHE 234, 137, BStBl II 2012, 716, Rz 14; vom 18.04.2018 - I R 37/16, BFHE 261, 166, BStBl
II 2019, 73, Rz 14; s.a. zu Bonitätsrisiken BFH-Urteil vom 02.12.2015 - I R 83/13, BFHE 253, 104, BStBl II 2016, 831,
Rz 16, m.w.N. sowie zu Wertpapierdarlehen BFH-Urteil vom 29.09.2021 - I R 40/17, BFHE 274, 463, BStBl II 2023,
127, Rz 44 f.).


26


Ein "Risiko hinsichtlich der Rückzahlung" besteht indes für den Gläubiger einer Anleihe ohne feste Laufzeit auch,
solange nicht feststeht, ob es zu einer Rückzahlung durch die Emittentin kommen wird, weil die dafür erforderliche
Kündigung im Belieben der Emittentin (und gegebenenfalls einer aufsichtsrechtlichen Zustimmung) steht und dies
den Marktteilnehmern aufgrund der veröffentlichten Anleihebedingungen oder Ähnlichem bekannt ist.


27


3. Ausgehend davon ist die Vorentscheidung revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.28


a) Das FG hat angenommen, dass bei einer Anleihe, die nur von der Emittentin gekündigt werden kann und die über
keine feste Laufzeit verfügt, ein Kursrückgang regelmäßig zu einer dauerhaften Wertminderung führe, es sei denn,
eine Kündigung durch die Emittentin sei absehbar (gl.A. Korn, Kölner Steuerdialog 2022, 22615; Lüdenbach,
Steuern und Bilanzen 2021, 746; Mihm, Betriebs-Berater 2021, 946; BeckOK EStG/Oellerich, 17. Ed. [01.10.2023],
EStG § 6 Rz 1321a; BeckOGK BilanzR/Schlotter/Diffring, HGB, § 253 Rz 289; Leingärtner/Wendt, Besteuerung der
Landwirte, Kap. 29a Rz 74; a.A. Schmidt/Kulosa, EStG, 42. Aufl., § 6 Rz 371). Während der Inhaber eines endfälligen
Wertpapiers, das bei Laufzeitende zu 100 % zurückzuzahlen ist, bei gesunkenem Börsenkurs lediglich das Ende der
Laufzeit abwarten müsse, um den Nominalwert zurückgezahlt zu bekommen (und der Kurs entsprechender
Wertpapiere, die sich ihrer Endfälligkeit nähern, sich immer mehr an den Nominalwert annähere), trete dieser Effekt
im Streitfall mangels Endfälligkeit und mangels Kündigungsmöglichkeit des Inhabers nicht ein. Durch bloßes
Zuwarten könne die Annäherung des Werts an den Nominalbetrag nicht erreicht werden. Habe die Emittentin
fortdauernden Kapitalbedarf und seien die Zinsbedingungen der Anleihe für die Emittentin günstig oder zumindest
marktgemäß, werde die Emittentin die Anleihe nicht kündigen, auch nicht nach sehr langer Zeit. Durch den
variablen Zinssatz auf Basis des Euribor werde der Zinssatz marktgemäß bleiben. Eine Kündigung sei zu den
Bilanzstichtagen nicht absehbar gewesen.


29


b) Diese tatsächliche Würdigung des FG, die nicht mit Verfahrensrügen angegriffen worden ist, geht von den
zutreffenden, unter II.2. genannten Rechtsgrundsätzen aus; sie ist möglich, verstößt nicht gegen Denkgesetze oder
Erfahrungssätze und bindet daher gemäß den Ausführungen unter II.2.b den Senat (§ 118 Abs. 2 FGO).


30


c) Die Einwendungen des FA und des BMF führen zu keiner anderen Beurteilung.31


aa) Die Hinweise der Prüferin und des FA auf die gute Bonität der Emittentin sowie des BMF auf die Möglichkeit
langer Laufzeiten verhelfen der Revision nicht zum Erfolg, weil trotz der guten Bonität am Bilanzstichtag nicht
feststand, dass die Wertminderung keinen Bestand haben werde, was nach den Ausführungen unter II.2.c bb
erforderlich wäre. Hat eine Anleihe keine feste Laufzeit und kann der Gläubiger sie nicht kündigen, besteht für den
Inhaber eines solchen Papiers nicht zu jedem Bilanzstichtag die Sicherheit, dass er am Ende der Laufzeit den
Nominalwert erhalten werde; denn das Ende der Laufzeit war zum Bilanzstichtag ebenso ungewiss wie die
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Rückzahlung der Anleihe an sich. Da kein (bestimmter) Fälligkeitszeitpunkt existiert, steigt der Kurswert auch nicht
zwangsläufig sukzessive an, bis er im Fälligkeitszeitpunkt (wieder) den Nominalbetrag der Forderung
beziehungsweise den Nominalwert erreicht, wie dies bei einer festen Laufzeit der Fall ist (vgl. BFH-Urteil vom
24.10.2012 - I R 43/11, BFHE 239, 275, BStBl II 2013, 162, Rz 16). Dies führt gemäß den Ausführungen unter
II.2.c bb zur Nichtanwendung der Rechtsprechung des BFH zu festverzinslichen Wertpapieren und unterscheidet den
Streitfall von den vom BMF gebildeten Vergleichsfällen mit sehr langen Laufzeiten.


bb) Aus demselben Grund greift auch der Einwand nicht durch, wirtschaftlich gesehen liege keine unendliche
Laufzeit, sondern eine Kapitalüberlassung auf unbestimmte Zeit vor, und aus Sicht der Emittentin handele es sich
um Fremdkapital. Selbst wenn dies zuträfe, verschaffte dies der Klägerin zum Bilanzstichtag nicht die Gewissheit,
dass die Emittentin die Anleihen kündigen, der Kündigung aufsichtsrechtlich zugestimmt und die Anleihe danach
zurückgezahlt wird.


33


cc) Die Feststellungs- und Beweislast der Klägerin gebietet aus demselben Grund keine andere Beurteilung. Eine
Abweichung von der allgemeinen Regel, dass der Börsenkurs nach der Rechtsprechung des BFH die Auffassungen
der Marktteilnehmer über den Wert widerspiegelt, dass der Kurs "voraussichtlich" dauerhaften Charakter besitzt,
dass der Steuerpflichtige sich daher grundsätzlich auf die Einschätzung des Marktes berufen und diese seiner Bilanz
zugrunde legen darf (vgl. BFH-Urteil vom 13.02.2019 - XI R 41/17, BFHE 263, 337, BStBl II 2021, 717, Rz 37), ist nur
dann gerechtfertigt, wenn feststeht, dass die Wertminderung keinen Bestand haben wird (siehe oben II.2.c). Dies ist
nicht der Fall, solange ungewiss ist, ob es jemals zu einer Rückzahlung (zum Nominalwert) kommen wird. Die vom
BMF betonte (und auch vom Senat gesehene) Möglichkeit einer vollständigen Wertaufholung wegen der
Möglichkeit der Kündigung, zu der es im Jahr 2021 tatsächlich gekommen ist, reicht daher für eine typisierende
Einschränkung der allgemeinen Grundsätze zur voraussichtlich dauernden Wertminderung börsennotierter
Wertpapiere nicht aus.


34


dd) Der Hinweis des BMF auf die im Jahr 2021 erfolgte Kündigung führt in Bezug auf das Streitjahr zu keinem
anderen Ergebnis, weil es sich dabei nicht um eine wertaufhellende Tatsache handelt, sondern um einen später
eingetretenen Umstand (vgl. zu dieser Abgrenzung BFH-Urteil vom 02.07.2021 - XI R 29/18, BFHE 274, 8, BStBl II
2022, 205, Rz 30).


35


ee) Die zutreffende Besteuerung der Klägerin gemäß ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zum jeweiligen
Bilanzstichtag wird in den Folgejahren durch das Wertaufholungsgebot gesichert (vgl. allgemein BFH-Urteile vom
10.06.2021 - IV R 2/19, BFH/NV 2021, 1483, Rz 37; vom 02.07.2021 - XI R 29/18, BFHE 274, 8, BStBl II 2022, 205,
Rz 23; vom 21.09.2016 - X R 58/14, BFH/NV 2017, 275, Rz 62).


36


4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.37


5. Der Senat entscheidet mit Einverständnis der Klägerin und des FA ohne mündliche Verhandlung (§ 90 Abs. 2,
§ 121 Satz 1 FGO). Das Einverständnis des beigetretenen BMF ist hierfür nicht erforderlich (vgl. BFH-Urteil vom
12.04.2023 - I R 48/20, BFHE 280, 189, BStBl II 2023, 888, Rz 28, m.w.N.).
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OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 


Update to Pillar One timeline by the 
OECD/G20 Inclusive Framework on 
BEPS 
18 December 2023 
 


1. In October 2023, the Inclusive Framework’s Task Force on the Digital Economy (TFDE) published 
a text of the Multilateral Convention (MLC), together with its Explanatory Statement and the 
Understanding on the Application of Certainty for Amount A of Pillar One, which reflected the 
consensus achieved so far among members on the technical architecture of Amount A. The 
publication of a text of the MLC was intended to ensure transparency, facilitate the ability of some 
members to engage in internal processes necessary to enable swift adoption by the TFDE, and 
facilitate resolution of remaining differences. 


2. Recognising that the work to resolve the remaining differences will have to go on into next year, 
including with respect to the standstill on new Digital Service Taxes and other relevant similar 
measures, members of the Inclusive Framework reaffirm their commitment to achieve a 
consensus-based solution and to finalise the text of the MLC by the end of March 2024, with a view 
to hold a signing ceremony by the end of June 2024. 



https://www.oecd.org/tax/beps/multilateral-convention-to-implement-amount-a-of-pillar-one.htm
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Protokoll 


 


zur Änderung des Abkommens vom 24. August 2000 


 


zwischen der  


 


Bundesrepublik Deutschland und 


 


der Republik Österreich  


 


 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung  


 


auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 


 


in der durch das Protokoll vom 29. Dezember 2010 


 


geänderten Fassung  
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Die Bundesrepublik Deutschland 


und 


die Republik Österreich - 


 


 


von dem Wunsch geleitet, ein Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 24. August 


2000 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 


und vom Vermögen in der durch das Protokoll vom 29. Dezember 2010 geänderten Fassung 


(im Folgenden als „Abkommen“ bezeichnet) zu schließen - 


 


 


sind wie folgt übereingekommen: 


 


 


Artikel I 


 


Der Titel des Abkommens wird wie folgt neu gefasst: 


 


“Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur 


Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 


Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung“. 


 


 


Artikel II 


 


Die Präambel des Abkommens wird wie folgt neu gefasst: 


 


„Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich - 


 


von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen durch den Abbau steuerlicher 


Hindernisse zu fördern und ihre Zusammenarbeit auf steuerlichem Gebiet zu festigen, 
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in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine Doppel-


besteuerung zu beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch 


Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit 


dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittel-


baren Nutzen von in Drittstaaten oder -gebieten ansässigen Personen) zu schaffen - 


 sind wie folgt übereingekommen:“ 


 


 


Artikel III 


 


Artikel 5 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebs-


stätten: 


 


a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von 


Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden, 


 


b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 


Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden, 


 


c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 


unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu 


werden, 


 


d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für 


das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen, 


 


e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für 


das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, 
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f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 


mehrere der unter den Buchstaben a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben,  


 


vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit oder im Fall des Buchstaben f die Gesamttätigkeit der 


festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt.“ 


 


 


Artikel IV 


 


Artikel 13 Absatz 6 wird aufgehoben. 


 


 


Artikel V 


 


Artikel 15 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„(6) Ungeachtet der Absätze 1 bis 3 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die 


eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in 


diesem Staat besteuert werden, wenn diese Person 


 


1. in diesem Vertragsstaat in der Nähe der Grenze ihren Hauptwohnsitz hat und 


 


2. ihre unselbständige Tätigkeit üblicherweise in der Nähe der Grenze ausübt.“ 


 


 


Artikel VI 


 


1. Dem Artikel 19 Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:  


 







- 5 - 
 


„Sie dürfen für ein Kalenderjahr insgesamt auch dann nur in diesem anderen Vertragsstaat 


besteuert werden, wenn die natürliche Person die Dienste an nicht mehr als zehn Arbeits-


tagen im Kalenderjahr außerhalb dieses Staates leistet.“ 


 


2. Nach Artikel 19 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:  


 


„(1a) Ungeachtet des Absatzes 1 Satz 2 dürfen Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, 


die von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder einer anderen 


juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates an eine im anderen Vertragsstaat 


ansässige natürliche Person für diesem Staat, einer seiner Gebietskörperschaften oder einer 


anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts geleistete Dienste gezahlt werden, nur 


im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn die Person  


 


1. im anderen Staat in der Nähe der Grenze ihren Hauptwohnsitz hat und 


 


2. ihre Dienste üblicherweise in der Nähe der Grenze leistet, in eine in der Grenzzone des 


erstgenannten Staates gelegene Dienststelle eingegliedert ist und dort ein Arbeitsplatz 


zur Arbeitsausübung zur Verfügung steht.“ 


 


 


Artikel VII 


 


Dem Artikel 23 wird folgender Absatz 3 angefügt: 


 


„(3) Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a gelten nicht für Einkünfte 


oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, wenn der andere Vertrags-


staat dieses Abkommen so anwendet, dass er diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 


Besteuerung ausnimmt oder Artikel 10 Absatz 2 auf diese Einkünfte anwendet.“ 
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Artikel VIII 


 


1. Artikel 28 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„(1) Die Bundesrepublik Deutschland vermeidet die Doppelbesteuerung durch Steuer-


anrechnung nach Artikel 23 und nicht durch Steuerbefreiung nach dem genannten Artikel, 


wenn sie nach gehöriger Konsultation und vorbehaltlich der Beschränkungen ihres inner-


staatlichen Rechts der Republik Österreich auf diplomatischem Weg andere Einkünfte 


notifiziert hat, auf die sie diesen Absatz anzuwenden beabsichtigt, um die steuerliche 


Freistellung von Einkünften in beiden Vertragsstaaten oder sonstige Gestaltungen zum 


Missbrauch des Abkommens zu verhindern. Im Fall einer Notifikation nach Satz 1 kann die 


Republik Österreich, vorbehaltlich einer Notifikation auf diplomatischem Weg, die Doppel-


besteuerung dieser Einkünfte auf Grund dieses Abkommens entsprechend durch Steuer-


anrechnung und nicht durch Steuerbefreiung vermeiden. Eine Notifikation nach diesem 


Absatz wird erst ab dem ersten Tag des Kalenderjahrs wirksam, das auf das Jahr folgt, in 


dem die Notifikation übermittelt wurde und alle rechtlichen Voraussetzungen nach dem 


innerstaatlichen Recht des notifizierenden Staates für das Wirksamwerden der Notifikation 


erfüllt sind.“ 


 


2. Dem Artikel 28 werden folgende Absätze 4 bis 7 angefügt: 


 


„(4) Wenn 


 


a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat bezieht 


und der erstgenannte Vertragsstaat diese Einkünfte als Einkünfte betrachtet, die einer 


in einem Drittstaat oder -gebiet gelegenen Betriebsstätte des Unternehmens 


zugerechnet werden können, sowie  


 


b) die Gewinne, die dieser Betriebsstätte zugerechnet werden können, im erstgenannten 


Vertragsstaat von der Steuer befreit sind, 
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gelten die Vergünstigungen dieses Abkommens nicht für Einkünfte, auf die im Drittstaat 


oder -gebiet weniger als 60 vom Hundert der Steuer erhoben wird, die im erstgenannten 


Vertragsstaat von diesen Einkünften erhoben würde, wenn diese Betriebsstätte im erst-


genannten Vertragsstaat gelegen wäre. In diesem Fall dürfen Einkünfte, für die dieser Absatz 


gilt, ungeachtet der sonstigen Bestimmungen des Abkommens weiterhin nach dem 


innerstaatlichen Recht des anderen Vertragsstaats besteuert werden. 


 


(5) Absatz 4 gilt nicht, wenn die in Absatz 4 beschriebenen Einkünfte aus dem anderen 


Vertragsstaat im Zusammenhang mit einer durch die Betriebsstätte aktiv ausgeübten 


Geschäftstätigkeit bezogen werden oder mit einer solchen Geschäftstätigkeit verbunden sind 


(mit Ausnahme der Vornahme, der Verwaltung oder des bloßen Besitzes von Kapitalanlagen 


für eigene Rechnung des Unternehmens, es sei denn, es handelt sich dabei um Bank-, 


Versicherungs- oder Wertpapiergeschäfte einer Bank, eines Versicherungsunternehmens 


beziehungsweise eines zugelassenen Wertpapierhändlers). 


 


(6) Werden Vergünstigungen nach diesem Abkommen in Bezug auf bestimmte Einkünfte 


einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person auf Grund von Absatz 4 versagt, so kann die 


zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats diese Vergünstigungen gleichwohl für diese 


Einkünfte gewähren, wenn diese zuständige Behörde auf einen Antrag dieser ansässigen 


Person hin feststellt, dass die Gewährung dieser Vergünstigungen angesichts der Gründe, 


aus denen diese ansässige Person die Voraussetzungen der Absätze 4 und 5 nicht erfüllt hat, 


gerechtfertigt ist (wie beispielsweise das Bestehen von Verlusten). Die zuständige Behörde 


des Vertragsstaats, bei der eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person nach dem vor-


stehenden Satz einen Antrag gestellt hat, konsultiert die zuständige Behörde des anderen 


Vertragsstaats, bevor sie dem Antrag stattgibt oder ihn ablehnt. 


 


(7) Ungeachtet der übrigen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung 


nach dem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn 


unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung 


gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer 


Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser Vergünstigung 
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geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung dieser Vergünstigung 


unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen Bestimmungen dieses 


Abkommens im Einklang steht.“ 


 


 


Artikel IX 


 


Das Protokoll zum Abkommen wird wie folgt geändert: 


 


1. Ziffer (8) zu Artikel 15 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„(8) Zu Artikel 15 Absatz 6 und Artikel 19 Absatz 1a 


Der Ausdruck „in der Nähe der Grenze“ umfasst die Gemeinden, deren Gebiet ganz oder 


teilweise in einer Zone von je 30 Kilometern beiderseits der Grenze liegt. Die Tätigkeit 


beziehungsweise der Dienst wird in dieser Zone üblicherweise ausgeübt beziehungsweise 


geleistet, wenn die Person während eines Kalenderjahres höchstens an 45 Arbeitstagen ganz 


oder teilweise außerhalb der Nähe der Grenze tätig wird. Die Tage außerhalb der Zone 


dürfen zudem höchstens 20 vom Hundert der tatsächlichen Arbeitstage im Rahmen des 


Arbeits- oder Dienstverhältnisses beziehungsweise der Arbeits- oder Dienstverhältnisse 


während eines Kalenderjahres betragen.“ 


 


2. Ziffer (13) zu Artikel 26 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„(13) Zu Artikel 26 


Ohne vorherige Zustimmung ist eine Verwendung für andere Zwecke im Sinne des Artikels 


26 Absatz 2 Satz 4 dieses Abkommens nur zulässig, wenn sie zur Abwehr einer im Einzelfall 


bestehenden dringenden Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die 


persönliche Freiheit einer Person oder für bedeutende Vermögenswerte erforderlich ist und 


Gefahr im Verzug besteht. In diesem Fall ist die zuständige Behörde unverzüglich um nach-


trägliche Genehmigung der Zweckänderung zu ersuchen. Wird die Genehmigung 


verweigert, ist die weitere Verwendung der personenbezogenen Daten für den anderen 
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Zweck unzulässig. Die empfangende Stelle und alle Stellen, die zum Vertragsstaat der 


empfangenden Stelle gehören und personenbezogene Daten für den anderen Zweck von der 


empfangenden Stelle erhalten haben, haben diese personenbezogenen Daten unverzüglich 


zu löschen. Dies gilt jedoch nicht, soweit und solange diese personenbezogenen Daten für 


den im Abkommen bezeichneten Zweck, zu dem sie die übermittelnde Stelle ursprünglich 


übermittelt hat, weiterhin erforderlich sind.“ 


 


 


Artikel X 


 


1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 


möglich ausgetauscht. 


 


2. Dieses Protokoll tritt am Tag des Austauschs der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist 


in beiden Vertragsstaaten anzuwenden: 


 


a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf die Beträge, die am oder nach dem 


1. Januar des Kalenderjahrs gezahlt werden, das dem Jahr folgt, in dem das 


Änderungsprotokoll in Kraft getreten ist, 


 


b) bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume ab dem 1. Januar des 


Kalenderjahrs erhoben werden, das auf das Jahr folgt, in dem das Änderungsprotokoll 


in Kraft getreten ist, 


 


c) ungeachtet der Buchstaben a und b im Hinblick auf Artikel V, Artikel VI Ziffer 2 und 


Artikel IX Ziffer 1 ab dem 1. Januar 2024. 


 


3. Dieses Protokoll ist Bestandteil des Abkommens und bleibt ebenso lange in Kraft wie das 


Abkommen selbst. 
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Geschehen zu Aschau im Chiemgau am 21. August 2023 in zwei Urschriften, jede in 


deutscher Sprache. 


 


 


Für die       Für die  


Bundesrepublik Deutschland    Republik Österreich 


 


Christian Lindner     M. Brunner 


Tania v. Usler-Gleichen 
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Seite 2 „Konsultationsvereinbarung zu Zweifelsfragen hinsichtlich der 


Auslegung der Grenzgängerregelung nach Artikel 15 Absatz 6 
und Artikel 19 Absatz 1a des deutsch-österreichischen 
Doppelbesteuerungsabkommens vom 24. August 2000 


 


Gestützt auf Artikel 25 Absatz 3 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und 
-umgehung vom 24. August 2000, zuletzt geändert durch das Protokoll vom 21. August 2023, 
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Auslegung der Grenzgängerregelung nach Artikel 15 Absatz 6 und Artikel 19 Absatz 1a des 
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Seite 3 1 Allgemeines 


1 Die bisherige Grenzgängerregelung in Artikel 15 Absatz 6 des Abkommens konnte den 
jüngsten Entwicklungen der Arbeitswelt, die zu geänderten Arbeitsformen (vor allem 
Arbeiten im Homeoffice) geführt haben, nicht ausreichend Rechnung tragen. Sie wurde 
daher neu gefasst, um Beschäftigten in der Grenzzone mehr Flexibilität einzuräumen. Dies 
wird dadurch erreicht, dass das Arbeiten und Wohnen in der Grenzzone, nicht jedoch ein 
tägliches Pendeln über die Grenze erforderlich ist, um die Voraussetzungen der 
Grenzgängereigenschaft zu erfüllen. 


 
2 Gemäß der Neuregelung in Artikel 15 Absatz 6 des Abkommens wird das ausschließliche 


Besteuerungsrecht an Gehältern, Löhnen und ähnlichen Vergütungen dem 
Ansässigkeitsstaat zugewiesen, wenn der Beschäftigte seinen Hauptwohnsitz im 
Ansässigkeitsstaat in der Nähe der Grenze hat und seine unselbständige Tätigkeit 
üblicherweise in der Nähe der Grenze ausübt. Dabei ist unbeachtlich, ob der Beschäftigte 
in der Grenzzone des Ansässigkeitsstaates (z. B. im Homeoffice) oder jener des anderen 
Vertragsstaates (z. B. in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers) tätig wird. 


 
3 Mit dem neuen Artikel 19 Absatz 1a des Abkommens wurde eine Grenzgängerregelung 


für im öffentlichen Dienst Beschäftigte eingeführt. Aufgrund von Artikel 19 Absatz 1 
Satz 2 des Abkommens dürfen Vergütungen von im öffentlichen Dienst des Kassenstaates 
beschäftigten Personen, die im anderen Staat ansässig sind und Staatsangehörige dieses 
Staates sind oder nicht ausschließlich dort ansässig geworden sind, um diese Dienste zu 
leisten, im Ansässigkeitsstaat besteuert werden, soweit sie den Dienst dort leisten. Diese 
Regelung zielt insbesondere auf Personen ab, die ihre Dienste für eine staatliche 
Einrichtung des Kassenstaates, die auf dem Staatsgebiet des Ansässigkeitsstaates belegen 
ist, leisten (z. B. Personal, das von Botschaften beschäftigt wird). Ihrem Wortlaut gemäß 
umfasst die Regelung aber auch solche Konstellationen, in denen eine Person Dienste für 
eine staatliche Einrichtung des Kassenstaates leistet, die auf dem Staatsgebiet des 
Kassenstaates belegen ist (z. B. eine Universität), die betreffende Person aber im anderen 
Staat ansässig ist und die Dienste auch dort (z. B. im Homeoffice) leistet. In diesem Fall 
besteht ein geteiltes Besteuerungsrecht des Kassen- und des Ansässigkeitsstaates. Es hat 
daher eine Aufteilung der Vergütungen zu erfolgen.  


 
4 Durch Einfügung des neuen Artikel 19 Absatz 1a in das Abkommen wird ermöglicht, dass 


die Dienste einer Person mit Hauptwohnsitz in der Nähe der Grenze auch innerhalb der 
Grenzzone des Ansässigkeitsstaates (insbesondere im Homeoffice am Hauptwohnsitz) 
geleistet werden können und dennoch das Besteuerungsrecht an den Vergütungen im 
Kassenstaat verbleibt, wenn die Person ihre Dienste üblicherweise in der Grenzzone des 
Kassen- oder Ansässigkeitsstaats leistet. Im grenznahen Bereich wird dadurch eine 
Aufteilung des Besteuerungsrechts vermieden. Anders als in Artikel 15 Absatz 6 des 







 
Seite 4 Abkommens verbleibt das ausschließliche Besteuerungsrecht für die Vergütungen dieser 


Personen beim Kassenstaat, für den die Dienste geleistet werden. Dies entspricht dem 
grundsätzlich in Artikel 19 des Abkommens verankerten Kassenstaatsprinzip. 


 


2 Auslegungsfragen zur Grenzgängerregelung nach Artikel 15 Absatz 6 des 
Abkommens 


2.1 Nähe der Grenze 


5 Gemäß Ziffer 8 Satz 1 des Protokolls zum Abkommen umfasst der Ausdruck „in der Nähe 
der Grenze“ die Gemeinden, deren Gebiet ganz oder teilweise in einer Zone von je 30 
Kilometern beiderseits der Grenze liegt (Grenzzone). 


6 In der Anlage 1 und 2 zu dieser Konsultationsvereinbarung sind die entsprechenden 
Gemeinden benannt. Sind sowohl Hauptwohnsitz als auch Arbeitsort in einer der 
genannten Gemeinden belegen, sind die Voraussetzungen der Grenzgängerregelung dem 
Grunde nach erfüllt. 


 


2.2 Hauptwohnsitz 


7 Nach dem Wortlaut des Abkommens steht die Grenzgängereigenschaft nur Personen zu, 
die in ihrem Ansässigkeitsstaat ihren Hauptwohnsitz in der Nähe der Grenze haben. 


 
8 Der Hauptwohnsitz entspricht dem Lebensmittelpunkt. Dabei ist auf den die Ansässigkeit 


vermittelnden Wohnsitz abzustellen. Dieser muss sich in der Nähe der Grenze befinden. 
 
9 Die Begründung eines bloßen Zweitwohnsitzes in der Nähe der Grenze im 


Ansässigkeitsstaat reicht für die Inanspruchnahme der Grenzgängerregelung des 
Abkommens nicht aus. Andererseits führt allein der Umstand, dass ein Zweitwohnsitz 
außerhalb der Grenzzone im Ansässigkeits-, Tätigkeits- oder in einem Drittstaat besteht, 
nicht zur Aberkennung der Grenzgängereigenschaft. 


 


2.3 Tätigkeitsausübung üblicherweise in der Grenzzone 


10 Die Tätigkeit muss üblicherweise in der Grenzzone ausgeübt werden. Dabei ist es 
unerheblich, auf welcher Seite der Grenze die Tätigkeit ausgeübt wird, ob in der Grenzzone 
des Ansässigkeitsstaates (z. B. im Homeoffice) oder jener des anderen Staates (z. B. in den 
Räumlichkeiten des Arbeitgebers). Eine Mindestanzahl an Grenzübertritten ist nicht 
erforderlich. 
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der Grenzzone ausgeübt, wenn die Person während eines Kalenderjahres höchstens an 
45 Arbeitstagen ganz oder teilweise außerhalb der Grenzzone tätig wird. 


 
12 Für Zwecke der Anwendung des Artikels 15 Absatz 6 des Abkommens sind Arbeitstage 


die tatsächlichen Arbeitstage. Die tatsächlichen Arbeitstage sind alle Tage, an denen die 
Person ihre Tätigkeit tatsächlich ausübt und für die Arbeitslohn bezogen wird. Der zeitliche 
Umfang und die Art der Tätigkeitsübung ist für die Frage, ob ein Arbeitstag vorliegt, 
unbeachtlich. 


 
13 Nicht als Arbeitstage gelten daher Tage, an denen ganztägig nicht gearbeitet wird. Dies gilt 


insbesondere im Fall von Krankheits- und Urlaubstagen, Tagen der Elternkarenz bzw. der 
Elternzeit, Tagen der Pflegefreistellung bzw. Pflegekarenz, Tagen der Inanspruchnahme 
von Zeitausgleich (sog. Gleittage) bzw. Tagen der Umwandlung von Geldansprüchen in 
ganztägigen Zeitausgleich (sog. Freizeitoption) und Tagen der Freistellung im Rahmen von 
Teilzeitmodellen (z. B. Blockmodell im Rahmen der Altersteilzeit). Dagegen können auch 
Wochenend- oder Feiertage grundsätzlich als tatsächliche Arbeitstage zu zählen sein, wenn 
die Person an diesen Tagen ihre Tätigkeit tatsächlich ausübt und diese durch den 
Arbeitgeber vergütet wird (siehe auch Rn. 18). 


 
14 Die Tätigkeit darf während eines Kalenderjahres höchstens an 45 Arbeitstagen außerhalb 


der Grenzzone ausgeübt werden. Ein Arbeitstag ist in die Berechnung der 45-Tage-Grenze 
nicht einzubeziehen, wenn die Tätigkeit an diesem Arbeitstag ausschließlich in der 
Grenzzone ausgeübt wird. Hingegen erfolgt eine Einbeziehung bereits dann, wenn die 
Tätigkeit nur teilweise außerhalb der Grenzzone ausgeübt wird. 


 
15 Beispiel 1 - Teilweise Tätigkeit außerhalb der Grenzzone 


Ein Arbeitnehmer arbeitet an einem Arbeitstag für sechs Stunden im Homeoffice und für 
zwei Stunden in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers außerhalb der Grenzzone. 
 
Da die Tätigkeit an diesem Arbeitstag teilweise außerhalb der Grenzzone und damit nicht 
ausschließlich in der Grenzzone ausgeübt wird, ist dieser Tag in die Berechnung der 45-
Tage-Grenze einzubeziehen. 


 
16 Arbeitstage der Hin- und Rückreise im Rahmen einer Geschäftsreise sind dann in die 


Berechnung der 45-Tage-Grenze einzubeziehen, wenn sich der Geschäftsort außerhalb der 
Grenzzone befindet. 
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Ein Arbeitnehmer befindet sich von Montag (Anreisetag) bis Freitag (Abreisetag) auf einer 
Geschäftsreise an einem Ort außerhalb der Grenzzone. 
 
In die Berechnung der 45-Tage-Grenze sind fünf Tage einzubeziehen. 


 
18 Kehrt ein Arbeitnehmer im Rahmen einer Geschäftsreise z. B. an Wochenenden nicht in 


die Grenzzone (an seinen Hauptwohnsitz) zurück, und wird an diesen Tagen keine Arbeit 
geleistet, weil der Arbeitnehmer frei hat, sind diese Tage nicht in die Berechnung der 45-
Tage-Grenze einzubeziehen, selbst wenn der Arbeitgeber die Kosten für das Hotel für den 
Arbeitnehmer übernimmt. Erhält der Arbeitnehmer zusätzlich Aufwandsentschädigungen 
für die Tage am Wochenende, kann derselbe Schluss gezogen werden, solange keine 
Tätigkeit und demensprechend auch kein Entgelt für die Arbeitszeit geleistet wird. 


 


2.4 Begrenzung der 45-Tages-Grenze auf höchstens 20 Prozent der tatsächlichen 
Arbeitstage 


19 Zusätzlich zur 45-Tages-Grenze dürfen gemäß Ziffer 8 Satz 3 des Protokolls zum 
Abkommen die Tage außerhalb der Grenzzone höchstens 20 Prozent der tatsächlichen 
Arbeitstage im Rahmen des jeweiligen Arbeitsverhältnisses während eines Kalenderjahres 
betragen. Bei der Berechnung der Begrenzung sind daher in einem ersten Schritt sämtliche 
tatsächlichen Arbeitstage zu ermitteln (2.4.1) und in einem zweiten Schritt die 
Höchstgrenze von 20 Prozent anzuwenden (2.4.2). 


 
20 Für Zwecke der Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 15 Absatz 6 des 


Abkommens ist jedes Arbeitsverhältnis isoliert zu betrachten. 
 


2.4.1 Ermittlung der tatsächlichen Arbeitstage 


21 Maßgeblich für die Berechnung sind die tatsächlichen Arbeitstage im Sinne der Rn. 12 
und 13 im Rahmen des jeweiligen Arbeitsverhältnisses pro Kalenderjahr. 


 
22 Beispiel 3 – Ermittlung der tatsächlichen Arbeitstage bei mehreren Arbeitsverhältnissen: 


B ist in Österreich ansässig und hat ganzjährig seinen Hauptwohnsitz in Österreich in der 
Nähe der Grenze. Er ist im Zeitraum 01.01. – 11.05. im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
mit gewöhnlichem Arbeitsort innerhalb der Grenzzone (mit 80 tatsächlichen Arbeitstagen) 
und im Zeitraum 10.09. – 31.12. im Rahmen eines anderen Arbeitsverhältnisses mit 
gewöhnlichem Arbeitsort innerhalb der Grenzzone (mit 70 tatsächlichen Arbeitstagen) 
beschäftigt. 
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betrachten. Das bedeutet, dass für das erste Arbeitsverhältnis 80 tatsächliche Arbeitstage 
und für das zweite Arbeitsverhältnis 70 tatsächliche Arbeitstage heranzuziehen sind. 


 


2.4.2 Höchstgrenze von 20 Prozent der tatsächlichen Arbeitstage 


23 In einem zweiten Schritt ist die Höchstgrenze von 20 Prozent der tatsächlichen Arbeitstage 
zu berechnen. Liegt diese über 45 Tagen, können für Zwecke der Prüfung der 
Grenzgängereigenschaft nur 45 Tage als zulässige Höchstgrenze der außerhalb der 
Grenzzone verbrachten Arbeitstage berücksichtigt werden. 


 
24 Beispiel 4 – Berechnung der Höchstgrenze: 


B ist in Österreich ansässig, hat ganzjährig seinen Hauptwohnsitz im österreichischen Teil 
der Grenzzone und ist vom 01.02. – 31.12. bei einem deutschen Arbeitgeber beschäftigt. In 
diesem Zeitraum arbeitet er 10 Tage im Homeoffice, ist 20 Tage auf Geschäftsreise in 
einem Drittstaat und arbeitet15 Tage mobil in Österreich außerhalb der Grenzzone. Die 
restlichen Arbeitstage verbringt er in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers innerhalb der 
Grenzzone in Deutschland. 
 
1. Ermittlung der tatsächlichen Arbeitstage 
a) Diese betragen 230 Tage. 
b) Diese betragen 156 Tage. 
 
2. Ermittlung der Höchstgrenze 
a) 230 Tage * 20% = 46 Tage, jedoch Kürzung auf 45 Tage. 
b) 156 Tage * 20% = 31,2 Tage, Aufrundung auf 32 Tage. 
Die Vereinfachungsregelung (2.4.7.) kommt nicht zur Anwendung, da das 
Arbeitsverhältnis nicht ganzjährig besteht. 
 
3. Arbeitstage außerhalb der Grenzzone 
20 Tage Geschäftsreise + 15 Tage mobile Arbeit = 35 Tage.  
(Die 10 Tage Homeoffice innerhalb der Grenzzone sind bei der Berechnung der 
Höchstgrenze nicht zu berücksichtigen.) 
 
4. Ergebnis 
Im Fall a) fällt B unter die Grenzgängerregelung in dem betreffenden Kalenderjahr, da er 
an nicht mehr als 45 Arbeitstagen ganz oder teilweise außerhalb der Grenzzone tätig wird. 
 
Im Fall b) fällt B nicht unter die Grenzgängerregelung in dem betreffenden Kalenderjahr, 
da er an mehr als 32 Arbeitstagen ganz oder teilweise außerhalb der Grenzzone tätig wird. 
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25 Beispiel 5 – Arbeitgeberwechsel: 
B ist in Deutschland ansässig und hat seinen Hauptwohnsitz ganzjährig im deutschen Teil 
der Grenzzone. Vom 01.01. – 11.05. übt er seine Tätigkeit in den Räumlichkeiten seines 
österreichischen Arbeitgebers (öAG 1) außerhalb der Grenzzone aus (50 tatsächliche 
Arbeitstage). Zum 12.05. wechselt er zu einem neuen österreichischen Arbeitgeber (öAG 2) 
und wird im restlichen Kalenderjahr von 130 tatsächlichen Arbeitstagen an 10 Tagen 
außerhalb, an den übrigen Tagen innerhalb der Grenzzone tätig. 


 
1. Getrennte Betrachtung der beiden Arbeitsverhältnisse 
öAG 1: 01.01. – 11.05. = Die Grenzgängerregelung findet auf diesen Zeitraum keine 
Anwendung, da die Tätigkeit nicht in der Grenzzone ausgeübt wird, insoweit kommt 
Artikel 15 Absatz 1 bis 3 des Abkommens zur Anwendung und das Besteuerungsrecht steht 
Österreich zu. 
öAG 2: 12.05. – 31.12. = Prüfung, ob die Grenzgängerregelung anwendbar ist. 


 
2. Ermittlung der maßgeblichen tatsächlichen Arbeitstage (öAG 2) 
Diese betragen 130 Tage. 
 
3. Berechnung der Höchstgrenze (öAG 2) 
130 Tage * 20% = 26 Tage 
 
4. Arbeitstage außerhalb der Grenzzone (öAG 2) 
10 Tage; die Arbeitstage außerhalb der Grenzzone während des Arbeitsverhältnisses 
öAG 1 sind unbeachtlich. 
 
5. Ergebnis (öAG 2) 
B fällt für den Zeitraum 12.05. – 31.12. unter die Grenzgängerregelung, da er in diesem 
Zeitraum an nur 10 Tagen außerhalb der Grenzzone tätig ist. Die Vereinfachungsregelung 
(siehe Rn. 34) kommt u. a. aufgrund des Arbeitgeberwechsels nicht in Betracht. Für den 
Zeitraum 12.05. bis 31.12. steht das Besteuerungsrecht Deutschland zu. 


 


2.4.3 Teilzeitbeschäftigung 


26 Bei Teilzeitbeschäftigten, die nur tageweise beschäftigt sind, ist die Höchstgrenze anhand 
der 20 Prozent-Regelung zu berechnen. Bei Teilzeitbeschäftigten, die lediglich die tägliche 
Arbeitszeit reduzieren, nicht jedoch die Anzahl der Wochenarbeitstage im Vergleich zu 
einem Vollzeitbeschäftigten verringern, ist von der 45-Tage-Grenze bzw.  
20 Prozent-Regelung auszugehen (siehe aber auch Rn. 34). 
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B ist in Deutschland ansässig und hat seinen Hauptwohnsitz ganzjährig im deutschen Teil 
der Grenzzone. Er ist teilzeitbeschäftigt und arbeitet im ganzen Kalenderjahr lediglich 
zwei Tage pro Woche in Österreich innerhalb der Grenzzone. Im Zuge seiner Tätigkeit ist 
B an 17 Tagen aus geschäftlichen Gründen in einem Drittstaat tätig. 


 
1. Ermittlung der tatsächlichen Arbeitstage  
a) Diese betragen 90 Tage. 
b) Diese betragen 80 Tage. 
 
2. Berechnung der Höchstgrenze 
a) 90 Tage * 20% = 18 Tage 
b) 80 Tage * 20% = 16 Tage 
 
3. Ergebnis 
B ist im Fall a) Grenzgänger und im Fall b) kein Grenzgänger. 


 


2.4.4 Unterjähriger Zuzug / Wegzug 


28 Bei Zuzug in die Grenzzone bzw. Wegzug aus der Grenzzone während des Kalenderjahres 
wird für die Ermittlung der Höchstgrenze nur der jeweilige Zeitraum des Innehabens des 
Hauptwohnsitzes in der Grenzzone betrachtet. Für diesen Zeitraum sind die tatsächlichen 
Arbeitstage, die Tage des Tätigwerdens außerhalb der Grenzzone und die Höchstgrenze 
(20 Prozent der tatsächlichen Arbeitstage bei Hauptwohnsitz in der Grenzzone, max. 
45 Tage) zu ermitteln. Die Tage vor dem Zuzug in die Grenzzone oder nach dem Wegzug 
aus der Grenzzone sind unbeachtlich und werden weder bei der Ermittlung der 
tatsächlichen Arbeitstage noch bei den Tagen des Tätigwerdens außerhalb der Grenzzone 
berücksichtigt. 


 
29 Beispiel 7 – Zuzug in die Grenzzone 


B ist in Österreich ansässig und hat ganzjährig seinen Hauptwohnsitz in Österreich. Er 
begründet allerdings erst zum 12.05. seinen Hauptwohnsitz in der Nähe der Grenze im 
österreichischen Teil der Grenzzone. Er ist ganzjährig bei einem deutschen Arbeitgeber in 
der Nähe der Grenze beschäftigt. 


 
1. getrennte Betrachtung der beiden Zeiträume (vor und nach dem Zuzug in die Grenzzone) 
Die tatsächlichen Arbeitstage betragen im ersten Zeitraum (01.01. – 11.05.) 50 und im 
zweiten Zeitraum (12.05. – 31.12.) 130 Tage. 
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Grenze nicht anwendbar; insoweit kommt Artikel 15 Absatz 1 bis 3 des Abkommens zur 
Anwendung. 
12.05. – 31.12. = Prüfung, ob die Grenzgängerregelung anwendbar ist. 
 
2. Ermittlung der maßgeblichen tatsächlichen Arbeitstage (zweiter Zeitraum) 
Diese betragen 130 Tage. 
 
3. Berechnung der Höchstgrenze (zweiter Zeitraum) 
130 Tage * 20% = 26 Tage 
 
4. Ergebnis (zweiter Zeitraum) 
B fällt für den Zeitraum 12.05. bis 31.12. unter die Grenzgängerregelung, wenn er an 
maximal 26 Tagen im Zeitraum 12.05. bis 31.12. außerhalb der Grenzzone tätig ist.  
 


2.4.5 Ansässigkeitswechsel innerhalb der Grenzzone 


30 Für Zwecke der Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 15 Absatz 6 des 
Abkommens führt auch ein Ansässigkeitswechsel innerhalb der Grenzzone von einem in 
den anderen Vertragsstaat zu isoliert zu betrachtenden Zeiträumen. 


 
31 Beispiel 8 – Ansässigkeitswechsel innerhalb der Grenzzone 


B ist ganzjährig bei einem deutschen Arbeitgeber in der Grenzzone beschäftigt und hat 
sowohl den Hauptwohnsitz als auch die Ansässigkeit im Zeitraum 01.01. bis 11.05. im 
deutschen Teil der Grenzzone. In diesem Zeitraum wird er an 50 tatsächlichen 
Arbeitstagen tätig, wobei er 30 davon außerhalb der Grenzzone in Deutschland auf 
Geschäftsreise verbringt; an den übrigen 20 Arbeitstagen wird er in den Geschäftsräumen 
seines Arbeitgebers tätig. Zum 12.05. gibt er den Wohnsitz in Deutschland auf, begründet 
seinen Hauptwohnsitz im österreichischen Teil der Grenzzone und wird in Österreich 
ansässig. In diesem Zeitraum wird er an 130 tatsächlichen Arbeitstagen tätig, wovon er 
20 Tage mobil außerhalb der Grenzzone arbeitet. 


 
1. Getrennte Betrachtung der Zeiträume vor und nach Ansässigkeitswechsel 
Für den Zeitraum 01.01. – 11.05. = Die Grenzgängerregelung findet auf diesen Zeitraum 
keine Anwendung, da der Hauptwohnsitz und die Ansässigkeit im deutschen Teil der 
Grenzzone sind und die Tätigkeit ausschließlich in Deutschland ausgeübt wird. Das 
Besteuerungsrecht steht Deutschland zu. 


 
12.05. – 31.12. = Prüfung, ob die Grenzgängerregelung anwendbar ist. 
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Diese betragen 130 Tage. Die tatsächlichen Arbeitstage während des Zeitraumes vom 
01.01. – 11.05. sind unbeachtlich. 
 
3. Berechnung der Höchstgrenze 
130 Tage * 20% = 26 Tage 
 
4. Arbeitstage außerhalb der Grenzzone 
20 Tage; die 30 Tage vor dem Ansässigkeitswechsel sind unbeachtlich. 
 
5. Ergebnis 
B fällt für den Zeitraum 12.05. – 31.12. unter die Grenzgängerregelung, da er in diesem 
Zeitraum an weniger als 26 Tagen außerhalb der Grenzzone tätig ist. Österreich steht das 
Besteuerungsrecht zu. 


 


2.4.6 Sonderfälle 


32 Bei Schichtdienst, der an einem Kalendertag beginnt und am nächsten Kalendertag endet 
(z. B. 20 Uhr bis 6 Uhr) ist nur ein Tag bei der Ermittlung der maßgeblichen tatsächlichen 
Arbeitstage und bei der Ermittlung der Höchstgrenze einzubeziehen. Entsprechendes gilt 
bei vergüteten Bereitschaftsdiensten. 


 
33 Beispiel 9 – Besonderheiten bei Schichtdienst: 


B ist in Deutschland ansässig und hat seinen Hauptwohnsitz ganzjährig im deutschen Teil 
der Grenzzone. Er ist ganzjährig für einen Arbeitgeber tätig und leistet im Kalenderjahr 
200 Schichtdienste, davon 75 Nachtdienste, die jeweils um 22 Uhr beginnen und am 
nächsten Tag um 6 Uhr enden. 178 Schichtdienste werden in der Grenzzone und 
22 Schichtdienste außerhalb der Grenzzone geleistet. 


 
1. Ermittlung der maßgeblichen tatsächlichen Arbeitstage 
Diese betragen 200 Tage. Die Nachtdienste werden dabei jeweils als ein tatsächlicher 
Arbeitstag berücksichtigt. 
 
2. Berechnung der Höchstgrenze 
45 Tage; B kann von der Vereinfachungsregelung (siehe Rn. 34) Gebrauch machen, sodass 
eine gesonderte Prüfung der 20 Prozent-Grenze unterbleiben kann. 
 
3. Ergebnis 
B fällt für das gesamte Jahr unter die Grenzgängerregelung. 
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34 Ist ein Arbeitnehmer ganzjährig an mindestens fünf Tagen pro Woche beim selben 
Arbeitgeber beschäftigt, kann aus Vereinfachungsgründen nur auf die Grenze von 
45 Arbeitstagen abgestellt werden. In diesem Fall muss die 20 Prozent-Grenze nicht 
zusätzlich geprüft werden. 


 
35 Die Vereinfachungsregelung gilt insbesondere nicht, wenn 


• das Arbeitsverhältnis nicht ganzjährig besteht, 
• nicht ganzjährig ein Vergütungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber besteht (z. B. 


bei Elternkarenz bzw. Elternzeit, längeren Krankheiten, unbezahltem Urlaub), 
• der Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt mit weniger als fünf Wochenarbeitstagen ist 


(siehe 2.4.3), 
• der Arbeitnehmer während des Kalenderjahres in die Grenzzone gezogen bzw. aus der 


Grenzzone weggezogen ist (siehe 2.4.4), oder 
• der Arbeitnehmer während des Kalenderjahres innerhalb der Grenzzone von einem 


Vertragsstaat in den anderen Vertragsstaat gezogen ist (siehe 2.4.5.). 
 


3 Auslegungsfragen zur Grenzgängerregelung nach Artikel 19 Absatz 1a des 
Abkommens 


36 Mit Artikel 19 Absatz 1a des Abkommens wurde eine Grenzgängerregelung für im 
öffentlichen Dienst Beschäftige eingeführt. Als Grenzgänger im Sinne dieser 
Bestimmung gelten im öffentlichen Dienst Beschäftigte, die üblicherweise in der Nähe 
der Grenze Dienste leisten, in einer im Kassenstaat in der Nähe der Grenze gelegene 
Dienststelle eingegliedert sind, in der ein Arbeitsplatz zur Arbeitsausübung zur 
Verfügung steht, und im anderen Staat in der Nähe der Grenze ihren Hauptwohnsitz 
haben. Zum rechtspolitischen Hintergrund siehe Rn. 3 und 4. 


 
37 Für die Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 19 Absatz 1a des Abkommens 


gilt Abschnitt 2 sinngemäß.  
 
38 Die Anwendung der Grenzgängerregelung im öffentlichen Dienst setzt voraus, dass die 


Person in eine in der Grenzzone des Kassenstaates gelegene Dienststelle eingegliedert ist. 
Als Dienststelle ist eine organisatorische Einheit zu verstehen, die eine gewisse 
Selbständigkeit aufweist und der die Person organisatorisch angehört bzw. der die im 
öffentlichen Dienst beschäftigte Person zur dauernden Dienstverrichtung zugewiesen ist. 


 
39 Darüber hinaus muss ein Arbeitsplatz zur Arbeitsausübung zur Verfügung stehen. Ein 


Arbeitsplatz kann beispielsweise ein eigenes Büro oder ein Schreibtisch in einem 
Großraumbüro sein. 
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40 Beispiel 10 – Homeoffice-Tätigkeit einer Grenzgängerin im öffentlichen Dienst 
B ist in Deutschland ansässig und hat ihren Hauptwohnsitz in Deutschland in der Nähe 
der Grenze. Sie ist im öffentlichen Dienst der Republik Österreich in eine Dienststelle in 
der Grenzzone organisatorisch eingegliedert. Ihr steht dort auch ein Arbeitsplatz zur 
Verfügung. An drei Arbeitstagen pro Woche verrichtet sie ihren Dienst an diesem 
Arbeitsplatz an der Dienststelle, an den übrigen zwei Arbeitstagen pro Woche wird sie im 
Homeoffice an ihrem Hauptwohnsitz in der Nähe der Grenze tätig. B wird an keinem Tag 
außerhalb der Grenzzone tätig. 


 
Ergebnis: B unterliegt nur in Österreich (Kassenstaat) der Besteuerung, auch wenn sie im 
Homeoffice in Deutschland tätig wird.  
 
Variante: Werden die Dienste an mehr als 45 Tagen außerhalb der Grenzzone in einem 
der beiden Vertragsstaaten oder in Drittstaaten geleistet (beispielsweise aufgrund von 
Dienstreisen), hätte dies zur Folge, dass nicht mehr Artikel 19 Absatz 1a, sondern Absatz 1 
Satz 2 (Staatsbürgerschaftsvorbehalt) des Abkommens anwendbar wäre und es folglich zu 
einer Aufteilung des Besteuerungsrechtes käme. 


 


4 Dokumentation 


41 Folgende Aufzeichnungen sind vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu führen und auf 
Verlangen vorzulegen:  


• Anzahl der tatsächlichen Arbeitstage; 
• Anzahl der Arbeitstage außerhalb der Grenzzone in einem der beiden Vertragsstaaten 


oder in Drittstaaten. 
 


5 Rechtsfolgen bei Wegfall der Grenzgängereigenschaft 


42 Entfällt die Grenzgängereigenschaft, z. B. weil die 45-Tages-Grenze überschritten wird, 
entfällt die Anwendung von Artikel 15 Absatz 6 und Artikel 15 Absätze 1 bis 3 des 
Abkommens finden wieder Anwendung. Eine entsprechende Aufteilung der Besteuerung 
ist vorzunehmen. In der Folge ist regelmäßig zumindest ein Teil der Vergütung im 
Ansässigkeitsstaat nach dem Abkommen steuerfrei zu stellen. Das zuständige Finanzamt 
im Ansässigkeitsstaat wird im Rahmen einer Veranlagung das Entgelt i. d. R. nur dann 
steuerfrei stellen, wenn die Person 
a) eine Besteuerung im anderen Staat (Tätigkeitsstaat) nachweist, und 
b) die Anzahl der Arbeitstage außerhalb der Grenzzone belegt. 
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Abkommens nicht vor, sind die Vergütungen für Zwecke der Besteuerung gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 des Abkommens anhand der Tätigkeitstage zwischen dem 
Kassenstaat und dem Ansässigkeitsstaat aufzuteilen.  


 


6 Zeitliche Anwendung 


44 Diese Konsultationsvereinbarung ist für Anwendungs- und Auslegungsfragen des 
Artikels 15 Absatz 6 und Artikels 19 Absatz 1a des Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und 
zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung vom 24. August 2000, zuletzt 
geändert durch das Protokoll vom 21. August 2023 anwendbar.  


 
45 Die Konsultationsvereinbarung vom 4./9. April 2019 soll weiterhin im 


Anwendungsbereich des Abkommens vor Wirksamwerden des Protokolls (siehe Artikel X 
Ziffer 2 Buchstabe c) vom 21. August 2023 gelten. 


 
Wien, den 18. Dezember 2023  Berlin, den 19. Dezember 2023  
   
Für die zuständige Behörde der Republik Für die zuständige Behörde der 
Österreich Bundesrepublik Deutschland 
 
Dr. Veronika Daurer, LL.B. Dr. Astrid Wiesemann“ 


 
 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Liste der Gemeinden in Österreich, die ganz oder teilweise in einer Zone von 
30 Kilometern der Grenze liegen 
 
Hinsichtlich der Bestimmung der Grenzgemeinden gemäß Ziffer 8 Satz 1 des Protokolls 
zum Abkommen gilt in Bezug auf den Grenzverlauf innerhalb des Bodensees das Folgende:  


Die auf österreichischem Staatsgebiet liegenden Grenzgemeinden werden nach Maßgabe 
der Kondominiumstheorie ermittelt. Erfasst sind die diejenigen Gemeinden, die am 
österreichischen Bodenseeufer belegen sind und sich ganz oder teilweise innerhalb eines 
30 Kilometer-Radius entlang der auf deutschem Staatsgebiet belegenen Ufergrenze 
befinden. 
 


1. Erfasste Städte und Gemeinden in Oberösterreich 


Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Aigen-Schlägl 41343 


Altenfelden 41304 


Altheim 40401 


Altschwendt 41401 


Ampflwang im Hausruckwald 41701 


Andorf 41402 


Andrichsfurt 41201 


Antiesenhofen 41202 


Arnreit 41305 


Aschach an der Donau 40502 


Aspach 40402 


Atzesberg 41306 


Auberg 41307 


Auerbach 40403 


Aurolzmünster 41203 


Bad Goisern am Hallstättersee 40702 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Braunau am Inn 40404 


Brunnenthal 41403 


Burgkirchen 40405 


Diersbach 41404 


Dorf an der Pram 41405 


Eberschwang 41204 


Eggelsberg 40406 


Eggerding 41406 


Eitzing 41205 


Engelhartszell 41407 


Enzenkirchen 41408 


Eschenau im Hausruckkreis 40804 


Esternberg 41409 


Feldkirchen an der Donau 41606 


Feldkirchen bei Mattighofen 40407 


Fornach 41708 


Frankenburg am Hausruck 41709 


Franking 40408 


Freinberg 41410 


Geboltskirchen 40807 


Geiersberg 41206 


Geinberg 41207 


Geretsberg 40409 


Gilgenberg am Weilhart 40410 


Gosau 40706 


Grieskirchen 40808 


Gurten 41208 







  Anlage 1 


3 
 


Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Haag am Hausruck 40809 


Haibach ob der Donau 40505 


Haigermoos 40411 


Handenberg 40412 


Hartkirchen 40506 


Haslach an der Mühl 41309 


Heiligenberg 40810 


Helfenberg 41345 


Helpfau-Uttendorf 40413 


Herzogsdorf 41612 


Hinzenbach 40507 


Hochburg-Ach 40414 


Hofkirchen an der Trattnach 40811 


Hofkirchen im Mühlkreis 41312 


Hohenzell 41209 


Höhnhart 40415 


Hörbich 41311 


Innerschwand am Mondsee 41712 


Jeging 40416 


Julbach 41313 


Kallham 40812 


Kirchberg bei Mattighofen 40417 


Kirchberg ob der Donau 41314 


Kirchdorf am Inn 41210 


Kirchheim im Innkreis 41211 


Klaffer am Hochficht 41315 


Kleinzell im Mühlkreis 41316 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Kollerschlag 41317 


Kopfing im Innkreis 41411 


Lambrechten 41212 


Lembach im Mühlkreis 41318 


Lengau 40418 


Lichtenau im Mühlkreis 41319 


Lochen am See 40419 


Lohnsburg am Kobernaußerwald 41213 


Maria Schmolln 40420 


Mattighofen 40421 


Mauerkirchen 40422 


Mayrhof 41412 


Mehrnbach 41214 


Mettmach 41215 


Michaelnbach 40815 


Mining 40423 


Mondsee 41715 


Moosbach 40424 


Moosdorf 40425 


Mörschwang 41216 


Mühlheim am Inn 41217 


Munderfing 40426 


Münzkirchen 41413 


Natternbach 40816 


Nebelberg 41320 


Neufelden 41321 


Neuhofen im Innkreis 41218 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Neukirchen am Walde 40817 


Neukirchen an der Enknach 40427 


Neumarkt im Hausruckkreis 40818 


Neustift im Mühlkreis 41329 


Niederkappel 41322 


Niederwaldkirchen 41323 


Oberhofen am Irrsee 41719 


Oberkappel 41324 


Obernberg am Inn 41219 


Oberneukirchen 41615 


Oberwang 41721 


Oepping 41325 


Ort im Innkreis 41220 


Ostermiething 40428 


Ottnang am Hausruck 41722 


Palting 40429 


Pattigham 41221 


Peilstein im Mühlviertel 41326 


Perwang am Grabensee 40430 


Peterskirchen 41222 


Peuerbach 40835 


Pfaffstätt 40431 


Pfarrkirchen im Mühlkreis 41327 


Pischelsdorf am Engelbach 40432 


Pollham 40821 


Polling im Innkreis 40433 


Pöndorf 41726 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Pötting 40820 


Pram 40822 


Prambachkirchen 40508 


Pramet 41223 


Pupping 40509 


Putzleinsdorf 41328 


Raab 41414 


Rainbach im Innkreis 41415 


Redleiten 41729 


Reichersberg 41224 


Ried im Innkreis 41225 


Riedau 41416 


Rohrbach-Berg 41344 


Roßbach 40434 


Rottenbach 40823 


Sarleinsbach 41338 


Schalchen 40441 


Schardenberg 41423 


Schärding 41422 


Schildorn 41229 


Schwand im Innkreis 40442 


Schwarzenberg am Böhmerwald 41341 


Senftenbach 41230 


Sigharting 41424 


St. Aegidi 41417 


St. Agatha 40824 


St. Florian am Inn 41418 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


St. Georgen am Fillmannsbach 40435 


St. Georgen bei Grieskirchen 40825 


St. Georgen bei Obernberg am Inn 41226 


St. Gotthard im Mühlkreis 41621 


St. Johann am Walde 40436 


St. Johann am Wimberg 41331 


St. Lorenz 41735 


St. Marienkirchen am Hausruck 41227 


St. Marienkirchen an der Polsenz 40510 


St. Marienkirchen bei Schärding 41419 


St. Martin im Innkreis 41228 


St. Martin im Mühlkreis 41332 


St. Oswald bei Haslach 41333 


St. Pantaleon 40437 


St. Peter am Hart 40438 


St. Peter am Wimberg 41334 


St. Radegund 40439 


St. Roman 41420 


St. Stefan-Afiesl 41346 


St. Thomas 40826 


St. Ulrich im Mühlkreis 41336 


St. Veit im Innkreis 40440 


St. Veit im Mühlkreis 41337 


St. Willibald 41421 


St. Wolfgang im Salzkammergut 40717 


Steegen 40828 


Straß im Attergau 41741 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Stroheim 40512 


Suben 41425 


Taiskirchen im Innkreis 41231 


Tarsdorf 40443 


Taufkirchen an der Pram 41426 


Taufkirchen an der Trattnach 40829 


Tiefgraben 41742 


Tollet 40830 


Treubach 40444 


Tumeltsham 41232 


Überackern 40445 


Ulrichsberg 41342 


Unterach am Attersee 41745 


Utzenaich 41233 


Vichtenstein 41427 


Vorderweißenbach 41628 


Waizenkirchen 40831 


Waldkirchen am Wesen 41428 


Waldzell 41234 


Weibern 40833 


Weilbach 41235 


Weißenkirchen im Attergau 41748 


Wendling 40834 


Weng im Innkreis 40446 


Wernstein am Inn 41429 


Wippenham 41236 


Zell am Moos 41751 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Zell an der Pram 41430 


 
2. Erfasste Städte und Gemeinden in Salzburg 


Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Abtenau 50201 


Adnet 50202 


Altenmarkt im Pongau 50401 


Anif 50301 


Annaberg-Lungötz 50203 


Anthering 50302 


Bad Hofgastein 50402 


Bad Vigaun 50213 


Bergheim 50303 


Berndorf bei Salzburg 50304 


Bischofshofen 50404 


Bruck an der Großglocknerstraße 50602 


Bürmoos 50305 


Dienten am Hochkönig 50603 


Dorfbeuern 50306 


Dorfgastein 50405 


Eben im Pongau 50406 


Ebenau 50307 


Elixhausen 50308 


Elsbethen 50309 


Eugendorf 50310 


Faistenau 50311 


Filzmoos 50407 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Flachau 50408 


Fusch an der Großglocknerstraße 50604 


Fuschl am See 50312 


Goldegg 50410 


Golling an der Salzach 50204 


Göming 50313 


Grödig 50314 


Großarl 50411 


Großgmain 50315 


Hallein 50205 


Hallwang 50316 


Henndorf am Wallersee 50317 


Hintersee 50318 


Hof bei Salzburg 50319 


Hüttau 50412 


Kaprun 50606 


Kleinarl 50414 


Koppl 50321 


Köstendorf 50320 


Krispl 50206 


Kuchl 50207 


Lamprechtshausen 50322 


Lend 50608 


Leogang 50609 


Lofer 50610 


Maishofen 50611 


Maria Alm am Steinernen Meer 50612 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Mattsee 50323 


Mühlbach am Hochkönig 50415 


Neumarkt am Wallersee 50324 


Niedernsill 50615 


Nußdorf am Haunsberg 50325 


Oberalm 50208 


Oberndorf bei Salzburg 50326 


Obertrum am See 50327 


Pfarrwerfen 50416 


Piesendorf 50616 


Plainfeld 50328 


Puch bei Hallein 50209 


Rauris 50617 


Rußbach am Paß Gschütt 50210 


Saalbach-Hinterglemm 50618 


Saalfelden am Steinernen Meer 50619 


Salzburg 50101 


Sankt Georgen bei Salzburg 50329 


Sankt Gilgen 50330 


Sankt Johann im Pongau 50418 


Sankt Koloman 50211 


Sankt Martin am Tennengebirge 50419 


Sankt Martin bei Lofer 50620 


Sankt Veit im Pongau 50420 


Scheffau am Tennengebirge 50212 


Schleedorf 50331 


Schwarzach im Pongau 50421 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Seeham 50332 


Seekirchen am Wallersee 50339 


Straßwalchen 50335 


Strobl 50336 


Taxenbach 50622 


Thalgau 50337 


Unken 50623 


Uttendorf 50624 


Viehhofen 50625 


Wagrain 50423 


Wals-Siezenheim 50338 


Weißbach bei Lofer 50627 


Werfen 50424 


Werfenweng 50425 


Zell am See 50628 


 
3. Erfasste Städte und Gemeinden in Tirol 


Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Absam 70301 


Achenkirch 70901 


Aldrans 70302 


Alpbach 70501 


Ampass 70303 


Angath 70502 


Angerberg 70528 


Arzl im Pitztal 70201 


Aurach bei Kitzbühel 70401 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Axams 70304 


Bach 70801 


Bad Häring 70503 


Baumkirchen 70305 


Berwang 70802 


Biberwier 70803 


Bichlbach 70804 


Birgitz 70306 


Brandenberg 70504 


Breitenbach am Inn 70505 


Breitenwang 70805 


Brixen im Thale 70402 


Brixlegg 70506 


Bruck am Ziller 70904 


Buch in Tirol 70905 


Ebbs 70508 


Eben am Achensee 70907 


Ehenbichl 70806 


Ehrwald 70807 


Elbigenalp 70808 


Ellbögen 70307 


Ellmau 70509 


Elmen 70809 


Erl 70510 


Fieberbrunn 70403 


Fiss 70603 


Flaurling 70308 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Fließ 70604 


Flirsch 70605 


Forchach 70810 


Fritzens 70309 


Fügen 70909 


Fügenberg 70910 


Fulpmes 70310 


Gallzein 70911 


Gnadenwald 70311 


Going am Wilden Kaiser 70404 


Götzens 70312 


Gramais 70812 


Grän 70811 


Gries im Sellrain 70314 


Grins 70607 


Grinzens 70315 


Haiming 70202 


Hall in Tirol 70354 


Hart im Zillertal 70915 


Häselgehr 70813 


Hatting 70318 


Heiterwang 70814 


Hinterhornbach 70815 


Hochfilzen 70405 


Höfen 70816 


Holzgau 70817 


Hopfgarten im Brixental 70406 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Imst 70203 


Imsterberg 70204 


Innsbruck 70101 


Inzing 70319 


Ischgl 70608 


Itter 70407 


Jenbach 70917 


Jerzens 70205 


Jochberg 70408 


Jungholz 70818 


Kaisers 70819 


Kappl 70609 


Karres 70206 


Karrösten 70207 


Kematen in Tirol 70320 


Kirchberg in Tirol 70409 


Kirchbichl 70511 


Kirchdorf in Tirol 70410 


Kitzbühel 70411 


Kolsass 70322 


Kolsassberg 70323 


Kössen 70412 


Kramsach 70512 


Kufstein 70513 


Kundl 70514 


Landeck 70614 


Langkampfen 70515 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Lans 70325 


Lechaschau 70820 


Lermoos 70821 


Leutasch 70326 


Mariastein 70516 


Matrei am Brenner 70370 


Mieders 70328 


Mieming 70209 


Mils 70329 


Mils bei Imst 70210 


Mötz 70211 


Mühlbachl 70330 


Münster 70517 


Musau 70822 


Mutters 70331 


Namlos 70823 


Nassereith 70212 


Natters 70332 


Nesselwängle 70824 


Neustift im Stubaital 70334 


Niederndorf 70518 


Niederndorferberg 70519 


Oberhofen im Inntal 70335 


Oberndorf in Tirol 70413 


Oberperfuss 70337 


Obsteig 70213 


Oetz 70214 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Patsch 70338 


Pettnau 70339 


Pettneu am Arlberg 70616 


Pfaffenhofen 70340 


Pfafflar 70825 


Pflach 70826 


Pfons 70341 


Pians 70618 


Pill 70921 


Pinswang 70827 


Polling in Tirol 70342 


Radfeld 70520 


Ranggen 70343 


Rattenberg 70521 


Reith bei Kitzbühel 70414 


Reith bei Seefeld 70344 


Reith im Alpbachtal 70522 


Rettenschöss 70523 


Reutte 70828 


Ried im Zillertal 70923 


Rietz 70215 


Rinn 70345 


Roppen 70216 


Rum 70346 


Sautens 70218 


Scharnitz 70348 


Schattwald 70829 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Scheffau am Wilden Kaiser 70524 


Schlitters 70925 


Schönberg im Stubaital 70350 


Schönwies 70622 


Schwaz 70926 


Schwendt 70418 


Schwoich 70525 


See 70623 


Seefeld in Tirol 70351 


Sellrain 70352 


Silz 70219 


Sistrans 70353 


Söll 70526 


St. Anton am Arlberg 70621 


St. Jakob in Haus 70415 


St. Johann in Tirol 70416 


St. Sigmund im Sellrain 70347 


St. Ulrich am Pillersee 70417 


Stams 70221 


Stans 70928 


Stanz bei Landeck 70626 


Stanzach 70830 


Steeg 70831 


Steinberg am Rofan 70929 


Strass im Zillertal 70930 


Strengen 70627 


Stumm 70931 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Stummerberg 70932 


Tannheim 70832 


Tarrenz 70222 


Telfes im Stubai 70356 


Telfs 70357 


Terfens 70933 


Thaur 70358 


Thiersee 70527 


Tobadill 70628 


Tulfes 70360 


Uderns 70935 


Umhausen 70223 


Unterperfuss 70361 


Vils 70833 


Volders 70365 


Völs 70364 


Vomp 70936 


Vorderhornbach 70834 


Waidring 70419 


Walchsee 70529 


Wängle 70835 


Wattenberg 70366 


Wattens 70367 


Weer 70937 


Weerberg 70938 


Weißenbach am Lech 70836 


Wenns 70224 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Westendorf 70420 


Wiesing 70939 


Wildermieming 70368 


Wildschönau 70530 


Wörgl 70531 


Zams 70630 


Zirl 70369 


Zöblen 70837 


 
4. Erfasste Städte und Gemeinden in Vorarlberg 


Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Alberschwende 80201 


Altach 80401 


Andelsbuch 80202 


Au 80203 


Bartholomäberg 80101 


Bezau 80204 


Bildstein 80205 


Bizau 80206 


Blons 80102 


Bludenz 80103 


Bregenz 80207 


Buch 80208 


Bürs 80106 


Dalaas 80108 


Damüls 80209 


Doren 80210 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Dornbirn 80301 


Dünserberg 80403 


Egg 80211 


Eichenberg 80212 


Feldkirch 80404 


Fontanella 80109 


Fraxern 80406 


Fußach 80213 


Gaißau 80214 


Gaschurn 80110 


Götzis 80408 


Hard 80215 


Hittisau 80216 


Höchst 80217 


Hohenems 80302 


Hohenweiler 80219 


Hörbranz 80218 


Innerbraz 80111 


Kennelbach 80220 


Klaus 80409 


Klösterle 80112 


Koblach 80410 


Krumbach 80221 


Langen bei Bregenz 80222 


Langenegg 80223 


Laterns 80411 


Lauterach 80224 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


Lech 80113 


Lingenau 80225 


Lochau 80226 


Lorüns 80114 


Ludesch 80115 


Lustenau 80303 


Mäder 80412 


Meiningen 80413 


Mellau 80227 


Mittelberg 80228 


Möggers 80229 


Nüziders 80117 


Raggal 80118 


Rankweil 80414 


Reuthe 80230 


Riefensberg 80231 


Röthis 80416 


Schnepfau 80232 


Schnifis 80419 


Schoppernau 80233 


Schröcken 80234 


Schruns 80122 


Schwarzach 80235 


Schwarzenberg 80236 


Sibratsgfäll 80237 


Silbertal 80123 


Sonntag 80124 
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Stadt oder Gemeinde Gemeindekennzahl 


St. Anton im Montafon 80119 


St. Gallenkirch 80120 


St. Gerold 80121 


Stallehr 80125 


Sulz 80420 


Sulzberg 80238 


Thüringen 80126 


Thüringerberg 80127 


Tschagguns 80128 


Vandans 80129 


Viktorsberg 80422 


Warth 80239 


Weiler 80423 


Wolfurt 80240 


Zwischenwasser 80424 
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Liste der Gemeinden in Deutschland, die ganz oder teilweise in einer Zone von 
30 Kilometern der Grenze liegen 
 
Hinsichtlich der Bestimmung der Grenzgemeinden gemäß Ziffer 8 Satz 1 des Protokolls zum 
Abkommen gilt in Bezug auf den Grenzverlauf innerhalb des Bodensees das Folgende:  


Die auf deutschem Staatsgebiet liegenden Grenzgemeinden werden anhand der sogenannten 
Haldentheorie ermittelt. Erfasst sind die Städte und Gemeinden, die sich ganz oder teilweise 
innerhalb eines 30 Kilometer-Radius entlang der Haldengrenze befinden. 


1. Erfasste Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg 


Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Achberg Ravensburg 88147 08436001 
Amtzell Ravensburg 88279 08436006 
Argenbühl Ravensburg 88260 08436094 
Bad Waldsee Ravensburg 88339 08436009 
Bad Wurzach Ravensburg 88410 08436010 
Baienfurt Ravensburg 88255 08436011 
Baindt Ravensburg 88255 08436012 
Berg Ravensburg 88276 08436013 
Bergatreute Ravensburg 88368 08436014 
Bermatingen Bodenseekreis 88697 08435005 
Bodnegg Ravensburg 88285 08436018 
Deggenhausertal Bodenseekreis 88693 08435067 
Eriskirch Bodenseekreis 88097 08435013 
Friedrichshafen Bodenseekreis 88045 08435016 
Grünkraut Ravensburg 88287 08436039 
Hagnau am Bodensee Bodenseekreis 88709 08435018 
Horgenzell Ravensburg 88263 08436095 
Immenstaad am Bodensee Bodenseekreis 88090 08435024 
Isny im Allgäu Ravensburg 88316 08436049 
Kißlegg Ravensburg 88353 08436052 
Kressbronn am Bodensee Bodenseekreis 88079 08435029 
Langenargen Bodenseekreis 88085 08435030 
Leutkirch im Allgäu Ravensburg 88299 08436055 
Markdorf Bodenseekreis 88677 08435034 
Meckenbeuren Bodenseekreis 88074 08435035 
Meersburg Bodenseekreis 88709 08435036 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Neukirch Bodenseekreis 88099 08435042 
Oberteuringen Bodenseekreis 88094 08435045 
Ravensburg Ravensburg 88212 08436064 
Schlier Ravensburg 88281 08436069 
Stetten Bodenseekreis 88719 08435054 
Tettnang Bodenseekreis 88069 08435057 
Vogt Ravensburg 88267 08436078 
Waldburg Ravensburg 88289 08436079 
Wangen im Allgäu Ravensburg 88239 08436081 
Weingarten Ravensburg 88250 08436082 
Wolfegg Ravensburg 88364 08436085 


 
2. Erfasste Städte und Gemeinden in Bayern 


Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Aicha vorm Wald Passau 94539 09275111 
Aidenbach Passau 94501 09275112 
Ainring Berchtesgadener Land 83404 09172111 
Aitrang Ostallgäu 87648 09777111 
Aldersbach Passau 94501 09275114 
Altenmarkt a.d.Alz Traunstein 83352 09189111 
Altenstadt Weilheim-Schongau 86972 09190111 
Altötting Altötting 84503 09171111 
Altusried Oberallgäu 87452 09780112 
Amerang Rosenheim 83123 09187113 
Ampfing Mühldorf am Inn 84539 09183112 
Anger Berchtesgadener Land 83454 09172112 


Annathaler Wald Freyung-Grafenau  09272451 


Antdorf Weilheim-Schongau 82387 09190113 
Aschau a.Inn Mühldorf am Inn 84544 09183113 
Aschau i.Chiemgau Rosenheim 83229 09187114 
Aßling Ebersberg 85617 09175112 
Außernzell Deggendorf 94532 09271114 
Babensham Rosenheim 83547 09187116 
Bad Aibling Rosenheim 83043 09187117 
Bad Bayersoien Garmisch-Partenkirchen 82435 09180113 
Bad Birnbach Rottal-Inn 84364 09277113 
Bad Endorf Rosenheim 83093 09187128 







  Anlage 2 
 


3 
 


Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Bad Feilnbach Rosenheim 83075 09187129 
Bad Füssing Passau 94072 09275116 
Bad Griesbach i.Rottal Passau 94086 09275124 
Bad Heilbrunn Bad Tölz 83670 09173111 
Bad Hindelang Oberallgäu 87541 09780123 
Bad Kohlgrub Garmisch-Partenkirchen 82433 09180112 
Bad Reichenhall Berchtesgadener Land 83435 09172114 
Bad Tölz Bad Tölz 83646 09173112 
Bad Wiessee Miesbach 83707 09182111 
Balderschwang Oberallgäu 87538 09780113 
Bayerbach Rottal-Inn 94137 09277112 
Bayerisch Gmain Berchtesgadener Land 83457 09172115 
Bayrischzell Miesbach 83735 09182112 
Benediktbeuern Bad Tölz 83671 09173113 
Berchtesgaden Berchtesgadener Land 83471 09172116 
Bergen Traunstein 83346 09189113 
Bernau a.Chiemsee Rosenheim 83233 09187118 
Bernbeuren Weilheim-Schongau 86975 09190114 
Betzigau Oberallgäu 87488 09780114 
Beutelsbach Passau 94501 09275117 
Bichl Bad Tölz 83673 09173115 
Bidingen Ostallgäu 87651 09777118 
Biessenhofen Ostallgäu 87640 09777112 
Bischofswiesen Berchtesgadener Land 83483 09172117 
Blaichach Oberallgäu 87544 09780115 
Böbing Weilheim-Schongau 82389 09190117 
Bodolz Lindau (Bodensee) 88131 09776111 
Bolsterlang Oberallgäu 87538 09780116 
Brannenburg Rosenheim 83098 09187120 
Breitbrunn a.Chiemsee Rosenheim 83254 09187121 
Breitenberg Passau 94139 09275118 
Bruckmühl Rosenheim 83052 09187122 
Buchenberg Oberallgäu 87474 09780117 
Büchlberg Passau 94124 09275119 
Burgberg i.Allgäu Oberallgäu 87545 09780118 
Burggen Weilheim-Schongau 86977 09190118 
Burghausen Altötting 84489 09171112 
Burgkirchen a.d.Alz Altötting 84508 09171113 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Chieming Traunstein 83339 09189114 
Chiemsee Rosenheim 83256 09187123 


Chiemsee Traunstein  09189451 


Dietersburg Rottal-Inn 84378 09277114 
Dietmannsried Oberallgäu 87463 09780119 
Dietramszell Bad Tölz 83623 09173118 
Durach Oberallgäu 87471 09780120 


Eck Berchtesgadener Land  09172452 


Eggenfelden Rottal-Inn 84307 09277116 
Egglham Rottal-Inn 84385 09277117 
Eggstätt Rosenheim 83125 09187125 
Eging a.See Passau 94535 09275120 
Eglfing Weilheim-Schongau 82436 09190121 
Eiselfing Rosenheim 83549 09187126 
Eisenberg Ostallgäu 87637 09777125 
Emmering Ebersberg 83550 09175136 
Emmerting Altötting 84547 09171114 
Engelsberg Traunstein 84549 09189115 
Erharting Mühldorf am Inn 84513 09183116 
Ering Rottal-Inn 94140 09277118 
Erlbach Altötting 84567 09171115 
Eschenlohe Garmisch-Partenkirchen 82438 09180114 
Ettal Garmisch-Partenkirchen 82488 09180115 


Ettaler Forst Garmisch-Partenkirchen  09180451 


Eurasburg Bad Tölz 82547 09173123 
Falkenberg Rottal-Inn 84326 09277119 
Farchant Garmisch-Partenkirchen 82490 09180116 
Feichten a.d.Alz Altötting 84550 09171116 
Feldkirchen-Westerham Rosenheim 83620 09187130 
Fischbachau Miesbach 83730 09182114 
Fischen i.Allgäu Oberallgäu 87538 09780121 
Flintsbach a.Inn Rosenheim 83126 09187131 
Frasdorf Rosenheim 83112 09187132 


Frauenberger/Duschlberger Wald Freyung-Grafenau  09272452 


Freilassing Berchtesgadener Land 83395 09172118 
Freyung Freyung-Grafenau 94078 09272118 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Fridolfing Traunstein 83413 09189118 
Friesenried Ostallgäu 87654 09777128 
Fürsteneck Freyung-Grafenau 94142 09272119 
Fürstenstein Passau 94538 09275121 
Fürstenzell Passau 94081 09275122 
Füssen Ostallgäu 87629 09777129 
Gaißach Bad Tölz 83674 09173124 
Garching a.d.Alz Altötting 84518 09171117 
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen 82467 09180117 
Gars a.Inn Mühldorf am Inn 83536 09183118 
Geratskirchen Rottal-Inn 84552 09277122 
Geretsried Bad Tölz 82538 09173126 
Gestratz Lindau (Bodensee) 88167 09776112 
Gmund a.Tegernsee Miesbach 83703 09182116 
Görisried Ostallgäu 87657 09777131 
Grabenstätt Traunstein 83355 09189119 
Grafenau Freyung-Grafenau 94481 09272120 
Grainau Garmisch-Partenkirchen 82491 09180118 
Grainet Freyung-Grafenau 94143 09272121 


Graineter Wald Freyung-Grafenau  09272453 


Grassau Traunstein 83224 09189120 
Greiling Bad Tölz 83677 09173127 
Griesstätt Rosenheim 83556 09187134 
Großkarolinenfeld Rosenheim 83109 09187137 
Großweil Garmisch-Partenkirchen 82439 09180119 
Grünenbach Lindau (Bodensee) 88167 09776113 
Gstadt a.Chiemsee Rosenheim 83257 09187138 
Günzach Ostallgäu 87634 09777138 
Haarbach Passau 94542 09275125 
Habach Weilheim-Schongau 82392 09190126 
Haidmühle Freyung-Grafenau 94145 09272122 
Haiming Altötting 84533 09171118 
Halblech Ostallgäu 87642 09777173 
Haldenwang Oberallgäu 87490 09780122 
Halfing Rosenheim 83128 09187139 
Halsbach Altötting 84553 09171119 
Hausham Miesbach 83734 09182119 
Hauzenberg Passau 94051 09275126 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Hebertsfelden Rottal-Inn 84332 09277124 
Heimenkirch Lindau (Bodensee) 88178 09776114 
Heldenstein Mühldorf am Inn 84431 09183120 
Hengersberg Deggendorf 94491 09271125 
Hergatz Lindau (Bodensee) 88145 09776131 
Hergensweiler Lindau (Bodensee) 88138 09776115 
Hinterschmiding Freyung-Grafenau 94146 09272126 
Hofkirchen Passau 94544 09275127 
Hohenau Freyung-Grafenau 94545 09272127 
Hohenpeißenberg Weilheim-Schongau 82383 09190130 
Holzkirchen Miesbach 83607 09182120 
Hopferau Ostallgäu 87659 09777135 
Höslwang Rosenheim 83129 09187145 
Huglfing Weilheim-Schongau 82386 09190131 
Hutthurm Passau 94116 09275128 
Iffeldorf Weilheim-Schongau 82393 09190132 
Iggensbach Deggendorf 94547 09271127 
Immenstadt i.Allgäu Oberallgäu 87509 09780124 
Ingenried Weilheim-Schongau 86980 09190133 
Inzell Traunstein 83334 09189124 
Irschenberg Miesbach 83737 09182123 
Jachenau Bad Tölz 83676 09173131 
Jandelsbrunn Freyung-Grafenau 94118 09272129 
Jettenbach Mühldorf am Inn 84555 09183122 
Johanniskirchen Rottal-Inn 84381 09277126 
Julbach Rottal-Inn 84387 09277127 
Kastl Altötting 84556 09171121 
Kempten (Allgäu) Kempten (Allgäu) 87435 09763000 
Kempter Wald Oberallgäu  09780451 
Kiefersfelden Rosenheim 83088 09187148 
Kienberg Traunstein 83361 09189126 
Kirchanschöring Traunstein 83417 09189127 
Kirchdorf a.Inn Rottal-Inn 84375 09277128 
Kirchham Passau 94148 09275130 
Kirchweidach Altötting 84558 09171122 
Kochel a.See Bad Tölz 82431 09173133 
Kolbermoor Rosenheim 83059 09187150 
Königsdorf Bad Tölz 82549 09173134 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Kößlarn Passau 94149 09275131 
Kraftisried Ostallgäu 87647 09777144 
Kraiburg a.Inn Mühldorf am Inn 84559 09183124 
Kreuth Miesbach 83708 09182124 
Krün Garmisch-Partenkirchen 82494 09180122 
Künzing Deggendorf 94550 09271128 
Lauben Oberallgäu 87493 09780125 
Laufen Berchtesgadener Land 83410 09172122 
Lechbruck am See Ostallgäu 86983 09777147 
Lengenwang Ostallgäu 87663 09777149 
Lenggries Bad Tölz 83661 09173135 


Leopoldsreuter Wald Freyung-Grafenau  09272455 


Lindau (Bodensee) Lindau (Bodensee) 88131 09776116 
Lindenberg i.Allgäu Lindau (Bodensee) 88161 09776117 
Lohkirchen Mühldorf am Inn 84494 09183125 
Maierhöfen Lindau (Bodensee) 88167 09776118 
Malching Passau 94094 09275132 
Marktl Altötting 84533 09171123 


Marktoberdorf Ostallgäu 87616 09777151 


Marktschellenberg Berchtesgadener Land 83487 09172124 
Marquartstein Traunstein 83250 09189129 
Massing Rottal-Inn 84323 09277133 
Mauth Freyung-Grafenau 94151 09272134 


Mauther Forst Freyung-Grafenau  09272456 


Mehring Altötting 84561 09171124 
Mettenheim Mühldorf am Inn 84562 09183127 
Miesbach Miesbach 83714 09182125 
Missen-Wilhams Oberallgäu 87547 09780127 
Mittenwald Garmisch-Partenkirchen 82481 09180123 
Mitterskirchen Rottal-Inn 84335 09277134 
Mühldorf a.Inn Mühldorf am Inn 84453 09183128 


Mühldorfer Hart Mühldorf am Inn  09183451 


Münsing Bad Tölz 82541 09173137 
Murnau a.Staffelsee Garmisch-Partenkirchen 82418 09180124 
Nesselwang Ostallgäu 87484 09777153 
Neubeuern Rosenheim 83115 09187154 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Neuburg a.Inn Passau 94127 09275133 
Neuhaus a.Inn Passau 94152 09275134 
Neukirchen vorm Wald Passau 94154 09275135 
Neumarkt-Sankt Veit Mühldorf am Inn 84494 09183129 
Neuötting Altötting 84524 09171125 
Neureichenau Freyung-Grafenau 94089 09272136 
Neuschönau Freyung-Grafenau 94556 09272146 
Niederbergkirchen Mühldorf am Inn 84494 09183130 
Niedertaufkirchen Mühldorf am Inn 84494 09183131 
Nonnenhorn Lindau (Bodensee) 88149 09776120 
Nußdorf Traunstein 83365 09189130 
Nußdorf a.Inn Rosenheim 83131 09187156 
Oberammergau Garmisch-Partenkirchen 82487 09180125 
Oberau Garmisch-Partenkirchen 82496 09180126 
Oberaudorf Rosenheim 83080 09187157 
Obergünzburg Ostallgäu 87634 09777154 
Oberhausen Weilheim-Schongau 82386 09190135 
Obermaiselstein Oberallgäu 87538 09780131 
Oberneukirchen Mühldorf am Inn 84565 09183134 
Obernzell Passau 94130 09275137 
Oberreute Lindau (Bodensee) 88179 09776121 
Obersöchering Weilheim-Schongau 82395 09190136 
Oberstaufen Oberallgäu 87534 09780132 
Oberstdorf Oberallgäu 87561 09780133 
Obing Traunstein 83119 09189133 
Ofterschwang Oberallgäu 87527 09780134 
Ohlstadt Garmisch-Partenkirchen 82441 09180127 
Opfenbach Lindau (Bodensee) 88145 09776122 
Ortenburg Passau 94496 09275138 
Osterhofen Deggendorf 94486 09271141 
Oy-Mittelberg Oberallgäu 87466 09780128 
Palling Traunstein 83349 09189134 
Passau Passau 94032 09262000 
Peißenberg Weilheim-Schongau 82380 09190139 
Peiting Weilheim-Schongau 86971 09190140 
Penzberg Weilheim-Schongau 82377 09190141 
Perach Altötting 84567 09171126 
Perlesreut Freyung-Grafenau 94157 09272138 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Petting Traunstein 83367 09189135 
Pfarrkirchen Rottal-Inn 84347 09277138 
Pfronten Ostallgäu 87459 09777159 
Philippsreut Freyung-Grafenau 94158 09272139 


Philippsreuter Wald Freyung-Grafenau  09272457 


Piding Berchtesgadener Land 83451 09172128 
Pittenhart Traunstein 83132 09189137 


Pleckensteiner Wald Freyung-Grafenau  09272458 


Pleiskirchen Altötting 84568 09171127 
Pocking Passau 94060 09275141 
Polling Mühldorf am Inn 84570 09183136 
Postmünster Rottal-Inn 84389 09277139 
Prem Weilheim-Schongau 86984 09190143 
Prien a.Chiemsee Rosenheim 83209 09187162 
Prutting Rosenheim 83134 09187163 
Ramerberg Rosenheim 83561 09187164 
Ramsau b.Berchtesgaden Berchtesgadener Land 83486 09172129 
Raubling Rosenheim 83064 09187165 
Reichersbeuern Bad Tölz 83677 09173140 
Reischach Altötting 84571 09171129 
Reit im Winkl Traunstein 83242 09189139 
Rettenbach a.Auerberg Ostallgäu 87675 09777183 
Rettenberg Oberallgäu 87549 09780137 
Reut Rottal-Inn 84367 09277140 
Rieden am Forggensee Ostallgäu 87669 09777163 
Riedering Rosenheim 83083 09187167 
Riegsee Garmisch-Partenkirchen 82418 09180128 
Rimbach Rottal-Inn 84326 09277141 
Rimsting Rosenheim 83253 09187168 
Ringelai Freyung-Grafenau 94160 09272140 
Rohrdorf Rosenheim 83101 09187169 
Röhrnbach Freyung-Grafenau 94133 09272141 
Rosenheim Rosenheim 83022 09163000 
Roßhaupten Ostallgäu 87672 09777166 
Röthenbach (Allgäu) Lindau (Bodensee) 88167 09776124 
Rott a.Inn Rosenheim 83543 09187170 
Rottach-Egern Miesbach 83700 09182129 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Rottenbuch Weilheim-Schongau 82401 09190145 


Rotter Forst-Nord Rosenheim  09187451 


Rotter Forst-Süd Rosenheim  09187452 


Rotthalmünster Passau 94094 09275143 
Rückholz Ostallgäu 87494 09777168 
Ruderatshofen Ostallgäu 87674 09777167 
Ruderting Passau 94161 09275144 
Ruhpolding Traunstein 83324 09189140 
Ruhstorf a.d.Rott Passau 94099 09275145 
Saaldorf-Surheim Berchtesgadener Land 83416 09172130 
Sachsenkam Bad Tölz 83679 09173141 
Saldenburg Freyung-Grafenau 94163 09272142 
Salzweg Passau 94121 09275146 
Samerberg Rosenheim 83122 09187172 
Saulgrub Garmisch-Partenkirchen 82442 09180129 
Schechen Rosenheim 83135 09187142 
Scheidegg Lindau (Bodensee) 88175 09776125 


Schellenberger Forst Berchtesgadener Land  09172454 


Schleching Traunstein 83259 09189141 
Schlehdorf Bad Tölz 82444 09173142 


Schlichtenberger Wald Freyung-Grafenau  09272460 


Schliersee Miesbach 83727 09182131 
Schnaitsee Traunstein 83530 09189142 
Schneizlreuth Berchtesgadener Land 83458 09172131 
Schöllnach Deggendorf 94508 09271149 
Schönau Rottal-Inn 84337 09277144 
Schönau a.Königssee Berchtesgadener Land 83471 09172132 
Schönberg Freyung-Grafenau 94513 09272147 


Schönbrunner Wald Freyung-Grafenau  09272461 


Schongau Weilheim-Schongau 86956 09190148 
Schonstett Rosenheim 83137 09187173 
Schwabbruck Weilheim-Schongau 86986 09190149 
Schwaigen Garmisch-Partenkirchen 82445 09180131 
Schwangau Ostallgäu 87645 09777169 
Seeg Ostallgäu 87637 09777170 
Seehausen a.Staffelsee Garmisch-Partenkirchen 82418 09180132 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Seeon-Seebruck Traunstein 83358 09189143 
Siegsdorf Traunstein 83313 09189145 
Sigmarszell Lindau (Bodensee) 88138 09776126 
Simbach a.Inn Rottal-Inn 84359 09277145 
Sindelsdorf Weilheim-Schongau 82404 09190153 
Söchtenau Rosenheim 83139 09187174 
Sonnen Passau 94164 09275148 
Sonthofen Oberallgäu 87527 09780139 
Spatzenhausen Garmisch-Partenkirchen 82447 09180133 
Stammham Altötting 84533 09171130 
Staudach-Egerndach Traunstein 83224 09189146 
Steingaden Weilheim-Schongau 86989 09190154 
Stephanskirchen Rosenheim 83071 09187177 
Stiefenhofen Lindau (Bodensee) 88167 09776127 
Stötten a.Auerberg Ostallgäu 87675 09777171 
Stubenberg Rottal-Inn 94166 09277147 
Sulzberg Oberallgäu 87477 09780140 
Surberg Traunstein 83362 09189148 
Tacherting Traunstein 83342 09189149 
Taching a.See Traunstein 83373 09189150 
Tann Rottal-Inn 84367 09277148 
Taufkirchen Mühldorf am Inn 84574 09183145 
Tegernsee Miesbach 83684 09182132 
Teisendorf Berchtesgadener Land 83317 09172134 
Teising Altötting 84576 09171131 
Tettenweis Passau 94167 09275149 
Thurmansbang Freyung-Grafenau 94169 09272150 
Thyrnau Passau 94136 09275150 
Tiefenbach Passau 94113 09275151 
Tittling Passau 94104 09275152 
Tittmoning Traunstein 84529 09189152 
Töging a.Inn Altötting 84513 09171132 
Traunreut Traunstein 83301 09189154 
Traunstein Traunstein 83278 09189155 
Triftern Rottal-Inn 84371 09277149 
Trostberg Traunstein 83308 09189157 
Tuntenhausen Rosenheim 83104 09187179 
Tüßling Altötting 84577 09171133 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Tyrlaching Altötting 84558 09171134 
Übersee Traunstein 83236 09189159 
Uffing a.Staffelsee Garmisch-Partenkirchen 82449 09180134 
Unterammergau Garmisch-Partenkirchen 82497 09180135 
Unterdietfurt Rottal-Inn 84339 09277151 
Untergriesbach Passau 94107 09275153 
Unterneukirchen Altötting 84579 09171135 
Unterreit Mühldorf am Inn 83567 09183147 
Unterthingau Ostallgäu 87647 09777175 
Unterwössen Traunstein 83246 09189160 
Untrasried Ostallgäu 87496 09777176 
Vachendorf Traunstein 83377 09189161 
Valley Miesbach 83626 09182133 
Vilshofen an der Donau Passau 94474 09275154 
Vogtareuth Rosenheim 83569 09187181 
Waakirchen Miesbach 83666 09182134 
Wackersberg Bad Tölz 83646 09173145 
Waging a.See Traunstein 83329 09189162 


Waginger See Traunstein  09189452 


Wald Ostallgäu 87616 09777179 


Waldhäuser Wald Freyung-Grafenau  09272463 


Waldkirchen Freyung-Grafenau 94065 09272151 
Waldkraiburg Mühldorf am Inn 84478 09183148 
Wallgau Garmisch-Partenkirchen 82499 09180136 
Waltenhofen Oberallgäu 87448 09780143 
Warngau Miesbach 83627 09182136 
Wasserburg (Bodensee) Lindau (Bodensee) 88142 09776128 
Wegscheid Passau 94110 09275156 
Weiler-Simmerberg Lindau (Bodensee) 88171 09776129 
Weißensberg Lindau (Bodensee) 88138 09776130 
Weitnau Oberallgäu 87480 09780144 
Wertach Oberallgäu 87497 09780145 
Weyarn Miesbach 83629 09182137 
Wiggensbach Oberallgäu 87487 09780146 
Wildpoldsried Oberallgäu 87499 09780147 
Wildsteig Weilheim-Schongau 82409 09190160 
Windorf Passau 94575 09275159 
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Stadt oder Gemeinde Kreis Postleitzahl AGS 
Winhöring Altötting 84543 09171137 
Winzer Deggendorf 94577 09271153 
Wittibreut Rottal-Inn 84384 09277152 
Witzmannsberg Passau 94104 09275160 


Wolfratshauser Forst Bad Tölz  09173452 


Wonneberg Traunstein 83379 09189165 
Wurmannsquick Rottal-Inn 84329 09277153 
Zangberg Mühldorf am Inn 84539 09183151 
Zeilarn Rottal-Inn 84367 09277154 
Zenting Freyung-Grafenau 94579 09272152 
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Anwendung des Mehrseitigen Übereinkom-
mens vom 24. November 2016 (BGBl. 2020 II S. 946, 947) und weiterer 
Maßnahmen 


A. Problem und Ziel 


Die Bundesrepublik Deutschland hat am 7. Juni 2017 das Mehrseitige Übereinkommen vom 
24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhin-
derung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS-MLI) gemeinsam mit 67 an-
deren Staaten und Gebieten als Erstunterzeichner unterzeichnet. Die Ratifikation des 
BEPS-MLI wurde mit Vertragsgesetz vom 22. November 2020 (BGBl. 2020 II S. 946, 947) 
vorbereitet und ist am 18. Dezember 2020 erfolgt. Das BEPS-MLI ist für die Bundesrepublik 
Deutschland am 1. April 2021 in Kraft getreten. 


Aufgrund der Vielzahl der im BEPS-MLI vorgesehenen Options- und Vorbehaltsmöglichkei-
ten sowie aufgrund des Umstands, dass das BEPS-MLI die erfassten Steuerabkommen 
nicht unmittelbar ändert, sondern diese gemäß seinem Artikel 1 modifiziert und in Verbin-
dung mit ihnen anzuwenden ist, stellen sich bezüglich der Anwendung dieses neuartigen 
multilateralen Instruments besondere Anforderungen. 


Im Rahmen der Gesetzgebung zum BEPS-MLI-Vertragsgesetz wurde daher zur Gewähr-
leistung von Rechtssicherheit und -klarheit beschlossen, einen gemäß Artikel 35 Absatz 7 
BEPS-MLI zulässigen Vorbehalt zu nutzen. Dieser Vorbehalt bewirkt, dass die erfassten, 
von der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen bilateralen Steuerabkommen nicht be-
reits nach Ablauf einer im BEPS-MLI festgelegten Frist nach dem Inkrafttreten des BEPS-
MLI für beide Vertragsstaaten wirksam modifiziert werden, sondern erst, nachdem die Bun-
desrepublik Deutschland der OECD den Abschluss der im Hinblick auf ein erfasstes Steu-
erabkommen erforderlichen innerstaatlichen Maßnahmen notifiziert hat. Dieses Gesetz soll 
die für das Wirksamwerden der Modifikationen notwendige Notifikation im Sinne des Arti-
kels 35 Absatz 7 Buchstabe b des BEPS-MLI vorbereiten. Dazu soll dieses Gesetz insbe-
sondere die sich aus dem BEPS-MLI unter Berücksichtigung der Auswahlentscheidungen 
der Bundesrepublik Deutschland und des jeweiligen anderen Vertragsstaats für die erfass-
ten Steuerabkommen ergebenen Modifikationen konkret benennen. 


Das Finanzverwaltungsgesetz soll dahingehend geändert werden, dass dem Bundeszent-
ralamt für Steuern (BZSt) auch für das BEPS-MLI die Aufgabe der zuständigen Behörde 
obliegt. 


B. Lösung 


Erlass eines Gesetzes, das die Modifikationen der erfassten Steuerabkommen konkreti-
siert, damit die Notifikation im Sinne des Artikels 35 Absatz 7 Buchstabe b des BEPS-MLI 
gegenüber dem Verwahrer vorgenommen werden kann. 


Die Auswirkungen des BEPS-MLI auf ein erfasstes Steuerabkommen ergeben sich jeweils 
aus dem Abgleich der Listen der Auswahlentscheidungen und Vorbehaltserklärungen der 
Bundesrepublik Deutschland und des anderen Vertragsstaats eines erfassten 
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Steuerabkommens. Diese sog. „Matchings“ sollen durch dieses Gesetz rechtssicher kon-
kretisiert werden. Die sich durch dieses Gesetz ergebenden Modifikationen finden entspre-
chend der Zielsetzung des BEPS-MLI neben den bestehenden Steuerabkommen Anwen-
dung. 


Da die Auswahlentscheidungen und Vorbehaltserklärungen für einen Vertragsstaat des 
BEPS-MLI erst verbindlich werden, wenn dieser das BEPS-MLI ratifiziert hat, können in 
diesem Gesetz nur die Modifikationen solcher vom BEPS-MLI erfassten Steuerabkommen 
aufgeführt werden, bei denen auch der andere Vertragsstaat das BEPS-MLI bereits ratifi-
ziert hat. Dies trifft für die Steuerabkommen mit den folgenden Vertragsstaaten zu: Republik 
Kroatien, Tschechische Republik, Französische Republik, Hellenische Republik, Republik 
Ungarn, Japan, Republik Malta, Slowakische Republik und das Königreich Spanien. 


Zudem werden nur diejenigen Steuerabkommen von diesem Gesetz erfasst, die nicht be-
reits durch bilaterale Vereinbarungen angepasst wurden. Daher sind die Modifikationen der 
Steuerabkommen mit der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht 
von diesem Gesetz erfasst.  


Die vom BEPS-MLI erfassten Steuerabkommen mit der Italienischen Republik und der Re-
publik Türkei werden in diesem Gesetz noch nicht berücksichtigt, da diese Vertragsstaaten 
das BEPS-MLI noch nicht ratifiziert haben. Sobald dies geschieht, sollen die Modifikationen, 
die sich für diese Steuerabkommen ergeben, durch ein oder ggfs. mehrere Änderungsge-
setze ergänzt werden. 


Das von der Bundesrepublik Deutschland erfasste Steuerabkommen mit Rumänien wird 
nicht durch das BEPS-MLI modifiziert, da Rumänien im Rahmen der Ratifikation das Ab-
kommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen nicht 
nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI benannt hat. 


Mit dem vorliegenden Gesetz soll die Anwendung des BEPS-MLI konkretisiert werden und 
die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften erhalten. Diese wird auf deutscher 
Seite benötigt, um hinsichtlich der Steuerabkommen mit der Republik Kroatien, der Tsche-
chischen Republik, der Französischen Republik, der Hellenischen Republik, der Republik 
Ungarn, Japan, der Republik Malta, der Slowakischen Republik und dem Königreich Spa-
nien die Notifikation entsprechend Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe b des BEPS-MLI abzuge-
ben. 


Darüber hinaus soll durch die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes das BZSt als zu-
ständige Behörde mit der Durchführung von Verständigungs- und Schiedsverfahren zu an-
zuwendenden Regelungen des BEPS-MLI sowie der Durchführung von Schiedsverfahren 
nach dem BEPS-MLI beauftragt werden. 


C. Alternativen 


Ein Verzicht auf das Gesetz würde den Verzicht auf die Umsetzung der völkerrechtlichen 
Vereinbarung des unterzeichneten und ratifizierten BEPS-MLI bedeuten. 


Eine Umsetzung der Inhalte des BEPS-MLI-Vertragsgesetzes über bilaterale Änderungs-
protokolle wäre zwar grundsätzlich möglich. An das Bundesministerium der Finanzen wurde 
seitens der betreffenden Vertragsstaaten jedoch herangetragen, dass diese eine Umset-
zung mittels des BEPS-MLI wünschen. Angesichts dessen ist nicht absehbar, ob eine bila-
terale Umsetzung mit den jeweiligen Vertragsstaaten gelingen würde. Weiterhin müsste 
voraussichtlich für jedes der neun genannten Steuerabkommen ein eigenständiges Gesetz-
gebungsverfahren durchgeführt werden, was einen erhöhten gesetzgeberischen Mehrauf-
wand darstellen würde. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Maßnahme dient der Sicherung des Steueraufkommens. Eine Bezifferung, in welcher 
Höhe Steueraufkommen durch die Einführung und Anwendung der Missbrauchsabwehr-
maßnahmen der Maßnahme geschützt wird, ist jedoch nicht möglich. 


Die Regelungen führen beim Einzelplan 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 insgesamt 
zu einem Mehrbedarf von 1.363.562 Euro sowie von insgesamt 2,5 Planstellen/Stellen.  


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln ist finanziell und stellenmäßig im Kapi-
tel 0815 einzusparen. 


Im Einzelnen fallen beim BZSt sowie beim Kapitel 0811 folgende Mehrausgaben an: 


Kapitel 
HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme in T€ 


0811 MLI-Anwendungsgesetz 32 65 65 65 


Summe  32 65 65 65 


0815 MLI-Anwendungsgesetz 163 325 325 325 


Summe   163 325 325 325 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr 195 390 390 390 


Die titelgenaue Aufschlüsselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt ist 
aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begründung ersichtlich. 


Einmalige Mehrbedarfe an Sach- und Personalkosten entstehen nicht. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 152 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 152 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 0 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 0 
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F. Weitere Kosten 


Keine. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Anwendung des Mehrseitigen Überein-
kommens vom 24. November 2016 (BGBl. 2020 II S. 946, 947) und wei-


terer Maßnahmen 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Gesetzes zur Anwendung des Mehrseitigen Übereinkommens 
vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezo-
gener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung 


(BEPS-MLI-Anwendungsgesetz – BEPSMLIAnwG) 


§ 1 


Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 


(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist BEPS-MLI das Mehrseitige Übereinkommen vom 
24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhin-
derung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BGBl. II 2020, 946; 947). 


(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf die nachfolgend bezeichneten Steuerabkom-
men: 


1. Abkommen mit der Republik Kroatien: 


das Abkommen vom 6. Februar 2006 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Kroatien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl. 2006 II S. 1112, 1113); 


2. Abkommen mit der Tschechischen Republik: 


das Abkommen vom 19. Dezember 1980 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl. 
1982 II S. 1022, 1023) in der Fassung der Bekanntmachung über die Fortgeltung der 
deutsch-tschechoslowakischen Verträge im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Tschechischen Republik (BGBl. 1993 II S. 762); 


3. Abkommen mit der Französischen Republik: 


das Abkommen vom 21. Juli 1959 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Französischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen und über 
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gegenseitige Amts- und Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern (BGBl 1961 II S. 397, 
398), in der Fassung des Revisionsprotokolls vom 9. Juni 1969 (BGBl. 1970 II S. 717, 
719) und der Zusatzabkommen vom 28. September 1989 (BGBl. 1990 II S. 770, 772), 
20. Dezember 2001 (BGBl. 2002 II S. 2370, 2372) und 31. März 2015 (BGBl. 2015 II 
S. 1332, 1335); 


4. Abkommen mit der Hellenischen Republik: 


das Abkommen vom 18. April 1966 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Königreich Griechenland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhin-
derung der Steuerverkürzung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
sowie bei der Gewerbesteuer (BGBl. 1967 II S. 852, 853); 


5. Abkommen mit der Republik Ungarn: 


das Abkommen vom 28. Februar 2011 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Ungarn zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermö-
gen (BGBl. 2011 II S. 919, 920); 


6. Abkommen mit Japan: 


das Abkommen vom 17. Dezember 2015 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und Japan zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und bestimmter anderer Steuern sowie zur Verhinderung der Steuerver-
kürzung und -umgehung (BGBl. 2016 II S. 956, 958); 


7. Abkommen mit der Republik Malta: 


das Abkommen vom 8. März 2001 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Malta zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen (BGBl. 2001 II S. 1297, 1298) in der Fassung des Ände-
rungsprotokolls vom 17. Juni 2010 (BGBl. 2011 II S. 275, 276); 


8. Abkommen mit der Slowakischen Republik: 


das Abkommen vom 19. Dezember 1980 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl. 
1982 II S. 1022, 1023) in der Fassung der Bekanntmachung über die Fortgeltung der 
deutsch-tschechoslowakischen Verträge im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Slowakischen Republik (BGBl. 1993 II S. 762); 


9. Abkommen mit dem Königreich Spanien: 


das Abkommen vom 3. Februar 2011 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Königreich Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinde-
rung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen (BGBl. 2012 II S. 18, 19). 
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§ 2 


Auslegung und Anwendung; Verständigungsverfahren 


Bestimmungen des BEPS-MLI sind nach der Bedeutung auszulegen und anzuwenden, 
die ihnen nach dem BEPS-MLI sowie, sofern der Zusammenhang des BEPS-MLI nichts 
anderes erfordert, nach den Bestimmungen des jeweils in Bezug genommenen Steuerab-
kommen sowie der Verständigungsergebnisse hierzu, zukommt. 


§ 3 


Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Republik Kroatien 


Aufgrund der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Kroatien sind ab dem Zeitpunkt, zu dem das BEPS-MLI in der Bundesrepublik 
Deutschland im Verhältnis zur Republik Kroatien wirksam wird, anzuwenden: 


1. Artikel 6 Absatz 1 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass der dort genannte Wortlaut 
anstelle der bisherigen Formulierung in der Präambel des Abkommens mit der Repub-
lik Kroatien „von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zu schlie-
ßen“ tritt; 


2. Artikel 7 Absatz 1 des BEPS-MLI; 


3. anstelle des Artikels 13 Absatz 2 des Abkommens mit der Republik Kroatien der Arti-
kel 9 Absatz 4 BEPS-MLI; und 


4. anstelle des Artikels 5 Absatz 4 des Abkommens mit der Republik Kroatien der Arti-
kel 13 Absatz 2 BEPS-MLI. Dabei gelten als die 


a) in Artikel 13 Absatz 2 des BEPS-MLI genannten "Bestimmungen" jene des Artikels 
5 des Abkommens mit der Republik Kroatien, und 


b) in Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a des BEPS-MLI genannten "Tätigkeiten" jene im 
Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben a bis f des Abkommens mit der Republik Kroatien 
genannten sind. 


Die Anwendung erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das „unter das Übereinkommen fal-
lende Steuerabkommen“ das Abkommen mit der Republik Kroatien ist. 


§ 4 


Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Tschechischen Republik 


Aufgrund der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Tschechischen Republik sind ab dem Zeitpunkt, zu dem das BEPS-MLI in der Bundesre-
publik Deutschland im Verhältnis zur Tschechischen Republik wirksam wird, anzuwenden: 


1. Artikel 6 Absatz 1 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass der dort genannte Wortlaut 
anstelle der bisherigen Formulierung in der Präambel des Abkommens mit der Tsche-
chischen Republik „von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zu 
schließen“ tritt; 
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2. Artikel 7 Absatz 1 des BEPS-MLI; und 


3. Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 des BEPS-MLI. 


Die Anwendung erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das „unter das Übereinkommen fal-
lende Steuerabkommen“ das Abkommen mit der Tschechischen Republik ist. 


§ 5 


Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit Französischen Republik 


Aufgrund der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und der Fran-
zösischen Republik sind ab dem Zeitpunkt, zu dem das BEPS-MLI in der Bundesrepublik 
Deutschland im Verhältnis zur Französischen Republik wirksam wird, anzuwenden: 


1. Artikel 6 Absatz 1 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass der dort genannte Wortlaut 
anstelle der bisherigen Formulierung in der Präambel des Abkommens mit der Franzö-
sischen Republik „von dem Wunsche geleitet, bei den Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern Doppelbesteuerun-
gen zu vermeiden“ tritt; 


2. Artikel 7 Absatz 1 des BEPS-MLI; 


3. Artikel 8 Absatz 1 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die dort genannten „Bestim-
mungen“ jene des Artikels 9 Absatz 3 und 5 des Abkommens mit der Französischen 
Republik sind; 


4. anstelle des Artikels 7 Absatz 4 Satz 1 des Abkommens mit der Französischen Repub-
lik der Artikel 9 Absatz 4 BEPS-MLI; und 


5. Artikel 17 Absatz 1 des BEPS-MLI. 


Die Anwendung erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das „unter das Übereinkommen fal-
lende Steuerabkommen“ das Abkommen mit der Französischen Republik ist. 


§ 6 


Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Hellenischen Republik 


Aufgrund der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und der Helle-
nischen Republik sind ab dem Zeitpunkt, zu dem das BEPS-MLI in der Bundesrepublik 
Deutschland im Verhältnis zur Hellenischen Republik wirksam wird, anzuwenden: 


1. Artikel 6 Absatz 1 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass der dort genannte Wortlaut 
anstelle der bisherigen Formulierung in der Präambel des Abkommens mit der Helle-
nischen Republik „VON DEM WUNSCHE GELEITET, bei den Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen sowie bei der Gewerbesteuer die Doppelbesteuerung zu ver-
meiden und die Steuerverkürzung zu verhindern“ tritt; 


2. Artikel 7 Absatz 1 des BEPS-MLI; 


3. Artikel 16 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 des BEPS-MLI; 


4. Artikel 17 Absatz 1 des BEPS-MLI; 
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5. Artikel 19 Absatz 1 bis 10 und 12 des BEPS-MLI mit den Maßgaben, dass 


a) die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a des BEPS-MLI genannte „Bestimmung“ 
jene des Artikels XX Absatz 1 Satz 1 des Abkommens mit der Hellenischen Re-
publik ist; 


b) anstelle der in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b BEPS-MLI vorgesehenen Frist von 
zwei Jahren eine Frist von drei Jahren tritt; 


c) die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des BEPS-MLI genannte „Bestimmung“ 
jene des Artikels 16 Absatz 2 Satz 1 BEPS-MLI ist; und 


d) der in Artikel 19 Absatz 10 des BEPS-MLI genannte „Artikel“ der Artikel XX des 
Abkommens mit der Hellenischen Republik ist; 


6. Artikel 20 des BEPS-MLI; 


7. Artikel 21 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten „Bestimmungen“ jene des Artikels XIX des Abkommens mit der Hellenischen Re-
publik sind; 


8. Artikel 22 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die dort genannten „Bestimmungen“ 
jene des Artikels XX des Abkommens mit der Hellenischen Republik sind; 


9. Artikel 23 Absätze 2 und 5 des BEPS-MLI; 


10. Artikel 24 Absatz 2 des BEPS-MLI; 


11. Artikel 25 des BEPS-MLI; 


12. Artikel 26 Absätze 2 und 3 des BEPS-MLI; und 


13. die von der Bundesrepublik Deutschland zu Artikel 28 Absatz 2 Buchst a des BEPS-
MLI angebrachten Vorbehalte zum Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens (Ge-
setz zu dem BEPS-MLI vom 22. November 2020 (BGBl. II 2020, 946)). 


Die Anwendung erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das „unter das Übereinkommen fal-
lende Steuerabkommen“ das Abkommen mit der Hellenischen Republik ist. 


§ 7 


Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Republik Ungarn 


Aufgrund der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Ungarn sind ab dem Zeitpunkt, zu dem das BEPS-MLI in der Bundesrepublik 
Deutschland im Verhältnis zur Republik Ungarn wirksam wird, anzuwenden: 


1. Artikel 6 Absatz 1 des BEPS-MLI; 


2. Artikel 7 Absatz 1 des BEPS-MLI; 


3. Artikel 19 Absatz 1 bis 10 und 12 des BEPS-MLI mit den Maßgaben, dass 


a) die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a des BEPS-MLI genannte „Bestimmung“ 
jene des Artikels 24 Absatz 1 Satz 1 des Abkommens mit der Republik Ungarn ist; 
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b) anstelle der in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b BEPS-MLI vorgesehenen Frist von 
zwei Jahren eine Frist von drei Jahren tritt; 


c) die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des BEPS-MLI genannte „Bestimmung“ 
jene des Artikels 24 Absatz 2 Satz 1 des Abkommens mit der Republik Ungarn ist; 
und 


d) der in Artikel 19 Absatz 10 des BEPS-MLI genannte "Artikel" der Artikel 24 des 
Abkommens mit der Republik Ungarn ist; 


4. Artikel 20 des BEPS-MLI; 


5. Artikel 21 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten „Bestimmungen“ jene des Artikels 25 des Abkommens mit der Republik Ungarn 
sind; 


6. Artikel 22 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die dort genannten „Bestimmungen“ 
jene des Artikels 24 des Abkommens mit der Republik Ungarn sind; 


7. Artikel 23 Absatz 2 und 5 des BEPS-MLI; 


8. Artikel 24 Absatz 2 des BEPS-MLI; 


9. Artikel 25 des BEPS-MLI; 


10. Artikel 26 Absatz 2 und 3 des BEPS-MLI; und 


11. die von der Bundesrepublik Deutschland zu Artikel 28 Absatz 2 Buchst a des BEPS-
MLI angebrachten Vorbehalte zum Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens (Ge-
setz zu dem BEPS-MLI vom 22. November 2020 (BGBl. II 2020, 946). 


Die Anwendung erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das „unter das Übereinkommen fal-
lende Steuerabkommen“ das Abkommen mit der Republik Ungarn ist. 


§ 8 


Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit Japan 


Aufgrund der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und Japans 
sind ab dem Zeitpunkt, zu dem das BEPS-MLI in der Bundesrepublik Deutschland im Ver-
hältnis zu Japan wirksam wird, anzuwenden: 


1. anstelle des Artikels 13 Absatz 2 des Abkommens mit Japan der Artikel 9 Absatz 4 
BEPS-MLI; 


2. Artikel 10 Absatz 1 bis 3 des BEPS-MLI; und 


3. anstelle des Artikels 5 Absatz 4 des Abkommens mit Japan der Artikel 13 Absatz 2 
BEPS-MLI. Dabei gelten als die 


4. in Artikel 13 Absatz 2 des BEPS-MLI genannten „Bestimmungen“ jene des Artikels 5 
des Abkommens mit Japan; und 


5. in Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a des BEPS-MLI genannten „Tätigkeiten“ jene im Ar-
tikel 5 Absatz 4 Buchstaben a bis f des Abkommens mit Japan genannten sind. 
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Die Anwendung erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das „unter das Übereinkommen fal-
lende Steuerabkommen“ das Abkommen mit Japan ist. 


§ 9 


Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Republik Malta 


Aufgrund der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Malta sind ab dem Zeitpunkt, zu dem das BEPS-MLI in der Bundesrepublik Deutsch-
land im Verhältnis zur Republik Malta wirksam wird, anzuwenden: 


1. Artikel 6 Absatz 1 des BEPS-MLI; 


2. Artikel 7 Absatz 1 des BEPS-MLI; 


3. anstelle des Artikels 13 Absatz 2 des Abkommens mit der Republik Malta der Artikel 9 
Absatz 4 BEPS-MLI; 


4. Artikel 19 Absatz 1 bis 10 und 12 des BEPS-MLI mit den Maßgaben, dass  


a) die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a des BEPS-MLI genannte „Bestimmung“ 
jene des Artikels 25 Absatz 1 Satz 1 des Abkommens mit der Republik Malta ist; 


b) anstelle der in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b BEPS-MLI vorgesehenen Frist von 
zwei Jahren eine Frist von drei Jahren tritt; 


c) die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des BEPS-MLI genannte „Bestimmung“ 
jene des Artikels 25 Absatz 2 Satz 1 des Abkommens mit der Republik Malta ist; 
und 


d) der in Artikel 19 Absatz 10 des BEPS-MLI genannte "Artikel" der Artikel 25 des 
Abkommens mit der Republik Malta ist; 


5. Artikel 20 des BEPS-MLI; 


6. Artikel 21 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten „Bestimmungen“ jene des Artikels 26 des Abkommens mit der Republik Malta sind; 


7. Artikel 22 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die dort genannten "Bestimmungen" 
jene des Artikels 25 des Abkommens mit der Republik Malta sind; 


8. Artikel 23 Absatz 2 und 5 des BEPS-MLI; 


9. Artikel 24 Absatz 2 des BEPS-MLI; 


10. Artikel 25 des BEPS-MLI; 


11. Artikel 26 Absatz 2 und 3 des BEPS-MLI; und 


12. die von der Bundesrepublik Deutschland zu Artikel 28 Absatz 2 Buchst a des BEPS-
MLI angebrachten Vorbehalte zum Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens (Ge-
setz zu dem BEPS-MLI vom 22. November 2020 (BGBl. II 2020, 946). 


Die Anwendung erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das „unter das Übereinkommen fal-
lende Steuerabkommen“ das Abkommen mit der Republik Malta ist. 
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§ 10 


Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Slowakischen Republik 


Aufgrund der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und der Slo-
wakischen Republik sind ab dem Zeitpunkt, zu dem das BEPS-MLI in der Bundesrepublik 
Deutschland im Verhältnis zur Slowakischen Republik wirksam wird, anzuwenden: 


1. Artikel 5 Absatz 6 des BEPS-MLI mit den Maßgaben, dass  


a) dieser anstelle von Artikel 23 Absatz 2 des Abkommens mit der Slowakischen Re-
publik tritt, 


b) der „eine Vertragsstaat“ die Tschechoslowakische Sozialistische Republik; und 


c) der „andere Vertragsstaat“ die Bundesrepublik Deutschland ist; 


2. Artikel 6 Absatz 1 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass der dort genannte Wortlaut 
anstelle der bisherigen Formulierung in der Präambel des Abkommens mit der Slowa-
kischen Republik „von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zu 
schließen“ tritt; 


3. Artikel 7 Absatz 1 des BEPS-MLI; 


4. Artikel 8 Absatz 1 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die dort genannten „Bestim-
mungen“ jene des Artikels 10 Absatz 2 Buchstabe a des Abkommens mit der Slowaki-
schen Republik sind; 


5. Artikel 9 Absatz 4 des BEPS-MLI; 


6. Artikel 10 Absatz 1 bis 3 des BEPS-MLI; 


7. anstelle des Artikels 5 Absatz 3 des Abkommens mit der Slowakischen Republik der 
Artikel 13 Absatz 2 BEPS-MLI. Dabei gelten als die 


a) in Artikel 13 Absatz 2 des BEPS-MLI genannten „Bestimmungen“ jene des Artikels 
5 des Abkommens mit der Slowakischen Republik: und 


b) in Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a des BEPS-MLI genannten „Tätigkeiten“ jene im 
Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben a bis e des Abkommens mit der Slowakischen Re-
publik genannten sind; 


8. Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 des BEPS-MLI. 


Die Anwendung erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das „unter das Übereinkommen fal-
lende Steuerabkommen“ das Abkommen mit der Slowakischen Republik ist. 


§ 11 


Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit dem Königreich Spanien 


Aufgrund der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und des Kö-
nigreichs Spaniens sind ab dem Zeitpunkt, zu dem das BEPS-MLI in der Bundesrepublik 
Deutschland im Verhältnis zum Königreich Spanien wirksam wird, anzuwenden: 
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1. Artikel 6 Absatz 1 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass der dort genannte Wortlaut 
anstelle der bisherigen Formulierung in der Präambel des Abkommens mit dem König-
reich Spanien „von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und Vermögen zu schließen“ tritt; 


2. Artikel 7 Absatz 1 des BEPS-MLI; 


3. Artikel 8 Absatz 1 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die dort genannten „Bestim-
mungen“ jene des Artikels 10 Absatz 2 Buchstabe a des Abkommens mit dem König-
reich Spanien sind; 


4. anstelle des Artikels 13 Absatz 2 des Abkommens mit dem Königreich Spanien der 
Artikel 9 Absatz 4 BEPS-MLI; 


5. Artikel 10 Absatz 1 bis 3 des BEPS-MLI; 


6. anstelle des Artikels 5 Absatz 4 des Abkommens mit dem Königreich Spanien der Ar-
tikel 13 Absatz 2 des BEPS-MLI. Dabei gelten als die  


a) in Artikel 13 Absatz 2 des BEPS-MLI genannten „Bestimmungen“ jene des Artikels 
5 des Abkommens mit dem Königreich Spanien; und 


b) in Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a des BEPS-MLI genannten „Tätigkeiten“ jene im 
Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben a bis f des Abkommens mit dem Königreich Spanien 
genannten sind; 


7. Artikel 19 Absatz 1 bis 10 und 12 des BEPS-MLI mit den Maßgaben, dass  


a) die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a des BEPS-MLI genannte „Bestimmung“ 
jene des Artikels 24 Absatz 1 Satz 1 des Abkommens mit dem Königreich Spanien 
ist; 


b) anstelle der in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b BEPS-MLI vorgesehenen Frist von 
zwei Jahren eine Frist von drei Jahren tritt; 


c) die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des BEPS-MLI genannte "Bestimmung" 
jene des Artikels 24 Absatz 2 Satz 1 des Abkommens mit dem Königreich Spanien 
ist; und 


d) der in Artikel 19 Absatz 10 des BEPS-MLI genannte „Artikel“ der Artikel 24 des 
Abkommens mit dem Königreich Spanien ist; 


8. Artikel 20 des BEPS-MLI; 


9. Artikel 21 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten „Bestimmungen“ jene der Artikel 25 und 26 des Abkommens mit dem Königreich 
Spanien sind; 


10. Artikel 22 des BEPS-MLI mit der Maßgabe, dass die dort genannten „Bestimmungen“ 
jene des Artikels 24 des Abkommens mit dem Königreich Spanien sind; 


11. Artikel 23 Absatz 1 und 5 des BEPS-MLI; 


12. Artikel 24 Absatz 2 des BEPS-MLI; 


13. Artikel 25 des BEPS-MLI; 
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14. Artikel 26 Absatz 2 und 3 des BEPS-MLI; und 


15. die von der Bundesrepublik Deutschland zu Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a des 
BEPS-MLI angebrachten Vorbehalte zum Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens 
(Gesetz zu dem BEPS-MLI vom 22. November 2020 (BGBl. II 2020, 946). 


Die Anwendung erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das „unter das Übereinkommen fal-
lende Steuerabkommen“ das Abkommen mit dem Königreich Spanien ist. 


Artikel 2 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 Absatz1 Satz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 


„5. die Ausübung der Funktion der zuständigen Behörde auf dem Gebiet der steuerlichen 
Rechts- und Amtshilfe und bei der Durchführung von Verständigungs- und Schieds-
verfahren im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder 
mit der von dieser beauftragten Behörde nach den Doppelbesteuerungsabkommen, 
dem Übereinkommen Nr. 90/436/EWG über die Beseitigung der Doppelbesteuerung 
im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (ABl. L 225 
vom 20.8.1990, S. 10) in der jeweils geltenden Fassung, dem EU-Doppelbesteue-
rungsabkommen-Streitbeilegungsgesetz vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2103) in 
der jeweils geltenden Fassung und dem Gesetz zur Anwendung des Mehrseitigen 
Übereinkommens vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezo-
gener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
in der jeweils geltenden Fassung und bei der Durchführung von Vorabverständigungs-
verfahren nach § 89a der Abgabenordnung, soweit das zuständige Bundesministe-
rium seine Befugnisse in diesem Bereich delegiert;“. 


Artikel 3 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Das BEPS-MLI enthält in den Artikeln 3 bis 26 viele Empfehlungen zur Verhinderung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, die teilweise nur optional von dem jeweiligen 
Staat umzusetzen sind. Daher sind für die Frage, welche der BEPS-MLI-Artikel tatsächlich 
auf ein erfasstes Steuerabkommen Anwendung finden, die verbindlich getroffenen Aus-
wahlentscheidungen und Vorbehaltserklärungen der Bundesrepublik Deutschland und des 
jeweils anderen Vertragsstaats maßgeblich. Verbindlich werden die getroffenen Auswahl-
entscheidungen und Vorbehaltserklärungen bei Ratifikation des BEPS-MLI. Sofern ein 
Staat nach Ratifikation des BEPS-MLI seine Auswahlentscheidungen und Vorbehaltserklä-
rungen durch Notifikation an die OECD ändert, sind auch diese nachträglichen Änderungen 
zu berücksichtigen. 


Da die Vertragsstaaten unterschiedliche Auswahlentscheidungen und Vorbehaltserklärun-
gen notifiziert haben, finden auf die jeweiligen Steuerabkommen je nach Abkommens-
partner auch unterschiedliche BEPS-MLI-Artikel mit gegebenenfalls unterschiedlichen Er-
gebnissen Anwendung. Dies bedeutet, dass die Anwendung eines BEPS-MLI-Artikels je 
nach betroffenem Steuerabkommen zu unterschiedlichen Modifikationen führen kann. 


In dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die sich aus der Anwendung des BEPS-MLI er-
gebenden Modifikationen in Bezug auf die erfassten Steuerabkommen zur Erleichterung 
der Anwendung zusammengefasst und für deren Anwendung konkretisiert werden. Nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes wird die Bundesrepublik Deutschland im Sinne des Artikels 
35 Absatz 7 Buchstabe b des BEPS-MLI dem Verwahrer notifizieren, dass alle innerstaat-
lichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf die in diesem Gesetz 
bezeichneten Abkommen abgeschlossen sind, so dass das BEPS-MLI nach den Artikeln 
35 und 36 des BEPS-MLI für die Bundesrepublik Deutschland wirksam wird. 


Sollten sich aufgrund von künftigen Anpassungen der Auswahlentscheidungen und Vorbe-
haltserklärungen eines Vertragsstaats, mit dem ein Steuerabkommen in diesem Gesetz er-
fasst wurde, andere oder weitere Modifikationen ergeben, soll dieses Gesetz geändert oder 
ergänzt werden. Dies gilt auch für spätere Ratifikationen des BEPS-MLI durch Vertrags-
staaten, dessen Doppelbesteuerungsabkommen die Bundesrepublik Deutschland als er-
fasstes Steuerabkommen ausgewählt hat. 


Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Liste 
der erfassten Steuerabkommen nachträglich durch Notifikation an den Verwahrer erweitert, 
vgl. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii in Verbindung mit Artikel 29 Absatz 5 des BEPS-
MLI. Auch in diesem Fall soll dieses Gesetz – nach Ergänzung des MLI-Vertragsgesetzes – 
entsprechend ergänzt werden. 


Das Recht der Vertragsstaaten, ein durch das BEPS-MLI modifiziertes Steuerabkommen 
auf bilateralem Wege zu ändern oder zu ersetzen, bleibt unberührt (vgl. Artikel 30 des 
BEPS-MLI). 


Aufgrund der Einführung von Schiedsverfahren in die Abkommen mit der Hellenischen Re-
publik, der Republik Ungarn, der Republik Malta und dem Königreich Spanien durch das 
BEPS-MLI ist es erforderlich, das BZSt mit der Aufgabe der Durchführung von Schiedsver-
fahren auch nach dem BEPS-MLI zu betrauen. Weiterhin soll das BZSt auch für 
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Verständigungsverfahren (in der gegebenenfalls durch Artikel 16 BEPS-MLI modifizierten 
Anwendung) zuständig sein, die sich durch die Anwendung des BEPS-MLI ergeben (siehe 
Artikel 32 Absatz 1 BEPS-MLI). 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


In diesem Gesetz werden die sich durch das BEPS-MLI ergebenden Modifikationen der 
erfassten Steuerabkommen dargestellt und die Anwendung sowie der Vorrang der BEPS-
MLI-Regelungen hinsichtlich des jeweiligen Abkommens konkretisiert. 


Die Rechtsfolgen des BEPS-MLI für ein erfasstes Steuerabkommen ergeben sich jeweils 
aus dem Abgleich der Listen der verbindlichen Auswahlentscheidungen und Vorbehaltser-
klärungen der Bundesrepublik Deutschland und des anderen Vertragsstaats eines erfass-
ten Steuerabkommens. Diese sog. „Matchings“ sollen durch dieses Gesetz rechtssicher 
konkretisiert und transparent gemacht werden. Die sich durch dieses Gesetz ergebenden 
Modifikationen finden entsprechend der Zielsetzung des BEPS-MLI neben den bestehen-
den Steuerabkommen Anwendung, wobei dieses Gesetz jeweils einen etwaigen Vorrang 
der BEPS-MLI-Regelung konkret benennt soweit die Regelungsbereiche eines erfassten 
Steuerabkommens und einer BEPS-MLI-Vorschrift sich überschneiden. 


Das Bundesministerium der Finanzen hat dem Finanzausschuss des Deutschen Bundes-
tages vor der Befassung mit diesem Gesetz einen Bericht zukommen lassen, der sog. An-
wendungshilfen zu den vom BEPS-MLI erfassten Steuerabkommen enthält. Diese Arbeits-
hilfen beinhalten nach Anleitung der OECD (https://www.oecd.org/tax/beps/beps-mli-
guidance-for-the-development-of-synthesised-texts.pdf) erstellte Synopsen der erfassten 
Steuerabkommen in deren jeweiligen Modifikationen durch das BEPS-MLI. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen wird diese Arbeitshilfen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes auf sei-
ner Internetseite veröffentlichen. 


Die folgenden, materiellen Artikel des BEPS-MLI finden auf die folgenden Steuerabkommen 
Anwendung. Hinsichtlich materieller Auslegungsfragen der einzelnen BEPS-MLI-Artikel 
wird auf die Denkschrift Teil I und II des BEPS-MLI-Vertragsgesetzentwurfs (BT-Drs. 
19/20979, ab Seite 88 ff.) verwiesen. Weitere Bestimmungen des BEPS-MLI bleiben unbe-
rührt. 


Materieller BEPS-MLI-Artikel Anwendung auf erfasste Steuerabkommen 


Artikel 5 BEPS-MLI – Anwendung von Methoden zur Be-
seitigung der Doppelbesteuerung 


– Slowakische Republik 


Artikel 6 BEPS-MLI – Zweck eines unter das Übereinkom-
men fallenden Steuerabkommens 


– Republik Kroatien 


– Tschechische Republik 


– Französische Republik 


– Hellenische Republik 


– Republik Ungarn 


– Republik Malta 


– Slowakische Republik 


– Königreich Spanien 


Artikel 7 BEPS-MLI – Verhinderung von Abkommens-
missbrauch  


– Republik Kroatien 


– Tschechische Republik 


– Französische Republik 


– Hellenische Republik 


– Republik Ungarn 
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– Republik Malta 


– Slowakische Republik 


– Königreich Spanien 


Artikel 8 – Transaktion zur Übertragung von Dividenden – Französische Republik 


– Slowakische Republik 


– Königreich Spanien 


Artikel 9 – Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen o-
der Rechten an Rechtsträgern, deren Wert hauptsächlich 
auf unbeweglichem Vermögen beruht 


– Republik Kroatien 


– Französische Republik 


– Japan 


– Republik Malta 


– Slowakische Republik 


– Königreich Spanien 


Artikel 10 – Vorschrift zur Missbrauchsbekämpfung für in 
Drittstaaten oder -gebieten gelegene Betriebsstätten 


– Japan 


– Slowakische Republik 


– Königreich Spanien 


Artikel 13 – Künstliche Umgehung des Betriebsstätten-
status durch die Ausnahme bestimmter Tätigkeiten 


– Republik Kroatien 


– Japan 


– Slowakische Republik 


– Königreich Spanien 


Artikel 16 – Verständigungsverfahren  – Tschechische Republik 


– Hellenische Republik 


– Slowakische Republik 


Artikel 17 – Gegenberichtigung  – Französische Republik 


– Hellenische Republik 


Artikel 18 bis 26 (Teil VI) – Schiedsverfahren  – Hellenische Republik 


– Republik Ungarn 


– Republik Malta 


– Königreich Spanien 


 


III. Alternativen 


Ein Verzicht auf das Gesetz würde die Umsetzung der völkerrechtlichen Vereinbarung des 
unterzeichneten und ratifizierten BEPS-MLI aufgeben. 


Eine Umsetzung der Inhalte des BEPS-MLI-Vertragsgesetzes über bilaterale Änderungs-
protokolle ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch ist unklar, ob die in diesem Gesetz ge-
nannten Vertragsstaaten einer bilateralen Umsetzung zustimmen würden. Weiterhin 
müsste für jedes der neun genannten Steuerabkommen ein eigenständiges Gesetzge-
bungsverfahren durchgeführt werden. Dies würde einen Mehraufwand darstellen. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Auf das Gesetz findet Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) Anwendung, da 
es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. 
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Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 
erste Alternative GG. Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates nach Artikel 
105 Absatz 3 GG, da das Aufkommen aus den Steuern, die unter die vom BEPS-MLI er-
fassten Steuerabkommen fallen, gemäß Artikel 106 des Grundgesetzes ganz oder zum Teil 
den Ländern oder den Gemeinden zusteht. 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 2) folgt die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 des GG. Der Vollzug der Steuergesetze wird 
erheblich verbessert oder erleichtert. 


Darüber hinaus ist die Zustimmung des Bundesrates nach Artikel 108 Absatz 5 Satz 2 GG 
erforderlich, da das Gesetz Verfahrensregelungen enthält, die sich auch an die Landesfi-
nanzbehörden richten. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht vereinbar. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Im Hinblick auf die hohe Komplexität des BEPS-MLI dient das Gesetz der Vereinfachung 
der Anwendung indem es die sich für ein erfasstes Steuerabkommen aufgrund der beider-
seitigen Auswahl- und Vorbehaltserklärungen der Vertragsstaaten ergebenden Modifikati-
onen konkretisiert. Es begründet einen Vorrang der BEPS-MLI-Regelungen vor jenen des 
jeweiligen erfassten Steuerabkommens. Erst hierdurch wird das BEPS-MLI innerstaatlich 
rechtssicher anwendbar. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der VN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient. Er trägt insbesondere zur ökonomischen 
Dimension der Nachhaltigkeit bei. 


Die Bundesregierung misst den Erfolg ihrer Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung 
anhand von bestimmten Indikatoren und darauf bezogenen Zielen, die sich in ihrer Syste-
matik an den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Nachhaltigkeitsziele) der Verein-
ten Nationen orientieren. Das Gesetz dient der nachhaltigen Entwicklung, da mit dem Ge-
setz die Nachhaltigkeitsziele 10 („Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern“) und 
17 („Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
mit neuem Leben erfüllen“) unterstützt werden. 


Entsprechend des Nachhaltigkeitszieles 10 leisten Steuern einen Beitrag, um Einkom-
mensungleichheit zu verringern. Steuerverkürzung oder -umgehung bedroht die Effektivität 
dieses Ausgleichs. Die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen, auch durch das hier vorlie-
gende Gesetz, ist ein wesentlicher Baustein zur Schließung von Steuerschlupflöchern und 
für eine faire globale Besteuerung. 


Entsprechend des Nachhaltigkeitszieles 17 trägt die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen 
zudem dazu bei, die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Besteuerung zu ver-
bessern und die Kapazitäten zur Erhebung von Steuern zu verbessern. 
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Dabei unterstützt das Vorhaben die folgenden Indikatorenbereiche: 8.2.a (Staatsverschul-
dung) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich 
anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Steueraufkommen 


Die Maßnahme dient der Sicherung des Steueraufkommens. Dies liegt daran, dass insbe-
sondere die Umsetzung des Artikels 7 BEPS-MLI inhaltlich das missbräuchliche Erlangen 
von Vorteilen aus DBA verhindern soll. Die Anwendung des Artikels 7 BEPS-MLI kann da-
her im Ergebnis bspw. dazu führen, dass eine von den Antragstellern geltend gemachte 
Entlastung von der deutschen Kapitalertragsteuer nicht oder nicht in der beantragten Höhe 
gewährt wird. Eine Bezifferung, in welcher Höhe Steueraufkommen durch die Einführung 
und Anwendung des Artikels 7 BEPS-MLI geschützt wird, ist jedoch nicht möglich. 


Vollzugsaufwand 


Der Vollzugsaufwand für den Bund erhöht sich für die Jahre 2024 bis 2027 wie folgt: 


Kapitel 
HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 f. 


Titel in T€ 


0815 


Tit. 422 01 115 230 230 230 


Tit. 511 01 32 63 63 63 


Tit. 812 01 16 32 32 32 


     


Summe   163 325 325 325 


0811 Tit. 634 03 32 65 65 65 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   195 390 390 390 


anteiliger Umstellungsaufwand       


anteiliger laufender Aufwand   195 390 390 390 


Gesamtsumme Epl. 08 1.365 


Planstellen und Stellen 


HH-Jahr 
2024 2025 2026 2027 f. 


Kapitel Laufbahngruppe 


0815 
Hauptgruppe 4 


höherer Dienst     


gehobener Dienst 
0,5 x A13g 


2 x A12 


0,5 x A13g 
2 x A12 


0,5 x A13g 
2 x A12 


0,5 x A13g 
2 x A12 


mittlerer Dienst         


einfacher Dienst         


Der erhöhte Vollzugsaufwand für die Verwaltung ergibt sich durch die Umsetzung der Arti-
kel 7 und 10 des BEPS-MLI. Dabei resultiert der Vollzugsaufwand im Wesentlichen aus der 
Einführung des Mindeststandards zur Verhinderung von Abkommensmissbrauch (Artikel 7 
BEPS-MLI) in acht Doppelbesteuerungsabkommen. Diese Vorschrift erfordert eine 
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aufwändige Einzelfallprüfung in den Bereichen der Kapitalertragsteuerentlastung und der 
Entlastung vom Steuerabzug nach § 50a EStG gemäß § 50c EStG. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalkosten ist finanziell und stellenmäßig im Kapi-
tel 0815 einzusparen. 


4. Erfüllungsaufwand 


Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


Verwaltung 


Dem Bund entsteht durch das Gesetz ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 
152 T. Euro. Hiervon entfallen 135 T. Euro auf die Umsetzung des Artikels 7 des BEPS-
MLI sowie 17 T. Euro auf die Umsetzung des Artikels 10 des BEPS-MLI. 


Laut Angaben des BZSt werden zur Umsetzung des Artikels 7 des BEPS-MLI pro Jahr etwa 
363 Einzelfallprüfungen anfallen, deren Bearbeitung von Mitarbeitenden im gehobenen 
Dienst übernommen werden. Die Prüfung dauert pro Fall etwa 480 Minuten. Dies entspricht 
einem jährlichen Zeitaufwand von 2.904 Stunden (363 Fälle * 480 Minuten / 60). Nach Be-
rücksichtigung des standardisierten Lohnkostensatzes des gehobenen Dienstes auf Bun-
desebene in Höhe von 46,50 Euro pro Stunde (siehe Leitfaden zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung; Stand 2022), 
ändert sich der jährliche Erfüllungsaufwand für das BZSt somit um rund +135298 000 Euro 
(2.904 Stunden * 46,50 Euro pro Stunde). 


Laut Angaben des BZSt werden zur Umsetzung des Artikels 10 des BEPS-MLI pro Jahr 
etwa 15 Prüfungen erwartet. Je Prüfung wird ein Zeitaufwand von 960 Minuten entstehen 
und die Bearbeitung wird von Mitarbeitende des höheren Dienstes durchgeführt. Dies ent-
spricht einem jährlichen Zeitaufwand von 240 Stunden (15 Prüfungen * 960 Minuten / 60). 
Nach Berücksichtigung des standardisierten Lohnkostensatzes des höheren Dienstes auf 
Bundesebene in Höhe von 70,50 Euro pro Stunde (siehe Leitfaden zur Ermittlung und Dar-
stellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung; Stand 
2022), ändert sich der jährliche Erfüllungsaufwand für das BZSt somit um rund +17 000 
Euro (240 Stunden * 70,50 Euro pro Stunde). 


Bearbeitung und Durchführung von Schiedsverfahren im Rahmen von Doppel-besteue-
rungsabkommen bedingt keinen weiteren Erfüllungsaufwand. 


Vor-
gabe 


Paragraph; Bezeich-
nung der Vorgabe; Ver-
waltungsebene 


Rechenweg -  
jährliche Auf-
wandsänderung 


Jährlicher Erfül-
lungsaufwand (in 
Tsd. Euro) 


Rechenweg -  
einmaliger Auf-
wand 


Einmaliger  
Erfüllungsauf-
wand (in Tsd. 
Euro) 


4.3.1 


§ 50c EStG i.V.m. Arti-
kel 7 MLI; Einzelfallprü-
fung in den Bereichen 
der Kapitalertragsteu-
erentlastung aufgrund 
der Einführung des 
Mindeststandards zur 


Personalkosten 
Bundeszentral-
amt für Steuern: 


2904 Stunden * 
46,5 Euro pro 
Stunde 


135   0 
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Verhinderung von Ab-
kommensmissbrauch 


4.3.2 


§ 50a EStG i.V.m. Arti-
kel 10 MLI;  Einzelfall-
prüfung in den Berei-
chen der Entlastung 
vom Steuerabzug auf-
grund der Einführung 
des Mindeststandards 
zur Verhinderung von 
Abkommensmiss-
brauch 


Personalkosten 
Bundeszentral-
amt für Steuern: 


240 Stunden * 
70,5 Euro pro 
Stunde 


 


17   


4.3.3 


§ 8 Abs. 1 Nr. 5, § 9 
Abs. 1 Nr. 3, § 12 Abs. 
1 Nr. 4, § 14 Abs. 1 Nr. 
7 MLI-AnwG i.V.m. Ar-
tikel 18-26 MLI; Bear-
beitung und Durchfüh-
rung von Schiedsver-
fahren im Rahmen von 
Doppelbesteuerungs-
abkommen 


 0  0 


Summe (in Tsd. Euro) 152   0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro) 152   0 


davon aus Landesebene (in Tsd. Euro) 0   0 


Anzahl der Vorgaben 3    


Die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen durch das Gesetz keinen Er-
füllungsaufwand. 


5. Weitere Kosten 


Keine. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Keine. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Da der dem Gesetz zugrundeliegende völkerrechtliche Vertrag keine Befristung seiner An-
wendung enthält, kommt eine Befristung des Gesetzes nicht in Betracht. Einer Evaluation 
des Gesetzes bedarf es nicht, da der dem Gesetz zugrundeliegende völkerrechtliche Ver-
trag nur durch multilateralen Konsens geändert oder durch dessen Kündigung einseitig be-
endet werden könnte. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Gesetzes zur Anwendung des Mehrseitigen Übereinkommens vom 24. 
November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung) 


Für die Anwendung des BEPS-MLI ist entscheidend, welche Auswahlentscheidungen die 
einzelnen Staaten getroffen haben und inwieweit eine Übereinstimmung der Auswahlent-
scheidungen im jeweiligen bilateralen Verhältnis vorliegt (sog. „Matching“). Aus diesem 
Grund werden durch die §§ 3 bis 11 des Artikels 1 des BEPS-MLI-Anwendungsgesetz die 
einzelnen Matchings des BEPS-MLI bezogen auf die erfassten Abkommen mit der Republik 
Kroatien, der Tschechischen Republik, der Französischen Republik, der Hellenischen Re-
publik, der Republik Ungarn, Japan, der Republik Malta, der Slowakischen Republik und 
dem Königreich Spanien konkretisiert. Diese Konkretisierung stellt die innerstaatliche An-
wendbarkeit der jeweiligen Matchings des BEPS-MLI sicher. Die nach dem Text des BEPS-
MLI abstrakt entstandenen Matchings sind für ihre praktische Anwendbarkeit entsprechend 
den Termini und Wortlauten des jeweils konkret erfassten Steuerabkommens anzupassen. 
Auch regelt das BEPS-MLI-Anwendungsgesetz den Anwendungsvorrang der durch Mat-
ching entstandenen Regelungen vor einer parallelen, aber nicht deckungsgleichen Rege-
lung im jeweiligen erfassten Steuerabkommen (im BEPSMLIAnwG jeweils mit „anstelle“ 
klargestellt). 


Die Matchings selbst beruhen auf den jeweiligen Notifikationen der Auswahlentscheidun-
gen und Vorbehalte der Vertragsstaaten gegenüber dem Verwahrer. Im Fall der Bundesre-
publik Deutschland war Grundlage hierfür das Gesetz zum Mehrseitigen Übereinkommens 
zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinn-
verkürzung und Gewinnverlagerung vom 19. Mai 2021 (BGBl. II 2021, S. 594). Die Aus-
wahlentscheidungen und Vorbehalte der Republik Kroatien, der Tschechischen Republik, 
der Französischen Republik, der Hellenischen Republik, der Republik Ungarn, Japans, der 
Republik Malta, der Slowakischen Republik und des Königreich Spaniens können unter 
https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf abgerufen werden. 


Zu § 1 (Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen) 


Die Begriffsbestimmungen in diesem Paragraphen sollen für einen besseren Lesefluss 
durch Verwendung verkürzter Abkommensbezeichnungen sorgen. 


Zu Absatz 1 


Die unter § 1 Absatz 1 genannte Abkürzung „BEPS-MLI“ bezeichnet im gesamten Gesetz 
das Mehrseitige Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkom-
menbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlage-
rung (BGBl. II 2020, 946; 947). 


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Das unter § 1 Absatz 2 Nummer 1 genannte Abkommen mit der Republik Kroatien bezeich-
net im gesamten Gesetz das Abkommen vom 6. Februar 2006 zwischen der Bundesrepub-
lik Deutschland und der Republik Kroatien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl. 2006 II S. 1112, 1113). 


Zu Nummer 2 


Das unter § 1 Absatz 2 Nummer 2 genannte Abkommen mit der Tschechischen Republik 
bezeichnet im gesamten Gesetz das Abkommen vom 19. Dezember 1980 zwischen der 
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Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen (BGBl. 1982 II S. 1022, 1023) in der Fassung der Bekanntmachung über die 
Fortgeltung der deutsch-tschechoslowakischen Verträge im Verhältnis zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik (BGBl. 1993 II S. 762). 


Zu Nummer 3 


Das unter § 1 Absatz 2 Nummer 3 genannte Abkommen mit der Französischen Republik 
bezeichnet im gesamten Gesetz das Abkommen vom 21. Juli 1959 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Französischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erungen und über gegenseitige Amts- und Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern, in der 
Fassung des Revisionsprotokolls vom 9. Juni 1969 (BGBl. 1970 II S. 717, 719) und der 
Zusatzabkommen vom 28. September 1989 (BGBl. 1990 II S. 770, 772), 20. Dezember 
2001 (BGBl. 2002 II S. 2370, 2372) und 31. März 2015 (BGBl. 2015 II S. 1332, 1335). 


Zu Nummer 4 


Das unter § 1 Absatz 2 Nummer 4 genannte Abkommen mit der Hellenischen Republik be-
zeichnet im gesamten Gesetz das Abkommen vom 18. April 1966 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und dem Königreich Griechenland zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung bei den Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen sowie bei der Gewerbesteuer (BGBl. 1967 II S. 852, 853). 


Zu Nummer 5 


Das unter § 1 Absatz 2 Nummer 5 genannte Abkommen mit der Republik Ungarn bezeich-
net im gesamten Gesetz das Abkommen vom 28. Februar 2011 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Republik Ungarn zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen (BGBl. 2011 II S. 919, 920). 


Zu Nummer 6 


Das unter § 1 Absatz 2 Nummer 6 genannte Abkommen mit Japan bezeichnet im gesamten 
Gesetz das Abkommen vom 17. Dezember 2015 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und Japan zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und bestimmter anderer Steuern sowie zur Verhinderung der Steuerverkür-
zung und -umgehung (BGBl. 2016 II S. 956, 958). 


Zu Nummer 7 


Das unter § 1 Absatz 2 Nummer 7 genannte Abkommen mit der Republik Malta bezeichnet 
im gesamten Gesetz das Abkommen vom 8. März 2001 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Malta zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steu-
ern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl. 1982 II S. 1022, 1023) in der Fassung des 
Änderungsprotokolls vom 17. Juni 2010 (BGBl. 2011 II S. 275, 276). 


Zu Nummer 8 


Das unter § 1 Absatz 2 Nummer 8 genannte Abkommen mit der Slowakischen Republik 
bezeichnet im gesamten Gesetz das Abkommen vom 19. Dezember 1980 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen (BGBl. 1982 II S. 1022, 1023) in der Fassung der Bekanntmachung über die 







 - 24 - Bearbeitungsstand: 15.12.2023  12:04 


 


Fortgeltung der deutsch-tschechoslowakischen Verträge im Verhältnis zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Slowakischen Republik (BGBl. 1993 II S. 762). 


Zu Nummer 9 


Das unter § 1 Absatz 2 Nummer 9 genannte Abkommen mit dem Königreich Spanien be-
zeichnet im gesamten Gesetz das Abkommen vom 3. Februar 2011 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem Königreich Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen (BGBl. 2012 II S. 18, 19). 


Zu § 2 (Auslegung und Anwendung; Verständigungsverfahren) 


Dieser Paragraph enthält eine allgemeine Auslegungsregel für Ausdrücke, die im BEPS-
MLI verwendet, darin jedoch nicht definiert werden. Demnach hat jeder nicht im BEPS-MLI 
definierte Ausdruck, sofern der Zusammenhang nichts anderes erfordert, die Bedeutung, 
die ihm zum Zeitpunkt der Anwendung des BEPS-MLI nach dem jeweils einschlägigen un-
ter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen zukommt. 


Für Ausdrücke, die weder im BEPS-MLI noch im jeweiligen unter das BEPS-MLI fallenden 
Steuerabkommen ausdrücklich definiert werden, sehen die unter das BEPS-MLI fallenden 
Steuerabkommen in der Regel vor, dass jeder nicht definierte Ausdruck, sofern der Zusam-
menhang nichts anderes erfordert, die Bedeutung hat, die ihm zum Zeitpunkt der Anwen-
dung des unter das BEPS-MLI fallenden Steuerabkommens nach dem innerstaatlichen 
Recht des Vertragsstaats zukommt, der das Abkommen anwendet, wobei die Bedeutung, 
die diesem Ausdruck nach dem Steuerrecht dieses Vertragsstaats zukommt, Vorrang vor 
einer Bedeutung hat, die ihm nach dem sonstigen Recht dieses Vertragsstaats zukommt. 
Enthält ein Steuerabkommen diese Regelung, so gilt sie auch für die Bestimmung der Be-
deutung von im BEPS-MLI nicht definierten Ausdrücken, sofern der Zusammenhang keine 
alternative Auslegung erfordert. Dabei umfasst der Zusammenhang den Zweck des BEPS-
MLI sowie den Zweck des unter das BEPS-MLI fallenden Steuerabkommens gemäß der 
durch Artikel 6 BEPS-MLI gegebenenfalls geänderten Präambel. 


Weiterhin stellt dieser Paragraph klar, dass nicht allein die Bestimmungen des jeweils er-
fassten Steuerabkommens, sondern auch die jeweiligen in der Vergangenheit getroffenen 
und in der Zukunft erfolgenden Verständigungsverfahren, insbesondere Konsultationsver-
einbarungen, Einfluss auf die Auslegung und Durchführung der BEPS-MLI Regelungen in 
Bezug auf das jeweils erfasste Steuerabkommen haben. Gleichzeitig stellt der Paragraph 
durch seine Bezugnahme auf die Relevanz von Verständigungen nach dem jeweiligen 
Steuerabkommens klar, dass Steuerpflichtigen auch hinsichtlich der Anwendung der 
BEPS-MLI Regelungen ein Antrag auf Verständigungsverfahren nach dem jeweiligen Steu-
erabkommen offensteht. Dies bedeutet, dass eine Person, die der Auffassung ist, dass 
Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zu einer Besteuerung führen, die den neben 
dem jeweiligen Steuerabkommen anzuwendenden Regelungen des BEPS-MLI nicht ent-
spricht, ihren Fall mit dem Wunsch der Einleitung eines Verständigungsverfahrens der zu-
ständigen Behörde unterbreiten kann. 


Zu § 3 (Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Republik Kroatien) 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kroatien haben beide den Wunsch ge-
äußert, dass das Abkommen mit der Republik Kroatien ein unter das BEPS-MLI fallendes 
Steuerabkommen sein soll. Dieser Wunsch wurde von beiden Staaten gegenüber dem Ver-
wahrer im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI notifiziert. Soweit 
das BEPS-MLI daher abstrakt von einem „unter das Übereinkommen fallende Steuerab-
kommen“ spricht, ist für Zwecke des § 3 konkret das Abkommen mit der Republik Kroatien 
zu verstehen. 
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Zeitpunkt der Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien: 


Die Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien ist in Artikel 35 Ab-
satz 1, 3 und 7 des BEPS-MLI geregelt. 


Infolge des von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehaltes nach Artikel 35 
Absatz 7 Buchstabe a des BEPS-MLI wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe a BEPS-MLI für im Abzugsweg erhobene Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen 
Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das 30 Tage nach Eingang der No-
tifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaatlichen 
Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der 
Republik Kroatien bei dem Verwahrer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Auswahlentscheidung nach 
Artikel 35 Absatz 3 des BEPS-MLI und des nach Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a des 
BEPS-MLI eingelegten Vorbehaltes wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe b BEPS-MLI für alle anderen für Veranlagungszeiträume erhobenen Steuern wie folgt 
wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das nach Ablauf von sechs Monaten, 
beginnend 30 Tage nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland 
über den Abschluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 
BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der Republik Kroatien bei dem Verwahrer, 
beginnt. 


Hinsichtlich der Formulierung des „nächsten Jahres“ in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a und 
des Absatzes 3 des BEPS-MLI ist darauf hinzuweisen, dass sie nicht in allen Fällen An-
wendung findet. Sollte die errechnete Frist des Wirksamwerdens bereits auf den 1. Januar 
eines Jahres fallen, soll nicht erneut die Anwendung des BEPS-MLI um ein Jahr verscho-
ben werden. Stattdessen ist auf die Formulierung „am oder nach dem ersten Tag“ abzu-
stellen. Dieser Auslegung haben alle Vertragsparteien des BEPS-MLI zugestimmt und die 
OECD hat ein entsprechendes Positionspapier der Konferenz der Vertragsparteien des 
BEPS-MLI entsprechend Artikel 32 Absatz 2 BEPS-MLI auf der OECD-Webseite am 25. 
März 2021 veröffentlicht. Ziel und Zweck des BEPS-MLI ist es, dass die Modifikationen des 
BEPS-MLI möglichst schnell auf die erfassten Steuerabkommen anwendbar sind, damit 
Gewinnverkürzungen und Gewinnverlagerungen verhindert werden. Dieses Ziel würde 
nicht erreicht werden, wenn die Anwendbarkeit der BEPS-MLI-Modifikationen nochmals um 
ein Jahr verzögert werden würde. 


Zu Nummer 1 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kroatien haben beide gemäß Artikel 6 
Absatz 5 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert, dass die bestehende Formulierung der Prä-
ambel des Abkommens mit der Republik Kroatien „von dem Wunsch geleitet, ein Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen zu schließen“ der Formulierung des Artikels 6 Absatz 2 des BEPS-MLI 
entspricht. Der Wortlaut des Artikels 6 Absatz 1 des BEPS-MLI tritt somit anstelle der be-
stehenden, o.g. Formulierung des Abkommens mit der Republik Kroatien. 


Zu Nummer 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kroatien haben beide im Rahmen ihrer 
Ratifikation keine Bestimmung nach Artikel 7 Absatz 17 Buchstabe a BEPS-MLI in Bezug 
auf das Abkommen mit der Republik Kroatien notifiziert. Dadurch ist Artikel 7 Absatz 1 des 
BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Republik Kroatien anzuwenden. 
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Zu Nummer 3 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kroatien haben sich beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation für die Anwendung des Artikels 9 Absatz 4 des BEPS-MLI entschieden 
und diese Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 8 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kroatien haben beide im Rahmen ihrer 
Ratifikation nach Artikel 9 Absatz 7 BEPS-MLI die gleiche Bestimmung, den Artikel 13 Ab-
satz 2 des Abkommens mit der Republik Kroatien, dem Verwahrer notifiziert. Dadurch tritt 
Artikel 9 Absatz 4 BEPS-MLI anstelle dieser notifizierten Bestimmung des Abkommens mit 
der Republik Kroatien. 


Zu Nummer 4 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kroatien haben sich beide nach Arti-
kel 13 Absatz 1 BEPS-MLI für die Anwendung der Option A (Artikel 13 Absatz 2 BEPS-MLI) 
entschieden und diese Entscheidung dem Verwahrer notifiziert. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kroatien haben beide dem Verwahrer 
notifiziert, dass Artikel 5 Absatz 4 des Abkommens mit der Republik Kroatien die in Arti-
kel 13 Absatz 5 Buchstabe a des BEPS-MLI beschriebene Bestimmung darstellt. Artikel 13 
Absatz 2 BEPS-MLI gilt daher anstelle des Artikels 5 Absatz 4 des Abkommens mit der 
Republik Kroatien. 


Zu § 4 (Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Tschechischen Republik) 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik haben beide den Wunsch 
geäußert, dass das Abkommen mit der Tschechischen Republik ein unter das BEPS-MLI 
fallendes Steuerabkommen sein soll. Dieser Wunsch wurde von beiden Staaten im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Soweit das 
BEPS-MLI daher abstrakt von einem „unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkom-
men“ spricht, ist für Zwecke des § 4 konkret das Abkommen mit der Tschechischen Repub-
lik zu verstehen. 


Zeitpunkt der Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Tschechischen Republik: 


Die Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Tschechischen Republik ist in Artikel 35 
Absatz 1, 3 und 7 des BEPS-MLI geregelt.  


Infolge des von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehaltes nach Artikel 35 
Absatz 7 Buchstabe a des BEPS-MLI wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe a BEPS-MLI für im Abzugsweg erhobene Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen 
Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das 30 Tage nach Eingang der No-
tifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaatlichen 
Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der 
Tschechischen Republik bei dem Verwahrer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Auswahlentscheidung nach 
Artikel 35 Absatz 3 des BEPS-MLI und des nach Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a des 
BEPS-MLI eingelegten Vorbehaltes wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe b BEPS-MLI für alle anderen für Veranlagungszeiträume erhobenen Steuern wie folgt 
wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das nach Ablauf von sechs Monaten, 
beginnend 30 Tage nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland 
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über den Abschluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 
BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der Tschechischen Republik bei dem Ver-
wahrer, beginnt. 


Hinsichtlich der Formulierung des „nächsten Jahres“ in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a und 
des Absatzes 3 des BEPS-MLI wird auf die Ausführungen zu § 3 „Zeitpunkt der Wirksamkeit 
des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien“ verweisen. 


Zu Nummer 1 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik haben beide gemäß Arti-
kel 6 Absatz 5 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert, dass die bestehende Formulierung der 
Präambel des Abkommens mit der Tschechischen Republik „von dem Wunsch geleitet, ein 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen zu schließen“ der Formulierung des Artikels 6 Absatz 2 des 
BEPS-MLI entspricht. Der Wortlaut des Artikels 6 Absatz 1 des BEPS-MLI tritt somit an-
stelle der bestehende, o.g. Formulierung des Abkommens mit der Tschechischen Republik. 


Zu Nummer 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation keine Bestimmung nach Artikel 7 Absatz 17 Buchstabe a BEPS-MLI in 
Bezug auf das Abkommen mit der Tschechischen Republik notifiziert. Dadurch ist Artikel 7 
Absatz 1 des BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Tschechischen Republik anzuwen-
den. 


Zu Nummer 3 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik haben beide keine Best-
immungen des Abkommens mit der Tschechischen Republik nach Artikel 16 Absatz 6 
Buchstabe b Ziffern i oder ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Demnach ist Artikel 16 
Absatz 1 Satz 2 des BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Tschechischen Republik 
anzuwenden. 


Beide Staaten notifizierten dem Verwahrer im Sinne von Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c 
Ziffer ii des BEPS-MLI, dass die in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii BEPS-MLI be-
schriebene Bestimmung nicht im Abkommen mit der Tschechischen Republik enthalten ist. 
Daher ist Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Tschechi-
schen Republik anzuwenden. 


Zu § 5 (Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit Französischen Republik) 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik haben beide den Wunsch 
geäußert, dass das Abkommen mit der Französischen Republik ein unter das BEPS-MLI 
fallendes Steuerabkommen sein soll. Dieser Wunsch wurde von beiden Staaten im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Soweit das 
BEPS-MLI daher abstrakt von einem „unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkom-
men“ spricht, ist für Zwecke des § 5 konkret das Abkommen mit der Französischen Repub-
lik zu verstehen. 


Zeitpunkt der Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Französischen Republik: 


Die Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Französischen Republik ist in Artikel 35 
Absatz 1, 3 und 7 des BEPS-MLI geregelt. 


Infolge des von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehaltes nach Artikel 35 
Absatz 7 Buchstabe a des BEPS-MLI wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 
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Buchstabe a BEPS-MLI für im Abzugsweg erhobene Steuern auf Beträge, die nicht ansäs-
sigen Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das 30 Tage nach Eingang der No-
tifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaatlichen 
Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der 
Französischen Republik bei dem Verwahrer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Auswahlentscheidung nach 
Artikel 35 Absatz 3 des BEPS-MLI und des nach Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a des 
BEPS-MLI eingelegten Vorbehaltes wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe b BEPS-MLI für alle anderen für Veranlagungszeiträume erhobenen Steuern wie folgt 
wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das nach Ablauf von sechs Monaten, 
beginnend 30 Tage nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland 
über den Abschluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 
BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der Französischen Republik bei dem Ver-
wahrer, beginnt. 


Hinsichtlich der Formulierung des „nächsten Jahres“ in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a und 
des Absatzes 3 des BEPS-MLI wird auf die Ausführungen zu § 3 „Zeitpunkt der Wirksamkeit 
des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien“ verweisen. 


Hinzuweisen ist zudem darauf, dass die Französische Republik bereits von ihrem Recht 
Gebrauch gemacht hat, nach Ratifikation ihre Liste der erfassten Steuerabkommen gemäß 
Artikel 29 Absatz 5 des BEPS-MLI zu erweitern, bzw. eine zusätzliche Notifikation gemäß 
Artikel 29 Absatz 6 des BEPS-MLI vorzunehmen. Diese nachträgliche Notifikation hat je-
doch keine Auswirkung auf den oben beschriebenen Prozess des Wirksamwerdens in Be-
zug auf das Abkommen mit der Französischen Republik. 


Zu Nummer 1 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik haben beide gemäß Arti-
kel 6 Absatz 5 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert, dass die bestehende Formulierung der 
Präambel des Abkommens mit der Französischen Republik „von dem Wunsch geleitet, […] 
Doppelbesteuerungen zu vermeiden“ der Formulierung des Artikels 6 Absatz 2 des BEPS-
MLI entspricht. Der Wortlaut des Artikels 6 Absatz 1 des BEPS-MLI tritt somit anstelle der 
bestehenden, o.g. Formulierung des Abkommens mit der Französischen Republik. 


Zu Nummer 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation keine Bestimmung nach Artikel 7 Absatz 17 Buchstabe a BEPS-MLI in 
Bezug auf das Abkommen mit der Französischen Republik notifiziert. Dadurch ist Artikel 7 
Absatz 1 des BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Französischen Republik anzuwen-
den. 


Zu Nummer 3 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation nach Artikel 8 Absatz 4 BEPS-MLI dem Verwahrer die gleichen Bestim-
mungen, Artikel 9 Absätze 3 und 5 des Abkommens mit der Französischen Republik, noti-
fiziert. Dadurch gilt Artikel 8 Absatz 1 des BEPS-MLI in Bezug auf diese notifizierten Best-
immungen des Abkommens mit der Französischen Republik. 







 - 29 - Bearbeitungsstand: 15.12.2023  12:04 


 


Zu Nummer 4 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik haben sich beide im Rah-
men ihrer Ratifikation für die Anwendung des Artikels 9 Absatz 4 des BEPS-MLI entschie-
den und diese Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 8 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation nach Artikel 9 Absatz 7 BEPS-MLI die gleiche Bestimmung, den Artikel 7 
Absatz 4 Satz 1 des Abkommens mit der Französischen Republik, notifiziert. Dadurch tritt 
Artikel 9 Absatz 4 des BEPS-MLI anstelle dieser notifizierten Bestimmung des Abkommens 
mit der Französischen Republik. 


Zu Nummer 5 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation keine Bestimmungen des Abkommens mit der Französischen Republik im 
Sinne von Artikel 17 Absatz 4 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Aus diesem Grund ist 
Artikel 17 Absatz 1 des BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Französischen Republik 
anzuwenden. 


Zu § 6 (Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Hellenischen Republik) 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben beide den Wunsch 
geäußert, dass das Abkommen mit der Hellenischen Republik ein unter das BEPS-MLI fal-
lendes Steuerabkommen sein soll. Dieser Wunsch wurde von beiden Staaten im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Soweit das 
BEPS-MLI daher abstrakt von einem „unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkom-
men“ spricht, ist für Zwecke des § 6 konkret das Abkommen mit der Hellenischen Republik 
zu verstehen. 


Zeitpunkt der Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Hellenischen Republik: 


Die Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Hellenischen Republik ist in Artikel 35 
Absatz 1, 3 und 7 des BEPS-MLI geregelt.  


Infolge des von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehaltes nach Artikel 35 
Absatz 7 Buchstabe a des BEPS-MLI wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe a BEPS-MLI für im Abzugsweg erhobene Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen 
Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das 30 Tage nach Eingang der No-
tifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaatlichen 
Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der 
Hellenischen Republik bei dem Verwahrer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Auswahlentscheidung nach 
Artikel 35 Absatz 3 des BEPS-MLI und des nach Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a des 
BEPS-MLI eingelegten Vorbehaltes wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe b BEPS-MLI für alle anderen für Veranlagungszeiträume erhobenen Steuern wie folgt 
wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das nach Ablauf von sechs Monaten, 
beginnend 30 Tage nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland 
über den Abschluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 
BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der Hellenischen Republik bei dem Ver-
wahrer, beginnt. 
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Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehalte nach den Artikeln 
35 Absatz 7 Buchstabe a und 36 Absatz 2 des BEPS-MLI wird Teil VI des BEPS-MLI 
(Schiedsverfahren nach den Artikeln 19 bis 26 BEPS-MLI) nach Artikel 36 Absatz 1 BEPS-
MLI für die Bundesrepublik Deutschland wie folgt wirksam: 


Für Fälle, die der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats am 30. Tag nach Eingang 
der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaat-
lichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen 
mit der Hellenischen Republik bei dem Verwahrer, vorgelegt werden. 


Für Fälle die der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats vor dem 30. Tag nach 
Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer in-
nerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Ab-
kommen mit der Hellenischen Republik bei dem Verwahrer vorgelegt werden, nur 
dann, wenn die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und der Hel-
lenischen Republik hierüber übereinkommen, dass er für diesen bestimmten Fall gilt. 


Hinsichtlich der Formulierung des „nächsten Jahres“ in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a und 
des Absatzes 3 des BEPS-MLI wird auf die Ausführungen zu § 3 „Zeitpunkt der Wirksamkeit 
des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien“ verweisen. 


Zu Nummer 1 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben beide gemäß Arti-
kel 6 Absatz 5 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert, dass die bestehende Formulierung der 
Präambel des Abkommens mit der Hellenischen Republik „von dem Wunsche geleitet, bei 
den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie bei der Gewerbesteuer die Dop-
pelbesteuerung zu vermeiden und die Steuerverkürzung zu verhindern“ der Formulierung 
des Artikels 6 Absatz 2 des BEPS-MLI entspricht. Der Wortlaut des Artikels 6 Absatz 1 des 
BEPS-MLI tritt somit anstelle der bestehenden, o.g. Formulierung des Abkommens mit der 
Hellenischen Republik. 


Zu Nummer 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation keine Bestimmung nach Artikel 7 Absatz 17 Buchstabe a BEPS-MLI in 
Bezug auf das Abkommen mit der Hellenischen Republik notifiziert. Dadurch ist Artikel 7 
Absatz 1 des BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Hellenischen Republik anzuwen-
den. 


Zu Nummer 3 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben beide keine Bestim-
mungen des Abkommens mit der Hellenischen Republik nach Artikel 16 Absatz 6 Buch-
stabe b Ziffer i oder ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Demnach ist Artikel 16 Absatz 1 
Satz 2 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Hellenischen Republik anzuwenden. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation nach Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer i BEPS-MLI das Abkommen 
mit der Hellenischen Republik notifiziert, sodass demnach Artikel 16 Absatz 2 Satz 1 BEPS-
MLI neben dem Abkommen mit der Hellenischen Republik anzuwenden ist. 


Beide Staaten notifizierten dem Verwahrer im Sinne von Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c 
Ziffer ii BEPS-MLI, dass die in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii BEPS-MLI beschrie-
bene Bestimmung nicht im Abkommen mit der Hellenischen Republik enthalten ist. Daher 
ist Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Hellenischen Re-
publik anzuwenden. 
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Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation das Abkommen mit der Hellenischen Republik nach Artikel 16 Absatz 6 
Buchstabe d Ziffer ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert, sodass demnach Artikel 16 Ab-
satz 3 Satz 2 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Hellenischen Republik anzuwen-
den ist. 


Zu Nummer 4 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation keine Bestimmung des Abkommens mit der Hellenischen Republik im 
Sinne von Artikel 17 Absatz 4 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Aus diesem Grund ist 
Artikel 17 Absatz 1 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Hellenischen Republik anzu-
wenden. 


Zu den Nummern 5 bis 13: 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben sich beide im Rah-
men ihrer Ratifikation für die Anwendung des Teiles VI des BEPS-MLI (Schiedsverfahren) 
entschieden, und diese Entscheidung im Sinne von Artikel 18 BEPS-MLI dem Verwahrer 
notifiziert. Dadurch sind die Artikel 19 bis 26 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der 
Hellenischen Republik anzuwenden. 


Zu Nummer 5 


Die Hellenische Republik hat einen Vorbehalt nach Artikel 19 Absatz 12 BEPS-MLI einge-
legt. Demnach gelten auch die in Artikel 19 Absatz 12 BEPS-MLI beschrieben Vorschriften 
auf das Abkommen mit der Hellenischen Republik. 


Zu Buchstabe b 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben beide gemäß Arti-
kel 19 Absatz 11 BEPS-MLI einen Vorbehalt eingelegt. Demnach wird die in Artikel 19 Ab-
satz 1 Buchstabe b BEPS-MLI vorgesehene Frist von zwei Jahren durch eine Frist von drei 
Jahren ersetzt. 


Zu Buchstabe c 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation nach Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer i BEPS-MLI notifiziert, dass 
das Abkommen mit der Hellenischen Republik keine Bestimmung enthält, nach der die zu-
ständigen Behörden, denen ein Fall im Verständigungsverfahren vorgelegt wird, sich be-
mühen werden, den Fall durch Verständigung zu regeln. Daher ist diese Bestimmung nach 
Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Helleni-
schen Republik anzuwenden, vgl. § 6 Nummer 3. Die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b 
BEPS-MLI genannte Bestimmung ist somit jene des Artikels 16 Absatz 2 Satz 1 BEPS-MLI. 


Zu Nummer 9 


Die Hellenische Republik hat im Rahmen der Ratifikation einen Vorbehalt nach Artikel 23 
Absatz 2 BEPS-MLI angebracht. Dementsprechend ist Artikel 23 Absatz 2 BEPS-MLI ne-
ben dem Abkommen mit der Hellenischen Republik anzuwenden. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben sich beide im Rah-
men ihrer Ratifikation für die Anwendung des Artikels 23 Absatz 5 des BEPS-MLI entschie-
den und diese Entscheidung dem Verwahrer notifiziert. Aus diesem Grund ist Artikel 23 
Absatz 5 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Hellenischen Republik anzuwenden. 
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Zu Nummer 10 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Hellenische Republik haben sich beide im Rah-
men ihrer Ratifikation für die Anwendung des Artikels 24 Absatz 2 des BEPS-MLI entschie-
den und diese Entscheidung dem Verwahrer notifiziert. Somit ist Artikel 24 Absatz 2 BEPS-
MLI neben dem Abkommen mit der Hellenischen Republik anzuwenden. 


Zu Nummer 13 


Die Vorbehalte zum Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens der Bundesrepublik 
Deutschland sind im Gesetz zu dem BEPS-MLI vom 22. November 2020 (BGBl. II 2020, 
946) zu finden. Die Vorbehalte der Hellenischen Republik sind unter folgender Webseite zu 
finden: 


https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf 


Zu § 7 (Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Republik Ungarn) 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Ungarn haben beide den Wunsch geäu-
ßert, dass das Abkommen mit der Republik Ungarn ein unter das BEPS-MLI fallendes Steu-
erabkommen sein soll. Dieser Wunsch wurde von beiden Staaten im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Soweit das BEPS-MLI 
daher abstrakt von einem „unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen“ spricht, 
ist für Zwecke des § 7 konkret das Abkommen mit der Republik Ungarn zu verstehen. 


Zeitpunkt der Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Ungarn: 


Die Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Ungarn ist in Artikel 35 Absatz 1, 
3 und 7 des BEPS-MLI geregelt.  


Infolge des von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehaltes nach Artikel 35 
Absatz 7 Buchstabe a des BEPS-MLI wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe a BEPS-MLI für im Abzugsweg erhobene Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen 
Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das 30 Tage nach Eingang der No-
tifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaatlichen 
Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der 
Republik Ungarn bei dem Verwahrer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Auswahlentscheidung nach 
Artikel 35 Absatz 3 des BEPS-MLI und des nach Artikel 35 7 Buchstabe a des BEPS-MLI 
eingelegten Vorbehaltes wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe b BEPS-
MLI für alle anderen für Veranlagungszeiträume erhobenen Steuern wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das nach Ablauf von sechs Monaten, 
beginnend 30 Tage nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland 
über den Abschluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 
BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der Republik Ungarn bei dem Verwahrer, 
beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehalte nach den Artikeln 
35 Absatz 7 Buchstabe a und 36 Absatz 2 des BEPS-MLI wird Teil VI des BEPS-MLI 
(Schiedsverfahren nach den Artikeln 19 bis 26 BEPS-MLI) nach Artikel 36 Absatz 1 BEPS-
MLI für die Bundesrepublik Deutschland wie folgt wirksam: 
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Für Fälle, die der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats am oder nach dem 30. 
Tag nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Ab-
schluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Be-
zug auf das Abkommen mit der Republik Ungarn bei dem Verwahrer, vorgelegt werden.  


Für Fälle die der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats vor dem 30. Tag nach 
Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer in-
nerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Ab-
kommen mit der Republik Ungarn bei dem Verwahrer vorgelegt werden, nur dann, 
wenn die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Ungarn hierüber übereinkommen, dass er für diesen bestimmten Fall gilt. 


Hinsichtlich der Formulierung des „nächsten Jahres“ in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a und 
des Absatzes 3 des BEPS-MLI wird auf die Ausführungen zu § 3 „Zeitpunkt der Wirksamkeit 
des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien“ verweisen. 


Zu Nummer 1 


Die Republik Ungarn und die Bundesrepublik Deutschland haben beide keine Notifikation 
nach Artikel 6 Absatz 5 BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der Republik Ungarn 
abgegeben. Demnach ist die Formulierung des Artikels 6 Absatz 1 des BEPS-MLI neben 
dem bestehenden Wortlaut der Präambel des Abkommens mit der Republik Ungarn anzu-
wenden. 


Zu Nummer 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Ungarn haben beide im Rahmen ihrer 
Ratifikation keine Bestimmung nach Artikel 7 Absatz 17 Buchstabe a BEPS-MLI in Bezug 
auf das Abkommen mit der Republik Ungarn notifiziert. Dadurch ist Artikel 7 Absatz 1 
BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Republik Ungarn anzuwenden. 


Zu den Nummern 3 bis 11: 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Ungarn haben sich beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation für die Anwendung des Teiles VI des BEPS-MLI (Schiedsverfahren) ent-
schieden, und diese Entscheidung im Sinne von Artikel 18 BEPS-MLI der OECD notifiziert. 
Dadurch sind die Artikel 19 bis 26 neben dem Abkommen mit der Republik Ungarn anzu-
wenden. 


Zu Nummer 3 


Die Republik Ungarn hat einen Vorbehalt nach Artikel 19 Absatz 12 BEPS-MLI eingelegt. 
Demnach gelten auch die in Artikel 19 Absatz 12 BEPS-MLI beschrieben Vorschriften auf 
das Abkommen mit der Republik Ungarn. 


Zu Buchstabe b 


Die Bundesrepublik Deutschland hat gemäß Artikel 19 Absatz 11 BEPS-MLI einen Vorbe-
halt eingelegt. Demnach wird die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b BEPS-MLI vorgese-
hene Frist von zwei Jahren durch eine Frist von drei Jahren ersetzt. 


Zu Nummer 7 


Die Republik Ungarn hat im Rahmen der Ratifikation einen Vorbehalt nach Artikel 23 Ab-
satz 2 BEPS-MLI angebracht. Dementsprechend ist Artikel 23 Absatz 2 BEPS-MLI neben 
dem Abkommen mit der Republik Ungarn anzuwenden. 
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Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Rahmen ihrer Ratifikation für die Anwendung 
des Artikels 23 Absatz 5 des BEPS-MLI entschieden und diese Entscheidung gemäß Arti-
kel 23 Absatz 4 BEPS-MLI der OECD notifiziert. Aus diesem Grund findet Artikel 23 Ab-
satz 5 BEPS-MLI Anwendung auf das Abkommen mit der Republik Ungarn. 


Zu Nummer 8 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Ungarn haben sich beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation für die Anwendung des Artikels 24 Absatz 2 des BEPS-MLI entschieden 
und diese Entscheidung dem Verwahrer notifiziert. Somit ist Artikel 24 Absatz 2 BEPS-MLI 
neben dem Abkommen mit der Republik Ungarn anzuwenden. 


Zu Nummer 11 


Die Vorbehalte zum Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens der Bundesrepublik 
Deutschland sind im Gesetz zu dem BEPS-MLI vom 22. November 2020 (BGBl. II 2020, 
946) zu finden. Die Vorbehalte der Republik Ungarn sind unter folgender Webseite zu fin-
den: 


https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf 


Zu § 8 (Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit Japan) 


Die Bundesrepublik Deutschland und Japan haben beide den Wunsch geäußert, dass das 
Abkommen mit Japan ein unter das BEPS-MLI fallendes Steuerabkommen sein soll. Dieser 
Wunsch wurde von beiden Staaten im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii 
BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Soweit das BEPS-MLI daher abstrakt von einem „un-
ter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen“ spricht, ist für Zwecke des § 8 konkret 
das Abkommen mit Japan zu verstehen. 


Zeitpunkt der Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zu Japan: 


Die Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zu Japan ist in Artikel 35 Absatz 1, 3 und 7 
des BEPS-MLI geregelt.  


Infolge des von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehaltes nach Artikel 35 
Absatz 7 Buchstabe a des BEPS-MLI wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe a BEPS-MLI für im Abzugsweg erhobene Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen 
Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das 30 Tage nach Eingang der No-
tifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaatlichen 
Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit 
Japan bei dem Verwahrer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Auswahlentscheidung nach 
Artikel 35 Absatz 3 des BEPS-MLI und des nach Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a des 
BEPS-MLI eingelegten Vorbehaltes wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe b BEPS-MLI für alle anderen für Veranlagungszeiträume erhobenen Steuern wie folgt 
wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das nach Ablauf von sechs Monaten, 
beginnend 30 Tage nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland 
über den Abschluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 
BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit Japan bei dem Verwahrer, beginnt. 
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Hinsichtlich der Formulierung des „nächsten Jahres“ in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a und 
des Absatzes 3 des BEPS-MLI wird auf die Ausführungen zu § 3 „Zeitpunkt der Wirksamkeit 
des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien“ verweisen. 


Hinzuweisen ist zudem darauf, dass Japan bereits mehrfach von seinem Recht Gebrauch 
gemacht hat, nach Ratifikation die Liste der erfassten Steuerabkommen gemäß Artikel 29 
Absatz 5 des BEPS-MLI zu erweitern. Diese nachträglichen Notifikationen haben jedoch 
keine Auswirkungen auf den oben beschriebenen Prozess des Wirksamwerdens in Bezug 
auf das Abkommen mit Japan. 


Zu Nummer 1 


Die Bundesrepublik Deutschland und Japan haben sich beide im Rahmen ihrer Ratifikation 
für die Anwendung des Artikels 9 Absatz 4 des BEPS-MLI entschieden und diese Entschei-
dung nach Artikel 9 Absatz 8 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert.  


Die Bundesrepublik Deutschland und Japan haben beide im Rahmen ihrer Ratifikation nach 
Artikel 9 Absatz 7 Satz 1 BEPS-MLI die gleiche Bestimmung, den Artikel 13 Absatz 2 des 
Abkommens mit Japan, dem Verwahrer notifiziert. Dadurch tritt Artikel 9 Absatz 4 BEPS-
MLI anstelle dieser notifizierten Bestimmung des Abkommens mit Japan. 


Zu Nummer 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und Japan haben beide im Rahmen ihrer Ratifikation kei-
nen Vorbehalt nach Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe a, b oder c BEPS-MLI in Bezug auf das 
Abkommen mit Japan eingelegt. 


Die Bundesrepublik Deutschland und Japan haben beide im Rahmen ihrer Ratifikation 
keine Bestimmung nach Artikel 10 Absatz 6 Satz 1 BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen 
mit Japan notifiziert. Dadurch ist Artikel 10 Absätze 1 bis 3 BEPS-MLI neben dem Abkom-
men mit Japan anzuwenden. 


Zu Nummer 3 


Die Bundesrepublik Deutschland und Japan haben sich beide nach Artikel 13 Absatz 1 
BEPS-MLI für die Anwendung der Option A (Artikel 13 Absatz 2 BEPS-MLI) entschieden 
und diese Entscheidung nach Artikel 13 Absatz 7 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert.  


Die Bundesrepublik Deutschland und Japan haben beide dem Verwahrer nach Artikel 13 
Absatz 7 BEPS-MLI notifiziert, dass Artikel 5 Absatz 4 des Abkommens mit Japan die in 
Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe a BEPS-MLI beschriebene Bestimmung darstellt. Artikel 13 
Absatz 2 BEPS-MLI gilt daher anstelle des Artikels 5 Absatz 4 des Abkommens mit Japan. 


Zu § 9 (Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Republik Malta) 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Malta haben beide den Wunsch geäu-
ßert, dass das Abkommen mit der Republik Malta ein unter das BEPS-MLI fallendes Steu-
erabkommen sein soll. Dieser Wunsch wurde von beiden Staaten im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Soweit das BEPS-MLI 
daher abstrakt von einem „unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen“ spricht, 
ist für Zwecke des § 9 konkret das Abkommen mit der Republik Malta zu verstehen. 


Zeitpunkt der Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Malta: 


Die Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Malta ist in Artikel 35 Absatz 1, 
3 und 7 des BEPS-MLI geregelt.  
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Infolge des von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehaltes nach Artikel 35 
Absatz 7 Buchstabe a des BEPS-MLI wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe a BEPS-MLI für im Abzugsweg erhobene Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen 
Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das 30 Tage nach Eingang der No-
tifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaatlichen 
Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der 
Republik Malta bei dem Verwahrer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Auswahlentscheidung nach 
Artikel 35 Absatz 3 des BEPS-MLI und des nach Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a des 
BEPS-MLI eingelegten Vorbehaltes wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe b BEPS-MLI für alle anderen für Veranlagungszeiträume erhobenen Steuern wie folgt 
wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das nach Ablauf von sechs Monaten, 
beginnend 30 Tage nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland 
über den Abschluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 
BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der Republik Malta bei dem Verwahrer, 
beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehalte nach den Artikeln 
35 Absatz 7 Buchstabe a und 36 Absatz 2 des BEPS-MLI wird Teil VI des BEPS-MLI 
(Schiedsverfahren nach den Artikeln 19 bis 26 BEPS-MLI) nach Artikel 36 Absatz 1 BEPS-
MLI für die Bundesrepublik Deutschland wie folgt wirksam: 


Für Fälle, die der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats am oder nach dem 30. 
Tag nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Ab-
schluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Be-
zug auf das Abkommen mit der Republik Malta bei dem Verwahrer, vorgelegt werden.  


Für Fälle die der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats vor dem 30. Tag nach 
Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer in-
nerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Ab-
kommen mit der Republik Malta bei dem Verwahrer vorgelegt werden, nur dann, wenn 
die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Malta 
hierüber übereinkommen, dass er für diesen bestimmten Fall gilt. 


Hinsichtlich der Formulierung des „nächsten Jahres“ in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a und 
des Absatzes 3 des BEPS-MLI wird auf die Ausführungen zu § 3 „Zeitpunkt der Wirksamkeit 
des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien“ verweisen. 


Zu Nummer 1 


Die Bundesrepublik Deutschland hat im Rahmen ihrer Ratifikation keine Formulierung der 
Präambel des Abkommens mit der Republik Malta nach Artikel 6 Absatz 5 BEPS-MLI ab-
gegeben. Demnach ist die Formulierung des Artikels 6 Absatz 1 des BEPS-MLI neben dem 
bestehenden Wortlaut der Präambel des Abkommens mit der Republik Malta anzuwenden. 


Zu Nummer 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Malta haben beide im Rahmen ihrer Ra-
tifikation keine Bestimmung nach Artikel 7 Absatz 17 Buchstabe a BEPS-MLI in Bezug auf 
das Abkommen mit der Republik Malta notifiziert. Dadurch ist Artikel 7 Absatz 1 BEPS-MLI 
neben dem Abkommen mit der Republik Malta anzuwenden. 
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Zu Nummer 3 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Malta haben sich beide im Rahmen ihrer 
Ratifikation für die Anwendung des Artikels 9 Absatz 4 BEPS-MLI entschieden und diese 
Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 8 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert.  


Die Bundesrepublik Deutschland hat nach Artikel 9 Absatz 7 BEPS-MLI und die Republik 
Malta hat nach Artikel 9 Absatz 8 BEPS-MLI dem Verwahrer, den Artikel 13 Absatz 2 des 
Abkommens mit Malta notifiziert. Dadurch tritt Artikel 9 Absatz 4 BEPS-MLI anstelle dieser 
notifizierten Bestimmung des Abkommens mit der Republik Malta. 


Zu den Nummern 4 bis 12: 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Malta haben sich beide im Rahmen ihrer 
Ratifikation für die Anwendung des Teiles VI des BEPS-MLI (Schiedsverfahren) entschie-
den, und diese Entscheidung im Sinne von Artikel 18 BEPS-MLI der OECD notifiziert. 
Dadurch sind die Artikel 19 bis 26 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Republik Malta 
anzuwenden. 


Zu Nummer 4 


Die Republik Malta hat einen Vorbehalt nach Artikel 19 Absatz 12 BEPS-MLI eingelegt. 
Demnach sind die in Artikel 19 Absatz 12 BEPS-MLI beschrieben Vorschriften neben dem 
Abkommen mit der Republik Malta anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


Die Bundesrepublik Deutschland hat gemäß Artikel 19 Absatz 11 BEPS-MLI einen Vorbe-
halt eingelegt. Demnach wird die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b BEPS-MLI vorgese-
hene Frist von zwei Jahren durch eine Frist von drei Jahren ersetzt. 


Zu Nummer 8 


Die Republik Malta hat im Rahmen der Ratifikation einen Vorbehalt nach Artikel 23 Absatz 2 
BEPS-MLI angebracht. Dementsprechend ist Artikel 23 Absatz 2 BEPS-MLI neben dem 
Abkommen mit der Republik Malta anzuwenden. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Malta haben sich beide im Rahmen ihrer 
Ratifikation für die Anwendung des Artikels 23 Absatz 5 des BEPS-MLI entschieden und 
diese Entscheidung der OECD notifiziert. Aus diesem Grund ist Artikel 23 Absatz 5 BEPS-
MLI neben dem Abkommen mit der Republik Malta anzuwenden. 


Zu Nummer 9 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Malta haben sich beide im Rahmen ihrer 
Ratifikation gemäß Artikel 24 Absatz 1 BEPS-MLI für die Anwendung des Artikels 24 Ab-
satz 2 des BEPS-MLI entschieden und diese Entscheidung der OECD notifiziert. Somit ist 
Artikel 24 Absatz 2 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Republik Malta anzuwenden. 


Zu Nummer 12 


Die Vorbehalte zum Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens der Bundesrepublik 
Deutschland sind im Gesetz zu dem BEPS-MLI vom 22. November 2020 (BGBl. II 2020, 
946) zu finden. Die Vorbehalte der Republik Malta sind unter folgender Webseite zu finden: 


https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf 
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Zu § 10 (Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit der Slowakischen Republik) 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben beide den Wunsch 
geäußert, dass das Abkommen mit der Slowakischen Republik ein unter das BEPS-MLI 
fallendes Steuerabkommen sein soll. Dieser Wunsch wurde von beiden Staaten im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Soweit das 
BEPS-MLI daher abstrakt von einem „unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkom-
men“ spricht, ist für Zwecke des § 10 konkret das Abkommen mit der Slowakischen Repub-
lik zu verstehen. 


Zeitpunkt der Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Slowakischen Republik: 


Die Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zur Slowakischen Republik ist in Artikel 35 
Absatz 1, 3 und 7 des BEPS-MLI geregelt.  


Infolge des von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehaltes nach Artikel 35 
Absatz 7 Buchstabe a des BEPS-MLI wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe a BEPS-MLI für im Abzugsweg erhobene Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen 
Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das 30 Tage nach Eingang der No-
tifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaatlichen 
Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der 
Slowakischen Republik bei dem Verwahrer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Auswahlentscheidung nach 
Artikel 35 Absatz 3 des BEPS-MLI und des nach Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a des 
BEPS-MLI eingelegten Vorbehaltes wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe b BEPS-MLI für alle anderen für Veranlagungszeiträume erhobenen Steuern wie folgt 
wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das nach Ablauf von sechs Monaten, 
beginnend 30 Tage nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland 
über den Abschluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 
BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der Slowakischen Republik bei dem Ver-
wahrer, beginnt. 


Hinsichtlich der Formulierung des „nächsten Jahres“ in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a und 
des Absatzes 3 des BEPS-MLI wird auf die Ausführungen zu § 3 „Zeitpunkt der Wirksamkeit 
des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien“ verweisen. 


Zu Nummer 1 


Die Slowakische Republik hat sich im Rahmen ihrer Ratifikation im Sinne von Artikel 5 Ab-
satz 1 BEPS-MLI für die Anwendung der Option C (Artikel 5 Absätze 6 und 7 BEPS-MLI) 
entschieden. Weiterhin hat die Slowakische Republik diese Entscheidung nach Artikel 5 
Absatz 10 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert und dabei Artikel 23 Absatz 2 des Abkom-
mens mit der Slowakischen Republik benannt. Daher tritt Artikel 5 Absatz 6 BEPS-MLI an-
stelle des Artikels 23 Absatz 2 des Abkommens mit der Slowakischen Republik. 


Zu Nummer 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben beide gemäß Arti-
kel 6 Absatz 5 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert, dass die bestehende Formulierung der 
Präambel des Abkommens mit der Slowakischen Republik „von dem Wunsch geleitet, ein 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen zu schließen“ der Formulierung des Artikels 6 Absatz 2 des 







 - 39 - Bearbeitungsstand: 15.12.2023  12:04 


 


BEPS-MLI entspricht. Der Wortlaut des Artikels 6 Absatz 1 des BEPS-MLI tritt somit an-
stelle der bestehenden, o.g. Formulierung des Abkommens mit der Slowakischen Republik. 


Zu Nummer 3 


Die Slowakische Republik hat sich im Rahmen ihrer Ratifikation gemäß Artikel 7 Absatz 6 
BEPS-MLI dafür entschieden, die Vereinfachte Bestimmung zur Beschränkung von Ver-
günstigungen (S-LOB) anzuwenden und diese Entscheidung gemäß Artikel 7 Absatz 17 
Buchstabe c BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Da sich die Bundesrepublik Deutschland 
jedoch nicht für die Anwendung der S-LOB entschieden hat, findet sie im Sinne von Artikel 7 
Absatz 6 BEPS-MLI keine Anwendung. Stattdessen ist aufgrund einer fehlenden Notifika-
tion nach Artikel 7 Absatz 17 Buchstabe a BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit der 
Slowakischen Republik, der Artikel 7 Absatz 1 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der 
Slowakischen Republik anzuwenden. 


Zu Nummer 4 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation nach Artikel 8 Absatz 4 BEPS-MLI die gleiche Bestimmung, den Artikel 10 
Absatz 2 Buchstabe a des Abkommens mit der Slowakischen Republik, notifiziert. Dadurch 
gilt der Artikel 8 Absatz 1 BEPS-MLI in Bezug diese notifizierte Bestimmung des Abkom-
mens mit der Slowakischen Republik. 


Zu Nummer 5 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben sich beide im Rah-
men ihrer Ratifikation für die Anwendung des Artikels 9 Absatz 4 BEPS-MLI entschieden 
und diese Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 8 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation keine Bestimmung nach Artikel 9 Absatz 7 oder 8 BEPS-MLI in Bezug auf 
das Abkommen mit der Slowakischen Republik dem Verwahrer notifiziert. Dadurch ist Arti-
kel 9 Absatz 4 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Slowakischen Republik anzuwen-
den. 


Zu Nummer 6 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation keinen Vorbehalt nach Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe a, b oder c BEPS-
MLI in Bezug auf das Abkommen mit der Slowakischen Republik eingelegt. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation keine Bestimmungen nach Artikel 10 Absatz 6 Satz 1 BEPS-MLI in Bezug 
auf das Abkommen mit der Slowakischen Republik notifiziert. Dadurch ist Artikel 10 Ab-
sätze 1 bis 3 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Slowakischen Republik anzuwen-
den. 


Zu Nummer 7 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben sich beide nach Ar-
tikel 13 Absatz 1 BEPS-MLI für die Anwendung der Option A (Artikel 13 Absatz 2 BEPS-
MLI) entschieden und diese Entscheidung nach Artikel 13 Absatz 7 BEPS-MLI der OECD 
notifiziert.  


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben beide dem Verwah-
rer nach Artikel 13 Absatz 7 BEPS-MLI notifiziert, dass Artikel 5 Absatz 3 des Abkommens 
mit der Slowakischen Republik die in Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe a BEPS-MLI 
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beschriebene Bestimmung darstellt. Artikel 13 Absatz 2 BEPS-MLI gilt daher anstelle des 
Artikels 5 Absatz 3 des Abkommens mit der Slowakischen Republik. 


Zu Nummer 8 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik haben beide keine Bestim-
mung des Abkommens mit der Slowakische Republik nach Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe 
b Ziffern i oder ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Demnach ist Artikel 16 Absatz 1 
Satz 2 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit der Slowakischen Republik anzuwenden. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Slowakische Republik notifizierten dem Verwah-
rer im Sinne von Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer ii BEPS-MLI, dass die in Artikel 16 
Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii BEPS-MLI beschriebene Bestimmung nicht im Abkommen 
mit der Slowakischen Republik enthalten ist. Daher ist Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 BEPS-
MLI neben dem Abkommen mit der Slowakischen Republik anzuwenden. 


Zu § 11 (Anwendungsvorschrift zum Abkommen mit dem Königreich Spanien) 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben beide den Wunsch 
geäußert, dass das Abkommen mit dem Königreich Spanien ein unter das BEPS-MLI fal-
lendes Steuerabkommen sein soll. Dieser Wunsch wurde von beiden Staaten im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Soweit das 
BEPS-MLI daher abstrakt von einem „unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkom-
men“ spricht, ist für Zwecke des § 11 konkret das Abkommen mit dem Königreich Spanien 
zu verstehen. 


Zeitpunkt der Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zum Königreich Spanien: 


Die Wirksamkeit des BEPS-MLI im Verhältnis zum Königreich Spanien ist in Artikel 35 Ab-
satz 1, 3 und 7 des BEPS-MLI geregelt. 


Infolge des von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehaltes nach Artikel 35 
Absatz 7 Buchstabe a des BEPS-MLI wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe a BEPS-MLI für im Abzugsweg erhobene Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen 
Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden wie folgt wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das 30 Tage nach Eingang der No-
tifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer innerstaatlichen 
Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit 
dem Königreich Spanien bei dem Verwahrer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Auswahlentscheidung nach 
Artikel 35 Absatz 3 des BEPS-MLI und des nach Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a des 
BEPS-MLI eingelegten Vorbehaltes wird das BEPS-MLI nach Artikel 35 Absatz 1 Buch-
stabe b BEPS-MLI für alle anderen für Veranlagungszeiträume erhobenen Steuern wie folgt 
wirksam: 


Am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres, das nach Ablauf von sechs Monaten, 
beginnend 30 Tage nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland 
über den Abschluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 
BEPS-MLI in Bezug auf das Abkommen mit dem Königreich Spanien bei dem Verwah-
rer, beginnt. 


Infolge der von der Bundesrepublik Deutschland eingelegten Vorbehalte nach den Artikeln 
35 Absatz 7 Buchstabe a und 36 Absatz 2 des BEPS-MLI wird Teil VI des BEPS-MLI 
(Schiedsverfahren nach den Artikeln 19 - 26 BEPS-MLI) nach Artikel 36 Absatz 1 BEPS-
MLI für die Bundesrepublik Deutschland wie folgt wirksam: 
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Für Fälle, die der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats am oder nach dem 30. 
Tag nach Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Ab-
schluss ihrer innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Be-
zug auf das Abkommen mit dem Königreich Spanien bei dem Verwahrer, vorgelegt 
werden.  


Für Fälle die der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats vor dem 30. Tag nach 
Eingang der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland über den Abschluss ihrer in-
nerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI in Bezug auf das Ab-
kommen mit dem Königreich Spanien bei dem Verwahrer vorgelegt werden, nur dann, 
wenn die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und das Königreich 
Spanien hierüber übereinkommen, dass er für diesen bestimmten Fall gilt. 


Hinsichtlich der Formulierung des „nächsten Jahres“ in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a und 
des Absatzes 3 des BEPS-MLI wird auf die Ausführungen zu § 3 „Zeitpunkt der Wirksamkeit 
des BEPS-MLI im Verhältnis zur Republik Kroatien“ verweisen. 


Zu Nummer 1 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben beide gemäß Artikel 6 
Absatz 5 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert, dass die bestehende Formulierung der Prä-
ambel des Abkommens mit dem Königreich Spanien „von dem Wunsch geleitet, ein Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkür-
zung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zu schließen“ der 
Formulierung des Artikels 6 Absatz 2 des BEPS-MLI entspricht. Der Wortlaut des Artikels 6 
Absatz 1 des BEPS-MLI tritt somit anstelle der bestehenden, o.g. Formulierung des Abkom-
mens mit dem Königreich Spanien. 


Zu Nummer 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben beide im Rahmen ih-
rer Ratifikation keine Bestimmung nach Artikel 7 Absatz 17 Buchstabe a BEPS-MLI in Be-
zug auf das Abkommen mit dem Königreich Spanien notifiziert. Dadurch ist Artikel 7 Ab-
satz 1 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit dem Königreich Spanien anzuwenden. 


Zu Nummer 3 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben beide im Rahmen ih-
rer Ratifikation nach Artikel 8 Absatz 4 BEPS-MLI dem Verwahrer die gleiche Bestimmung, 
den Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a des Abkommens mit dem Königreich Spanien, notifi-
ziert. Dadurch gilt Artikel 8 Absatz 1 BEPS-MLI in Bezug auf diese notifizierte Bestimmung 
des Abkommens mit dem Königreich Spanien. 


Zu Nummer 4 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben sich beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation für die Anwendung des Artikels 9 Absatz 4 des BEPS-MLI entschieden 
und diese Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 8 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert.  


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben beide im Rahmen ih-
rer Ratifikation nach Artikel 9 Absatz 7 BEPS-MLI die gleiche Bestimmung, den Artikel 13 
Absatz 2 des Abkommens mit dem Königreich Spanien, dem Verwahrer notifiziert. Dadurch 
tritt Artikel 9 Absatz 4 BEPS-MLI anstelle dieser notifizierten Bestimmung des Abkommens 
mit dem Königreich Spanien. 







 - 42 - Bearbeitungsstand: 15.12.2023  12:04 


 


Zu Nummer 5 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben beide im Rahmen ih-
rer Ratifikation keinen Vorbehalt nach Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe a, b oder c des BEPS-
MLI in Bezug auf das Abkommen mit dem Königreich Spanien eingelegt. 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben beide im Rahmen ih-
rer Ratifikation keine Bestimmungen nach Artikel 10 Absatz 6 des BEPS-MLI in Bezug auf 
das Abkommen mit dem Königreich Spanien notifiziert. Dadurch sind Artikel 10 Absatz 1 
bis 3 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit dem Königreich Spanien anzuwenden. 


Zu Nummer 6 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben sich beide nach Arti-
kel 13 Absatz 1 BEPS-MLI für die Anwendung der Option A (Artikel 13 Absatz 2 BEPS-MLI) 
entschieden und diese Entscheidung nach Artikel 13 Absatz 7 BEPS-MLI dem Verwahrer 
notifiziert. 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben beide dem Verwahrer 
notifiziert, dass Artikel 5 Absatz 4 des Abkommens mit dem Königreich Spanien die in Arti-
kel 13 Absatz 5 Buchstabe a BEPS-MLI beschriebene Bestimmung darstellt. Artikel 13 Ab-
satz 2 BEPS-MLI gilt daher anstelle des Artikels 5 Absatz 4 des Abkommens mit dem Kö-
nigreich Spanien. 


Zu den Nummer 7 bis 15: 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben sich beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation für die Anwendung des Teiles VI des BEPS-MLI (Schiedsverfahren) ent-
schieden, und diese Entscheidung im Sinne von Artikel 18 BEPS-MLI der OECD notifiziert. 
Dadurch sind die Artikel 19 bis 26 neben dem Abkommen mit dem Königreich Spanien an-
zuwenden. 


Zu Nummer 7 


Das Königreich Spanien hat einen Vorbehalt nach Artikel 19 Absatz 12 BEPS-MLI einge-
legt. Demnach ist Artikel 19 Absatz 12 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit dem König-
reich Spanien anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


Die Bundesrepublik Deutschland hat gemäß Artikel 19 Absatz 11 BEPS-MLI einen Vorbe-
halt eingelegt. Demnach wird die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b BEPS-MLI vorgese-
hene Frist von zwei Jahren durch eine Frist von drei Jahren ersetzt. 


Zu Nummer 11 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben beide im Rahmen ih-
rer Ratifikation keinen Vorbehalt nach Artikel 23 Absatz 2 BEPS-MLI angebracht. Dement-
sprechend ist Artikel 23 Absatz 1 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit dem Königreich 
Spanien anzuwenden. 


Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Rahmen ihrer Ratifikation für die Anwendung 
des Artikels 23 Absatz 5 des BEPS-MLI entschieden und diese Entscheidung gemäß Arti-
kel 23 Absatz 4 BEPS-MLI dem Verwahrer notifiziert. Das Königreich Spanien hat sich nicht 
für diese Anwendung entschieden, aber hat auch keinen Vorbehalt nach Artikel 23 Absatz 6 
BEPS-MLI gegen die Anwendung des Artikels 23 Absatz 5 des BEPS-MLI in Bezug auf das 
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Abkommen mit dem Königreich Spanien eingelegt. Aus diesem Grund findet Artikel 23 Ab-
satz 5 BEPS-MLI Anwendung auf das Abkommen mit dem Königreich Spanien. 


Zu Nummer 12 


Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Spanien haben sich beide im Rahmen 
ihrer Ratifikation für die Anwendung des Artikels 24 Absatz 2 des BEPS-MLI entschieden 
und diese Entscheidung dem Verwahrer nach Artikel 24 Absatz 1 BEPS-MLI notifiziert. So-
mit ist Artikel 24 Absatz 2 BEPS-MLI neben dem Abkommen mit dem Königreich Spanien 
anzuwenden. 


Zu Nummer 15 


Die Vorbehalte zum Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens der Bundesrepublik 
Deutschland sind im Gesetz zu dem BEPS-MLI vom 22. November 2020 (BGBl. II 2020, 
946) zu finden. Die Vorbehalte des Königreich Spaniens sind unter folgender Webseite zu 
finden: 


https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf 


Zu Artikel 2 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 


Die Neufassung des § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 FVG begründet die Zuständigkeit und 
Aufgabe des BZSt für die Durchführung von Verständigungs- und Schiedsverfahren die in-
haltlich auf BEPS-MLI-Regelungen beruhen. Zudem begründet die Neufassung die Zustän-
digkeit und Aufgabe des BZSt für die Durchführung des durch das BEPS-MLI eingeführten 
Schiedsverfahrens (Artikel 19 – 26 BEPS-MLI). Zuletzt begründet die Neufassung die Zu-
ständigkeit und Aufgabe des BZSt für das Verständigungsverfahren in seiner durch Arti-
kel 16 des BEPS-MLI modifizierten Fassung (siehe Artikel 32 Absatz 1 BEPS-MLI). 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 


Artikel 3 bestimmt, dass das vorliegende Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 
Die Bestimmung entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Absatz 2 Satz 1 GG. 
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Seite 9  1 Allgemeines 


1.1 Regelungsbereich eines DBA / des OECD-MA 


 


1 Ein DBA enthält Regelungen über die Zuweisung des Besteuerungsrechts sowie zur 


Vermeidung einer Doppelbesteuerung im Verhältnis der beiden vertragschließenden Staaten 


(Vertragsstaaten) zueinander. Ein DBA begründet selbst keinen Besteuerungsanspruch. Das 


Abkommen wird regelmäßig durch ein Protokoll zum DBA, eine Denkschrift, Briefwechsel 


oder andere Dokumente ergänzt und erläutert. Das Protokoll zum DBA ist Bestandteil des 


Abkommens und in gleicher Weise verbindlich. 


 


2 Im Nachfolgenden wird die abkommensrechtliche Behandlung der Vergütungen aus 


unselbständiger Arbeit anhand des OECD-MA dargestellt. Sowohl das OECD-MA als auch der 


OECD-MK werden vom Steuerausschuss der OECD laufend weiterentwickelt. Das OECD-MA 


entfaltet selbst keine rechtliche Bindungswirkung; die von Deutschland abgeschlossenen und 


rechtlich wirksamen DBA orientieren sich jedoch nach Inhalt und Aufbau i. d. R. am OECD-


MA. Im konkreten Einzelfall sind die jeweiligen Vorschriften des anzuwendenden DBA 


maßgeblich, nicht das OECD-MA. Soweit im Einzelfall Anknüpfungspunkte zu mehreren 


Staaten bestehen, können verschiedene DBA nebeneinander zu beachten sein (z. B. bei 


Berufskraftfahrern, s. Tz. 7, Rn. 380 ff.). 


 


3 Bei der steuerlichen Beurteilung von Vergütungen aus unselbständiger Arbeit sind daher 


insbesondere die Vorschriften des innerstaatlichen Rechts und die des jeweils anzuwendenden 


DBA zu beachten. Die Regelungen des OECD-MA und die Aussagen des OECD-MK, sind 


unter Berücksichtigung der nachfolgenden Grundsätze bei der Auslegung der DBA zu 


berücksichtigen, soweit diese dem OECD-MA im Wesentlichen inhaltlich entsprechen. 


 


4 Beispiel 1: Wohnsitz in Deutschland 


Der Arbeitnehmer ist nur in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Er ist in Österreich und 


Belgien tätig. 


 


Lösung: 


Es sind die DBA zwischen Deutschland und dem jeweiligen Tätigkeitsstaat (DBA-Österreich 


und DBA-Belgien) zu prüfen. 
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5 Beispiel 2: kein Wohnsitz in Deutschland 


Der Arbeitnehmer ist nur in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig. Er ist in Deutschland und 


zusätzlich in Belgien tätig. Er erstellt Marktanalysen und erzielt daraus Vergütungen, mit denen 


er insgesamt nach § 1 Abs. 4 EStG i. V. m. § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a EStG beschränkt 


steuerpflichtig ist (BFH-Urteil vom 12. November 1986, BStBl II 1987 S. 379). 


 


Lösung: 


Es ist aus deutscher Sicht ausschließlich das DBA zwischen Österreich und Deutschland zu 


prüfen, da nur für dieses DBA eine Abkommensberechtigung nach Art. 4 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 


DBA-Österreich vorliegt. Soweit die Vergütungen auf die in Belgien ausgeübte Tätigkeit 


entfallen, steht Deutschland nach Art. 15 Abs. 1 Satz 1 DBA-Österreich kein 


Besteuerungsrecht zu. Das DBA zwischen Deutschland und Belgien kommt für die in Belgien 


ausgeübte Tätigkeit mangels Abkommensberechtigung des Arbeitnehmers nicht zur 


Anwendung. 


 


6 Durch ein DBA mit einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet (§ 2 StAbwV) werden 


deutsche Besteuerungsrechte für den Zeitraum nicht berührt, in dem das Steueroasen-


Abwehrgesetz bezogen auf dieses Steuerhoheitsgebiet Anwendung findet (§ 3 i. V. m. § 1 


Abs. 3 Satz 2 StAbwG). 


 


1.2 OECD-Musterabkommen  


1.2.1 Bestimmung der Ansässigkeit - Art. 4 OECD-MA 


 


7 Für die Anwendung eines DBA ist der Staat zu bestimmen, in dem der Arbeitnehmer und ggf. 


der Arbeitgeber entsprechend Art. 1 i. V. m. Art. 4 OECD-MA ansässig sind. Die 


Tatbestandsvoraussetzungen der Ansässigkeit nach Art. 4 OECD-MA sind unabhängig von der 


Vorlage einer Ansässigkeitsbescheinigung eines Vertragsstaats oder einer entsprechenden 


steuerlichen Behandlung in einem Vertragsstaat zu prüfen (s. Rn. 12 ff.). Der 


abkommensrechtliche Begriff der Ansässigkeit entspricht nicht dem im innerstaatlichen Recht 


verwendeten Begriff der unbeschränkten Steuerpflicht. 
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Steuerpflicht begründet, führt die Ansässigkeit einer Person in einem der Vertragsstaaten zu 


ihrer Abkommensberechtigung (Art. 1 OECD-MA). Zugleich wird mit der Bestimmung der 


Ansässigkeit einer Person in einem Vertragsstaat dieser Staat für die Anwendung des 


Abkommens zum Ansässigkeitsstaat der Person; der andere Vertragsstaat ist der Quellen- bzw. 


bei Einkünften aus unselbständiger Arbeit i. S. des Art. 15 Abs. 1 Satz 1 zweiter 


Halbsatz OECD-MA auch der Tätigkeitsstaat. Eine Person kann zwar in beiden Vertragsstaaten 


(z. B. aufgrund eines doppelten Wohnsitzes) unbeschränkt steuerpflichtig sein, dagegen kann 


sie nur in einem der beiden Vertragsstaaten als ansässig i. S. eines DBA gelten (s. Rn. 12 ff.). 


Die abkommensrechtliche Bestimmung der Ansässigkeit hat keine Auswirkung auf eine 


bestehende inländische Steuerpflicht. Die Ansässigkeit i. S des Art. 4 OECD-MA kann sich 


während eines VZ auch ändern. 


 


9 Eine natürliche Person ist nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 OECD-MA in einem Vertragsstaat 


ansässig, wenn sie dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts oder eines 


anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist (s. Tz. 2.1, Rn. 42 ff. zur Steuerpflicht nach 


dem EStG). Eine Ansässigkeit in einem Vertragsstaat wird nach Art. 4 Abs. 1 Satz 2 OECD-


MA jedoch nicht begründet, wenn die Person in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen 


in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenen Vermögen steuerpflichtig ist, die Person 


nach deutschem Rechtsverständnis dort also nur einer beschränkten Steuerpflicht unterliegt. 


Dies gilt auch für Abkommen, in denen der deklaratorische Zusatz des Art. 4 Abs. 1 Satz 2 


OECD-MA nicht enthalten ist. Die Ansässigkeit nach Art. 4 Abs. 1 OECD-MA setzt damit eine 


unbeschränkte Steuerpflicht nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht der Vertragsstaaten 


voraus. Die unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag nach § 1 Abs. 3 EStG begründet hingegen 


keine Ansässigkeit in Deutschland. 


 


10 Zu beachten sind außerdem die Besonderheiten, die sich durch die speziellen Regelungen in 


einzelnen DBA (z. B. Art. 4 Abs. 3, 4 und 6 DBA-Schweiz, Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b DBA-


VAE (Letzteres anzuwenden bis 31. Dezember 2021), Special Tax-Regime Spanien (Protokoll 


Ziffer II zum DBA-Spanien)) bzw. durch den Rückgriff auf das jeweilige innerstaatliche Recht 


der Vertragsstaaten (z. B. China, Südafrika) ergeben können. 
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Berücksichtigung des chinesischen Einkommensteuerrechts auch dann in China i S. des Art. 4 


Abs. 1 Satz 1 DBA-China ansässig sein, wenn sie der dortigen unbeschränkten Steuerpflicht 


unterliegen, aber in den ersten sechs Kj. der Entsendung die dortige Steuerbefreiungsvorschrift 


für Ausländer in Anspruch nehmen. Ab dem VZ 2019 ist Voraussetzung für die unbeschränkte 


Steuerpflicht in China, dass sich der Arbeitnehmer an mindestens 183 Tagen im Kj. in China 


aufhält. In diesem Fall sind sie zwar dem Grunde nach unbeschränkt steuerpflichtig, werden 


aber lediglich mit ihren Einkünften aus chinesischen Quellen (Arbeitstage in China sowie 


Arbeitstage außerhalb Chinas, soweit der Lohn von einem chinesischen Arbeitgeber / einer 


chinesischen Betriebsstätte wirtschaftlich getragen wurde) besteuert. 


 


12 Eine Person kann für die Anwendung des DBA nur in einem Vertragsstaat als ansässig gelten. 


Ist die Person nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 OECD-MA in beiden Vertragsstaaten ansässig (sog. 


doppelte Ansässigkeit), ist nach der in Art. 4 Abs. 2 OECD-MA festgelegten Prüfungs-


reihenfolge festzustellen, in welchem Vertragsstaat die Person als ansässig gilt. 


 


13 Verfügt die Person nur in einem Staat über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie nur in diesem 


Staat als ansässig. Unter einer ständigen Wohnstätte sind Räumlichkeiten zu verstehen, die nach 


Art und Einrichtung zum Wohnen geeignet sind, die ständig genutzt werden können und die 


tatsächlich regelmäßig genutzt werden. Eine als Familienwohnung genutzte Wohnung ist dabei 


bis zum Ende des Mietverhältnisses bzw. dem tatsächlichen Auszug der Familie als eine ihr zur 


Verfügung stehende ständige Wohnstätte i. S. des Art. 4 Abs. 2 OECD-MA anzusehen. Es 


handelt sich um eine in den allgemeinen Lebensrhythmus der Person einbezogene Anlaufstelle 


(BFH-Urteile vom 23. Oktober 1985, BStBl II 1986 S. 133, vom 16. Dezember 1998, 


BStBl II 1999 S. 207 und vom 5. Juni 2007, BStBl II S. 812). 


 


14 Vorausgesetzt, die Person verfügt in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie 


als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen 


Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen). Dabei sind die persönlichen und 


wirtschaftlichen Beziehungen nach objektiven Anhaltspunkten des jeweiligen Einzelfalls 


gegeneinander abzuwägen (BFH-Urteil vom 31. Oktober 1990, BStBl II 1991 S. 562). Die 


persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen sind grundsätzlich gleichrangig und im 


Rahmen des Gesamtbildes der Verhältnisse zu gewichten, um im Einzelfall den für eine Person 







 
Seite 13  bedeutungsvolleren Ort festzustellen (BFH-Urteil vom 23. Juli 1971, BStBl II S. 758). Werden 


im Veranlagungsverfahren im Rahmen der erhöhten Mitwirkungspflichten nach 


§ 90 Abs. 2 AO die hierfür erforderlichen Informationen nicht vorgelegt, sind die für den 


Steuerpflichtigen nachteiligen steuerlichen Konsequenzen zu ziehen (BFH-Urteil vom 


15. Februar 1989, BStBl II S. 462). 


 


15 Bei den persönlichen Beziehungen sind sämtliche persönlichen Verhältnisse aus der privaten 


Lebensführung einer Person, insbesondere die familiären und gesellschaftlichen Beziehungen, 


die politische, kulturelle und sonstige Verwurzelung, die Ausstattung und Größe der Wohnung, 


private Aktivitäten, Mitgliedschaften in Parteien und Vereinen zu berücksichtigen. Wird eine 


weitere Wohnstätte in einem Vertragsstaat begründet und die bisherige Wohnstätte im anderen 


Vertragsstaat beibehalten, spricht dies für das Fortbestehen gewichtiger persönlicher 


Beziehungen im Vertragsstaat der bisherigen Wohnstätte. Die Würdigung der persönlichen 


Beziehungen einer Person in einem Vertragsstaat erfordert die Berücksichtigung der jeweiligen 


gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten der Vertragsstaaten. 


 


16 Wirtschaftliche Beziehungen richten sich grundsätzlich nach den Einnahmen und dem 


Vermögen einer Person (BFH-Urteil vom 31. Oktober 1990, BStBl II 1991 S. 562): 


- Hierfür sind sämtliche Einnahmequellen und deren Herkunft festzustellen. Bei einer 


unselbständigen Arbeit muss neben dem Ort der Tätigkeitsausübung und dem 


zivilrechtlichen Arbeitsverhältnis auch berücksichtigt werden, ob der Arbeitnehmer 


befristet in einem anderen Staat tätig wird bzw. ob auf eine Absicht geschlossen 


werden kann, in den Vertragsstaat der bisherigen Wohnstätte zurückzukehren. Wird in 


einem Vertragsstaat eine Wohnstätte beibehalten und besteht in demselben Staat ein 


ruhendes Arbeitsverhältnis, ist z. B. bei einer befristeten Entsendung mit 


Rückkehrzusage davon auszugehen, dass eine Rückkehrabsicht besteht und damit 


wirtschaftliche Interessen in diesem Staat vorliegen. In diesem Zusammenhang sind 


die Dauer der befristeten Tätigkeit im anderen Staat sowie die Dauer der zuvor in dem 


Vertragsstaat der beibehaltenen Wohnstätte ausgeübten Tätigkeit (berufliche 


Verwurzelung) in die Beurteilung miteinzubeziehen.  


- Auf der Vermögensebene ist insbesondere die Belegenheit von Grundbesitz und 


sonstigem Vermögen (z. B. Gesellschaftsbeteiligungen, Aktiendepot, Bankguthaben, 


Barmittel, Fahrzeuge etc.) in die Beurteilung einzubeziehen. Je nach Intensität der 







 
Seite 14  Vermögensverwaltung kann auch der Ort von Bedeutung sein, von dem aus die Person 


ihr Vermögen verwaltet. Das vorhandene Vermögen ist anhand seiner wirtschaftlichen 


Bedeutung gegenüber der Einnahmenseite abzuwägen. 


 


17 Beispiel 1: Entsendung ohne Familienbegleitung 


Der Arbeitnehmer begründet während seines Aufenthalts im ausländischen Tätigkeitsstaat 


einen Wohnsitz. Die Familie ist dem Arbeitnehmer nicht in den Tätigkeitsstaat gefolgt. Es liegt 


tatbestandlich sowohl im Inland als auch im Ausland eine ständige Wohnstätte i. S. von Art. 4 


Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA vor. 


 


Lösung: 


Der Arbeitnehmer unterhält sowohl im Inland als auch im Ausland eine ständige Wohnstätte. 


Die Ansässigkeit in einem Vertragsstaat richtet sich dann danach, in welchem Vertragsstaat 


sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet (Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA). 


Dieser befindet sich für den Arbeitnehmer i. d. R. auch während seines Aufenthalts im Ausland 


weiterhin im Inland. Insbesondere unterhält der Arbeitnehmer nach wie vor persönliche 


Beziehungen zu seiner Familie im Inland. Demgegenüber treten etwaige persönliche 


Beziehungen, die der Arbeitnehmer im Ausland unterhält, in aller Regel zurück. 


 


18 Die Dauer des befristeten Aufenthalts im Tätigkeitsstaat kann bei Innehaben einer weiteren 


ständigen Wohnstätte in diesem Vertragsstaat, als Indiz bei der Gewichtung der persönlichen 


Interessen herangezogen werden. Je länger ein Aufenthalt in einem Staat andauert, umso mehr 


kann davon ausgegangen werden, dass sich auch dort persönliche Interessen ergeben. 


Maßgebend ist stets das Gesamtbild der Verhältnisse. Bei einem nur vorübergehenden 


Aufenthalt (BFH-Urteil vom 23. Oktober 1985, BStBl II 1986 S. 133) im Tätigkeitsstaat kann 


davon ausgegangen werden, dass sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen weiterhin in dem 


Vertragsstaat der beibehaltenen Wohnstätte befindet. Eine Person wird bei einem nur 


vorübergehenden Aufenthalt in einem anderen Staat i. d. R. weiterhin im Staat der 


beibehaltenen Wohnstätte gewichtigere wirtschaftliche Beziehungen unterhalten, wie z. B. 


Grundbesitz, Kapitalvermögen, Gehaltskonto, Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber im Staat 


der beibehaltenen Wohnstätte. Die wirtschaftlichen Beziehungen im anderen Staat werden 


hingegen i. d. R. nur von vorübergehender Dauer sein. Bei einer befristeten Entsendung von 


fünf Jahren oder mehr besteht eine widerlegbare Vermutung, dass sich die gewichtigeren 
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von bis zu einem Jahr besteht hingegen die widerlegbare Vermutung, dass die persönlichen 


Beziehungen einer Person in dem Staat der beibehaltenen Wohnstätte verbleiben. 


 


19 Beispiel 2: Entsendung bis zu einem Jahr 


Der Arbeitnehmer begründet während seines auf bis zu einem Jahr befristeten Aufenthalts im 


ausländischen Tätigkeitsstaat einen Wohnsitz. Die Wohnung in Deutschland wird beibehalten. 


Es liegt sowohl im Inland als auch im Ausland tatbestandlich eine ständige Wohnstätte i. S. von 


Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA vor. Das Arbeitsverhältnis zum bisherigen Arbeitgeber 


besteht fort. 


a) Der Arbeitnehmer ist alleinstehend. 


b) Die Familie ist dem Arbeitnehmer in den Tätigkeitsstaat gefolgt. 


 


Lösung: 


Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich - unabhängig vom Familienstand - in aller 


Regel weiterhin im Inland (BFH-Urteil vom 23. Oktober 1985, BStBl II S. 133), da bei einem 


auf ein Jahr befristeten Aufenthalt im Tätigkeitsstaat und dem Fortbestehen des bisherigen 


Arbeitsverhältnisses sowie der Beibehaltung der bisherigen Wohnung in Deutschland die 


persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland zumeist gewichtiger sind als 


die zum anderen Staat. 


 


20 Beispiel 3: Zeitpunkt des Ansässigkeitswechsels 


Der alleinstehende Arbeitnehmer begründet während seines auf zwei Jahre befristeten 


Aufenthalts im ausländischen Tätigkeitsstaat einen Wohnsitz. Die Wohnung in Deutschland 


wird beibehalten. Es liegt sowohl im Inland als auch im Ausland tatbestandlich eine ständige 


Wohnstätte i. S. des Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA vor. Das Arbeitsverhältnis zum 


bisherigen Arbeitgeber besteht aufgrund einer Rückkehrzusage fort. Während seines zweiten 


Entsendejahres verlängert er die Auslandstätigkeit auf insgesamt sechs Jahre. Der 


Arbeitnehmer verfügt über kein nennenswertes Vermögen in beiden Vertragsstaaten. 


 


Lösung: 


Der Mittelpunkt der Lebensinteressen verlagert sich in solchen Fällen i. d. R. zu dem Zeitpunkt 


in den ausländischen Tätigkeitsstaat, an dem objektive Gründe darauf schließen lassen, dass die 
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regelmäßig das Datum der schriftlichen Verlängerung der Auslandsentsendung. 


 


21 Beispiel 4: Kettenentsendung 


Der alleinstehende Arbeitnehmer ist im Rahmen einer „Kettenentsendung“ in verschiedenen 


Staaten tätig und wird bei den ausländischen Tochtergesellschaften seines zivilrechtlichen 


inländischen Arbeitgebers wie folgt eingesetzt: 01 in Indien, 02 in den USA, 03 in China und 


04 in Mexiko. Der Arbeitnehmer begründet in den jeweiligen Staaten für die Dauer seines 


Aufenthalts jeweils einen Wohnsitz. Die Wohnung in Deutschland wird beibehalten. In den 


jeweiligen Zeiträumen liegt sowohl im Inland als auch in den jeweiligen Entsendestaaten 


tatbestandlich eine ständige Wohnstätte i. S. des Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA vor. 


Nach Beendigung der jeweiligen Entsendung hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit am 


deutschen Stammsitz seines Arbeitgebers zu arbeiten. 


 


Lösung: 


Der Mittelpunkt der Lebensinteressen wird bei einer Kettenentsendung regelmäßig im Inland 


verbleiben. Aufgrund der absehbaren vorübergehenden Aufenthaltsdauer in den jeweiligen 


Entsendestaaten, können sich keine gewichtigen persönlichen oder wirtschaftlichen 


Beziehungen des Arbeitnehmers im jeweiligen Einsatzstaat ergeben. Die persönlichen und 


wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland bleiben hingegen unverändert bestehen. Ein 


Wechsel der Ansässigkeit in den jeweiligen Entsendestaat findet daher nicht statt. 


 


22 Beispiel 5: auf fünf Jahre befristete Entsendung / unbefristete Entsendung  


Der Arbeitnehmer begründet während seines fünfjährigen / unbefristeten Aufenthalts im 


ausländischen Tätigkeitsstaat einen Wohnsitz. Die Familie ist zusammen mit dem 


Arbeitnehmer in den Tätigkeitsstaat umgezogen. Die Wohnung in Deutschland steht der 


Familie jederzeit zur Nutzung zur Verfügung. Es liegt sowohl im Inland als auch im Ausland 


tatbestandlich eine ständige Wohnstätte i. S. von Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA vor. 


 


Lösung: 


Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich in einem solchen Fall i. d. R. im 


Tätigkeitsstaat, da dort nach dem Gesamtbild der Verhältnisse insbesondere die persönlichen 


Interessen des Arbeitnehmers (u. a. wegen der Familienbegleitung) liegen werden. 
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23 Beispiel 6: auf weniger als fünf Jahre befristete Entsendung 


Der Arbeitnehmer ist in Deutschland aufgewachsen und seit vielen Jahren für seinen in 


Deutschland ansässigen Arbeitgeber tätig (Bruttojahresvergütung 100.000 €). Seine Eltern und 


Geschwister leben ebenfalls in Deutschland. Er bewohnt mit seiner Familie ein in seinem 


Eigentum stehendes Einfamilienhaus (Verkehrswert: 750.000 €). Außerdem vermietet er eine 


im Inland belegene Eigentumswohnung (Verkehrswert 350.000 €, jährliche Mieteinnahmen: 


12.000 €). Während seiner auf drei Jahre befristeten Auslandsentsendung zu einer 


Tochtergesellschaft seines Arbeitgebers begründet er einen ausländischen Wohnsitz, dessen 


Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden. Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird 


eine Rückkehrzusage vereinbart. Das inländische Arbeitsverhältnis ruht für die Dauer der 


Entsendung. Die Familie ist zusammen mit dem Arbeitnehmer in den Tätigkeitsstaat 


umgezogen. Der inländische Familienwohnsitz wird nicht vermietet, sondern steht der Familie 


jederzeit zur Verfügung. Es liegt sowohl im Inland als auch im Ausland tatbestandlich eine 


ständige Wohnstätte i. S. des Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA vor. 


Die Sprache, Kultur und Gesellschaft des ausländischen Staats sind dem Arbeitnehmer fremd. 


Bereits Monate vor Ablauf der befristeten Entsendung, trifft der Arbeitnehmer Vorkehrungen 


für die Rückkehr nach Deutschland (Umzug, Einschulung seiner Kinder etc.). Von den 


durchschnittlichen 230 Arbeitstagen pro Jahr, verbringt der Arbeitnehmer rund 30 Arbeitstage 


in Deutschland. Der Weihnachtsurlaub wird jährlich in Deutschland verbracht. 


 


Lösung: 


Der Mittelpunkt der Lebensinteressen ist nach dem Gesamtbild der Verhältnisse zu bestimmen. 


Dabei sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers in den beiden 


Vertragsstaaten zu gewichten, um den für den Arbeitnehmer bedeutungsvolleren Ort zu 


ermitteln. Zwar verfügt der Arbeitnehmer über gewichtige persönliche Interessen im Ausland, 


doch sind diese nicht auf Dauer angelegt. Die persönlichen Anknüpfungspunkte im Inland 


(Eltern, Geschwister, Freundeskreis, kulturelle Verwurzelung etc.) gehen durch den 


Auslandsaufenthalt nicht verloren. Es steht zu Beginn der Entsendung fest, dass der 


Arbeitnehmer nach Beendigung seiner Tätigkeit im Ausland sofort wieder an seinen 


Arbeitsplatz in Deutschland zurückkehren wird. Der Umstand, dass der Familienwohnsitz 


während der vorübergehenden Auslandstätigkeit zur Nutzung bereitgehalten wurde, belegt die 


persönlichen Interessen des Arbeitnehmers in Deutschland. 
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berücksichtigen, dass die durch Tätigkeitsausübung im Ausland erzielten Einnahmen nur von 


vorübergehender Dauer sind, die nach Beendigung der Entsendung wieder entfallen (lediglich 


gegenwartsbezogen). Das zivilrechtliche Arbeitsverhältnis zum inländischen Arbeitgeber bleibt 


bestehen und die Tätigkeit wird nach der Rückkehr fortgeführt (berufliche Verwurzelung zum 


Inland). Daneben erzielt der Arbeitnehmer dauerhaft Mieterträge aus Deutschland. Zudem 


befindet sich sein gesamtes Vermögen in Deutschland. Die inländischen Einnahmen und das 


inländische Vermögen übersteigen die während des Auslandsaufenthalts erzielten Einnahmen. 


Nach der Gewichtung aller persönlichen und wirtschaftlichen Interessen des Arbeitnehmers, ist 


davon auszugehen, dass der bedeutungsvollere Ort für den Arbeitnehmer in Deutschland liegt. 


Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich in Deutschland. Der Arbeitnehmer ist nach 


Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA in Deutschland ansässig. 


 


24 Lässt sich die Ansässigkeit nicht anhand der ständigen Wohnstätte bestimmen, weil eine Person 


in keinem Vertragsstaat über eine ständige Wohnstätte verfügt oder der Mittelpunkt der 


Lebensinteressen nicht bestimmt werden kann, sind zunächst der gewöhnliche Aufenthalt und 


zuletzt die Staatsangehörigkeit heranzuziehen. Kann die Ansässigkeit auch nach dem 


letztgenannten Kriterium nicht bestimmt werden, weil die Person die Staatsangehörigkeit 


beider Staaten oder keines der Staaten besitzt, regeln die betreffenden Staaten die Ansässigkeit 


in gegenseitigem Einvernehmen. 


 


1.2.2 Vergütungen aus unselbständiger Arbeit 


1.2.2.1 Art. 15 OECD-MA 


 


25 Nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA können die Vergütungen aus unselbständiger Arbeit nur im 


Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers besteuert werden, es sei denn, die Tätigkeit wird im 


anderen Vertragsstaat (Tätigkeitsstaat) ausgeübt. Wird die unselbständige Arbeit im anderen 


Staat ausgeübt, steht grundsätzlich diesem Staat das Besteuerungsrecht für die hierfür 


bezogenen Vergütungen zu (sog. Arbeitsortprinzip). Die bloße Verwertung einer 


unselbständigen Arbeit (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a 2. Alternative EStG) stellt keine 


Tätigkeit i. S. der DBA dar. 
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Tage-Klausel) das Besteuerungsrecht für solche Vergütungen nur dem Ansässigkeitsstaat des 


Arbeitnehmers zu (s. Tz. 4, Rn. 101 ff.). 


 


27 Art. 15 Abs. 3 OECD-MA enthält eine gesonderte Bestimmung für Vergütungen des 


Bordpersonals von Schiffen und Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr (s. Tz 4.3.4.2, 


Rn. 203, Tz. 8, Rn. 392 ff.). 


 


28 Die Begriffe „Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen aus unselbständiger Arbeit“ sind im 


OECD-MA nicht definiert. Soweit sich aus dem anzuwendenden DBA nichts anderes ergibt 


oder die zuständigen Behörden der beiden Staaten nicht eine andere Bedeutung vereinbaren 


(Art. 25 Abs. 3 OECD-MA), ist die Bedeutung maßgebend, die dem Begriff im 


Anwendungszeitraum nach dem Recht des Anwenderstaates zukommt (Art. 3 Abs. 2 OECD-


MA). In Deutschland sind die Vorschriften der §§ 1 und 2 LStDV einschlägig. Zur Abgrenzung 


selbständiger von nichtselbständiger Arbeit wird auf H 19.0 bis H 19.2 LStH verwiesen. Im 


Falle einer unterschiedlichen Auslegung der Begriffe durch die Vertragsstaaten 


(Qualifikationskonflikt) ist § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 EStG zu prüfen (s. Tz. 2.4, Rn. 85). 


 


1.2.2.2 Grenzgängerregelung 


 


29 Abweichend vom OECD-MA enthalten einzelne DBA besondere Regelungen für 


grenzüberschreitend Beschäftigte. Dies sind derzeit [Stand 2023] die DBA mit Frankreich 


(Art. 13 Abs. 5 - i. d. R. Besteuerung im Ansässigkeitsstaat), Österreich (Art. 15 Abs. 6 - 


i. d. R. Besteuerung im Ansässigkeitsstaat) und der Schweiz (Art. 15a - begrenzte 


Quellenbesteuerung im Tätigkeitsstaat und Besteuerung im Ansässigkeitsstaat (in Deutschland 


mit Anrechnung begrenzter Quellensteuer). 


 


1.2.2.3 Besondere Regelungen bezüglich der Zuweisung des Besteuerungsrechts 


 


30 Das OECD-MA bzw. die einzelnen DBA enthalten für bestimmte Arbeitnehmer, bestimmte 


Vergütungen bzw. bestimmte Tätigkeiten von Art. 15 OECD-MA abweichende Regelungen, 


insbesondere für das für die Geschäftsführung eines Unternehmens verantwortliche Personal 


(s. Tz. 6.1, Rn. 353), für Künstler und Sportler (Art. 17 OECD-MA), für Ruhegehaltszahlungen 
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teilweise auch für weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften (z. B. Art. 19 Abs. 1 DBA-


Schweiz) sowie für Vergütungen, die im Rahmen eines Programms der wirtschaftlichen 


Zusammenarbeit eines Vertragsstaates gezahlt werden (z. B. Art. 19 Abs. 3 DBA-Indonesien), 


für Studenten, Schüler, Lehrlinge und sonstige Auszubildende (Art. 20 OECD-MA), für 


Hochschullehrer und Lehrer (z. B. Art. 21 DBA-Italien, Art. 20 DBA-Österreich, Art. 20 DBA-


USA) sowie für Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen (Art. 28 


OECD-MA). Diese Regelungen gehen i. d. R Art. 15 OECD-MA bzw. der entsprechenden 


Vorschriften im anzuwendenden DBA vor. 


 


31 Darüber hinaus enthalten einzelne DBA sog. Förderstaatsklauseln (z. B. Art. 17 Abs. 3 DBA-


Vereinigtes Königreich, Art. 17 Abs. 3 DBA-Luxemburg, Art. 17 Abs. 3 DBA-Spanien). 


Danach ist die Besteuerung von Renten und Ruhegehältern in der Auszahlungsphase davon 


abhängig, in welchem Vertragsstaat eine Förderung in der Aufbauphase erfolgte. 


 


1.2.2.4 Vergütungen eines Mitunternehmers für seine Tätigkeit im Dienst der 


Gesellschaft 


 


32 Vergütungen, die ein Gesellschafter (Mitunternehmer) einer Personengesellschaft für seine 


Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft bezieht (Tätigkeitsvergütung; § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 


Satz 1, zweiter Halbsatz EStG), gehören für Deutschland als Anwenderstaat zu den 


Unternehmensgewinnen (Art. 7 OECD-MA, § 50d Abs. 10 EStG), unabhängig davon, ob es 


sich um Vergütungen des im Inland ansässigen Gesellschafters einer ausländischen 


Personengesellschaft oder um Vergütungen des im Ausland ansässigen Gesellschafters einer 


inländischen Personengesellschaft handelt. Dies gilt nicht für Vergütungen, die insbesondere 


für eine Tätigkeit bei einer gewerblich geprägten Personengesellschaft gezahlt werden (§ 50d 


Abs. 10 Satz 7 Nr. 1 EStG, BMF-Schreiben vom 26. September 2014, BStBl II S. 1258, 


Tz. 5.1). 


 


33 Einzelne DBA enthalten auch eine Regelung, die Tätigkeitsvergütungen bereits 


abkommensrechtlich den Unternehmensgewinnen zuweisen, wenn diese Vergütungen nach 


dem Steuerrecht des Vertragsstaats, in dem die Betriebsstätte der gewerblich tätigen 


Personengesellschaft liegt, den Einkünften des Gesellschafters aus dieser Betriebsstätte 
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Schreiben vom 26. September 2014, BStBl II S. 1258, Tz. 5.2). 


 


34 Eine Zuordnung von Tätigkeitsvergütungen zu den Unternehmensgewinnen (Art. 7 OECD-


MA) scheidet aus, wenn eine Personenhandelsgesellschaft oder eine Partnerschaftsgesellschaft 


zur Körperschaftsbesteuerung optiert hat. Soweit ein Dienstverhältnis (§ 1 LStDV) vorliegt und 


die Leistungen der Gesellschaft an den Gesellschafter aufgrund dieses Dienstverhältnisses 


erbracht werden, führen die Vergütungen zu Einkünften i. S. des § 19 EStG (§ 1a Abs. 3 Satz 2 


Nr. 2 KStG, BMF-Schreiben vom 10. November 2021, BStBl I S. 2212, Rn. 81 ff.). 


Abkommensrechtlich liegen i. d. R. dann Einkünfte i. S. des Art. 15 OECD-MA vor. 


 


1.2.3 Vermeidung der Doppelbesteuerung - Art. 23 OECD-MA 


 


35 Soweit das Besteuerungsrecht nach dem DBA dem anderen Vertragsstaat zusteht, vermeidet 


Deutschland als Ansässigkeitsstaat bei Einkünften aus unselbständiger Arbeit die 


Doppelbesteuerung i. d R. durch Freistellung der Einkünfte (Freistellungsmethode) unter 


Berücksichtigung des § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG (Progressionsvorbehalt). Die 


Steuerfreistellung setzt allerdings i. d. R. die ausländische Besteuerung voraus. Diesbezüglich 


wird auf die Ausführungen zu § 50d Abs. 8 bzw. 9 EStG und zu den Rückfallklauseln in den 


DBA verwiesen (s. Tz. 2.3, Rn. 59 ff., Tz 2.4, Rn. 83 ff. und Tz. 9, Rn. 418 ff.). 


 


36 Nach einzelnen DBA werden die Einkünfte nicht von der Besteuerung freigestellt. Stattdessen 


wird die Doppelbesteuerung durch Steueranrechnung nach Maßgabe des § 34c EStG vermieden 


(Anrechnungsmethode). Dies gilt u. a. für Fälle der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung 


(z. B. DBA mit Dänemark, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen oder Schweden) oder für 


Vergütungen des Bordpersonals von Schiffen und Luftfahrzeugen (s. Tz. 8.2, Rn. 410, 411, 


415). In einigen Fällen sehen DBA grundsätzlich die Anrechnungsmethode vor (z. B. Art. 23 


Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Liechtenstein, Art. 23 Abs. 2 Buchstabe a DBA-


Mauritius, Art. 23 Abs. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc DBA-Norwegen, Art. 22 Abs. 1 


DBA-Zypern). Bei Einkünften aus unselbständiger Arbeit bestehen keine Bedenken, aus 


Billigkeitsgründen für die voraussichtlich abzuführende ausländische Abzugsteuer einen 


Freibetrag für das Lohnsteuerabzugsverfahren zu bilden. Der Freibetrag darf jedoch die 
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dieser Billigkeitsregelung s. Tz. 4.3.4.2, Rn. 207. 


 


37 Ist Deutschland der Ansässigkeitsstaat und wird dem ausländischen Vertragsstaat in der 


Verteilungsnorm ein ausschließliches Besteuerungsrecht zugewiesen, wird die 


Doppelbesteuerung für diese Einkünfte regelmäßig durch Freistellung (mit 


Progressionsvorbehalt) vermieden, auch wenn das DBA im Methodenartikel grundsätzlich die 


Anrechnungsmethode vorsieht (z. B. Art. 22 Abs. 1 und 2 i. V. m. Art. 14 Abs. 4 DBA-


Zypern). Dies schließt jedoch nicht die Anwendung von Rückfallklauseln aus (s. Tz. 2.3, 


Rn. 59 ff., Tz 2.4, Rn. 83 ff. und Tz. 9, Rn. 418 ff). 


 


38 Eine besondere Regelung enthält Punkt 11 des Schlussprotokolls zu Art. 23 DBA-Belgien 


i. d. F. des Zusatzabkommens von 2002. Im Hinblick auf die von belgischen Gemeinden und 


Agglomerationen erhobene Zusatzsteuer wird die in Deutschland auf Einkünfte nach Art. 15 


oder 19 DBA-Belgien erhobene Einkommensteuer pauschal um 8 % der auf die betreffenden 


Einkünfte erhobene deutsche Einkommensteuer gemindert. Die nach dieser Minderung 


verbleibende deutsche Einkommensteuer ist Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuer und 


den Solidaritätszuschlag. Die pauschale Minderung erfolgt nur, soweit Belgien als 


Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers anzusehen ist, Deutschland als Quellenstaat für die der 


deutschen Steuer zugrundeliegenden Einkünfte nach Art. 15 oder 19 DBA-Belgien das 


Besteuerungsrecht hat und Belgien diese Einkünfte grundsätzlich nach Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 


DBA-Belgien freistellt. Unterfallen die Einkünfte aus unselbständiger Arbeit, für die 


Deutschland das Besteuerungsrecht zusteht, einem anderen Artikel, z. B. Art. 16 DBA-Belgien, 


greift die vorgenannte Minderung nicht. 


 


39 Die Anrechnung ausländischer Steuern entsprechend § 36 EStG stellt eine Ausnahme dar (z. B. 


Art. 15a Abs. 3 Buchstabe a DBA-Schweiz, Grenzgängerregelung). 


 


1.2.4 Abgrenzung zu anderen Abkommen und Bestimmungen 


 


40 Vor Anwendung eines DBA sind weitere zwischenstaatliche Abkommen bzw. Vereinbarungen 


zu beachten, nach denen u. a. Arbeitnehmer von deutschen Steuern befreit sein können (z. B. 


bei Tätigkeiten für die EU, UNO oder NATO). Der jährlich erscheinende 
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abgeschlossenen und noch geltenden völkerrechtlichen Vereinbarungen, die insbesondere im 


BGBl. und Bundesanzeiger veröffentlicht wurden. 


 


41 Z. B. unterliegen nach Art. 12 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der EU 


(Amtsblatt der EU C 202 vom 7. Juni 2016, S. 266 - 272 - EU-Privilegienprotokoll [Protokoll 


(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiung der EU]) Gehälter, Löhne und andere Bezüge, welche 


die EU ihren eigenen Beamten und sonstigen Bediensteten zahlt und von denen die EU eine 


EU-interne Steuer erhebt (EU-Verordnung Nr. 260/68 vom 29. Februar 1968, Amtsblatt der 


EU L 56 vom 4. März 1968, S. 8 – 10), nicht der nationalen Steuer in den EU-Mitgliedstaaten. 


Soweit Einkünfte danach in Deutschland freizustellen sind, unterliegen sie nicht dem 


Progressionsvorbehalt gemäß § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG, weil das EU-


Privilegienprotokoll keinen entsprechenden Vorbehalt vorsieht. Vergütungen für eine Tätigkeit 


bei einem Organ bzw. einer Einrichtung der EU oder im Rahmen eines EU-Projektes, die an 


Personen gezahlt werden, die keine EU-Beamten oder sonstigen Bediensteten der EU sind (z. B. 


nationale Sachverständige), fallen i. d. R. nicht unter eine unionsrechtliche 


Befreiungsvorschrift. Hier ist regelmäßig die Anwendung eines DBA zu prüfen (s. BMF-


Schreiben vom 12. April 2006, BStBl I S. 340, zur steuerlichen Behandlung des EU-


Tagesgeldes). 


 


2 Besteuerung im Inland  


2.1 Steuerpflicht nach dem Einkommensteuergesetz 


 


42 Steuerliche Sachverhalte mit Auslandsbezug, die nach dem innerstaatlichen Recht der 


Besteuerung im Inland unterliegen, können nur dann uneingeschränkt besteuert werden, wenn 


ein jeweils anzuwendendes DBA das deutsche Besteuerungsrecht nicht ganz oder teilweise 


ausschließt oder das dem Ausland zugewiesene Besteuerungsrecht nach innerstaatlichem Recht 


an Deutschland zurückfällt (s. Tz. 2.3, Rn. 59 ff., Tz. 2.4, Rn. 83 ff., Tz. 9, Rn. 418 ff.). 


 


43 Hat ein Arbeitnehmer einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, 


unterliegt er als unbeschränkt Steuerpflichtiger grundsätzlich mit seinem gesamten 


Welteinkommen der inländischen Besteuerung (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 EStG). 
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ein Arbeitnehmer, der inländische Einkünfte i. S. des § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG erzielt, 


grundsätzlich nach § 1 Abs. 4 EStG beschränkt einkommensteuerpflichtig. Die Erzielung 


inländischer Einkünfte nach § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG ist allein vom dort definierten inländischen 


Anknüpfungspunkt und nicht von einem Mindestaufenthalt im Inland abhängig. 


 


45 Auf die unbeschränkte Steuerpflicht nach § 1 Abs. 2 und 3 EStG sowie § 1a EStG wird 


hingewiesen. Für EU- / EWR-Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz wird auf das 


BMF-Schreiben vom 16. September 2013, BStBl I S. 1325 verwiesen. 


 


46 Beispiel: 


Der in Dänemark wohnhafte Arbeitnehmer A ist für den in Flensburg ansässigen Arbeitgeber B 


tätig. A übt seine Tätigkeit zu 60 % in Deutschland und zu 40 % in Dänemark aus. Die in 


Dänemark ausgeübte Tätigkeit wird nicht in Deutschland verwertet. 


 


Lösung: 


Soweit A seine Tätigkeit im Inland ausübt, erzielt er inländische Einkünfte i. S. des § 49 Abs. 1 


Nr. 4 Buchstabe a EStG. Nur für den auf diese Tätigkeit entfallenden Arbeitslohn besteht eine 


beschränkte Steuerpflicht nach § 1 Abs. 4 EStG. 


 


47 Der Arbeitnehmer kann ggf. bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach § 1 Abs. 3 EStG 


auf Antrag als unbeschränkt Steuerpflichtiger behandelt werden und zusätzliche 


Vergünstigungen gemäß § 1a EStG in Anspruch nehmen. 


 


48 Besteht während eines Kj. sowohl unbeschränkte als auch beschränkte 


Einkommensteuerpflicht, so sind die während der beschränkten Einkommensteuerpflicht 


erzielten inländischen Einkünfte in eine Veranlagung zur unbeschränkten 


Einkommensteuerpflicht einzubeziehen (§ 2 Abs. 7 Satz 3 EStG). Die materiell-rechtliche 


Behandlung der jeweiligen Einkunftsteile bleibt hiervon unberührt. 
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49 Hat ein zeitweise oder während des gesamten VZ unbeschränkt Steuerpflichtiger oder ein 


beschränkt Steuerpflichtiger, auf den § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 EStG Anwendung findet, 


ausländische Einkünfte, die im VZ nicht der deutschen Einkommensteuer unterlegen haben, 


oder Einkünfte, die nach einem DBA oder nach einem sonstigen zwischenstaatlichen 


Übereinkommen steuerfrei sind, oder in den Fällen von § 1 Abs. 3, § 1a oder § 50 Abs. 2 Satz 2 


Nr. 4 EStG Einkünfte, die nicht der deutschen Einkommensteuer oder einem Steuerabzug 


unterliegen, so ist für diese Einkünfte entsprechend den nachfolgenden Grundsätzen der 


Progressionsvorbehalt anzuwenden: 


 


50 Bei einer im VZ nur zeitweise bestehenden unbeschränkten Steuerpflicht sind die ausländischen 


Einkünfte, die vom deutschen Steuerrecht nicht erfasst werden und damit im VZ nicht der 


deutschen Einkommensteuer unterlegen haben, in den Progressionsvorbehalt einzubeziehen 


(§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). 


 


51 Einkünfte, die nach einem DBA in Deutschland steuerfrei sind, unterliegen dem 


Progressionsvorbehalt nach § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG. Die Vorschrift ist unabhängig 


davon anzuwenden, ob ein DBA Deutschland als Ansässigkeits- oder Quellenstaat ein 


Besteuerungsrecht mit Progressionsvorbehalt einräumt. Die Anwendung des 


Progressionsvorbehalts setzt lediglich voraus, dass ein DBA die Berücksichtigung des 


Progressionsvorbehalts nicht verbietet (BFH-Urteil vom 14. Juli 2010, BStBl II 2011 S. 628). 


Eine Freistellung ist aber nur dann zu gewähren, wenn weder nach DBA (s. Tz. 9, Rn. 418 ff.) 


noch nach innerstaatlichem Recht (z. B. § 50d Abs. 8 bzw. 9 EStG) eine Rückfallklausel 


anzuwenden ist (s. Tz. 2.3, Rn. 59 ff. und Tz. 2.4, Rn. 83 ff.). 


 


52 Zu beachten ist, dass der nach § 32b Abs. 1 Satz 2 EStG angeordnete Ausschluss des 


Progressionsvorbehalts lediglich für Fälle des § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG gilt und 


Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nicht betrifft. 


 


53 Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen steuerfrei sind (vgl. 


Tz. 1.2.4, Rn. 40 ff.), werden nach § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG in den Progressionsvorbehalt 
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Progressionsvorbehalts ausdrücklich zugelassen worden ist. 


 


54 Bei Arbeitnehmern, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt 


haben, ist in den Fällen der Veranlagung gemäß § 1 Abs. 3, § 1a und § 50 Abs. 2 Satz 2 


Nr. 4 EStG zu beachten, dass die nicht der deutschen Einkommensteuer oder dem Steuerabzug 


unterliegenden Einkünfte grundsätzlich dem Progressionsvorbehalt zu unterwerfen sind (§ 32b 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG). 


 


55 Die Höhe der Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, ist nach deutschem 


Steuerrecht zu ermitteln (BFH-Urteile vom 20. September 2006, BStBl II 2007 S. 756 und vom 


11. Februar 2009, BStBl II 2010 S. 536). Dies bedeutet, dass beispielsweise 


Werbungskostenpauschalen oder Steuerbefreiungsvorschriften nach ausländischem Recht nicht 


zu berücksichtigen sind. Die steuerfreien Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit i. S. des § 32b 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5 EStG sind als Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten 


zu berechnen. 


 


56 Bei der Ermittlung der Einkünfte i. S. des § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5 EStG  


- ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a EStG) abzuziehen, 


soweit er nicht bei der Ermittlung der inländischen Einkünfte aus nichtselbständiger 


Arbeit abziehbar ist (§ 32b Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 Buchstabe a EStG); 


- sind Werbungskosten nur insoweit zu berücksichtigen, als sie zusammen mit den bei 


der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit abziehbaren 


Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a EStG) 


übersteigen (§ 32b Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 Buchstabe b EStG, s. H 32b „Ausländische 


Einkünfte“ - EStH). 


 


57 Beispiel 1: 


Der inländische steuerpflichtige Arbeitslohn im Kj. beträgt 20.230 €; die Werbungskosten 


betragen 500 €. Der nach DBA unter Progressionsvorbehalt steuerfreie Arbeitslohn beträgt 


10.000 €; im Zusammenhang mit der Erzielung des steuerfreien Arbeitslohns sind 


Werbungskosten i. H. v. 400 € tatsächlich angefallen. 
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Inländischer steuerpflichtiger Arbeitslohn    20.230 € 


./. Werbungskosten im Zusammenhang mit steuerpflichtigem Arbeitslohn,  ./. 1.230 € 


mindestens Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a EStG)  


Steuerpflichtige Einkünfte gemäß § 19 EStG      19.000 € 


  


Ausländische dem Progressionsvorbehalt unterliegende Einnahmen    10.000 € 


./. Gesamtwerbungskosten abzgl. bereits    


in Anspruch genommener Arbeitnehmer-Pauschbetrag oder abzgl.   


tatsächliche inländische Werbungskosten, sofern diese höher    


sind als der Arbeitnehmer-Pauschbetrag            0 € 


Für den Progressionsvorbehalt maßgebende Einkünfte    


(§ 32b Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 EStG)  10.000 € 


 


Beispiel 2: 


Sachverhalt wie Beispiel 1 (Werbungskosten Inland 500 €), jedoch sind im Zusammenhang mit 


der Erzielung des steuerfreien Arbeitslohns tatsächlich Werbungskosten i. H. v. 800 € 


angefallen. Die Summe der tatsächlichen Werbungskosten beträgt somit 1.300 €. Sie 


überschreitet den Arbeitnehmer-Pauschbetrag um 70 €. 


 


Lösung: 


Inländischer steuerpflichtiger Arbeitslohn  20.230 € 


./. Werbungskosten im Zusammenhang mit steuerpflichtigem Arbeitslohn, 


mindestens Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a EStG) ./. 1.230 € 


Steuerpflichtige Einkünfte gemäß § 19 EStG  19.000 € 


 


Ausländische dem Progressionsvorbehalt unterliegende Einnahmen  10.000 € 


./. Gesamtwerbungskosten      1.300 € 


abzgl. bereits bei den stpfl. Einkünften in Anspruch genommener ./. 1.230 € 


Arbeitnehmer-Pauschbetrag  


oder abzgl. tatsächlicher inländischer Werbungskosten, sofern diese 


höher sind als der Arbeitnehmer-Pauschbetrag ./.   70 € 


58 
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Satz 2 EStG)  9.930 € 


 


2.3 Anwendung des § 50d Abs. 8 EStG 


2.3.1 Anwendungsbereich 


 


59 Bei Einkünften oder Einkunftsteilen aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG), die nach einem 


DBA in einem ausländischen Staat besteuert werden können, wird die unter 


Progressionsvorbehalt (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG) erfolgende Freistellung von der 


deutschen Steuer eines unbeschränkt Steuerpflichtigen bei der Einkommensteuerveranlagung 


nach der Regelung des § 50d Abs. 8 EStG nur unter bestimmten Voraussetzungen gewährt. Der 


Steuerpflichtige muss für die nach DBA vorgesehene Freistellung nachweisen, dass die in dem 


ausländischen Staat festgesetzten Steuern entrichtet wurden oder dass dieser Staat auf sein 


Besteuerungsrecht verzichtet hat. Die Regelung des § 50d Abs. 8 EStG ist nicht anzuwenden, 


soweit das anzuwendende DBA das Besteuerungsrecht an Deutschland zurückverweist, weil 


der ausländische Staat von dem ihm zugewiesenen Besteuerungsrecht insoweit keinen 


Gebrauch macht (z. B. Art. 13 Abs. 2 DBA-Frankreich, Art. 15 Abs. 4 DBA-Österreich, 


Art. 15 Abs. 3 und 4 DBA-Schweiz) oder die Besteuerung von der Überweisung der Einkünfte 


in den Tätigkeitsstaat abhängig macht (z. B. Art. 29 DBA-Irland, Art. 24 DBA-Vereinigtes 


Königreich). Die im jeweiligen DBA enthaltenen Rückfallklauseln (s. Tz. 9, Rn. 418 ff.) gehen 


grundsätzlich den nationalen Rückfallklauseln vor (§ 2 Abs. 1 AO, BMF-Schreiben vom 


20. Juni 2013, BStBl I S. 980, Tz. 1). 


 


60 Die Anwendung des § 50d Abs. 8 EStG erfordert nicht, dass Deutschland als Ansässigkeitsstaat 


anzusehen ist, sondern knüpft allein an die unbeschränkte Steuerpflicht im Inland an. 


§ 50d Abs. 8 EStG ist auch anzuwenden, wenn sich die Freistellung nicht aus dem 


Methodenartikel, sondern bereits aus der Verteilungsnorm ergeben sollte. § 50d Abs. 8 EStG 


wird nicht durch ein zeitlich nachfolgendes DBA überschrieben (BFH-Urteil vom 


25. Mai 2016, BStBl II 2017 S. 1185). 
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61 Aufgrund seiner erhöhten Mitwirkungspflicht gemäß § 90 Abs. 2 AO bei 


Auslandssachverhalten hat der Steuerpflichtige nachzuweisen, dass seine Einkünfte im Ausland 


(ggf. in einem anderen VZ) der Besteuerung unterworfen wurden bzw. werden oder dass der 


Staat, dem nach dem DBA das Besteuerungsrecht zusteht, auf dieses Besteuerungsrecht 


verzichtet hat (s. Tz. 2.3.2.2, Rn. 68). 


 


62 Bei der Anforderung und Prüfung von Nachweisen sind die objektiven Umstände des 


Einzelfalles und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 


 


63 Die Nachweispflicht gemäß § 50d Abs. 8 EStG besteht erst im Veranlagungsverfahren. Sie gilt 


nicht für das Lohnsteuerabzugsverfahren (s. BMF-Schreiben vom 14. März 2017, BStBl I 


S. 473). Das Betriebsstättenfinanzamt kann daher unverändert auf Antrag des Arbeitnehmers 


oder des Arbeitgebers (§ 38 EStG) ein Lohnsteuerabzugsmerkmal erteilen (§ 39 Abs. 4 


Nr. 5 EStG). In der Bescheinigung über die Freistellung des Arbeitslohns vom Steuerabzug 


aufgrund eines DBA ist ein Hinweis auf die abschließende Prüfung im Rahmen der 


Veranlagung enthalten. 


 


2.3.2.1 Besteuerung im ausländischen Staat 


2.3.2.1.1 Ermittlung und Nachweis der Höhe der Einkünfte 


 


64 Die Einkünfte i. S. des § 50d Abs. 8 EStG sind nach den Vorschriften des deutschen 


Steuerrechts zu ermitteln. Aufgrund der unterschiedlichen Steuersysteme und 


Begriffsbestimmungen können sich bei den der ausländischen und deutschen Besteuerung 


zugrunde gelegten Einkünften Abweichungen ergeben. Diese können u. a. entstehen, weil der 


ausländische Staat ein vom Kj. abweichendes Steuerjahr (s. Tz. 4.2.5, Rn. 128 ff.) hat oder 


Sachverhalte zeitlich abweichend von den Regelungen des deutschen Rechts erfasst. Daneben 


können Abweichungen aus der Definition der Begriffe „Arbeitslohn“ und „Werbungskosten“, 


aus der Zuordnung von Bezügen zu steuerpflichtigen oder steuerfreien Einnahmen, der 


Bewertung von Sachbezügen und nachträglichen Bonuszahlungen oder der Behandlung von 


Altersteilzeitmodellen resultieren. 
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Kopie der ausländischen Steuererklärung/en und/oder Steuerbescheid/e, 


Berechnungsschema/ta), gilt der Nachweis über die Höhe der Einkünfte für den jeweiligen VZ 


als erbracht. 


 


2.3.2.1.2 Nachweis über die Festsetzung und Entrichtung der Steuern 


 


66 Der Nachweis über die Entrichtung der festgesetzten Steuern ist grundsätzlich durch Vorlage 


des Steuerbescheids der ausländischen Behörde und des Zahlungsbelegs (Überweisungs- bzw. 


Einzahlungsbeleg der Bank oder Finanzbehörde) zu erbringen. Sofern der andere Staat ein 


Selbstveranlagungsverfahren vorsieht und daher keinen Steuerbescheid erlässt (z. B. USA), 


reicht die Vorlage des Zahlungsbelegs und einer Kopie der Steuererklärung aus. 


 


67 Wenn der Steuerpflichtige aus tatsächlichen Gründen nicht in der Lage ist, die zuvor genannten 


Nachweise zu erbringen, oder in Fällen, in denen ein Quellen- oder Lohnsteuerabzug mit 


Abgeltungswirkung im anderen Staat vorgenommen wird (z. B. Italien, Österreich, Spanien) 


und somit keine Veranlagung zur Einkommensteuer erfolgt oder diese Einkünfte wegen des 


Steuerabzugs nicht in die Veranlagung einbezogen werden, kann die tatsächliche Besteuerung 


im anderen Staat durch eine behördliche Bescheinigung oder eine Bescheinigung des 


zivilrechtlichen oder wirtschaftlichen Arbeitgebers (s. Tz. 4.3.3.3, Rn. 151 ff.) über den 


Steuerabzug (z. B. Quellen- oder Lohnsteuerbescheinigung, ausländische 


Gehaltsabrechnungen mit Ausweis der abgeführten Quellensteuern) nachgewiesen werden. 


Dabei ist die ausländische Finanzbehörde, an die die Quellen- oder Lohnsteuer abgeführt 


wurde, und die dortige Steuer- oder Ordnungsnummer zu benennen. Darüber hinaus müssen 


aus der Bescheinigung insbesondere die Höhe der im jeweiligen VZ zugeflossenen Einnahmen, 


die vom Arbeitgeber abgeführten Steuern, einschließlich der dafür maßgeblichen 


steuerpflichtigen Einkünfte (steuerliche Bemessungsgrundlage) und der Zeitraum der Tätigkeit 


im Ausland hervorgehen. Eine tatsächliche Besteuerung im anderen Staat ist auch dann 


anzunehmen, wenn eine pauschale Steuer abgeführt wurde, die der Arbeitgeber getragen hat. 
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68 Wenn der ausländische Staat auf das ihm zugewiesene Besteuerungsrecht verzichtet, hat der 


Steuerpflichtige Unterlagen vorzulegen, aus denen sich der Verzicht ergibt. Es kann sich hierbei 


um einen Verzicht gegenüber Einzelpersonen, bestimmten Personengruppen oder um einen 


generellen Verzicht handeln (z. B. Erlass, Steuerbefreiung, genereller Verzicht auf die 


Steuererhebung, völkerrechtlicher Vertrag). 


 


69 Der Eintritt der Festsetzungsverjährung im ausländischen Staat ist kein Verzicht i. S. des 


§ 50d Abs. 8 Satz 1 EStG (BFH-Urteil vom 10. Oktober 2018, BFH/NV 2019, 394). 


 


70 In Staaten, in denen generell auf die Erhebung von Ertragsteuern verzichtet wird (z. B. VAE 


(DBA-VAE anzuwenden bis 31. Dezember 2021) und Kuwait) ist von einem Nachweis über 


den Verzicht des ausländischen Staates auf das Besteuerungsrecht abzusehen, sofern die 


Ausübung der Tätigkeit in einem dieser Staaten nachgewiesen wurde (z. B. 


Arbeitgeberbescheinigung oder Reisekostenabrechnung). 


 


2.3.3 Entwicklungszusammenarbeit 


2.3.3.1 Besteuerungsrecht des Kassenstaates (Deutschland) 


 


71 Sofern Vergütungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit gezahlt werden, ist 


zunächst zu prüfen, ob das anzuwendende DBA durch die Kassenstaatsklausel (Art. 19 Abs. 1 


OECD-MA) oder eine sog. Entwicklungshilfeklausel (z. B. Art. 19 Abs. 3 DBA-Bangladesch, 


Art. 18 Abs. 2 DBA-Bolivien, Art. 18 Abs. 2 DBA-Ecuador, Art. 19 Abs. 4 DBA-Indien, 


Art. 19 Abs. 3 DBA-Indonesien, Art. 19 Abs. 3 DBA-Pakistan) Deutschland als Kassenstaat 


das Besteuerungsrecht zuweist und damit eine Anwendung des § 50d Abs. 8 EStG insoweit 


ausscheidet. 


 


72 Bei DBA mit Entwicklungshelferklausel können Vergütungen, die im Rahmen eines 


Entwicklungshilfeprogramms eines Vertragsstaats aus Mitteln, die ausschließlich von diesem 


Staat bereitgestellt werden, an Fachkräfte oder freiwillige Helfer gezahlt werden, die in den 


anderen Vertragsstaat mit dessen Zustimmung entsandt worden sind, nur im erstgenannten 
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auch BMF-Schreiben vom 13. November 2019, BStBl I S. 1082). 


 


73 Auf die Notifizierungsverordnung DBA-Türkei vom 27. Februar 2019 (BStBl I 2019 S. 209), 


wonach unter das geltende Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik 


Deutschland und der Regierung der Republik Türkei über die technische Zusammenarbeit vom 


16. Juni 1970 in der Änderungsfassung vom 15. Dezember 1977 fallende Einkünfte, die trotz 


Besteuerungsrecht nach Art. 15 DBA-Türkei von der Republik Türkei nicht besteuert werden 


können, in Deutschland durch einen Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode 


zu besteuern sind, wird hingewiesen. 


 


2.3.3.2 Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaates / Freistellung im Tätigkeitsstaat 


 


74 Soweit Arbeitnehmer im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit aufgrund von 


zwischenstaatlichen oder diesen vergleichbaren Abkommen oder Vereinbarungen in dem 


jeweiligen ausländischen Staat von der Steuer befreit sind (Verzicht auf das 


Besteuerungsrecht), ist dies durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. 


 


75 Als Nachweis ist dabei eine Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers i. V. m. einem Auszug 


aus dem geltenden Abkommen (Rahmenabkommen zur technischen oder finanziellen 


Zusammenarbeit, Abkommen zu Entwicklungszusammenarbeit) bzw. der Vereinbarung 


anzuerkennen (vgl. Anlage 1). Der Besteuerungsverzicht des ausländischen Staates in diesen 


zwischenstaatlichen oder diesen vergleichbaren Abkommen oder Vereinbarungen wird i. d. R. 


auf die Mittel beschränkt, die aus inländischen öffentlichen Kassen gezahlt werden. Soweit 


auch Zahlungen von dritter Seite in den Vergütungen enthalten sind und diese unversteuert 


bleiben, ist hierfür die Vorlage eines gesonderten Nachweises des Besteuerungsverzichts bzw. 


der Besteuerung erforderlich (s. Tz. 2.3.2.1, Rn. 64 ff.). 


 


76 Arbeitgeber sind Organisationen und Firmen, die direkt oder indirekt durch die 


Bundesregierung, Landesregierungen oder andere deutsche staatliche Stellen mit der 


Durchführung personeller Leistungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit beauftragt 


worden sind. Weitere Auftraggeber sind z. B. die Europäische Union, internationale 


Finanzierungsinstitute und Regierungen anderer Staaten. 







 
Seite 33   


2.3.4 Festsetzungsverfahren 


2.3.4.1 Festsetzung im Falle eines fehlenden Nachweises 


 


77 Soweit die nach Tz. 2.3.2, Rn. 61 ff. und Tz. 2.3.3.2, Rn. 74, 75 erforderlichen Nachweise nicht 


oder nicht vollständig vorgelegt werden, ist die Steuer unter Einbeziehung der betroffenen 


Einkünfte festzusetzen. Der Einkommensteuerbescheid ist gemäß § 50d Abs. 8 Satz 2 EStG 


zugunsten des Steuerpflichtigen zu ändern, sobald die tatsächliche Besteuerung oder der 


Verzicht auf die Besteuerung im Ausland nachgewiesen wird. Die Festsetzungsfrist beginnt mit 


Ablauf des Jahres, in dem der Nachweis erbracht wird (§ 50d Abs. 8 Satz 3 EStG). Die 


Verzinsung richtet sich nach § 233a Abs. 1 und 2 AO. 


 


2.3.4.2 Bagatellgrenze 


 


78 Aus Vereinfachungsgründen ist die Freistellung von der deutschen Einkommensteuer unter 


Progressionsvorbehalt auch ohne das Erbringen von Nachweisen zu gewähren, wenn der 


maßgebende, nach deutschem Recht ermittelte Arbeitslohn, der nach einem oder mehreren 


DBA freizustellen wäre, in dem jeweiligen VZ insgesamt nicht mehr als 10.000 € beträgt. Diese 


Bagatellgrenze gilt nicht pro Staat, sondern insgesamt nur einmal je VZ. 


 


79 Bei Ortskräften diplomatischer Vertretungen mit Staatsangehörigkeit der jeweiligen 


Staatenvertretung kann auf den Besteuerungsnachweis nach § 50d Abs. 8 EStG verzichtet 


werden. Die Ausführungen in der Tz. 2.4, Rn. 83 ff. zu § 50d Abs. 9 EStG bleiben unberührt. 


 


2.3.5 Informationsaustausch 


 


80 Auf das Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in 


Steuersachen vom 29. Mai 2019 BStBl I S. 480 (Amtshilfe-Merkblatt) wird hingewiesen.  


 


81 Hat der Steuerpflichtige die Nachweise i. S. des § 50d Abs. 8 EStG erbracht, sind diesbezüglich 


weder Auskunftsersuchen zu stellen noch Spontanauskünfte zu erteilen. 
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Verzichts des ausländischen Staates auf sein Besteuerungsrecht, ist die Steuer unter 


Einbeziehung der betroffenen Einkünfte festzusetzen (s. Tz. 2.3.4.1, Rn. 77) und 


- vorbehaltlich einer innerstaatlichen Rechtsgrundlage - eine Spontanauskunft an den 


ausländischen Staat zu übermitteln. Entsprechendes gilt, soweit unklar ist, ob sämtliche 


steuerfrei zu stellenden Gehaltsbestandteile (z. B. Gratifikationen, Tantiemen, Urlaubsgeld) im 


ausländischen Staat zur Besteuerung herangezogen wurden. In diesen Fällen kann nach 


Tz. 3.1.2 des Amtshilfe-Merkblattes auf eine Anhörung des Steuerpflichtigen verzichtet 


werden, sofern die Informationen auf Angaben beruhen, die der Steuerpflichtige in einem 


Antrag oder einer Erklärung gemacht hat. Gleichwohl kann der Steuerpflichtige gegen die 


Übermittlung aufgrund seiner Angaben aus der Einkommensteuererklärung an den anderen 


Staat Einwendungen erheben (Tz. 3.2.1 des Amtshilfe-Merkblattes). 


 


2.4 Anwendung des § 50d Abs. 9 EStG 


2.4.1 Anwendungsbereich 


 


83 Bei Einkünften oder Einkunftsteilen, die nach einem DBA in einem ausländischen Staat 


besteuert werden können, wird bei einem unbeschränkt Steuerpflichtigen die Steuerfreistellung 


nach DBA unter den Voraussetzungen des § 50d Abs. 9 EStG nicht gewährt. 


 


84 Die Anwendung des § 50d Abs. 9 EStG erfordert nicht, dass Deutschland als Ansässigkeitsstaat 


anzusehen ist, sondern knüpft allein an die unbeschränkte Steuerpflicht im Inland an. § 50d 


Abs. 9 EStG ist auch anzuwenden, wenn sich die Freistellung nicht aus dem Methodenartikel, 


sondern aus der (abschließenden) Verteilungsnorm ergibt. 


 


85 Fällt das Besteuerungsrecht nicht bereits nach einer Bestimmung des DBA an Deutschland 


zurück (vgl. Tz. 9, Rn. 418 ff.), sind nach § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 EStG Einkünfte nicht 


freizustellen, soweit die Nichtbesteuerung oder niedrige Besteuerung im anderen Staat die 


Folge eines Qualifikationskonfliktes ist. Qualifikationskonflikte haben ihre Ursache in einer 


nicht übereinstimmenden Anwendung der Bestimmungen eines DBA durch die 


Vertragsstaaten, weil diese 


- von unterschiedlichen Sachverhalten ausgehen, 


- Abkommensbestimmungen unterschiedlich auslegen oder 
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unterschiedlich auslegen (s. Art. 3 Abs. 2 OECD-MA). 


 


86 Soweit das Besteuerungsrecht nicht durch eine im DBA einschlägige Regelung an Deutschland 


zurückfällt (vgl. Tz. 9, Rn. 418 ff.), sind Einkünfte nach § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht 


von der Besteuerung auszunehmen, soweit im anderen Staat eine Nichtbesteuerung darauf 


zurückzuführen ist, dass sich dieser an der Ausübung seines DBA-Besteuerungsrechts durch 


sein innerstaatliches Recht, das diese Einkünfte ganz oder teilweise im Rahmen der 


beschränkten Steuerpflicht nicht erfasst, gehindert sieht. Eine Nichtbesteuerung i. S. dieser 


Vorschrift liegt auch vor, wenn Einkünfte oder Einkunftsteile nur deshalb im anderen 


Vertragsstaat besteuert werden, weil der Steuerpflichtige es versäumt hat, einen Antrag auf 


Erstattung der erstattungsfähigen Steuer zu stellen. § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG verhindert 


auch dann eine vom DBA angeordnete Steuerfreistellung, wenn der andere Vertragsstaat das 


ihm abkommensrechtlich zugewiesene Besteuerungsrecht an den Einkünften im Rahmen der 


beschränkten Steuerpflicht nur für einen Teil der Einkünfte wahrnimmt. 


 


2.4.2 Verhältnis zu anderen Rückfallklauseln 


 


87 § 50d Abs. 9 EStG kann auch dann zur Besteuerung von Einkünften aus unselbständiger Arbeit 


führen, wenn die Einkünfte nach § 50d Abs. 8 EStG oder einer DBA-Rückfallklausel steuerfrei 


belassen werden können. Die Regelungen des § 50d Abs. 8 und 9 EStG sind insoweit 


nebeneinander anzuwenden (§ 50d Abs. 9 Satz 3 EStG). 


 


88 In den Fällen der Besteuerung von Einkunftsteilen, auf die eine DBA-Rückfallklausel 


anzuwenden ist, kommt es zu einem Rückfall des Besteuerungsrechts für den unversteuerten 


Teil der Einkünfte, selbst wenn die vorrangig anzuwendende DBA-Rückfallklausel konditional 


(„wenn“) formuliert ist (§ 50d Abs. 9 Satz 4 EStG, s. Tz. 9, Rn. 418 ff.). 


 


2.4.3 Nachweispflicht 


 


89 Die Ausführungen zu den Nachweispflichten im Zusammenhang mit § 50d Abs. 8 EStG 


(s. Tz. 2.3.2.1.2, Rn. 66, 67) gelten für Einkünfte aus unselbständiger Arbeit entsprechend. Der 


Steuerpflichtige muss für die Freistellung regelmäßig nachweisen, dass seine ausländischen 
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Steuern entrichtet hat. Weist der Steuerpflichtige nach, dass der ausländische Staat die 


Einkünfte, die er im ausländischen Staat erzielt hat, wegen der dortigen beschränkten 


Steuerpflicht nicht erfassen kann, die entsprechenden Einkünfte aber bei unbeschränkt 


Steuerpflichtigen ebenfalls nicht besteuert werden, ist § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht 


anzuwenden. In diesen Fällen bleibt es bei der Freistellung der ausländischen Einkünfte und 


Einkunftsteile von der deutschen Einkommensteuer. 


 


90 Aus Vereinfachungsgründen kann im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens auf die Prüfung 


der Anwendung des § 50d Abs. 9 EStG verzichtet werden (s. Tz. III. des BMF-Schreibens vom 


14. März 2017, BStBl I S. 473). 


 


91 Sind Einkünfte nach § 50d Abs. 9 EStG nicht von der Besteuerung auszunehmen, sind 


§ 34c Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 6 Satz 6 EStG entsprechend anzuwenden (§ 34c Abs. 6 


Satz 5 EStG). 


 


92 Beispiel: 


K ist in Deutschland ansässig und sowohl bei seinem Arbeitgeber in Deutschland als auch bei 


einer Schwestergesellschaft in einem anderen DBA-Staat tätig. Im Jahr 01 hält sich K an 


150 Tagen im anderen DBA-Staat auf. Der Arbeitslohn wird vom deutschen Arbeitgeber 


bezahlt und - soweit er auf die Tätigkeit im anderen DBA-Staat entfällt - der 


Schwestergesellschaft im anderen DBA-Staat weiterberechnet. Der Steuerberater beantragt die 


Freistellung des Arbeitslohns, der auf die Tätigkeit im anderen DBA-Staat entfällt, unter 


Hinweis auf Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b des DBA (wirtschaftlicher Arbeitgeber, s. Tz. 4.3.3.3, 


Rn. 151 ff.). Die Einkommensteuer im anderen DBA-Staat wird mit 0 € festgesetzt. Der 


Steuerberater weist nach, dass es im anderen DBA-Staat das Rechtsinstitut des wirtschaftlichen 


Arbeitgebers i. S. des DBA nicht gibt. 


 


Lösung: 


Die Höhe der im anderen DBA-Staat festgesetzten Steuer beträgt 0 €. Der Steuerpflichtige hat 


somit nachgewiesen, dass die festgesetzte Steuer „entrichtet“ wurde (§ 50d Abs. 8 Satz 1 


zweite Alternative EStG). Nach § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 EStG kann die Steuerfreistellung in 
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anwendet, dass die Einkünfte in diesem Staat von der Besteuerung auszunehmen sind. 


Da die Nichtbesteuerung im anderen DBA-Staat ihre Ursache in einer nicht übereinstimmenden 


Anwendung von DBA-Bestimmungen hat (Qualifikationskonflikt), entfällt nach § 50d Abs. 9 


Satz 1 Nr. 1 EStG die Freistellung des Arbeitslohns. 


 


2.5 Abzugsbeschränkungen 


 


93 Gemäß § 3c Abs. 1 EStG dürfen Ausgaben, die mit steuerfreien Einnahmen in unmittelbarem 


wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, nicht als Werbungskosten abgezogen werden (z. B. 


Kosten für die Unterkunft im Ausland, Kosten für Sprachkurse, Fahrtkosten und 


Mehraufwendungen für Verpflegung). Sind Einkünfte aufgrund eines DBA freizustellen, sind 


regelmäßig nicht nur die Einnahmen, sondern auch die damit zusammenhängenden 


Werbungskosten von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen (BFH-


Urteil vom 11. Februar 2009, BStBl II 2010 S. 536). Darunter fallen sowohl laufende 


Werbungskosten, die durch steuerfreie Auslandseinkünfte veranlasst sind, als auch 


vorweggenommene Werbungskosten, die sich auf steuerfreie Auslandseinkünfte beziehen 


(BFH-Urteil vom 20. September 2006, BStBl II 2007 S. 756). Gleiches gilt für nachträgliche 


Werbungskosten. 


 


94 Lassen sich die Werbungskosten nicht eindeutig zuordnen, sind diese nach den zu § 3c 


Abs. 1 EStG entwickelten Kriterien aufzuteilen. Hierbei sind die Werbungskosten den 


steuerfreien Einnahmen in dem Verhältnis zuzuordnen, in dem die steuerfreien Einnahmen zu 


den gesamten Einnahmen stehen, die der Steuerpflichtige im betreffenden Zeitraum bezogen 


hat (BFH-Urteil vom 26. März 2002, BStBl II S. 823). Eine Aufteilung der Werbungskosten 


nach den tatsächlichen Arbeitstagen scheidet damit grundsätzlich aus. 


 


95 Vorsorgeaufwendungen i. S. des § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 3a EStG, die mit steuerfreien 


Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, sind nach § 10 Abs. 2 


Satz 1 Nr. 1 erster Halbsatz EStG grundsätzlich nicht als Sonderausgaben abziehbar. Sie 


mindern auch nicht die Höhe der im Rahmen des Progressionsvorbehalts zu berücksichtigenden 


Einkünfte (BFH-Urteil vom 18. April 2012, BStBl II S. 721). 
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welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen entsprechende Vorsorgeaufwendungen als 


Sonderausgaben zu berücksichtigen sind. Demnach sind Vorsorgeaufwendungen i. S. des § 10 


Abs. 1 Nr. 2, 3 und 3a EStG jeweils als Sonderausgaben abzugsfähig, soweit sie in 


unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit Einnahmen aus nichtselbständiger 


Tätigkeit stehen, die in einem Mitgliedstaat der EU, einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens 


oder in der Schweiz erzielt wurden, soweit diese Einnahmen nach einem DBA im Inland 


steuerfrei sind und soweit der Tätigkeitsstaat keinerlei steuerliche Berücksichtigung dieser 


Vorsorgeaufwendungen bei der Besteuerung dieser Einnahmen zulässt. Diese Voraussetzungen 


müssen kumulativ erfüllt sein. 


 


96 Die Aufteilung der abziehbaren und nichtabziehbaren Vorsorgeaufwendungen hat im 


Verhältnis des steuerpflichtigen Arbeitslohns zum gesamten Arbeitslohn, unabhängig von der 


Beitragsbemessungsgrenze, zu erfolgen. Vergütungsbestandteile, die unabhängig von der 


Beitragsbemessungsgrenze nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegen (z. B. 


Entlassungsabfindungen), sind nicht in die Verhältnisrechnung einzubeziehen. Die 


Verhältnisrechnung ist auch durchzuführen, wenn der steuerpflichtige Arbeitslohn im VZ die 


für die Beitragsberechnung maßgebende Beitragsbemessungsgrenze übersteigt. 


 


97 Ein Arbeitnehmer kann während seiner Auslandstätigkeit ausschließlich dem 


Sozialversicherungsrecht des Ansässigkeits-, des Tätigkeitsstaates oder dem 


Sozialversicherungsrecht beider Staaten unterworfen sein. Bei Letzterem unterliegt der 


Arbeitslohn sowohl dem Sozialversicherungsrecht des Ansässigkeitsstaates als auch dem 


Sozialversicherungsrecht des Tätigkeitsstaates. Dabei kann das jeweilige 


Sozialversicherungsrecht insbesondere eine verpflichtende Renten-, Arbeitslosen- oder 


Krankenversicherung, aber auch Wahlrechte und freiwillige Versicherungen umfassen. 


Vom Arbeitgeber geleistete Beiträge bzw. Zuschüsse zu einer Renten-, Arbeitslosen- oder 


Krankenversicherung stellen regelmäßig Arbeitslohn dar. 


 


98 Beispiel: 


Der im Inland wohnhafte Arbeitnehmer ist im Jahr 01 für seinen Arbeitgeber sowohl im 


Ansässigkeitsstaat als auch im ausländischen Tätigkeitsstaat tätig. Der auf den 


Ansässigkeitsstaat entfallende Arbeitslohnanteil beträgt brutto 25.000 €. Enthalten sind sowohl 
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beträgt 5.000 €. Sie wird vom Arbeitgeber nicht übernommen. Der auf den ausländischen 


Tätigkeitsstaat entfallende Arbeitslohnanteil beträgt brutto 50.000 €. Enthalten sind auch hier 


sowohl direkt als auch nicht direkt zuordenbare Lohnbestandteile. Die hierauf entfallende 


Steuer beläuft sich im Tätigkeitsstaat auf 10.000 €. Sie wird vom Arbeitgeber ebenfalls nicht 


übernommen. Der Sozialversicherungsbeitrag beträgt - bezogen auf das gesamte Kj. 15.000 €.  


Die Lohnabrechnung sieht wie folgt aus: 


Bruttoarbeitslohn Ansässigkeitsstaat       25.000 € 


Bruttoarbeitslohn Tätigkeitsstaat       50.000 € 


Abzgl. Steuer Ansässigkeitsstaat           5.000 € 


Abzgl. Steuer Tätigkeitsstaat        10.000 € 


Abzgl. Sozialversicherungsbeitrag       15.000 € 


(einheitlich für das gesamte Kj.) 


Nettoauszahlungsbetrag        45.000 € 


 


Lösung: 


Der Bruttoarbeitslohn wird abkommensrechtlich zu 1/3 dem Ansässigkeitsstaat und zu 2/3 dem 


ausländischen Tätigkeitsstaat zugerechnet. In diesem Verhältnis - 1/3 zu 2/3 - wird auch der 


Sozialversicherungsbeitrag verteilt (bezüglich der Abzugsbeschränkungen von 


Sonderausgaben im Zusammenhang mit steuerfreien Einkünften, s. Tz. 2.5, Rn. 95). 


 


3 Besteuerung im Tätigkeitsstaat - Art. 15 Abs. 1 OECD-MA 


 


99 Nach Art. 15 Abs. 1 Satz 1 OECD-MA können die Vergütungen aus unselbständiger Arbeit 


ausschließlich im Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers besteuert werden, es sei denn, die 


Tätigkeit wird im anderen Staat ausgeübt (Tätigkeitsstaat). Wird die unselbständige Arbeit im 


anderen Staat ausgeübt, steht grundsätzlich diesem Staat auch ein Besteuerungsrecht für die 


Vergütungen zu, die für die im Ausland ausgeübte Tätigkeit bezogen werden (Art. 15 Abs. 1 


Satz 2 OECD-MA). 


 


100 Der Ort der Arbeitsausübung ist grundsätzlich der Ort, an dem sich der Arbeitnehmer zur 


Ausführung seiner Tätigkeit tatsächlich persönlich aufhält (BFH-Urteil vom 
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Arbeitslohns geleistet wird oder wo der Arbeitgeber ansässig ist. 


 


4 Besteuerung im Ansässigkeitsstaat - Art. 15 Abs. 2 OECD-MA  


 (sog. 183-Tage-Klausel) 


4.1 Voraussetzungen 


 


101 Abweichend von Art. 15 Abs. 1 Satz 2 OECD-MA steht nach Art. 15 Abs. 2 OECD-MA dem 


Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers das ausschließliche Besteuerungsrecht für eine nicht in 


diesem Staat ausgeübte unselbständige Arbeit zu, wenn  


- der Arbeitnehmer sich insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb eines im 


jeweiligen DBA näher beschriebenen Zeitraums im Tätigkeitsstaat aufgehalten oder die 


Tätigkeit dort ausgeübt hat (s. Tz. 4.2, Rn. 105 ff.) und  


- der Arbeitgeber, der die Vergütungen wirtschaftlich trägt oder hätte tragen müssen, 


nicht im Tätigkeitsstaat ansässig ist (s. Tz. 4.3, Rn. 141 ff.) und  


- der Arbeitslohn nicht von einer Betriebsstätte, die der Arbeitgeber im Tätigkeitsstaat 


hat, wirtschaftlich getragen wurde oder zu tragen gewesen wäre (s. Tz. 4.4, Rn. 213 ff.). 


 


102 Nur wenn alle drei Voraussetzungen zusammen vorliegen, steht dem Ansässigkeitsstaat des 


Arbeitnehmers das Besteuerungsrecht für Vergütungen, die für eine im Ausland ausgeübte 


Tätigkeit gezahlt werden, zu. Liegen dagegen nicht sämtliche Voraussetzungen des Art. 15 


Abs. 2 OECD-MA zusammen vor, steht nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA auch dem 


Tätigkeitsstaat ein Besteuerungsrecht für die Einkünfte aus der vom Arbeitnehmer dort 


ausgeübten unselbständigen Arbeit zu. Für Tätigkeiten, die im Ansässigkeitsstaat ausgeübt 


werden, verbleibt das Besteuerungsrecht nach dem Grundsatz des Art. 15 Abs. 1 OECD-MA 


ausschließlich beim Ansässigkeitsstaat. 


 


103 Nach dem DBA-Norwegen ist eine weitere Voraussetzung, dass der Arbeitgeber im selben 


Staat wie der Arbeitnehmer ansässig ist (Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b DBA-Norwegen). 


 


104 Steht dem ausländischen Tätigkeitsstaat auch ein Besteuerungsrecht zu, sind die Vergütungen 


i. d. R. im Inland freizustellen und nur im Rahmen des Progressionsvorbehalts zu 


berücksichtigen (Ausnahme s. Tz. 1.2.3, Rn. 36). Dies gilt nicht, soweit eine DBA-
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Rn. 83 ff. und Tz. 9, Rn. 418 ff.). 


 


4.2 183-Tage-Frist - Art. 15 Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA 


4.2.1 Ermittlung der Aufenthalts-/Ausübungstage 


 


105 Die in den DBA genannte 183-Tage-Frist bezieht sich häufig auf den Aufenthalt im 


Tätigkeitsstaat (s. Tz. 4.2.2). Nach einigen DBA ist jedoch die Dauer der Ausübung der 


unselbständigen Arbeit im Tätigkeitsstaat maßgebend (s. Tz. 4.2.3). 


 


106 Abhängig vom anzuwendenden DBA kann sich die 183-Tage-Frist entweder auf das Steuerjahr, 


auf das Kj. oder auch auf einen Zeitraum von zwölf Monaten beziehen.  


 


4.2.2 183-Tage-Frist - Dauer des Aufenthalts im Tätigkeitsstaat 


 


107 Wird in einem DBA bei der 183-Tage-Frist auf den Aufenthalt im Tätigkeitsstaat abgestellt 


(z. B. Art. 13 Abs. 4 Nr. 1 DBA-Frankreich; Art. 15 Abs. 2 Buchstabe a DBA-Italien; Art. 15 


Abs. 2 Buchstabe a DBA-Österreich), so ist hierbei nicht die Dauer der beruflichen Tätigkeit 


maßgebend, sondern allein die körperliche Anwesenheit im Tätigkeitsstaat. Es kommt darauf 


an, ob der Arbeitnehmer an mehr als 183 Tagen im Tätigkeitsstaat anwesend war. Dabei ist 


auch eine nur kurzfristige Anwesenheit an einem Tag als voller Aufenthaltstag im 


Tätigkeitsstaat zu berücksichtigen. Es muss sich nicht um einen zusammenhängenden 


Aufenthalt im Tätigkeitsstaat handeln; mehrere Aufenthalte im selben Tätigkeitsstaat sind 


zusammenzurechnen. 


 


108 Als volle Tage des Aufenthalts im Tätigkeitsstaat werden u. a. mitgezählt: 


- der Ankunfts- und Abreisetag, 


-  alle Tage der Anwesenheit im Tätigkeitsstaat unmittelbar vor, während und unmittelbar 


nach der Tätigkeit, z. B. Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage,  


-  Tage der Anwesenheit im Tätigkeitsstaat während Arbeitsunterbrechungen, z. B. bei 


Streik, Aussperrung, Ausbleiben von Lieferungen oder Krankheit, es sei denn, die 


Krankheit steht der Abreise des Arbeitnehmers entgegen und er hätte ohne sie die 


Voraussetzungen für die Steuerbefreiung im Tätigkeitsstaat erfüllt,  
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Zusammenhang mit der Tätigkeit im Tätigkeitsstaat verbracht werden (s. Beispiel 3, 


Rn. 115). 


 


109 Tage, die ausschließlich außerhalb des Tätigkeitsstaates verbracht werden, unabhängig davon, 


ob aus beruflichen oder privaten Gründen, werden nicht mitgezählt. Auch Tage des Transits in 


einem Durchreisestaat zählen nicht als Aufenthaltstage für diesen Staat (s. Beispiel 4, Rn. 116). 


Eine Ausnahme hiervon gilt für Berufskraftfahrer (s. Tz. 7.2, Rn. 383). 


 


110 Kehrt der Arbeitnehmer täglich zu seinem Wohnsitz im Ansässigkeitsstaat zurück, so ist er 


täglich im Tätigkeitsstaat anwesend (BFH-Urteil vom 10. Juli 1996, BStBl II 1997 S. 15). 


 


111 Zur Ermittlung der Aufenthaltstage nach dem DBA-Frankreich wird auf die 


Verständigungsvereinbarung mit Frankreich vom 16. Februar 2006 (BMF-Schreiben vom 


3. April 2006, BStBl I S. 304 und § 6 KonsVerFRAV vom 20. Dezember 2010, BStBl I 2011 


S. 104) verwiesen, wonach unter bestimmten Voraussetzungen bei mehrtägigen Dienstreisen 


grundsätzlich auch Sonn- und Feiertage, Urlaubs- und Krankheitstage sowie kurze 


Unterbrechungen im Zusammenhang mit Reisen in den Heimatstaat oder in Drittstaaten als 


Tage des Aufenthalts im Tätigkeitsstaat mitgezählt werden. 


 


112 Bei Arbeitnehmern, die - ohne Grenzgänger i. S. des Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich zu sein - 


arbeitstäglich in den Tätigkeitsstaat fahren und nach Erbringung der Arbeitsleistung wieder in 


den Wohnsitzstaat zurückkehren (sog. Grenzpendler), ist jedoch auf die tatsächlich im anderen 


Staat verbrachten Tage abzustellen (BFH-Urteil vom 12. Oktober 2011, BStBl II 2012 S. 548). 


Beim Grenzpendler zählt jeder einzelne Tätigkeitstag als ein abgeschlossener Aufenthaltstag. 


Ein sich über mehrere Arbeitstage oder Wochen erstreckender Aufenthalt im anderen Staat liegt 


nicht vor. 


 


113 Beispiel 1: Zu Wochenendheimfahrten 


A ist für seinen deutschen Arbeitgeber mehrere Monate lang jeweils von Montag bis Freitag in 


den Niederlanden tätig. Seine Wochenenden verbringt er bei seiner Familie in Deutschland. 


Dazu fährt er an jedem Freitag nach Arbeitsende nach Deutschland. Er verlässt Deutschland 


jeweils am Montagmorgen, um in den Niederlanden seiner Berufstätigkeit nachzugehen. 
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Lösung: 


Die Tage von Montag bis Freitag sind jeweils als volle Aufenthaltstage in den Niederlanden zu 


berücksichtigen, weil sich A dort zumindest zeitweise aufgehalten hat. Dagegen können die 


Samstage und Sonntage mangels Aufenthaltes in den Niederlanden nicht als Aufenthaltstage 


i. S. der 183-Tage-Klausel berücksichtigt werden. 


 


114 Beispiel 2: Zu Wochenendheimfahrten 


Wie Beispiel 1, jedoch fährt A an jedem Samstagmorgen von den Niederlanden nach 


Deutschland und an jedem Sonntagabend zurück in die Niederlande. 


 


Lösung: 


Bei diesem Sachverhalt sind auch die Samstage und Sonntage als volle Aufenthaltstage in den 


Niederlanden i. S. der 183-Tage-Klausel zu berücksichtigen, weil sich A an diesen Tagen 


zumindest zeitweise dort aufgehalten hat. 


 


115 Beispiel 3: Berechnung der Urlaubstage 


 


B ist für seinen deutschen Arbeitgeber vom 1. Januar bis 15. Juni in Schweden tätig. Im 


Anschluss hieran hält er sich zu Urlaubszwecken bis einschließlich 24. Juni in Deutschland auf. 


Vom 25. Juni bis 24. Juli verbringt er seinen weiteren Urlaub in Schweden. 


 


Lösung:  


Die Urlaubstage, die B im Anschluss an seine Tätigkeit in Schweden verbringt, stehen in einem 


engen zeitlichen Zusammenhang mit dieser Tätigkeit und werden daher für die 


Aufenthaltsdauer in Schweden berücksichtigt. 


 


116 Beispiel 4: Transittage 


C (kein Berufskraftfahrer) fährt für seinen deutschen Arbeitgeber an einem Montag mit dem 


Pkw von Hamburg nach Mailand, um dort eine Montagetätigkeit auszuüben. Er unterbricht 


seine Fahrt in Österreich, wo er übernachtet. Am folgenden Tag fährt C weiter nach Mailand. 


Am Freitag fährt C von Mailand über Österreich nach Hamburg zurück. 
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C durchquert Österreich lediglich für Zwecke des Transits. Zur Berechnung der Aufenthaltstage 


in Österreich werden daher die Tage, die C auf seiner Fahrt von und nach Mailand in Österreich 


verbringt, nicht gezählt; damit sind für Italien vier Tage zu zählen, für Österreich ist kein Tag 


zu berücksichtigen. 


 


4.2.3 183-Tage-Frist - Dauer der Ausübung der unselbständigen Arbeit im 


Tätigkeitsstaat 


 


117 Wird in einem DBA bei der 183-Tage-Frist auf die Dauer der Ausübung der unselbständigen 


Arbeit im Tätigkeitsstaat abgestellt (z. B. Art. 15 Abs. 2 Buchstabe a DBA-Dänemark), so ist 


hierbei jeder Tag zu berücksichtigen, an dem sich der Arbeitnehmer, und sei es auch nur für 


kurze Zeit, in dem anderen Vertragsstaat zur Arbeitsausübung tatsächlich aufgehalten hat. 


 


118 Tage der Anwesenheit im Tätigkeitsstaat, an denen eine Ausübung der beruflichen Tätigkeit 


ausnahmsweise nicht möglich ist, werden mitgezählt, z. B. bei Streik, Aussperrung, Ausbleiben 


von Lieferungen oder Krankheit, es sei denn, die Krankheit steht der Abreise des Arbeitnehmers 


entgegen und er hätte ohne sie die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung im Tätigkeitsstaat 


erfüllt. Abweichend von Tz. 4.2.2 sind alle arbeitsfreien Tage der Anwesenheit im 


Tätigkeitsstaat vor, während und nach der Tätigkeit, z. B. Samstage, Sonntage, öffentliche 


Feiertage, Urlaubstage, nicht zu berücksichtigen (s. Beispiel 1, Rn. 119). 


 


119 Beispiel 1: Wochenendheimfahrten 


A ist für seinen deutschen Arbeitgeber mehrere Monate lang jeweils von Montag bis Freitag in 


Dänemark tätig. Seine Wochenenden verbringt er bei seiner Familie in Deutschland. Dazu fährt 


er an jedem Samstagmorgen von Dänemark nach Deutschland und an jedem Sonntagabend 


zurück nach Dänemark. 


 


Lösung: 


Die Tage von Montag bis Freitag sind jeweils als volle Tage in Dänemark zu berücksichtigen, 


weil A an diesen Tagen dort seine berufliche Tätigkeit ausgeübt hat. Dagegen können die 


Samstage und Sonntage mangels Ausübung der Tätigkeit in Dänemark nicht als Tage i. S. der 


183-Tage-Klausel berücksichtigt werden. 
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120 Im Verhältnis zu Belgien gilt die Besonderheit, dass für die Berechnung der 183-Tage-Frist 


Tage der Arbeitsausübung und übliche Arbeitsunterbrechungen auch dann mitgezählt werden, 


wenn sie nicht im Tätigkeitsstaat verbracht werden, z. B. Tage wie Samstage, Sonntage, 


Krankheits- und Urlaubstage, soweit sie auf den Zeitraum der Auslandstätigkeit entfallen 


(Art. 15 Abs. 2 Nr. 1 DBA-Belgien, s. Beispiel 2 Rn. 122). 


 


121 Dies gilt aber nicht für den Anreise- und Abreisetag, wenn an diesen Tagen nicht gearbeitet 


wird. Insofern handelt es sich nicht um Arbeitsunterbrechungen. 


 


122 Beispiel 2: Besonderheiten Belgien 


B ist für seinen deutschen Arbeitgeber zwei Wochen in Belgien tätig. Hierzu reist B am Sonntag 


nach Brüssel und nimmt dort am Montag seine Tätigkeit auf. Am folgenden arbeitsfreien 


Wochenende fährt B am Samstag nach Deutschland und kehrt am Montagmorgen zurück nach 


Brüssel. Nach Beendigung seiner Tätigkeit am darauffolgenden Freitag kehrt B am Samstag 


nach Deutschland zurück. 


 


Lösung: 


Der Anreisetag sowie der Abreisetag werden nicht als Tage der Arbeitsausübung in Belgien 


berücksichtigt, weil B an diesen Tagen dort seine berufliche Tätigkeit nicht ausgeübt hat und 


eine Arbeitsunterbrechung nicht gegeben ist. Die Tage von Montag bis Freitag sind jeweils als 


Tage der Arbeitsausübung in Belgien zu berücksichtigen, weil B an diesen Tagen dort seine 


berufliche Tätigkeit ausgeübt hat. Das dazwischenliegende Wochenende wird unabhängig vom 


Aufenthaltsort als Tage der Arbeitsausübung in Belgien berücksichtigt, weil eine übliche 


Arbeitsunterbrechung vorliegt. Somit sind für die 183-Tage-Frist zwölf Tage zu 


berücksichtigen. 


 


123 Eine dem DBA-Belgien ähnliche Regelung ist in den Abkommen mit der Côte d’Ivoire (Art. 15 


Abs. 2 Buchstabe a) und Marokko (Art. 15 Abs. 2 Nr. 1) vereinbart. Diese Abkommen beziehen 


sich zwar auf die Dauer des Aufenthalts, jedoch werden auch hier gewöhnliche 


Arbeitsunterbrechungen bei der Berechnung der 183-Tage-Frist berücksichtigt. 
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124 Wird in einem DBA bei der 183-Tage-Frist (Art. 15 Abs. 2 OECD-MA) auf einen „Zeitraum 


von zwölf Monaten“ abgestellt, so sind hierbei alle denkbaren Zwölf-Monats-Zeiträume in 


Betracht zu ziehen, auch wenn sie sich zum Teil überschneiden. Wenn sich der Arbeitnehmer 


in einem beliebigen Zwölf-Monats-Zeitraum an mehr als 183 Tagen in dem anderen 


Vertragsstaat aufhält, steht diesem für die Einkünfte, die auf diese Tage entfallen, das 


Besteuerungsrecht zu. Mit jedem Aufenthaltstag des Arbeitnehmers in dem anderen 


Vertragsstaat ergeben sich somit neue zu beachtende Zwölf-Monats-Zeiträume. 


 


125 Ein Zwölf-Monats-Zeitraum wurde z. B. mit folgenden Staaten vereinbart (Stand: 


1. Januar 2023): 


Albanien   (ab 1. Januar 2012), 


Algerien   (ab 1. Januar 2009), 


Armenien   (ab 1. Januar 2018), 


Aserbaidschan   (ab 1. Januar 2006), 


Australien   (ab 1. Januar 2017), 


Belarus (Weißrussland) (ab 1. Januar 2007), 


Bulgarien   (ab 1. Januar 2011), 


China     (ab 1. Januar 2017), 


Costa Rica   (ab 1. Januar 2017), 


Finnland   (ab 1. Januar 2018), 


Georgien   (ab 1. Januar 2008), 


Ghana    (ab 1. Januar 2008), 


Irland    (ab 1. Januar 2013), 


Israel    (ab 1. Januar 2017), 


Japan    (ab 1. Januar 2017), 


Kanada    (ab 1. Januar 2011), 


Kasachstan   (ab 1. Januar 1996), 


Kirgisistan   (ab 1. Januar 2007), 


Korea    (ab 1. Januar 2003), 


Kroatien   (ab 1. Januar 2007), 


Liberia    (ab 1. Januar 1970), 
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Luxemburg   (ab 1. Januar 2014), 


Malaysia   (ab 1. Januar 2011), 


Malta    (ab 1. Januar 2002), 


Mauritius    (ab 1. Januar 2013), 


Mazedonien   (ab 1. Januar 2011), 


Mexiko   (ab 1. Januar 1993), 


Niederlande   (ab 1. Januar 2016), 


Norwegen   (ab 1. Januar 1991), 


Philippinen   (ab 1. Januar 2016), 


Polen    (ab 1. Januar 2005), 


Rumänien   (ab 1. Januar 2004), 


Russland   (ab 1. Januar 1997), 


Singapur   (ab 1. Januar 2007), 


Slowenien   (ab 1. Januar 2007), 


Spanien   (ab 1. Januar 2013), 


Syrien    (ab 1. Januar 2011), 


Tadschikistan   (ab 1. Januar 2005), 


Taiwan   (ab 1. Januar 2013), 


Tunesien   (ab 1. Januar 2020), 


Türkei    (ab 1. Januar 2011), 


Turkmenistan   (ab 1. Januar 2018), 


Ungarn   (ab 1. Januar 2012), 


Uruguay   (ab 1. Januar 2012), 


Usbekistan   (ab 1. Januar 2002), 


Vereinigtes Königreich (ab 1. Januar 2011), 


Zypern    (ab 1. Januar 2012). 


 


126 Beispiel 1: 


A ist für seinen deutschen Arbeitgeber vom 1. April bis 20. April 01 für 20 Tage, zwischen dem 


1. August 01 und dem 31. März 02 für 90 Tage sowie vom 25. April 02 bis zum 31. Juli 02 für 


97 Tage in Spanien tätig. 
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Für die Vergütungen, die innerhalb des Zeitraums 1. August 01 bis 31. Juli 02 auf Tage 


entfallen, an denen sich A in Spanien aufhält, hat Spanien das Besteuerungsrecht, da sich A 


innerhalb eines Zwölf-Monats-Zeitraums dort an insgesamt mehr als 183 Tagen (insgesamt 


187 Tage) aufgehalten hat. Das Besteuerungsrecht für die Einkünfte, die auf den Zeitraum 1. bis 


20. April 01 entfallen, steht dagegen Deutschland zu, da sich A in allen auf diesen Zeitraum 


bezogenen denkbaren Zwölf-Monats-Zeiträumen an nicht mehr als 183 Tagen in Spanien 


aufgehalten hat. 


 


127 Beispiel 2: 


B ist für seinen deutschen Arbeitgeber zwischen dem 1. Januar 01 und dem 28. Februar 01 


sowie vom 1. Mai 01 bis zum 30. April 02 für jeweils monatlich 20 Tage in Spanien tätig. 


 


Lösung: 


Das Besteuerungsrecht für die Vergütungen, die innerhalb des Zeitraums 1. Mai 01 bis 


30. April 02 auf Tage entfallen, an denen sich B in Spanien aufhält, hat Spanien, da sich B 


innerhalb eines Zwölf-Monats-Zeitraums dort an insgesamt mehr als 183 Tagen (insgesamt 


240 Tage) aufgehalten hat. Gleiches gilt für den Zeitraum 1. Januar 01 bis 28. Februar 01, da 


sich B auch innerhalb des Zwölf-Monats-Zeitraums 1. Januar 01 bis 31. Dezember 01 an 


insgesamt mehr als 183 Tagen (insgesamt 200 Tage) in Spanien aufgehalten hat. 


 


4.2.5 Anwendung der 183-Tage-Frist auf das Steuerjahr/Kalenderjahr 


 


128 Wird in einem DBA bei der 183-Tage-Frist anstelle eines Zwölf-Monats-Zeitraums auf das 


Steuerjahr oder Kj. abgestellt, so sind die Aufenthalts-/Ausübungstage für jedes Steuerjahr oder 


Kj. gesondert zu ermitteln. In Deutschland entspricht das Steuerjahr dem Kj. Entspricht das 


Steuerjahr des anderen Vertragsstaats ebenfalls dem Kj., ergeben sich keine Besonderheiten, 


wenn das entsprechende DBA für die Berechnung der 183-Tage-Frist auf das Steuerjahr abstellt 


(z. B. DBA-Frankreich, DBA-Griechenland, DBA-Italien). Weicht das Steuerjahr des anderen 


Vertragsstaats vom Steuerjahr Deutschlands (= Kj.) ab, ist jeweils das Steuerjahr des 


Vertragsstaats maßgebend, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. 
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Zwölf-Monats-Zeitraum (s. Tz. 4.2.4, Rn. 124 ff.): 


(Stand: 1. Januar 2023):  


Bangladesch   1. Juli bis 30. Juni  


Indien    1. April bis 31. März  


Iran    21. März bis 20. März  


Namibia   1. März bis 28./29. Februar  


Neuseeland   1. April bis 31. März  


Pakistan   1. Juli bis 30. Juni  


Sri Lanka   1. April bis 31. März  


Südafrika   1. März bis 28./29. Februar 


 


130 Das Kj. wurde z. B. mit folgenden Staaten (Stand 1. Januar 2023) vereinbart: 


- Belgien 


- Dänemark 


- Island 


- Österreich 


- Portugal 


- Schweden 


- Schweiz 


- USA 


 


131 Beispiel 1: Kalenderjahr 


A ist vom 1. Oktober 01 bis 31. Mai 02 für seinen deutschen Arbeitgeber in Schweden tätig. In 


dieser Zeit hält sich A an jedem Tag in Schweden auf. 


 


Lösung: 


Die Aufenthaltstage sind für jedes Kj. getrennt zu ermitteln. A hält sich weder im Kj. 01 


(92 Tage) noch im Kj. 02 (151 Tage) länger als 183 Tage in Schweden auf. 


 


132 Beispiel 2: Steuerjahr 


B ist für seinen deutschen Arbeitgeber vom 1. Januar 02 bis 31. Juli 02 in Indien (Steuerjahr 


1. April bis 31. März) tätig. In dieser Zeit hält sich B an jedem Tag in Indien auf.  







 
Seite 50   


Lösung:  


Die Aufenthaltstage sind für jedes Steuerjahr getrennt zu ermitteln. Maßgeblich ist das 


Steuerjahr des Tätigkeitsstaates. Da das Steuerjahr 01/02 in Indien am 31. März 02 endet, hält 


sich B weder im Steuerjahr 01/02 (90 Tage) noch im Steuerjahr 02/03 (122 Tage) länger als 


183 Tage in Indien auf. 


 


4.2.6 Besonderheiten beim Wechsel des Bezugszeitraums im DBA und Wechsel der 


Ansässigkeit 


 


133 Beim Wechsel des Bezugszeitraums vom Steuerjahr auf einen Zwölf-Monats-Zeitraum durch 


Änderung eines DBA ist - soweit im DBA nichts anderes vereinbart ist - ab Anwendbarkeit des 


neuen DBA auch dann ein Zwölf-Monats-Zeitraum zu betrachten, wenn dessen Beginn in den 


Anwendungszeitraum des alten DBA hineinreicht. 


 


134 Beispiel 1: 


Ein deutscher Arbeitgeber entsendet seinen in Deutschland ansässigen Mitarbeiter A vom 


15. November 2010 bis 31. Mai 2011 (insgesamt 198 Tage) nach Großbritannien. 


 


Lösung: 


Das DBA-Vereinigtes Königreich 2010 ist nach Art. 32 Abs. 2 Buchstabe a 


Doppelbuchstabe bb ab 1. Januar 2011 anzuwenden und enthält als maßgeblichen 


Bezugszeitraum einen Zwölf-Monats-Zeitraum, der während des bestehenden Steuerjahres 


(6. April bis 5. April) beginnt bzw. endet. Für den VZ 2010 bedeutet das, dass zur Ermittlung 


der Aufenthaltstage nach Art. XI Abs. 3 DBA-Vereinigtes Königreich 1964 auf das britische 


Steuerjahr (6. April 2010 bis 5. April 2011) abzustellen ist. In diesem Zeitraum hielt sich A an 


142 Tagen und somit nicht länger als 183 Tage in Großbritannien auf. In 2010 verbleibt somit 


das Besteuerungsrecht für die in 2010 erhaltenen Einkünfte des A in Deutschland. Für den 


VZ 2011 ist allerdings nach Art. 14 Abs. 2 des DBA-Vereinigtes Königreich 2010 zu prüfen, 


ob sich A insgesamt länger als 183 Tage innerhalb eines Zwölf-Monats-Zeitraums, der in 2010 


beginnt und im Steuerjahr 2011 endet, in Großbritannien aufgehalten hat. A hat sich 198 Tage 


in Großbritannien aufgehalten. In 2011 erhält somit Großbritannien das Besteuerungsrecht für 


die vom 1. Januar 2011 bis 31. Mai 2011 vereinnahmten Einkünfte des A. 
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135 Bei einem Wechsel der Ansässigkeit innerhalb der vorgenannten Bezugszeiträume sind bei der 


Berechnung der 183 Aufenthalts-/Ausübungstage diejenigen Tage, an denen der 


Steuerpflichtige im Tätigkeitsstaat ansässig ist, nicht zu berücksichtigen (s. Tz. 5.1 OECD-MK 


zu Art. 15 OECD-MA). 


 


136 Beispiel 2: (s. Tz. 5.1 OECD-MK zu Art. 15 OECD-MA) 


Vom 1. Januar 01 bis 31. Dezember 01 ist A in Polen ansässig. Am 1. Januar 02 wird A von 


einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber eingestellt und ist ab diesem Zeitpunkt in 


Deutschland ansässig. A wird vom 15. bis 31. März 02 von seinem deutschen Arbeitgeber nach 


Polen entsandt. 


 


Lösung: 


Das DBA-Polen sieht als maßgeblichen Bezugszeitraum für die 183-Tage-Frist den Zwölf-


Monats-Zeitraum vor. A hält sich zwischen dem 1. April 01 und dem 31. März 02 insgesamt 


292 Tage in Polen auf. Da er aber zwischen dem 1. April 01 und dem 31. Dezember 01 in Polen 


ansässig war, kann dieser Zeitraum für die Berechnung der 183 Tage nicht berücksichtigt 


werden. 


A hat sich somit zwischen dem 1. April 01 und 31. März 02 nur 17 Tage (15. März 02 


bis 31. März 02) in Polen aufgehalten, ohne zugleich dort ansässig zu sein. 


 


137 Beispiel 3: (s. Tz. 5.1 OECD-MK zu Art. 15 OECD-MA) 


Vom 15. bis 31. Oktober 01 hält sich A, der in Polen ansässig ist, in Deutschland auf, um dort 


die Erweiterung der Geschäftstätigkeit der X-AG, die in Polen ansässig ist, vorzubereiten. Am 


1. Mai 02 zieht A nach Deutschland, wo er ansässig wird und für eine in Deutschland neu 


gegründete Tochtergesellschaft der X-AG arbeitet. 


 


Lösung: 


In diesem Fall hält sich A zwischen dem 15. Oktober 01 und dem 14. Oktober 02 insgesamt 


184 Tage in Deutschland auf. Da er aber zwischen dem 1. Mai 02 und dem 14. Oktober 02 in 


Deutschland ansässig war, wird dieser letztere Zeitraum für die Berechnung der nach Art. 15 


Abs. 2 Buchstabe a DBA-Polen genannten Zeiträume nicht berücksichtigt. 
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(15. Oktober 01 bis 31. Oktober 01) in Deutschland aufgehalten, ohne zugleich dort ansässig 


zu sein. 


 


138 Beispiel 4: 


Vom 1. Januar 01 bis 30. April 01 war A in Deutschland und vom 1. Mai 01 bis 


31. Dezember 01 in den USA ansässig. 


Bis zum 30. April 01 war A bei einem deutschen Arbeitgeber beschäftigt. Vom 1. März bis 


6. März 01 war A für seinen deutschen Arbeitgeber in den USA tätig. Der deutsche Arbeitgeber 


hatte in den USA keine Betriebsstätte. 


 


Lösung:  


Deutschland hat für den Zeitraum bis zum 30. April 01 das Besteuerungsrecht, weil 


Deutschland der Ansässigkeitsstaat war, sich A nicht mehr als 183 Tage in den USA 


aufgehalten hat (der Zeitraum 1. Mai 01 bis 31. Dezember 01 wird insoweit nicht mitgerechnet, 


weil A in diesem Zeitraum in den USA ansässig war), und der Arbeitslohn nicht von einem US-


amerikanischen Arbeitgeber oder einer US-amerikanischen Betriebsstätte getragen wurde. 


 


4.2.7 Nachträgliche Änderung der Zuweisung des Besteuerungsrechts 


 


139 Bei der Anwendung der 183-Tage-Frist auf einen Zwölf-Monats-Zeitraum (s. Tz. 4.2.4, 


Rn. 124 ff.) kann eine einmal vorgenommene Zuordnung des Besteuerungsrechts durch 


weitere, nach der Veranlagung des Vorjahres durchgeführte Auslandseinsätze abweichend zu 


beurteilen sein. 


 


140 Beispiel: 


A, wohnhaft und ansässig im Inland, wird für seinen im Inland ansässigen Arbeitgeber vom 


1. August 01 bis 31. Dezember 01 in Spanien tätig. A hält sich während dieses Zeitraums 


ausschließlich in Spanien auf (153 Aufenthaltstage). Aufgrund unvorhersehbarer Umstände 


muss A nochmals in der Zeit vom 15. Mai 02 bis 20. Juni 02 in Spanien tätig werden 


(37 Aufenthaltstage). A gibt seine Einkommensteuererklärung für 01 im März 02 ab. Die 


Veranlagung erfolgt 


  







 
Seite 53  a) am 20. April 02 (Bescheid vom 30. April 02), 


b) am 22. Juni 02 (Bescheid vom 2. Juli 02). 


 


In beiden Fällen wurde der in Spanien erzielte Arbeitslohn der deutschen Besteuerung 


unterworfen, da - nach den Kenntnissen des Finanzamts am Veranlagungstag - alle 


drei Bedingungen der 183-Tage-Regelung (Art. 14 Abs. 2 DBA-Spanien) erfüllt waren. A 


informiert das Finanzamt am 5. Juli 02 über seinen erneuten Arbeitsaufenthalt in Spanien und 


beantragt, die Veranlagung 01 in der Weise zu ändern, dass der in Spanien erzielte Arbeitslohn 


steuerfrei gestellt und nur noch dem Progressionsvorbehalt unterworfen wird. 


 


Lösung:  


Durch den erneuten Aufenthalt in Spanien hat sich A in dem Zwölf-Monats-Zeitraum, der am 


1. August 01 beginnt und am 31. Juli 02 endet, an mehr als 183 Tagen in Spanien aufgehalten 


(190 Aufenthaltstage). 


 a) Im Veranlagungszeitpunkt war die inländische Besteuerung des in der Zeit vom 


1. August 01 bis 31. Dezember 01 in Spanien erzielten Arbeitslohns zutreffend. Durch 


den nach der Veranlagung erfolgten erneuten Aufenthalt in Spanien erweist sich diese 


Zuordnung des Besteuerungsrechts nunmehr als unzutreffend, da A seinen Aufenthalt 


insgesamt an mehr als 183 Tagen in einem Zwölf-Monats-Zeitraum (1. August 01 bis 


31. Juli 02) in Spanien hatte. Die Veranlagung 01 ist deshalb antragsgemäß nach § 50d 


Abs. 8 Satz 2 EStG zu ändern, sofern A die Besteuerung dieses Arbeitslohns in Spanien 


nach § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG nachweist. 


 


 b) Nach den tatsächlichen Verhältnissen im Veranlagungszeitpunkt lagen die 


Voraussetzungen für eine inländische Besteuerung des in der Zeit vom 1. August 01 bis 


31. Dezember 01 in Spanien erzielten Arbeitslohns objektiv nicht vor, da A sich in dem 


Zwölf-Monats-Zeitraum an mehr als 183 Tagen in Spanien aufgehalten hat. Dem 


Finanzamt war der zweite Spanienaufenthalt am Veranlagungstag allerdings nicht 


bekannt. Nach § 50d Abs. 8 Satz 2 EStG ist die Veranlagung 01 zu ändern. Die 


Festsetzungsfrist beginnt nach § 50d Abs. 8 Satz 3 EStG i. V. m. § 175 Abs. 1 


Satz 2 AO erst mit Ablauf des Kj., in dem der Nachweis nach § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 


geführt wird. So hat der Steuerpflichtige ausreichend Zeit, die entsprechende steuerliche 


Behandlung herbeizuführen. 
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4.3 Zahlung der Vergütung durch einen oder für einen im Tätigkeitsstaat 


ansässigen Arbeitgeber - Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b OECD-MA 


4.3.1 Allgemeines 


 


141 Erfolgt die Zahlung durch einen oder für einen im Tätigkeitsstaat ansässigen Arbeitgeber, sind 


die Voraussetzungen für die Besteuerung im Ansässigkeitsstaat nach Art. 15 Abs. 2 


Buchstabe b OECD-MA nicht erfüllt. 


 


142 Die im Ausland ausgeübte unselbständige Tätigkeit eines Arbeitnehmers kann für seinen 


zivilrechtlichen Arbeitgeber (s. Tz. 4.3.2, Rn. 146 ff.), für seinen wirtschaftlichen Arbeitgeber 


im Rahmen einer Arbeitnehmerentsendung zwischen verbundenen Unternehmen (s. Tz. 4.3.3, 


Rn. 149 ff.) oder aber für einen nicht verbundenen Unternehmer (s. Tz. 4.3.4, Rn. 188 ff. und 


Tz. 4.3.5, Rn. 209 ff.) erfolgen. Dabei wird eine Vergütung auch insoweit i. S. des Art. 15 


Abs. 2 Buchstabe b OECD-MA von einem Arbeitgeber „gezahlt“, als dieser die Vergütung 


entsprechend dem Fremdvergleichsgrundsatz wirtschaftlich trägt oder entsprechend diesem 


Grundsatz hätte tragen müssen. Soweit ein anderer als der unmittelbar Zahlende (i. d. R. der 


zivilrechtliche Arbeitgeber) die Vergütung wirtschaftlich entsprechend dem 


Fremdvergleichsgrundsatz trägt oder hätte tragen müssen, kann auch dies eine Zahlung i. S. des 


Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b OECD-MA darstellen (BFH-Urteil vom 23. Februar 2005, BStBl II 


S. 547). Dies ist insbesondere im Rahmen der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerentsendung 


zwischen verbundenen Unternehmen (s. Tz. 4.3.3) von Bedeutung. 


 


143 Ist eine Personengesellschaft Arbeitgeberin, bestimmt sich deren Ansässigkeit für Zwecke des 


Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b OECD-MA grundsätzlich nach dem Ort der Geschäftsleitung. 


Entsprechendes gilt für eine Personengesellschaft, die im anderen Staat wie eine 


Kapitalgesellschaft besteuert wird. 


 


144 Eine Betriebsstätte kommt zivilrechtlich nicht als Arbeitgeberin i. S. des DBA in Betracht 


(BFH-Urteile vom 29. Januar 1986, BStBl II S. 442 und BStBl II S. 513), s. Tz. 4.4, Rn. 213 ff. 
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145 Beispiel:  


A ist Arbeitnehmer eines britischen Unternehmens B. Er wohnt seit Jahren in Deutschland und 


ist bei einer deutschen Betriebsstätte des B in Hamburg beschäftigt. Im Jahr 01 befindet er sich 


an fünf Arbeitstagen bei Kundenbesuchen in der Schweiz und an fünf Arbeitstagen bei 


Kundenbesuchen in Norwegen. 


 


Lösung: 


Für den Aufenthalt in der Schweiz ist das DBA-Schweiz maßgeblich, da A in Deutschland 


ansässig ist (Art. 1, 4 Abs. 1 DBA-Schweiz) und die „Quelle“ der Einkünfte aus 


unselbständiger Arbeit in dem Staat liegt, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. Nach Art. 15 


Abs. 2 DBA-Schweiz hat Deutschland das Besteuerungsrecht, da neben der Erfüllung der 


weiteren Voraussetzungen dieser Vorschrift A von einem Arbeitgeber entlohnt wird, der nicht 


in der Schweiz ansässig ist. 


Für den Aufenthalt in Norwegen ist das DBA-Norwegen maßgeblich. Norwegen hat das 


Besteuerungsrecht für die Vergütungen aus der Tätigkeit in Norwegen. Zwar hält sich A nicht 


länger als 183 Tage in Norwegen auf. Das ausschließliche Besteuerungsrecht würde 


Deutschland nach Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b DBA-Norwegen nur dann zustehen, wenn der 


Arbeitgeber in dem Staat ansässig ist, in dem auch der Arbeitnehmer ansässig ist. Arbeitgeber 


ist hier das britische Unternehmen B; die inländische Betriebsstätte kann nicht Arbeitgeber i. S. 


des DBA sein. Deutschland vermeidet in diesem Fall die Doppelbesteuerung der Lohneinkünfte 


durch Anrechnung der in Norwegen gezahlten Steuern (Art. 23 Abs. 2 Buchstabe b 


Doppelbuchstabe cc DBA-Norwegen). 


 


4.3.2 Auslandstätigkeit für den zivilrechtlichen Arbeitgeber 


 


146 Sofern der im Inland ansässige Arbeitnehmer für seinen zivilrechtlichen Arbeitgeber, der nicht 


im Tätigkeitsstaat ansässig ist (z. B. im Rahmen einer Lieferung, Werk- oder Dienstleistung), 


bei einem Unternehmen im Ausland tätig ist, ist regelmäßig davon auszugehen, dass der 


zivilrechtliche Arbeitgeber auch der Arbeitgeber i. S. des DBA ist. Sofern in diesem Fall auch 


keine Betriebsstätte des Arbeitgebers im Tätigkeitsstaat vorliegt, die die Vergütungen 


wirtschaftlich trägt, steht das Besteuerungsrecht erst dann dem ausländischen Tätigkeitsstaat 


zu, wenn die 183-Tage-Frist überschritten wird (Art. 15 Abs. 2 Buchstabe a und c OECD-MA). 
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147 Entsprechendes gilt für einen im Ausland ansässigen Arbeitnehmer, der für seinen 


ausländischen zivilrechtlichen Arbeitgeber im Inland tätig ist. 


 


148 Beispiel: Werkleistungsverpflichtung 


Das ausschließlich in Spanien ansässige Unternehmen S ist spezialisiert auf die Installation von 


Computeranlagen. Das in Deutschland ansässige, nicht mit S verbundene Unternehmen D hat 


kürzlich eine neue Computeranlage angeschafft und schließt für die Durchführung der 


Installation dieser Anlage einen Werkleistungsvertrag mit S ab. Der in Spanien ansässige 


Angestellte X wird für vier Monate an den Firmensitz von D im Inland gesandt, um die 


vereinbarte Installation durchzuführen. S berechnet D für die Installationsleistungen 


(einschließlich Reisekosten des Angestellten X, Gewinnaufschlag etc.) einen pauschalen 


Betrag. Der Arbeitslohn des Angestellten X ist dabei lediglich ein nicht gesondert 


ausgewiesener Preisbestandteil im Rahmen der Preiskalkulation des Unternehmens S. 


 


Lösung: 


Angestellter X wird im Rahmen einer Werkleistungsverpflichtung und nicht im Rahmen einer 


Arbeitnehmerentsendung des Unternehmens S bei Unternehmen D tätig. Vorausgesetzt, 


Angestellter X hält sich nicht mehr als 183 Tage während des betreffenden Zwölf-Monats-


Zeitraums in Deutschland auf und Unternehmen S hat in Deutschland keine Betriebsstätte, der 


die Gehaltszahlungen an X zuzurechnen sind, weist Art. 14 Abs. 2 DBA-Spanien das 


Besteuerungsrecht für die Vergütungen aus unselbständiger Arbeit dem Ansässigkeitsstaat von 


X Spanien zu. 


Angestellter X ist in Deutschland nach innerstaatlichem Recht beschränkt steuerpflichtig, weil 


die Tätigkeit in Deutschland ausgeübt wurde (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a EStG). Da 


Deutschland für den entsprechenden Arbeitslohn nach Art. 14 Abs. 2 DBA-Spanien kein 


Besteuerungsrecht hat, ergibt sich für den Angestellten X keine Einkommensteuer. Der 


Lohnsteuerabzug für die in Deutschland ausgeübte Tätigkeit kann bereits deshalb unterbleiben, 


weil in Deutschland kein inländischer Arbeitgeber vorliegt und darüber hinaus auch auf der 


Abkommensebene Deutschland kein Besteuerungsrecht zusteht. Unternehmen S ist kein in § 38 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 EStG genannter abzugspflichtiger Arbeitgeber. Eine 


Abzugsverpflichtung ergibt sich in Deutschland auch nicht nach § 38 Abs. 1 Satz 2 EStG, weil 
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und Unternehmen D verbundene Unternehmen sind, ergibt sich keine abweichende Lösung. 


 


4.3.3 Grenzüberschreitende Arbeitnehmerentsendung zwischen verbundenen 


 Unternehmen 


4.3.3.1 Definition der Arbeitnehmerentsendung 


 


149 Eine grenzüberschreitende Arbeitnehmerentsendung (Personalentsendung) ist die Entsendung 


eines Arbeitnehmers für eine bestimmte Zeit seitens eines Unternehmens (entsendendes 


Unternehmen) an ein anderes Unternehmen (aufnehmendes Unternehmen) derselben 


multinationalen Unternehmensgruppe in einem anderen Staat. Der Arbeitnehmer wird, ohne 


dass der bisherige Arbeitsvertrag mit dem entsendenden Unternehmen beendet wird (ruhender 


Arbeitsvertrag), bei einem aufnehmenden Unternehmen tätig und 


- schließt mit diesem Unternehmen einen (weiteren) Arbeitsvertrag, 


- trifft mit diesem Unternehmen eine Nebenabrede zum bestehenden Arbeitsvertrag, 


oder 


- dieses Unternehmen gilt als wirtschaftlicher Arbeitgeber (s. Tz. 4.3.3.3, 


Rn. 151 ff.). 


 


4.3.3.2 Abgrenzung – keine Arbeitnehmerentsendung 


 


150 Eine Arbeitnehmerentsendung liegt nicht vor, wenn ein Arbeitnehmer zur Erfüllung einer 


Dienst- oder Werkleistungsverpflichtung des entsendenden Unternehmens bei einem anderen 


Unternehmen tätig wird und sein Arbeitslohn Preisbestandteil der Dienst- oder Werkleistung 


ist (z. B. beim gewerblichen Arbeitnehmerverleih oder bei Werkleistungen). Liegt keine 


Arbeitnehmerentsendung vor, ist Tz. 4.3.2, Rn. 146 ff. anwendbar. Bei einer gewerblichen 


Arbeitnehmerüberlassung gilt Tz. 4.3.4, Rn. 188 ff. 


 


4.3.3.3 Wirtschaftlicher Arbeitgeber 


 


151 Arbeitgeber i. S. eines DBA kann nicht nur der zivilrechtliche Arbeitgeber, sondern auch eine 


andere natürliche oder juristische Person sein, die die Vergütung für die ihr geleistete 


unselbständige Tätigkeit wirtschaftlich trägt oder hätte tragen müssen (BFH-Urteil vom 
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(s. Tz. 4.3.1, Rn. 143). Wird die unselbständige Tätigkeit eines im Inland ansässigen 


Arbeitnehmers bei einem im Ausland ansässigen verbundenen Unternehmen (Art. 9 OECD-


MA) ausgeübt, ist zu prüfen, welches dieser Unternehmen als Arbeitgeber i. S. des DBA und 


damit als wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen ist. Hierbei ist auf den wirtschaftlichen Gehalt 


und die tatsächliche Durchführung der zugrundeliegenden Vereinbarungen abzustellen. 


Entsprechendes gilt, wenn ein im Ausland ansässiger Arbeitnehmer bei einem im Inland 


ansässigen verbundenen Unternehmen (Art. 9 OECD-MA) tätig ist. 


 


152 Das aufnehmende Unternehmen wird zum Arbeitgeber im abkommensrechtlichen Sinne 


(wirtschaftlicher Arbeitgeber), wenn 


- der Arbeitnehmer in das aufnehmende Unternehmen eingebunden (s. Tz. 4.3.3.3.1, 


Rn. 155 ff.) ist, z. B. weil das aufnehmende Unternehmen über Art und Umfang der 


täglichen Arbeit entscheidet und ggf. erforderliche Arbeitsmittel zur Verfügung 


stellt und  


- das aufnehmende Unternehmen den Arbeitslohn (infolge seines eigenen 


betrieblichen Interesses an der Entsendung des Arbeitnehmers) für die ihm 


geleistete unselbständige Arbeit wirtschaftlich trägt oder nach dem 


Fremdvergleichsgrundsatz hätte tragen müssen (s. Tz. 4.3.3.3.2, Rn. 159 ff.). 


Hierbei ist es unerheblich, ob die Vergütungen unmittelbar dem betreffenden 


Arbeitnehmer ausgezahlt werden, oder ein anderes Unternehmen mit diesen 


Arbeitsvergütungen in Vorlage tritt (BFH-Urteil vom 21. August 1985, 


BStBl II 1986 S. 4). Eine „willkürliche“ Weiterbelastung des Arbeitslohns führt 


nicht zur Begründung der Arbeitgebereigenschaft, ebenso wie eine unterbliebene 


Weiterbelastung die Arbeitgebereigenschaft beim aufnehmenden Unternehmen 


nicht verhindern kann. 


 


153 Zu einem Wechsel der abkommensrechtlichen Arbeitgeberstellung bedarf es weder einer 


förmlichen Änderung des Arbeitsvertrages zwischen dem Arbeitnehmer und dem entsendenden 


Unternehmen noch ist der Abschluss eines zusätzlichen Arbeitsvertrages zwischen dem 


Arbeitnehmer und dem aufnehmenden Unternehmen oder eine im Vorhinein getroffene 


Verrechnungspreisabrede zwischen den betroffenen verbundenen Unternehmen erforderlich 


(BFH-Urteil vom 23. Februar 2005, BStBl II S. 547). 
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154 In den Fällen der Arbeitnehmerentsendung ist der wirtschaftliche Arbeitgeber i. S. des 


Abkommensrechts auch der zum Lohnsteuerabzug verpflichtete inländische Arbeitgeber 


i. S. des § 38 Abs. 1 Satz 2 EStG, BMF-Schreiben vom 27. Januar 2004, BStBl I S. 173, 


Tz. III.1 (vgl. auch Rz. 165 u. 166). 


 


4.3.3.3.1 Einbindung des Arbeitnehmers in das aufnehmende Unternehmen 


 


155 Für die Entscheidung, ob der Arbeitnehmer in das aufnehmende Unternehmen eingebunden ist, 


ist das Gesamtbild der Verhältnisse maßgebend. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, 


ob 


- das aufnehmende Unternehmen die Verantwortung oder das Risiko für die durch 


die Tätigkeit des Arbeitnehmers erzielten Ergebnisse trägt und  


- der Arbeitnehmer den fachlichen Weisungen des aufnehmenden Unternehmens 


unterworfen ist. 


 


156 Darüber hinaus kann für die vorgenannte Entscheidung u. a. zu berücksichtigen sein, wer über 


die Höhe der Bezüge, die Teilnahme an einem etwaigen Erfolgsbonus und Aktienerwerbsplan 


des Konzerns oder die Urlaubsgewährung entscheidet, das Risiko für eine Lohnzahlung im 


Nichtleistungsfall trägt, das Recht der Entscheidung über Kündigung oder Entlassung hat, oder 


für die Sozialversicherungsbelange des Arbeitnehmers verantwortlich ist, in wessen 


Räumlichkeit die Arbeit erbracht wird, welchen Zeitraum das Tätigwerden im aufnehmenden 


Unternehmen umfasst, wem gegenüber Abfindungs- und Pensionsansprüche erwachsen und 


mit wem der Arbeitnehmer Meinungsverschiedenheiten aus dem Arbeitsvertrag auszutragen 


hat. 


 


157 Nach diesen Grundsätzen wird z. B. bei Entsendung eines Arbeitnehmers von einer 


Muttergesellschaft zu ihrer Tochtergesellschaft das aufnehmende Unternehmen nicht zum 


wirtschaftlichen Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer nicht in dessen Hierarchie eingebunden 


ist. In diesem Fall wird der Arbeitnehmer ausschließlich als Vertreter der Muttergesellschaft 


tätig, während im Verhältnis zur Tochtergesellschaft die für ein Arbeitsverhältnis 


kennzeichnende Abhängigkeit fehlt. Hier bleibt die Muttergesellschaft selbst dann die 


Arbeitgeberin im abkommensrechtlichen Sinne, wenn die Tochtergesellschaft der 
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eines Arbeitnehmers, der im Interesse seines inländischen Arbeitgebers die Funktion als 


Verwaltungsratsmitglied oder -beirat bei einem ausländischen verbundenen Unternehmen 


wahrnimmt, hingewiesen (BFH-Urteil vom 23. Februar 2005, BStBl II S 547). Leitende 


Angestellte, wie z. B. Vorstände und Geschäftsführer, sind regelmäßig Teil der Hierarchie des 


aufnehmenden Unternehmens, wenn sie in die laufende Geschäftsführung eingebunden sind. 


Hiervon abzugrenzen sind Managementgesellschaften (s. Tz. 4.3.3.3.5, Rn. 179). 


 


158 Bei einer Arbeitnehmerentsendung zwischen international verbundenen in- und ausländischen 


Unternehmen von nicht mehr als drei Monaten (auch jahresübergreifend für sachlich 


zusammenhängende Tätigkeiten) spricht eine widerlegbare Anscheinsvermutung dafür, dass 


das aufnehmende Unternehmen mangels Einbindung des Arbeitnehmers nicht als 


wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen ist. Die Anscheinsvermutung kann im Einzelfall unter 


Beachtung der Kriterien in der Rn.155 ff. entkräftet werden. Folglich sind stets die tatsächlichen 


Verhältnisse des Einzelfalls maßgeblich.  


 


4.3.3.3.2 Beurteilung des betrieblichen Interesses 


 


159 Eine Einbindung des Arbeitnehmers in das aufnehmende Unternehmen führt allein jedoch noch 


nicht dazu, dass das aufnehmende Unternehmen die Vergütungen wirtschaftlich trägt oder hätte 


tragen müssen (wirtschaftlicher Arbeitgeber). Hierzu bedarf es zusätzlich der Prüfung, in 


wessen Interesse der Arbeitnehmer tätig geworden ist. Dabei ist zu beachten, dass eine 


Entsendung im Interesse des aufnehmenden Unternehmens, des entsendenden Unternehmens 


oder beider Unternehmen liegen kann. 


 


160 Die Interessenslage kann z. B. anhand folgender Aspekte beurteilt werden:  


- ausgeübte Funktion (genaue Tätigkeitsbeschreibung z. B. im Arbeits- oder 


Entsendevertrag), 


- benötigte fachliche Qualifikation, 


- Zusammenhang zwischen den Aufwendungen für den entsandten Arbeitnehmer und 


seinem Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, 


- Tätigkeitsort, 


- von welchem Unternehmen geht die Initiative für die Arbeitnehmerentsendung aus, 
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- ist die Tätigkeit des entsandten Arbeitnehmers einzelprojektbezogen, 


- ist auf dem lokalen Arbeitsmarkt des aufnehmenden Unternehmens ein Angebot an 


Arbeitskräften mit der nach objektiven Maßstäben erforderlichen Qualifikation nicht 


vorhanden und auch nicht im Rahmen betrieblicher Ausbildung oder Qualifizierung 


zu schaffen, 


- sind gleichwertig qualifizierte Arbeitnehmer auf dem lokalen Arbeitsmarkt des 


aufnehmenden Unternehmens verfügbar, die einen geringeren Aufwand verursachen, 


- übt der Arbeitnehmer Planungs-, Koordinierungs- oder Kontrolltätigkeiten aus, 


- werden nach Rückkehr des Arbeitnehmers dessen gesammelte Auslandserfahrungen 


im Rahmen seiner weiteren Beschäftigung beim entsendenden Unternehmen genutzt, 


- wird der Arbeitnehmer im Rahmen eines Rotationssystems entsandt, 


- der prozentuale Anteil der entsandten Arbeitnehmer an der Gesamtbelegschaft, 


- objektives Erfordernis von Sprachkenntnissen oder persönlichen Beziehungen in 


Verbindung mit der ausgeübten Funktion oder anderer Spezialkenntnisse. 


 


161 Werden Arbeitnehmer ausschließlich zu Aus- oder Fortbildungszwecken entsandt, erfolgt dies 


im Interesse des entsendenden Unternehmens. 


 


162 Bei einer grenzüberschreitenden Arbeitnehmerentsendung im Unternehmensverbund beziehen 


sich die Auskunfts- und Beweismittelbeschaffungspflichten i. S. des § 90 Abs. 2 AO auf die 


Höhe der weiterbelasteten Kosten (s. Tz.4.3.3.3.3, Rn. 165 ff.) und auf die Interessenlage, nach 


der sich die Zuordnung der Tätigkeit des entsandten Arbeitnehmers sowie eine ggf. 


vorzunehmende Aufteilung des Arbeitslohns richtet. 


 


163 Die Interessenlage ist vom Steuerpflichtigen darzulegen und durch geeignete Nachweise zu 


belegen. Hierfür kommen z. B. in Betracht: 


- Entsendevertrag, ggf. Konzernentsenderichtlinie, Schriftverkehr zur Begründung der 


Entsendung, 


- Beschreibung der Tätigkeit des aufnehmenden Unternehmens sowie seiner Produkte 


bzw. Dienstleistungen; Tätigkeitsbeschreibungen für den entsandten Arbeitnehmer, 


- konkrete Tätigkeitsnachweise, z. B. Berichte, Protokolle, die der entsandte 


Arbeitnehmer für das entsendende Unternehmen angefertigt hat, 







 
Seite 62  - Stellenanzeigen, 


- Arbeitsverträge des Arbeitnehmers mit dem entsendenden und ggf. aufnehmenden 


Unternehmen, 


- Nachweis über die Höhe des Arbeitslohns vor der Entsendung, 


- Zeitnachweise für Art und Umfang der Tätigkeit, 


- Reisekostenabrechnungen, 


- funktionsorientiertes Arbeitnehmerorganigramm oder ähnliche Unterlagen; 


 


164 Auf die Indizwirkung der Bescheinigung des Arbeitgebers über die an das aufnehmende 


Unternehmen im Tätigkeitsstaat nach dem Fremdvergleichsgrundsatz weiterbelasteten Kosten 


wird hingewiesen (s. Tz. 4.3.3.3.3, Rn. 167). 


 


4.3.3.3.3 Von einem Arbeitgeber getragene oder zu tragende Vergütungen 


 


165 Die Übernahme der Kosten für eine Arbeitnehmerentsendung muss dem 


Fremdvergleichsgrundsatz (BMF-Schreiben vom 6. Juni 2023, Kapitel III A, BStBl I S. 1093) 


entsprechen. Die Kosten sind nach dem Fremdvergleichsgrundsatz von dem Unternehmen zu 


tragen, in dessen Interesse die Entsendung erfolgt (s. Tz. 4.3.3.3.2, Rn. 159 ff.). Hierzu gehören 


alle Kosten,  


- die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der gesamten Arbeitnehmertätigkeit im 


Entsendezeitraum stehen und 


- die den Gewinn des aufnehmenden oder des entsendenden Unternehmens gemindert 


haben, unabhängig davon, ob sie zum Lohn des Arbeitnehmers gehören und 


unabhängig davon, ob sie im Zusammenhang mit der Auslandstätigkeit selbst stehen.  


 


166 Dazu gehören alle Lohn- und Lohnnebenkosten sowie Lohnverwaltungskosten wie im 


Einzelnen z. B.: 


- laufender Arbeitslohn,  


- Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Abfindungen, Bonifikationen,  


- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen,  


- Sozialversicherungsbeiträge,  


- (Auslands-)Zulagen,  


- Sachbezüge (wie z. B. Aktienvergütungen oder Firmenwagen),  
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- Kostenerstattungen für doppelte Haushaltsführung, Schulgeld, Internatskosten etc.,  


- Beratungsleistungen, wie z. B. Erstellung der Lohnabrechnungen und 


Lohnsteueranmeldungen sowie Einkommensteuererklärungen oder sonstige 


Steuerberatungskosten, Steuerausgleichsberechnungen (s. Tz. 5.5.9, Rn. 317 ff.), 


- Beratungsleistungen im Zusammenhang mit sozialversicherungsrechtlichen Fragen 


etc.,  


- Fortbildungskosten sowie Kosten für die Gesundheitsvorsorge,  


- Sonstige Lohn- und Personalverwaltungskosten (Gemeinkosten). 


 


167 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer zu bescheinigen, in welcher Höhe die Kosten nach 


Rn. 165 und 166 nach dem Fremdvergleichsgrundsatz weiterbelastet wurden und in welcher 


Höhe diese vom entsendenden Unternehmen getragen wurden. Dabei sind die nach 


innerstaatlichem Steuerrecht als Arbeitslohn zu behandelnden Vergütungsbestandteile und die 


sonstigen Lohnkosten gesondert auszuweisen. Dieser Bescheinigung kommt Indizwirkung zu. 


Es ist widerlegbar zu vermuten, dass die vom Arbeitgeber bescheinigte Zuordnung der Kosten 


im Einklang mit dem Fremdvergleichsgrundsatz steht. Demzufolge kann i. d. R. davon 


ausgegangen werden, dass die Tätigkeit ausschließlich im Interesse des aufnehmenden 


Unternehmens stattfindet, wenn eine Weiterbelastung aller mit der Arbeitnehmerentsendung in 


Verbindung stehenden Lohn-, Lohnneben- und Lohnverwaltungskosten an das aufnehmende 


Unternehmen bescheinigt wird. Verbleiben diese Kosten ganz oder teilweise beim 


entsendenden Unternehmen, wird die Arbeitnehmerentsendung insoweit (auch) im Interesse 


des entsendenden Unternehmens ausgeführt (s. Tz. 4.3.3.3.4, Rn. 172 ff.). 


 


168 In den Fällen der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerentsendung ist das in Deutschland 


ansässige aufnehmende Unternehmen, das den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit 


wirtschaftlich trägt oder nach dem Fremdvergleichsgrundsatz hätte tragen müssen, zum 


Steuerabzug verpflichtet (§ 38 Abs. 1 Satz 2 EStG). Der wirtschaftliche Arbeitgeberbegriff ist 


damit auch für Zwecke des Lohnsteuerabzugs zu beachten. Nicht erforderlich ist hierfür, dass 


das deutsche Unternehmen den Arbeitslohn im eigenen Namen und für eigene Rechnung, 


beispielsweise aufgrund eigener arbeitsrechtlicher Verpflichtung, auszahlt. Die 


Lohnsteuerabzugsverpflichtung des inländischen Unternehmens entsteht bereits im Zeitpunkt 


der Auszahlung des Arbeitslohns an den Arbeitnehmer, insbesondere, wenn es aufgrund einer 
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rechnen kann (R 38.3 Abs. 5 LStR). 


 


169 Zum Umfang der Abzugsverpflichtung durch das inländische Unternehmen ist darauf 


hinzuweisen, dass sämtliche Gehaltsbestandteile für im Inland ausgeübte Tätigkeiten - auch die 


von anderen konzernverbundenen Unternehmen gezahlten Bonuszahlungen oder gewährten 


Aktienoptionen - grundsätzlich dem inländischen Lohnsteuerabzug unterliegen (§ 38 Abs. 1 


Satz 3 EStG). 


 


170 Beispiel 1: Entsendung im Interesse des entsendenden verbundenen Unternehmens 


Das ausschließlich in Spanien ansässige Unternehmen S ist die Muttergesellschaft einer 


multinationalen Unternehmensgruppe. Zu dieser Gruppe gehört auch ein in Deutschland 


ansässiges Unternehmen D, das Produkte der Gruppe verkauft. Unternehmen S hat eine neue 


weltweite Marktstrategie für die Produkte der Gruppe entwickelt. Um sicherzustellen, dass 


diese Strategie von Unternehmen D richtig verstanden und umgesetzt wird, wird X, ein in 


Spanien ansässiger Angestellter von Unternehmen S, der an der Entwicklung der 


Marktstrategie mitgearbeitet hat, für vier Monate an den Unternehmenssitz von D entsandt. Das 


Gehalt von X wird ausschließlich von Unternehmen S getragen. 


 


Lösung: 


Unternehmen D ist nicht als wirtschaftlicher Arbeitgeber des Angestellten X anzusehen, da X 


seine Tätigkeit im alleinigen Interesse von Unternehmen S ausübt. Zudem erfolgt keine 


Eingliederung in die organisatorischen Strukturen des Unternehmens D. Unternehmen S hat 


nach dem Fremdvergleichsgrundsatz die Gehaltsaufwendungen des X zu tragen. Das 


Besteuerungsrecht für die Vergütungen des X wird Spanien zugewiesen (Art. 14 Abs. 2 DBA-


Spanien). Deutschland stellt die Vergütungen steuerfrei. 


X ist in Deutschland nach innerstaatlichem Recht beschränkt steuerpflichtig, weil die Tätigkeit 


in Deutschland ausgeübt wurde (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a EStG). Da Deutschland für den 


entsprechenden Arbeitslohn nach Art. 14 Abs. 2 DBA-Spanien kein Besteuerungsrecht hat, 


entsteht insoweit kein deutscher Besteuerungsanspruch.  


Unternehmen S ist kein inländischer Arbeitgeber des X i. S. des § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. 


Unternehmen D ist auch kein inländischer Arbeitgeber des X i. S. des § 38 Abs. 1 EStG, weil 


es den Arbeitslohn des X wirtschaftlich nicht getragen hat oder nach dem 
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ausländischen Arbeitnehmerverleiher i. S. des § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG sind, sind beide 


auch nicht zum Lohnsteuerabzug nach innerstaatlichem Recht verpflichtet. 


 


171 Beispiel 2: Arbeitnehmerentsendung im Interesse des aufnehmenden Unternehmens 


Ein internationaler Hotelkonzern betreibt durch eine Anzahl von Tochtergesellschaften 


weltweit Hotels. Eine in Spanien ansässige Tochtergesellschaft S betreibt in Spanien ein Hotel. 


Eine weitere Tochtergesellschaft D der Unternehmensgruppe betreibt ein Hotel in Deutschland. 


D benötigt für fünf Monate einen Arbeitnehmer mit spanischen Sprachkenntnissen. Aus diesem 


Grund wird X, ein in Spanien ansässiger Angestellter der Tochtergesellschaft S, zu D entsandt, 


um während dieser Zeit an der Rezeption im Inland tätig zu sein. Der Angestellte X bleibt 


während dieser Zeit bei S angestellt und wird auch weiterhin von S bezahlt. Die 


Tochtergesellschaft D vergütet der Tochtergesellschaft S die Aufwendungen für den 


Angestellten X nach dem Fremdvergleichsgrundsatz. 


 


Lösung: 


Für den Zeitraum der Tätigkeit des Arbeitnehmers X im Inland ist D als wirtschaftlicher 


Arbeitgeber des X anzusehen. Die Entsendung des X zwischen den international verbundenen 


Unternehmen erfolgt im alleinigen Interesse des aufnehmenden Unternehmens D. Der 


Angestellte X ist in dem genannten Zeitraum in den Geschäftsbetrieb von D eingebunden. 


Infolgedessen trägt D wirtschaftlich die Arbeitsvergütungen nach dem 


Fremdvergleichsgrundsatz. Die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 14 Abs. 2 


Buchstabe b DBA-Spanien sind damit nicht gegeben. Obwohl X sich an nicht mehr als 


183 Tagen in Deutschland aufhält, wird Deutschland gemäß Art. 14 Abs. 1 DBA-Spanien das 


Besteuerungsrecht für die Vergütungen des X für den genannten Zeitraum zugewiesen. 


Der Angestellte X ist in Deutschland nach innerstaatlichem Recht beschränkt steuerpflichtig, 


weil die Tätigkeit in Deutschland ausgeübt wurde (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a EStG). 


D ist inländischer Arbeitgeber des X i. S. des § 38 Abs. 1 Satz 2 EStG. D zahlt den Arbeitslohn 


zwar nicht an X aus, trägt ihn aber wirtschaftlich und ist daher zum Lohnsteuerabzug 


verpflichtet (R 38.3 Abs. 5 LStR). Der Lohnsteuerabzug für X ist daher von D durchzuführen. 
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4.3.3.3.4 Entsendendes und aufnehmendes Unternehmen sind Arbeitgeber 


 


172 Ist ein Arbeitnehmer sowohl für seinen inländischen zivilrechtlichen Arbeitgeber als auch für 


ein weiteres im Ausland ansässiges verbundenes Unternehmen tätig (z. B. ein Arbeitnehmer 


einer deutschen Muttergesellschaft wird abgrenzbar in Spanien und/oder in Deutschland 


sowohl im Interesse der spanischen aufnehmenden Gesellschaft als auch im Interesse der 


entsendenden deutschen Gesellschaft tätig), können abkommensrechtlich beide Unternehmen 


„Arbeitgeber“ des betreffenden Arbeitnehmers sein. Voraussetzung ist, dass nach den 


vorgenannten Grundsätzen beide Unternehmen für die jeweils anteiligen Vergütungen als 


Arbeitgeber i. S. des DBA anzusehen sind. Dies kann der Fall sein, wenn sowohl das 


entsendende als auch das aufnehmende Unternehmen ein Interesse an der Entsendung haben, 


z. B. weil der Arbeitnehmer Planungs-, Koordinierungs- oder Kontrollfunktionen für das 


entsendende Unternehmen ausübt. Die Tätigkeiten für das entsendende und für das 


aufnehmende Unternehmen sind mit ihrer (zeit-)anteiligen Vergütung jeweils getrennt zu 


beurteilen. Auf die Tz. 4.3.3.3.2, Rn. 159 ff. und Tz. 4.3.3.3.3, Rn. 167 ff. wird hingewiesen. 


 


173 Erhält der Arbeitnehmer seine Vergütungen aus unselbständiger Tätigkeit in vollem Umfang 


von seinem zivilrechtlichen Arbeitgeber und trägt das im Ausland ansässige verbundene 


Unternehmen wirtschaftlich die an den Arbeitnehmer gezahlten (zeit-)anteiligen Vergütungen 


für die in diesem Unternehmen ausgeübte Tätigkeit, indem die (zeit-)anteiligen Vergütungen 


dem verbundenen Unternehmen in Rechnung gestellt werden, ist zu prüfen, ob der Betrag dieser 


(zeit-)anteiligen Vergütungen höher ist, als sie ein anderer Arbeitnehmer unter gleichen oder 


ähnlichen Bedingungen für diese Tätigkeit in diesem anderen Staat erhalten hätte. Der 


übersteigende Betrag stellt keine Erstattung von Arbeitslohn dar, sondern ist Ausfluss des 


Verhältnisses der beiden verbundenen Unternehmen zueinander. Der übersteigende Betrag 


gehört somit nicht zum Arbeitslohn für die Auslandstätigkeit. Das Besteuerungsrecht steht 


insoweit dem Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers zu. 


 


174 Besetzt das entsendende Unternehmen ständig Arbeitsplätze beim aufnehmenden Unternehmen 


im Rotationsverfahren, ist davon auszugehen, dass die Entsendung den Interessen beider 


Unternehmen dient. Ein solches Rotationsverfahren liegt typischerweise vor, wenn den 


Entsendungen ein Personaleinsatz- und Entwicklungskonzept der multinationalen 
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Stellenbesetzungen nicht frei entscheiden kann, sondern bestimmte Positionen mit 


Arbeitnehmern des entsendenden Unternehmens zu besetzen hat oder für zu entsendende 


Arbeitnehmer geeignete Positionen schaffen muss. Ob ein solches Rotationssystem vorliegt, 


entscheidet sich nach dem Gesamtbild der Verhältnisse. 


 


175 Anhaltspunkte für das Vorliegen eines derartigen Rotationssystems sind u. a.: 


- die Entsendungen erfolgen einseitig von der Konzernobergesellschaft an 


nachgeordnete Gesellschaften, nicht aber wechselseitig zwischen den verbundenen 


Unternehmen,  


- die Entsendungen dauern i. d. R. drei bis fünf Jahre,  


- bestimmte Führungspositionen oder technische Schlüsselfunktionen bei der 


aufnehmenden Gesellschaft werden ständig mit Arbeitnehmern anderer 


Konzerngesellschaften besetzt,  


- die aufnehmende Gesellschaft unternimmt keine ernsthaften Versuche (z. B. durch 


Stellenanzeigen), diese Arbeitsplätze mit Arbeitnehmern des lokalen Stellenmarktes, 


einschließlich selbst ausgebildeten Personals, zu besetzen. 


 


176 Beispiel: 


Ein in Deutschland ansässiger Arbeitnehmer wird vom 15. August 01 bis 31. Dezember 01 


(80 Arbeitstage) an eine chinesische Tochtergesellschaft entsandt. Der Arbeitslohn i. H. v. 


110.000 € wird weiterhin vom deutschen Unternehmen ausbezahlt. Davon werden (nach 


Fremdvergleichsgrundsatz zutreffend) jedoch 80.000 € an die chinesische Tochtergesellschaft 


weiterbelastet, da der Arbeitnehmer nicht nur im Interesse der aufnehmenden 


Tochtergesellschaft, sondern auch im Interesse der entsendenden Muttergesellschaft (z. B. 


Aufsichtsfunktion zur Umsetzung eines von der Muttergesellschaft vorgegebenen Konzeptes) 


entsandt wird. Der Arbeitnehmer hält sich während des gesamten Zeitraums (80 Arbeitstage) 


stets im Interesse beider Arbeitgeber an 20 Arbeitstagen in Deutschland und an 60 Arbeitstagen 


in China auf. Folglich nimmt er zu jeder Zeit in beiden Staaten jeweils Aufgaben sowohl für 


die deutsche Muttergesellschaft als auch für die chinesische Tochtergesellschaft wahr. 
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Nach Art. 15 Abs. 1 DBA-China können Vergütungen nur im Ansässigkeitsstaat besteuert 


werden, es sei denn, die Tätigkeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort 


ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 


Soweit die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 DBA-China erfüllt sind, bleibt es jedoch beim 


ausschließlichen Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates. 


 


Behandlung der nicht weiterbelasteten Lohnbestandteile: 


Da der Arbeitnehmer auch im Interesse des entsendenden Unternehmens (deutsche 


Muttergesellschaft) in China tätig war, entfallen die nicht an die chinesische 


Tochtergesellschaft weiterbelasteten Lohnbestandteile i. H. v. 30.000 € nach Art. 15 Abs. 1 


DBA-China zwar auf die in China ausgeübte Tätigkeit. Insoweit liegen aber die 


Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 DBA-China (sog. 183-Tage-Klausel) vor. Der 


Arbeitnehmer hat sich innerhalb eines Zwölf-Monats-Zeitraums (z. B. vom 15. August 01 bis 


14. August 02) nicht länger als 183 Tage im Tätigkeitsstaat China aufgehalten, die Vergütung 


wurde in dieser Höhe (zutreffend) nicht von einem im Tätigkeitsstaat ansässigen Arbeitgeber 


oder einer dort gelegenen Betriebsstätte bezahlt und war im ausländischen Tätigkeitstaat China 


nach dem Fremdvergleichsgrundsatz auch nicht von einem dort ansässigen Arbeitgeber oder 


einer dort gelegenen Betriebsstätte zu tragen. Das ausschließliche Besteuerungsrecht an diesem 


Vergütungsbestandteil i. H. v. 30.000 € verbleibt deshalb im Ansässigkeitsstaat Deutschland. 


Das deutsche Unternehmen kann die entsprechenden Lohnkosten i. H. v. 30.000 € als 


Betriebsausgaben geltend machen. 


 


Behandlung der weiterbelasteten Lohnbestandteile: 


Der übrige Lohnanteil (80.000 €) ist anhand der auf diesen Zeitraum des Auslandsaufenthalts 


entfallenden tatsächlichen Arbeitstage (80) auf die in Deutschland und die in China ausgeübte 


Tätigkeit aufzuteilen.  


 


Der Arbeitslohn entfällt i. H. v. 80.000 € x 20/80 = 20.000 € auf die im Inland ausgeübte 


Tätigkeit. Das Besteuerungsrecht steht gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz DBA-China 


ausschließlich dem Ansässigkeitsstaat Deutschland zu. 
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hat hingegen China gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 2 DBA-China das Besteuerungsrecht. 


Insbesondere sind aufgrund der nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zutreffenden 


Weiterbelastung der Lohnkosten an die chinesische Tochtergesellschaft in dieser Höhe die 


Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 DBA-China nicht erfüllt. Der Arbeitslohn ist folglich 


i. H. v. 60.000 € unter Progressionsvorbehalt von der deutschen Besteuerung auszunehmen 


(Art. 23 Abs. 2 Buchstabe a und d DBA-China), soweit nicht die innerstaatlichen 


Rückfallklauseln des § 50d Abs. 8 und 9 EStG oder im DBA enthaltenen Rückfallklauseln 


eingreifen (Art. 23 Abs. 2 Buchstabe e DBA-China). 


 


177 Abwandlung: 


Sachverhalt wie im Beispiel 1, jedoch entfallen die nicht an die Tochtergesellschaft 


weiterbelasteten Lohnbestandteile i. H. v. 30.000 € lediglich auf die 20 in Deutschland 


verbrachten Arbeitstage. Gleichwohl führt der Arbeitnehmer während seines Aufenthalts in 


Deutschland auch Aufgaben im Interesse der chinesischen Tochtergesellschaft aus. 


 


Lösung: 


Behandlung der nicht weiterbelasteten Lohnbestandteile:  


Die nicht an die chinesische Tochtergesellschaft weiterbelasteten Lohnbestandteile i. H. v. 


30.000 € entfallen auf eine ausschließlich im Ansässigkeitsstaat Deutschland ausgeübte 


Tätigkeit. Damit steht dem Ansässigkeitsstaat Deutschland gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 


erster Halbsatz DBA-China das ausschließliche Besteuerungsrecht zu. 


 


Behandlung der weiterbelasteten Lohnbestandteile: 


Die Behandlung der an die chinesische Tochtergesellschaft nach dem 


Fremdvergleichsgrundsatz zutreffend weiterbelasteten Lohnbestandteile entspricht der Lösung 


im obigen Beispiel unter Rn. 176. 


 


4.3.3.3.5 Arbeitgeberstellung bei Geschäftsführern, Vorständen und Prokuristen in 


Sonderfällen 


 


178 Wenn das im Ausland ansässige verbundene Unternehmen lediglich den formellen 


Anstellungsvertrag mit der natürlichen Person schließt und an das inländische verbundene 
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das deutsche aufnehmende Unternehmen dann als wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen, 


wenn die Person in das deutsche aufnehmende Unternehmen eingebunden ist (s. Tz. 4.3.3.3.1, 


Rn. 155 ff.) und das aufnehmende Unternehmen den Arbeitslohn (infolge seines eigenen 


betrieblichen Interesses an der Tätigkeit) für die ihm geleistete unselbständige Arbeit 


wirtschaftlich trägt oder nach dem Fremdvergleichsgrundsatz hätte tragen müssen 


(s. Tz. 4.3.3.3.2, Rn. 159 ff.). Dies gilt auch in den Fällen, in denen für die Tätigkeit als leitende 


Person beim inländischen verbundenen Unternehmen keine gesonderte Vergütung vereinbart 


wird oder die Tätigkeit für das inländische verbundene Unternehmen ausdrücklich 


unentgeltlich erfolgen soll, da der auf die leitende Tätigkeit entfallende Lohnanteil bereits in 


dem insgesamt im Ausland geschuldeten Arbeitslohn enthalten ist (BFH-Urteil vom 


4. November 2021, BStBl II 2022 S. 562). 


 


179 Dies gilt allerdings nicht, wenn die oben genannte leitende Person zur Erfüllung einer 


Dienstleistungsverpflichtung des entsendenden Unternehmens bei einem verbundenen 


Unternehmen tätig wird und ihr Arbeitslohn Preisbestandteil der Dienstleistung ist. In diesem 


Fall ist zu prüfen, ob durch die Tätigkeit dieser Person eine Betriebsstätte der 


Managementgesellschaft begründet wird, der diese Aufwendungen zuzuordnen sind (s. Tz. 4.4, 


Rn. 213 ff.). 


 


180 Das Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn, der dem inländischen verbundenen Unternehmen 


nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zuzurechnen ist, steht nach den allgemeinen Grundsätzen 


des Art. 15 OECD-MA Deutschland zu, sofern die natürliche Person in Deutschland ansässig 


ist. Ist die natürliche Person im Ausland ansässig, gilt dies nur insoweit, als die Tätigkeit in 


Deutschland ausgeübt wird. Sondervorschriften in einzelnen DBA zu Geschäftsführern, 


Vorständen oder anderen leitenden Angestellten wie z. B. Art. 16 DBA-Belgien, Art. 15 


Abs. 2 DBA-Niederlande, Art. 16 DBA-Österreich, Art 16 DBA-Polen und Art. 15 


Abs. 4 DBA-Schweiz sind jedoch stets vorrangig anzuwenden (s. Tz 6.1, Rn. 352 ff.). In diesen 


Sonderfällen ist der Ort, an dem die Tätigkeit für das inländische Unternehmen ausgeübt wird, 


für die Zuteilung des Besteuerungsrechts der Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 


unbeachtlich. Die Sondervorschriften gelten jedoch nur, wenn die Gesellschaft nicht im 


gleichen Staat ansässig ist wie die vorgenannte leitende Person. Des Weiteren ist auch in diesen 


Fällen zu prüfen, ob die Freistellungsmethode oder die Anrechnungsmethode anzuwenden ist. 
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181 Beispiel: 


X (mit einzigem Wohnsitz in Österreich) ist Vorstand bei der in Österreich ansässigen Y AG. 


Der monatliche laufende Arbeitslohn beträgt 10.000 €. Darüber hinaus erhält X eine 


Weihnachtszuwendung von 30.000 €. Im Jahr 01 wird der Arbeitsvertrag dahingehend 


geändert, dass X bei der in Deutschland neu gegründeten Z GmbH (Tochtergesellschaft der 


Y AG) als Geschäftsführer tätig werden soll (Eintragung des X in das deutsche 


Handelsregister). Es wird vereinbart, dass X die Tätigkeit in Deutschland unentgeltlich erbringt. 


Nach den tatsächlichen Verhältnissen ergibt sich, dass X 40 % seiner Arbeitszeit für die 


deutsche Z GmbH aufwendet. Die restlichen 60 % entfallen auf die schon bisher ausgeübte 


Tätigkeit in Österreich. Die Tätigkeit für die deutsche Z GmbH wird je zu 50 % in Deutschland 


und in Österreich ausgeübt. Das von der österreichischen Y AG ausgezahlte Gehalt bleibt 


unverändert. Ein gesonderter Arbeitsvertrag mit der deutschen Z GmbH wird nicht geschlossen. 


X begründet in Deutschland keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt. In Deutschland 


ist zudem ein weiterer Geschäftsführer für die Z GmbH tätig. Es existiert keine 


Dienstleistungsvereinbarung zwischen der Y AG und der Z GmbH. 


 


Lösung: 


Die Tätigkeit des X ist nach dem Gesamtbild der Verhältnisse als nichtselbständige Arbeit zu 


werten. Nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise sind aufgrund des Umfangs der Tätigkeit für 


die deutsche Z GmbH 40 % von 150.000 € (= 60.000 €) der Z GmbH zuzuordnen. 


 


X erzielt aus seiner Tätigkeit für die deutsche Z GmbH inländische Einkünfte nach § 49 Abs. 1 


Nr. 4 Buchstabe c EStG. 


 


Die Z GmbH ist als wirtschaftlicher Arbeitgeber i. S. des DBA-Österreich anzusehen. Nach 


Art. 16 Abs. 2 DBA-Österreich steht Deutschland für den gesamten Betrag der 


Geschäftsführervergütung (60.000 €) das Besteuerungsrecht zu. Dies gilt unabhängig davon, 


dass die Tätigkeit sowohl in Deutschland als auch in Österreich ausgeübt wird. Die deutsche 


Z GmbH ist als wirtschaftlicher Arbeitgeber i. S. des § 38 Abs. 1 Satz 2 EStG zum 


Lohnsteuerabzug verpflichtet. 
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182 Abwandlung: 


Die Y AG befindet sich nicht in Österreich, sondern in Liechtenstein, und X (mit einzigem 


Wohnsitz in Liechtenstein) übt seine Tätigkeit in Liechtenstein und in Deutschland aus. 


 


Lösung: 


Zwar unterliegt X nach wie vor mit 60.000 € der beschränkten Steuerpflicht in Deutschland. 


Diese wird jedoch nach Art. 14 Abs. 1 DBA-Liechtenstein insoweit beschränkt, als die 


Geschäftsführertätigkeit im Inland ausgeübt wurde. Deutschland kann also lediglich einen 


Arbeitslohn i. H. v. 30.000 € besteuern. Der Rückfall des Besteuerungsrechts an den 


Ansässigkeitsstaat nach Art. 14 Abs. 2 DBA-Liechtenstein greift nicht, da die deutsche 


Z GmbH als wirtschaftlicher Arbeitgeber in Deutschland anzusehen ist. 


 


183 Die Grundsätze dieser Textziffer gelten auch in den Fällen, in denen es sich nicht um 


verbundene Unternehmen handelt. 


 


4.3.3.3.6 Gestaltungsmissbrauch i. S. des § 42 AO 


 


184 Dient eine Arbeitnehmerentsendung ausschließlich oder fast ausschließlich dazu, die deutsche 


Besteuerung zu vermeiden, ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein Missbrauch rechtlicher 


Gestaltungsmöglichkeiten nach § 42 AO vorliegt. 


 


185 Beispiel: 


Ein in der Schweiz ansässiger Gesellschafter-Geschäftsführer einer inländischen 


Kapitalgesellschaft unterlag in der Vergangenheit der inländischen Besteuerung nach Art. 15 


Abs. 4 DBA-Schweiz. Die Grenzgängereigenschaft des Art. 15a DBA-Schweiz war bei ihm 


nicht gegeben. Er legt seine Beteiligung in eine Schweizer AG ein, an der er ebenfalls als 


Gesellschafter-Geschäftsführer wesentlich beteiligt ist und als Verwaltungsratspräsident für die 


Geschäftsführung verantwortlich ist. Der Veräußerungserlös ist nach Art. 13 Abs. 3 i. V. m. 


Abs. 4 DBA-Schweiz in Deutschland steuerfrei. Sein inländischer Anstellungsvertrag wird 


aufgelöst, er wird ab der Umstrukturierung als Arbeitnehmer der neuen Muttergesellschaft im 


Rahmen eines Managementverleihvertrags für die deutsche Tochtergesellschaft tätig. 
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Dient die gewählte Gestaltung nur dazu, die Anwendung des Art. 15 Abs. 4 DBA-Schweiz zu 


vermeiden, ist die Gestaltung ungeachtet der ggf. erfüllten Kriterien der Tz. 4.3.3.1, Rn. 149 ff. 


nach § 42 AO nicht anzuerkennen. 


 


4.3.3.3.7 Arbeitgeber im Rahmen einer Poolvereinbarung 


 


186 Schließen sich verbundene Unternehmen zu einem Pool zusammen, handelt es sich steuerlich 


um eine Innengesellschaft. Ein bestehendes zivilrechtliches Arbeitsverhältnis bleibt für die 


Anwendung des DBA maßgeblich. 


 


187 Beispiel:  


Fünf europäische Landesgesellschaften eines international tätigen Maschinenbau-Konzerns 


schließen sich zusammen, um eine Einsatzgruppe von Technikern zu bilden, die je nach Bedarf 


in Notfällen für die Landesgesellschaften in den einzelnen Ländern tätig werden sollen. Jede 


Landesgesellschaft stellt hierfür drei Techniker; die Kosten der Gruppe werden nach einem 


Umsatzschlüssel auf die Gesellschaften verteilt. 


 


Lösung: 


Arbeitgeber i. S. des DBA ist der jeweilige zivilrechtliche Arbeitgeber (die jeweilige 


Landesgesellschaft) des Technikers. 


 


4.3.4 Gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung 


 
188 Gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung liegt bei Unternehmen (Verleiher) vor, die Dritten 


(Entleiher) gewerbsmäßig Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) zur Arbeitsleistung überlassen. 


 


4.3.4.1 Beurteilung einer gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung nach Art. 15 Abs. 1 


und 2 OECD-MA entsprechenden Vorschriften 


 


189 Bei einer grenzüberschreitenden Arbeitnehmerüberlassung nimmt grundsätzlich der Entleiher 


die wesentlichen Arbeitgeberfunktionen wahr. Der Leiharbeitnehmer ist regelmäßig in den 


Betrieb des Entleihers eingebunden. Dementsprechend ist (abweichend von Tz. 4.3.3.3.1, 
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dieser als Arbeitgeber i. S. des DBA anzusehen. 


 


190 Bei einer doppel- oder mehrstöckigen gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung ist i. d. R. der 


letzte Entleiher in der Kette als wirtschaftlicher Arbeitgeber nach DBA anzusehen 


(s. Beispiel 9, Rn. 201). 


 


191 Die Arbeitgeberstellung des Entleihers ergibt sich insbesondere anhand nachfolgender 


Kriterien (s. auch Tz. 8.14 OECD-MK zu Art. 15 OECD-MA). Dabei sind die einzelnen 


Kriterien nach den Umständen des Einzelfalls ggf. unterschiedlich zu gewichten: 


 


- Der Entleiher trägt die Verantwortung oder das Risiko für die durch die Tätigkeit des 


Arbeitnehmers erzielten Ergebnisse. 


- Der Entleiher hat im Falle von Beanstandungen das Recht, den Arbeitnehmer an den 


Verleiher zurückzuweisen. 


- Der Entleiher hat das Recht, dem Arbeitnehmer Weisungen zu erteilen, auf welche 


Weise die anfallenden Arbeiten auszuführen sind.  


- Der Entleiher kontrolliert und verantwortet die Einrichtung, in der der Arbeitnehmer 


seine Tätigkeit ausübt.  


- Der Entleiher stellt dem Arbeitnehmer im Wesentlichen die Werkzeuge und das 


Material zur Verfügung.  


- Der Entleiher bestimmt die Zahl und die Qualifikation der Arbeitnehmer. 


- Der Entleiher trägt das Lohnkostenrisiko im Falle der Nichtbeschäftigung. 


- Der Entleiher legt die Arbeitszeiten sowie die Urlaubszeiten des Arbeitnehmers fest 


bzw. muss diesen zustimmen. 


- Die Vergütung für den Verleiher wird auf Grundlage der Arbeitszeit des verliehenen 


Arbeitnehmers berechnet. Es handelt sich nicht lediglich um eine Art 


Dienstleistungsvertrag, in dem die Arbeitsstunden des Arbeitnehmers ggf. einer von 


vielen Kostenbestandteilen sind. 


 


192 In begründeten Ausnahmefällen kann auch der Verleiher als Arbeitgeber i. S. des DBA 


anzusehen sein, weil wesentliche Arbeitgeberfunktionen beim Verleiher verbleiben. Dies setzt 


jedoch regelmäßig voraus, dass die Vergütung für den Verleiher unabhängig von der geleisteten 
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4. September 2002, BStBl II 2003 S. 306) und die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung 


lediglich von kurzer Dauer ist (nach dem zuvor genannten BFH-Beschluss 


zweieinhalb Wochen). 


 


193 Beispiel 1: Verleih im Inland mit anschließender grenzüberschreitender Lieferungs- oder 


Werkleistungsverpflichtung 


Der im Inland ansässige Verleiher überlässt den im Inland ansässigen Arbeitnehmer an ein 


ebenfalls im Inland ansässiges Unternehmen (Entleiher), das den Arbeitnehmer für nicht mehr 


als 183 Tage zur Erfüllung einer eigenen Lieferungs- oder Werkleistungsverpflichtung bei 


einem fremden dritten Unternehmen im Ausland einsetzt. 


 


Lösung:  


Das im Ausland ansässige Unternehmen nimmt als Empfänger einer Lieferung bzw. 


Werkleistung keinerlei Arbeitgeberfunktionen gegenüber dem Arbeitnehmer wahr und ist 


damit nicht dessen Arbeitgeber im abkommensrechtlichen Sinne. Wirtschaftlicher Arbeitgeber 


des Arbeitnehmers ist vielmehr der im Inland ansässige Entleiher. Das Besteuerungsrecht für 


die vom Arbeitnehmer im Ausland ausgeübte Tätigkeit richtet sich ausschließlich nach den 


Art. 15 Abs. 1 und 2 OECD-MA entsprechenden Vorschriften der DBA. Da der Arbeitnehmer 


nicht mehr als 183 Tage im Ausland eingesetzt ist und der Entleiher dort weder ansässig ist, 


noch eine Betriebsstätte unterhält, steht das Besteuerungsrecht für die Vergütungen aus der 


Tätigkeit ausschließlich Deutschland zu. 


 


194 Beispiel 2: Verleih im Inland mit anschließender grenzüberschreitender 


Arbeitnehmerentsendung  


Der im Inland ansässige Verleiher überlässt den im Inland ansässigen Arbeitnehmer an ein 


ebenfalls im Inland ansässiges Unternehmen (Entleiher), das den Arbeitnehmer für nicht mehr 


als 183 Tage im Ausland bei einem zum Konzern gehörenden Unternehmen einsetzt. 


 


Lösung: 


In diesem Fall ist zu prüfen, welche der beiden Konzerngesellschaften als Arbeitgeber 


i. S. des DBA anzusehen ist (s. Tz. 4.3.3, Rn. 149 ff.). Ist der im Inland ansässige Entleiher der 
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das Besteuerungsrecht verbleibt im Inland. 


 


Ist dagegen das im Ausland ansässige Unternehmen als wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen, 


sind die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 OECD-MA nicht erfüllt und der ausländische 


Tätigkeitsstaat hat nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA das Besteuerungsrecht. 


 


195 Beispiel 3: Grenzüberschreitender Verleih mit anschließender Lieferungs- oder 


Werkleistungsverpflichtung im Inland  


Der im Inland ansässige Verleiher überlässt den im Inland ansässigen Arbeitnehmer an ein im 


Ausland ansässiges Unternehmen (Entleiher), das den Arbeitnehmer für nicht mehr als 


183 Tage zur Erfüllung einer eigenen Lieferungs- oder Werkleistungsverpflichtung bei einem 


Unternehmen im Inland einsetzt. 


 


Lösung:  


Es liegt eine grenzüberschreitende gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung vor, in deren 


Rahmen der Arbeitnehmer an ein im Ausland ansässiges Unternehmen verliehen wird. Der 


Entleiher ist auch Arbeitgeber im abkommensrechtlichen Sinne, sofern er die wesentlichen 


Arbeitgeberfunktionen wahrnimmt. Soweit jedoch der Arbeitnehmer seine unselbständige 


Arbeit im Inland ausübt, ist der Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers zugleich dessen 


Tätigkeitsstaat. Für die auf diese Tätigkeit entfallenden Vergütungen hat Deutschland das 


ausschließliche Besteuerungsrecht. Allein deshalb, weil der im anderen Vertragsstaat ansässige 


Entleiher im abkommensrechtlichen Sinne der Arbeitgeber ist und den Arbeitslohn an den 


Arbeitnehmer zahlt, ist das Besteuerungsrecht nicht dem anderen Vertragsstaat zuzuweisen. 


 


196 Beispiel 4: Grenzüberschreitender Verleih mit anschließender Arbeitnehmerentsendung 


in das Inland 


Der im Inland ansässige Verleiher überlässt den im Inland ansässigen Arbeitnehmer an ein im 


Ausland ansässiges Unternehmen (Entleiher), das den Arbeitnehmer für nicht mehr als 


183 Tage bei einem im Inland ansässigen zum Konzern gehörenden Unternehmen einsetzt. 
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Soweit der Arbeitnehmer seine unselbständige Arbeit im Inland ausübt, ist der 


Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers zugleich dessen Tätigkeitsstaat. Für die auf diese 


Tätigkeit entfallenden Vergütungen hat Deutschland das ausschließliche Besteuerungsrecht. In 


diesem Fall ist (abweichend von Beispiel 2, Rn. 194) nicht entscheidend, welche der beiden 


Konzerngesellschaften als Arbeitgeber i. S. des DBA anzusehen ist. 


 


197 Beispiel 5: Grenzüberschreitender Verleih mit anschließender Lieferungs- oder 


Werkleistungsverpflichtung im gleichen ausländischen Staat 


Der im Inland ansässige Verleiher überlässt den im Inland ansässigen Arbeitnehmer an ein im 


Ausland ansässiges Unternehmen (Entleiher), das den Arbeitnehmer für nicht mehr als 


183 Tage zur Erfüllung einer eigenen Lieferungs- oder Werkleistungsverpflichtung bei einem 


dritten Unternehmen im gleichen ausländischen Staat einsetzt. 


 


Lösung:  


Es liegt eine grenzüberschreitende gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung vor, in deren 


Rahmen der Arbeitnehmer an ein im Ausland ansässiges Unternehmen entliehen und auch in 


diesem ausländischen Staat tätig wird. Der Entleiher ist Arbeitgeber im abkommensrechtlichen 


Sinne, sofern er die wesentlichen Arbeitgeberfunktionen wahrnimmt. Die Voraussetzungen des 


Art. 15 Abs. 2 OECD-MA sind nicht erfüllt und der ausländische Tätigkeitsstaat hat nach 


Art. 15 Abs. 1 OECD-MA das Besteuerungsrecht. 


 


198 Beispiel 6: Grenzüberschreitender Verleih mit anschließender Arbeitnehmerentsendung 


innerhalb des gleichen ausländischen Staats 


Der im Inland ansässige Verleiher überlässt den im Inland ansässigen Arbeitnehmer an ein im 


Ausland ansässiges Unternehmen (Entleiher), das den Arbeitnehmer für nicht mehr als 


183 Tage bei einem im gleichen ausländischen Staat ansässigen zum Konzern gehörenden 


Unternehmen einsetzt. 


 


Lösung: 


Die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 OECD-MA sind nicht erfüllt und der ausländische 


Tätigkeitsstaat hat nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA das Besteuerungsrecht für die Vergütungen, 


die auf diese Tätigkeit entfallen. In diesem Fall ist (abweichend von Beispiel 2, Rn. 194) nicht 
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anzusehen ist, da beide im gleichen ausländischen Staat ansässig sind. 


 


199 Beispiel 7: Grenzüberschreitender Verleih mit anschließender Lieferungs- oder 


Werkleistungsverpflichtung in einem weiteren ausländischen Staat  


Der im Inland ansässige Verleiher überlässt den im Inland ansässigen Arbeitnehmer an ein im 


Staat X ansässiges Unternehmen (Entleiher), das den Arbeitnehmer für nicht mehr als 183 Tage 


zur Erfüllung einer eigenen Lieferungs- oder Werkleistungsverpflichtung bei einem dritten 


Unternehmen im Staat Y einsetzt. 


 


Lösung:  


Es liegt eine grenzüberschreitende gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung vor, in deren 


Rahmen der Arbeitnehmer an das in Staat X ansässige Unternehmen entliehen wird. Der 


Entleiher ist Arbeitgeber im abkommensrechtlichen Sinne, sofern er die wesentlichen 


Arbeitgeberfunktionen wahrnimmt. Staat X hat nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA dennoch kein 


Besteuerungsrecht für die Vergütungen, soweit diese auf die im Staat Y ausgeübte Tätigkeit 


des Arbeitnehmers entfallen. 


 


Das im Staat Y ansässige Unternehmen nimmt keinerlei Arbeitgeberfunktionen gegenüber dem 


Arbeitnehmer wahr und ist damit nicht dessen Arbeitgeber im abkommensrechtlichen Sinne. 


Wenn der Arbeitnehmer nicht mehr als 183 Tage in Staat Y eingesetzt ist und der nicht in 


Staat Y ansässige Arbeitgeber im abkommensrechtlichen Sinne dort keine Betriebsstätte 


unterhält, steht das Besteuerungsrecht für die Vergütungen aus der Tätigkeit ausschließlich 


Deutschland zu. 


 


200 Beispiel 8: Grenzüberschreitender Verleih mit anschließender Arbeitnehmerentsendung 


in einen weiteren ausländischen Staat  


Der im Inland ansässige Verleiher überlässt den im Inland ansässigen Arbeitnehmer an ein im 


Staat X ansässiges Unternehmen (Entleiher), das den Arbeitnehmer für nicht mehr als 183 Tage 


bei einem zum Konzern gehörenden, in Staat Y ansässigen Unternehmen einsetzt. 
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In diesem Fall ist zu prüfen, welche der beiden in ausländischen Staaten ansässigen 


Konzerngesellschaften als Arbeitgeber i. S. des DBA anzusehen ist (s. Tz. 4.3.3, Rn. 149 ff.). 


Ist der im Staat X ansässige Entleiher der wirtschaftliche Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers, 


entspricht die Lösung der im Beispiel 7 (Rn. 199) und das Besteuerungsrecht bleibt im Inland. 


 


Ist dagegen das im Staat Y ansässige Unternehmen als wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen, 


sind die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 OECD-MA nicht erfüllt und der ausländische 


Tätigkeitsstaat Y hat nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA das Besteuerungsrecht. 


 


201 Beispiel 9: Grenzüberschreitender Verleih mit anschließendem Verleih in einen weiteren 


ausländischen Staat 


Der im Inland ansässige gewerbliche Verleiher überlässt den im Inland ansässigen 


Arbeitnehmer an ein im Staat X ansässiges Unternehmen (Entleiher), das ebenfalls ein 


gewerblicher Verleiher ist und den Arbeitnehmer für nicht mehr als 183 Tage einem dritten, in 


Staat Y ansässigen Unternehmen (Entleiher) überlässt. Der Arbeitnehmer wird im Staat Y tätig.  


 


Lösung: 


Es liegt eine grenzüberschreitende gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung vor. Als 


wirtschaftlicher Arbeitgeber im abkommensrechtlichen Sinne ist der letzte, in Staat Y ansässige 


Entleiher in der Kette anzusehen, sofern er die wesentlichen Arbeitgeberfunktionen 


wahrnimmt. Die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 OECD-MA sind nicht erfüllt und der 


ausländische Tätigkeitsstaat Y hat nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA das Besteuerungsrecht. 


 


202 Die vorstehenden Grundsätze zum grenzüberschreitenden Arbeitnehmerverleih sind auch in 


den Fällen anzuwenden, in denen ein im Inland ansässiger Arbeitnehmer bei einem 


ausländischen gewerbsmäßigen Arbeitnehmerverleiher beschäftigt ist und dieser den 


Arbeitnehmer an ein Unternehmen im Ausland verleiht. 
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4.3.4.2 Besondere Regelungen in einzelnen DBA 


 


203 Einige DBA enthalten zur Vermeidung von Missbrauch in Fällen von grenzüberschreitenden 


Leiharbeitsverhältnissen besondere Regelungen. Diese Sonderregelungen sind als sog. 


Spezialregelungen vorrangig anzuwenden (Stand 1. Januar 2023): 


Protokoll Ziffer 5 zu Art. 15 DBA-Albanien,  


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Algerien,  


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Aserbaidschan,  


- Art. 14 Abs. 3 DBA-Bulgarien,  


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Costa Rica, 


- Art. 15 Abs. 4 DBA-Dänemark,  


- Art. 14 Abs. 3 DBA-Finnland, 


- Art. 13 Abs. 6 DBA-Frankreich, 


- Protokoll Ziffer 13 zu Art. 15 DBA-Italien, 


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Kasachstan, 


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Korea, 


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Kroatien, 


- Art. 14 Abs. 3 DBA-Luxemburg, 


- Protokoll Ziffer 5 zu Art. 15/23 DBA-Norwegen, 


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Österreich, 


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Polen, 


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Rumänien, 


- Art. 15 Abs. 4 DBA-Schweden, 


- Protokoll Ziffer 4 zum DBA-Slowenien, 


- Art. 14 Abs. 3 DBA-Tadschikistan, 


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Tunesien, 


- Art. 15 Abs. 3 DBA-Turkmenistan, 


- Art. 14 Abs. 3 DBA-Ungarn, 


- Art. 14 Abs. 3 DBA-Uruguay, 


- Art. 14 Abs. 3 DBA-Zypern. 
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Abs. 1 OECD-MA entsprechenden Vorschriften der DBA, unabhängig davon, wie lange der 


Arbeitnehmer in diesem Staat tätig ist. 


 


205 In folgenden Fällen vermeidet Deutschland als Ansässigkeitsstaat die Doppelbesteuerung durch 


die Anrechnungsmethode (Stand: 1. Januar 2023): 


- Art. 23 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Albanien, 


- Art. 23 Abs. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Algerien, 


- Art. 23 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Aserbaidschan, 


- Art. 22 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Bulgarien, 


- Art. 23 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Costa Rica; 


- Art. 24 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb DBA-Dänemark, 


- Art. 21 Abs. 1 Buchstabe b Ziffer 3 DBA-Finnland, 


- Art. 20 Abs. 1 Buchstabe c DBA-Frankreich, 


- Protokoll Ziffer 13 zum DBA-Italien, 


- Art. 23 Abs. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Kasachstan, 


- Art. 23 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Korea, 


- Art. 23 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Kroatien, 


- Art. 23 Abs. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc DBA-Norwegen, 


- Art. 24 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb DBA-Polen, 


- Art. 23 Abs. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Rumänien, 


- Art. 23 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc DBA-Schweden, 


- Art. 23 Abs. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd DBA-Slowenien, 


- Art. 22 Abs. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd DBA-Tadschikistan, 


- Art. 23 Abs. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe 22 DBA-Tunesien, 


- Art. 23 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Turkmenistan, 


- Art. 22 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc DBA-Ungarn, 


- Art. 22 Abs. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee DBA-Uruguay, 


- Art. 22 Abs. 1 DBA-Zypern. 


 


206 Art. 15 Abs. 3 DBA-Österreich regelt, dass Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b (Arbeitgeber i. S. des 


DBA) für den Fall der gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung dann keine Anwendung findet, 


wenn sich der Arbeitnehmer nicht länger als 183 Tage im anderen Staat aufhält. Damit wird 







 
Seite 82  dem Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers das Besteuerungsrecht auch dann zugewiesen, wenn 


der Entleiher seinen Sitz im Tätigkeitsstaat hat und sich der Arbeitnehmer an nicht mehr als 


183 Tagen im anderen Staat aufgehalten hat. Die Regelung des DBA wird durch Nr. 6 des 


Protokolls zum DBA-Österreich dahingehend flankiert, dass die 183-Tage-Regelung nur dann 


nicht zur Anwendung kommt, wenn der Verleiher im anderen Staat eine Betriebsstätte 


unterhält, die die Vergütungen trägt. Steht nach diesen Regeln Österreich als Tätigkeitsstaat das 


Besteuerungsrecht zu, vermeidet Deutschland die Doppelbesteuerung durch Anwendung der 


Freistellungsmethode nach Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a DBA-Österreich. 


 


207 In folgenden Fällen, in denen es wegen der Anwendung der Anrechnungsmethode im laufenden 


Kj. zu einer zeitweiligen Doppelbesteuerung kommen kann, bestehen keine Bedenken, dass aus 


Billigkeitsgründen entsprechend der Regelung des § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe c EStG 


maximal das Vierfache der voraussichtlich abzuführenden ausländischen Abzugsteuer als 


Freibetrag für das Lohnsteuerabzugsverfahren gebildet wird, begrenzt auf die Höhe des 


voraussichtlichen im Ausland zu versteuernden Arbeitslohns, für den die Anrechnungsmethode 


anzuwenden ist: 


- Das DBA sieht für Lohneinkünfte die Anwendung der Anrechnungsmethode vor 


(s. Rn. 205). 


- Die Berücksichtigung ausländischer Steuern nach § 34c Abs. 1 EStG, die von Staaten 


erhoben werden, mit denen kein DBA besteht, und wenn der ATE (BMF-Schreiben 


vom 10. Juni 2022, BStBl I S. 997) nicht anzuwenden ist.  


 


208 Hierzu ist es erforderlich, dass der Arbeitnehmer durch geeignete Unterlagen (z. B. Bestätigung 


des Arbeitgebers) glaubhaft macht, dass der Quellensteuerabzug im anderen Staat bereits 


vorgenommen wurde oder mit dem Quellensteuerabzug zumindest ernsthaft zu rechnen ist. Bei 


der Berechnung des Freibetrags dürfen ausländische Steuern eines Nicht-DBA-Staates nur 


zugrunde gelegt werden, wenn sie der deutschen Einkommensteuer entsprechen 


(Anhang 12 II Einkommensteuer-Handbuch). Auf die Veranlagungsverpflichtung nach § 46 


Abs. 2 Nr. 4 EStG wird hingewiesen. 
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4.3.5 Gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung zwischen fremden Dritten  


 


209 Sofern gelegentlich ein Arbeitnehmer bei einem fremden Dritten eingesetzt wird, kann 


entweder eine Arbeitnehmerüberlassung oder eine Tätigkeit zur Erfüllung einer Lieferungs- 


oder Werkleistungsverpflichtung vorliegen. 


 


210 Eine gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung liegt grundsätzlich dann vor, wenn der 


zivilrechtliche Arbeitgeber, dessen Unternehmenszweck nicht die Arbeitnehmerüberlassung 


ist, mit einem nicht verbundenen Unternehmen vereinbart, den Arbeitnehmer für eine befristete 


Zeit bei letztgenanntem Unternehmen tätig werden zu lassen und das aufnehmende 


Unternehmen entweder eine arbeitsrechtliche Vereinbarung (Arbeitsverhältnis) mit dem 


Arbeitnehmer schließt oder als wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen ist. 


 


211 Bezogen auf die vom Entleiher gezahlten Vergütungen ist in diesen Fällen unter den 


Voraussetzungen der Tz. 4.3.2 und Tz. 4.3.3.3 regelmäßig der Entleiher als Arbeitgeber 


i. S. des DBA anzusehen. 


 


212 Beispiel: Arbeitnehmerüberlassung zwischen fremden Dritten 


Ein in Spanien ansässiges Unternehmen S und ein in Deutschland ansässiges Unternehmen D 


sind ausschließlich mit der Ausübung technischer Dienstleistungen befasst. Sie sind keine 


verbundenen Unternehmen i. S. des Art. 9 OECD-MA. D benötigt für eine Übergangszeit die 


Leistungen eines Spezialisten, um eine Bauleistung im Inland fertig zu stellen und wendet sich 


deswegen an S. Beide Unternehmen vereinbaren, dass X, ein in Spanien ansässiger Angestellter 


von S, für die Dauer von vier Monaten für D unter der direkten Aufsicht von dessen erstem 


Ingenieur arbeiten soll. X bleibt während dieser Zeit formal weiterhin bei S angestellt. D zahlt 


S einen Betrag, der dem Gehalt, Sozialversicherungsabgaben, Reisekosten und anderen 


Vergütungen des Technikers für diesen Zeitraum entspricht. Zusätzlich wird ein Aufschlag von 


5 % gezahlt. Es wurde vereinbart, dass S von allen Schadensersatzansprüchen, die in dieser Zeit 


aufgrund der Tätigkeit von X entstehen sollten, befreit ist.  
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Es liegt eine gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung zwischen fremden Unternehmen vor. D 


ist während des genannten Zeitraums als wirtschaftlicher Arbeitgeber des X anzusehen, da der 


Angestellte X in den Betrieb von Unternehmen D eingegliedert ist und dieses auch alle 


angefallenen Kosten für ihn trägt. Die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 14 Abs. 2 


Buchstabe b DBA-Spanien sind damit nicht erfüllt. Gemäß Art. 14 Abs. 1 DBA-Spanien hat 


somit Deutschland als Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht für die Vergütungen des X für den 


genannten Zeitraum. Der Aufschlag i. H. v. 5 % stellt keinen Arbeitslohn des X dar. 


 


X ist in Deutschland nach innerstaatlichem Recht beschränkt steuerpflichtig, weil die Tätigkeit 


in Deutschland ausgeübt wurde (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a EStG). 


 


D ist inländischer Arbeitgeber i. S. des § 38 Abs. 1 Satz 2 EStG, da es den Arbeitslohn für die 


ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt und somit zum Lohnsteuerabzug verpflichtet. 


 


4.4 Zahlung des Arbeitslohns zu Lasten einer Betriebsstätte des Arbeitgebers im 


Tätigkeitsstaat - Art. 15 Abs. 2 Buchstabe c OECD-MA 


 


213 Ist die Vergütung von einer Betriebsstätte des Arbeitgebers im Tätigkeitsstaat getragen worden, 


sind die Voraussetzungen für die alleinige Besteuerung im Ansässigkeitsstaat nach 


Art. 15 Abs. 2 Buchstabe c OECD-MA nicht erfüllt.  


 


214 Maßgebend für den Begriff der „Betriebsstätte“ ist die Definition in dem jeweiligen Abkommen 


(Art. 5 OECD-MA). Nach vielen DBA wird z. B. eine Bauausführung oder Montage erst ab 


einem Zeitraum von mehr als 12 Monaten zu einer Betriebsstätte (abweichend von § 12 AO, 


wonach bei einer Dauer von mehr als sechs Monaten eine Betriebsstätte vorliegt). 


 


215 Der Arbeitslohn wird von einer Betriebsstätte getragen, wenn die Zahlungen wirtschaftlich der 


Betriebsstätte zuzuordnen sind. Nicht entscheidend ist, wer die Vergütungen auszahlt oder in 


seiner Teilbuchführung abrechnet. Es kommt nicht darauf an, dass die Vergütungen zunächst 


von der Betriebsstätte ausgezahlt und später vom übrigen Unternehmen erstattet werden. 


Ebenso ist es nicht entscheidend, wenn eine zunächst vom übrigen Unternehmen ausgezahlte 


Vergütung später in der Form einer Kostenumlage auf die ausländische Betriebsstätte 
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Tätigkeit des Arbeitnehmers nach dem jeweiligen DBA der Betriebsstätte zuzuordnen ist (für 


die Zuordnung des Arbeitslohns an eine Betriebsstätte siehe die unter der Rn. 218 genannten 


BMF-Schreiben) und die Vergütung deshalb wirtschaftlich zu Lasten der Betriebsstätte geht 


(BFH-Urteil vom 24. Februar 1988, BStBl II S. 819). 


 


216 Eine Betriebsstätte kann zivilrechtlich nicht Arbeitgeber sein. Dies gilt unabhängig davon, 


welchem Vertragsstaat die maßgeblichen Personalfunktionen i. S. des § 1 Abs. 5 AStG 


zuzuordnen sind. Damit bleibt es auch ohne Auswirkung, ob in einem DBA der einschlägige 


Artikel zur Besteuerung der Unternehmensgewinne (z. B. Art. 7 DBA-Luxemburg, Protokoll 


Nr. 4 zu Art. 7 DBA-USA und Art. 7 DBA-Vereinigtes Königreich) bezüglich des 


Betriebsstättengewinns eine Formulierung entsprechend dem OECD-


Betriebsstättenbericht 2010 (AOA) enthält. Der Grundsatz des AOA, wonach Betriebsstätten 


bei der Gewinnermittlung nach DBA als selbständige Unternehmen behandelt werden 


(Selbständigkeitsfiktion), ist bei Arbeitnehmerentsendung zwischen einer Betriebsstätte und 


dem übrigen Unternehmen nicht zu übernehmen. 


 


217 Eine selbständige Tochtergesellschaft (z. B. GmbH) ist grundsätzlich nicht Betriebsstätte der 


Muttergesellschaft, kann aber ggf. eine Vertreterbetriebsstätte begründen oder selbst 


Arbeitgeber sein vgl. Tz. 4.3.3, Rn. 149 ff. 


 


218 Im Übrigen wird auf die „Grundsätze der Verwaltung für die Prüfung der Aufteilung der 


Einkünfte bei Betriebsstätten international tätiger Unternehmen“ (Betriebsstätten-


Verwaltungsgrundsätze; BMF-Schreiben vom 24. Dezember 1999, BStBl I S. 1076, unter 


Berücksichtigung der Änderungen durch die BMF-Schreiben vom 20. November 2000, BStBl I 


S. 1509, vom 29. September 2004, BStBl I S. 917, und vom 25. August 2009, BStBl I S. 888, 


vom 16. April 2010, BStBl I S. 354, vom 20. Juni 2013, BStBl I S. 980, vom 


26. September 2014, BStBl I S. 1258) sowie die Verwaltungsgrundsätze 


Betriebsstättengewinnaufteilung (BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2016, BStBl I 2017, 


S. 182) und die Tz. 4.3.3.1, Rn. 149 verwiesen. 
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219 Beispiel 1: 


Der in Deutschland ansässige A ist vom 1. Januar 01 bis 31. März 01 bei einer Betriebsstätte 


seines deutschen Arbeitgebers in Frankreich (nicht innerhalb der Grenzzone nach Art. 13 


Abs. 5 DBA-Frankreich) tätig. Der Lohnaufwand ist der Betriebsstätte nach Art. 4 DBA-


Frankreich als Betriebsausgabe zuzurechnen. 


 


Lösung:  


Das Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn steht Frankreich zu. A hält sich zwar nicht länger 


als 183 Tage in Frankreich auf. Da der Arbeitslohn aber zu Lasten einer französischen 


Betriebsstätte des Arbeitgebers geht, bleibt das Besteuerungsrecht von Deutschland nicht 


erhalten (Art. 13 Abs. 4 DBA-Frankreich). Frankreich kann als Tätigkeitsstaat den Arbeitslohn 


besteuern (Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich). Deutschland stellt die Einkünfte unter 


Progressionsvorbehalt frei (Art. 20 Abs. 1 Buchstabe a DBA-Frankreich), soweit nicht § 50d 


Abs. 8 bzw. 9 EStG anzuwenden sind. 


 


220 Beispiel 2: 


Der in Frankreich ansässige B ist bei einer deutschen Betriebsstätte seines französischen 


Arbeitgebers A (nicht innerhalb der Grenzzone nach Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich) vom 


1. Januar 01 bis 31. März 01 in Deutschland tätig. Der Lohnaufwand ist der deutschen 


Betriebsstätte nach Art. 4 DBA-Frankreich als Betriebsausgabe zuzurechnen. 


 


Lösung:  


Das Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn steht Deutschland zu. B hält sich zwar nicht länger 


als 183 Tage in Deutschland auf. Da der Arbeitslohn aber zu Lasten einer deutschen 


Betriebsstätte geht, kann Deutschland als Tätigkeitsstaat den Arbeitslohn besteuern (Art. 13 


Abs 1 DBA-Frankreich i. V. m. § 1 Abs. 4 und § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a EStG). 


 


A ist inländischer Arbeitgeber i. S. des § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, weil er im Inland über 


eine Betriebsstätte verfügt, und ist deshalb zum Lohnsteuerabzug verpflichtet. 


 


221 Wird ein Arbeitnehmer, dessen Tätigkeit einer Betriebsstätte in einem Vertragsstaat 


zuzuordnen ist, im anderen Vertragsstaat tätig, in dem sein Arbeitgeber ansässig ist, steht dem 
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dann, wenn die Tätigkeit nur von kurzer Dauer ist (vgl. Art. 15 Abs. 2 Buchstabe a OCED-


MA). Ohne Bedeutung ist in diesem Fall auch, wer im Verhältnis zu einer Betriebsstätte des 


Arbeitgebers die Aufwendungen für diese Tätigkeit trägt oder hätte tragen müssen (vgl. Art. 15 


Abs. 2 Buchstabe c OCED-MA). Die Tatbestandsvoraussetzung für den Rückfall des 


Besteuerungsrechts an den Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers im Rahmen der sog. 183-


Tage-Klausel ist bereits dann nicht gegeben, wenn der Arbeitgeber (auch) im Tätigkeitsstaat 


ansässig ist. In diesem Fall ist die Voraussetzung des Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b OECD-MA 


bereits nicht erfüllt (BFH-Urteil vom 5. Juni 2007, BStBl II S. 810). 


 


222 Beispiel 3: 


Ein im Ausland ansässiger Mitarbeiter einer  


a) ausländischen Betriebsstätte  


b) ausländischen Tochtergesellschaft 


besucht für eine Woche eine interne Schulungsveranstaltung beim übrigen Unternehmen bzw. 


bei der Muttergesellschaft in Deutschland. Der Arbeitslohn wird (a) vollständig durch die 


Betriebsstätte getragen bzw. (b) von der ausländischen Tochtergesellschaft gezahlt; eine 


Weiterbelastung der Kosten erfolgt im Fall b) nicht. 


 


Lösung: 


zu a)  


Die Betriebsstätte kann nicht Arbeitgeber sein. Deutschland hat nach Art. 15 Abs. 1 i. V. m. 


Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b OECD-MA das Besteuerungsrecht für die fünf deutschen 


Arbeitstage, da die Arbeitsausübung in Deutschland stattfindet und der Arbeitgeber dort 


ansässig ist. Vom deutschen Unternehmen ist Lohnsteuer einzubehalten und abzuführen. 


 


zu b) 


Der ausländische Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers hat nach Art. 15 Abs. 2 OECD-MA das 


ausschließliche Besteuerungsrecht an den Lohneinkünften, da der Arbeitnehmer die 183-Tage-


Frist nicht überschreitet, sein Arbeitslohn nicht von einem in Deutschland ansässigen 


Arbeitgeber gezahlt wird und auch nicht von einer in Deutschland gelegenen Betriebsstätte 


seines Arbeitgebers (Tochtergesellschaft) getragen wird. Ein deutsches Besteuerungsrecht 


besteht daher nicht. 
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5 Ermittlung des steuerpflichtigen / steuerfreien Arbeitslohns  


5.1 Differenzierung zwischen der Anwendung der 183-Tage-Klausel und der 


Ermittlung des steuerpflichtigen / steuerfreien Arbeitslohns  


 


223 Nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA können die Vergütungen aus unselbständiger Arbeit 


ausschließlich im Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers besteuert werden, es sei denn, die 


Tätigkeit wird im anderen Staat ausgeübt. Wird die unselbständige Arbeit im anderen Staat 


ausgeübt, steht auch diesem Staat das Besteuerungsrecht für Vergütungen zu, die für die dort 


ausgeübte Tätigkeit gezahlt werden (s. Tz. 3, Rn. 99). Gemäß Art. 15 Abs. 2 OECD-MA ist zu 


prüfen, ob dem Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers trotz der Auslandstätigkeit das 


ausschließliche Besteuerungsrecht an den Vergütungen aus unselbständiger Arbeit verbleibt 


(s. Tz. 4, Rn. 101 ff.). Im Rahmen dieser Prüfung wird u. a. eine Berechnung der nach dem 


jeweils anzuwendenden DBA maßgeblichen Aufenthalts- oder Ausübungstage im Ausland 


anhand der 183-Tage-Klausel vorgenommen. Für das Kriterium der Ansässigkeit i. S. der dem 


Art. 4 OECD-MA entsprechenden Bestimmung des anzuwendenden DBA (s. Tz. 1.2.1, 


Rn. 7 ff.), ist stets auf den Zeitpunkt des Zuflusses nach § 11 EStG abzustellen (BFH-Urteil 


vom 21. Dezember 2022, BStBl II 2023 S. 825).  


 


224 Die Ermittlung des steuerpflichtigen / steuerfreien Arbeitslohns erfolgt sodann in einem 


weiteren gesonderten Schritt. 


 


5.2 Grundsätze bei der Ermittlung des steuerpflichtigen / steuerfreien Arbeitslohns 


 


225 Nach § 90 Abs. 2 AO hat der Steuerpflichtige den Nachweis über die Ausübung der Tätigkeit 


in dem anderen Staat und deren Zeitdauer durch Vorlage geeigneter Aufzeichnungen (z. B. 


Stundenprotokolle, Terminkalender, Reisekostenabrechnungen, Reisekalender) zu führen. 


 


226 Ist der Arbeitslohn in Deutschland nach einem DBA freizustellen, ist zunächst zu prüfen, 


inwieweit die Vergütungen unmittelbar der Auslandstätigkeit oder der Inlandstätigkeit 


zugeordnet werden können (s. Tz. 5.3, Rn. 227). Soweit eine unmittelbare Zuordnung nicht 


möglich ist, ist der verbleibende tätigkeitsbezogene Arbeitslohn aufzuteilen. Die Aufteilung hat 


der Arbeitgeber bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 
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nach den Doppelbesteuerungsabkommen sowie nach dem ATE im 


Lohnsteuerabzugsverfahren“) vorzunehmen; zum Erfordernis der Freistellungsbescheinigung 


vgl. R 39.5 LStR. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber den steuerfrei belassenen Arbeitslohn in 


der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. Das Lohnsteuerabzugsverfahren ist ein 


Vorauszahlungsverfahren, dessen Besonderheiten und Regelungen nicht in das 


Veranlagungsverfahren hineinwirken (BFH-Urteil vom 13. Januar 2011, BStBl II S. 479). 


Jedoch haftet der Arbeitgeber auch nach Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung für die 


zutreffende Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer und ist, wenn ihm dies wirtschaftlich 


zumutbar ist, verpflichtet, Änderungen des Lohnsteuerabzugs bei der nachfolgenden 


Lohnzahlung zu berücksichtigen (§ 41c Abs. 1 EStG). Die Fälle, in denen der Arbeitgeber die 


Lohnsteuer nicht nachträglich einbehält bzw. einbehalten kann, hat er beim 


Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzeigen (§ 41c Abs. 4 EStG). Das Finanzamt ist 


nicht gehindert, im Einkommensteuerveranlagungsverfahren die vorgenommene Aufteilung zu 


überprüfen. Es ist nicht an eine fehlerhaft erteilte Freistellungsbescheinigung gebunden (BFH-


Urteil vom 13. März 1985, BStBl II S. 500). 


 


5.3 Direkte Zuordnung  


 


227 Gehaltsbestandteile, die unmittelbar aufgrund einer konkreten inländischen oder ausländischen 


Arbeitsleistung gewährt werden, sind vorab direkt zuzuordnen. Dies können z. B. Reisekosten, 


Überstundenvergütungen, Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, 


Auslandszulagen (z. B. Lebenshaltungskostenausgleich – „Cost of living allowance“ / COLA, 


Erschwerniszulage – „Hardship allowance“, Mobilitätszulage – „Mobility allowance“, 


s. Tz. 5.5.10, Rn. 339), die Gestellung einer Wohnung im Tätigkeitsstaat, Kosten für eine 


Orientierungsreise, Sprachunterricht, interkulturelle Schulungen, Aufwendungen für Visa oder 


medizinische Untersuchungen für die Auslandstätigkeit und sonstige Auslagen oder 


Unterstützungsleistungen für die mitumziehende Familie sein. Daran schließt sich die 


Würdigung an, ob überhaupt steuerpflichtiger Arbeitslohn vorliegt oder ob nicht Leistungen im 


ganz überwiegend betrieblichen Interesse bzw. steuerfreie Aufwandserstattungen vorliegen. 


Der Gesamtarbeitslohn abzüglich der direkt zugeordneten Gehaltsbestandteile ist der 


verbleibende Arbeitslohn. 
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228 Der nicht direkt zuordenbare, verbleibende Arbeitslohn ist aufzuteilen. Zum verbleibenden 


Arbeitslohn gehören z. B. neben den laufenden Vergütungen (z. B. Grundgehalt) auch 


Zusatzvergütungen, die auf die nichtselbständige Arbeit des Arbeitnehmers innerhalb des 


gesamten Berechnungszeitraums entfallen (z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld). Hat sich das 


vereinbarte Gehalt während des Kj. verändert, so ist dieser Veränderung Rechnung zu tragen 


(s. Tz. 5.4.2, Beispiel 3, Rn. 240). 


 


229 Grundlage für die Berechnung des steuerfreien Arbeitslohns ist die Zahl der tatsächlichen 


Arbeitstage (s. Tz. 5.4.1, Rn. 230 ff.) innerhalb eines Erdienungszeitraums (s. Rn. 236). Den 


tatsächlichen Arbeitstagen ist das für die entsprechende Zeit bezogene und nicht nach Tz. 5.3, 


Rn. 227 direkt zugeordnete Arbeitsentgelt gegenüberzustellen (s. Tz. 5.4.2, Rn. 233 ff.). 


 


5.4.1 Definition der tatsächlichen Arbeitstage 


 


230 Die tatsächlichen Arbeitstage sind alle Tage innerhalb eines Kj., an denen der Arbeitnehmer 


seine Tätigkeit tatsächlich ausübt und für die er Arbeitslohn bezieht. Krankheitstage mit oder 


ohne Lohnfortzahlung, Urlaubstage und Tage des ganztägigen Arbeitszeitausgleichs sind 


folglich keine Arbeitstage. Dagegen können auch Wochenend- oder Feiertage grundsätzlich als 


tatsächliche Arbeitstage zu zählen sein, wenn der Arbeitnehmer seine Tätigkeit an diesen Tagen 


tatsächlich ausübt und diese durch den Arbeitgeber vergütet wird. Eine solche Vergütung liegt 


auch vor, wenn dem Arbeitnehmer ein entsprechender Arbeitszeitausgleich gewährt wird. Als 


volle Arbeitstage zählen auch Tage mit verkürzten Arbeitszeiten. Es kommt weder auf die Zahl 


der Kalendertage (365) noch auf die Anzahl der vertraglich vereinbarten Arbeitstage an. 


 


231 Beispiel 1: 


Ein Arbeitnehmer ist grundsätzlich an 250 Werktagen zur Arbeit verpflichtet und verfügt über 


einen Anspruch von 30 Urlaubstagen (= vereinbarte Arbeitstage: 220). Die tatsächlichen Tage 


verändern sich wie folgt: 


            220 


Übertrag von 10 Urlaubstagen vom Vorjahr        - 10 


Übertrag von 20 Urlaubstagen ins Folgejahr       + 20 
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30 Krankheitstage ohne Lohnfortzahlung       - 30 


Tatsächliche Arbeitstage gesamt        170 


 


232 Beispiel 2: 


Arbeitnehmer C ist laut Arbeitsvertrag von montags bis freitags dazu verpflichtet, zu arbeiten. 


Er macht eine Auslandsdienstreise von Freitag bis Montag, wobei C auch am Samstag und 


Sonntag für seinen Arbeitgeber tätig ist. Von seinem Arbeitgeber erhält C für Samstag eine 


Überstundenvergütung und für Sonntag einen ganztägigen Freizeitausgleich, den er bereits am 


Dienstag in Anspruch nimmt. 


 


Lösung:  


Außer Dienstag sind alle Tage als Arbeitstage zu zählen, da C an diesen Tagen tatsächlich und 


entgeltlich gearbeitet hat. An dem Dienstag wurde jedoch tatsächlich keine Tätigkeit ausgeübt. 


 


5.4.2 Durchführung der Aufteilung 


 


233 Das aufzuteilende Arbeitsentgelt (Tz. 5.4, Rn. 228) ist in Bezug zu den tatsächlichen 


Arbeitstagen (Tz. 5.4.1, Rn. 230) zu setzen. Daraus ergibt sich das Arbeitsentgelt pro 


tatsächlichem Arbeitstag. Das aufzuteilende Arbeitsentgelt pro tatsächlichem Arbeitstag ist mit 


den tatsächlichen Arbeitstagen zu multiplizieren, an denen der Arbeitnehmer seine Tätigkeit im 


anderen Vertragsstaat ausgeübt hat, um den freizustellenden verbleibenden Arbeitslohn zu 


ermitteln. 


 


234 Beispiel 1: Grundfall zur Aufteilung nach tatsächlichen Arbeitstagen 


A ist vom 1. Januar 01 bis 31. Juli 01 für seinen deutschen Arbeitgeber in Österreich tätig. Die 


vereinbarten Arbeitstage des A für das Kj. belaufen sich auf 220 Tage. Tatsächlich übt A jedoch 


seine vergütete Tätigkeit an 145 Tagen in Österreich und an 95 Tagen in Deutschland aus 


(240 Tage). Der aufzuteilende Arbeitslohn beträgt 120.000 €. 


 


Lösung: 


Der Arbeitslohn ist nach den tatsächlichen Arbeitstagen aufzuteilen. Den tatsächlichen 


Arbeitstagen im Jahr 01 ist das im Jahr 01 aufzuteilende Arbeitsentgelt i. H. v. 120.000 € 
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Arbeitstag i. H. v. 500 € (120.000 € / 240 tatsächliche Arbeitstage). Sofern keine 


Rückfallklauseln anzuwenden sind, stellt Deutschland Einkünfte i. H. v. 


145 x 500 € = 72.500 € unter Progressionsvorbehalt steuerfrei und unterwirft 


120.000 € - 72.500 € = 47.500 € (entspricht 95 x 500 €) der deutschen Besteuerung. 


 


A muss im Rahmen der Veranlagung die Anzahl der tatsächlichen Gesamtarbeitstage und die 


in Österreich verbrachten Arbeitstage nachweisen, da abkommensrechtlich nur insoweit eine 


Freistellung in Betracht kommt. Der Nachweis der Arbeitstage, an denen im Ansässigkeitsstaat 


eine Tätigkeit ausgeübt wurde, reicht nicht aus. 


 


235 Beispiel 2: zweistufige Ermittlung des steuerfreien Arbeitslohns 


A ist vom 1. Januar 01 bis 31. Juli 01 für seinen deutschen Arbeitgeber in Japan tätig. Seinen 


Familienwohnsitz in Deutschland behält er bei und ist daher während der Tätigkeit in Japan 


weiterhin in Deutschland i. S. des DBA ansässig. Er erhält im Jahr 01 einen Arbeitslohn 


einschließlich Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld i. H. v. 80.000 €. Für die Tätigkeit in Japan 


erhält er zusätzlich eine Zulage i. H. v. 30.000 €. A ist im Jahr 01 vertraglich an 200 Tagen zur 


Arbeit verpflichtet, übt seine vergütete Tätigkeit jedoch tatsächlich an 220 Tagen (davon 140 


in Japan) aus. 


 


Lösung:  


Deutschland hat für den Arbeitslohn, der auf die Tätigkeit in Japan entfällt, kein 


Besteuerungsrecht, da sich A länger als 183 Tage innerhalb eines Zwölf-Monats-Zeitraums in 


Japan aufgehalten hat (Art. 14, 22 Abs. 2 Buchstabe a DBA-Japan). Der steuerfreie Arbeitslohn 


berechnet sich wie folgt: 


 


Die Zulage i. H. v. 30.000 € ist der Auslandstätigkeit unmittelbar zuzuordnen und deshalb im 


Inland steuerfrei.  


Der übrige Arbeitslohn i. H. v. 80.000 € ist nach den tatsächlichen Arbeitstagen aufzuteilen. 


Den tatsächlichen Arbeitstagen im Jahr 01 ist das im Jahr 01 aufzuteilende Arbeitsentgelt 


i. H. v. 80.000 € gegenüberzustellen. Es ergibt sich ein aufzuteilendes Arbeitsentgelt pro 


tatsächlichem Arbeitstag i. H. v. 363,64 € (80.000 € / 220 tatsächliche Arbeitstage). Dieses 


Entgelt ist mit den tatsächlichen Arbeitstagen zu multiplizieren, die auf die Tätigkeit in Japan 







 
Seite 93  entfallen, hier 140 Tage. Von den 80.000 € Arbeitslohn sind daher 140 x 363,64 € = 50.910 € 


im Inland steuerfrei.  


Der insgesamt steuerfreie Arbeitslohn i. H. v. 80.910 € (30.000 € + 50.910 €) ist nach Abzug 


von Werbungskosten, die in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Tätigkeit 


in Japan angefallen sind, unter Progressionsvorbehalt freizustellen (Art. 22 Abs. 2 Buchstabe a 


und b DBA-Japan), sofern keine Rückfallklausel anzuwenden ist. Der übrige Arbeitslohn 


i. H. v. 29.090 € ist im Inland steuerpflichtig. 


 


236 Dabei ist zu beachten, dass Vergütungen grundsätzlich dem Zeitraum zugeordnet werden 


müssen, in dem sie erdient bzw. für den sie gezahlt wurden (Erdienungszeitraum). Der 


Erdienungszeitraum kann kalenderjahrübergreifend zu bemessen sein oder sich – je nach Art 


der Zahlung – über mehrere Jahre erstrecken (z. B. bei Jubiläumszuwendungen, 


Mitarbeiteraktienoptionen). 


 


237 Der für die Aufteilung des laufenden Arbeitslohns maßgebliche Erdienungszeitraum ist 


grundsätzlich das Kj., da der Arbeitnehmer seine Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit 


regelmäßig erhält, weil er mit dem Arbeitgeber vereinbart hat, seine Arbeitsleistung an einer 


bestimmten Zahl von Tagen innerhalb eines Jahres zur Verfügung zu stellen. Die vertragliche 


Vereinbarung einer wöchentlichen Arbeitszeit steht dieser Betrachtungsweise nicht entgegen. 


 


238 Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis während des Kj., so verkürzt sich der 


Erdienungszeitraum auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses während des Kj. Darüber hinaus 


kann ein vom Kj. abweichender Erdienungszeitraum gegeben sein, wenn ein Arbeitnehmer im 


Rahmen seines Arbeitsverhältnisses eine neue Funktion ausübt (z. B. Beförderung, Übernahme 


neuer Aufgaben) und damit eine maßgebliche Veränderung seines Arbeitslohns einhergeht. Hat 


sich das vereinbarte Gehalt während des Kj. ohne Funktionswechsel verändert (z. B. 


Tarifanpassung), so kann dieser Veränderung auf Antrag Rechnung getragen werden, in dem 


durch die erstmalige Auszahlung des veränderten Gehalts der Beginn eines neuen 


Erdienungszeitraums begründet wird. 


 


239 Aus Vereinfachungsgründen kann bei der Übertragung von Urlaubstagen in ein anderes Kj. von 


diesem Grundsatz abgewichen werden. Die Vereinfachungsregelung greift jedoch nicht bei der 


finanziellen Abgeltung von Urlaubsansprüchen. 
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240 Beispiel 3: wirtschaftliche Zuordnung zu einem Erdienungszeitraum bei 


Gehaltsveränderungen 


Der in Deutschland ansässige A übt seine Tätigkeit als Ingenieur für einen deutschen 


Arbeitgeber tatsächlich an 240 Arbeitstagen pro Kj. aus (20 tatsächliche Arbeitstage im 


Monat). Im Kj. 01 arbeitet er im Februar und März an insgesamt 35 Arbeitstagen tatsächlich in 


Japan. Für die Monate Januar bis März erhält A ein monatliches Bruttogehalt i. H. v. 5.000 €. 


Ab April wird er zum Abteilungsleiter befördert und wird in dieser Eigenschaft bis November 


an insgesamt 150 Tagen in Japan tatsächlich tätig. Mit seiner Beförderung geht eine 


Gehaltsanpassung auf 7.500 € pro Monat einher. Ab Mai 02 erhält A eine im Tarifvertrag 


vorgesehene Gehaltsanpassung von 3 % (neues Bruttogehalt 7.725 €). Er war bis zu diesem 


Zeitpunkt an 80 Arbeitstagen in Japan tätig. Von Juni bis November arbeitete er an 105 Tagen 


in Japan.  


 


Lösung:  


Deutschland hat für den Arbeitslohn, der auf die Tätigkeit in Japan entfällt, kein 


Besteuerungsrecht, da sich A jeweils länger als 183 Tage innerhalb eines Zwölf-Monats-


Zeitraums in Japan aufgehalten hat (Art. 14, 22 Abs. 2 Buchstabe a DBA-Japan). Der 


steuerfreie Arbeitslohn berechnet sich wie folgt: 


 


Jahr 01: 


Der im Rahmen der Beförderung zum Abteilungsleiter angefallenen, wesentlichen 


Gehaltserhöhung ist zwingend Rechnung zu tragen, sodass für die Aufteilung des laufenden 


Gehalts gesonderte Erdienungszeiträume zu betrachten sind. 


Der Erdienungszeitraum für die Tätigkeit als Ingenieur endet am 31. März. Das bis dahin 


bezogene aufzuteilende Arbeitsentgelt pro Arbeitstag i. H. v. 250 € (15.000 € / 60 tatsächliche 


Arbeitstage) ist mit den in diesem Zeitraum in Japan verbrachten tatsächlichen 35 Arbeitstagen 


zu multiplizieren. Von den 15.000 € Arbeitslohn in diesem Zeitraum sind also 


35 x 250 € = 8.750 € unter Progressionsvorbehalt steuerfrei.  


 


Der Erdienungszeitraum für die Tätigkeit als Abteilungsleiter umfasst die Monate April bis 


Dezember. Das aufzuteilende Arbeitsentgelt beträgt 67.500 € (9 x 7.500 €) in diesem 


Erdienungszeitraum. Daraus ergibt sich ein aufzuteilendes Arbeitsentgelt pro tatsächlichem 
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Erdienungszeitraum in Japan verbrachten tatsächlichen 150 Arbeitstagen zu multiplizieren ist 


(150 x 375 € = 56.250 €). Von den 67.500 € Arbeitslohn sind somit in diesem Zeitraum 


56.250 € unter Progressionsvorbehalt steuerfrei.  


 


Insgesamt sind vom Arbeitslohn des Jahres 01 i. H. v. 82.500 € also 65.000 € 


(8.750 € + 56.250 €) unter Progressionsvorbehalt von der deutschen Besteuerung auszunehmen 


(Art. 22 Abs. 2 Buchstabe a und b DBA-Japan, § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG), soweit nicht 


§ 50d Abs. 8 oder 9 EStG anzuwenden ist. 


 


Jahr 02: 


Das Bruttojahresgehalt setzt sich wie folgt zusammen:   


               Januar - April:     4 x 7.500 € =  30.000 € 


               Mai - Dezember:  8 x 7.725 € =  61.800 € 


               = Bruttojahresgehalt:                   91.800 € 


Das aufzuteilende Arbeitsentgelt pro tatsächlichem Arbeitstag beträgt 382,50 € 


(91.800 € / 240 tatsächliche Arbeitstage). Insgesamt sind also 70.762,50 € (185 x 382,50 €) 


unter Progressionsvorbehalt von der Besteuerung auszunehmen.  


Auf Antrag könnte A auch geltend machen, dass der tarifvertraglichen Gehaltsveränderung 


Rechnung zu tragen ist. Insoweit wird auf die Lösung von Jahr 01 verwiesen. 


 


241 Beispiel 4: wirtschaftliche Zuordnung zu einem Erdienungszeitraum bei 


Gehaltsnachzahlungen 


Der ausschließlich in Deutschland ansässige D übt seine Tätigkeit für einen deutschen 


Arbeitgeber im Rahmen einer Werkleistungsverpflichtung im Jahr 01 an 30 Tagen bei Kunden 


in Deutschland und an 200 Tagen bei Kunden in der Schweiz aus. Im Jahr 02 wird er 


ausschließlich in der Schweiz tätig. Er erhält im Februar 02 eine allgemeine Prämienzahlung 


für das Jahr 01. 


 


Lösung: 


Die Prämienzahlung ist nach den Verhältnissen des Erdienungszeitraums (Jahr 01) aufzuteilen 


und lediglich zu 200/230 unter Progressionsvorbehalt von der deutschen Besteuerung 
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Nr. 3 EStG), soweit nicht § 50d Abs. 8 oder 9 EStG anzuwenden ist. 


 


242 Beispiel 5: Aufteilung bei Urlaubsübertragung 


B ist in 01 und 02 für seinen deutschen Arbeitgeber sowohl im Inland als auch in Schweden 


tätig. Seinen Familienwohnsitz in Deutschland behält er bei. In beiden Jahren hält sich B länger 


als 183 Tage in Schweden auf. Die vereinbarten Arbeitstage des B belaufen sich in den Kj. 01 


und 02 auf jeweils 220 Tage zuzüglich der vertraglichen Urlaubstage von je 30 Tagen. Der 


Urlaub von 01 und 02 wurde vollständig in 02 genommen. Die tatsächlichen Arbeitstage in 01 


betrugen in Schweden 230 Tage, auf das Inland entfielen 20 Arbeitstage. In 02 entfielen 


150 tatsächliche Arbeitstage auf Schweden und 40 tatsächliche Arbeitstage auf das Inland. Der 


aufzuteilende Arbeitslohn beträgt 50.000 € in 01 und 60.000 € in 02. 


 


Lösung: 


Deutschland hat für den Arbeitslohn, der auf die Tätigkeit in Schweden entfällt, kein 


Besteuerungsrecht, da sich B länger als 183 Tage in 01 und 02 in Schweden aufgehalten hat 


(Art. 15, 23 Abs. 1 Buchstabe a DBA-Schweden). Der steuerfreie Arbeitslohn berechnet sich 


wie folgt: 


 


Jahr 01: 


Die tatsächlichen 250 Arbeitstage setzen sich aus den vertraglich vereinbarten 220 Arbeitstagen 


und aus den in 01 nicht genommenen 30 Urlaubstagen zusammen. Die so ermittelten 


250 tatsächlichen Arbeitstage sind dem aufzuteilenden Arbeitsentgelt von 50.000 € 


gegenüberzustellen. Das aufzuteilende Arbeitsentgelt pro Arbeitstag beträgt 200 € 


(50.000 € / 250 tatsächliche Arbeitstage). Dieser Betrag ist mit den Arbeitstagen zu 


multiplizieren, an denen sich B tatsächlich in Schweden aufgehalten hat. Von den 50.000 € 


Jahresarbeitslohn sind in 01 daher 46.000 € (230  x 200 €) im Inland steuerfrei und nach Abzug 


von Werbungskosten, die im Zusammenhang mit der in Schweden ausgeübten Tätigkeit 


angefallen sind, beim Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen, soweit nicht § 50d Abs. 8 


oder 9 EStG anzuwenden ist. Der übrige Arbeitslohn i. H. v. 4.000 € ist im Inland 


steuerpflichtig. 
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Jahr 02: 


Wegen des aus dem Kj. 01 übertragenen Urlaubs sind nur 190 tatsächliche Arbeitstage 


angefallen. Aus Vereinfachungsgründen kann die wirtschaftliche Zuordnung des auf den 


Urlaub des Jahres 01 entfallenden Arbeitslohns verzichtet werden. Bei einem Jahresarbeitslohn 


von 60.000 € im Kj. 02 ergibt sich ein aufzuteilendes Arbeitsentgelt pro Arbeitstag von 


315,79 € (60.000 € / 190 tatsächliche Arbeitstage). Im Kj. 02 sind danach insgesamt 47.369 € 


(150 x 375,79 €) im Inland steuerfrei und beim Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen, 


soweit nicht § 50d Abs. 8 oder 9 EStG anzuwenden ist. Der verbleibende Betrag 


i. H. v. 12.631 € ist im Inland steuerpflichtig. 


 


243 Beispiel 6: finanzielle Abgeltung von Urlaubsansprüchen 


Sachverhalt wie Beispiel 5. Der im Jahr 01 in das Jahr 02 übertragene Urlaubsanspruch wird 


jedoch nicht beansprucht, sondern vom Arbeitgeber im Juli 02 mit einer Einmalzahlung 


i. H. v. 10.000 € abgegolten. Der Arbeitnehmer übte im Jahr 02 seine Tätigkeit an 


150 Arbeitstagen in Schweden und an 70 Arbeitstagen in Deutschland aus. 


 


Lösung:  


Jahr 01: 


Lösung wie in Beispiel 5 (Rn. 242) 


 


Jahr 02: 


B hat im Jahr 02 tatsächlich an 220 Arbeitstagen seine Tätigkeit ausgeübt. Der Urlaub, der mit 


der Einmalzahlung abgegolten wurde, ist wirtschaftlich dem Jahr 01 zuzuordnen. Folglich sind 


für diese Einmalzahlung die Verhältnisse des Jahres 01 entscheidend. Im Jahr 02 ergibt sich 


deshalb folgender unter Progressionsvorbehalt steuerfrei zu stellender Arbeitslohn, soweit nicht 


§ 50d Abs. 8 oder 9 EStG anzuwenden ist: 


  60.000 € x 150/220  = 40.909 € 


 zzgl.   10.000 € x 230/250  =   9.200 €  


steuerfrei zu stellender Arbeitslohn   = 50.109 € 


 


Der übrige Arbeitslohn i. H. v. 19.891 € (70.000 € – 50.109 €) ist der deutschen Besteuerung 


zu unterwerfen. 
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244 Erbringt der Arbeitnehmer an einem Arbeitstag seine Tätigkeit nicht ausschließlich im anderen 


Staat, sondern auch im Ansässigkeitsstaat oder in Drittstaaten (z. B. an Reisetagen, 


stundenweise Tätigkeit im Homeoffice und am betrieblichen Arbeitsplatz, vgl. Tz. 5.6, 


Rn. 350), so ist das Arbeitsentgelt für diesen Arbeitstag zeitanteilig aufzuteilen. Dies muss ggf. 


im Schätzungswege erfolgen. Hierbei ist die tatsächliche Arbeitszeit für diesen Tag zugrunde 


zu legen. 


 


245 Darüber hinaus ist bei der Aufteilung zu berücksichtigen, dass tatsächliche Arbeitszeiten, die 


in Transitländern verbracht werden, dem Ansässigkeitsstaat zuzuordnen sind. Zu den 


Besonderheiten bei Berufskraftfahrern s. Tz. 7, Rn. 380 ff. 


 


246 Die folgenden bilateralen Verständigungsvereinbarungen enthalten besondere Regelungen für 


untertägige grenzüberschreitende Tätigkeiten von Arbeitnehmern bestimmter Berufsgruppen:  


- Verständigungsvereinbarung mit Luxemburg vom 7. September 2011 hinsichtlich 


Berufskraftfahrern, Lokomotivführern und Begleitpersonal (BMF-Schreiben vom 


19. September 2011, BStBl I S. 849)1, 


 


- Verständigungsvereinbarung mit der Schweiz vom 9./16. Juni 2011 hinsichtlich der 


Arbeitnehmer im internationalen Transportgewerbe (BMF-Schreiben vom 


29. Juni 2011, BStBl I S. 621). 


 


247 Für die Besteuerung des Arbeitslohns von Arbeitnehmern nach dem DBA-Luxemburg vgl. die 


Verständigungsvereinbarung vom 26. Mai 2011 (BMF-Schreiben vom 14. Juni 2011, BStBl I 


S. 5761). Der dort verwendete Begriff „Grenzpendler“ ist auf alle Sachverhalte anzuwenden, 


die grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmer betreffen und die die in der 


Verständigungsvereinbarung enthaltenen Voraussetzungen erfüllen. Insbesondere ist es nicht 


relevant, wo der Arbeitgeber ansässig ist, ob ein Arbeitnehmer für eine Betriebsstätte eines 


                                                 
1 Vgl. Protokoll vom 6. Juli 2023 zur Änderung des Abkommens vom 23. April 2012 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
Verhinderung der Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen; 
Stand 2023 noch nicht in Kraft getreten.  
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Pendelbewegung stattfindet. 


 


5.5 Beispiele für die Aufteilung bestimmter Lohnbestandteile 


5.5.1 Tantiemen und andere Erfolgsvergütungen 


 


248 Unabhängig vom Zuflusszeitpunkt werden Erfolgsvergütungen an Arbeitnehmer i. d. R. für 


eine zuvor ausgeübte unselbständige Tätigkeit gewährt (BFH-Urteil vom 27. Januar 1972, 


BStBl II S. 459). Sofern sie nicht für eine konkrete Tätigkeit in einem Vertragsstaat (z. B. 


projektbezogene Erfolgsvergütung) gezahlt werden, erfolgt die Aufteilung nach den 


Grundsätzen in Tz. 5.4 (Rn. 228 ff.). Der maßgebliche Erdienungszeitraum ist der Zeitraum, 


für den die Erfolgsvergütung gezahlt wird (vgl. Beispiel 4 Rn. 241). 


 


5.5.2 Antrittsgeld („Signing Bonus“) 


 


249 Eine bei Abschluss des Arbeitsvertrags fällige Einmalzahlung (Antrittsgeld - „Signing Bonus“) 


gehört zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG, § 2 Abs. 2 Nr. 1 LStDV). 


Ein Antrittsgeld ist damit den Vergütungen aus unselbständiger Arbeit i. S. des Art. 15 


Abs. 1 OECD-MA zuzuordnen. 


 


250 Soweit ein Antrittsgeld für eine konkrete noch auszuübende Tätigkeit gewährt wird, richtet sich 


das Besteuerungsrecht danach, wo die Tätigkeit erbracht werden soll (BFH-Urteil vom 


11. April 2018, BStBl II S. 761). Dementsprechend ist die Vergütung zunächst nach den 


voraussichtlich tatsächlichen Arbeitstagen des Erdienungszeitraums aufzuteilen. Der 


Erdienungszeitraum ist in diesem Fall grundsätzlich die Vertragslaufzeit bzw. der Eintritt der 


Unverfallbarkeit des Antrittsgeldes. Eine entsprechende Aufteilung ist ggf. im Wege der 


sachgerechten Schätzung zu ermitteln. Die Steuer ist bis zum Ende des Erdienungszeitraums 


nach § 165 AO vorläufig festzusetzen. Nach Abschluss des Erdienungszeitraums ist die 


Zuweisung des Besteuerungsrechts anhand der tatsächlichen Verhältnisse im 


Erdienungszeitraum zu überprüfen und bei Abweichungen gegenüber den vorläufig 


angenommenen Verhältnissen, z. B. insbesondere in Bezug auf die tatsächlichen Arbeitstage 


ggf. zu korrigieren. Die Aufteilung erfolgt nach den Grundsätzen in Tz. 5.4 (Rn. 228 ff.). 
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zurückgezahlt werden, wenn der Arbeitnehmer das Unternehmen vorzeitig verlässt, fehlt es an 


einem Erdienungszeitraum, sodass grundsätzlich dem Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers 


das Besteuerungsrecht zusteht (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz OECD-MA). Dies gilt 


nicht für zeitlich befristete Arbeitsverträge, die der Arbeitnehmer weder vorzeitig auflösen noch 


kündigen kann; in diesen Fällen bestimmt sich der Erdienungszeitraum entsprechend Rn. 250 


nach der Vertragslaufzeit. 


 


5.5.3 Urlaubsentgelte, Urlaubs- und Weihnachtsgeld 


 


252 Urlaubsentgelt (laufende Vergütung), Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Vergütungen, die auf den 


gesamten Berechnungszeitraum entfallen) sind in die Aufteilung einzubeziehen. Dies gilt auch 


für Bezüge, die für den Verzicht auf den Urlaub gezahlt werden (Urlaubsabgeltung für nicht 


genommenen Urlaub). Dabei ist der Teil der Urlaubsentgelte im Inland freizustellen, der auf 


die im Ausland ausgeübte Tätigkeit entfällt (s. Beispiel 6 zu Tz. 5.4.2, Rn. 243). 


 


5.5.4 Nachzahlung für eine frühere aktive Tätigkeit 


 


253 Eine einmalige Zahlung (z. B. Jubiläumszahlung), die eine Nachzahlung für eine frühere aktive 


Tätigkeit darstellt und anteilig auf die Auslands- und Inlandstätigkeit entfällt, ist nach den 


Grundsätzen in Tz. 5.4 (Rn. 228 ff.) aufzuteilen (s. Tz. 5.4.2, Beispiel 4, Rn. 241). Für die 


Zuweisung des Besteuerungsrechts kommt es nicht darauf an, zu welchem Zeitpunkt und wo 


die Vergütung bezahlt wird, sondern allein darauf, in welchem Umfang sie dem Arbeitnehmer 


für eine Auslandstätigkeit gezahlt wird (BFH-Urteil vom 5. Februar 1992, BStBl II S. 660). 


Eine Nachzahlung für eine frühere aktive Tätigkeit liegt nicht vor, wenn die einmalige Zahlung 


ganz oder teilweise der Versorgung dient (BFH-Urteil vom 5. Februar 1992, BStBl II S. 660). 


 


5.5.5 Abfindungen und Vergütungen für Diensterfindungen 


5.5.5.1 Grundsätze zur Besteuerung von Abfindungen 


 


254 Abfindungen, die dem Arbeitnehmer anlässlich seines Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis 


gezahlt werden (Entlassungsentschädigungen), sind regelmäßig den Vergütungen aus 


unselbständiger Arbeit i. S. des Art. 15 Abs. 1 OECD-MA zuzuordnen. Unter Abfindungen in 
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Auflösung des Dienstverhältnisses verbundenen Nachteile, insbesondere für den Verlust des 


Arbeitsplatzes, erhält. Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Zufluss der Abfindung und 


der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist nicht erforderlich, wenn ein sachlicher 


Zusammenhang gegeben ist.  


 


255 Nach § 50d Abs. 12 EStG gelten Abfindungen, die anlässlich der Beendigung eines 


Dienstverhältnisses gezahlt werden, für Zwecke der Anwendung eines DBA als für eine frühere 


Tätigkeit geleistetes zusätzliches Entgelt. Abfindungen sind daher nach § 50d Abs. 12 


Satz 1 EStG insoweit im ehemaligen Tätigkeitsstaat des Arbeitnehmers zu besteuern, als 


diesem für die frühere Tätigkeit nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA ein Besteuerungsrecht zusteht. 


Maßgeblich für die Anwendung des § 50d Abs. 12 EStG und Art. 15 OECD-MA ist der 


Zuflusszeitpunkt i. S. des § 11 EStG i. V. m. § 38a Abs. 1 Satz 3 EStG. Für die Anwendung 


von § 50d Abs. 12 EStG kommt es nicht darauf an, zu welchem Zeitpunkt die 


Abfindungsvereinbarung getroffen wurde. 


 


256 Trifft das anzuwendende DBA für Abfindungen, die anlässlich der Beendigung eines 


Arbeitsverhältnisses gezahlt werden, in einer gesonderten Vorschrift ausdrücklich eine von 


§ 50d Abs. 12 Satz 1 EStG abweichende Regelung, sieht § 50d Abs. 12 Satz 2 EStG vor, dass 


die DBA-Regelung anzuwenden ist. § 50d Abs. 12 Satz 3 EStG regelt insbesondere den 


Rückfall des Besteuerungsrechts an Deutschland in entsprechender Anwendung des § 50d 


Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 EStG, soweit die Abfindungen im ehemaligen Tätigkeitsstaat aufgrund 


eines abweichenden DBA-Verständnisses nicht besteuert werden. 


 


257 Die Aufteilung der Abfindungszahlungen soll grundsätzlich nach der Dauer des 


Arbeitsverhältnisses beim Arbeitgeber erfolgen, da die Höhe der Abfindungszahlung i. d. R. 


von der Dauer des Arbeitsverhältnisses abhängt. Hat der Arbeitnehmer innerhalb eines 


Konzerns (ggf. auch mehrfach) den Arbeitgeber gewechselt, sind die Dienstzeiten bei den 


unterschiedlichen Arbeitgebern zusammenzurechnen, wenn sich die Höhe der Abfindung nach 


der gesamten Beschäftigungsdauer bemisst. Bei Tätigkeiten in verschiedenen Staaten bilden 


die jeweiligen Tätigkeitszeiten des Arbeitsverhältnisses die Grundlage für eine anteilige 


Zuordnung der Abfindungszahlung als nachträgliches Arbeitsentgelt i. S. des Art. 15 Abs. 1 


Satz 2 OECD-MA. Dies gilt beispielsweise auch dann, wenn der Arbeitnehmer während dieser 
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Soweit die Tätigkeitsausübung während der gesamten Beschäftigungsdauer im Einzelnen nicht 


mehr ermittelt werden kann, soll die Abfindungszahlung dennoch so aufgeteilt werden, dass 


der tatsächlichen Tätigkeitsausübung im Beschäftigungszeitraum möglichst Rechnung 


getragen wird. Auf die Tätigkeitsausübung in den letzten zwölf Monaten des 


Beschäftigungsverhältnisses kann grundsätzlich nicht abgestellt werden, es sei denn, dass 


Tatsachen oder Anhaltspunkte für einen längeren Zeitraum tatsächlich nicht feststellbar sind 


(Tz. 2.7 des OECD-MK zu Art. 15 OECD-MA). 


 


258 Beispiel: 


Der ausschließlich in Deutschland ansässige Arbeitnehmer A ist seit 1. Januar 01 bei einem 


deutschen Unternehmen beschäftigt (fünf Jahre). Er wird vom 1. Januar 06 bis zum 


31. Dezember 10 zu einem verbundenen Unternehmen (wirtschaftlicher Arbeitgeber) nach 


Japan entsandt (fünf Jahre). Im Dezember 10 wird das Beschäftigungsverhältnis des A nach 


zehnjähriger Betriebszugehörigkeit beendet. Er erhält eine Entlassungsabfindung 


i. H. v. 100.000 €. In dem Zeitraum von 01 bis 05 arbeitete er jeweils 220 Tage im Inland. In 


dem Zeitraum von 06 bis 10 arbeitete er jeweils 190 Tage in Japan, 20 Tage in Drittstaaten und 


10 Tage im Inland. 


 


Lösung: 


Der gesamte Erdienungszeitraum bezüglich der Aufteilung der Abfindung ist zu 


berücksichtigen. Folglich sind die Arbeitstage des gesamten Arbeitsverhältnisses 


heranzuziehen. Die tatsächlichen Arbeitstage des gesamten Arbeitsverhältnisses betragen 


2.200 Arbeitstage (10 x 220 Tage). Davon war A an 950 Arbeitstagen (5 x 190 Tage) in Japan 


tätig. 


 


Die Entlassungsabfindung ist in Deutschland i. H. v. 43.182 € (100.000 € x 950/2.200) unter 


Progressionsvorbehalt steuerfrei, soweit nicht § 50d Abs. 8 oder 9 EStG anzuwenden ist 


(Art. 14 Abs. 1 i. V. m. Art. 22 Abs. 2 Buchstabe a und b DBA-Japan). Das Besteuerungsrecht 


für die in Drittstaaten ausgeübte Tätigkeit verbleibt bei einer Art. 15 Abs. 2 OECD-MA 


vergleichbaren Regelung bei Deutschland als Ansässigkeitsstaat. In Deutschland steuerpflichtig 


sind damit insgesamt 56.818 € (100.000 € abzüglich 43.182 €). § 34 EStG ist sowohl für den 
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(§ 32b Abs. 2 Nr. 2 EStG) zu beachten. 


 


259 Keine Abfindungen im vorstehenden Sinne stellen Zahlungen zur Abgeltung bereits vertraglich 


erdienter Ansprüche wie z. B. Ausgleichszahlungen für Urlaubs- oder Tantiemeansprüche dar. 


Diese sind als nachträglicher Arbeitslohn anzusehen und nach den Grundsätzen in Tz. 5.4 


(Rn. 228 ff.) aufzuteilen. 


 


260 Hat eine Abfindung Versorgungscharakter, wird das Besteuerungsrecht entsprechend 


Art. 18 OECD-MA (Ruhegehälter) zugeordnet. Ob ein solcher Versorgungscharakter vorliegt, 


richtet sich stets nach dem Grund der Zahlung. Dem zeitlichen Aspekt kann jedoch indizielle 


Bedeutung zukommen (s. Tz. 6.3, Rn. 363 ff.). 


 


261 Abfindungen zur Ablösung eines Pensionsanspruchs, die während eines laufenden 


Arbeitsverhältnisses oder bei dessen Beendigung ausgezahlt werden, sind als laufende 


Vergütungen aus unselbständiger Arbeit nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA zu behandeln und 


können im Tätigkeitsstaat besteuert werden, sofern diesem im Zeitpunkt des Zuflusses ein 


Besteuerungsrecht nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA zusteht. Sie können dagegen 


Versorgungscharakter haben, wenn der Arbeitnehmer höchstens ein Jahr vor dem Eintritt in 


den gesetzlichen Ruhestand steht. Ein Ruhegehalt kann weiterhin vorliegen, wenn bereits 


laufende Pensionszahlungen kapitalisiert und in einem Einmalbetrag ausgezahlt werden (BFH-


Urteil vom 19. September 1975, BStBl II 1976 S. 65). 


 


5.5.5.2 Besteuerung von Abfindungen in Sonderfällen und bei Vorliegen von 


Konsultationsvereinbarungen 


 


262 Die steuerliche Behandlung von Abfindungszahlungen kann allerdings von den vorstehenden 


Grundsätzen abweichen, wenn in einem DBA hierzu eine Sonderregelung enthalten ist, mit dem 


jeweils betroffenen Vertragsstaat eine Konsultationsvereinbarung bezüglich der Besteuerung 


von Abfindungen vereinbart wurde oder aus der Fassung des im Abkommen einschlägigen 


Artikels eine andere Zuordnung abzuleiten ist (z. B. DBA-Frankreich s. Rn. 268). 
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Besteuerung von Abfindungen befassen (Stand: 1. Januar 2022): 


- Belgien, - BStBl 2007 I S. 261,  


- Luxemburg, - BStBl 2011 I S. 852, 


- Österreich, - BStBl 2010 I S. 645, 


- Schweiz, - BStBl 2010 I S. 268, 


- Vereinigtes Königreich, - BStBl 2011 I S. 1221. 
 


264 Im Verhältnis zu Belgien, Luxemburg, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich richtet 


sich die steuerliche Behandlung von Abfindungen nach dem Charakter der Abfindungszahlung. 


Während Abfindungen mit Versorgungscharakter als Ruhegehälter im Ansässigkeitsstaat 


besteuert werden können, steht das Besteuerungsrecht für Abfindungen, bei denen es sich um 


Lohn- oder Gehaltsnachzahlungen oder andere Vergütungen aus dem früheren 


Arbeitsverhältnis handelt oder die allgemein für das vorzeitige Ausscheiden aus dem Dienst 


gewährt werden, dem (früheren) Tätigkeitsstaat zu, sofern diesem das Besteuerungsrecht für 


die aktive Tätigkeit zustand. 


 


265 Zur Aufteilung des Besteuerungsrechts in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer in der Zeit vor 


dem Ausscheiden aus dem Dienst nicht nur in seinem (früheren) Tätigkeitsstaat, sondern auch 


in seinem Wohnsitzstaat oder in Drittstaaten tätig war, wird auf die oben genannten 


Konsultationsvereinbarungen mit Belgien, Luxemburg, der Schweiz und dem Vereinigten 


Königreich verwiesen. Durch den Verweis in § 50d Abs. 12 Satz 3 EStG auf 


Rechtsverordnungen i. S. des § 2 Abs. 2 AO sind auch die Grundsätze der jeweils einschlägigen 


Rechtsverordnung uneingeschränkt anzuwenden. 


 


266 Im Verhältnis zu Österreich steht nach der oben genannten Konsultationsvereinbarung das 


Besteuerungsrecht für Abfindungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie 


für Urlaubsentschädigungen ungeachtet von deren Charakter stets dem Staat zu, der auch für 


die Bezüge aus der aktiven Zeit zur Besteuerung berechtigt war. 


 


267 Eine spezielle Regelung für Abfindungszahlungen ist im DBA mit Liechtenstein enthalten 


(Nr. 5 des Protokolls zu Art. 14 und 17 DBA-Liechtenstein). 
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des Arbeitsverhältnisses verbundenen Nachteilen gezahlt werden, sind aufgrund des 


besonderen Wortlauts des Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich (abweichend zu den Art. 15 OECD-


MA entsprechenden Regelungen und vorbehaltlich etwaiger Sonderregelungen, wie Art. 13 


Abs. 5 DBA-Frankreich bei Grenzgängern) auch bereits vor Inkrafttreten von § 50d 


Abs. 12 EStG ausschließlich im (ehemaligen) Tätigkeitsstaat zu besteuern (BFH-Urteil vom 


24. Juli 2013, BStBl II 2014 S. 929). Bei Grenzgängern (s. Tz. 1.2.2.2, Rn. 29) erfolgt die 


Besteuerung der Abfindung im Ansässigkeitsstaat, soweit der Vergütungsempfänger während 


seines aktiven Berufslebens mit seinen laufenden Einkünften als Grenzgänger dem 


Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates unterlag. 


 


5.5.5.3 Erfindervergütungen 


 


269 Eine Vergütung für eine sog. Diensterfindung i. S. des § 9 des Gesetzes über 


Arbeitnehmererfindungen unterliegt als Arbeitslohn i. S. des § 19 EStG grundsätzlich der 


Steuerpflicht nach innerstaatlichem Recht (BFH-Urteil vom 21. Oktober 2009, BStBl II 2012 


S. 493). Dies gilt auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt der Zahlung nicht mehr 


besteht (§ 24 Nr. 2 EStG). Bei diesen Vergütungen liegt, ausgehend von der Qualifikation nach 


innerstaatlichem Recht (Art. 3 Abs. 2 OECD-MA), zwar grundsätzlich Arbeitslohn i. S. des 


Art. 15 OECD-MA vor. Um zusätzliches Entgelt für eine frühere Tätigkeit i. S. des Art. 15 


Abs. 1 Satz 2 OECD-MA, für das der Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht hat, handelt es sich 


regelmäßig jedoch nicht. 


 


270 Soweit aber die Vergütungen als konkrete Gegenleistung für eine frühere Arbeitsleistung 


anzusehen sind, kommt eine Besteuerung im ehemaligen Tätigkeitsstaat in Betracht; ein bloßer 


Anlasszusammenhang zwischen Zahlung und Tätigkeit reicht hierfür jedoch nicht aus. 


 


5.5.6 Optionsrechte auf den Erwerb von Aktien („Stock-Options“) 


5.5.6.1 Allgemeines 


 


271 Das Einräumen von Aktienoptionen ist häufig Bestandteil moderner Vergütungssysteme, 


wodurch Arbeitnehmer direkt an der Steigerung des Unternehmenswertes („Shareholder-


Value“) beteiligt und gleichzeitig an den Arbeitgeber gebunden werden sollen.  
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272 Aktienoptionen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses liegen vor, wenn ein Arbeitgeber oder 


eine Konzernobergesellschaft (Optionsgeber) seinen Beschäftigten das Recht einräumt, sich zu 


einem bestimmten Übernahmepreis am Unternehmen zu beteiligen. Dieses Recht kann zu 


einem späteren Zeitpunkt durch den Arbeitnehmer ausgeübt und die Beteiligungen damit 


verbilligt bezogen werden („Stock-Options“). Mitunter wird auch das Recht eingeräumt, dass 


der Arbeitnehmer das Optionsrecht selbst veräußern darf, ohne vorher die Beteiligung am 


Unternehmen erworben zu haben. 


 


273 Zum Zeitpunkt der Besteuerung und der Aufteilung des Besteuerungsrechtes existieren 


international unterschiedliche Rechtsauffassungen. Eingetretene Doppelbesteuerungen können 


i. d. R. nur durch zwischenstaatliche Streitbeilegungsverfahren (s. Tz. 11, Rn. 423 ff.) beseitigt 


werden. 


 


5.5.6.2 Zuflusszeitpunkt und Höhe des geldwerten Vorteils nach innerstaatlichem 


Recht 


 


274 Einnahmen, die nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt werden (sonstige Bezüge) gelten nach 


§ 38a Abs. 1 Satz 3 EStG als zugeflossen, wenn ein Arbeitnehmer wirtschaftlich über sie 


verfügen kann. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die verbilligt überlassenen Aktien in das 


Eigentum des Arbeitnehmers übergegangen sind (Einbuchung der Aktien in das Depot des 


Arbeitnehmers). Folglich führt sowohl bei handelbaren als auch bei nicht handelbaren 


Aktienoptionen grundsätzlich erst die tatsächliche Ausübung („Exercise“) der Aktienoption 


zum Zufluss eines geldwerten Vorteils (BFH-Urteile vom 24. Januar 2001, BStBl II S. 509, 


S. 512 und vom 20. November 2008, BStBl II 2009 S. 382). Stimmt der Zeitpunkt der 


Optionsausübung mit dem Zeitpunkt der Gutschrift der Aktien im Depot des Arbeitnehmers 


nicht überein, fließt der geldwerte Vorteil erst an dem Tag zu, an dem die Aktien in das Depot 


des Arbeitnehmers eingebucht werden (BFH-Urteil vom 20. November 2008, BStBl II 2009 


S. 382 und BMF-Schreiben vom 16. November 2021, BStBl I S. 2308, Rn. 25). Nach der im 


BMF-Schreiben vom 16. November 2021, BStBl I S. 2308, Rn. 21 enthaltenen 


Vereinfachungsregelung kann auch auf den Tag der Ausbuchung oder den Vortag der 


Ausbuchung beim Überlassenden abgestellt werden. 
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sofort mit Ausübung des Aktienoptionsrechts, ausgeübt, erfolgt keine Einbuchung in das Depot 


des Arbeitnehmers. Der Zufluss des geldwerten Vorteils gilt hier bereits grundsätzlich als im 


Zeitpunkt der Optionsausübung des Aktienoptionsrechts, d. h. konkret am Tag des Zugangs der 


Ausübungserklärung beim Optionsgeber, bewirkt. Auch in diesen Fällen können private 


Veräußerungsgewinne entstehen, wenn der Verkaufspreis über dem Ausübungspreis liegt 


(s. Tz. 5.5.6.3, Rn. 279 ff.). 


 


276 Daneben ist ein Zufluss von Arbeitslohn auch dann zu bejahen, wenn das Optionsrecht vor der 


Ausübung anderweitig verwertet wird, denn der für den Zufluss von Arbeitslohn maßgebliche 


geldwerte Vorteil, der in dem auf die Aktien gewährten Preisnachlass besteht, wird insoweit 


durch den Arbeitnehmer realisiert (BFH-Urteile vom 20. November 2008, BStBl II 2009 


S. 382 und vom 20. Juni 2005, BStBl II S. 770). Eine solche Verwertung liegt insbesondere 


vor, wenn der Arbeitnehmer die Aktienoption auf einen Dritten überträgt (BFH-Urteil vom 


18. September 2012, BStBl II 2013 S. 289). 


 


277 Voraussetzung für den Zufluss von Arbeitslohn bei Aktienoptionen ist eine verbilligte oder 


unentgeltliche Überlassung der Aktien (geldwerter Vorteil). Der geldwerte Vorteil errechnet 


sich i. d. R. aus der Differenz zwischen dem Kurswert der Aktien zum Zuflusszeitpunkt (§ 11 


Abs. 1 BewG) und dem vom Arbeitnehmer geleisteten Übernahmepreis und ggf. den 


diesbezüglichen Erwerbsaufwendungen (BFH-Urteile vom 20. November 2008, BStBl II 2009 


S. 382 und vom 24. Januar 2001, BStBl II S. 509). Es ist in diesem Zusammenhang nicht zu 


beanstanden, wenn von den Vereinfachungsregelungen nach Rn. 21 des BMF-Schreibens vom 


16. November 2021, BStBl I S. 2308 zur lohnsteuerlichen Behandlung der Überlassung von 


Vermögensbeteiligungen ab 2021 Gebrauch gemacht wird. Veränderungen des Kurswertes der 


Aktien haben auf die Höhe des geldwerten Vorteils keine Auswirkungen. In Ermangelung eines 


Kurswerts, z. B. bei nicht handelbaren Aktienoptionen, sind die Aktien im Zuflusszeitpunkt mit 


dem gemeinen Wert anzusetzen (§ 11 Abs. 2 BewG). 


 


278 Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils ist die Steuerbefreiung i. H. v. 1.440 € nach 


§ 3 Nr. 39 EStG zu berücksichtigen, sofern der Arbeitnehmer die verbilligten Aktienoptionen 


im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstverhältnisses erhält. Zur Besteuerung des geldwerten 


Vorteils aus Vermögensbeteiligungen bei Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
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geldwerte Vorteile aus der Ausübung von Aktienoptionen die Tarifermäßigung des § 34 


Abs. 1 EStG i. V. m. Abs. 2 Nr. 4 EStG in Betracht, wenn es sich um Vergütungen für 


mehrjährige Tätigkeiten handelt (BFH-Urteil vom 24. Januar 2001, BStBl II S. 509). Diese 


liegen vor, wenn die Laufzeit zwischen Einräumung und Ausübung mehr als zwölf Monate 


betragen hat und das Arbeitsverhältnis nach Einräumung des Optionsrechts mindestens noch 


zwölf Monate fortbestanden hat. Dagegen muss das Arbeitsverhältnis bei Optionsausübung 


nicht mehr bestehen. Maßgeblich ist alleine die Laufzeit der einzelnen Aktienoptionen von 


mehr als zwölf Monaten bei gleichzeitiger Beschäftigung durch den Arbeitgeber. Unschädlich 


ist es, wenn ein Arbeitnehmer Aktienoptionen nicht vollständig in einem einzigen VZ ausübt 


(BFH-Urteil vom 18. Dezember 2007, BStBl II 2008 S. 294) oder wiederholt Aktienoptionen 


eingeräumt und die betreffenden Optionen nicht auf einmal ausgeübt werden.  


 


5.5.6.3 Aufteilung des geldwerten Vorteils aus einer Optionsgewährung nach 


Abkommensrecht 


 


279 Der geldwerte Vorteil aus einer Optionsgewährung ist den Einkünften aus unselbständiger 


Arbeit nach Art. 15 OECD-MA zuzuordnen. Diejenigen Einkünfte, die der Arbeitnehmer in 


seiner Eigenschaft als Anteilseigner nach Ausübung des Optionsrechts aus dem Halten der 


erworbenen Aktien (z. B. Dividenden) oder ihrer späteren Veräußerung erzielt, sind hingegen 


Art. 10 bzw. 13 OECD-MA zuzuordnen. 


 


280 Für die Aufteilung des geldwerten Vorteils ist bei Aktienoptionen grundsätzlich danach zu 


unterscheiden, ob die Option einen Vergangenheits- oder einen Zukunftsbezug aufweist. Für 


den zugrunde zu legenden Aufteilungszeitraum empfiehlt es sich regelmäßig danach zu 


differenzieren, ob Aktienoptionen an einer Wertpapierbörse gehandelt werden können oder 


nicht (handelbare und nicht handelbare Aktienoptionen). Können Optionsrechte lediglich 


außerhalb einer Wertpapierbörse gehandelt werden, gelten sie als nicht handelbar. 


 


281 Handelbare Aktienoptionen werden regelmäßig gewährt, um in der Vergangenheit geleistete 


Tätigkeiten zu honorieren. Unter Umständen können sie jedoch auch mit Blick auf die Zukunft 


eingeräumt werden (z. B. mit Verfügungsbeschränkungen). Der geldwerte Vorteil ist bezogen 
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aufzuteilen. 


 
282 Nicht handelbare Aktienoptionen stellen lediglich die Einräumung einer Chance dar. Der 


geldwerte Vorteil ist damit bei Zufluss als Vergütung für den ganzen Erdienungszeitraum 


(„Vesting-Period“) anzusehen. Der Erdienungszeitraum ist der Zeitraum zwischen der 


Optionsgewährung („Grant“) und der erstmalig tatsächlich möglichen Ausübung des 


Optionsrechts durch den Arbeitnehmer („Vesting“, BFH-Urteil vom 21. Dezember 2022, 


BStBl II 2023 S. 825). In Fällen, in denen die Optionsausübung jedoch schon bei 


Optionsgewährung möglich ist, wird eine bereits in der Vergangenheit geleistete Arbeit 


entlohnt. Entsprechend des einschlägigen Erdienungszeitraums, ist der geldwerte Vorteil nach 


den Grundsätzen in Tz. 5.4 (Rn. 228 ff.) aufzuteilen. 


 


283 Soweit eine unmittelbare Zuordnung zu der im Inland oder im Ausland ausgeübten Tätigkeit 


nicht möglich ist, ist das Besteuerungsrecht nach den in der Tz. 5.4 (Rn. 228 ff.) erläuterten 


Grundsätzen aufzuteilen und der geldwerte Vorteil ggf. zeitanteilig unter Progressionsvorbehalt 


von der inländischen Besteuerung freizustellen, soweit nicht Rückfallklauseln nach den DBA 


oder § 50d Abs. 8 bzw. 9 EStG anzuwenden sind: 


 


Anzahl der tatsächlichen Arbeitstage im ausländischen 


freizustellender geldwerter Staat, dem für die Tage das Besteuerungsrecht zusteht 


Vorteil = Tatsächliche Arbeitstage im gesamten 


Erdienungszeitraum 


 


284 Befindet sich der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der erstmals möglichen Ausübung des 


Optionsrechts bereits im Ruhestand, ist für die Aufteilung des geldwerten Vorteils nur der 


Zeitraum von der Gewährung des Optionsrechts bis zur Beendigung der aktiven Tätigkeit als 


Erdienungszeitraum heranzuziehen. Ist das Arbeitsverhältnis vor der erstmals möglichen 


Ausübung des Optionsrechts aus anderen Gründen beendet worden (z. B. Auflösung des 


Arbeitsverhältnisses), ist für die Aufteilung des geldwerten Vorteils der Zeitraum von der 


Gewährung des Optionsrechts bis zum Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem aktiven 


Arbeitsverhältnis als Erdienungszeitraum maßgeblich. Dies gilt nicht, soweit der Arbeitnehmer 


weiterhin im Konzernverbund (§ 15 AktG) beschäftigt bleibt und das Optionsrecht daher 
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zum Erdienungszeitraum. 


 


285 Vorgenannte Ausführungen gelten unbeschadet eines Wechsels der Steuerpflicht des 


Arbeitnehmers während des Erdienungszeitraums. Maßgeblich ist lediglich, ob der geldwerte 


Vorteil zum Zeitpunkt des Zuflusses der deutschen Steuerpflicht nach innerstaatlichem Recht 


unterliegt und der Besteuerungsanspruch nicht durch DBA beschränkt wird. 


 


286 Sofern der Arbeitnehmer jährlich Aktienoptionsrechte erhält, sind die oben genannten 


Ausführungen für jedes jährlich ausgegebene Optionsrecht zu beachten. 


 


287 Beispiel: 


Ein in Deutschland ansässiger Arbeitnehmer hat am 1. Juni 01 die nicht handelbare Option auf 


den Erwerb von 1.000 Aktien seines inländischen Arbeitgebers gewährt bekommen („Grant“). 


Der Übernahmepreis liegt bei 10 € je Aktie. Der Zeitpunkt der erstmalig möglichen 


Optionsausübung ist der 1. Juni 03 („Vesting“). Ab dem 1. Januar 02 ist der Arbeitnehmer 


aufgrund einer Arbeitnehmerentsendung in Spanien tätig und dort mit seinen Arbeitseinkünften 


steuerpflichtig. Seinen inländischen Wohnsitz behält er während der Entsendung bei. Am 


1. September 03 übt der Arbeitnehmer die Aktienoption aus. Der Kurswert der Aktie beträgt zu 


diesem Zeitpunkt 15 €. Die Aktien werden noch am selben Tag seinem Depot gutgeschrieben. 


Der Arbeitnehmer hat an 220 Tagen im Jahr seine Tätigkeit tatsächlich ausgeübt. Die 


Arbeitstage im Erdienungszeitraum („Vesting-Period“ 1. Juni 01 bis 1. Juni 03) sind wie folgt 


zu verteilen: 


Kalenderjahr 01 02 03 


Deutschland 128 Arbeitstage 0 0 


Spanien 0 220 Arbeitstage 92 Arbeitstage 


 


Lösung: 


Gemeiner Wert der Aktien zum Zuflusszeitpunkt: 15.000 € 


./. Übernahmepreis/Erwerbsaufwendungen: 10.000 € 


= Steuerpflichtiger geldwerter Vorteil: 5.000 € *) 


*) = Auf die Berechnung der Freibeträge wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet. 
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in Spanien verbrachte Arbeitstage im Erdienungszeitraum 


mit einem Besteuerungsrecht für Spanien: 312 


 


Soweit keine Rückfallklausel nach dem DBA oder § 50d Abs. 8 oder 9 EStG anzuwenden ist, 


beträgt der in Deutschland unter Progressionsvorbehalt steuerfrei zu stellende geldwerte Vorteil 


(Art. 14 Abs. 1 i. V. m. Art. 22 Abs. 2 Buchstabe a und d DBA-Spanien): 


                    312 Arbeitstage in Spanien 


5.000 €     x    440 tatsächliche Gesamtarbeitstage im = 3.546 € 


Erdienungszeitraum 


 


288 Beispiel 2: 


Einem Arbeitnehmer werden von seinem inländischen Arbeitgeber eine Aktienvergütung für 


die Jahre 01 bis 04 (Erdienungszeitraum) gewährt. Die Aktienvergütung fließt dem 


Arbeitnehmer zum 31. Dezember 04 zu. In den Jahren 01 und 02 war der Arbeitnehmer 


ausschließlich in Japan ansässig (Art. 4 Abs. 1 DBA-Japan) und wie folgt jeweils tätig: 


185 Tage in Japan, 20 Tage in Deutschland und 15 Tage in Drittstaaten. In den Jahren 03 


und 04 war er ausschließlich in Deutschland ansässig und übte seine Tätigkeit ausschließlich in 


Deutschland aus (jährlich 220 Arbeitstage). In Japan erfolgt keine Besteuerung der 


Aktienvergütung. 


 


Lösung:  


Der Arbeitnehmer ist zum Zeitpunkt des Zuflusses des geldwerten Vorteils aus der 


Aktienoption in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, sodass dieser in voller Höhe der 


Besteuerung nach innerstaatlichem Recht unterliegt. Da der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des 


Zuflusses der Aktienvergütung in Deutschland ansässig war, wird die inländische Besteuerung 


nach Art. 14 Abs. 1 DBA-Japan nur eingeschränkt, soweit die Tätigkeit im Erdienungszeitraum 


(01 bis 04) in Japan ausgeübt wurde und Japan ein Besteuerungsrecht zusteht. Da sich der 


Arbeitnehmer in 01 und 02 jeweils an mehr als 183 Tagen innerhalb eines Zwölf-Monats-


Zeitraums in Japan aufgehalten hat, steht Japan ein Besteuerungsrecht an der Aktienvergütung 


zu, soweit diese auf die Arbeitstage in Japan entfällt. 
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hat Deutschland als Ansässigkeitsstaat das Besteuerungsrecht. In den Jahren 03 und 04 wird 


die Tätigkeit nur in Deutschland ausgeübt, sodass das deutsche Besteuerungsrecht nicht 


eingeschränkt wird. 


 


Die Aktienvergütung ist nach Art. 14 Abs. 1 DBA-Japan also zu 370/880 unter 


Progressionsvorbehalt steuerfrei (Art. 22 Abs. 2 Buchstabe a und b DBA-Japan; § 34 EStG ist 


jeweils anwendbar), soweit nicht eine Rückfallklausel nach dem DBA, § 50d Abs. 8 oder 


Abs. 9 EStG anzuwenden ist. Aufgrund der fehlenden Besteuerung der anteiligen 


Aktienvergütung in Japan, ist die Freistellung nicht zu gewähren (Art. 22 Abs. 2 Buchstabe e 


Doppelbuchstabe ii DBA-Japan). 


 


5.5.6.4 Weitere Aktienvergütungsmodelle 


5.5.6.4.1 Virtuelle Aktienoptionen („Stock-Appreciation-Rights“, „Phantom-Stock-


Awards“) 


 


289 Bei der virtuellen Variante der „Stock-Options“ wird auf die tatsächliche Ausgabe von Aktien 


verzichtet und es werden die finanziellen Auswirkungen entsprechend nachgebildet. Damit 


werden Neuemissionen sowie die damit verbundene Verwässerung des Aktienkurses und des 


Stimmrechts vermieden. Im Unterschied zu realen Aktienoptionsplänen besteht im Fall von 


virtuellen Aktienoptionen („Stock-Appreciation-Rights“ oder „Phantom-Stock-Awards“) bei 


Ausübung also kein Recht auf Lieferung von Aktien, sondern ein Recht auf Auszahlung eines 


Geldbetrages, der sich aus der Kursentwicklung ergibt. Wirtschaftlich betrachtet, stellen die 


Vergütungen aus den virtuellen Aktienoptionen ein Entgelt für die in der Vergangenheit 


geleistete Arbeit dar. Die vorgenannten Ausführungen bezüglich des Zuflusses (s. Tz. 5.5.6.2, 


Rn. 274 ff.) und der Aufteilung (s. Tz. 5.5.6.3, Rn. 279 ff.) gelten entsprechend. Auf die 


Besonderheiten beim Erdienungszeitraum in Zusammenhang mit Verfügungsbeschränkungen 


wird hingewiesen (s. Tz. 5.5.6.4.4, Rn. 296 ff.). 


 


5.5.6.4.2 Dividendenäquivalente 


 


290 Bei virtuellen Aktienvergütungen („Phantom-Shares“) kommt es mitunter zur Auszahlung von 


sog. Dividendenäquivalenten, bei denen entsprechend der Auszahlung von Dividenden an 
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wird. 


 


291 Maßgebend ist dabei i. d R. allein die Anzahl der zum Auszahlungsstichtag des 


Dividendenäquivalents gehaltenen Bezugsrechte. Die Auszahlung ist in diesem Fall nicht an 


weitere Bedingungen (wie z. B. den Verbleib beim Arbeitgeber) geknüpft, sodass auch bei 


einem Ausscheiden aus dem Unternehmen vor Eintritt der Unverfallbarkeit der virtuellen 


Aktienoption keine Rückzahlungsverpflichtung des ausgezahlten Dividendenäquivalents 


besteht. 


 


292 Ein solches Dividendenäquivalent ist nach den Grundsätzen in Tz. 5.4 (Rn. 228 ff.) aufzuteilen. 


Der Erdienungszeitraum ist der Zeitraum zwischen der Gewährung der Bezugsrechte und des 


Auszahlungsstichtags (Unverfallbarkeit des Dividendenäquivalents). Aus 


Vereinfachungsgründen bestehen jedoch keine Bedenken, wenn für den Erdienungszeitraum 


auf das Kj. abgestellt wird, in dem die Vergütung zufließt. 


 


5.5.6.4.3 Aktienoptionsplan mit vorgeschaltetem Wandeldarlehen oder Wandelanleihe 


(Wandelschuldverschreibung) 


 


293 Bei einem Wandeldarlehen gewährt der Darlehensgeber (hier: Arbeitnehmer) dem 


Darlehensnehmer (hier: Arbeitgeber) ein Darlehen, das mit einem Wandlungs- bzw. 


Umtauschrecht auf Aktien des Darlehensnehmers ausgestattet ist. 


 


294 Eine Wandelanleihe (Wandelschuldverschreibung) ist ein von einer Aktiengesellschaft (hier: 


Arbeitgeber als Emittent) ausgegebenes verzinsliches Wertpapier, das dem Inhaber (hier: 


Arbeitnehmer) das Recht einräumt, die Anleihe in Aktien des Emittenten umzutauschen.  


 


295 Bei Ausübung des Wandlungsrechtes im Rahmen des Aktienoptionsplans gelten die in 


Tz. 5.5.6.1, Rn. 271 ff. genannten Ausführungen entsprechend (BFH-Urteil vom 23. Juni 2005, 


BStBl II S. 770). Der Zufluss des geldwerten Vorteils erfolgt also in dem Zeitpunkt, in dem der 


Arbeitnehmer die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Aktien erhält und nicht bereits 


durch Hingabe des Darlehens. 
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Aktienanwartschaften 


 


296 Im Gegensatz zu Aktienoptionen handelt es sich bei „Restricted Stocks“ oder „Restricted 


Shares“ um direkte Übertragungen von Aktien, die gewissen Verfügungsbeschränkungen 


unterliegen (u. a. Ausschluss von Stimm- und Dividendenbezugsrechten sowie 


Veräußerungsverbot für einen bestimmten Zeitraum). In vielen Fällen erfolgt die 


Aktienübertragung aber nicht unmittelbar, sondern den Arbeitnehmern wird zunächst in 


Aussicht gestellt, in einem späteren Jahr unentgeltlich Aktien ihres Arbeitgebers zu erhalten 


(Aktienanrechte, „Stock-Awards“, „Restricted Stock-Units“). Voraussetzung ist regelmäßig, 


dass der Arbeitnehmer zu diesem Stichtag noch bei dem Arbeitgeber (oder bei einem anderen 


Unternehmen im Konzernverbund) beschäftigt ist. Dabei werden häufig Sammel- oder 


Sperrdepots für die Mitarbeiter angelegt und eine entsprechende Anzahl an Aktien 


gutgeschrieben. 


 


297 Sowohl bei direkten Aktienübertragungen als auch bei der Einräumung von Aktienanrechten 


setzt ein Lohnzufluss die Erlangung von wirtschaftlichem Eigentum beim Arbeitnehmer 


voraus. Wirtschaftliches Eigentum kann nicht unterstellt werden, wenn umfassende 


Verfügungsbeschränkungen (z. B. keine Stimm- und Dividendenbezugsrechte in Kombination 


mit einem Veräußerungsverbot) vereinbart wurden. Deshalb fließt dem Arbeitnehmer der 


geldwerte Vorteil erst in dem Zeitpunkt zu, in dem die Verfügungsbeschränkungen nicht mehr 


umfassend sind (z. B. bei Wegfall einzelner Beschränkungen). Ist die Wirksamkeit einer 


Übertragung der Aktien von der Zustimmung der Gesellschaft abhängig und eine Veräußerung 


der Aktien für den Arbeitnehmer rechtlich unmöglich, kann dies dazu führen, dass ein 


Lohnzufluss zunächst nicht gegeben ist (vinkulierte Namensaktien, BFH-Urteil vom 


30. Juni 2011, BStBl II S. 923). Maßgebend sind insoweit die Umstände des Einzelfalls. Ein 


schuldrechtliches Veräußerungsverbot verhindert den Zufluss nicht, da die Veräußerung (ggf. 


unter Sanktionierung) rechtlich möglich ist. 


 


298 Dagegen ist von wirtschaftlichem Eigentum des Arbeitnehmers auch auszugehen, wenn der 


Arbeitnehmer aufgrund einer Sperr- bzw. Haltefrist die Aktien lediglich für eine bestimmte Zeit 


nicht veräußern kann, ihm aber das Stimmrecht und der Dividendenanspruch unabhängig von 


der Vereinbarung einer Sperrfrist zustehen. Sperr- oder Haltefristen stehen einem Zufluss von 
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S. 282). Die Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht erfordert nicht, dass der 


Arbeitnehmer in der Lage sein muss, den Vorteil sofort durch Veräußerung der Aktien in 


Bargeld umzuwandeln. 


 


299 Wegen der grundsätzlichen Zukunftsbezogenheit bei dieser Form der Mitarbeiterbeteiligung 


wird das Besteuerungsrecht am geldwerten Vorteil auf den Zeitraum zwischen der Einräumung 


und der Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht (i. d. R. bei Wegfall der 


Verfügungsbeschränkung) aufgeteilt. Dieser ist somit als Erdienungszeitraum zugrunde zu 


legen. Kein Zukunftsbezug ist gegeben, wenn die Beteiligung aufgrund von Tätigkeiten in der 


Vergangenheit gewährt wird und die Übertragung nicht von weiteren Bedingungen wie z. B. 


der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, abhängig ist (sog. 


unverfallbare „Restricted Stocks“). 


 


300 Die vorgenannten Ausführungen bezüglich des Zuflusses (s. Tz. 5.5.6.2, Rn. 274 ff.) und der 


Aufteilung (s. Tz. 5.5.6.3, Rn. 279 ff.) gelten entsprechend. 


 


5.5.6.5 Anwendung im Lohnsteuerabzugsverfahren 


 


301 Die Lohnsteuer entsteht nach § 38 Abs. 2 Satz 2 EStG in dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitslohn 


dem Arbeitnehmer zufließt. Der nach § 38 EStG abzugspflichtige Arbeitgeber hat 


grundsätzlich auch den geldwerten Vorteil aus der Optionsausübung nach den im 


Zuflusszeitpunkt gegebenen Verhältnissen der Lohnsteuer zu unterwerfen. Die Verpflichtung 


zum Lohnsteuerabzug trifft ein inländisches Konzernunternehmen als inländischen Arbeitgeber 


i. S. des § 38 Abs. 1 EStG nach § 38 Abs. 1 Satz 3 EStG auch dann, wenn die ausländische 


Konzernobergesellschaft die Aktienoptionen gewährt (sog. Arbeitslohn von dritter Seite). 


 


302 Einzelheiten sind im BMF-Schreiben zur „Ermittlung des steuerfreien und steuerpflichtigen 


Arbeitslohns nach den Doppelbesteuerungsabkommen sowie nach dem ATE im 


Lohnsteuerabzugsverfahren“ vom 14. März 2017, BStBl I S. 473 geregelt. 
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5.5.7 Kaufkraftausgleich, Standortbonus und Sicherung des Wechselkurses 


 


303 Gleicht der Arbeitgeber die gegenüber dem bisherigen Ansässigkeitsstaat höheren 


Lebenshaltungskosten im Tätigkeitsstaat durch Zahlung eines 


Auslandsverwendungszuschlags/Kaufkraftausgleiches aus und sind die in § 3 Nr. 64 EStG 


genannten Beträge überschritten, liegt nach innerstaatlichem Recht steuerpflichtiger 


Arbeitslohn vor, der nach den DBA ausschließlich der Tätigkeit im Tätigkeitsstaat zuzuordnen 


ist. 


 


304 Der Standortbonus ist eine zusätzliche Vergütung, mit der i. d. R. die Bereitschaft eines 


Arbeitnehmers zu internationalen Einsätzen, insbesondere an schwierigen Standorten mit vom 


Wohnsitzstaat abweichenden Lebensbedingungen, gewürdigt werden soll. Vorbehaltlich der 


Rn. 339 handelt es sich nach innerstaatlichem Recht um Arbeitslohn, der abkommensrechtlich 


der Tätigkeit im Tätigkeitsstaat direkt zuzuordnen ist. 


 


305 Wird Arbeitslohn in der Währung des Tätigkeitsstaates ausgezahlt, ist er bei Zufluss nach dem 


von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten monatlichen Euro-


Durchschnittsreferenzkurs umzurechnen (BFH-Urteil vom 3. Dezember 2009, BStBl II 2010 


S. 698; H 8.1 (1-4) „Ausländische Währung“ LStH). 


 


306 Gleicht der Arbeitgeber Wechselkursschwankungen in gewissen Zeitabständen aus, indem er 


wechselkursbezogen einen Mehrbetrag ermittelt, den er an den Arbeitnehmer auszahlt oder 


einen Minderbetrag ermittelt, den er vom Arbeitnehmer zurückfordert, ist dieser Mehr- oder 


Minderbetrag in demselben Verhältnis aufzuteilen, in dem das wechselkursgesicherte Gehalt 


auf den Ansässigkeitsstaat und den Tätigkeitsstaat entfällt. 


 


5.5.8 Entgeltumwandlung zugunsten eines Arbeitszeitkontos  


 


307 Unter den Begriff der Arbeitszeitkonten in diesem Sinne fallen nur sog. Zeitwertkonten 


(Arbeitsentgeltguthaben). Hierbei vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass künftig 


fällig werdender Arbeitslohn anstelle einer sofortigen Auszahlung auf einem Zeitwertkonto 


betragsmäßig erfasst und dem Arbeitnehmer erst im Rahmen einer späteren Freistellung von 







 
Seite 117  der weiterhin geschuldeten Arbeitsleistung ausgezahlt wird. Der steuerliche Begriff des 


Zeitwertkontos entspricht insoweit einer Wertguthabenvereinbarung i. S. des § 7b SGB IV. Die 


Voraussetzungen für die Anerkennung einer Zeitwertkontenvereinbarung und ihre Besteuerung 


sind im BMF-Schreiben vom 17. Juni 2009, BStBl I S. 1286 geregelt. Dies gilt auch bei einem 


im Ausland ansässigen Arbeitnehmer, der mit seinem dortigen Arbeitgeber eine 


Zeitwertkontenvereinbarung geschlossen hat und vorübergehend im Inland tätig ist. In diesem 


Fall wird auch im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 


Buchstabe a EStG) der Zufluss des Arbeitslohns zu einem späteren Zeitpunkt erfasst. Für 


Vereinbarungen über die Einrichtung von Zeitwertkonten bei Arbeitnehmern, die zugleich als 


Organe einer Körperschaft bestellt sind (Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer) s. BMF-


Schreiben vom 8. August 2019, BStBl I S. 874.  


 


308 Auf Zahlungen aus Zeitwertkonten an den Arbeitnehmer ist Art. 15 OECD-MA anzuwenden. 


Das Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates besteht danach nur insoweit nicht, als der 


Arbeitnehmer im anderen Vertragsstaat tätig wird und hierfür Vergütungen bezieht, für die dem 


Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht zusteht. Ausgehend von dem engen 


Veranlassungszusammenhang zwischen Auslandstätigkeit und Vergütungsbezug steht das 


Besteuerungsrecht für Auszahlungen aus dem Zeitwertkonto dem Vertragsstaat zu, dem das 


Besteuerungsrecht in der Einbringungsphase aufgrund der ausgeübten Tätigkeit zustand 


(Erdienungsprinzip). 


 


309 Beispiel 1: 


Arbeitgeber und Arbeitnehmer A sind im Inland ansässig und schließen eine 


Zeitwertkontenvereinbarung. In 01 wird A für insgesamt 120 (Aufenthalts- und 


Tätigkeits-)Tage in die ausländische Betriebsstätte seines Arbeitgebers im DBA-Staat B 


entsandt. Den regulären Arbeitslohn trägt die ausländische Betriebsstätte. Vereinbarungsgemäß 


wird A nur die Hälfte des Arbeitslohns ausgezahlt, der auf die Auslandstätigkeit entfällt. Der 


restliche Betrag wird seinem Zeitwertkonto gutgeschrieben; weitere Wertgutschriften erfolgen 


nicht. In 05 nimmt A sein Guthaben in Anspruch und wird für 60 Arbeitstage von der 


Verpflichtung zur Arbeitsleistung unter Fortzahlung seiner (seit 01 unveränderten) Bezüge in 


voller Höhe freigestellt. 


 


  







 
Seite 118  Lösung: 


Dem DBA-Staat B steht nach Art. 15 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Buchstabe c OECD-MA das 


Besteuerungsrecht für diejenigen Vergütungen zu, die A für seine Tätigkeit dort bezogen hat. 


Dies gilt unabhängig davon, ob der Betrag dem Arbeitnehmer im regulären Zahlungsturnus 


zufließt oder der Zuflusszeitpunkt durch die Gutschrift auf dem Zeitwertkonto wirksam in die 


Zukunft verlagert wird. Vorliegend steht dem Staat B das Besteuerungsrecht an den Zahlungen 


aus dem Zeitwertkonto im Jahr 05 zu. Deutschland stellt die Vergütungen unter 


Progressionsvorbehalt von der Steuer frei, soweit nicht § 50d Abs. 8 oder 9 EStG anzuwenden 


sind. 


 


310 Das Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaates wird nicht dadurch berührt, dass die 


Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung der Zeitwertkontenvereinbarung später ganz 


oder teilweise entfallen (BMF-Schreiben vom 17. Juni 2009, BStBl I S. 1286 „planwidrige 


Verwendung“). Andererseits steht dies auch einer Berücksichtigung der Zahlungen im Rahmen 


des Progressionsvorbehalts im VZ des Zuflusszeitpunkts nicht entgegen. 


 


311 Soweit sich der Wert des Arbeitszeitguthabens aus anderen Gründen als den vereinbarten 


Lohngutschriften erhöht hat, z. B. infolge einer vom Arbeitgeber zugesagten Verzinsung oder 


aufgrund der erfolgreichen Anlage des Arbeitsentgeltguthabens am Kapitalmarkt (s. § 7d 


Abs. 3 SGB IV), stellt dieser Wertzuwachs keine Gegenleistung für die im anderen Staat 


ausgeübte Tätigkeit dar. Insoweit verbleibt das Besteuerungsrecht für Vergütungen, die unter 


Art. 15 OECD-MA fallen, beim Ansässigkeitsstaat. Vorgenannte Zinsen erhöhen das Guthaben 


des Zeitwertkontos und sind bei tatsächlicher Auszahlung an den Arbeitnehmer als 


steuerpflichtiger Arbeitslohn im Ansässigkeitsstaat zu erfassen. 


 


312 Bringt der Arbeitnehmer sowohl nach DBA freigestellten als auch steuerpflichtigen 


Arbeitslohn in sein Zeitwertkonto ein, gilt im Zeitpunkt der Auszahlung des 


Arbeitsentgeltguthabens stets der steuerfreie Arbeitslohn als zuerst verwendet. Ist der 


steuerfreie Arbeitslohn in mehreren Staaten erdient worden, ist er nach den einzelnen 


Tätigkeitsstaaten aufzuteilen. In diesem Fall gilt bei der Auszahlung des steuerfreien 


Arbeitslohns aus dem Arbeitsentgeltguthaben der zuerst erdiente steuerfreie Arbeitslohn als 


zuerst verwendet. 
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer A sind im Inland ansässig und schließen eine 


Zeitwertkontenvereinbarung. Im Jahr 01 wird A insgesamt für 40 (Aufenthalts- und 


Tätigkeits-)Tage in die ausländische Betriebsstätte seines Arbeitgebers im DBA-Staat B 


entsandt. Seinen Arbeitslohn trägt die ausländische Betriebsstätte. Vereinbarungsgemäß erhält 


A für die Auslandstätigkeiten einen Lohnzuschlag i. H. v. 50 %. Dieser wird seinem 


Zeitwertkonto gutgeschrieben. Der reguläre Lohn wird ausgezahlt. Im Jahr 02 führt A seinem 


Zeitwertkonto im Inland erdiente Wertgutschriften zu, die eine Freistellung von 


20 Arbeitstagen unter Fortzahlung der Bezüge in voller Höhe erlauben. Im Jahr 03 wird A zu 


den gleichen Konditionen wie im Jahr 01 für 40 (Aufenthalts- und Tätigkeits-)Tage in die 


ausländische Betriebsstätte seines Arbeitgebers im DBA-Staat C entsandt. Im Jahr 05 nimmt A 


sein gesamtes Zeitwertguthaben in Anspruch und wird für 60 Arbeitstage von der 


Verpflichtung zur Arbeitsleistung unter Fortzahlung seiner Bezüge in voller Höhe freigestellt. 


 


Lösung:  


Die Entgeltzahlung für die ersten 20 Tage der Freistellung von der Arbeitspflicht speist sich 


aus dem im DBA-Staat B erdienten steuerfreien Arbeitslohn. Der steuerfreie Arbeitslohn für 


die folgenden 20 Tage rührt aus der Tätigkeit im DBA-Staat C her. Erst in den letzten 20 Tagen 


kommt das durch die Inlandstätigkeit erdiente steuerpflichtige Arbeitsentgeltguthaben zur 


Auszahlung. 


 


314 Im vorstehenden Beispiel ist die Versteuerung im Veranlagungsverfahren 05 auch dann 


nachgewiesen, wenn der Tätigkeitsstaat den auf dem Zeitwertkonto gutgeschriebenen Lohn 


einer Besteuerung in 01 unterworfen hat und dies belegt wird (§ 50d Abs. 8 bzw. 9 EStG). 


 


315 Aufgrund der oft langen Zeitspanne zwischen dem Erwerb der Lohnforderung und ihrem 


Zufluss kommt in diesen Fällen den steuerlichen Nachweispflichten eine besondere Bedeutung 


zu. Die Feststellungslast trifft im Lohnsteuerabzugsverfahren beide Beteiligte (Arbeitgeber und 


Arbeitnehmer). § 90 Abs. 2 AO verankert die Verantwortung für die Aufklärung und 


Beweismittelvorsorge unter den dort genannten Voraussetzungen (s. auch Tz. 5.2, 


Rn 225, 226). Soweit der Tätigkeitsstaat die Arbeitszeitkontenvereinbarung nicht anerkennt 


und stattdessen von einem unmittelbaren Zufluss des gutgeschriebenen Arbeitslohns ausgeht, 
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zu diesem Zeitpunkt nachzuweisen. 


 


316 Die vorstehenden Grundsätze finden auf sog. Gleitzeitkonten keine Anwendung, die lediglich 


der Ansammlung von Mehr- oder Minderarbeitszeit dienen und zu einem späteren Zeitpunkt 


ausgeglichen werden. Der Zufluss des Arbeitslohns richtet sich nach den allgemeinen Regeln. 


 


5.5.9 Steuerausgleichsmechanismen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 


5.5.9.1 Steuerausgleich („Tax-Equalization“) und Steuerschutz („Tax-Protection“ / 


„Hypo Tax“) 


 


317 Während einer Auslandstätigkeit werden zwischen Arbeitgebern und ihren Arbeitnehmern 


regelmäßig Steuerausgleichsvereinbarungen geschlossen. Dabei sind der Steuerausgleich 


(„Tax-Equalization“, kurz: TEQ) sowie der Steuerschutz („Tax-Protection“) die üblichen 


Methoden. Die einer Arbeitnehmerentsendung zugrundeliegende Steuerausgleichsmethode 


ergibt sich aus der allgemeinen Entsenderichtlinie des Arbeitgebers (z. B. 


Konzernbetriebsvereinbarung zu Auslandsentsendungen) sowie den individuell geltenden 


arbeitsvertraglichen Regelungen (Entsendevertrag/-vereinbarung). 


 


318 Bei der sog. „Tax-Equalization“ soll der Arbeitnehmer unabhängig von den im Einsatzstaat 


geltenden Steuersätzen mit der gleichen Höhe an Steuern belastet werden, die zu entrichten 


wäre, wenn er im Heimatland verblieben wäre. 


 


319 Bei der sog. „Tax-Protection“ werden nur eventuelle Steuernachteile im Einsatzstaat durch den 


Arbeitgeber ausgeglichen, d. h. der Arbeitgeber übernimmt die Mehrsteuern, wenn diese im 


Einsatzstaat höher als im Heimatland sind. Sofern der Steuersatz im Einsatzstaat jedoch 


geringer als im Heimatland ist, kommt der Steuervorteil nicht dem Arbeitgeber, sondern dem 


Arbeitnehmer zugute. 


 


320 Bei beiden Verfahren kann dem Arbeitnehmer im Rahmen seiner Gehaltsabrechnung eine sog. 


hypothetische Steuer („Hypo Tax“) einbehalten werden. Der Arbeitgeber übernimmt dafür im 


Gegenzug die (im Einsatzstaat) anfallende tatsächliche Steuer. Der endgültige Betrag der 
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Veranlagungsverfahren Veränderungen bei der Höhe des Arbeitslohns möglich sind. 


 


321 Bei der hypothetischen Steuer handelt es sich nicht um die tatsächlich entrichtete Steuer im 


Heimat- oder Einsatzstaat, sondern um eine fiktive Rechengröße im Innenverhältnis zwischen 


Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die den Bruttoarbeitslohn mindert. Soweit vom Arbeitgeber 


eine hypothetische Steuer einbehalten wird, liegt ein Gehaltsabschlag vor, sodass insoweit auch 


kein Arbeitslohn zufließt. Die Höhe der hypothetischen Steuer ist abhängig von der zwischen 


Arbeitgeber und Arbeitnehmer getroffenen Einzelvereinbarung und wird regelmäßig unter 


Berücksichtigung der steuerlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers berechnet (z. B. 


Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Werbungskosten, Sonderausgaben etc.). 


 


322 Die hypothetische Steuer wird nicht an die Finanzbehörde abgeführt. Eine 


Arbeitgeberbescheinigung über den Einbehalt einer hypothetischen Steuer ist daher kein 


Besteuerungsnachweis i. S. des § 50d Abs. 8 EStG. Maßgebend hierfür sind allein die vom 


Arbeitgeber gezahlten tatsächlich anfallenden Steuern. 


 


323 Die vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer tatsächlich gezahlte Einkommensteuer ist in voller 


Höhe jeweils dem Staat (Ansässigkeits- oder Tätigkeitsstaat) als Arbeitslohn zuzuordnen, in 


dem sie anfällt. Übernimmt der Arbeitgeber darüber hinaus auch Steuern, die auf andere 


Einkunftsquellen (z. B. weiterer Arbeitgeber) oder andere Einkunftsarten (z. B. Einkünfte aus 


Kapitalvermögen oder Einkünfte des Ehegatten) erhoben werden, ist der hierauf entfallende 


Betrag abkommensrechtlich nach den allgemeinen Grundsätzen aufzuteilen. Die allgemeinen 


Grundsätze gelten auch für die vom Arbeitgeber im Rahmen einer Nettolohnvereinbarung 


übernommenen Sozialversicherungsbeiträge. Dies gilt unabhängig davon, an welchen 


Sozialversicherungsträger im Ansässigkeits- oder Tätigkeitsstaat die Beiträge bzw. Zuschüsse 


gezahlt werden. Insbesondere erfolgt keine direkte Zuordnung nach Tz. 5.3, Rn. 227 aufgrund 


des Sitzes eines Sozialversicherungsträgers. 


 


324 In Fällen der grenzüberschreitenden Arbeitnehmertätigkeit ist zunächst zu prüfen, ob eine 


Netto- oder Bruttolohnvereinbarung mit dem Arbeitgeber getroffen wurde. Unter einer 


Nettolohnvereinbarung ist die Abrede zu verstehen, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 


ein festgelegtes Nettogehalt auszahlt und sich zugleich verpflichtet, sämtliche oder bestimmte 
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(BFH-Urteil vom 28. Februar 1992, BStBl II S. 733). Der Abschluss einer 


Nettolohnvereinbarung soll klar und einwandfrei feststellbar sein (BFH-Urteil vom 


14. März 1986, BStBl II S. 886). Bei Steuerausgleichsmethoden mit Vereinbarung einer 


hypothetischen Steuer ist grundsätzlich von einer Nettolohnvereinbarung bzw. einer partiellen 


Nettolohnvereinbarung, bezogen auf die im Einsatzstaat anfallende Steuer, auszugehen. 


 


325 Im Anschluss ist zu prüfen, ob ein zum Lohnsteuerabzug verpflichteter Arbeitgeber i. S. des 


§ 38 Abs. 1 EStG vorhanden ist: 


 


326 Vorliegen eines inländischen Arbeitgebers (Rn. 325 bis 328): Ein zum Lohnsteuerabzug 


verpflichteter inländischer Arbeitgeber i. S. des § 38 Abs. 1 EStG liegt in den Fällen der 


internationalen Arbeitnehmerentsendung vor, wenn das in Deutschland ansässige aufnehmende 


Unternehmen den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt oder nach dem 


Fremdvergleichsgrundsatz hätte tragen müssen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 EStG). 


 


327 Sofern dieser inländische Arbeitgeber den Nettolohn auszahlt, ist der Nettolohn des jeweiligen 


Lohnzahlungszeitraums (= Auszahlungsbetrag), i. d. R. der Arbeitslohn eines Kalendermonats 


auf einen Bruttolohn „hochzurechnen“, sog. „Gross up“ (vgl. R 39b.9 LStR). Übernimmt der 


Arbeitgeber Einkommensteuernachzahlungen des Arbeitnehmers, führt dieser Betrag im 


Zeitpunkt der Zahlung zum Zufluss von weiterem Arbeitslohn, der auf einen Bruttobetrag 


„hochzurechnen“ ist (BFH-Urteil vom 3. September 2015, BStBl 2016 II S. 31). 


 


328 Aus der Summe der hochgerechneten Arbeitslöhne der einzelnen Lohnzahlungszeiträume 


(laufende Arbeitslohnzahlungen und ggf. sonstige Bezüge) errechnet sich der gesamte 


hochgerechnete Brutto-Jahresarbeitslohn eines Kj. Dieser hochgerechnete Betrag ist als 


steuerpflichtiger Bruttoarbeitslohn unter Nr. 3 bzw. als nach DBA steuerfreier Arbeitslohn 


unter Nr. 16a (bei unbeschränkter Steuerpflicht des Arbeitnehmers) in der elektronischen 


Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen. 


 


329 Es liegt kein inländischer Arbeitgeber vor: Sollte der Arbeitgeber im Inland nicht zum 


Lohnsteuerabzug verpflichtet sein (kein inländischer Arbeitgeber i. S. des § 38 Abs. 1 EStG) 


und die Zahlung an den Arbeitnehmer in Form einer Nettolohnvereinbarung erfolgen, ist im 
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ausgezahlte Nettolohn in die Einkommensteuerveranlagung einzubeziehen (Zuflussprinzip des 


§ 11 EStG). Erst wenn die angefallenen Steuerbeträge später vom ausländischen Arbeitgeber 


ersetzt werden, ist dieser Betrag erneut der Besteuerung im Rahmen der 


Einkommensteuerveranlagung zu unterwerfen. Eine Hochrechnung des übernommenen 


Betrags erfolgt in diesen Fällen nicht. Erhält der Arbeitnehmer ausnahmsweise von seinem 


Arbeitgeber bereits während des laufenden Kj. Zuschüsse, um seine gegenüber dem Finanzamt 


fälligen Vorauszahlungen leisten zu können oder überweist der Arbeitgeber die 


Vorauszahlungen im abgekürzten Zahlungsweg direkt an die für die Veranlagung des 


Arbeitnehmers zuständige Finanzbehörde, liegt auch insoweit bereits zugeflossener 


Arbeitslohn vor. Eine Hochrechnung ist ebenfalls nicht vorzunehmen. 


 


330 Da die tatsächliche Steuerbelastung in diesen Fällen regelmäßig nicht identisch mit der vom 


Arbeitgeber einbehaltenen hypothetischen Steuer ist, hat dies nachfolgend dargestellte 


Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung im Inland: 


 


331 Beispiel 1: Inländischer Arbeitgeber 


Im Jahr 01 wird ein Nettolohn i. H. v. sechs Monaten je 2.000 € und sechs Monaten je 3.000 € 


ausgezahlt. Der Jahresnettolohn beträgt demnach 30.000 €. Aus der 


Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 01 ergibt sich eine Nachzahlung von 800 €. Im 


Entsendevertrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber wurde ein Nettolohn vereinbart, 


sodass der inländische Arbeitgeber dem Arbeitnehmer diesen Betrag im Jahr 02 ersetzt. 


 


Lösung:  


Die vom Arbeitgeber übernommene Einkommensteuernachzahlung ist im Zeitpunkt des 


Zuflusses (Jahr 02) auf einen Bruttobetrag hochzurechnen (BFH-Urteil vom 


3. September 2015, BStBl II 2016 S. 31). Der Arbeitgeber führt die hierauf entfallende 


Lohnsteuer an das Finanzamt ab. Daneben ist die Einkommensteuerveranlagung des 


Arbeitnehmers für das Jahr 01 entsprechend zu korrigieren. Sofern sich im 


Veranlagungsverfahren eine Erstattung ergibt, führt diese zu negativem Arbeitslohn, der nicht 


auf einen Bruttobetrag hochgerechnet werden kann (BFH-Urteil vom 30. Juli 2009, 


BStBl II 2010 S. 148). 
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Ein im anderen DBA-Staat ansässiger Arbeitnehmer wird von seinem ausländischen 


Arbeitgeber nach Deutschland entsandt. Der Arbeitnehmer wird für eine inländische 


Betriebsstätte des ausländischen Arbeitgebers tätig oder übernimmt die Funktion eines 


ständigen Vertreters i. S. des § 13 AO. 


 


Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer für das Jahr 01 die Zahlung von Nettolöhnen 


vereinbart. Aus den Nettosummen der einzelnen Kalendermonate (12 x 2.000 €) ergibt sich 


eine Jahresnettosumme von 24.000 €. Die hochgerechneten Beträge der einzelnen 


Kalendermonate ergeben eine Jahresbruttosumme von (12 x 3.200 €) = 38.400 €. 


 


Die Einkommensteuernachzahlung für das Jahr 01 i. H. v. 1.000 € wird im Jahr 02 vom 


Arbeitgeber auf das Konto des Arbeitnehmers überwiesen. Daraus errechnet sich ein 


hochgerechneter Betrag von 1.500 €. Dieser hochgerechnete Betrag ist der dazugehörende 


Bruttoarbeitslohn, der neben dem laufenden Lohn im Lohnkonto und auf der 


Lohnsteuerbescheinigung des Jahres 02 zu erfassen ist. 


 


Lösung:  


In die Einkommensteuerveranlagung sind folgende Beträge einzubeziehen: 


Jahr 01: 38.400 € (hochgerechneter laufender Arbeitslohn 01) 


Jahr 02: 1.500 € zzgl. hochgerechneter laufender Arbeitslohn 02 zzgl. ggf. 


hochgerechnete vom Arbeitgeber übernommene ESt-Vorauszahlung/en 


 


333 Abwandlung: Kein inländischer Arbeitgeber – Inbound-Fall 


Wie Beispiel 2, jedoch ist der Arbeitgeber nicht i. S. des § 38 Abs. 1 EStG zum 


Lohnsteuerabzug verpflichtet. 


 


Lösung: 


Der Nettoarbeitslohn i. H. v. 24.000 € ist im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung des 


Arbeitnehmers in Deutschland im Jahr 01 anzusetzen. Die sich ergebende deutsche 


Einkommensteuernachzahlung z. B. i. H. v. 3.100 €, die vom ausländischen Arbeitgeber im 


Jahr 02 gezahlt wird, ist im Jahr der Zahlung 02 durch den Arbeitgeber beim Arbeitnehmer als 


geldwerter Vorteil zu erfassen (BFH-Urteil vom 6. Dezember 1991, BStBl II 1992 S. 441). 
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In die Einkommensteuerveranlagung sind folgende Beträge einzubeziehen: 


Jahr 01: 24.000 € (laufender Nettolohn 01) 


Jahr 02: 3.100 € zzgl. laufender Nettolohn 02 (zzgl. ggf. vom Arbeitgeber 


übernommene ESt-Vorauszahlungen) 


 


334 Beispiel 3: Outbound-Fall mit Übernahme einer höheren ausländischen Steuer 


Ein im Inland ansässiger Arbeitnehmer wird von seinem inländischen Arbeitgeber zu einer 


ausländischen Tochtergesellschaft im DBA-Staat A abgeordnet, die auch die Lohnkosten 


wirtschaftlich trägt. Der Arbeitnehmer behält seinen inländischen Wohnsitz bei. Im 


Entsendevertrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber wurde die Steuerausgleichsmethode 


„Tax-Equalization“ vereinbart. Der Bruttolohn des Arbeitnehmers beträgt monatlich 3.000 €. 


Der monatliche Nettoarbeitslohn (ohne Berücksichtigung der Sozialversicherungsabzüge) vor 


Beginn der Entsendung beträgt 2.421 € (= 3.000 € abzgl. 579 € Lohnsteuer). Der Arbeitnehmer 


soll weiterhin den gleichen Nettobetrag erhalten, sodass die hypothetische Steuer während der 


Entsendung 579 € pro Monat beträgt. Im DBA-Staat A sind monatlich 800 € tatsächliche 


Steuern für den Arbeitslohnbezug des Arbeitnehmers fällig. 


 


Lösung:  


Die Lohnabrechnung im Inland sieht vereinfacht wie folgt aus: 


Bruttoarbeitslohn      3.000 € 


abzgl. hypothetische Steuer im Heimatstaat      579 € 


Nettoauszahlungsbetrag     2.421 € 


Für Zwecke des Progressionsvorbehalts nach § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG ist der im Ausland 


erzielte Arbeitslohn wie folgt zu ermitteln: 


Nettoauszahlungsbetrag        2.421 € 


zzgl. vom Arbeitgeber übernommene tatsächliche Steuern im Einsatzstaat    800 € 


Bruttoarbeitslohn         3.221 € 


Der Betrag von monatlich 3.221 € ist für Zwecke des Progressionsvorbehalts bei der Ermittlung 


der deutschen Einkommensteuer anzusetzen. Der Arbeitgeber wird für den Zeitraum der 


Entsendung mit monatlich 221 € zusätzlich belastet, da er für die Begleichung der tatsächlich 


anfallenden Steuer im Ausland (800 €) die vom Arbeitnehmer im Innenverhältnis einbehaltene 


hypothetische Steuer (579 €) nutzt und diese die tatsächliche Steuer nicht deckt. 
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335 Beispiel 4: Outbound-Fall mit Übernahme einer niedrigeren ausländischen Steuer  


Wie Beispiel 3, jedoch beträgt die monatliche Steuerbelastung im Ausland 250 €.  


 


Lösung:  


Die Lohnabrechnung sieht vereinfacht wie folgt aus: 


Bruttoarbeitslohn         3.000 € 


abzgl. hypothetische Steuer im Heimatstaat          579 € 


Nettoauszahlungsbetrag         2.421 € 


 


Für Zwecke des Progressionsvorbehalts nach § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG ist der im Ausland 


erzielte Arbeitslohn wie folgt zu ermitteln: 


Nettoauszahlungsbetrag        2.421 € 


zzgl. vom Arbeitgeber übernommene tatsächliche Steuern im Einsatzstaat    250 € 


Bruttoarbeitslohn         2.671 € 


 


Der Betrag von monatlich 2.671 € ist für Zwecke des Progressionsvorbehalts bei der Ermittlung 


der deutschen Einkommensteuer anzusetzen. 


 


Der Arbeitgeber wird für den Zeitraum der Entsendung um monatlich 329 € entlastet, da er für 


die Begleichung der tatsächlich anfallenden Steuer im Ausland (250 €) die vom Arbeitnehmer 


im Innenverhältnis einbehaltene hypothetische Steuer (579 €) nutzt und diese die tatsächliche 


Steuer um 329 € übersteigt. 


 


336 Beispiel 5: Vereinbarung einer „Tax-Protection“ 


Wie Beispiel 3 (Rn. 334), jedoch wurde im Entsendevertrag zwischen Arbeitnehmer und 


Arbeitgeber die Steuerausgleichsmethode „Tax-Protection“ vereinbart. 


 


Lösung:  


Da die monatliche Steuer im Ausland 800 € beträgt, ist die Steuerbelastung höher als im Inland. 


Der Arbeitgeber übernimmt daher die im Ausland anfallende Mehrsteuer. Sofern die „Tax-


Protection“ über den Abzug der hypothetischen Steuer und die Übernahme der tatsächlichen 


Steuer erfolgt, entspricht der Lösungsweg dem zu Beispiel 3 (Rn. 334). 
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337 Abwandlung: 


Sachverhalt wie Beispiel 4, jedoch wurde die „Tax-Protection“ vereinbart. Aufgrund der 


geringeren Steuersätze im Ausland sollen die Steuervorteile (monatlich 329 €) beim 


Arbeitnehmer verbleiben. 


 


Lösung:  


Beträgt die monatliche Steuer im Ausland 250 €, ist die Steuerbelastung niedriger als im Inland. 


Erfolgt die Durchführung der „Tax-Protection“ über den Abzug der hypothetischen Steuer und 


der Übernahme der tatsächlichen Steuer, ist darauf zu achten, dass der vom Arbeitgeber 


erstattete Betrag (monatlich 329 €) als Arbeitslohn anzusetzen ist.  


 


Die Lohnabrechnung im Inland stellt sich vereinfacht wie folgt dar:  


Bruttoarbeitslohn      3.000 € 


abzgl. hypothetische Steuer im Heimatland      579 € 


Nettoauszahlungsbetrag     2.421 € 


 


Für Zecke des Progressionsvorbehalts nach § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG ist der im Ausland 


erzielte Arbeitslohn wie folgt zu ermitteln:  


Auszahlungsbetrag      2.421 € 


zzgl. der tatsächlich übernommenen Steuern      250 € 


zzgl. des Erstattungsbetrages        329 € 


Bruttoarbeitslohn      3.000 € 


 


Sofern der Erstattungsbetrag erst im Folgejahr (ggf. als Einmalbetrag) zufließt, ist er in diesem 


VZ zu berücksichtigen. Auf § 50d Abs. 8 und 9 EStG wird in diesem Zusammenhang 


hingewiesen. 


 


5.5.9.2 Treuhandmodelle 


 


338 Von dem vorstehend dargestellten System zu unterscheiden sind Treuhandmodelle, bei denen 


die Arbeitnehmer freiwillig Beiträge in ein gemeinsames Treuhandvermögen leisten, ohne dass 


der Arbeitgeber eine Zuschuss- oder Insolvenzpflicht hat und aus diesem Treuhandvermögen 
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Treuhandvermögen (sog. Steuertopf) von den Arbeitnehmern eingebrachten Beträge, die aus 


dem geschuldeten Arbeitslohn finanziert werden, als sog. Einkommensverwendung. Denn der 


Arbeitnehmer hat mit der Einbringung der Beträge Rechtsansprüche gegenüber einem fremden 


Dritten (Treuhandvermögen) erworben. Damit führen die eingebrachten Beträge nicht zu einer 


Minderung des Bruttoarbeitslohnes. Die Aufteilung des ungekürzten Bruttoarbeitslohnes in 


einen steuerpflichtigen- und steuerfreien Teil erfolgt nach allgemeinen Grundsätzen. Im 


Gegenzug bewirkt die Finanzierung der anfallenden Steuer im Ausland oder in Deutschland 


aus dem Treuhandvermögen keinen Zufluss von Arbeitslohn. 


 


5.5.10 Entsendezulagen 


 


339 Dient eine Entsendezulage dem Ausgleich von Kosten und Erschwernissen, die durch die 


Tätigkeit im Staat des aufnehmenden Unternehmens entstehen, ist die Zulage dieser Tätigkeit 


direkt zuzuordnen. Dagegen ist eine Entsendezulage i. S. der Tz. 5.4, Rn. 228 ff. aufzuteilen, 


wenn sie eine Vergütung für die Tätigkeit für das aufnehmende Unternehmen darstellt. Die 


Abgrenzung hat nach den Umständen des Einzelfalls zu erfolgen. 


 


Eine widerlegbare Vermutung spricht für eine Zuordnung zum aufzuteilenden verbleibenden 


Arbeitslohn, wenn die Entsendezulage gewährt wird, obwohl die Tätigkeit über mehrere 


Monate ausschließlich im Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers (z. B. im Homeoffice) 


ausgeübt wird. 


 


5.5.11 Übernahme von bestimmten Aufwendungen durch den Arbeitgeber 


 


340 Die Steuerfreiheit bestimmter Einnahmen nach § 3 EStG (hier z. B. Nr. 13 und 16) ist zu 


beachten; einige nach § 3 EStG steuerfreie Einnahmen unterliegen nicht dem 


Progressionsvorbehalt. 


 


341 Zahlungen, die der Arbeitgeber im Hinblick auf einen künftigen internationalen Einsatz des 


Arbeitnehmers aufwendet, stellen i. d. R. Arbeitslohn dar, der nach Tz. 5.3, Rn. 227 


abkommensrechtlich direkt dem Tätigkeitsstaat zuzuordnen ist. Dies sind z. B. Kosten: 
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Lebensbedingungen am Einsatzort zu geben (z. B. für Unterkunft, Mietwagen, 


Reisekosten oder Verpflegung), 


- für Visa sowie Arbeits- oder Aufenthaltsgenehmigungen, 


- für Sprachunterricht oder interkulturelles Training in Bezug auf den rechtlichen, 


kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmen am Einsatzort (Ausnahmen s. 


R 19.7 Abs. 2 Satz 4 LStR), 


- für medizinische Vorsorge oder sonstige Hilfestellungen und Informationen 


(u. a. Eröffnung von Bankkonten, Wohnraumbeschaffung). 


 


342 Dies gilt auch für: 


- Übergangszuschüsse, die der Arbeitgeber als zusätzliche Leistung an bestimmten 


Einsatzorten zahlt, um höhere Kosten des Arbeitnehmers in der Orientierungsphase 


auszugleichen oder 


- Ausgleichszahlungen des Arbeitgebers für Verluste des Arbeitnehmers aus privaten 


Veräußerungen im Wohnsitzstaat anlässlich des internationalen Einsatzes. 


 


343 Übernimmt der Arbeitgeber während des Einsatzes Aufwendungen für den Arbeitnehmer im 


Tätigkeitsstaat (z. B. für die Unterbringung, die Verpflegung, den Umzug oder den 


Dienstwagen) oder im Ansässigkeitsstaat (z. B. für die Beibehaltung der bisherigen Wohnung 


oder deren Aufgabe) oder für Fahrten zwischen beiden Staaten (z. B. „Home-Leave“) und dies 


nur in Fällen des internationalen Einsatzes, liegt insoweit i. d. R. Arbeitslohn vor, der nach 


Tz. 5.3, Rn. 227 abkommensrechtlich direkt dem Tätigkeitsstaat zuzuordnen ist. Soweit eine 


Leistung jedoch nicht auf Fälle des internationalen Einsatzes beschränkt ist und auch dem 


Ansässigkeitsstaat nach Tz. 5.3 nicht direkt zugeordnet werden kann, ist eine Aufteilung i. S. 


der Tz. 5.4, Rn. 228 ff. vorzunehmen. Dies gilt entsprechend für Zuschüsse, die der Arbeitgeber 


dem Arbeitnehmer zum Ausgleich für dessen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 


Einsatz zahlt (z. B. Unterstützungsleistungen für den Arbeitnehmer und dessen Familie, 


Zuschüsse bei Anschaffungen). Diese Informationen gehen regelmäßig aus den monatlichen 


Gehaltsabrechnungen („Payslips“) inklusive Schattengehaltsabrechnungen („Shadow-


Payroll“) des Arbeitnehmers aus dem In- und Ausland hervor. 
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eines geldwerten Vorteils i. H. der tatsächlichen Kosten (inklusive Umsatzsteuer). Hierzu 


gehören insbesondere sämtliche Leistungen, die mit der Erstellung der 


Einkommensteuererklärung des Arbeitnehmers oder seiner Angehörigen in Verbindung stehen 


(z. B. Erstellung der Steuererklärung, Vorbereitungsgespräche, Beantwortung der Fragen des 


Finanzamts, Steuerbescheidprüfung und Einspruchsverfahren, Beantragung Kindergeld, 


Beratungsleistungen, VIP-Services etc., BFH-Urteil vom 3. September 2015, BStBl II 2016 


S. 31). Der in diesem Zusammenhang zugeflossene Arbeitslohn ist grundsätzlich dergestalt 


direkt zuzuordnen, dass die Kosten für die Erklärungsabgabe im ggf. bisherigen 


Ansässigkeitsstaat ausschließlich der Tätigkeit im ggf. bisherigen Ansässigkeitsstaat und die 


Kosten für die Erklärungsabgabe im Tätigkeitsstaat ausschließlich der Tätigkeit im 


Tätigkeitsstaat zuzurechnen sind. Erfolgt die Übernahme der Steuerberatungskosten jedoch im 


ausschließlichen wirtschaftlichen Zusammenhang mit der im Inland oder im Ausland 


ausgeübten Tätigkeit (z. B. aufgrund ausdrücklicher und auf die Dauer der Entsendung 


beschränkter Vereinbarung im Entsendevertrag), so ist der hieraus resultierende Lohn 


ausschließlich dieser Tätigkeit zuzuordnen. 


 


345 Übernimmt der Arbeitgeber, der mit dem Arbeitnehmer unter Abtretung der 


Steuererstattungsansprüche eine Nettolohnvereinbarung abgeschlossen hat, die 


Steuerberatungskosten für die Erstellung der Einkommensteuererklärungen des Arbeitnehmers, 


wendet er damit regelmäßig keinen Arbeitslohn zu (BFH-Urteil vom 9. Mai 2019, BStBl II 


S. 785). Arbeitslohn liegt dagegen regelmäßig vor, soweit die Steuerberatungskosten anderen 


Einkunftsarten (z. B. Kapitalvermögen oder Vermietung und Verpachtung) als den aus dem 


Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber oder verbundenen Unternehmen (§ 15 AktG) erzielten 


Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zuzuordnen sind. 


 


346 Wird für die Steuerberatungskosten eine pauschale Vergütung je Arbeitnehmer oder für alle 


Arbeitnehmer vereinbart, bestehen grundsätzlich keine Bedenken, wenn aus 


Vereinfachungsgründen auf die Erfassung der anteilig den anderen Einkunftsarten 


zuzuordnenden Steuerberatungskosten verzichtet wird. 


 


347 Betreffen die Aufwendungen jedoch nur Arbeitgeberleistungen (z. B. Erstellung der 


Lohnabrechnung und Lohnsteueranmeldung, Steuerausgleichsberechnungen (TEQ), 
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handelt es sich um Aufwendungen im sog. überwiegenden betrieblichen Interesse, die beim 


einzelnen Arbeitnehmer zu keiner Bereicherung führen und insoweit keinen Zufluss von 


Arbeitslohn darstellen. 


 


348 Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Dienstwagen zur Verfügung, ist der hieraus 


resultierende geldwerte Vorteil für Privatfahrten und der für Fahrten zwischen Wohnung und 


erster Tätigkeitsstätte nach dem Veranlassungszusammenhang zuzuordnen. Der anlässlich der 


Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehende geldwerte Vorteil ist direkt 


der Tätigkeit im Ansässigkeitsstaat oder im Tätigkeitsstaat nach Tz. 5.3, Rn. 227 zuzuordnen. 


Wird dagegen der Dienstwagen allgemein ohne Abhängigkeit von einer bestimmten Tätigkeit 


im Aus- oder Inland überlassen, handelt es sich um Arbeitslohn, der nicht direkt zugeordnet 


werden kann (s. Tz. 5.4, Rn. 228 ff.). 


 


349 Übernimmt der Arbeitgeber Aufwendungen für die Reintegration des Arbeitnehmers in den 


früheren Ansässigkeitsstaat (z. B. für die Unterbringung, die Verpflegung, den Rückumzug) 


und war der zurückliegende Einsatz in dem anderen Staat von vornherein befristet, liegt 


insoweit i. d. R. Arbeitslohn vor, der nach Tz. 5.3, Rn. 227 abkommensrechtlich direkt dem 


Tätigkeitsstaat zuzuordnen ist. Erfolgte dagegen der Einsatz in dem anderen Staat unbefristet, 


ist die Rückkehr in den Ansässigkeitsstaat regelmäßig durch eine neue Tätigkeit im 


Ansässigkeitsstaat veranlasst. In diesem Fall sind die Aufwendungen des Arbeitgebers für die 


Reintegration des Arbeitnehmers in den Ansässigkeitsstaat ggf. dieser neuen Tätigkeit 


zuzuordnen. 


 


5.6 Außerhalb des vom Arbeitgeber eingerichteten Arbeitsplatzes ausgeübte 


Tätigkeiten 


 


350 Die unter der Tz. 5.4.2 Rn. 233 ff. dargestellten Grundsätze zur Aufteilung des 


Besteuerungsrechts über den Arbeitslohn zwischen zwei oder mehreren Staaten sind auch auf 


Sachverhalte anzuwenden, in denen der Arbeitnehmer seine Tätigkeit oder einen Teil seiner 


Tätigkeit außerhalb des für ihn im Betrieb eingerichteten Arbeitsplatzes (z. B. Tätigkeiten in 


den Wohnräumen des Arbeitnehmers oder im Homeoffice) ausübt. Art. 15 OECD-MA sieht 


hierfür keine besonderen Regelungen vor. Dem folgend enthalten auch deutsche DBA i. d. R. 
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(vgl. Tz. 1.2.2.2, Rn. 29) andere Rechtsfolgen für die Tätigkeitausübung im Homeoffice 


ergeben. Zu untertägigen Homeoffice-Aktivitäten, vgl. Tz. 5.4.2, Rn. 244. 


 


351 Beispiel: Tätigkeit im Homeoffice 


Der ausschließlich in Deutschland ansässige Arbeitnehmer D arbeitet für einen in Dänemark 


ansässigen Arbeitgeber 40 Stunden pro Woche an fünf Tagen die Woche. Von Montag bis 


Mittwoch übt D die Tätigkeit am betrieblichen Arbeitsplatz in Dänemark aus. Donnerstags 


arbeitet D vier Stunden in Dänemark und vier Stunden im Homeoffice. Freitags arbeitet D 


sechs Stunden ausschließlich im Homeoffice. 


 


Lösung:  


Für D sind in diesen Wochen fünf tatsächliche Arbeitstage zu zählen. Davon übt er 3,5 Tage in 


Dänemark (Montag bis Mittwoch ganztägig und Donnerstag halbtägig) und 1,5 Tage in 


Deutschland (Donnerstag halbtägig, Freitag ganztägig) aus. Der Freitag ist ungeachtet der 


verkürzten Arbeitszeit als voller tatsächlicher Arbeitstag zu berücksichtigen. Soweit nicht § 50d 


Abs. 8 oder 9 EStG anzuwenden sind, kann der Arbeitslohn, der auf die Arbeitstage in 


Dänemark entfällt, nach Art. 15 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Art. 24 Abs. 1 Buchstabe a DBA-


Dänemark steuerfrei gestellt werden. Soweit der Arbeitslohn auf die im Inland ausgeübten 


Arbeitstage entfällt, steht dem Ansässigkeitsstaat Deutschland das Besteuerungsrecht zu 


(Art. 15 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz DBA-Dänemark). 


 


6 Abkommensrechtliche Beurteilung bestimmter Auslandstätigkeiten 


6.1 Organe von Kapitalgesellschaften 


 


352 Bei der Besteuerung der Organe von Kapitalgesellschaften ist zwischen den geschäftsführenden 


und den überwachenden Organen zu unterscheiden. 


 


353 Die Vergütungen von geschäftsführenden Organen (z. B. Vorstände und Geschäftsführer) von 


Kapitalgesellschaften fallen regelmäßig in den Anwendungsbereich des Art. 15 OECD-MA. 


Der Ort der Geschäftsleitung oder der Sitz der Gesellschaft ist für die Aufteilung des 


Besteuerungsrechts ebenso wenig relevant wie der Ort, an dem die Tätigkeit „verwertet“ wird, 


da die Mitglieder der Geschäftsleitung abkommensrechtlich ihre Tätigkeit grundsätzlich an 
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BStBl II 1995 S. 95). Soweit der innerstaatliche Besteuerungsanspruch nicht durch diese 


abkommensrechtliche Regelung beschränkt wird, unterliegt der Arbeitslohn gemäß § 49 Abs. 1 


Nr. 4 Buchstabe c EStG auch dann der beschränkten Einkommensteuerpflicht, wenn die 


geschäftsführenden Organe ihre Aufgaben im Ausland erfüllen. 


 


354 Davon abzugrenzen sind jedoch die Vergütungen der überwachenden Organe von 


Kapitalgesellschaften (z. B. Aufsichts- und Verwaltungsräte). Dabei handelt es sich 


innerstaatlich um Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit i. S. des § 18 EStG, die 


abkommensrechtlich unter den Anwendungsbereich des Art. 16 OECD-MA fallen. Das 


Besteuerungsrecht wird regelmäßig dem Ansässigkeitsstaat der Kapitalgesellschaft 


zugewiesen. Die Doppelbesteuerung wird durch die Anrechnungsmethode vermieden. Soweit 


der innerstaatliche Besteuerungsanspruch nicht durch die abkommensrechtliche Regelung 


beschränkt wird, unterliegen die Vergütungen gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 3 EStG nur dann der 


beschränkten Einkommensteuerpflicht, wenn die Tätigkeit im Inland ausgeübt oder verwertet 


wird oder worden ist oder für die Tätigkeit im Inland eine feste Einrichtung oder eine 


Betriebsstätte unterhalten wird. 


 


355 In einigen Staaten ist es üblich, dass bestimmte Organe von Kapitalgesellschaften sowohl 


geschäftsführende als auch überwachende Aufgaben wahrnehmen (z. B. Schweizer 


Verwaltungsrat, kanadisches Board of Directors). In diesem Fall sind die Vergütungen unter 


Beachtung von Fremdüblichkeitsgrundsätzen aufzuteilen (BFH-Urteil vom 14. März 2011, 


BStBl II 2013 S. 73). Soweit die Einnahmen auf die geschäftsführenden Tätigkeiten entfallen, 


ist das Besteuerungsrecht nach Art. 15 OECD-MA zuzuweisen. Der übrige Teil fällt unter die 


Anwendung des Art. 16 OECD-MA. 


 


356 Abweichend von den vorstehend genannten Grundsätzen wird in einigen DBA geregelt, dass 


das Besteuerungsrecht an den Geschäftsführervergütungen dem Ansässigkeitsstaat der 


Gesellschaft zusteht (z. B. Art. 16 DBA-Belgien, Art. 16 Abs. 2 DBA-Kasachstan, Art. 15 


Abs. 2 DBA-Niederlande, Art. 16 DBA-Österreich, Art. 16 Abs. 2 DBA-Polen, Art. 16 DBA-


Schweden, Art. 15 Abs. 4 DBA-Schweiz, s. auch Tz. 1.2.2.3, Rn. 30). Bezüglich der 


Anwendung des Methodenartikels in Zusammenhang mit Art 15 Abs. 4 DBA-Schweiz wird 


auf das BMF-Schreiben vom 3. Dezember 2013, BStBl I S. 1610 hingewiesen. 
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357 Abfindungen wegen Auflösung des Arbeitsverhältnisses unterfallen ebenfalls den 


vorgenannten Sonderregelungen (BFH-Urteil vom 30. September 2020, BStBl II 2021 S. 275). 


Soweit gemäß dem anzuwendenden DBA auf die Eigenschaft als Geschäftsführer abzustellen 


ist, unterliegt die gesamte zugeflossene feste und variable Vergütung einschließlich einer 


Abfindungszahlung den vorgenannten Sonderregelungen (z. B. Art. 16 Abs. 2 DBA-Polen). 


Auf das Ende der tatsächlichen Ausübung (z. B. durch Freistellung, Aufkündigung des 


Geschäftsführervertrages oder Löschung im Handelsregister) kommt es insoweit nicht an 


(BFH-Urteil vom 30. September 2020, BStBl II 2021 S. 275). Soweit auf die konkrete 


Tätigkeit der Geschäftsführertätigkeit abzustellen ist, endet die Anwendung des Art. 15 


Abs. 4 DBA-Schweiz für Organe von Kapitalgesellschaften bereits dann, wenn die Tätigkeit 


als leitender Angestellter nachweislich tatsächlich nicht mehr ausgeübt wird (i. d. R. ab Antrag 


auf Löschung aus dem Handelsregister oder Aufkündigung des Geschäftsführervertrages). Ab 


diesem Zeitpunkt greift der allgemeine Artikel über unselbständige Arbeit (Art. 15 OECD-


MA). 


 


358 Beispiel 1: 


Der ausschließlich in Deutschland ansässige X arbeitet als Geschäftsführer für eine 


niederländische Kapitalgesellschaft und als Aufsichtsrat einer belgischen Kapitalgesellschaft. 


Seine Tätigkeit übt er zu 1/3 in den Niederlanden, zu 1/3 in Belgien und zu 1/3 in Drittstaaten 


aus.  


 


Lösung:  


Nach Art. 16 Abs. 1 DBA-Belgien bzw. Art. 15 Abs. 2 DBA-Niederlande steht ungeachtet 


dessen, ob X in geschäftsführender oder in überwachender Funktion tätig ist, dem jeweiligen 


Ansässigkeitsstaat der Kapitalgesellschaft das Besteuerungsrecht zu. Dies würde auch dann 


gelten, wenn X in Deutschland tätig wäre. Nach dem DBA-Niederlande 2012 gilt zudem die 


Besonderheit, dass die Doppelbesteuerung auch für geschäftsführende Organe nach Art. 22 


Abs. 1 Buchst. b Doppelbuchstabe cc durch die Anrechnungsmethode vermieden wird. 


359 In einigen DBA sind aufgrund unterschiedlicher Übersetzungen des Art. 16 zum Teil Organe 


genannt, die lediglich geschäftsführenden und keinen überwachenden Charakter haben. Da 


geschäftsführende Tätigkeiten nach deutscher Auffassung jedoch regelmäßig unter 


Art. 15 OECD-MA fallen, führt dies zu Qualifikationskonflikten, die im 
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droht, kann der ausländische Staat – vorbehaltlich einer innerstaatlichen Rechtsgrundlage – 


mittels einer Spontanauskunft über die drohende Nichtbesteuerung informiert werden. 


 


360 Beispiel 2:  


Der ausschließlich in Deutschland ansässige A ist Geschäftsführer einer in Österreich 


ansässigen GmbH. A erhält einen Arbeitslohn i. H. v. 120.000 € pro Jahr. Die Tätigkeit übt er 


an 100 Tagen in Österreich und an 50 Tagen im Homeoffice Deutschland aus. A wird ab 


September für 90 Tage  


 


a) widerruflich von der Arbeit freigestellt; 


b) unwiderruflich von der Arbeit freigestellt. 


 


Zum Zeitpunkt der Freistellung hält sich A in Deutschland auf. 


 


Lösung: 


Nach Art. 16 Abs. 2 DBA-Österreich steht für alle Vergütungen, die „in der Eigenschaft als 


Mitglied der Geschäftsführung“ erzielt werden, dem Ansässigkeitsstaat der Kapitalgesellschaft 


das Besteuerungsrecht zu (hier: Österreich). Da Art. 16 Abs. 2 DBA-Österreich keine 


Vergütung für eine ausgeübte Tätigkeit verlangt, spielt es keine Rolle, ob die Arbeitsfreistellung 


widerruflich oder unwiderruflich erfolgt und wo sich A während der Arbeitsfreistellung aufhält 


(s. Tz. 6.2, Rn. 361, 362). 


Der Arbeitslohn ist daher vollständig in Deutschland unter Progressionsvorbehalt steuerfrei 


(Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a DBA-Österreich), sofern keine Rückfallklauseln anzuwenden sind 


(BFH vom 30. September 2020, BStBl II 2021 S. 275). 
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6.2 Sich-zur-Verfügung-Halten2, 3 


 


361 Soweit die Arbeitsleistung in einem Sich-zur-Verfügung-Halten (z. B. Bereitschaftsdienst, 


Zeiträume der widerruflichen Arbeitsfreistellung im Zusammenhang mit der Beendigung des 


Arbeitsverhältnisses) besteht, ohne dass es zu einer Tätigkeit kommt, wird die Arbeitsleistung 


dort erbracht, wo sich der Arbeitnehmer während der Dauer des Sich-zur-Verfügung-Haltens 


tatsächlich aufhält (BFH-Urteil vom 9. September 1970, BStBl II S. 867). 


 


362 Im Falle einer unwiderruflichen Arbeitsfreistellung findet dagegen keine Tätigkeitsausübung 


statt, sodass nach Art. 15 Abs. 1 Satz 1 OECD-MA grundsätzlich der Ansässigkeitsstaat das 


Besteuerungsrecht an den übrigen Vergütungen innehat. Zeiten der unwiderruflichen 


Arbeitsfreistellung sind regelmäßig nicht in den Erdienungszeitraum von Vergütungen aus 


unselbständiger Arbeit einzubeziehen, da eine Ausübung der Tätigkeit nicht mehr stattfinden 


kann. 


 


6.3 Vorruhestandsgelder 


 


363 Als Vorruhestand wird der Zeitraum zwischen dem Ausscheiden aus dem Berufsleben und dem 


Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters bezeichnet. Laufend ausgezahlte 


Vorruhestandsgelder haben immer Versorgungscharakter. Sie sind daher dem Art. 18 OECD-


MA zuzuordnen und danach im Ansässigkeitsstaat zu besteuern. 


 


364 Erdiente kapitalisierte Vorruhestandsgelder, bei denen ein Versorgungscharakter angenommen 


werden kann, weil sie kurz (maximal 1 Jahr) vor dem Eintrittsalter nach dem Recht des 


Quellenstaats in eine gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden, sind dem Art. 18 OECD-


MA zuzuordnen. Das Besteuerungsrecht steht daher dem Ansässigkeitsstaat zu. 


                                                 
2 Vgl. Protokoll vom 6. Juli 2023 zur Änderung des Abkommens vom 23. April 2012 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
Verhinderung der Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen; 
Stand 2023 noch nicht in Kraft getreten. 
3 Vgl. Protokoll vom 21. August 2023 zur Änderung des Abkommens vom 11. August 1971 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen; Stand 2023 noch nicht 
in Kraft getreten.  
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365 Bei Einmalzahlungen zur Ablösung eines bereits im Arbeitsvertrag vereinbarten Anspruchs auf 


Vorruhestandsgeld, denen kein Versorgungscharakter beigemessen werden kann, weil sie nicht 


in einem nahen zeitlichen Zusammenhang vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze gezahlt 


werden, handelt es sich grundsätzlich um Vergütungen aus unselbständiger Arbeit i. S. des 


Art. 15 Abs. 1 OECD-MA, für die dem Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht zusteht. 


 


366 Werden solche Einmalzahlungen aber in einem nahen zeitlichen Zusammenhang mit dem 


Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters geleistet, d. h. innerhalb eines Jahres vor 


diesem Zeitpunkt, unterfallen sie nicht mehr Art. 15 Abs. 1 OECD-MA. Die Zuordnung des 


Besteuerungsrechts erfolgt dann über Art. 18 OECD-MA. Liegen andere Umstände für 


Versorgungsleistungen aus einer Sozialversicherung vor, wie z. B. Berufsunfähigkeit, kann 


auch bei einem nicht engen zeitlichen Zusammenhang mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter 


ein Versorgungscharakter der Einmalzahlung angenommen werden und das Besteuerungsrecht 


nach Art. 18 OECD-MA zuzuordnen sein. 


 


367 Ist ein laufendes Vorruhestandsgeld dagegen nicht in einem Arbeitsvertrag vereinbart und somit 


nicht durch eine bestimmte Tätigkeit erdient, sondern wird der Anspruch erst im 


Zusammenhang mit der Auflösung eines Dienstverhältnisses begründet, steht das 


Besteuerungsrecht nach Art. 18 OECD-MA nicht dem Tätigkeitsstaat, sondern dem 


Ansässigkeitsstaat im Zeitpunkt der Zahlung zu. 


 


6.4 Konkurrenz- oder Wettbewerbsverbot 


 


368 Vergütungen an den Arbeitnehmer für ein Konkurrenz- oder Wettbewerbsverbot fallen unter 


Art. 15 OECD-MA. Es handelt sich hierbei um Vergütungen, die für eine in die Zukunft 


gerichtete Verpflichtung gezahlt werden und nicht der Abgeltung und Abwicklung von 


Interessen aus dem bisherigen Rechtsverhältnis dienen (BFH-Urteil vom 12. Juni 1996, 


BStBl II S. 516). Die Arbeitsleistung, das Nicht-Tätigwerden, wird in dem Staat erbracht, in 


dem sich der Arbeitnehmer während der Dauer des Verbotes aufhält. Die Fiktion eines 


Tätigkeitsortes unabhängig von der körperlichen Anwesenheit, beispielsweise in dem Staat, in 


dem der Steuerpflichtige nicht tätig werden darf, ist nicht möglich (BFH-Urteil vom 
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in mehreren DBA-Staaten auf, ist das Entgelt entsprechend aufzuteilen. 


 


369 Im Verhältnis zu Österreich werden Zahlungen anlässlich eines im Rahmen der Auflösung des 


Dienstverhältnisses vereinbarten Wettbewerbsverbots (Karenzentschädigung) dem vormaligen 


Tätigkeitsstaat in dem Verhältnis zugewiesen, in dem die für die zuvor ausgeübte Tätigkeit 


bezogenen Einkünfte dort der Besteuerung unterlegen haben (§ 5 KonsVerAUTV, 


BStBl I 2011 S. 144). Im Verhältnis zur Schweiz sind die Besonderheiten der 


Konsultationsvereinbarung zu Abfindungen (BStBl I 2010 S. 268) auf Zahlungen im 


Zusammenhang mit einem bei Auflösung eines Dienstverhältnisses vereinbarten 


Wettbewerbsverbot sinngemäß anzuwenden. 


 


6.5 Altersteilzeit nach dem Blockmodell 


 


370 Für Arbeitnehmer besteht im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes unter bestimmten 


Voraussetzungen die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu halbieren. Beim sog. Blockmodell 


schließt sich dabei an eine Phase der Vollzeitarbeit (Arbeitsphase) eine gleich lange 


Freistellungsphase an. Das Arbeitsverhältnis besteht bis zum Ende der Freistellungsphase 


weiter fort. Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer für die von ihm geleistete Tätigkeit 


Arbeitslohn. 


 


371 Den Anspruch auf Zahlung des Arbeitslohns während der Freistellungsphase erwirbt der 


Arbeitnehmer dabei durch seine Tätigkeit in der Arbeitsphase.  


 


372 Der Arbeitslohn in der Arbeits- und in der Freistellungsphase stellt eine Vergütung i. S. des 


Art. 15 OECD-MA dar. In der Freistellungsphase handelt es sich dabei einheitlich um 


nachträglich gezahlten Arbeitslohn (BFH-Urteil vom 12. Januar 2011, BStBl II S. 446), der 


nach den Grundsätzen der Tz. 5.4 aufzuteilen ist. Dabei ist als Erdienungszeitraum der Zeitraum 


der Arbeitsphase zugrunde zu legen. 


 


373 Der Arbeitslohn wird durch den sog. Aufstockungsbetrag erhöht. Dabei wird der 


Aufstockungsbetrag nicht für die im Ausland geleistete Tätigkeit gezahlt, sondern für die 


Bereitschaft des Arbeitnehmers, eine Altersteilzeitvereinbarung mit dem Arbeitgeber 
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Wert der Auslandsarbeit des Arbeitnehmers wird durch die Zahlung des Aufstockungsbetrags 


nicht erhöht, da der Arbeitnehmer im Ausland keine andere Tätigkeit erbringt als diejenige, die 


er ohne Altersteilzeitvereinbarung erbringen würde. Als solche Vergütung fällt der 


Aufstockungsbetrag als Arbeitslohn nicht in das Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaates, 


sondern verbleibt ausschließlich beim Ansässigkeitsstaat. Ist Deutschland der 


Ansässigkeitsstaat, ist eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 28 EStG (s. auch R 3.28 Abs. 3 LStR) 


zu prüfen. 


 


374 Dies gilt auch für Grenzgänger i. S. des Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich, des Art. 15 


Abs. 6 DBA-Österreich und des Art. 15a DBA-Schweiz, unabhängig davon, dass ein 


Grenzgänger während der Freistellungsphase nicht mehr regelmäßig über die Grenze pendelt. 


 


375 Beispiel 1: 


Der inländische Arbeitnehmer A ist für seinen im Inland ansässigen Arbeitgeber B tätig. 


Zwischen A und B ist für die Jahre 01 und 02 eine Altersteilzeit nach dem Blockmodell 


vereinbart, d. h. das erste Jahr umfasst die Arbeitsphase und das zweite Jahr die 


Freistellungsphase. A arbeitet im Jahr 01 an 60 Arbeitstagen in einer Betriebsstätte seines 


Arbeitgebers in Korea. Der Arbeitslohn wird während dieser Zeit von der Betriebsstätte 


getragen. Die übrigen 180 Arbeitstage ist A im Inland tätig. Seinen inländischen Wohnsitz 


behält A bei und auch die Freistellungsphase verbringt A ausschließlich im Inland. 


 


Lösung:  


In 01 steht Korea als Tätigkeitsstaat des A das Besteuerungsrecht anteilig für 60/240 der 


Vergütungen zu, da die Voraussetzung des Art. 15 Abs. 2 Buchstabe c DBA-Korea nicht erfüllt 


ist. Deutschland stellt die Vergütungen insoweit unter Progressionsvorbehalt frei, soweit nicht 


§ 50d Abs. 8 bzw. 9 EStG anzuwenden sind. Für die übrigen 180/240 der Vergütungen steht 


Deutschland das Besteuerungsrecht zu. Entsprechend dieser Aufteilung in der Arbeitsphase 


steht das Besteuerungsrecht für die Vergütungen des A in der Freistellungsphase 


in 02 zu 60/240 Korea und zu 180/240 Deutschland zu. Da der Aufstockungsbetrag nicht für 


die Tätigkeit in Korea gezahlt wird, verbleibt das Besteuerungsrecht diesbezüglich im 


Ansässigkeitsstaat Deutschland. Die Steuerfreiheit ist unter Beachtung von § 3 Nr. 28 EStG 


und R 3.28 Abs. 3 LStR zu prüfen. 
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376 Beispiel 2:  


Der in Dänemark ansässige Arbeitnehmer A ist für seinen im Inland ansässigen Arbeitgeber B 


tätig. Zwischen A und B ist für die Jahre 01 und 02 eine Altersteilzeit nach dem Blockmodell 


vereinbart, d. h. das erste Jahr umfasst die Arbeitsphase und das zweite Jahr die 


Freistellungsphase. A arbeitet während der Arbeitsphase ausschließlich in Deutschland. 


 


Lösung:  


In 01 steht Deutschland als Tätigkeitsstaat des A das Besteuerungsrecht an den Vergütungen in 


vollem Umfang zu, da die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 Buchstabe a und b DBA-


Dänemark nicht erfüllt sind. Dementsprechend steht auch das Besteuerungsrecht für die 


Vergütungen des A in der Freistellungsphase in 02 nur Deutschland zu. Da der 


Aufstockungsbetrag nicht für die Tätigkeit in Deutschland gezahlt wird, verbleibt das 


Besteuerungsrecht diesbezüglich im Ansässigkeitsstaat Dänemark. 


 


377 Beispiel 3:  


Arbeitnehmer A ist für seinen im Inland ansässigen Arbeitgeber B tätig. Zwischen A und B ist 


für die Jahre 01 und 02 eine Altersteilzeit nach dem Blockmodell vereinbart, d. h. das erste Jahr 


umfasst die Arbeitsphase und das zweite Jahr die Freistellungsphase. Im Jahr 01 hat A seinen 


Wohnsitz in Deutschland und arbeitet auch ausschließlich im Inland. Anfang 02 zieht A nach 


Spanien. 


 


Lösung: 


In 01 unterliegt A im Inland der unbeschränkten Steuerpflicht. Es liegt kein 


grenzüberschreitender Sachverhalt vor, sodass ein DBA nicht zu beachten ist. In 02 in der 


Freistellungsphase unterliegt A mit den Vergütungen für die ehemals in Deutschland geleistete 


Tätigkeit der beschränkten Steuerpflicht in Deutschland, weil insoweit inländische Einkünfte 


i. S. des § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a EStG vorliegen. Nach Art. 14 Abs. 1 DBA-Spanien 


steht für diese Vergütungen ausschließlich Deutschland das Besteuerungsrecht zu, da die 


Tätigkeit in der Arbeitsphase in Deutschland ausgeübt wurde und die Voraussetzungen des 


Art. 14 Abs. 2 DBA-Spanien nicht erfüllt sind. Da der Aufstockungsbetrag nicht für eine 


Tätigkeit im In- oder Ausland gezahlt wird, unterliegt er im Jahr 01(Arbeitsphase) der 
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Besteuerung im Ansässigkeitsstaat Spanien. 


 


6.6 Betriebliche Altersversorgung 


 
378 Eine betriebliche Altersversorgung nach dem BetrAVG liegt vor, wenn dem Arbeitnehmer 


aufgrund seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber Leistungen oder Beiträge zur 


Absicherung mindestens eines biometrischen Risikos (Alter, Tod, Invalidität) zugesagt werden 


und Ansprüche auf diese Leistungen erst mit dem Eintritt des biologischen Ereignisses fällig 


werden (§ 1 BetrAVG). Die Zusage des Arbeitgebers muss somit einem im BetrAVG 


geregelten Versorgungszweck dienen, die Leistungspflicht nach dem Inhalt der Zusage durch 


ein im Gesetz genanntes biologisches Ereignis ausgelöst werden und durch die vorgesehene 


Leistung ein im Gesetz angesprochenes biometrisches Risiko teilweise übernommen werden 


(BMF-Schreiben vom 12. August 2021, BStBl I S. 1050). Im Rahmen einer betrieblichen 


Altersversorgung ist zwischen der Anspar- und der Leistungsphase zu unterscheiden. In der 


Ansparphase vom Arbeitgeber geleistete Beiträge oder Zuschüsse zu einer externen 


betrieblichen Altersversorgung stellen nach innerstaatlichem Recht Arbeitslohn dar, wenn der 


Arbeitnehmer gegenüber der Versorgungseinrichtung, an die der Arbeitgeber die Beiträge 


leistet, einen unentziehbaren Rechtsanspruch auf die Leistung erwirbt. Das Besteuerungsrecht 


dieser Beiträge zu einer betrieblichen Altersversorgung bestimmt sich regelmäßig nach 


Art. 15 OECD-MA. Soweit keine Steuerfreiheit, z. B. nach § 3 Nr. 63 EStG (vgl. Rn. 36 ff. 


BMF-Schreiben vom 12. August 2021, BStBl I S. 1050), besteht, ist das Besteuerungsrecht 


nach den Grundsätzen der Tz. 5.4, Rn. 228 aufzuteilen. Bei einer internen Durchführung der 


betrieblichen Altersversorgung (z. B. Direktzusage durch den Arbeitgeber) liegt in der 


Ansparphase nach innerstaatlichem Recht kein Arbeitslohn vor. 


 


379 Das Besteuerungsrecht in der Leistungsphase richtet sich bei interner oder externer 


Durchführung der betrieblichen Altersversorgung i. d. R. nach Art. 18 oder 21 OECD-MA 


(s. Tz. 1.2.2.3, Rn. 31). Dies gilt i. d. R. auch dann, wenn der vertraglich vereinbarte 


Versorgungsfall (Alters-, Invaliditäts-, oder Hinterbliebenenversorgung nach dem BetrAVG 


eingetreten ist und die Versorgungsleistung in einem Einmalbetrag ausgezahlt wird. Ist der 


Versorgungsfall hingegen nicht eingetreten, gelten die allgemeinen Grundsätze der Rz. 261 


(Einmalzahlung zur Abfindung einer Ruhegehaltsanwartschaft). 
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7 Besonderheiten bei Berufskraftfahrern 


7.1 Allgemeines 


 


380 Berufskraftfahrer halten sich während der Arbeitsausübung in oder bei ihrem Fahrzeug auf 


(BFH-Urteil vom 31. März 2004, BStBl II S. 936). Das Fahrzeug ist daher ihr Ort der 


Arbeitsausübung. Der Ort der Arbeitsausübung des Berufskraftfahrers bestimmt sich nach dem 


jeweiligen Aufenthalts- oder Fortbewegungsort des Fahrzeugs (BFH-Beschluss vom 


1. Juni 2022, BStBl II S. 646). Zu den Berufskraftfahrern i. S. dieses Schreibens zählen auch 


Auslieferungsfahrer, nicht aber Reisevertreter. Fahrten zwischen der Wohnung und dem 


Standort des Fahrzeugs gehören nicht zur beruflichen Tätigkeit des Berufskraftfahrers i. S. der 


DBA. 


 


7.2 Arbeitgeber im Inland 


 


381 Sind der Berufskraftfahrer und der Arbeitgeber im Inland ansässig und wird der Arbeitslohn 


nicht von einer ausländischen Betriebsstätte getragen, ist der Anwendungsbereich der DBA 


nicht betroffen, soweit die Vergütungen aus unselbständiger Arbeit auf Tätigkeiten des 


Berufskraftfahrers in Deutschland entfallen. Diese Vergütungen unterliegen der inländischen 


unbeschränkten Einkommensteuerpflicht. 


 


382 Soweit der Berufskraftfahrer seine Tätigkeit in einem anderen Staat ausübt, ist anhand der 


183-Tage-Klausel zu prüfen, welchem der beiden Vertragsstaaten das Besteuerungsrecht für 


die auf das Ausland entfallenden Einkünfte zusteht. 


 


383 Die Berechnung der 183-Tage-Frist ist dabei für jeden Vertragsstaat gesondert durchzuführen. 


In Abweichung von den Regelungen in Tz. 4.2.2, Rn. 109 führt die von einem Berufskraftfahrer 


ausgeübte Fahrtätigkeit dazu, dass auch Anwesenheitstage der Durchreise in einem Staat bei 


der Ermittlung der 183-Tage-Frist als volle Tage der Anwesenheit in diesem Staat zu 


berücksichtigen sind. Durchquert der Fahrer an einem Tag mehrere DBA-Staaten, so zählt 


dieser Tag für Zwecke der Ermittlung der 183-Tage-Frist in jedem dieser Staaten als voller 


Anwesenheitstag. 
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(Rn. 225 bis Rn. 349) entsprechend. Hält sich der Berufskraftfahrer an einem Arbeitstag nicht 


ausschließlich im anderen Staat auf (z. B. an Reisetagen), so ist das Arbeitsentgelt für diesen 


Arbeitstag zeitanteilig aufzuteilen. Dies muss ggf. im Schätzungswege erfolgen. Hierbei ist die 


tatsächliche Arbeitszeit für diesen Tag zugrunde zu legen. Steht dem anderen Staat kein 


Besteuerungsrecht nach Art. 15 Abs. 2 Buchstabe a OECD-MA zu, ist das Arbeitsentgelt nicht 


aufzuteilen. 


 


385 Beispiel:  


Der in München wohnhafte Berufskraftfahrer A nimmt seine Fahrt morgens in München auf 


und fährt über Österreich nach Italien. Von dort kehrt er am selben Tage über die Schweiz nach 


München zurück. 


 


Lösung:  


Bei Berufskraftfahrern sind auch Tage der Durchreise als volle Anwesenheitstage im jeweiligen 


Staat zu berücksichtigen. Für die Ermittlung der 183-Tage-Fristen nach den jeweiligen DBA 


ist damit für Österreich, Italien und die Schweiz jeweils ein Tag zu zählen. 


 


7.3 Arbeitgeber oder arbeitslohntragende Betriebsstätte im Ausland 


 


386 In den Fällen, in denen der Berufskraftfahrer in Deutschland, sein Arbeitgeber aber in dem 


anderen Vertragsstaat ansässig ist, steht Deutschland das Besteuerungsrecht für die 


Vergütungen des Berufskraftfahrers aus unselbständiger Arbeit zu, soweit die Vergütungen auf 


Tätigkeiten des Berufskraftfahrers im Inland entfallen. 


 


387 Soweit der Berufskraftfahrer seine Tätigkeit in dem Staat ausübt, in dem der Arbeitgeber 


ansässig ist, ist die Anwendung des Art. 15 Abs. 2 OECD-MA ausgeschlossen, da die 


Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 2 Buchstabe b OECD-MA nicht vorliegen. Mit jedem 


Tätigwerden des Berufskraftfahrers im Ansässigkeitsstaat des Arbeitgebers steht diesem als 


Tätigkeitsstaat insoweit das Besteuerungsrecht zu (Art. 15 Abs. 1 OECD-MA). 


 


388 Übt der Berufskraftfahrer seine Tätigkeit in einem Drittstaat aus, d. h. weder in Deutschland 


noch in dem Staat, in dem der Arbeitgeber ansässig ist, steht das Besteuerungsrecht für die auf 
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Arbeitgebers Deutschland als Ansässigkeitsstaat des Berufskraftfahrers zu. Besteht mit dem 


jeweiligen Drittstaat ein DBA, ist im Verhältnis zu diesem Staat nach diesem DBA zu prüfen, 


welchem Staat das Besteuerungsrecht zusteht. Soweit die Tätigkeit im jeweiligen Drittstaat an 


nicht mehr als 183 Tagen ausgeübt wird, verbleibt das Besteuerungsrecht regelmäßig bei 


Deutschland. 


 


389 Die vorstehenden Ausführungen gelten sinngemäß für die Fälle, in denen der Arbeitgeber in 


Deutschland oder in einem Drittstaat ansässig ist, die Arbeitsvergütungen aber von einer 


Betriebsstätte im Tätigkeitsstaat getragen werden (s. Tz. 4.4, Rn. 213 ff.). Für die Ermittlung 


und Zuordnung des Arbeitslohns gelten die Ausführungen der Tz. 5.2 bis 5.5, Rn. 224 bis 349 


entsprechend. Hält sich der Berufskraftfahrer an einem Arbeitstag nicht ausschließlich im 


anderen Staat auf (z. B. an Reisetagen), so ist das Arbeitsentgelt für diesen Arbeitstag 


zeitanteilig aufzuteilen. Dies muss ggf. im Schätzungswege erfolgen. Hierbei ist die 


tatsächliche Arbeitszeit für diesen Tag zugrunde zu legen. 


 


390 Beispiel: 


Der im Inland ansässige Arbeitnehmer A ist für seinen in Österreich ansässigen Arbeitgeber als 


Berufskraftfahrer tätig. Im Jahr 01 war A das ganze Jahr über im Inland tätig. Lediglich 


zwei Arbeitstage hat A in Österreich und zwei Arbeitstage in Italien verbracht. A ist kein 


Grenzgänger i. S. von Art. 15 Abs. 6 DBA-Österreich. 


 


Lösung:  


Deutschland hat als Ansässigkeitsstaat des A das Besteuerungsrecht für die Vergütungen, die 


auf die Arbeitstage entfallen, an denen A seine Tätigkeit in Deutschland ausgeübt hat (Art. 15 


Abs. 1 DBA-Österreich). Zudem hat Deutschland das Besteuerungsrecht für die Vergütungen, 


die auf die in Italien verbrachten Arbeitstage entfallen, da sich A nicht mehr als 183 Tage in 


Italien aufgehalten hat (Art. 15 Abs. 2 DBA-Italien). Dagegen wird Österreich das 


Besteuerungsrecht für die Vergütungen zugewiesen, die auf die Tage entfallen, an denen A in 


Österreich seine Tätigkeit ausgeübt hat (Art. 15 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Buchstabe b DBA-


Österreich). Insoweit stellt Deutschland die Einkünfte unter Progressionsvorbehalt frei (Art. 23 


Abs. 1 Buchstabe a DBA-Österreich), soweit nicht § 50d Abs. 8 bzw. 9 EStG anzuwenden 


sind. 
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7.4 DBA mit Sonderregelung zu Berufskraftfahrern4 


 
391 Die in Art. 14 Abs. 3 DBA-Spanien enthaltene Sonderregelung für Personal auf Schiffen und 


Flugzeugen umfasst auch Personal auf Straßenfahrzeugen im internationalen Verkehr (Tz. 8, 


Rn. 392 ff.). 


 


8 Personal auf Schiffen und Flugzeugen 


8.1 Allgemeines 


 


392 Die DBA enthalten für Einkünfte des Bordpersonals von Seeschiffen und Luftfahrzeugen im 


internationalen Verkehr sowie des Bordpersonals von Binnenschiffen häufig gesonderte 


Bestimmungen.  


 


393 Die meisten von Deutschland vereinbarten DBA enthalten eine Bestimmung, welche Art. 15 


Abs. 3 OECD-MA 2014 entspricht. Danach steht für Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit 


des Bordpersonals von Luftfahrzeugen und von Seeschiffen, die im internationalen Verkehr 


betrieben werden, sowie von Binnenschiffen das Besteuerungsrecht dem Vertragsstaat zu, in 


dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des die Luftfahrt oder Schifffahrt 


betreibenden Unternehmens befindet (z. B. Art. 15 Abs. 3 DBA-Dänemark, Art. 13 


Abs. 2 DBA-Frankreich, Art. 14 Abs. 3 DBA-Spanien). Art. 15 Abs. 3 OECD-MA 2014 folgt 


der Regelung für Unternehmensgewinne aus dem Betrieb von Schiffen und Luftfahrzeugen 


entsprechend Art. 8 OECD-MA 2014. Folglich kann regelmäßig der Vertragsstaat die 


Vergütungen an das Bordpersonal besteuern, bei dem sie die Bemessungsgrundlage für die 


Gewinnbesteuerung mindern. Ein Schiff oder Luftfahrzeug wird von dem Unternehmen 


betrieben, welches die Beförderungsleistung erbringt. 


 


394 Was unter „internationalem Verkehr“ zu verstehen ist, ergibt sich i. d. R. aus den allgemeinen 


Begriffsbestimmungen des jeweils anzuwendenden DBA (vgl. Art. 3 Abs. 1 


Buchstabe e OECD-MA). In abkommensrechtlicher Hinsicht ist bei Schiffen als Binnenverkehr 


                                                 
4 Vgl. Protokoll vom 6. Juli 2023 zur Änderung des Abkommens vom 23. April 2012 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
Verhinderung der Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen; 
Stand 2023 noch nicht in Kraft getreten. 
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geografisch innerhalb des Festlandes liegen, d. h. auf Flüssen, Kanälen oder Seen. Wird das 


Bordpersonal von Schiffen oder Luftfahrzeugen sowohl im Binnenverkehr als auch im 


internationalen Verkehr tätig, ist eine Aufteilung im Verhältnis der Einsatzzeiten sachgerecht. 


 


395 Liegen die Voraussetzungen einer gesonderten Bestimmung für Vergütungen von Bordpersonal 


im anzuwendenden DBA nicht vor, weil z. B. kein Betrieb im internationalen Verkehr vorliegt, 


gelten die allgemeinen Bestimmungen entsprechend Art. 15 Abs. 1 und 2 OECD-MA (s. Tz. 3, 


Rn. 99 und Tz. 4, Rn. 101 ff.). 


 


396 Mit der Neufassung des Art. 15 Abs. 3 im OECD-MA 2017 hat sich die Zuweisung des 


Besteuerungsrechts und der Anwendungsbereich der Bestimmung geändert. Nach der 


Neufassung wird zwischen Schiffen im internationalen Verkehr und Schiffen im Binnenverkehr 


nicht mehr unterschieden. Diese Bestimmung gilt damit auch für Vergütungen für an Bord von 


Binnenschiffen ausgeübte unselbständige Arbeit, wenn diese im internationalen Verkehr 


i. S. des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe e OECD-MA 2017 betrieben werden. Zudem wird das 


Besteuerungsrecht ausschließlich dem Ansässigkeitsstaat des Besatzungsmitglieds zugewiesen 


und nicht mehr dem Staat, in dem sich der Ort der Geschäftsleitung des Luftfahrt- oder 


Schifffahrtsunternehmen befindet (z. B. Art. 14 Abs. 3 DBA-Vereinigtes Königreich 2010, 


Art. 15 Abs. 3 DBA-USA). 


 


397 Im Verhältnis zu den Niederlanden ist zu beachten, dass vor dem VZ 2016 und ab dem VZ 2017 


der Geschäftsleitungsstaat des Unternehmens das Besteuerungsrecht nach Art. 10 Abs. 3 DBA-


Niederlande a. F. bzw. Art. 14 Abs. 4 DBA-Niederlande 2012 i. d. F. des Protokolls vom 


11. Januar 2016 (BGBl. II S. 866) hat. Im VZ 2016 steht nach Art. 14 Abs. 4 des in diesem VZ 


gültigen DBA-Niederlande 2012 vorbehaltlich der Übergangsregelung des Art. 33 Abs. 6 


DBA-Niederlande 2012 dem Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers das Besteuerungsrecht zu. 


 


398 Einige DBA enthalten eine von Art. 15 Abs. 3 OECD-MA 2014 abweichende Bestimmung 


(z. B. Art. 15 Abs. 3 DBA-Schweiz, s. Tz. 8.2.2, Rn. 410) oder sehen anstelle der 


Freistellungsmethode die Anrechnungsmethode vor (z. B. Art. XVII Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a 


Doppelbuchstabe dd DBA-Griechenland oder Art. 23 Abs. 1 Buchstabe b 


Doppelbuchstabe ee DBA-Österreich). Soweit ein DBA keine Sonderregelung für das 







 
Seite 147  Bordpersonal von Schiffen und Luftfahrzeugen enthält, sind die allgemeinen Bestimmungen 


entsprechend Art. 15 Abs. 1 und 2 OECD-MA anzuwenden (z. B. DBA mit Liberia und mit 


Trinidad und Tobago s. Tz. 8.2.1, Rn. 403 ff.). Mit einigen Staaten bestehen darüber hinaus 


Sonderabkommen betreffend die Einkünfte von Schifffahrts- und/oder Luftfahrtunternehmen, 


die auch Bestimmungen für die Vergütungen des Bordpersonals enthalten können 


(z. B. Abkommen mit der Insel Man und Saudi-Arabien). 


 


399 Die Anwendung der gesonderten Bestimmungen für reguläres Bordpersonal von Schiffen oder 


Luftfahrzeugen ist nicht auf die tatsächlich an Bord ausgeübte Tätigkeit beschränkt, sondern 


umfasst auch die damit zusammenhängenden Tätigkeiten am Boden bzw. an Land, wie z. B. 


das sog. „Briefing“ und den Sicherheitscheck (BFH-Urteil vom 20. Mai 2015, BStBl II S. 808). 


 


400 Personal einer Betreibergesellschaft von Fahrzeugen im Wasser- oder Luftverkehr, das jedoch 


nach den Gesamtverhältnissen des Einzelfalls nicht als reguläres Bordpersonal angesehen 


werden kann, wie z. B. Hafenarbeiter oder Lotsen, fällt nicht unter die gesonderte Bestimmung 


des Art. 15 Abs. 3 OECD-MA.  


 


401 In Fällen der Vercharterung eines vollständig ausgerüsteten und bemannten Schiffes oder 


Luftfahrzeugs können sowohl der Vercharterer (unabhängig von der Nutzung durch den 


Charterer) als auch der Charterer als Betreiber Gewinne aus Beförderungsleistungen i. S. des 


Art. 8 OECD-MA erzielen. Entsprechendes gilt im Falle einer Untervercharterung. Auch hier 


ist ggf. der Vertragsstaat zur Besteuerung der Vergütungen an die Besatzungsmitglieder nach 


Art. 15 Abs. 3 OECD-MA 2014 berechtigt, in dem der Ort der Geschäftsleitung desjenigen 


Unternehmens liegt, das als wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen ist. Nur ein solches 


Unternehmen kann für die Anwendung einer Art. 15 Abs. 3 OECD-MA 2014 maßgeblich sein. 


Welches Unternehmen der wirtschaftliche Arbeitgeber ist, ist im Einzelfall unter 


Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gehalts und der tatsächlichen Durchführung der jeweils 


zugrundeliegenden Vereinbarungen zu prüfen. In Fällen der Vercharterung durch ein 


verbundenes Unternehmen gelten die Kriterien gemäß Tz. 4.3.3.3, Rn. 151 und anderenfalls die 


Kriterien gemäß Tz. 4.3.4.1, Rn. 191. Vorstehendes gilt nicht für den Vercharterer, der das 


Schiff oder Luftfahrzeug leer vermietet (z. B. sog. „Bare-Boat-Charter“). 
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Unternehmen i. S. des Art. 8 OECD-MA wirtschaftlicher Arbeitgeber und Betreiber des Schiffs 


oder Luftfahrzeugs ist, auf welchem der Arbeitnehmer tätig wird (BFH-Urteil vom 


11. Februar 1997, BStBl II S. 432). Sind Arbeitnehmerverleihunternehmen (sog. 


Shipmanagement- oder Crewingunternehmen) wirtschaftliche Arbeitgeber, ist Art. 15 


Abs. 3 OECD-MA 2014 nicht anzuwenden, da diese Unternehmen das Schiff oder 


Luftfahrzeug nicht selbst betreiben (BFH-Urteil vom 10. November 1993, BStBl. II 1994 


S. 218). Für die Anwendung des DBA-Zypern siehe Tz. 8.2.5 Rn. 413. 


 


8.2 Beispiele für Regelungen, die vom OECD-MA 2014 abweichen 


8.2.1 DBA-Liberia/DBA-Trinidad und Tobago 


 


403 Das DBA-Liberia enthält keine besondere Regelung für Vergütungen des Bordpersonals von 


Schiffen oder Luftfahrzeugen, daher sind die allgemeinen Regelungen des Art. 15 Abs. 1 


und 2 DBA-Liberia anzuwenden. Demnach gilt Folgendes: 


 


404 Gemäß Art. 15 Abs. 1 DBA-Liberia steht das Besteuerungsrecht dem Ansässigkeitsstaat zu, es 


sei denn, die Tätigkeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Soweit in Deutschland 


ansässige Besatzungsmitglieder ihre Tätigkeit auf einem Schiff unter liberianischer Flagge 


ausüben und sich das Schiff im Hoheitsgebiet von Liberia oder auf hoher See aufhält, ist Liberia 


als Tätigkeitsstaat anzusehen. Nach Seerecht wird eine Tätigkeit in internationalen Gewässern 


dem Staat zugeordnet, dessen Flagge das Schiff trägt. Hält sich das Schiff dagegen im 


Hoheitsgebiet Deutschlands auf, steht das Besteuerungsrecht für die darauf entfallenden 


Einkünfte Deutschland zu, weil insoweit der Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers zugleich 


dessen Tätigkeitsstaat ist. Hält sich das Schiff in den Hoheitsgewässern von Drittstaaten auf, 


kann das deutsche Besteuerungsrecht aufgrund eines DBA zugunsten eines dritten Staates 


beschränkt sein. 


 


405 Für den Teil der Einkünfte, für den Art. 15 Abs. 1 DBA-Liberia dem Tätigkeitsstaat Liberia das 


Besteuerungsrecht zuweist, fällt nach Art. 15 Abs. 2 DBA-Liberia nur dann das 


Besteuerungsrecht an Deutschland zurück, wenn die dort genannten Voraussetzungen 


kumulativ erfüllt sind. Dabei sind bei der Berechnung der Aufenthaltstage i. S. des Art. 15 
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denen sich das Schiff nur zeitweise im Hoheitsgebiet von Liberia oder auf hoher See aufhält. 


 


406 Die Ermittlung des steuerpflichtigen bzw. steuerfreien Arbeitslohns erfolgt in einem weiteren 


Schritt gemäß Tz. 5, Rn. 223 ff.; soweit Vergütungen nicht direkt zugeordnet werden können, 


sind sie nach Tz. 5.4, Rn. 228 aufzuteilen. Hält sich der Arbeitnehmer an einem Arbeitstag nicht 


vollständig im Hoheitsgebiet von Liberia oder auf hoher See auf, sind nach Tz. 5.4, Rn. 228 die 


Vergütungen im Wege der Schätzung zeitanteilig zuzuordnen. 


 


407 Die vorstehenden Ausführungen gelten sinngemäß für die Anwendung des DBA-Trinidad 


und Tobago. Allerdings ist eine Steuerfreistellung nach dem DBA-Trinidad und Tobago derzeit 


ausgeschlossen (§ 1 Abs. 3 Satz 2 StAbwG i. V. m. § 2 StAbwV, s. Tz. 1.1, Rn. 6). 


 


408 Bei einer Tätigkeit auf einem unter liberianischer Flagge fahrenden Schiff ist zu beachten, dass 


Liberia von seinem ihm zustehenden Besteuerungsrecht keinen Gebrauch macht. 


 


409 Die Rückfallklausel des § 50d Abs. 8 EStG (s. Tz. 2.3.2.2, Rn. 68, 70) kommt demnach nicht 


zur Anwendung. Liberia stellt für Arbeitnehmer, die auf Schiffen unter liberianischer Flagge 


tätig werden, eine entsprechende Bescheinigung aus (vgl. Anlage 2). Diese liberianische 


Bescheinigung ist anzuerkennen. Dieser Bescheinigung ist eine Bescheinigung des 


Arbeitgebers beizufügen, in der die Angaben für den jeweiligen Steuerpflichtigen bestätigt 


werden (Dauer der Tätigkeit, Schiffsname, Bestätigung, dass unter liberianischer Flagge 


fahrend). Eine Anwendung des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG kommt ebenfalls nicht in 


Betracht, weil Seeleute, die in Liberia unbeschränkt steuerpflichtig sind, dort auch nicht 


besteuert werden. (vgl. Anlage 2). 


 


8.2.2 DBA-Schweiz 


 


410 Art. 15 Abs. 3 Satz 1 DBA-Schweiz regelt die Besteuerung der Vergütungen des Bordpersonals 


entsprechend Art. 15 Abs. 3 OECD-MA 2014. Art. 15 Abs. 3 Satz 2 DBA-Schweiz enthält 


zudem eine Rückfallklausel zugunsten des Ansässigkeitsstaates. Können nach Art. 15 Abs. 3 


Satz 1 DBA-Schweiz die Vergütungen eines in Deutschland ansässigen Besatzungsmitglieds in 


der Schweiz besteuert werden, sind diese Vergütungen nur nach Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 
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auszunehmen, soweit sie auf eine Tätigkeit entfallen, die tatsächlich in der Schweiz ausgeübt 


wurde (BFH-Urteil vom 22. Oktober 2003, BStBl II 2004 S. 704). In den Fällen, in denen die 


Arbeit tatsächlich nicht in der Schweiz ausgeübt wurde, wird nach Art. 24 Abs. 1 Nr. 2 DBA-


Schweiz die Doppelbesteuerung durch Anrechnung der anteiligen schweizerischen 


Quellensteuer vermieden. Eine Arbeitsortfiktion in der Schweiz wie bei den sog. leitenden 


Angestellten i. S. des Art. 15 Abs. 4 DBA-Schweiz kommt nicht in Betracht (BFH-Urteile vom 


22. Oktober 2003, BStBl II 2004 S. 704 und vom 11. November 2009, BStBl II 2010 S. 781). 


 


8.2.3 DBA-Griechenland 1966 


 


411 Nach Art. XI Abs. 5 DBA-Griechenland ist für Vergütungen des Bordpersonals von 


Seeschiffen entscheidend, wo sich der Registerhafen des jeweiligen Schiffes befindet. Ist 


Deutschland der Ansässigkeitsstaat, wird die Doppelbesteuerung nach Art. XVII Abs. 2 Nr. 2 


Buchstabe a Doppelbuchstabe dd DBA-Griechenland durch die Anrechnungsmethode 


vermieden. 


 


8.2.4 DBA-Vereinigtes Königreich 2010 


 


412 Nach Art. 14 Abs. 3 DBA-Vereinigtes Königreich 2010 können Vergütungen, die eine Person 


für eine an Bord eines im internationalen Verkehr betriebenen Seeschiffs oder Luftfahrzeugs 


ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im Ansässigkeitsstaat dieses Besatzungsmitglieds 


besteuert werden. Soweit das Vereinigte Königreich als Ansässigkeitsstaat die Vergütungen 


besteuern kann, ist die Regelung des Art. 24 DBA-Vereinigtes Königreich (sog. Remittance-


base-Klausel; s. Tz. 9, Rn. 418) zu beachten. 


 


8.2.5 DBA-Zypern 2011 


 


413 Nach Art. 14 Abs. 4 DBA-Zypern 2011 hat im Ergebnis der Vertragsstaat das 


Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn von Bordpersonal, in dem sich der Ort der tatsächlichen 


Geschäftsleitung des Arbeitgebers befindet (Nr. 4 des Protokolls zu Artikel 14 des DBA-


Zypern 2011). Art. 14 Abs. 4 DBA-Zypern 2011 entspricht im Wesentlichen Art. 15 


Abs. 3 OECD-MA 2014 und beinhaltet nach dem OECD-MK auch den wirtschaftlichen 
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internationalen See- oder Luftverkehr betreiben muss. Arbeitgeber i S. Nr. 4 des Protokolls zu 


Art. 14 DBA-Zypern 2011 ist, wer wirtschaftlicher Arbeitgeber des Steuerpflichtigen ist. Bei 


Überlassung von Arbeitnehmern durch Crewingunternehmen ist dies i. d. R. das aufnehmende 


Unternehmen (Entleiher), vgl. Tz. 4.3.4, Rn. 191 ff. 


 


8.2.6 DBA-Insel Man 2009 


 


414 Nach Art. 3 Abs. 4 Satz 1 DBA-Insel-Man-Schifffahrt können Vergütungen für eine 


unselbständige Arbeit an Bord eines im internationalen Verkehr betriebenen Schiffes in der 


Vertragspartei besteuert werden, in der sich der Ort der Geschäftsleitung des Unternehmens 


befindet, das die Schifffahrt betreibt (Art. 2 Abs. 1 Buchstaben e und j DBA-Insel-Man-


Schifffahrt). 


 


415 Gemäß Art. 3 Abs. 4 Satz 2 DBA-Insel-Man-Schifffahrt können die Vergütungen jedoch auch 


in der Vertragspartei besteuert werden, in der das Besatzungsmitglied ansässig ist. Eine 


Doppelbesteuerung wird nach Art. 3 Abs. 4 Satz 3 DBA-Insel-Man-Schifffahrt in diesem Fall 


durch die Vertragspartei, in der das Besatzungsmitglied ansässig ist, durch Anrechnung der 


nach Art. 3 Abs. 4 Satz 1 DBA-Insel-Man-Schifffahrt erhobenen Steuer vermieden. 


 


8.2.7 DBA-Saudi-Arabien (Luftfahrt) 2007 
 


416 Nach Art. 4 Abs. 1 DBA-Saudi-Arabien (Luftfahrt) können Vergütungen für unselbständige 


Arbeit, die an Bord eines Luftfahrzeugs ausgeübt wird, das von einem Luftfahrtunternehmen 


eines Vertragsstaats im internationalen Verkehr betrieben wird, nur in diesem Staat besteuert 


werden. 


 


417 Nach Art. 4 Abs. 2 DBA-Saudi-Arabien (Luftfahrt) sind Vergütungen, die ein Arbeitnehmer 


(Bodenpersonal) eines Luftfahrtunternehmens eines Vertragsstaats für unselbständige Arbeit in 


einer in dem anderen Vertragsstaat gelegenen Einrichtung dieses Unternehmens bezieht, für 


einen Zeitraum von vier Jahren nach seiner ersten Ankunft in dem anderen Staat von der Steuer 


befreit, vorausgesetzt, er ist Staatsangehöriger des erstgenannten Staates und war nicht 


unmittelbar vor Ausübung seiner unselbständigen Arbeit im anderen Staat ansässig. Diese 


Befreiung gilt nur für vier Arbeitnehmer pro Kj. und pro Unternehmen. 
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9 Rückfallklauseln nach DBA 


 


418 Um zu vermeiden, dass Vergütungen in keinem der beiden Vertragsstaaten einer Besteuerung 


unterliegen, enthalten einige DBA Bestimmungen, die gewährleisten sollen, dass Einkünfte 


oder Einkunftsteile nicht unversteuert bleiben. Diese Bestimmungen sind in den Abkommen 


unterschiedlich ausgestaltet; überwiegend handelt es sich um sog. „Subject-to-tax-Klauseln“, 


„Remittance-base-Klauseln“ oder um „Switch-over-Klauseln“. Nähere Ausführungen dazu 


enthält das BMF-Schreiben vom 20. Juni 2013, BStBl I S. 980. 


 


419 Insbesondere die nachfolgenden DBA enthalten eine Rückfallklausel (Stand 1. Januar 2023): 


- Art. 22 Abs. 2 Buchstabe e Nr. ii DBA-Armenien,  


- Art. 22 Abs. 2 Buchstabe e Nr. i DBA-Australien, 


- Art. 22 Abs. 1 Buchstabe a und Buchstabe e Doppelbuchstabe aa DBA-Bulgarien, 


- Art. 21 Abs. 1 Buchstabe e Nr. 1 DBA-Finnland,  


- Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a und Buchstabe e Doppelbuchstabe aa DBA-


Vereinigtes Königreich, 


- Art. 23 Abs. 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa DBA-Irland, 


- Nr. 16 Buchstabe d des Protokolls zu Art. 24 DBA-Italien, 


- Art. 22 Abs. 2 Buchstabe e Nr. i und ii DBA-Japan,  


- Art. 22 Abs. 1 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa DBA-Luxemburg,  


- Art. 22 Abs. 1 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa DBA-Niederlande, 


- Art. 23 Abs. 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa DBA-Norwegen, 


- Art. 23 Abs. 1 Satz 2 DBA-Schweden, 


- Art. 22 Abs. 2 Buchstabe a und Buchstabe e Nr. i DBA-Spanien, 


- Art. 23 Abs. 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa und f DBA-Tunesien, 


- Art. 22 Abs. 1 Buchstabe a und Buchstabe e Doppelbuchstabe aa DBA-Ungarn  


- Art. 23 Abs. 4 Buchstabe b DBA-USA. 


 


420 DBA-Rückfallklauseln, nach denen „Einkünfte“ aufgrund ihrer Behandlung im anderen 


Vertragsstaat nicht von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer ausgenommen werden, 


sind auch auf Teile von Einkünften anzuwenden (s. Tz. 56.1 OECD-MK zu Art. 23 


Abs. 4 OECD-MA, der im Rahmen der Einschränkung der Freistellungsmethode für die 
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Einkunftspositionen und Vermögensgegenstände („an item of income or capital“) abstellt). Für 


Veranlagungszeiträume ab dem VZ 2017 ergibt sich dies auch aus § 50d Abs. 9 Satz 4 EStG. 


 


421 Beispiel: 


Der in Deutschland ansässige Arbeitnehmer A wird in den Niederlanden für einen dort 


ansässigen Arbeitgeber tätig. Er übt seine Tätigkeit ausschließlich in den Niederlanden aus. 


Sein Arbeitslohn wird in den Niederlanden nach der dortigen „Experten- bzw. 30%-Regelung“ 


besteuert, d. h., dass neben weiteren steuerlichen Vergünstigungen 30 % seines Arbeitslohns in 


den Niederlanden steuerfrei bleiben. 


 


Lösung: 


Das Besteuerungsrecht über den Arbeitslohn steht den Niederlanden zu, weil Arbeitnehmer A 


seine Tätigkeit ausschließlich dort ausübt. Soweit der Arbeitslohn aufgrund der „Experten- 


bzw. 30%-Regelung“ in den Niederlanden keiner Besteuerung unterliegt, ist die „Subject-to-


tax-Klausel“ des DBA-Niederlande (Art. 22 Abs. 1 Buchst. a Satz 1 DBA-Niederlande) 


anzuwenden. Die Anwendung der „Subject-to-tax-Klausel“ des DBA-Niederlande wird nicht 


dadurch ausgeschlossen, dass die Niederlande einen Teil des Arbeitslohns besteuern (§ 50d 


Abs. 9 Satz 4 EStG). 


 


10 Konsultationsvereinbarungen 


 


422 Konsultationsvereinbarungen i. S. des Art. 25 Abs. 3 OECD-MA zwischen den zuständigen 


Behörden der Vertragsstaaten sowie Verordnungen zur Umsetzung von 


Konsultationsvereinbarungen i. S. des § 2 Abs. 2 AO werden durch die vorstehenden 


Regelungen nicht berührt. 


 


11 Streitbeilegungs- und Vorabverständigungsverfahren 


 


423 Die vorstehenden Regelungen stehen der Umsetzung eines Ergebnisses aus einem 


Streitbeilegungsverfahren nicht entgegen. 
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und Schiedsverfahren) vgl. BMF-Schreiben vom 27. August 2021, BStBl I S. 1495. 


 


425 Um zu einem frühen Zeitpunkt Rechts- und Planungssicherheit für die steuerliche Beurteilung 


eines zukünftigen grenzüberschreitenden Sachverhalts zu erhalten, hat der 


Abkommensberechtigte die Möglichkeit, ein Vorabverständigungsverfahren i. S. des § 89a AO 


gegen Gebühr zu beantragen. Gegenstand eines Vorabverständigungsverfahrens können 


sämtliche Fragen der Auslegung und Anwendung von DBA sein, die im Zeitpunkt der 


Antragsstellung noch nicht verwirklichte Sachverhalte betreffen. Auch der zum Steuerabzug 


verpflichtete Arbeitgeber ist berechtigt, einen Antrag auf Einleitung eines 


Vorabverständigungsverfahrens zu stellen (§ 89a Abs. 1 Satz 7 AO). 


 


12 Anwendungsregelungen 


 


426 Das BMF-Schreiben vom 3. Mai 2018, BStBl I S. 643 und das BMF-Schreiben vom 


22. April 2020, BStBl I S. 483 werden aufgehoben und durch dieses Schreiben ersetzt. 


 


427 Die vorstehenden Regelungen sind in allen offenen Fällen anzuwenden, sofern gesetzliche 


Regelungen dem nicht entgegenstehen. 


 


Dieses Schreiben wird im Bundesteuerblatt Teil I veröffentlicht.  


 


Im Auftrag 


 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







 


 
 


 
 


 


 


 


 


 
         


       
               


          
           


 
            


         


                         


       


         


  


 


           


        


         


             


          


              


 


 
                


         


        


     


 
   


 
  


 
     


 
 
 
  


          
 


Personalbereich 


 


Bescheinigung  zur  Vorlage  beim  Finanzamt  
Bestätigung  nach  §  50d  Abs.  8  EStG   


Für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeitnehmereinkünfte), die nach einem 
Doppelbesteuerungsabkommen von der Besteuerung in Deutschland freizustellen 
sind, wird die Steuerbefreiung gemäß § 50d Abs. 8 EStG nur dann gewährt, wenn der 
Arbeitnehmer nachweist, dass diese Einkünfte im anderen Staat tatsächlich besteuert 
wurden oder der ausländische Staat auf sein Besteuerungsrecht verzichtet hat. 


Zur Vorlage beim Finanzamt bestätigen wir unserem Mitarbeiter ___, geb. am ___, 


dass er als Angestellter der Deutschen Gesellschaft für Internationale 


Zusammenarbeit GmbH (GIZ) in der Zeit vom bis in dem Projekt ___ als 


entsandte Fachkraft im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit/ Technischen 


Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und ___ tätig gewesen 


ist. 


Das zuvor genannte Projekt wurde von der Deutschen Gesellschaft für Internationale 


Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche 


Zusammenarbeit und Entwicklung beauftragt wurde (Projektnummer ___), auf der 


Grundlage des Rahmenabkommens vom zwischen der Bundesrepublik 


Deutschland und ___ sowie auf der Grundlage des Projektabkommens / 


Sammelabkommens vom zwischen der Bundesrepublik Deutschland und ___ 


durchgeführt. 


Weiter bestätigen wir, dass das Einsatzland Deutschland nach Art. des 


genannten Rahmenabkommens von Vergütungen, die an im Rahmen der 


Technischen Zusammenarbeit entsandte Fachkräfte gezahlt werden, keine Steuern 


und sonstige öffentliche Abgaben erhebt. 


Eschborn, den 


DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
(GIZ) GmbH 


Leiter Gehalt 2 und Lohnsteuer Gehalt 2 und Lohnsteuer 


1-8.dotm 
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Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die umsatzsteuerliche 
Behandlung von Parkraumbewirtschaftungsverträgen Folgendes: 


I. Grundsätze des EuGH-Urteils vom 20. Januar 2022, C-90/20 


Mit Urteil vom 20. Januar 2022, C-90/20, Apcoa Parking Danmark, entschied der EuGH, dass 
die Kontrollgebühren, die eine mit dem Betrieb privater Parkplätze betraute Gesellschaft des 
Privatrechts in dem Fall erhebt, dass Kraftfahrer die allgemeinen Nutzungsbedingungen für 
diese Parkplätze nicht beachten, als Gegenleistung für eine Dienstleistung anzusehen sind, die 


www.bundesfinanzministerium.de 


1 
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Seite 2 im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gegen Entgelt erbracht wird 
und als solche der Mehrwertsteuer unterliegt. 


2 Zur Begründung dieser Entscheidung führte der EuGH im Wesentlichen zum einen aus, dass 
durch das Parken auf einem bestimmten Parkplatz ein Rechtsverhältnis zwischen der 
Verwalterin der Parkfläche und dem Kraftfahrer, der diesen Parkplatz benutzt hat, entstehe. 
Die Parteien übernehmen im Rahmen dieses Rechtsverhältnisses Rechte und Pflichten gemäß 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der betreffenden Parkflächen. 
Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung eines Parkplatzes durch die Verwalterin der 
Parkfläche, die in Absprache mit dem Grundstückseigentümer einen Parkplatz auf einem 
Privatgelände betreibt, und die Verpflichtung des betreffenden Kraftfahrers, neben den 
Parkgebühren bei etwaiger Nichteinhaltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen die 
Kontrollgebühren wegen vorschriftswidrigen Parkens zu zahlen.  


3 Zum anderen stellte er fest, dass die vom Dienstleistungserbringer empfangene Vergütung 
den tatsächlichen Gegenwert für die dem Leistungsempfänger erbrachte Dienstleistung 
darstelle. Die Kontrollgebühren weisen einen unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Parkdienstleistung auf und können mithin als integraler Bestandteil des Gesamtbetrags 
angesehen werden, den ein Kraftfahrer zahlen muss, wenn er sich dafür entscheidet, sein 
Fahrzeug auf einer der von dieser Gesellschaft verwalteten Parkfläche abzustellen. Außerdem 
entspreche die Höhe der Kontrollgebühr der Deckung eines Teils der Kosten, die mit der 
Erbringung der Dienstleistungen verbunden sind. 


II. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


4 Im Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 
zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 30. November 2023 - III C 2 - S 7220/22/10002 :013 
(2023/0981392), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wird in Abschnitt 1.3 nach Absatz 16a 
folgender Absatz 16b angefügt: 


„(16b) Kontrollgebühren, die ein mit dem Betrieb privater Parkplätze betrauter
Unternehmer von den Nutzern der Parkplätze für die Nichtbeachtung der allgemeinen
Nutzungsbedingungen dieser Parkplätze erhebt, stellen eine Vergütung für die 
Erbringung einer entgeltlichen Dienstleistung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG vom
Unternehmer an die Parkplatznutzer dar (vgl. EuGH-Urteil vom 20.01.2022 - C 90/20, 
BStBl II 2023 S. XXX).“ 







 
    
 


 
 


   
    


 


 


 
 


 
 


 
 


 


Seite 3 III. Anwendungsregelung 


5 Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


6 Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn der leistende Unternehmer bei der bis zum 
15. Dezember 2023 eingegangenen Zahlung von einem echten Schadensersatz ausgeht. 


Schlussbestimmungen 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
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Stattgebender Kammerbeschluss: Unterlassen einer
Vorlage an den EuGH gem Art 267 AEUV verletzt bei


Überschreitung des fachgerichtlichen Beurteilungsspiel-
raums das Recht auf den gesetzlichen Richter (Art 101
Abs 1 S 2 GG) - hier: steuerrechtliche Einkünftekorrek-
tur wegen Ausgestaltung von Darlehen zwischen kon-


zernangehörigen Gesellschaften mit Sitz in unterschied-
lichen EU-Mitgliedsstaaten - (konkludente) Annahme
eines "acte clair" bzw eines "acte éclairé" auf Grund-
lage der EuGH-Entscheidung "Hornbach-Baumarkt"


nicht nachvollziehbar - Gegenstandswertfestsetzung


 


Verfahrensgang
vorgehend BFH, 14. August 2019, Az: I R 34/18, Urteil


Tenor


1. Das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 14. August 2019 - I R 34/18 - verletzt die Beschwerde-
führerin in ihrem grundrechtsgleichen Recht aus Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes.
Das Urteil wird aufgehoben und die Sache an den Bundesfinanzhof zurückverwiesen.


2. Die Bundesrepublik Deutschland hat der Beschwerdeführerin ihre notwendigen Auslagen für
das Verfassungsbeschwerdeverfahren zu erstatten.


3. Der Gegenstandswert wird auf 10.000 Euro (in Worten: zehntausend Euro) festgesetzt.


Gründe


1 Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist die Problemstellung, ob der Bundesfinanzhof ver-
fassungsrechtlich verpflichtet war, die Frage, ob die von ihm gefundene Auslegung des § 1 Abs.
1 des Gesetzes über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz - AStG)
gegen die Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) verstößt, dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung
vorzulegen. Die Regelung in § 1 AStG zielt darauf ab, Einkünfte aus Geschäftsbeziehungen zum
Ausland zu korrigieren, die aufgrund einer Nahestehensbeziehung zwischen verbundenen Unter-
nehmen nicht zu fremdüblichen Bedingungen abgeschlossen wurden und dadurch zu einer Min-
derung von Besteuerungssubstrat geführt haben.


I.
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2 1. Die Beschwerdeführerin ist eine inländische offene Handelsgesellschaft, an der in den Streit-
jahren 2002 und 2004 ausschließlich juristische Personen beteiligt waren. Ihre Geschäftstätig-
keit umfasst die Ausstattung von Unternehmen mit Betriebstextilien, inklusive Waschen und Lie-
ferung von Bekleidung und Putztüchern. In den Streitjahren war die Beschwerdeführerin Allein-
gesellschafterin der A S.R.L., einer italienischen Kapitalgesellschaft. Auf Grundlage einer im Jahr
1998 getroffenen unternehmerischen Entscheidung investierte die A S.R.L. in die Erweiterung
ihrer Geschäftsaktivitäten in Italien. Die Finanzierung des neuen Wäschereibetriebs in Italien er-
folgte dabei teils durch Eigenmittel der A S.R.L., teils durch Erhöhung eines von der Beschwer-
deführerin gewährten Kontokorrentkredits. Der im Jahr 2001 fertiggestellte neue Betrieb in Itali-
en konnte seitens der A S.R.L. mangels behördlicher Genehmigung einer auch "abfallbehandeln-
den Tätigkeit" nicht im geplanten Umfang aufgenommen werden. Die A S.R.L. beauftragte da-
her im Zeitraum 2001 bis 2005 externe Dienstleister, die über die erforderlichen Genehmigun-
gen verfügten.


3 2. Im Jahr 2002 war eine nicht besicherte Forderung der Beschwerdeführerin gegenüber der
A S.R.L. aus einem Kontokorrentkredit in Höhe von ca. … Mio. Euro offen. Die Forderung wur-
de mit 4,57 % (Erstes Halbjahr 2002), 4,47 % (Zweites Halbjahr 2002), 3,14 % (Erstes Halb-
jahr 2004) beziehungsweise 3,13 % (Zweites Halbjahr 2004) verzinst. Der vereinbarte Zins lag
durchschnittlich zwei Prozentpunkte über dem amtlichen Basiszinssatz. Zum 31. Dezember
2002 verzichtete die Beschwerdeführerin gegen Besserungsschein auf einen Teil dieser Forde-
rung in Höhe von … Euro. In der Folge stieg die Forderung gegen die A S.R.L. bis Ende 2004 wie-
der auf ca. … Mio. Euro an. Die Beschwerdeführerin verzichtete sodann erneut gegen Besse-
rungsschein auf einen Teil dieser Forderung (… Euro). Die Beträge entsprachen dem nach An-
sicht der Vertragsbeteiligten wertlosen Teil der gegen die A S.R.L. gerichteten Forderungen aus
dem Kontokorrentkredit. Dabei war die A S.R.L. bereits im Jahr 2004 durch eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft in Italien darauf hingewiesen worden, dass dringend Kapitalmaßnahmen erfol-
gen müssten, um eine im Frühjahr 2005 drohende Überschuldung zu vermeiden.


4 3. Im Anschluss an eine Betriebsprüfung versagte das Finanzamt mit Bescheiden über die ge-
sonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für 2002 und 2004 vom 15.
August 2006 beziehungsweise vom 25. Februar 2010 den Betriebsausgabenabzug für Aufwen-
dungen, die der Beschwerdeführerin aus den genannten Teilwertabschreibungen auf Forderun-
gen gegenüber der A S.R.L. entstanden waren. Dabei gingen die Betriebsprüfung sowie die Ver-
anlagungsstelle von einer jeweils die Teilwertabschreibung rechtfertigenden Wertminderung der
Forderungen der Beschwerdeführerin aus, versagten den Betriebsausgabenabzug jedoch zu-
nächst mit Verweis auf die Vorschrift des § 8b Abs. 3 Körperschaftsteuergesetz (KStG) in der in
den Streitjahren geltenden Fassung. In dem sich anschließenden Einspruchsverfahren stützte
das Finanzamt die außerbilanziellen Hinzurechnungen sodann auf § 1 Abs. 1 AStG in der in den
Streitjahren geltenden Fassung.


5 4. Die hiergegen erhobene Klage vor dem Finanzgericht hatte Erfolg. Mit Gerichtsbescheid vom
29. August 2018 - 2 K 1744/16 - erkannte das Finanzgericht die geltend gemachten Teilwertab-
schreibungen auf die Darlehensforderungen an. Da Teilwertabschreibungen auf sogenannte ei-
genkapitalersetzende Darlehen nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) keine bei
der Gewinnermittlung unberücksichtigt bleibenden Gewinnminderungen im Sinne von § 8b Abs.
3 KStG in der Fassung bis zur Änderung durch das Jahressteuergesetz 2008 darstellten, sei ent-
gegen der von den Beteiligten zunächst vertretenen Auffassung § 1 AStG einschlägig.


6 a) Eine über § 1 Abs. 1 AStG ermöglichte Einkommenskorrektur könne sich aber nur auf jene Be-
träge beziehen, die durch einen nicht fremdvergleichsgerechten, zu niedrigen Preis beziehungs-
weise bei einem Darlehen durch zu niedrigen Zins bewirkt würden. Der in § 1 AStG in nationa-
les Recht umgesetzte Fremdvergleichsgrundsatz ("Dealing at arm's length"-Prinzip) ermögliche
hingegen keine Korrektur einer Abschreibung, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 Einkommensteu-
ergesetz (EStG) auf den Teilwert der Forderung auf Rückzahlung einer Darlehensvaluta vorzu-
nehmen sei, weil das in Art. 9 des von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) ausgearbeiteten Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung (OECD-Musterabkommen) verankerte "Dealing at arm's length"-Prinzip nach der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs insoweit eine Sperrwirkung entfalte.
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7 b) Der Zinssatz für das der A S.R.L. gewährte Darlehen habe − jeweils für einen Zeitraum von
sechs Monaten − im Jahr 2002 4,57 % beziehungsweise 4,47 % und im Jahr 2004 3,14 % be-
ziehungsweise 3,13 % betragen, wohingegen der amtliche Basiszinssatz im gleichen Zeitraum
2002 bei 2,57 % beziehungsweise 2,47 % und im Jahr 2004 bei 1,14 % beziehungsweise 1,13
% gelegen habe. Unter diesen Umständen habe die Höhe der Verzinsung in angemessener Wei-
se dem Umstand Rechnung getragen, dass das Darlehen an die italienische Tochtergesellschaft
ungesichert gewährt worden sei. Somit könne auch in Bezug auf die Verzinsung nicht von einer
fremdunüblichen Vorteilsgewährung der Beschwerdeführerin an die Tochtergesellschaft im Sin-
ne von § 1 Abs. 1 AStG gesprochen werden.


8 c) Hinsichtlich der Teilwertabschreibung auf die Darlehensforderungen habe die Betriebsprüfung
ergeben, dass in Übereinstimmung mit den Beteiligten zum Zeitpunkt des Forderungsverzichts
unter Berücksichtigung der zukünftig zu erwartenden Entwicklung von einer nicht werthaltigen
Forderung auszugehen gewesen sei. Darüber hinaus habe das Finanzamt ausgeführt, dass be-
züglich der Hingabe der Darlehensmittel von Anfang an nicht mit einer Realisierung des Rück-
zahlungsanspruchs habe gerechnet werden können.


9 5. Auf die hiergegen erhobene Revision des Finanzamts hob der Bundesfinanzhof die Entschei-
dung des Finanzgerichts vom 29. August 2018 mit Urteil vom 14. August 2019 - I R 34/18 - auf
und wies die Klage der Beschwerdeführerin ab. Das Finanzgericht habe sich zwar nicht mit dem
Vorbringen des Finanzamts auseinandergesetzt, dass für das Darlehen von Anfang an keine
Rückzahlungsabsicht bestanden habe und dieses daher steuerrechtlich nicht anzuerkennen sei.
Diese Frage könne jedoch offen bleiben, da sowohl im Falle einer durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlassten Einlage als auch bei einem steuerrechtlich anzuerkennenden Darlehen die
Gewinnminderung außerbilanziell zu berichtigen sei. Bei einer Einlage wäre eine gewinnmin-
dernde Teilwertabschreibung gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG ausgeschlossen. Im Falle eines be-
trieblich veranlassten Darlehens ergäbe sich die Einkünftekorrektur aus § 1 AStG.


10 a) Zwar habe das Finanzgericht zu der Frage, ob die fehlende Besicherung der Darlehensrück-
zahlungsforderung dem entspreche, was ein fremder, nicht mit der A S.R.L. verbundener Dar-
lehensgeber (ex ante) vereinbart hätte, keine ausdrücklichen Feststellungen getroffen, da es
nach der früheren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur abkommensrechtlichen Sperrwir-
kung des Art. 9 Abs. 1 OECD-Musterabkommen hierauf - namentlich auf den "Grund" des Ver-
einbarten (Üblichkeit der Konditionen, Ernsthaftigkeit; vgl. BFHE 248, 170 <176 Rn. 19>) - nicht
angekommen sei. An dieser Rechtsprechung halte der Bundesfinanzhof indes nicht fest. Viel-
mehr ermögliche der Korrekturbereich des Art. 9 Abs. 1 OECD-Musterabkommen auch die Neu-
tralisierung der gewinnmindernden Ausbuchung einer Darlehensforderung oder einer Teilwert-
abschreibung hierauf. Zur Begründung nahm der Bundesfinanzhof auf das - durch Beschluss
der 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 4. März 2021 - 2 BvR
1161/19 - aufgehobene - Urteil des Bundesfinanzhofs vom 27. Februar 2019 - I R 73/16 - (BFHE
263, 525 <531 f. Rn. 24 ff.>) Bezug. Weiter führte es aus, für den im Streitfall anwendbaren Art.
9 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzungen vom 18. Oktober 1989 (BGBl II 1990 S.
743) gelte insoweit nichts anderes.


11 b) Die Prüfung anhand dessen, was fremde Dritte vereinbart hätten (§ 1 Abs. 1 AStG), sei auch
nicht aufgrund des sogenannten Rückhalts im Konzern entbehrlich. Entgegen der bisherigen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, wonach es fremdvergleichsgerecht sein könne, bei ei-
ner Darlehensgewährung zwischen Kapitalgesellschaften in einem Konzern von Sicherheiten ab-
zusehen (vgl. BFHE 250, 386 <389 Rn. 13>), beschreibe der Topos des sogenannten Konzern-
rückhalts lediglich den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen der Unternehmensverflechtung
und bringe die Üblichkeit zum Ausdruck, innerhalb eines Konzerns Kreditansprüche nicht wie
unter Fremden abzusichern. Eine fremdübliche (werthaltige) Besicherung des Rückzahlungsan-
spruchs im Sinne einer aktiven Einstandsverpflichtung könne allein in den Einflussnahmemög-
lichkeiten des beherrschenden Gesellschafters auf den Darlehensnehmer jedoch nicht gesehen
werden. Auch insoweit werde auf das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 27. Februar 2019 - I R
73/16 - (BFHE 263, 525 <528 f. Rn. 13, 18>) Bezug genommen.
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12 c) Die vom Finanzgericht festgestellten Umstände (§ 118 Abs. 2 Finanzgerichtsordnung - FGO)
ließen es als ausgeschlossen erscheinen, dass ein nicht mit der A S.R.L. verbundener Darlehens-
geber dieser das mit der Beschwerdeführerin vereinbarte Kontokorrentdarlehen ohne werthalti-
ge Sicherheiten gewährt hätte. Dabei sei insbesondere zu berücksichtigen, dass sich die A S.R.L.
in einer dauerdefizitären Situation befunden habe; auch sei − noch nicht einmal ansatzweise −
erkennbar, dass − nach Maßgabe dessen, was fremde Dritte vereinbart hätten − der vereinbar-
te Zinssatz, der durchschnittlich zwei Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz gelegen
habe, die fehlende Besicherung und das hiermit verbundene Ausfallrisiko hätte kompensieren
können. Einer Zurückverweisung der Sache an das Finanzgericht zur weiteren Sachaufklärung
bedürfe es bei dieser Sachlage nicht.


13 d) Weiter sei die Einkünfteminderung im Sinne von § 1 Abs. 1 AStG durch ("dadurch") die fehlen-
de Besicherung eingetreten. Zur Begründung nahm der Bundesfinanzhof erneut auf sein Urteil
vom 27. Februar 2019 (BFHE 263, 525 <531 Rn. 23>) Bezug.


14 e) Auch das Unionsrecht widerspreche nicht einer Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG.


15 aa) Zwar habe der Gerichtshof der Europäischen Union mit seiner "Hornbach-Baumarkt"-Ent-
scheidung (EuGH, Urteil vom 31. Mai 2018 - C-382/16 -, EU:C:2018:366, Rn. 56) für die unent-
geltliche Übernahme von Garantie- und Patronatszusagen im Rahmen seiner Erwägungen zur
Verhältnismäßigkeit erkannt, dass das wirtschaftliche Eigeninteresse der Konzernobergesell-
schaft an ihren Beteiligungsgesellschaften sowie die gewisse Verantwortung als Gesellschafterin
bei der Finanzierung dieser Gesellschaften Geschäftsabschlüsse unter nicht fremdüblichen Be-
dingungen rechtfertigen ("erklären") und damit einer Berichtigung nach § 1 AStG entgegenste-
hen könnten. Diese Einschränkung komme vorliegend jedoch nicht zum Tragen.


16 bb) Der Senat habe in seinem Urteil vom 27. Februar 2019 (BFHE 263, 525 <528 f. Rn. 13, 18>)
ausgeführt, dass dann, wenn die Ausreichung von Fremdkapital durch einen Gesellschafter eine
unzureichende Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenkapital ausgleiche und diese Finanzierung
die Voraussetzung dafür sei, dass die darlehensempfangende Gesellschaft die ihr zugedachte
wirtschaftliche Funktion (weiter) erfüllen könne, eine unterschiedliche Behandlung von Einlage
und Darlehensausfall mit Rücksicht auf den unionsrechtlich anerkannten Geltungsanspruch der
Gewinnabgrenzung nach Maßgabe fremdüblicher Bedingungen ausgeschlossen sei. Nichts an-
deres gelte für den Streitfall.


17 cc) Soweit im Schrifttum eingewandt werde, dass eine Korrektur über § 1 Abs. 1 AStG nur dann
mit dem Unionsrecht vereinbar sei, wenn rein künstliche Konstruktionen zur missbräuchlichen
Gewinnverlagerung vorlägen, sei dem nicht zu folgen. Diese Auffassung stehe mit den Aussa-
gen des Gerichtshofs der Europäischen Union in der "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung nicht
in Einklang. Vielmehr habe dieser in seiner Entscheidung ausgeführt, dass die deutsche Regie-
rung keine Gefahr einer Steuerumgehung, also weder das Vorliegen einer rein künstlichen Ge-
staltung noch die Absicht einer Gewinnminderung in der Bundesrepublik Deutschland, geltend
gemacht habe. Nur "unter diesen Umständen", also wenn gerade keine Gefahr einer Steuerum-
gehung, insbesondere keine rein künstliche Gestaltung vorliege, könnten wirtschaftliche Grün-
de − deren Vorhandensein von den nationalen Gerichten festzustellen sei (EuGH, Urteil vom
31. Mai 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16, EU:C:2018:366, Rn. 57) − den Abschluss eines
Rechtsgeschäfts unter nicht fremdüblichen Bedingungen rechtfertigen (EuGH, Urteil vom 31.
Mai 2018, Hornbach-Baumarkt, EU:C:2018:366, Rn. 56). Hieraus folge, dass bei Vorliegen einer
rein künstlichen Gestaltung eine Korrektur über § 1 Abs. 1 AStG "per se" mit dem Unionsrecht
in Einklang stehe. Liege demgegenüber keine rein künstliche Gestaltung vor, müsse das natio-
nale Gericht wirtschaftliche Gründe − sofern solche vorlägen − berücksichtigen und diese im
Rahmen einer Abwägung daran messen, mit welchem Gewicht die jeweils zu beurteilende Ab-
weichung vom Maßstab des Fremdüblichen in den Territorialitätsgrundsatz und die hierauf grün-
dende Zuordnung der Besteuerungsrechte eingreife (vgl. Urteil in BFHE 263, 525 <533 f. Rn.
33>).


II.


18 Die Beschwerdeführerin wendet sich mit ihrer Verfassungsbeschwerde gegen das im Revisions-
verfahren ergangene Urteil des Bundesfinanzhofs vom 14. August 2019 und rügt die Verletzung
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von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. Nach Maßgabe der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten
Maßstäbe liege eine unhaltbare Handhabung der Vorlagepflicht aus Art. 267 Abs. 3 AEUV wegen
Unvollständigkeit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Verhältnis-
mäßigkeit der Regelung des § 1 Abs. 1 AStG vor.


19 1. Anders als der Bundesfinanzhof in der angegriffenen Entscheidung ausführe, sei weder durch
die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union im Allgemeinen noch durch des-
sen "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung im Besonderen geklärt, ob und gegebenenfalls welche
wirtschaftlichen Gründe der Steuerpflichtige für die Vereinbarung eines fremdunüblich besicher-
ten Darlehens an eine im EU-Ausland ansässige Tochtergesellschaft geltend machen könne, die
einer Berichtigung nach § 1 Abs. 1 AStG entgegenstehen könnten. Diese für die Beschwerdefüh-
rerin im fachgerichtlichen Verfahren entscheidungserhebliche Frage des Unionsrechts sei durch
die bestehende Rechtsprechung noch nicht erschöpfend beantwortet. Eine Fortentwicklung der
Rechtsentwicklung erscheine daher nicht nur als entfernte Möglichkeit.


20 a) Die "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union und ins-
besondere deren Reichweite sei in der Fachöffentlichkeit kritisch diskutiert worden. Dem eher
restriktiven Verständnis der Finanzverwaltung stehe die Auffassung vornehmlich der Berater-
schaft gegenüber, wonach die Entscheidung deutlich über den Einzelfall hinausgehe. Nach Auf-
fassung der Beschwerdeführerin verdeutlichten sowohl das angeführte Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 6. Dezember 2018 (BStBl I S. 1305) als auch die in der Be-
schwerdeschrift zitierten Literaturstimmen (Schreiber/Greil, DB 2018, 2527; Eggert, BB 2019,
417; Kunert/Eberhardt, StuB 2019, 190; Bühl/Thomson, IWB 2019, 212; Schwenke, DB 2018,
2329; Graw, DB 2018, 2655; Uterhark/Nagler, IStR 2018, 467), dass die Frage, aus welchen −
in der Stellung des Gesellschafters begründeten − wirtschaftlichen Gründen die Vereinbarung
fremdunüblicher Bedingungen vor dem Hintergrund der Einkünftekorrektur des § 1 Abs. 1 AStG
steuerrechtlich unschädlich sein könne, auch nach der "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung völ-
lig offen sei.


21 b) Die nationalen Gerichte, die nach der "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung des Gerichtshofs
der Europäischen Union aufgefordert seien, die für eine Ausnahme vom Fremdvergleichsgrund-
satz erforderlichen "wirtschaftlichen Gründe" festzustellen, hätten noch keine Orientierung für
den vom Gerichtshof der Europäischen Union geforderten "Motivtest". Eine Fortentwicklung der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erscheine vor diesem Hintergrund
nicht nur als "entfernte Möglichkeit", sondern geradezu geboten.


22 2. Dies belege auch die verfahrensgegenständliche Entscheidung des Bundesfinanzhofs, da die-
ser die ihm vom Gerichtshof der Europäischen Union auferlegte Feststellung, ob die Beschwer-
deführerin wirtschaftliche Gründe für die fremdunüblich unbesicherte Hingabe des Darlehens
an die A S.R.L. habe geltend machen können, ersichtlich nicht getroffen habe. Statt eines "Mo-
tivtests" habe der Bundesfinanzhof eine Gleichsetzung von Fremd- und Eigenkapitalhingabe
für Zwecke der Gewinnabgrenzung vorgenommen, was etwas völlig anderes sei und wofür sich
in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union keine Anhaltspunkte fänden.
Auch bleibe der Bundesfinanzhof einen entsprechenden Nachweis schuldig und nehme ledig-
lich an, dass eine unterschiedliche Behandlung von Einlage und Darlehensausfall mit Rücksicht
auf den unionsrechtlich anerkannten Geltungsanspruch der Gewinnabgrenzung nach Maßgabe
fremdüblicher Bedingungen ausgeschlossen sei, ohne eine Grundlage für diese Annahme anzu-
führen.


23 a) In der Konsequenz wäre eine Geltendmachung wirtschaftlicher Gründe im Sinne der "Horn-
bach-Baumarkt"-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union für die Hingabe eines
unbesicherten, eigenkapitalersetzenden Darlehens ausgeschlossen. Dies lasse jedoch den han-
dels- und steuerbilanziellen Unterschied zwischen gesellschaftsrechtlicher Einlage und eigenka-
pitalersetzendem Darlehen unberücksichtigt. Wegen ihrer bilanziellen Eigenständigkeit könnten
eigenkapitalersetzende Darlehen nur dann steuerlich wie Eigenkapital behandelt werden, wenn
dies ausdrücklich gesetzlich angeordnet sei. Eine derartige Gleichstellung von eigenkapitaler-
setzenden Darlehen mit steuerlichem Eigenkapital sei aber erst für Veranlagungszeiträume ab
2008 durch § 8b Abs. 3 Sätze 4 bis 7 KStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2008 (JStG
2008, BGBl I 2007 S. 3150) geschaffen worden.
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24 b) Die vom Bundesfinanzhof in der angegriffenen Entscheidung vorgenommene Gleichsetzung
führe dazu, dass die Regelung des § 8b Abs. 3 Sätze 4 bis 7 KStG in der Fassung des Jahressteu-
ergesetzes 2008 auf grenzüberschreitende Sachverhalte faktisch schon vor ihrem Inkrafttreten
zur Anwendung komme. Ungeachtet der fehlenden Begründung der Gleichsetzung überrasche
diese Auffassung, weil mit ihr jeglicher Nachweis von wirtschaftlichen Gründen in Sanierungsfäl-
len ausgeschlossen werde. Der darin liegende Widerspruch mit der "Hornbach-Baumarkt"-Ent-
scheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union liege auf der Hand, da dieser in seiner Ent-
scheidung von der Zulässigkeit auch schuldrechtlicher Stützungsmaßnahmen in der Krise der
von diesen Stützungsmaßnahmen begünstigten Gesellschaft ausgehe.


25 c) Die von der Bundesrepublik Deutschland bereits in der Vergangenheit erfolgte Berufung auf
den unionsrechtlich anerkannten Geltungsanspruch der Gewinnabgrenzung für eine als gerecht-
fertigt angesehene Gleichbehandlung von Wertverlusten auf gesellschaftsrechtliche Einlagen
mit Wertverlusten auf eigenkapitalersetzende Darlehen sei vom Gerichtshof der Europäischen
Union bislang zurückgewiesen worden (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Dezember 2002, Lankhorst-
Hohorst, C-324/00, EU:C:2002:749, Rn. 34). Daher widerspreche die vom Bundesfinanzhof be-
züglich eines "unionsrechtlich anerkannten Geltungsanspruchs der Gewinnabgrenzung" gezoge-
ne Schlussfolgerung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union.


26 3. Aus diesem Grund hätte der Bundesfinanzhof ein Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art.
267 Abs. 3 AEUV an den Gerichtshof der Europäischen Union stellen müssen, ob bei Hingabe un-
besicherter, eigenkapitalersetzender Darlehen die Geltendmachung wirtschaftlicher Gründe im
Sinne der "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung ausgeschlossen sei mit der Folge, dass Teilwert-
abschreibungen auf unbesicherte, eigenkapitalersetzende Darlehen nach § 1 AStG ohne Aus-
nahme aberkannt werden dürften.


27 4. Diese Frage sei für das fachgerichtliche Verfahren auch entscheidungserheblich. Würde der
Gerichtshof der Europäischen Union der Beschwerdeführerin das Recht zugestehen, wirtschaft-
liche Gründe für die fremdunüblichen Darlehensbedingungen darzulegen, entfiele gegebenen-
falls die Möglichkeit einer Gewinnkorrektur nach § 1 AStG. Der Bundesfinanzhof könne dann nur
für den Fall, dass das Darlehen als gesellschaftsrechtliche Einlage zu qualifizieren sei, eine Kor-
rektur der Teilwertabschreibung nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG in Erwägung ziehen. Da hierzu
aber weitere Tatsachenfeststellungen erforderlich wären, hätte der Bundesfinanzhof bei Beach-
tung der Vorlagepflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin
entscheiden dürfen.


III.


28 1. Die Verfassungsbeschwerde ist gemäß § 94 Abs. 2 und 3 BVerfGG dem Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz sowie dem im Ausgangsverfahren beklagten Finanzamt zu-
gestellt worden. Die Akten des Ausgangsverfahrens wurden beigezogen.


29 2. Das Bundesministerium der Finanzen hat namens der Bundesregierung Stellung genommen
und im Wesentlichen geltend gemacht:


30 a) Die Verfassungsbeschwerde sei nicht zur Entscheidung anzunehmen, da sie unzulässig sei
(aa) und keine Annahmegründe vorlägen (bb).


31 aa) Die Verfassungsbeschwerde sei bereits unzulässig, da die Beschwerdeführerin gegen den
Grundsatz der formellen Subsidiarität verstoßen habe. Denn durch ihren im Revisionsverfahren
schriftsätzlich erklärten Verzicht auf mündliche Verhandlung habe sie eine Möglichkeit ausgelas-
sen, auf der Ebene der Fachgerichtsbarkeit auf ein Vorabentscheidungsersuchen hinzuwirken.
Es wäre der Beschwerdeführerin unbenommen geblieben, eine Vorlage an den Gerichtshof der
Europäischen Union zu Protokoll anzuregen und hierzu in der mündlichen Verhandlung entspre-
chend auszuführen.


32 Darüber hinaus habe die Beschwerdeführerin einen Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG
nicht hinreichend substantiiert dargelegt. Der Bundesfinanzhof sei seiner Pflicht, die Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union in die finanzgerichtliche Praxis umzusetzen, in
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vertretbarer Weise nachgekommen. Dass sich die Beschwerdeführerin ein anderes steuerrecht-
liches Ergebnis erhofft habe, führe nicht zu einer Verletzung spezifischen Verfassungsrechts.


33 bb) Weiter stehe der Annahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung entgegen, dass
die Annahmevoraussetzungen des § 93a Abs. 2 BVerfGG nicht vorlägen.


34 Der Verfassungsbeschwerde komme keine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung im
Sinne von § 93a Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG zu. Die mit der Verfassungsbeschwerde aufgewor-
fene Frage, wann eine fehlende Vorlage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV eine Verletzung des Art. 101
Abs. 1 Satz 2 GG darstelle, sei geklärt. Das Bundesverfassungsgericht stelle keine "Revisionsin-
stanz" dar und prüfe im Rahmen einer Urteilsverfassungsbeschwerde nur die Verletzung spezifi-
schen Verfassungsrechts. Hinzu komme, dass der Bundesfinanzhof klargestellt habe, dass er in
künftigen Entscheidungen nicht schematisch entscheiden, sondern eine am Einzelfall orientier-
te Abwägung dahingehend vornehmen werde, mit welchem Gewicht die jeweils zu beurteilen-
de Abweichung vom Maßstab des Fremdüblichen in den Territorialitätsgrundsatz und die hierauf
gegründete Zuordnung der Besteuerungsrechte eingreife.


35 Auch die Voraussetzungen des § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG lägen nicht vor, da der Ver-
fassungsbeschwerde eine hinreichende Aussicht auf Erfolg nicht zukomme.


36 b) Ungeachtet dessen sei die Verfassungsbeschwerde unbegründet. Der Bundesfinanzhof sei
nicht verpflichtet gewesen, die Rechtssache dem Gerichtshof der Europäischen Union nach Art.
267 Abs. 3 AEUV vorzulegen und habe eine entsprechende Vorlagepflicht jedenfalls auch nicht
grundsätzlich verkannt.


37 Insbesondere habe er nicht willkürlich das Vorliegen eines "acte clair" oder eines "acte éclairé"
angenommen, sondern sich mit der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union hinreichend auseinandergesetzt und seine Entscheidung hieran orientiert. Der
Bundesfinanzhof habe in vertretbarer Weise einen "acte éclairé" angenommen (aa). Das ange-
griffene Urteil des Bundesfinanzhofs sei auch sachgerecht und stehe im Einklang mit der Ziel-
setzung des Gerichtshofs der Europäischen Union (bb).


38 aa) Die Annahme des Bundesfinanzhofs, die Rechtslage sei durch die Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt, sei vertretbar. Wie das angegriffene Ur-
teil verdeutliche, habe der Bundesfinanzhof sowohl die Relevanz als auch die zentrale Aussa-
ge der "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union erkannt.
Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung lasse sich der angegriffenen
Entscheidung gerade nicht entnehmen, dass der Bundesfinanzhof die Möglichkeit des Vorlie-
gens wirtschaftlicher Gründe im Sinne der "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung des Gerichtshofs
der Europäischen Union für den konkreten Fall nicht berücksichtigt habe. Vielmehr sei davon
auszugehen, dass der Bundesfinanzhof eine Abwägung vorgenommen habe, nach der die Ein-
künftekorrektur im Zusammenhang mit einem nicht fremdüblichen Kapitalsubstanzverlust zum
unverzichtbaren Kernbereich der Wahrung der mitgliedstaatlichen Besteuerungsrechte gehöre,
und in diesem Kontext wirtschaftliche Gründe, die in der Gesellschafterstellung des Darlehens-
gebers lägen, die Wahrung des Fremdvergleichs nicht verdrängen könnten.


39 Dass die vom Bundesfinanzhof vorgenommene Auslegung der "Hornbach-Baumarkt"-Entschei-
dung im Streitfall vertretbar gewesen sei, ergebe sich unmittelbar aus der entsprechenden Ent-
scheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union selbst. Danach könnten Unterschiede in der
steuerlichen Behandlung von Steuerpflichtigen je nach dem Ort des Sitzes der Gesellschaften,
mit denen die nicht fremdüblichen Bedingungen vereinbart worden seien, eine Beschränkung
der Niederlassungsfreiheit darstellen. Aus der Verwendung des Begriffs "können" ergebe sich,
dass es auf die Subsumtion durch das Fachgericht im Einzelfall ankomme.


40 Der Gerichtshof der Europäischen Union habe den Sinn und Zweck des § 1 AStG, die territoria-
le Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten zu wahren und ausgewogen aufzuteilen,
explizit als berechtigten Rechtfertigungsgrund anerkannt. Diesem "zwingenden Grund des All-
gemeininteresses" habe der Bundesfinanzhof im Rahmen einer abwägenden Entscheidung zur
Geltung verholfen. Es sei nicht Aufgabe des Gerichtshofs der Europäischen Union, diese Abwä-
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gung als "Berufungsgericht" im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens im Einzelfall zu
überprüfen.


41 Die Auslegung der "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung durch den Bundesfinanzhof werde auch
von Stimmen in der Literatur geteilt (Rasch/Chwalek/Bühl, ISR 2018, 275 <277, 279>; Schrei-
ber/Greil, DB 2018, 2527 <2534>). Demnach könnten Verrechnungspreisvorschriften zwar dis-
kriminierend sein. Dies sei jedoch gerechtfertigt, soweit sie angemessen seien und nicht über
das Nötigste hinausgingen beziehungsweise die besonderen persönlichen Verhältnisse der
Transaktionspartner berücksichtigt würden.


42 Dem stehe auch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 6. Dezember 2018
(BStBl I S. 1305) nicht entgegen. Dieses sehe vor, dass eine Korrektur nach § 1 AStG zu unter-
bleiben habe, "soweit" der Steuerpflichtige sachbezogene, wirtschaftliche Gründe nachweisen
könne, die eine vom Fremdvergleichsgrundsatz abweichende Vereinbarung "erforderten", um
die sonst bedrohte wirtschaftliche Existenz der dem Steuerpflichtigen nahestehenden Person zu
sichern. In welchem Ausmaß die jeweiligen − vom Steuerpflichtigen nachzuweisenden − wirt-
schaftlichen Gründe eine vom Fremdvergleichsgrundsatz abweichende Vereinbarung "erforder-
ten", bedürfe einer Abwägung im Einzelfall, wie sie der Bundesfinanzhof gerade vorgenommen
habe.


43 Die Ausführungen des Bundesfinanzhofs in seinem Urteil vom 27. Februar 2019 - I R 73/16 -
(BFHE 263, 525 <534 Rn. 35>), dass eine unterschiedliche Behandlung von Einlage und Dar-
lehensausfall mit Rücksicht auf den unionsrechtlich anerkannten Geltungsanspruch der Ge-
winnabgrenzung nach Maßgabe fremdüblicher Bedingungen ausgeschlossen sei, gälten für den
Streitfall entsprechend.


44 Die nach Auffassung der Beschwerdeführerin unbeantwortete (Vorlage-)Frage, ob die Geltend-
machung wirtschaftlicher Gründe für die Darlehenshingabe ohne hinreichende Besicherung
ausgeschlossen sei, sei bereits dahingehend geklärt, dass es auf eine Abwägung im Einzelfall
ankomme. Dabei sei zu betonen, dass die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall
nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union gerade Sache der nationa-
len Fachgerichte sei. Angreifbar wäre lediglich ein unvertretbares Überschreiten dieses Beurtei-
lungsspielraums. Dies sei im Streitfall nicht der Fall, da die Erwägungen des Bundesfinanzhofs
sachgerecht seien. Der Bundesfinanzhof habe den ihm als höchstem nationalen Fachgericht er-
öffneten Beurteilungsspielraum nicht in unvertretbarer Weise überschritten.


45 bb) Darüber hinaus trage die angegriffene Entscheidung der durch den Gerichtshof der Europäi-
schen Union vorgegebenen Zielsetzung gerade Rechnung.


46 Gefahren für die vom Gerichtshof der Europäischen Union ausdrücklich anerkannte Notwendig-
keit, die ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zu wahren, erwüchsen vor allem
aus denjenigen Möglichkeiten der Steuergestaltung, die international tätigen Konzernen zur Ver-
fügung stünden. Traditionell seien dabei die Vereinbarung künstlich hoher Lizenzgebühren oder
Darlehenszinssätze beliebte Mittel zur Gewinnverschiebung gewesen. Dasselbe Ziel könne da-
durch erreicht werden, dass eine deutsche Gesellschaft ein kaum oder gar nicht besichertes
Darlehen an eine mit ihr verbundene im Ausland ansässige Gesellschaft vergebe und anschlie-
ßend erlasse.


47 Ein vergleichbarer Sachverhalt liege bei gleichwohl "unklarer Motivlage" dem Streitfall zugrun-
de. Der für das unbesicherte Darlehen vereinbarte Zinssatz habe durchschnittlich lediglich zwei
Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz gelegen, obwohl sich die italienische Kapital-
gesellschaft in einer finanziell prekären Situation befunden habe. Eine steuerliche Anerkennung
der erlassbedingten Verluste würde den Fremdvergleich faktisch aushebeln und eine neue Ka-
tegorie der Möglichkeiten zu Steuervermeidung schaffen. Dies würde der Notwendigkeit einer
ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis gerade widersprechen.


48 Der Vortrag der Beschwerdeführerin, die Entscheidung des Bundesfinanzhofs mache die Gel-
tendmachung wirtschaftlicher Gründe für die Hingabe eines fremdunüblich unbesicherten eigen-
kapitalersetzenden Darlehens unmöglich, sei in dieser Absolutheit nicht richtig. Denn nach der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs komme es gerade auf den Umfang der Abweichung vom
Fremdvergleich an. Hierdurch werde ein objektiv nachvollziehbares Kriterium aufgestellt. Die
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von der Beschwerdeführerin präferierte Lösung würde dagegen in der Praxis zu einer Abschaf-
fung des Fremdvergleichs führen.


49 Somit habe der Bundesfinanzhof annehmen dürfen, dass sein Urteil die Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union sachgerecht umsetze und eine Pflicht zu einer Vorlage nicht
bestehe.


IV.


50 Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an. Die Annahme ist zur
Durchsetzung des grundrechtsgleichen Rechts der Beschwerdeführerin aus Art. 101 Abs. 1 Satz
2 GG angezeigt (§ 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). Die Voraussetzungen für eine stattgeben-
de Kammerentscheidung liegen insoweit vor (§ 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Die Verfassungsbe-
schwerde ist zulässig und unter Berücksichtigung der bereits hinreichend geklärten Maßstäbe
zu Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG auch offensichtlich begründet.


51 1. Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig.


52 a) Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu der von ihr gerügten Verletzung ihrer Rechte
aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG genügen den Darlegungs- und Substantiierungsanforderungen
der § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG, da sie die Umstände, aus denen sich die Möglichkeit eines
Verfassungsverstoßes ergeben soll, in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht im erforderlichen
Maß erkennen lassen.


53 b) Dabei ist die Beschwerdeführerin als Personenhandelsgesellschaft auch beschwerdebefugt.
Sie rügt eine Verletzung ihres grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG.


54 Zwar ist eine von einer Personengesellschaft gegen eine einheitliche und gesonderte Gewinn-
feststellung erhobene Verfassungsbeschwerde nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts mangels eigener Betroffenheit grundsätzlich unzulässig (vgl. BVerfG, Beschluss
der 3. Kammer des Ersten Senats vom 26. Februar 1987 - 1 BvR 1441/86 -, juris; Beschluss der
1. Kammer des Zweiten Senats vom 24. November 1988 - 2 BvR 1694/87 -, juris; Beschluss der
2. Kammer des Zweiten Senats vom 5. Juni 2013 - 2 BvR 2677/11 -, juris, Rn. 6).


55 Dies gilt aber in Anbetracht der im fachgerichtlichen Verfahren gegebenen Parteifähigkeit (§
124 Abs. 1 HGB, § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO) nicht für die Geltendmachung der Verfahrensgrundrech-
te. Insoweit macht die Personengesellschaft keine fremden Rechte geltend, sondern ist als Ver-
fahrensbeteiligte des fachgerichtlichen Verfahrens selbst betroffen (vgl. BVerfGE 3, 359 <363>;
19, 52 <55 f.>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 2. September 2002 - 1
BvR 1103/02 -, Rn. 6).


56 c) Schließlich steht der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde auch nicht der Grundsatz der
Subsidiarität entgegen.


57 aa) Eine Verfassungsbeschwerde genügt nicht den Anforderungen des § 90 Abs. 2 Satz 1
BVerfGG, wenn der Beschwerdeführer den Rechtsweg lediglich formal erschöpft hat. Er muss
vielmehr vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde alle nach Lage der Sache zur Verfügung ste-
henden prozessualen Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung
in dem unmittelbar mit ihr zusammenhängenden sachnächsten Verfahren zu verhindern oder zu
beseitigen (vgl. BVerfGE 112, 50 <60>; stRspr).


58 Die Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens sind allerdings grundsätzlich nicht gehalten,
Rechtsausführungen zu machen, sofern nicht das einfache Verfahrensrecht rechtliche Darlegun-
gen verlangt. Dementsprechend obliegt es dem Beschwerdeführer im Ausgangsverfahren einer
Verfassungsbeschwerde lediglich, den Sachverhalt so darzulegen, dass eine verfassungsrecht-
liche Prüfung möglich ist; diese ist dann von den Gerichten vorzunehmen. Der Beschwerdefüh-
rer muss das fachgerichtliche Verfahren nicht im Sinne eines vorgezogenen Verfassungsrechts-
streits führen (vgl. BVerfGE 112, 50 <60 ff.>; 129, 78 <93>).
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59 bb) Etwas anderes kann in Fällen gelten, in denen bei verständiger Einschätzung der Rechtsla-
ge und der jeweiligen verfahrensrechtlichen Situation ein Begehren nur Aussicht auf Erfolg ha-
ben kann, wenn verfassungsrechtliche Erwägungen in das fachgerichtliche Verfahren eingeführt
werden (vgl. BVerfGE 112, 50 <62>; 129, 78 <93>). Weiter ist zu beachten, dass die Rüge der
Verletzung von Verfahrensgrundrechten, insbesondere von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 und Art. 103
Abs. 1 GG, nicht mehr im Verfahren der Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden kann,
wenn nicht zuvor alle Mittel des Prozessrechts genutzt wurden, um diesen Verstoß zu verhin-
dern oder zu beseitigen (vgl. BVerfGE 95, 96 <127>; 112, 50 <62>). Das bedeutet insbesonde-
re, dass von der Rechtsordnung eröffnete Rechtsbehelfe in zulässiger Weise ergriffen werden
müssen (vgl. BVerfGE 95, 96 <127>).


60 Die Beachtung der hieraus folgenden Anforderungen muss der Beschwerdeführer, wenn sie
nicht offensichtlich gewahrt sind, in seiner Verfassungsbeschwerde gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2
Halbsatz 1, § 92 BVerfGG substantiiert darlegen (vgl. BVerfGK 4, 102 <103 f.>).


61 cc) Im Rahmen einer Rüge der Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG erstreckt sich die damit
umschriebene Obliegenheit des Beschwerdeführers regelmäßig darauf, durch entsprechende
Anträge oder Anregungen an das Fachgericht eine Entscheidung durch den gesetzlichen Richter
zu erreichen.


62 Handelt es sich beim gesetzlichen Richter um den Gerichtshof der Europäischen Union, ist ein
entsprechender Antrag der Beteiligten auf Vorlage allerdings nicht vorgesehen, vielmehr ist ein
letztinstanzliches nationales Gericht unter den Voraussetzungen des Art. 267 Abs. 3 AEUV von
Amts wegen gehalten, den Gerichtshof der Europäischen Union anzurufen (vgl. BVerfGE 82, 159
<192 f.>; 129, 78 <93 f.>). Es genügt daher dem Grundsatz der Subsidiarität, wenn das Vor-
bringen der Partei - wie hier der Fall - bei rechtlicher Prüfung durch das Fachgericht eine Vorla-
ge an den Gerichtshof der Europäischen Union als naheliegend erscheinen lässt (BVerfGE 129,
78 <93 f.>).


63 dd) Besteht aber keine Rügeobliegenheit, so kann der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde
weder der Verzicht auf mündliche Verhandlung im Revisionsverfahren noch die unterbliebene
Erhebung einer Nichtigkeitsklage gemäß § 578, § 579 Abs. 1 Nr. 1 Zivilprozessordnung (ZPO) in
Verbindung mit § 134 FGO entgegengehalten werden (dies offenlassend BVerfG, Beschluss der
3. Kammer des Ersten Senats vom 27. April 2021 - 1 BvR 2731/19 -, Rn. 7). Soweit in früheren
Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer
des Zweiten Senats vom 22. Januar 1992 - 2 BvR 40/92 -, juris, Rn. 3 ff.; Beschluss der 1. Kam-
mer des Ersten Senats vom 31. Juli 2001 - 1 BvR 304/01 -, Rn. 6) im Falle der Rüge einer Verlet-
zung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG die Erhebung einer Nichtigkeitsklage, soweit statthaft, zur
Erschöpfung des Rechtswegs im Sinne von § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG gezählt wurde, kann of-
fenbleiben, ob hieran festzuhalten ist. Jedenfalls gilt dies angesichts der dem letztinstanzlichen
Gericht von Amts wegen obliegenden Pflicht, bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 267
Abs. 3 AEUV, im Falle einer ungeklärten, auslegungsbedürftigen und entscheidungserheblichen
Frage des Unionsrechts, den Gerichtshof der Europäischen Union anzurufen, nicht für diese Fall-
konstellation (vgl. BVerfGE 129, 78 <93 f.>; vgl. BFH, Urteil vom 10. Oktober 2023 - IX K 1/21 -,
Rn. 16 f.; vgl. auch Hummel, UR 2021, 736).


64 2. Die Verfassungsbeschwerde ist auch offensichtlich begründet.


65 Das angegriffene Urteil verletzt die Beschwerdeführerin wegen einer unzureichenden Ausein-
andersetzung mit der Vorlagepflicht zum Gerichtshof der Europäischen Union (Art. 267 Abs. 3
AEUV) in ihrem Verfahrensgrundrecht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG).


66 a) Der Gerichtshof der Europäischen Union ist gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1
Satz 2 GG. Unter den Voraussetzungen des Art. 267 Abs. 3 AEUV sind die nationalen Gerichte
von Amts wegen gehalten, den Gerichtshof anzurufen (vgl. BVerfGE 82, 159 <192 f.>; stRspr).
Allerdings stellt nicht jede Verletzung der unionsrechtlichen Vorlagepflicht zugleich einen Ver-
stoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG dar (vgl. BVerfGE 29, 198 <207>; 82, 159 <194>; 126,
286 <315>; 135, 155 <231 f. Rn. 180>; 147, 364 <380 Rn. 40>). Das Bundesverfassungsge-
richt überprüft nur, ob die Auslegung und Anwendung der Zuständigkeitsregel des Art. 267 Abs.
3 AEUV bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr
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verständlich erscheint und offensichtlich unhaltbar ist (Willkürmaßstab; vgl. BVerfGE 82, 159
<194 f.>; 126, 286 <315>; 128, 157 <187>; 135, 155 <231 Rn. 179 f.>; 147, 364 <380 Rn.
40>). Durch die zurückgenommene verfassungsrechtliche Prüfung behalten die Fachgerichte
bei der Auslegung und Anwendung von Unionsrecht einen Spielraum eigener Einschätzung und
Beurteilung. Das Bundesverfassungsgericht wacht allein über die Einhaltung der Grenzen dieses
Spielraums (vgl. BVerfGE 126, 286 <316> m.w.N.; 135, 155 <232 Rn. 180>; 147, 364 <380 Rn.
40>).


67 Die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV wird insbesondere in den Fällen offensichtlich un-
haltbar gehandhabt, in denen ein letztinstanzliches Hauptsachegericht eine Vorlage trotz der -
seiner Auffassung nach bestehenden - Entscheidungserheblichkeit der unionsrechtlichen Fra-
ge überhaupt nicht in Erwägung zieht, obwohl es selbst Zweifel hinsichtlich der richtigen Be-
antwortung der Frage hegt (grundsätzliche Verkennung der Vorlagepflicht), oder in denen das
letztinstanzliche Hauptsachegericht in seiner Entscheidung bewusst von der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Union zu entscheidungserheblichen Fragen abweicht und
gleichwohl nicht oder nicht neuerlich vorlegt (bewusstes Abweichen ohne Vorlagebereitschaft).
Liegt zu einer entscheidungserheblichen Frage des Unionsrechts einschlägige Rechtsprechung
des Gerichtshofs noch nicht vor oder hat eine vorliegende Rechtsprechung die entscheidungs-
erhebliche Frage möglicherweise noch nicht erschöpfend beantwortet oder erscheint eine Fort-
entwicklung der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht nur als entfernte Möglichkeit, so wird
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG nur dann verletzt, wenn das letztinstanzliche Hauptsachegericht den
ihm in solchen Fällen notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise
überschritten hat (Unvollständigkeit der Rechtsprechung). Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn
die Fachgerichte das Vorliegen eines "acte clair" oder eines "acte éclairé" willkürlich bejahen
(BVerfGE 135, 155 <232 f. Rn. 181 ff.>; 147, 364 <380 f. Rn. 41 ff.>; jeweils m.w.N.).


68 Das Gericht muss sich daher hinsichtlich des materiellen Unionsrechts hinreichend kundig ma-
chen. Etwaige einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union muss es
auswerten und seine Entscheidung hieran orientieren (vgl. BVerfGE 82, 159 <196>; 128, 157
<189>). Auf dieser Grundlage muss das Fachgericht unter Anwendung und Auslegung des ma-
teriellen Unionsrechts (vgl. BVerfGE 75, 223 <234>; 128, 157 <188>; 129, 78 <107>) die ver-
tretbare Überzeugung bilden, dass die Rechtslage entweder von vornherein eindeutig ("acte
clair") oder durch Rechtsprechung in einer Weise geklärt ist, die keinen vernünftigen Zweifel of-
fenlässt ("acte éclairé"; vgl. BVerfGE 129, 78 <107>). Unvertretbar gehandhabt wird Art. 267
Abs. 3 AEUV im Falle der Unvollständigkeit der Rechtsprechung insbesondere dann, wenn das
Fachgericht eine von vornherein eindeutige oder zweifelsfrei geklärte Rechtslage ohne sach-
lich einleuchtende Begründung bejaht (BVerfGE 135, 155 <233 Rn. 185>; 147, 364 <381 f. Rn.
43>).


69 b) Nach diesen Maßstäben hat der erkennende Senat des Bundesfinanzhofs das grundrechts-
gleiche Recht der Beschwerdeführerin auf den gesetzlichen Richter verletzt, weil er angesichts
der Unvollständigkeit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu den An-
forderungen der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) im Hinblick auf die hier zwischen der Be-
schwerdeführerin und der A S.R.L. vereinbarten - vom Bundesfinanzhof in den Anwendungsbe-
reich von § 1 Abs. 1 AStG einbezogenen - Bedingungen eine zweifelsfrei geklärte Rechtslage oh-
ne hinreichende sachliche Begründung bejaht und damit den ihm zukommenden Beurteilungs-
rahmen in unvertretbarer Weise überschritten hat (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des
Zweiten Senats vom 4. März 2021 - 2 BvR 1161/19 -, Rn. 56).


70 aa) Die vom Bundesfinanzhof nach § 1 Abs. 1 AStG vorgenommene Einkünftekorrektur infolge
der gewinnmindernden Ausbuchung einer Darlehensforderung gegen eine ausländische Toch-
tergesellschaft stellt, wovon auch der Bundesfinanzhof ausgeht, eine Beschränkung der Nieder-
lassungsfreiheit dar.


71 bb) Die damit verbundene Ungleichbehandlung ist nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union nur statthaft, wenn sie durch vom Unionsrecht anerkannte zwin-
gende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. In diesem Fall muss die Beschränkung
aber geeignet sein, die Erreichung des fraglichen Ziels zu gewährleisten, und darf nicht über
das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (EuGH, Urteil vom 21. Januar
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2010, Société de Gestion Industrielle [SGI], C-311/08, EU:C:2010:26, Rn. 56; Urteil vom 31. Mai
2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16, EU:C:2018:366, Rn. 36 m.w.N.).


72 Als zwingenden Grund des Allgemeininteresses erkennt der Gerichtshof der Europäischen Uni-
on die Notwendigkeit der Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis
zwischen den Mitgliedstaaten an. Diese kann nach seiner Rechtsprechung (EuGH, Urteil vom
21. Januar 2010, Société de Gestion Industrielle [SGI], C-311/08, EU:C:2010:26, Rn. 60 ff.; Ur-
teil vom 31. Mai 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16, EU:C:2018:366, Rn. 43 ff.) eine Ungleich-
behandlung rechtfertigen, wenn mit der Regelung Verhaltensweisen verhindert werden sollen,
die geeignet sind, das Recht eines Mitgliedstaats auf Ausübung seiner Steuerhoheit für die in
seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Tätigkeiten zu gefährden (vgl. EuGH, Urteil vom 29. März
2007, Rewe Zentralfinanz, C-347/04, EU:C:2007:194, Rn. 42; Urteil vom 18. Juli 2007, Oy AA, C-
231/05, EU:C:2007:439, Rn. 54; Urteil vom 21. Februar 2013, A Oy, C-123/11, EU:C:2013:84, Rn.
41; Urteil vom 21. Dezember 2016, Masco Denmark und Damixa, C-593/14, EU:C:2016:984, Rn.
35). Es könne zu einer Beeinträchtigung der ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefug-
nis zwischen den Mitgliedstaaten kommen, wenn den gebietsansässigen Gesellschaften eines
Mitgliedstaats erlaubt würde, ihre Gewinne in Form von außergewöhnlichen oder unentgeltli-
chen Vorteilen auf mit ihnen verflochtene Gesellschaften, die in anderen Mitgliedstaaten nieder-
gelassen sind, zu übertragen (EuGH, Urteil vom 31. Mai 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16,
EU:C:2018:366, Rn. 44 f.).


73 Das angegriffene Urteil des Bundesfinanzhofs setzt sich nicht mit der Frage auseinander, ob die
Einkünftekorrektur nach Maßgabe seiner Auslegung des § 1 AStG im Hinblick auf nicht besicher-
te Forderungen diesem - vom Gerichtshof der Europäischen Union für legitim erklärten - Ziel
dient. Denn weder die Nichtbesicherung der Darlehensforderung noch ein späterer Forderungs-
verzicht gegen Besserungsschein führen ohne Weiteres zu einer Übertragung von Gewinnen,
also zu einem unversteuerten "Hinaustransferieren" von Gewinnen (vgl. EuGH, Urteil vom 31.
Mai 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16, EU:C:2018:366, Rn. 47), das geeignet sein könnte, ei-
ne ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten zu beein-
trächtigen (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 4. März 2021 - 2 BvR
1161/19 -, Rn. 60).


74 Bei den der "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu-
grundeliegenden unentgeltlichen Garantie- und Patronatserklärungen ergab sich die Eignung
von § 1 AStG zur Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis aus der
Anknüpfung an den Verzicht auf eine angemessene Haftungsvergütung für die Übernahme der
Garantie- und Patronatserklärungen (vgl. EuGH, Urteil vom 31. Mai 2018, Hornbach-Baumarkt,
C-382/16, EU:C:2018:366, Rn. 11). Dass mit der grundsätzlichen Anerkennung von zur Wahrung
einer ausgewogenen Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten geeigneten Regelun-
gen durch den Gerichtshof der Europäischen Union auch die Frage einer legitimen Beschrän-
kung der Niederlassungsfreiheit im Hinblick auf den zwischen der Beschwerdeführerin und der A
S.R.L. vereinbarten - vom Bundesfinanzhof in den Anwendungsbereich von § 1 Abs. 1 AStG ein-
bezogenen - Sicherungsverzicht geklärt wäre, ergibt sich hieraus nicht (vgl. BVerfG, Beschluss
der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 4. März 2021 - 2 BvR 1161/19 -, Rn. 61).


75 cc) Der Bundesfinanzhof untersucht vielmehr allein die Voraussetzungen, unter denen der Ge-
richtshof der Europäischen Union für den Fall, dass die zu beurteilende Regelung zur Wahrung
einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis geeignet ist, auch deren Erforderlich-
keit bejaht hat. Für diesen nachgelagerten Prüfungspunkt verlangt der Gerichtshof der Europäi-
schen Union, dass in jedem Fall, in dem der Verdacht besteht, ein geschäftlicher Vorgang ge-
he über das hinaus, was die betreffenden Gesellschaften unter Marktbedingungen vereinbart
hätten, dem Steuerpflichtigen, ohne ihn übermäßigen Verwaltungszwängen zu unterwerfen, die
Möglichkeit eingeräumt wird, Beweise für etwaige wirtschaftliche Gründe für den Abschluss die-
ses Geschäfts beizubringen (EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010, Société de Gestion Industrielle
[SGI], C-311/08, EU:C:2010:26, Rn. 71; Urteil vom 31. Mai 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16,
EU:C:2018:366, Rn. 49), die nicht fremdübliche Bedingungen rechtfertigen können (EuGH, Urteil
vom 31. Mai 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16, EU:C:2018:366, Rn. 54, 56).


76 Solche wirtschaftlichen Gründe sieht der Bundesfinanzhof − unter Hinweis auf das vom Bundes-
verfassungsgericht aufgehobene Urteil des Bundesfinanzhofs vom 27. Februar 2019 (BFHE 263,
525) − für die Hingabe eines nicht besicherten Darlehens nicht als gegeben an, wenn die Aus-
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reichung von Fremdkapital durch einen Gesellschafter eine unzureichende Eigenkapitalausstat-
tung der Gesellschaft ausgleiche und diese Finanzierung die Voraussetzung dafür sei, dass die
darlehensempfangende Gesellschaft die ihr zugedachte wirtschaftliche Funktion (weiter) erfül-
len könne. In diesem Fall sei eine unterschiedliche Behandlung von Einlage und Darlehensver-
zicht mit Rücksicht auf den auch unionsrechtlich anerkannten Geltungsanspruch der Gewinnab-
grenzung nach Maßgabe fremdüblicher Bedingungen ausgeschlossen.


77 Hierbei übergeht der Bundesfinanzhof jedoch erneut, dass wirtschaftliche Gründe für den Ab-
schluss eines fremdunüblichen Geschäfts nach Auffassung des Gerichtshofs der Europäischen
Union gerade dann vorliegen können, wenn eine Tochtergesellschaft für die Fortführung oder
Erweiterung ihres Geschäftsbetriebs auf die Zuführung von Kapital angewiesen ist, weil sie über
kein ausreichendes Eigenkapital verfügt (EuGH, Urteil vom 31. Mai 2018, Hornbach-Baumarkt,
C-382/16, EU:C:2018:366, Rn. 54 sowie Rn. 56, 59). Dazu steht die vom Bundesfinanzhof vorge-
nommene Abwägung in einem von ihm nicht aufgelösten Widerspruch.


78 dd) Im Übrigen entsprechen die Ausführungen des Bundesfinanzhofs zur Erforderlichkeit der
Beschränkung auch insofern nicht den vom Gerichtshof der Europäischen Union aufgestellten
Voraussetzungen, als dieser weiter verlangt, dass die steuerliche Berichtigung auf den Teil zu
beschränken ist, der über das hinausgeht, was die betreffenden Gesellschaften unter Marktbe-
dingungen vereinbart hätten (EuGH, Urteil vom 31. Mai 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16,
EU:C:2018:366, Rn. 49).


79 Ähnlich wie bereits in dem − vom Bundesverfassungsgericht aufgehobenen − Urteil des Bun-
desfinanzhofs vom 27. Februar 2019 (BFHE 263, 525) ist nicht verständlich, weshalb der Bun-
desfinanzhof für den von § 1 Abs. 1 AStG gebotenen Fremdvergleich mit Bedingungen, die "von-
einander unabhängige Dritte unter gleichen oder vergleichbaren Verhältnissen vereinbart hät-
ten", ohne Weiteres von einer Vollbesicherung der Darlehensgewährung über das Kontokorrent-
konto ausgeht.


80 Dabei stellt er zwar unter Verweis auf die vom Finanzgericht getroffenen Feststellungen (insbe-
sondere zu der "dauerdefizitären Situation" der Beschwerdeführerin) für das im Streitfall bege-
bene Kontokorrentdarlehen fest, es erscheine ausgeschlossen, dass ein nicht mit der A S.R.L.
verbundener Darlehensgeber dieser das vereinbarte Kontokorrentdarlehen ohne werthaltige Si-
cherheiten gewährt hätte.


81 Wie ein derartiges "werthaltiges Sicherungsrecht" zwischen voneinander unabhängigen Drit-
ten ausgestaltet sein müsste, wird indes nicht näher erläutert. Die mit dem angegriffenen Urteil
angeordnete Rechtsfolge der Einkünftekorrektur in Höhe der vollen Teilwertabschreibung lässt
darauf schließen, dass der Bundesfinanzhof für die Fremdüblichkeit der Darlehensbeziehung im
Streitfall eine nicht näher geprüfte Vollbesicherung verlangt.


82 Eine rechtliche Grundlage für ein solches Erfordernis legt der Bundesfinanzhof − ebenso wie in
dem zwischenzeitlich durch das Bundesverfassungsgericht aufgehobenen Urteil des Bundes-
finanzhofs vom 27. Februar 2019 (BFHE 263, 525) − nicht dar. Tatsächliche Feststellungen zu
Art und Umfang einer fremdüblichen Besicherung fehlen. Der Bundesfinanzhof äußert sich auch
weder zur üblichen Höhe einer Sicherheit für die konkrete Kontokorrentabrede noch zu mögli-
chen Wechselwirkungen zwischen der Höhe des vereinbarten Zinssatzes und der Stellung von
Sicherheiten. Letzteres hätte vor allem deshalb nahegelegen, weil nach den Feststellungen des
Finanzgerichts die für das Kontokorrentkonto vereinbarte Verzinsung einen Aufschlag in Höhe
von durchschnittlich zwei Prozentpunkten gegenüber dem jeweiligen Basiszinssatz vorsah.


83 Die Ausführungen des Bundesfinanzhofs, dass eine Kompensation der fehlenden Besicherung
und des damit verbundenen Ausfallrisikos durch den im Streitfall vereinbarten Risikoaufschlag
von durchschnittlich zwei Prozentpunkten gegenüber dem Basiszinssatz nicht einmal ansatzwei-
se erkennbar sei, verdeutlichen zwar, dass sich der Bundesfinanzhof mit der grundsätzlichen
Möglichkeit befasst hat, die fehlende Besicherung durch einen erhöhten Zins (Risikoaufschlag)
zu kompensieren. Anhaltspunkte dafür, ob oder inwieweit ein Risikoaufschlag bei der Bemes-
sung der fremdüblichen Sicherheit zu berücksichtigen ist, liefern die Urteilsausführungen des
Bundesfinanzhofs indes nicht.
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84 ee) Nach alledem ist die (konkludente) Annahme eines "acte clair" oder eines "acte éclairé" in-
folge des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 31. Mai 2018 (Hornbach-Bau-
markt, C-382/16, EU:C:2018:366) nicht nachvollziehbar. Die richtige Anwendung des Unions-
rechts auf den vom Bundesfinanzhof unter § 1 AStG subsumierten und vom Gerichtshof der Eu-
ropäischen Union noch nicht entschiedenen Fall der Hingabe eines fremdunüblich nicht besi-
cherten Darlehens ist jedenfalls nach der vom Bundesfinanzhof dafür gegebenen Begründung
nicht derart offenkundig, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt. Das Unter-
bleiben einer Vorlage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zur Aufklärung der Relevanz der oben darge-
legten Unterschiede und Widersprüche im Verhältnis zu der "Hornbach-Baumarkt"-Entscheidung
ist deshalb nicht mehr verständlich.


V.


85 Das angegriffene Urteil des Bundesfinanzhofs ist danach aufzuheben und die Sache an dieses
Gericht zurückzuverweisen (§ 95 Abs. 1 und 2 BVerfGG).


86 Die Anordnung der Auslagenerstattung folgt aus § 34a Abs. 2 BVerfGG.


87 Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht auf § 37 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 14
Abs. 1 RVG (vgl. BVerfGE 79, 365 <366 ff.>).


88 Diese Entscheidung ist unanfechtbar.
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Urteil vom 14. August 2019, I R 34/18
Aufgehobene Entscheidung I R 34/18 - Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 14.08.2019 I R 14/18 -
Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG bei gewinnmindernder Ausbuchung eines unbesicherten Konzerndarlehens


ECLI:DE:BFH:2019:U.140819.IR34.18.0


BFH I. Senat


AStG § 1 Abs 1, AStG § 1 Abs 4, OECDMustAbk Art 9 Abs 1, DBA ITA 1989 Art 9, AEUV Art 49, OECD-MA Art 9 Abs 1


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 28. August 2018, Az: 2 K 1744/16


Leitsätze


1. NV: Die fehlende Darlehensbesicherung gehört grundsätzlich zu den nicht fremdüblichen "Bedingungen" i.S. des § 1
Abs. 1 AStG. Gleiches gilt für Art. 9 Abs. 1 OECD-MustAbk (hier: Art. 9 DBA-Italien 1989) .


2. NV: Art. 9 Abs. 1 OECD-MustAbk (hier: Art. 9 DBA-Italien 1989) beschränkt den Korrekturbereich des § 1 Abs. 1 AStG
nicht auf sog. Preisberichtigungen, sondern ermöglicht auch die Neutralisierung der gewinnmindernden Ausbuchung
einer Darlehensforderung oder einer Teilwertabschreibung hierauf (Bestätigung des Senatsurteils vom 27.02.2019 - I R
73/16, BFHE 263, 525, BStBl II 2019, 394) .


3. NV: § 1 Abs. 1 AStG ist mit dem Recht der EU vereinbar, soweit die Vorschrift die Minderung des Bilanzgewinns
aufgrund der Ausbuchung von Darlehensforderungen korrigiert .


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 29.08.2018 - 2 K 1744/16 aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit einer Einkünftekorrektur nach § 1 des Gesetzes über die
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz) i.d.F. des Gesetzes zum Abbau von
Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbaugesetz) vom 16.05.2003 (BGBl I
2003, 660, BStBl I 2003, 321) ‑‑AStG‑‑.


1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine inländische OHG, an der ausschließlich juristische Personen
beteiligt waren. Sie war in 2002 und 2004 (Streitjahre) Alleingesellschafterin der A S.R.L. (A), einer italienischen
Kapitalgesellschaft. Gegenüber dieser Gesellschaft war 2002 eine nicht besicherte Forderung aus einem
Kontokorrentkredit in Höhe von ca. ... Mio. € offen. Die Forderung wurde mit 4,57 % (1. Halbjahr 2002), 4,47 %
(2. Halbjahr 2002), 3,14 % (1. Halbjahr 2004) bzw. 3,13 % (2. Halbjahr 2004) verzinst.


2


Zum 31.12.2002 verzichtete die Klägerin gegen Besserungsschein auf einen Teil dieser Forderung in Höhe von ... €.
In der Folge stieg die Forderung gegen die A bis Ende 2004 wieder auf ca. ... € an. Die Klägerin verzichtete sodann
erneut gegen Besserungsschein auf einen Teil dieser Forderung (... €). Die Beträge entsprachen dem nach Ansicht
der Vertragsbeteiligten wertlosen Teil der gegen die A gerichteten Forderungen aus dem Kontokorrentkredit. Diese
wurden zwar in der Bilanz der Klägerin gewinnmindernd ausgebucht, jedoch hat der Beklagte und Revisionskläger


3
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Entscheidungsgründe


II.


(das Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Gewinnminderung nach § 1 Abs. 1 AStG durch eine außerbilanzielle Hinzurechnung
neutralisiert.


Die Klage hatte Erfolg (Urteil des Hessischen Finanzgerichts ‑‑FG‑‑ vom 29.08.2018 - 2 K 1744/16, Entscheidungen
der Finanzgerichte 2019, 1363).


4


Das FA rügt mit der Revision die Verletzung materiellen Rechts und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben
und die Klage abzuweisen.


5


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.6


Die Revision ist begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Die Vorinstanz hat zu Unrecht angenommen, dass das Einkommen der
Klägerin nicht zu korrigieren ist.


7


1. Das FG hat sich zwar nicht mit dem Vorbringen des FA auseinandergesetzt, dass für das Darlehen von Anfang an
keine Rückzahlungsabsicht bestanden habe und dieses daher steuerrechtlich nicht anzuerkennen sei. Dies kann
jedoch offen bleiben, da sowohl im Fall einer durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Einlage als auch bei
einem steuerrechtlich anzuerkennenden Darlehen die Gewinnminderung außerbilanziell zu berichtigen ist.


8


2. Im Fall einer Einlage hätten sich insoweit die Anschaffungskosten der Klägerin auf die Beteiligung an der A
erhöht. Eine gewinnmindernde Teilwertabschreibung auf diese Beteiligung wäre gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 des
Körperschaftsteuergesetzes ausgeschlossen.


9


3. Im Fall der Ausbuchung einer betrieblich veranlassten Darlehensforderung wäre hingegen ‑‑mit dem nämlichen
Ergebnis‑‑ die Minderung des Steuerbilanzgewinns nach § 1 Abs. 1 AStG zu neutralisieren (vgl. Senatsurteil vom
27.02.2019 - I R 73/16, BFHE 263, 525, BStBl II 2019, 394, Rz 17 ff.).


10


a) Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus Geschäftsbeziehungen mit einer ihm nahestehenden Person
dadurch gemindert, dass er im Rahmen solcher Geschäftsbeziehungen zum Ausland Bedingungen vereinbart, die
von denen abweichen, die voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart
hätten, so sind seine Einkünfte unbeschadet anderer Vorschriften gemäß § 1 Abs. 1 AStG so anzusetzen, wie sie
unter den zwischen unabhängigen Dritten vereinbarten Bedingungen angefallen wären. Geschäftsbeziehung in
diesem Sinne ist gemäß § 1 Abs. 4 AStG jede den Einkünften zugrunde liegende schuldrechtliche Beziehung, die
keine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ist und entweder beim Steuerpflichtigen oder bei der nahestehenden
Person Teil einer Tätigkeit ist, auf die die §§ 13, 15, 18 oder 21 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden sind
oder im Fall eines ausländischen Nahestehenden anzuwenden wären, wenn die Tätigkeit im Inland vorgenommen
würde.


11


b) Das Darlehensverhältnis zwischen der Klägerin und der A ist eine Geschäftsbeziehung i.S. von § 1 Abs. 4 AStG, zu
deren Bedingungen die Nichtbesicherung der Ansprüche gehört. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die
Ausführungen des Senatsurteils in BFHE 263, 525, BStBl II 2019, 394, Rz 21 Bezug genommen.


12


c) Die Nichtbesicherung der Rückzahlungsforderung aus dem Darlehen weicht auch von den Bedingungen ab, die
voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten (sog.
Fremdvergleich).


13


aa) Zwar hat das FG zu der Frage, ob die fehlende Besicherung der Darlehensrückzahlungsforderung dem entspricht,
was ein fremder, nicht mit der A verbundener Darlehensgeber (ex ante) vereinbart hätte, keine ausdrücklichen
Feststellungen getroffen. Es hat sich ‑‑aus seiner Sicht konsequent‑‑ mit der Fremdvergleichsproblematik nicht
näher befasst, weil es sich der bisherigen Senatsrechtsprechung (Urteile vom 17.12.2014 - I R 23/13, BFHE 248, 170,
BStBl II 2016, 261, und vom 24.06.2015 - I R 29/14, BFHE 250, 386, BStBl II 2016, 258) angeschlossen hat, nach der
unter der Geltung der Art. 9 Abs. 1 des Musterabkommens der Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD-Musterabkommen ‑‑OECD-MustAbk‑‑) nachgebildeten Bestimmungen, zu denen auch der im
Streitfall einschlägige Art. 9 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen


14


Seite 2 von 4







Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
und zur Verhinderung der Steuerverkürzungen vom 18.10.1989 (BGBl II 1990, 743, BStBl I 1990, 397) ‑‑DBA-Italien
1989‑‑ gehört, eine Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG nur dann möglich sein sollte, wenn der zwischen den
verbundenen Unternehmen vereinbarte Preis seiner Höhe nach dem Fremdvergleichsmaßstab nicht standhalte. An
dieser Rechtsprechung hält der Senat indessen nicht fest. Vielmehr ermöglicht der Korrekturbereich des Art. 9 Abs. 1
OECD-MustAbk auch die Neutralisierung der gewinnmindernden Ausbuchung einer Darlehensforderung oder einer
Teilwertabschreibung hierauf. Zur Begründung wird wiederum auf das Senatsurteil in BFHE 263, 525, BStBl II 2019,
394, Rz 24 ff. Bezug genommen. Für Art. 9 DBA-Italien 1989 gilt insoweit nichts anderes.


bb) Die Prüfung anhand dessen, was fremde Dritte vereinbart hätten (§ 1 Abs. 1 AStG), ist auch nicht aufgrund des
sog. Rückhalts im Konzern entbehrlich. Der Topos des sog. Konzernrückhalts beschreibt lediglich den rechtlichen
und wirtschaftlichen Rahmen der Unternehmensverflechtung und bringt die Üblichkeit zum Ausdruck, innerhalb
eines Konzerns Kreditansprüche nicht wie unter Fremden abzusichern. Eine fremdübliche (werthaltige) Besicherung
des Rückzahlungsanspruchs im Sinne einer aktiven Einstandsverpflichtung kann allein in den
Einflussnahmemöglichkeiten des beherrschenden Gesellschafters auf den Darlehensnehmer jedoch nicht gesehen
werden. Auch insoweit wird auf das Senatsurteil in BFHE 263, 525, BStBl II 2019, 394, Rz 13, 18 Bezug genommen.


15


cc) Die vom FG festgestellten Umstände (§ 118 Abs. 2 FGO) lassen es ausgeschlossen erscheinen, dass ein nicht mit
der A verbundener Darlehensgeber dieser das mit der Klägerin vereinbarte Kontokorrentdarlehen ohne werthaltige
Sicherheiten gewährt hätte. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass sich die A in einer dauerdefizitären
Situation befand; auch ist ‑‑noch nicht einmal ansatzweise‑‑ erkennbar, dass ‑‑nach Maßgabe dessen, was fremde
Dritte vereinbaren würden‑‑ der vereinbarte Zinssatz, der durchschnittlich 2 %-Punkte über dem jeweiligen
Basiszinssatz lag, die fehlende Besicherung und das hiermit verbundene Ausfallrisiko kompensieren könnte. Einer
Zurückverweisung der Sache an das FG zur weiteren Sachaufklärung bedarf es bei dieser Sachlage nicht.


16


d) Die Einkünfteminderung ist sodann i.S. von § 1 Abs. 1 AStG durch ("dadurch") die fehlende Besicherung
eingetreten. Zur weiteren Begründung wird erneut auf das Senatsurteil in BFHE 263, 525, BStBl II 2019, 394, Rz 23
Bezug genommen.


17


e) Schließlich widerstreitet auch das Unionsrecht nicht einer Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG.18


aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) stellt eine Regelung wie diejenige
des § 1 Abs. 1 AStG eine zur Wahrung der ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den
Mitgliedstaaten gerechtfertigte Beschränkung der Niederlassungsfreiheit (Art. 43 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags von Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte,
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 2002, Nr. C 325, 1) dar (jetzt Art. 49 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Amtsblatt der Europäischen Union 2008, Nr. C 115, 47;
EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt vom 31.05.2018 - C-382/16, EU:C:2018:366, Höchstrichterliche
Finanzrechtsprechung ‑‑HFR‑‑ 2018, 580).


19


bb) Soweit der EuGH mit dieser Entscheidung für die unentgeltliche Übernahme von Garantie- und
Patronatszusagen im Rahmen seiner Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit erkannt hat, dass das wirtschaftliche
Eigeninteresse der Konzernobergesellschaft an ihren Beteiligungsgesellschaften sowie die gewisse Verantwortung
als Gesellschafterin bei der Finanzierung dieser Gesellschaften Geschäftsabschlüsse unter nicht fremdüblichen
Bedingungen rechtfertigen ("erklären") und damit einer Berichtigung nach § 1 AStG entgegenstehen können, kommt
diese Einschränkung vorliegend nicht zum Tragen.


20


cc) Der Senat hat in seinem Urteil in BFHE 263, 525, BStBl II 2019, 394, Rz 13, 18 ausgeführt, dass dann, wenn die
Ausreichung von Fremdkapital durch einen Gesellschafter eine unzureichende Ausstattung der Gesellschaft mit
Eigenkapital ausgleicht und diese Finanzierung die Voraussetzung dafür ist, dass die darlehensempfangende
Gesellschaft die ihr zugedachte wirtschaftliche Funktion (weiter) erfüllen kann, eine unterschiedliche Behandlung
von Einlage und Darlehensausfall mit Rücksicht auf den unionsrechtlich anerkannten Geltungsanspruch der
Gewinnabgrenzung nach Maßgabe fremdüblicher Bedingungen ausgeschlossen ist. Nichts anderes gilt für den
Streitfall.
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Soweit im Schrifttum eingewandt ‑‑und auch von der Klägerin vorgebracht‑‑ wird, dass eine Korrektur über § 1
Abs. 1 AStG nur dann mit dem Unionsrecht vereinbar sei, wenn rein künstliche Konstruktionen zur missbräuchlichen
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Gewinnverlagerung vorliegen (vgl. Beiser, Deutsche Steuer-Zeitung 2019, 37, 38 f.; Uterhark/Nagler, Internationales
Steuerrecht ‑‑IStR‑‑ 2018, 467, 468; vgl. auch Schön, IStR 2011, 777, 782), folgt der Senat dem nicht. Diese
Auffassung steht mit den Aussagen des EuGH in seinem Urteil Hornbach-Baumarkt (EU:C:2018:366, HFR 2018, 580)
nicht in Einklang.


Vielmehr hat der EuGH in seiner Entscheidung Hornbach-Baumarkt (EU:C:2018:366, HFR 2018, 580, Rz 55)
ausgeführt, dass die deutsche Regierung keine Gefahr einer Steuerumgehung, also weder das Vorliegen einer rein
künstlichen Gestaltung noch die Absicht einer Gewinnminderung in der Bundesrepublik Deutschland, geltend
gemacht habe. Nur "unter diesen Umständen", d.h. wenn gerade keine Gefahr einer Steuerumgehung, insbesondere
keine rein künstliche Gestaltung vorliegt, können wirtschaftliche Gründe ‑‑deren Vorhandensein von den nationalen
Gerichten festzustellen ist (EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt, EU:C:2018:366, HFR 2018, 580, Rz 57)‑‑ den Abschluss
eines Rechtsgeschäfts unter nicht fremdüblichen Bedingungen rechtfertigen (EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt,
EU:C:2018:366, HFR 2018, 580, Rz 56). Hieraus folgt, dass bei Vorliegen einer rein künstlichen Gestaltung eine
Korrektur über § 1 Abs. 1 AStG "per se" mit dem Unionsrecht in Einklang steht; liegt demgegenüber keine rein
künstliche Gestaltung vor, muss das nationale Gericht wirtschaftliche Gründe ‑‑sofern solche vorliegen‑‑
berücksichtigen und diese im Rahmen einer Abwägung daran messen, mit welchem Gewicht die jeweils zu
beurteilende Abweichung vom Maßstab des Fremdüblichen in den Territorialitätsgrundsatz und die hierauf
gründende Zuordnung der Besteuerungsrechte eingreift (vgl. Senatsurteil in BFHE 263, 525, BStBl II 2019, 394,
Rz 33).
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4. Das angefochtene Urteil beruht auf einer anderen rechtlichen Beurteilung. Es kann daher keinen Bestand haben.24


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.25


6. Das Urteil ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche
Verhandlung.
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